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Programm:
  9:00 Anmeldung
  9:30 Die europäische Richtlinie zum Hochwasserrisikomanagement


Michael Bender, GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser
  9:45 Hochwasserschutz im Elbegebiet und in Sachsen – vom Aktionsprogramm zum Risikomanagement


Prof. Dr. Martin Socher, Sächsisches Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft
10:15 Technischer Hochwasserschutz auf HQ100-Niveau – die Jagd nach einem Phantom?


Tobias Mehnert, GRÜNE LIGA Sachsen
10:30 Diskussion
11:00 Kaffeepause


11:30 Deichertüchtigung im Leipziger Auwald – eine vergebene Chance für den Naturschutz?
Holger Seidemann, Ökolöwe - Umweltbund Leipzig


12:00 Mobiler Hochwasserschutz oder eingemauerter Fluss? Erfahrungen aus Dresden
n.n., Dresdener BI Hochwasserschutz Laubegaster Ufer


12:30 Mittagspause


13:30 Sächsische Hochwasserstrategie – Chance zur Integration von Natur- und Gewässerschutz verbaut?
Gisela Kallenbach, Bündnis90/DIE GRÜNEN Sachsen


14:00 River restauration as a contribution to flood protection – from lowlands up to the mountains
Zdenek Postulka, Czech river coalition (Vortrag in englischer Sprache)


14:30 Kaffeepause


15:00 Hochwasserrückhaltebecken und Natura 2000
Tobias Mehnert, GRÜNE LIGA Sachsen


15:30 Ausblick/Schlusswort
Michael Bender, GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser


15:45 Veranstaltungsende


Die GRÜNE LIGA lädt ein zum Seminar


am Mittwoch, dem 14. November 2012,
 in der Dreikönigskirche in Dresden-Neustadt


10 Jahre nach der Elbeflut:
Verbessertes Hochwasserrisikomanagement


durch EU-Recht?


Seit der Elbeflut 2002 lässt das Thema Hochwasserschutz die Menschen in Sachsen nicht mehr los. Hochwasserrückhalte-
becken werden gebaut, Deiche erhöht, Ufermauern gebaut. Die weiteren Flutereignisse zeigen seither, dass auf das statis-
tisch ermittelte HQ100 kein Verlass ist. Gibt es eine Chance dafür, den Flüssen mehr Raum zu geben, Deiche zurückzuver-
legen, Hochwasserenstehungsgebiete für naturnahen Wasserrückhalt zu nutzen und Überschwemmungsgebiete nicht mit
neuen Gewerbegebieten und Wohnansiedlungen zu bebauen? Dieser Frage wollen wir anhand von Erfahrungsberichten von
Naturschützern und Bürgerinitiativen nachgehen.







Verbessertes Hochrisikomanagement durch EU-Recht?
Mi. 14.11.2012, Dreikönigskirche, Hauptstr. 23 in Dresden-Neustadt


Haus der Kirche in der
Dreikönigskirche
Hauptstraße 23
S-Bhf. Dresden-Neustadt
www.hdk-dkk.de/Html/portalseite.html


Anreise
mit dem Zug: 5 Minuten Fußweg vom
Bahnhof  Dresden-Neustadt
mit der Straßenbahn:
Linien 3/6/7/8/11 bis Albertplatz,
Linie 4 bis Neustädter Markt
mit dem Auto: Autobahnabfahrt
Dresden-Neustadt, Dresden Wilder
Mann oder Dresden-Hellerau; Fahrt in
Richtung  Zentrum


GRÜNE LIGA e.V.
Bundeskontaktstelle Wasser


Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Tel: +49 30 / 40 39 35 -30


wasser@grueneliga.de
www.wrrl-info.de


Die Tagung wird veranstaltet von der Bundeskontaktstelle Wasser der GRÜNEN LIGA in Zusammenarbeit mit der
GRÜNEN LIGA Sachsen.


Anmeldung bitte bis 12. November 2012 an:


Michael Bender, E-Mail: wasser@grueneliga.de bzw. Fax: (030) 204 44 68


Organisation: ……………………………………………………………………
Name: ……………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………
E-Mail: ……………………………………………………………………
Teilnahme Mittagessen (auf eigene Kosten): ………………………………………


Kooperationspartner: GRÜNE LIGA Sachsen e.V., Schützengasse 18, 01067 Dresden
Tel./Fax: (0351) - 49 43 -350 / -450, E-Mail: sachsen@grueneliga.de


Anfahrtskizze:


Die Verantwortung für den Inhalt liegt
bei den AutorInnen.


DIESES PROJEKT WIRD GEFÖRDERT VON:
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THE EEB’S MAIN PRIORITIES 
ON THE BLUEPRINT TO SAFEGUARD 


EUROPE’S WATER RESOURCES 


OCTOBER 2012







Twelve years after the adoption of the Water Framework 


Directive (WFD), the European Union is now taking stock 


of what progress has been made in the field of water ma-


nagement. It will look at how policies need to be adapted 


to future challenges, such as climate change. In late 2012 


the European Commission will present its ‘Blueprint to Safe- 


guard Europe’s Water Resources’ including policy proposals 


up to 2020.


The European Environmental Bureau (EEB), the largest 


federation of environmental NGOs in the EU, believes this 


opportunity should not be missed. So far, Member States 


have been making maximum use of the flexibility provided 


by the Water Framework Directive, postponing action to 


after 2015 and exempting the most important sectors from 


the scope of measures. As a result, inadequate surface 


and groundwater conditions continue to be a problem, and 


aquatic ecosystems are further declining. It is still mostly 


the individual taxpayer who bears the brunt of financing 


water management, while economic actors use or pollute 


water almost for free. The Blueprint gives Europe the oppor-


tunity to reboot the reform of water management. 


The European Commission must make it clear how it wants 


to get a grip on the implementation of its water policy. Mem-


ber States should stop desperately protecting economic 


sectors instead of scarce water resources. This is in the in-


terest of society as a whole, which needs abundant, healthy, 


good quality water to prosper in the future. Changing water 


management is a challenge but I believe it is possible if the 


EU as a whole commits itself to its ecological obligations.


 


Jeremy Wates


Secretary General
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The implementation of the WFD is fundamentally undermi-


ned by the wide-spread use of exemptions and the possibi- 


lity given to Member States to postpone measures until 2027. 


The granting of exemptions and postponements has 


become the norm under the WFD. Therefore, most of us 


who read this paper might sooner see our hair turn grey than 


the WFD deliver its benefits to society. The European Com-


mission, therefore, should be given more resources to hand-


le the misuse of delays and exemptions by Member States.


It should be able to decide if delays and exemptions should 


be granted, and strictly enforce the law if there is a question 


of misuse. We expect the European Commission to sig-


nificantly improve its enforcement action on the WFD 


(inspections, surveillance and legal action) to make it work 


and to achieve the improvement of Europe’s waters in our 


lifetime. The EEB calls for a new Directive as well as the 


establishment of an EU inspectorate to better enforce 


environmental legislation, including the WFD. 


1. IMPROVING ENFORCEMENT –  
TACKLING EXEMPTIONS AND DELAYS


Exemptions and delays have become the rule in the first River Basin 


Management Plans. The example of Germany shows that only a tiny 


portion of the country’s rivers are scheduled to improve to good 


status by 2015. The situation is similar in all EU countries. 


Source: ©Portal WasserBLIcK/BfG, last updated 22 March 2010. 


Published in: Water Framework Directive – The way towards healthy 


waters, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation 


and Nuclear Safety (BMU), 2010, p.39


EEB has selected 10 large European rivers and looked at their 


current status as well as how the WFD has influenced their situation. 


Source: EEB, 2012. In “The Truth behind the CAP” EEB looked at 


the impact of CAP on the European environment, including its im-


pacts on water.  > http://www.eeb.org
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Today we are witnessing a freshwater biodiversity crisis in 


Europe: according to the European Red List and the ana-


lyses of the European Freshwater Fish dataset published in 


November 2011, 37% of European freshwater fish species 


(and 44% of freshwater molluscs) are considered threate-


ned 1. 


Thus we believe that there is an extremely limited poten-


tial for building new hydropower plants in the EU. The 


remaining free-flowing and unregulated river stretches of 


Europe should be protected for their ecological/biodi-


versity potential. Europe should make significant efforts 


to restore past damage caused by dams and other river 


infrastructure. 


Sustainable use of renewable energy must be combined 


with ambitious energy efficiency objectives, to ensure that 


new renewable production does not contribute to a growing 


overall energy demand. To achieve this, a binding energy 


reduction target in the framework of the Energy Efficiency 


Directive should be agreed. Secondly, planning and pri-


oritization should take place at the highest level, ta-


king biodiversity and energy objectives fully and equally into 


account. Thirdly, energy efficiency and energy saving 


should be prioritized everywhere over building new capa-


city. It is especially in cases where the damage to biodiversi-


ty caused by new plants would be unacceptable that energy 


efficiency and saving should be prioritized.


Fourthly, the Commission, as a guardian of the Treaties, has 


to ensure that countries fully comply not only with 


energy but also with biodiversity legislation and re-


spective politically agreed objectives. The sustainability 


of hydropower projects has to be assessed in light of the 


damage that they causes to aquatic ecosystems and the 


environmental, as well as of the social and economic costs 


Infrastructure projects for hydropower, flood protection and navigation pose serious threats to the EU’s last natural rivers. 


Tagliamento river, Italy, photo: ©Nobert Müller


2. SAVE EUROPEAN FRESHWATER BIODIVERSITY 
FROM INFRASTRUCTURE DAMAGE


1 Freyhof, J. and Brooks, E.: European Red List of Freshwater Fishes. 


Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2011
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entailed. This issue clearly requires much stricter appli-


cation of existing legislation, especially Art. 4.7 WFD. 


The EC must insist that Member States fully document and 


prove that no energy saving or generating alternatives exist. 


It should also be willing to challenge Member States on their 


alternative energy options considered during planning. If in-


creased energy efficiency, energy saving or another environ-


mentally friendlier alternative could render a new, damaging 


development redundant, this is something that has to be 


enforced.


The EEB believes that the sustainability of developing in-


land navigation has to be assessed including all ecological 


and socio-economic aspects as well as costs. It is possible 


to improve the sustainability of inland navigation if the ecolo-


gical integrity of the river waterway is respected. 


Without proper fish protection, migratory fish 


such as the endangered Eel suffer severe 


damage or death in hydropower plants. 


photo: ©Ingenieurbüro Floecksmühle GmbH


River engineering projects on the Danube and its tributaries are endangering some of Europe’s ecogically most valuable floodplains and green 


corridors. Danube floodplains in Croatia, Kopacki Rit. Photo: ©Mario Romulic, www.romulic.com
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Climate change is already heavily affecting Southern Europe 


but effects will be felt more keenly over large parts of Europe 


in the future. The EEB believes the following basic principles 


are essential to effectively fight climate change:


 


 • Improve implementation of existing environmental 


  legislation (e.g. WFD, Birds and Habitats Directives) 


  to increase ecosystem resilience


 • Take a holistic approach and integrate climate and 


  environment aspects into wider land-use planning


 • Mainstream ecosystem-based climate change 


  adaptation and mitigation in all relevant policies


The focus should be on holistic solutions, non-tech-


nical adaptation and prevention through adequate 


planning. We need to reduce unsustainable water demand 


and stop increasing water demand where there is already 


little water left. Water need and supply should be re-defined 


in many places in Europe – based on social and ecological 


standards – as establishing water efficiency standards might 


not be enough if water use is already excessive. 


Natural wetlands and floodplains enhance the resilience of ecosystems to climate change. Natural Wetlands: Bog in Lechtal , Tirol, 


and Wet Meadow in National Park Comana, Romania.  Photos: ©Peter Lengyel.


3. CLIMATE CHANGE – MAINSTREAM ECOSYSTEM 
BASED ADAPTATION AND MITIGATION AND ESTABLISH 
ENVIRONMENTAL FLOW REGIME


2 Naturally Safe: climate buffers in practice. Working together on water defense systems. December 2011. 


Dutch Coalition Natural Climate Buffers, www.klimaatbuffers.nl. Also: www.ecoshape.org.


Spatial planning and Green Infrastructure: 


rural space use must be adapted according to 


existing and future water availability (‘function 


follows water’), so wasting water is replaced by 


more sustainable land use that conserves water 


resources. It is well documented by now, that in-


tegrated spatial measures often provide better so-


lutions to climate change than technological ones. 


They increase the resilience of water bodies and 


aquatic ecosystems and contribute to rural de-


velopment. They contribute to natural water pu-


rification and the adaptation of climate-sensitive 


species and ecosystems. Near urbanized areas, 


they offer new possibilities for recreation, improve 


the business climate, and therefore, the conditions 


for economic development. Some nature-based 


climate solutions have proven to be more cost-ef-


fective and more sustainable in the long run than 


traditional civil engineering 2. 
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Developing guidance in the field of water and wetland ma-


nagement as a sectoral contribution to the EU Green Infra-


structure Strategy is therefore very much needed. The new 


Green Infrastructure Strategy should include binding EU- 


level targets on soil sealing to avoid increasing flood 


risk. Ecosystem-based adaptation and mitigation 


should be mainstreamed in EU funding. The Commis-


sion has to ensure that this guidance impacts the next cycle 


river basin management plans: 2016 –2021. 


It is of paramount importance that such strategies are effi-


ciently financed through the EU Budget (especially the Co-


hesion Policy and CAP) as well as national funds. Further-


more, natural water safety and retention measures should 


be assessed as standard compulsory alternatives in the 


designing and administrative permit process. This should 


be included during the 2012 review of the Environmental 


Impact Assessment Directive.


Member States and the European Commission should 


ensure that climate change mitigation and adaptation 


measures that have a negative effect on reaching the 


objectives of water and nature legislation and further decre-


ase resilience of ecosystems (“wrong answers”) are effi-


ciently prevented. In line with this, the EEB is against the 


establishment of a drought emergency fund as emergency 


funds are often spent in a manner not coherent with existing 


EU legislation.


The EEB supports the development of a Common Imple-


mentation Strategy (CIS) guidance to support the use of wa-


ter accounting and Environmental flows at river basin level, 


Natural water retention measures can offer cost effective solutions for the mitigation of flood risks and offer economically 


valuable benefits. Dike relocation near Lenzen, Germany. Photo: ©Jochen Purps
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as well as the development of binding efficiency targets. 


Later on, when enough evidence is available, WFD tech-


nical annexes or the daughter directive on Environ-


mental flows should be adopted. Environmental flows 


definition and implementation should not be restricted to 


water-stressed basins only, but made compulsory every-


where. It is important to consider strategic groundwater 


reserves for drinking water supplies and strategic eco-


nomic instruments to switch to desalted water when neces-


sary. This new legislation should ensure that existing water 


uses and rights are revised after targets and Environmental 


flows are set.


The EEB supports the introduction of mandatory labelling 


and minimum water-efficiency requirements of water-


using appliances, buildings and irrigation equipment. 


We also support the development of a Directive on water 


efficiency in buildings. 


Nevertheless, introducing effective pricing is the most im-


portant instrument to foster innovation and achieve techno-


logical change. Economic incentives trigger innovation (e.g. 


water saving appliances, toilets, washing machines, mete-


ring etc.) and foster the widespread use of such new tech-


nologies and services. Thus the better use of economic 


instruments (tariffs, incentive pricing) to achieve effi-


cient sustainable water allocation should be strengthened. 


In severely water-stressed areas, a compulsory drought 


insurance system for farmers and other water-intensive 


industries should be established.


Water pricing is essential. The absence of economic incentives fosters inefficiency and water wastage in agriculture. Most EU-member states 


heavily subsidize irrigation infrastructure such as dam construction – without consideration of the external costs imposed on society. 


Photos: ©www.proplanta.de
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Only the application of a broad definition of water ser-


vices and the full application of effective water pri-


cing would alleviate European households’ disproportionate 


contribution to Europe’s water management. Member Sta-


tes have to apply economics in the second cycle of RBMPs 


much more effectively, and the Commission has to support 


them in their attempt. 


In light of the pressures put on Europe’s water resources 


– particularly through agriculture, energy production and 


navigation – it is paramount that both the EU and national 


governments assess and revise harmful subsidies in 


a number of policy fields. There is also a need to develop 


and introduce further economic instruments to reduce en-


vironmentally detrimental activities and to promote more 


sustainable use of water resources. Taxing environmen-


tal ‘bads’ will reduce the risk of unintended subsidisation of 


environmentally harmful alternatives, as well as the need for 


public funding3.


Since 2011, the EU has developed the European Semes-


ter, which is a new mechanism for coordinating national 


economic reform efforts. Although not binding in nature, the 


European Semester can create a powerful support for the 


accelerated introduction of effective water-pricing instru-


ments at Member State level. For instance, the 2011 Coun-


try Recommendation for Cyprus includes a point on water 


pricing. The future cycles of the European Semester should 


systematically make such recommendations to all EU Mem-


ber States.


3 OECD (2008): An OECD Framework for Effective and Efficient Environmental Policies. 


Meeting of the Environment Policy Committee (EPOC) at Ministerial Level. 


Environment and Global Competitiveness. 28-29 April 2008.


The Polluter Pays Principle needs to be applied more strictly. Users of water resources need to pay a price for the damage they cause on rivers, 


lakes and aquifers. Infrastructure for water services such as dams entail massive environmental and resource costs. 


Tignes dam, Les Breviêres, France. Photo: ©Heidi Megerle 2007


4. MAKE WATER ECONOMICS 
WORK BETTER 
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Through strict enforcement, the EU should ensure that 


large budget cuts introduced due to the economic crisis, 


do not adversely affect adversely the implementation 


of nature and water legislation, and that EU objectives 


are properly met despite the economic crisis.


Living rivers and lakes provide a wide array of important 


ecosystem services, which are of great economic value to 


society. So far, however, not nearly enough attention has 


been given to estimating the improvement of socio-


economic benefits, which would result from imple-


menting the WFD. Hence, these benefits are not widely 


known. A thorough cost-benefit analysis is often missing 


from RBMPs as well, which often creates the impression 


that WFD implementation is disproportionately costly. An 


assessment of the benefits of implementing RMBPs on 


national and European levels should be carried out.


Member States and the EU should devote more resources 


to communicating the socio-economic benefits of better 


water protection towards the general public. Furthermore, 


improved cost-benefit analysis should be a part of the 


second cycle of RBMPs and of any infrastructure or deve-


lopment project affecting water.


Benefits of living rivers and water ecosystems come for free, but they 


are nonetheless of great economic and social value. The EU should 


critically review ecologically harmful subsidies. 


Photo: ©www.sxc.hu
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Agricultural diffuse pollution with nutrients and pestici-


des is a major problem in nearly all European river basins. 


The cost of removing nutrients and pesticides from 


drinking water is passed onto the individual customer 


through the water bill, while farmers are asked to con-


tribute little or nothing at all. Furthermore, irrigation 


for agriculture often causes the over-abstraction of sur-


face and ground waters, with disastrous ecological effects.


It is clear that only a thorough reform of the CAP would 


provide a solution to the above challenges. The CAP 


should stop subsidizing farming practices that contribute 


to surface and groundwater pollution and the depletion of 


scarce water resources. In times of budgetary pressures, 


we need to ensure that public money supports public 


goods. This has to start with the inclusion of the Water 


Framework Directive and the Sustainable Use of Pesti-


cide Directive in Cross Compliance. In this framework, 


CAP support should be made 


conditional on water metering  


for farmers. 


Furthermore, to ensure that the 


CAP effectively supports those 


who farm sustainably and main- 


tain high quality and quantity of 


water resources, the proposed 


Pillar I greening component 


has to be maintained and trans-


lated into a strong and compul-


sory package of good agrono-


mic practices (crop rotation, 


10% Ecological Focus Areas 


and maintenance of permanent 


pastures). Additionally, Pillar II 


needs to be sufficiently funded and there should be a 


minimum spending for agro-environmental measures.


 


Wetlands are indispensible for nutrient reduction in Europe’s 


river basins and seas. Wetlands have proven to be highly 


cost-effective in tackling agricultural pollution and provide a 


range of wider ecosystem benefits (climate mitigation, bio-di-


versity). Therefore the maintenance of the Good Agricul-


tural and Environmental Condition Standard (GAEC) 7 


under the CAP on the protection on wetlands and car-


bon rich soils is of high importance. The CAP should also 


support the establishment of new wetlands in the agri-


cultural landscape through agro-environmental programs.


Enlargement of irrigation areas shouldn’t be suppor-


ted by the CAP in water-stressed areas, and only under 


specific circumstances in future water-stressed areas. The 


CAP should support the transition to a changing climate: the 


change of crops, production patterns and practices. This 


means solutions that are adapted to local ecological circum-


stances rather than costly technological solutions which will 


not work everywhere. 


Distribution of constructed wet-


lands (red) in Southern Sweden. 


Map: ©DAWA 2010, Swedish 


Board of Agriculture.


5. REFORM THE CAP TO SUPPORT 
SUSTAINABLE USE OF WATER IN 
AGRICULTURE


Eutrophication is one of the major environmental problems across 


the EU. Excess nutrients from agricultural runoff eventually end up in 


rivers, lakes and seas with drastic detrimental effects on water quality 


and ecological status. Satellite image of cyanobacterial bloom in the 


Baltic Sea in August 2010. Note also that the large Vistula and Cu-


ronian lagoons on the Southeastern coast are green as a meadow. 


Satellite image: ©European Space Agency – ESA
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GRÜNE LIGA e.V.  Stellungnahme zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen für die Aufstellung des Bewirtschaftungsplans WRRL für den dritten Bewirtschaftungszeitraum in der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe   Berlin / Cottbus, 22.06.2020    Sehr geehrte Frau Hursie, sehr geehrte Damen und Herren der FGG Elbe,  die GRÜNE LIGA e.V. begrüßt die fristgerecht eröffnete Gelegenheit, zu dem Dokument der wichtigen Bewirtschaftungsfragen im Elbeeinzugsgebiet Stellung zu nehmen. Nach unserem Eindruck haben die wasserwirtschaftlichen Verwaltungen der Bundesländer gemeinsam mit Ihnen richtige strategische Fragen und Aufgaben formuliert, Hintergrundpapiere erarbeitet und Strategien zu ihrer Lösung entwickelt und im Rahmen der IKSE international abgestimmt.    Insgesamt müssen wir jedoch auch feststellen, dass es, ungeachtet vielfältiger positiver Bemühungen, Initiativen und Projekte noch nicht gelungen ist, den Rückgang der aquatischen Biodiversität im Elbeeinzugsgebiet zu stoppen und den negativen Trend umzukehren.    Hier könnte die am 25. Mai 2020 vorgestellte Biodiversitätsstrategie der EU Ansatzpunkte und Impulse liefern, die von der FGG Elbe und der IKSE aufgenommen und mit einer eigenen Strategie umgesetzt werden könnten, auch bei den weiteren Überlegungen zur Konkretisierung der Gesamtstrategie Elbe. „Wir müssen eine möglichst vollständige Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 mit der Umsetzung der neuen europäischen Biodiversitätsstrategie verknüpfen, um die europäischen Umweltziele zu erreichen!“ schreibt das Danube Environmental Forum in seine im Anhang beigefügte Stellungnahme zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen, der wir uns anschließen.   Das neueste Hintergrunddokument, auf das im Rahmen der Konsultation verwiesen wird, stammt aus dem Jahr 2015. Hier würden wir die FGG Elbe ermuntern, zur Anhörung der Entwürfe der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme die eine oder andere weiterführende Aktualisierung in den Konsultationsprozeß einzubeziehen. Dieser Wunsch richtet sich auch auf die verlinkten Darstellungen der einzelnen Bundesländer. Dort findet sich zum Beispiel in Berlin ein Verweis auf die Messe Wasser Berlin, an deren Publikumsausstellung WASsERLEBEN auch wir uns jahrelang beteiligt haben. Das Format wurde allerdings inzwischen komplett eingestellt. Dem auf der Webseite ebenfalls erwähnten ‚gewässerpädagogischen Netzwerk‘ wäre wieder etwas mehr Unterstützung seitens der Senats-Wasserwirtschaftsverwaltung zu wünschen.   Andererseits gibt es direkt auf der im Konsultationsdokument verlinkten Berliner Seite auch keinen Verweis auf neue interessante Ansätze und Entwicklungen, wie der Regenwasseragentur, dem Masterplan Wasser und dem Vorhaben der Berliner Wasserbetriebe alle Klärwerke bis 2027 mit der 4. Reinigungsstufe zur Phosphateliminierung auszustatten. Wir gehen aber davon aus, dass Berlin am 22. Dezember 2020 mit einem eigenen Bewirtschaftungsplan und Maßnahmeprogramm an den Start geht, der auch die bislang sehr schleppende Umsetzung der bereits seit Jahren vorliegenden Gewässerentwicklungskonzepte mit einschließt.   Die Verbesserung der biologischen Durchgängigkeit im Allgemeinen und des Fischaufstiegs und des Fischschutzes beim Fischabstieg im Besonderen wird von der FGG 







Elbe richtigerweise als eine wesentliche Wasserbewirtschaftungsfrage angesehen. Bei den für die Durchgängigkeit elbeweit zu priorisierenden Gewässern sollte nach unserer, bereits in der Stellungnahme zum letzten Bewirtschaftungsplan dargelegten Meinung, die Bode mit aufgenommen werden, da sie ein zentrales Verbindungsgewässer zwischen Elbe und Harz darstellt.   Für die Elbe selbst sehen wir 3 Punkte, die die Bemühungen der Bundesländer zur Verbesserung der Durchgängigkeit direkt konterkarieren.  1. Mit dem Vorhaben, die Fahrrinnentiefe des Hamburger Hafens noch weiter zu ertüchtigen wird die Gefahr, dass die Durchwanderbarkeit für Fische aufgrund von Sauerstoffmangel (Sauerstoffloch) zeitweise unterbrochen wird, verstärkt.   2. Die Fischaufstiege am Wehr Geesthacht funktionieren derzeit entweder nicht oder nur eingeschränkt. Bevor das Wehr Geesthacht mit Millionenaufwand ohne weitere Planfeststellungsverfahren neu gebaut wird, sollte eine grundsätzliche Überprüfung seiner Funktion und Notwendigkeit erfolgen.   3. Die bei Decin in Diskussion stehende Elbestaustufe wäre ebenfalls eine Entwicklung, die der Fischdurchgängigkeit direkt entgegensteht.   Viele der Hauptwanderwege der Fische in Deutschland und auch im Elbeeinzugsgebiet sind Bundeswasserstraßen. Hier geht die seit 2010 in Verantwortung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung stehende Sicherung des Fischaufstiegs nur sehr schleppend voran.   Unsere Vorschläge zur Fischdurchgängigkeit haben wir in der Broschüre „Wanderfische willkommen“1 umfassender dargestellt und dort auch die Wasserkraft als gefährdenden Faktor und die ökologische Durchgängigkeit im Elbegebiet aufgegriffen. Weitere Ausführungen finden sich in dem Artikel Wanderfische und ökologische Durchgängigkeit in der WRRL-Info Nr. 292. Beide Dokumente bitte ich als Bestandteil unserer Kommentare im Zuge dieser Beteiligung zu werten, auch wenn die im Passus „Der Fischpass in Geesthacht gibt Hoffnung“ dargestellten positiven Erwartungen sich aktuell nicht mehr so darstellen.   Insgesamt gibt es im deutschen Elbeeinzugsgebiet etwa 11.000 Wehre und Stauhaltungen, die nicht nur lokale Störungen verursachen, sondern den Gesamtcharakter der Fließgewässer nachhaltig massiv beeinträchtigen. Hier hoffen wir im 3. Bewirtschaftungszeitraum auch auf deutliche Signale des verstärkten Rückbaus funktionsloser oder -armer Wehre.    Die Problematik des gefahrlosen Fischabstiegs ist noch weitgehend ungelöst. Hier weisen wir auf das Beispiel des Fischschutzes an der Wasserkraftanlage Öblitz bei Naumburg an der Saale hin, das zeigt, was in dieser Hinsicht möglich ist.3   Der SRU zitiert das UBA:  ‚In Deutschland war im Jahr 2015 die Durchgängigkeit der Fließgewässer von etwa 200.000 Querbauwerken unterbrochen (NAUMANN 2016). Nur etwa 10 % der Fließgewässer Wasserkörper wurden in Bezug auf die Durchgängigkeit für Fische und andere Organismen als gut bewertet (Stand 2016, ebd.).‘                                                            1 http://www.wrrl-info.de/docs/positionspapier_wasserdurchl%C3%A4ssigkeit_2015oktober.pdf  2 http://www.wrrl-info.de/docs/wrrl_info29.pdf  3 http://www.wrrl-info.de/site.php4?navione=steckbriefe&navitwo=&content=gewaesserstrukturverbesserung#19  







 Der (artenreiche, biodiversitätshotspot-) Lebensraum Fluss existiert in Deutschland im Wesentlichen nicht mehr.         Im 2. Teil der wichtigen Gewässerbewirtschaftungsfrage hebt die FGG Elbe richtigerweise die Verbesserung der Hydromorphologie als wesentliches Handlungsfeld hervor.    Die LAWA beklagt, dass das ‚one out - all out principle‘ verhindert, dass die erreichten Erfolge dargestellt werden können. Außerdem bräuchten die Maßnahmen noch etwas Zeit um zu wirken.   Hier handelt es sich um eine große Nebelkerze! In der Mehrzahl der Bearbeitungsgebiete gibt es inzwischen Konzepte was zu tun sei, aber in der Fläche wurden bislang nur wenige Einzelmaßnahmen vollständig umgesetzt.   Als Positivbeispiele möchten wir hier auf die mit den Umweltverbänden an den kleineren Fließgewässern Hamburgs mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam umgesetzten kleinräumigen Maßnahmen verweisen, die mit überschaubarem Aufwand lokal wesentliche Verbesserungen der Gewässerstruktur erreichen und sich direkt positiv auf die aquatische Lebensvielfalt auswirken. Diese Art von Maßnahmen haben wir im Steckbrief Revitalisierung kleiner Fließgewässer im Elbe-Einzugsgebiet nordwestlich von Hamburg4 positiv hervorgehoben.   Insgesamt sehen wir noch deutliche Reserven bei der Gewässerunterhaltung und setzen uns dafür ein, dass bundesweit 10 m Gewässerrandstreifen und -Pufferstreifen ab Böschungsoberkante eingeführt sind, die dauerhaft mit (naturnaher Vegetation) bestanden sind, in denen sowohl der Umbruch als auch die Verwendung von Pestiziden im weiteren Sinne und die Aufbringung von Dünger, insbesondere Gülle gesetzlich untersagt wird.   Das leitet bereits auch zum Punkt Nährstoffbelastungen reduzieren über. Hier begrüßt die GRÜNE LIGA, dass die FGG Elbe ein, auch die Belange des Meeresschutzes einbeziehendes, Nährstoffminderungskonzept vorgelegt und im Rahmen der IKSE international abgestimmt hat, das regional (Berlin-Brandenburg) noch weiter untersetzt wurde.   Während die Bundesrepublik Deutschland die Kommunalabwasserrichtlinie bereits vollständig umgesetzt hat und der weitere Handlungsbedarf bei der Abwasserreinigung konzipiert wird und teilweise bereits umgesetzt wird, gibt es weiterhin nur sehr wenig Bewegung bei den landwirtschaftlichen Einträgen, sowohl ins Grundwasser, als auch in die Oberflächengewässer.   Neben positiven Beispielen und Pilotmaßnahmen mit dem Ziel des Gewässerschutzes fanden in einigen Regionen in dieser Hinsicht auch deutlich negative Entwicklungen statt. Hier sei der Boom im Biomasse-Maisanbau, die weitere Konzentration der Viehhaltung verbunden mit der Ausweitung des Gülleanfalls sowie weitere Intensivierungstendenzen in der Landwirtschaft, auch der Grünlandwirtschaft genannt.   Zu diesem Themenfeld hat die GRÜNE LIGA ihr Positionapapier „Verminderung der Nährstoffbelastung – zentrales Thema für Flussgebietsmanagement, Trinkwasserversorgung und Meeresschutz“5 vorgelegt, das wir auf diesem Wege in die Konsultation zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen einbringen.                                                             4 http://www.wrrl-info.de/docs/wrrl_steckbrief_revitalisierung_2019.pdf  5 http://www.wrrl-info.de/docs/naehrstoffe_fgm_EBOOK.pdf  







 Die Verminderung der Schadstoffeinträge betrachtet auch die GRÜNE LIGA als elbeweit wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage, nimmt aber hierzu nur eingeschränkt Stellung.   Zu der Verminderung der Bergbaufolgen, enthält die bereits erwähnte WRRL-Info 29 auch die Zusammenfassung zum GRÜNE LIGA Kommentar zu den Folgen des Braunkohlebergbaus zum 2. Bewirtschaftungsplan6. Nähere, aktuelle Ausführungen dazu enthält die Stellungnahme der GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Braunkohle (Umweltgruppe Cottbus), die integraler Bestandteil der Stellungnahme der GRÜNE LIGA e.V. ist.   Die GRÜNE LIGA begrüßt, dass das Wassermanagement (verfügbare Ressourcen vs. Nutzung) als wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage postuliert wird und auch die möglichen Klimafolgen für die zukünftigen Szenarios in Betracht gezogen werden.   Die Idee, regionale Gesprächskreise zu der wasserwirtschaftlichen Situation in der oberen Havel, an der Elster und an der Spree einzurichten, findet unsere Zustimmung.   Freundliche Grüße sendet,  Michael Bender (Ansprechpartner für den wasserwirtschaftlichen Teil)  
 Michael Bender Leiter Bundeskontaktstelle Wasser / Water Policy Office  ********************************************************************  GRÜNE LIGA e.V. - Netzwerk Ökologischer Bewegungen Bundesgeschäftsstelle Greifswalder Straße 4 10405 Berlin  E-Mail: wasser@grueneliga.de www.wrrl-info.de   


                                                           6 http://www.wrrl-info.de/docs/stellungnahme_braunkohle_15.pdf  







  Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen für die Aufstellung des Bewirtschaftungsplanes nach WRRL für den dritten Bewirtschaftungszeitplan in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe - Stellungnahme des Umweltgruppe Cottbus e.V.  22.06.2020   Verminderung von Bergbaufolgen  Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Verminderung von Bergbaufolgen als wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage im Elbe-Einzugsgebiet aufgeführt ist.  In den bisherigen Bewirtschaftungsplänen wurde diese Frage nicht vollständig sachgerecht behandelt, wir verweisen dazu auf die Stellungnahme der GRÜNEN LIGA zum zweiten Bewirtschaftungsplan.  Im Zeitraum des 3. Bewirtschaftungsplanes werden die wesentlichen Weichenstellungen für die wasserwirtschaftliche Gestaltung des Ausstieges aus der Braunkohlenförderung zu treffen sein. Auch wenn die Umsetzung das Kohleausstieges in der Gewässerbewirtschaftung schon aufgrund der langfristigen Tagebaufolgen zumindest teilweise in die Zeit nach 2027 fallen wird, müssen zwingend bereits jetzt die richtigen Weichenstellungen vorgenommen werden, um die immensen mit der Stromerzeugung aus Kohle verbundenen nachteiligen Folgen zu vermindern bzw. vor allem auch nicht weitergehend entstehen zu lassen. Angesichts der seit 2015 erfolgten Weichenstellungen zum Kohleausstieg ist es verwunderlich, wenn dem Anhörungsdokument zufolge die Hintergrunddokumente aus den Jahren 2008 und 2013 noch immer  „den momentanen Diskussionsstand“ der FGG Elbe darstellen.  Gerade vor dem Hintergrund des beschlossenen Braunkohleausstiegs in Deutschland kann die Bewirtschaftungsplanung nicht von der Unveränderlichkeit der Planungen der Tagebaubetreiber MIBRAG und LEAG ausgehen oder sie durch weniger strenge Umweltziele pauschal legitimieren. Vielmehr sind in transparenten und ergebnisoffenen Planverfahren der Umfang der Abbauflächen ebenso auf den Prüfstand zu stellen wie die Rekultivierungskonzepte. Für das Lausitzer Bergbaurevier stehen dabei folgende Entscheidungen an: 
• Der zuständige Planungsverband hat bereits eine erneute Überarbeitung des Braunkohlenplanes Tagebau Nochten (Sachsen) eingeleitet. 
• Für den Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd ist eine solche Überarbeitung im Koalitionsvertrag der Brandenburgischen Landesregierung vereinbart. 







• Für den Tagebau Jänschwalde hat der Betreiber LEAG bereits selbst die Rekultivierungsplanung aus wasserwirtschaftlichen Gründen abgewandelt („3-Seen-Konzept“), so dass sie derzeit nicht im Einklang mit den gültigen Braunkohlenplan steht. Entsprechende Genehmigungsverfahren stehen noch aus. Gegen den derzeit gültigen Hauptbetriebsplan ist ein Widerspruch anhängig. 
• Mit dem Braunkohlenausstieg ändern sich ebenso wesentliche Grundannahmen, die dem Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde zugrunde lagen, so dass auch hier die Notwendigkeit einer Anpassung ergebnisoffen zu prüfen ist. 
• Neben den Braunkohlenplänen als Teil der Raumordnung laufen befristete wasserrechtliche Erlaubnisse der Tagebaue teilweise im Bewirtschaftungszeitraum aus und mehrere Haupt- und Abschlussbetriebspläne sind noch zu beantragen.  Es ist herauszustellen, dass die LEAG über keine langfristig gültige rechtliche Genehmigung ihrer Kohleabbautätigkeiten verfügt. Die der LEAG erteilten Genehmigungen, die sie zur Durchführung von Tätigkeiten berechtigen, sind in ihrer Gültigkeit jeweils auf Laufzeiten von wenigen Jahren befristet. Soweit der LEAG Bescheide mit längerem Gültigkeitszeitraum erteilt wurden, entfalten diese zum Teil keine Genehmigungswirkung oder enthalten Nebenbestimmungen, welche deren entschädigungsfreie Rücknahme ermöglicht. Braunkohlepläne sind nicht zugunsten der LEAG ergangen, sondern regeln die raumordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen der Tagebaue. Genehmigungswirkung zugunsten der LEAG oder gar Vertrauensschutz entfalten diese nicht. Damit besteht grundsätzlich keine rechtliche Bindung an die bisherige Tagebauplanung der LEAG und ihrer Vorgängerunternehmen. Damit ist es rechtlich möglich – bzw. zur Befolgung der Vorgaben der WRRL auch unbedingt nötig – die Ziele der Erreichung guter Zustände schnellstmöglich auch dann zu erreichen, wenn dies zu Lasten der Möglichkeiten der Realisierung von Planungen der LEAG geht. Bei allen Verfahren und Prüfungen muss insbesondere vor dem Hintergrund des Kohleaustieges nun die Minimierung des Eingriffs in den Wasserhaushalt ein wesentliches Entscheidungskriterium sein. Das schließt ein 
• die Minimierung der Abbaufläche und damit des aufzufüllenden Grundwasserdefizits sowie der Entwässerungswirkung auf das Umland 
• die Minimierung der Verwitterung schwefelhaltiger Mineralien 
• die Minimierung der Verdunstungsverluste aus Tagebauseen vorrangig durch deren Verkleinerung 
• die Prüfung, ob die Anlage von Wasserspeichern sinnvoll ist.  Der jahrzehntelange Braunkohlenabbau wird nach seiner Beendigung zu einem drastischen Engpass für die Durchflüsse der Spree und Schwarzen Elster führen. Dies ist keinesfalls eine Folge des Kohleausstieges, sondern des Kohleabbaus und des durch ihn verursachten Grundwasserdefizits und der Zerstörung des Einzugsgebiets der Oberflächengewässer. Im Lausitzer Braunkohlenrevier wird derzeit intensiv darüber diskutiert, weitere Wasserspeicher anzulegen. Auch das vorübergehende Weiterbetreiben wenig chemisch belasteter Grundwasserbrunnen nach der Kohleförderung zur Sicherung des Durchflusses der Spree wird als Maßnahme erwogen. Da hier der Schutz des Grundwasserkörpers gegen den des Oberflächenwasserkörpers abzuwägen ist, sollte die Bewirtschaftungsplanung eine Aussage treffen, inwieweit diese Maßnahme im Einklang mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie stehen würde.  Nicht erkennbar sind für uns die Absichten, die die Flussgebietsgemeinschaft mit der Aussage verbindet „Für den Fall unverhältnismäßiger Kosten sind auch gemeinschaftliche, solidarische Finanzierungsoptionen in die Überlegungen einzubeziehen.“ Nicht tolerierbar wäre eine (weitere) Finanzierung der Folgen des privatwirtschaftlich organisierten Bergbaus mit öffentlichen Geldern. 







Bei der Herbeiführung ein Grundwasserdefizits von 5,5 Milliarden Kubikmetern (Zahlenwert des sächsischen Umweltministeriums für die bisher gültigen Tagebauplanungen der LEAG bis zu ihrer geplanten Auskohlung) wird nach derzeitigem Stand nur für einen geringen Anteil des entzogenen Wassers ein ermäßigtes Wassernutzungsentgelt gezahlt. Dem Bergbautreibenden sind daher alle Kosten noch aufzuerlegen, die durch seine Tätigkeit verursacht werden. Sind diese nicht mehr zu erwirtschaften, muss das Mutterunternehmen haften. Die Bewältigung von Bergbaufolgen mit öffentlichen Geldern ist nur statthaft, wenn unverzüglich jede Abführung von Gewinn sicher unterbunden und die verbleibende Geschäftstätigkeit in einer öffentlich-rechtlichen Stiftung organisiert wird. Zu den Kosten, die es zu berücksichtigen gilt, gehören dabei auch 
• Anlage und dauerhafte Unterhaltung von Speichern und zusätzlicher Überlaufbauwerke, soweit sie durch das bergbaubedingte Grundwasserdefizit oder bergbaubedingt erhöhte Verdunstungsverluste (aus Tagebauseen) notwendig werden. 
• Durchführung des Sulfatmonitoring und -management für das Spreegebiet während des aktiven Bergbaus. 
• Management von Eisen- und Sulfatbelastungen der Oberflächengewässer nach dem Grundwasserwiederanstieg 
• Ggf. das vorübergehende Weiterbetreiben wenig chemisch belasteter Grundwasserbrunnen  Die Bewirtschaftungsplanung hat Wechselwirkungen mit dem Einzugsgebiet der Oder zu betrachten. Dazu gehört beim Lausitzer Bergbau beispielsweise 
• das Überbaggern der Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee durch die Tagebaue Jänschwalde und Reichwalde 
• Die Einleitung sulfathaltiger und ggf. eisenbelasteter Grubenwässer in die Neiße bzw. das Neißeeinzugsgebiet. 
• Die Überleitung aus der Neiße zur Unterstützung der Flutung von Tagebauseen, die in die Spree entwässern und zur Minimierung (Verdünnung) bergbaubedingter Stoffeinträge.   Kontakt:  René Schuster Umweltgruppe Cottbus e.V. Straße der Jugend 94, 03046 Cottbus Telefon: +49 (0151) 14420487 Internet: www.kein-tagebau.de E-Mail: umweltgruppe@kein-tagebau.de 
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Die GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser be-
gleitet die Wasserrahmenrichtlinie seit nunmehr 
gut zehn Jahren mit Stellungnahmen, Seminaren 
und Publikationen. Große Hoffnungen setzen wir 
auf die verbesserte Öffentlichkeitsbeteiligung 
und die bessere Integration des Gewässerschutzes 
in andere Politikbereiche. 


In der Diskussion der von den Bundesländern 
fristgemäß vorgelegten Entwürfe der Bewirt-
schaftungspläne und Maßnahmenprogramme wird 
sich erweisen, welche Fortschritte tatsächlich zu 
erwarten sind, wo es gar Verschlechterungen gibt 
und in welchem Maße Ausnahmen zur Anwendung 
kommen. Die vorliegende Schrift versteht sich als 
Beitrag zu diesem Diskussionsprozess. 


Die im Dezember 2000 in Kraft getretene EG-Was-
serrahmenrichtlinie setzt anspruchsvolle Ziele für 
die europäische Gewässerschutzpolitik. Statt diese 
Vorlage für die Proklamation einer neuen visio-
nären Wasserpolitik zu nutzen, zogen sich die 
Bundesländer von Beginn an auf die Minimalvari-
ante zurück und forderten zu jeder sich bietenden 
Gelegenheit die „1:1-Umsetzung“. Mittlerweile ist 
zu hören, dass auch dieses Ziel zu hoch gesteckt 
und selbstverständlich nicht zu erreichen sei. 
Statt sich an ambitioniert agierenden Ländern zu 
orientieren, einigt man sich auf Flussgebietsebene 
oft nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.


Entsprechend lassen die im Dezember 2008 vorge-
legten Entwürfe der Bewirtschaftungspläne viele 
Wünsche offen. Im Elbeeinzugsgebiet, das sich 
auf zehn Bundesländer erstreckt, sehen die Pläne 
bis 2015 eine Zielerreichung auf lediglich 14 Pro-
zent der Fließgewässerlänge vor. Die angestrebten 
Nährstoffreduktionsziele für Nitrat und Phosphat 
lassen kurzfristig keine wesentliche Verbesserung 
erwarten. Der mit 96 Prozent angegebene Zieler-
reichungsgrad beim mengenmäßigen Zustand des 
Grundwassers spiegelt anthropogen verursachte 
regionale Grundwassermangelsituationen nicht 
angemessen wieder. Die Vielzahl künstlicher 
Fließgewässer und Drainagen, die zum Zwecke der 
Entwässerung von Mooren und Feuchtgebieten 
innerhalb der letzten 200 Jahre angelegt wurden 
und durch die auch der Spiegel vieler Seen erheb-
lich abgesenkt wurde, trägt in vielen Fällen zu 


Vorwort


beobachtenden Trends sinkender Grundwasser-
spiegel bei, insbesondere in niederschlagsarmen 
Regionen Ostdeutschlands. In Verbindung mit 
dem Klimawandel werden sich diese Auswirkungen 
noch verschärfen – ein bislang in der Bewirtschaf-
tungsplanung unterbelichtetes Problem.


Zu wünschen wäre auch ein Inventar überflüssiger 
wasserbaulicher Anlagen, seien es Querbauwerke, 
Deiche oder Entwässerungsgräben, deren ur-
sprüngliche Zweckbestimmung nicht mehr gege-
ben ist, oder seien es verrohrte Fließgewässer und 
Pumpwerke oder auch Bundeswasserstraßen, auf 
denen Frachtverkehr schon lange nicht mehr 
stattfindet. Der Ausbauzustand und der Unterhal-
tungsumfang übersteigt oft das für die Nutzung 
notwendige Maß, vom ökologisch verträglichen 
Umfang ganz zu schweigen. Dazu tragen auch 
Subventionen und rechtliche Vorgaben bei, die 
auf den Prüfstand zu stellen sind.  


Im Projekt „Steckbriefe zur wirksamen WRRL-Um-
setzung“ zeigt die GRÜNE LIGA anhand von Fall-
beispielen, wie wichtige wasserwirtschaftliche 
Fragestellungen richtungsweisend angegangen 
werden können. In dieser Broschüre haben wir sie 
zu Handlungsfeldern zusammengefasst, die aus 
unserer Sicht dringend solcher Anstöße bedürfen. 
Auch die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Ana-
lyse und der konsequenten Umsetzung des Verur-
sacherprinzips sind längst nicht ausgeschöpft. 
Die in den Steckbriefen dargestellten Beispiele, 
von denen einige hier mit abgedruckt sind, stellen  
keine stets in allen Umsetzungsaspekten vorbild-
lichen Projekte dar, sollen aber das Spektrum der 
angewandten Möglichkeiten erweitern helfen. Die 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie darf sich 
selbstverständlich nicht in einigen Pilotprojekten 
erschöpfen, sondern muss in großer Breite zu Ver-
besserungen führen. Wesentlich besser sollte es 
auch gelingen, ökologische Ziele mit für die Men-
schen erlebbaren Fortschritten zu verknüpfen. 


In der Hoffnung, dass Sie die eine oder andere 
Anregung finden, wünsche ich eine kurzweilige 
Lektüre.


Michael Bender







Einführung
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Zum guten ökolo-


gischen Zustand der 


Gewässer gehört 


auch eine in ihrer 


Artenzusammenset-


zung, Abundanz 


und Altersstruktur 


typische Fischfauna. 


Foto: Ludwig Tent


Die Umweltziele 
der Wasserrahmenrichtlinie


Die Qualität der Gewässer als Lebensraum für die 
aquatische Flora und Fauna zu verbessern und zu 
erhalten ist das zentrale Ziel der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL). Mit ihren ambitionierten Um-
weltzielen und den Vorgaben zur umfassenden 
Betrachtung biologischer Parameter führt die Was-
serrahmenrichtlinie den Ökosystem-Ansatz in die 
europäische Wasserwirtschaft ein: Die Bewirt-
schaftung der Flüsse und Seen sowie der Über-
gangs- und Küstengewässer muss sich künftig an 
den Zielen für den ökologischen und chemischen 
Zustand der Gewässer ausrichten. Der angestrebte 
gute Zustand soll von einem potentiell natürlichen, 
sehr guten Referenzzustand nur geringfügig ab-
weichen.


Die Umweltziele sind in Artikel 4 der Richtlinie 
niedergelegt und wurden 2002 im Zuge der Novel-
lierung des Wasserhaushaltsgesetzes vollständig 
im Bundesrecht verankert. Bis zum Jahr 2015 soll 
der „gute Zustand“ der Oberflächengewässer und 
des Grundwassers erreicht werden. 


Die Wasserrahmenrichtlinie formuliert auch ein 
grundsätzliches Verschlechterungsverbot für den 
Zustand der Gewässer sowie der wasserabhängigen 
Ökosysteme und Feuchtgebiete. Für das Erreichen 
des guten Zustands sind Fristverlängerungen bis 
ins Jahr 2027 möglich. Ausnahmen gelten für die-
jenigen Wasserkörper, für die niedrigere Umwelt-
ziele formuliert werden.


Der gute Zustand setzt sich bei den Oberflächen-
gewässern aus dem ökologischen und dem che-
mischen Zustand zusammen. Maßgeblich für die 
Bewertung des ökologischen Zustands der Flüsse 
und Seen sind die biologischen Komponenten Fi-
sche, benthische wirbellose Fauna, Phytoplankton 
sowie Makrophyten und Phytobenthos.


Für das Grundwasser stellen der gute chemische 
und gute mengenmäßige Zustand das Ziel dar. EU-
weit verbindliche Grenzwerte für stoffliche Belas-
tungen im Grundwasser gelten allerdings nur für 
Nitrat (50 Milligramm pro Liter) und für Pflanzen-
schutzmittel (1 Mikrogramm pro Liter). Die EU-
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, für weitere 
Schadstoffe eigene Grenzwerte festzulegen. Für 
anhaltende signifikante Trends zunehmender 
Schadstoffkonzentration gilt das Gebot der Trend-
umkehr. Die Entnahme von Grundwasser soll des-
sen langfristige verfügbare Neubildung nicht 
überschreiten. Dabei wird über den Begriff der 
„verfügbaren Grundwasserressource“ berücksich-
tigt, dass bei Grundwasserentnahmen ein ökolo-
gisch notwendiger Mindestabfluss nicht gefährdet 
werden darf. Ein zentrales Beurteilungskriterium 
für den Zustand des Grundwassers ist darüber hi-
naus, ob durch anthropogen verursachte Grund-
wasserabsenkungen oder durch chemische Belas-
tungen eine signifikante Beeinträchtigung von 
grundwasserabhängigen Ökosystemen oder Ge-
wässern verursacht wird oder zu befürchten ist.


Der gute ökologische 


Zustand ist das 


zentrale Ziel für die 


Oberflächengewässer. 


Grafik: Peter Pollard 


(verändert rr)







·


·


·
·
·


·


·
·


·
·
·
·
·


[Schwermetalle, 
Pflanzenschutzmittel, 
Organische 
Verbindungen]


6 | GRÜNE LIGA | Gewässerschutz im Zeichen der Wasserrahmenrichtlinie


Einführung


Prioritäre Stoffe
Ein zentrales Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist 
es, die Gewässerverschmutzung durch Stoffe zu 
verhindern, von denen ein besonders hohes Um-
weltrisiko ausgeht: die sogenannten prioritären 
Stoffe. Die Gefährlichkeit dieser Stoffe besteht 
zum einen in ihrer ökotoxikologischen und hu-
mantoxikologischen Wirkung und zum anderen in 
einer weiten Verbreitung und Verschmutzung der 
Gewässer. 33 prioritäre Stoffe beziehungsweise 
Stoffgruppen wurden in die Liste der prioritären 
Stoffe aufgenommen. Unter den 33 Stoffen bezie-
hungsweise Stoffgruppen befinden sich:
·
·
· 


Innerhalb dieser Liste wurden bislang 13 Substan-
zen, die toxisch, bioakkumulierbar und persistent 
sind, als „prioritär gefährlich“ eingeordnet. Diese 


Substanzen sollen innerhalb von 20 Jahren nach 
der Verabschiedung von Vorschlägen für Begren-
zungen gänzlich aus der Umwelt verschwinden 
(„phasing out“). 


Die Strategie gegen die Gewässerverschmutzung 
durch prioritäre Stoffe ist in Artikel 16 der WRRL 
niedergelegt und umfasste ursprünglich einen 
kombinierten Ansatz aus immissionsseitigen Um-
weltqualitätsnormen (Grenzwerten) als Vorgabe 
für die Einhaltung eines guten chemischen Zu-
stands sowie auch emissionsseitigen Begren-
zungsmaßnahmen. Allerdings bedurfte es zur 
Ausgestaltung dieser Regelungen noch einer 
Tochterrichtlinie, die erst im Jahr 2008 verab-
schiedet wurde. Im Laufe der Verhandlungen über 
die Tochterrichtlinie wurde der kombinierte An-
satz aufgegeben: Es sind nun keinerlei emissions-
seitige Regelungen auf EU-Ebene mehr vorgese-
hen; bereits existierende Emissionsgrenzwerte für 
18 gefährliche Stoffe, darunter Quecksilber und 
Cadmium, wurden aufgehoben. Ein massiver Rück-
schritt im europäischen Gewässerschutz.


Grundsätzliche Kritik am Einzelstoffansatz, der 
den Gefahren durch den vielfältigen Schadstoff-
cocktail in den Gewässern nicht gerecht werden 
kann, übt unter anderem der Bundesverband Bür-
gerinitiativen Umweltschutz (BBU).


4 Schwermetalle
13 Pflanzenschutzmittel
15 organische Verbindungen aus der Chemie-
industrie.


Prioritäre gefährliche Stoffe Prioritäre Stoffe, die nicht 
als prioritäre gefährliche 
Stoffe eingestuft werden


·
·


·
·
·
·
·
·
·
·
·


·
·
·
·
·
·
·


·
·
·


Blei und Bleiverbindungen
Nickel und Nickelverbindungen


Alachlor
Atrazin
Benzol
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-Ethyl)
Diuron
Isoproturon
Simazin
Trifluralin


Bromierte Diphenylether
1,2-Dichlorethan
Dichlormethan
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
Fluoranthen
Naphthalin
Octylphenol
(4-(1,1’,3,3’-Tetramethylbutyl)-
phenol)
Pentachlorphenol
Trichlorbenzole
Trichlormethan (Chlorophorm)


Quellen: Richtlinie 


2008/105/EG des 


Europäischen Parlaments 


und des Rates vom 16. 


Dezember 2008 (Priori-


täre Stoffe-Tochterricht-


linie) und Datenblätter 


auf www.umweltbun-


desamt.de/wasser/


themen/stoffhaus-


halt/sseido/wrrl.htm


Cadmium und Cadmiumverbin-
dungen
Quecksilber und Quecksilberver-
bindungen


Endosulfan
Hexachlorcyclohexan
Nonylphenol
(4-Nonylphenol)
Tributylzinnverbindungen
(Tributylzinn-Kation)


Anthracen
Bromierte Diphenylether:
Pentabromdiphenylether
C10-13-Chloralkane
Hexachlorbenzol
Hexachlorbutadien
Pentachlorbenzol
Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK)
(Benzo(a)pyren)
(Benzo(b)fluoranthen)
(Benzo(g,h,i)perylen)
(Benzo(k)fluoranthen
(Indenol(1,2,3-cd)pyren)
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Die GRÜNE LIGA unter-


stützt die Öffentlich-


keitsbeteiligung bei 


der WRRL-Umsetzung 


mit Informationsange-


boten und Seminaren.


Foto: Andreas Jost


Grundprinzipien der 
Wasserrahmenrichtlinie


Einführung


Die Wasserrahmenrichtlinie führt die integrierte 
Wasserbewirtschaftung innerhalb von Flussge-
bietseinheiten – das heißt den Einzugsgebieten 
großer (zum Beispiel Rhein, Elbe, Donau, Weser) 
beziehungsweise mehrerer kleinerer Flüsse (zum 
Beispiel Warnow/Peene) – ein. Dabei verpflichtet 
sie zur grenzüberschreitenden Kooperation zwi-
schen den zuständigen Behörden.


Für die Flussgebietseinheiten sollen Bewirtschaf-
tungspläne und Maßnahmenprogramme erarbeitet  
werden. Diese Pläne und Programme werden erst-
mals bis Ende 2009 von den zuständigen Landesbe-
hörden fertiggestellt und sind behördenverbindlich. 
Eine Überarbeitung soll alle sechs Jahre erfolgen. 
Kleinste Betrachtungseinheit ist der „Wasserkör-
per“ – ein See, ein Abschnitt eines Fließgewässers 
oder ein sinnvoll abgegrenztes Übergangs- oder 
Küstengewässer. Zur Ermittlung des Handlungsbe-
darfs und zur Beurteilung der Wirksamkeit ergrif-
fener Maßnahmen dient nach der ersten Bestands-
aufnahme aus dem Jahr 2005 ein kontinuierliches 
Monitoring der Gewässer.


Durch eine gemeinsame Umsetzungsstrategie 
(Common Implementation Strategy – CIS) beglei-
ten die EU-Kommission und die Wasserdirektoren 
die Aktivitäten der Mitgliedstaaten unter anderem 
durch die Erstellung von Leitfäden und durch die 


kontinuierliche Diskussion in thematischen Ar-
beitsgruppen. Die Umweltverbände sind über das 
Europäische Umweltbüro (EEB) in Brüssel und den 
World Wide Fund for Nature (WWF) am CIS-Prozess 
beteiligt. Für die Umsetzung gilt ein in der Richt-
linie festgelegter Fahrplan.


In Deutschland sind die Umweltministerien der 
Bundesländer für die Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie verantwortlich. Die Länder koordi-
nieren ihre Aktivitäten zum Teil in eigens ge-
schaffenen Flussgebietsgemeinschaften (teilweise 
anders bezeichnet) und bundesweit über die 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). 
In den internationalen Flusskommissionen, in de-
nen an Donau, Elbe, Oder und Rhein die Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie grenzüberschrei-
tend abgestimmt wird, haben die Umweltverbände 
Beobachterstatus. 


Große Flussgebiete 


in Mitteleuropa. 


Karte: Stephan Gunkel, 


European Rivers Network
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Die Wasserrahmenrichtlinie nutzt als erste EU-
weit verbindliche Regelung ausdrücklich ökono-
mische Instrumente zur Umsetzung umweltpoli-
tischer Ziele: 
·


·


·


·


Einführung


Umsetzung in nationales Recht und Bestimmung der zuständigen Behörden


Erste Bestandsaufnahme zum Gewässerzustand in den Flussgebieten (Bericht 2005)


Einrichtung der Monitoringnetze


Aufstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme
-
-
-
-


-
-


Umsetzung von Maßnahmen


Wasserpreispolitik wirksam


Zwischenberichte zu den Fortschritten bei der Umsetzung der Maßnahmenpro-
gramme (gemäß Artikel 15 WRRL)


Erreichen der Umweltziele


Ende 1. Verlängerungszeitraum


Ende 2. Verlängerungszeitraum
Zeitplan zur Umsetzung 


der Wasserrahmen-


richtlinie (Auszug)


200�


2004


2006


2006–2009


2009


2009−2012


2010


201�


2015


2021


2027


Zeitplan und Arbeitsprogramm (2006)
Überblick über die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (2007)
Entwurf der Pläne und Programme (2008)
dabei Anhörung der Öffentlichkeit mit sechsmonatiger Frist zur Stellungnahme zu 
den Entwürfen (bis 22.6.2009)


Fertigstellung der Bewirtschaftungspläne
Aufstellung von Hochwasserschutzplänen gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)


Für die Bewirtschaftungsplanung bedarf es einer 
langfristig angelegten wirtschaftlichen Analyse 
der Wassernutzungen.
Unverhältnismäßig hohe Kosten können zur Be-
gründung von Ausnahmen und für die Einstufung 
von Gewässern als „erheblich verändert“ heran-
gezogen werden.
Maßnahmen zum Schutz der Gewässer sollen 
möglichst kosteneffizient kombiniert werden.
Bis zum Jahr 2010 soll in ganz Europa eine Was-
serpreispolitik in Kraft sein, die das Prinzip der 
Kostendeckung – auch in Bezug auf  Umwelt- 
und Ressourcenkosten der Wasserdienstleis-
tungen – berücksichtigt.


Die im Europäischen Umweltbüro zusammenge-
schlossenen Umweltverbände haben aufgrund 
der enormen Defizite bei der wirtschaftlichen 
Analyse gemeinsam mit dem WWF eine strate-
gische Beschwerde bei der Europäischen Kom-
mission eingereicht. Die Kommission greift diese 
Kritik in ihrem Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen elf EU-Staaten, darunter auch die Bundesre-
publik Deutschland, auf.


Die Information und Anhörung der Öffentlichkeit 
im Zuge der Bewirtschaftungsplanung für die 
Gewässer wird in Artikel 14 der WRRL geregelt. 
Über die in drei Etappen verlaufende Information 
und Anhörung hinaus (siehe Zeitplan) verpflich-
tet die Wasserrahmenrichtlinie die zuständigen 
Behörden, die aktive Beteiligung zu fördern. 
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„Erheblich veränderte“ 
Gewässer und Ausnahmen


Im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung können 
Ausnahmen beziehungsweise Abweichungen von 
den Umweltzielen festgelegt werden. Von beson-
derer Bedeutung ist die Ausweisung der soge-
nannten erheblich veränderten Wasserkörper 
(heavily modified water bodies – HMWB). Für er-
heblich veränderte Wasserkörper – wie auch für 
künstliche Wasserkörper – ist nicht der gute öko-
logische Zustand das Ziel, sondern das sogenann-
te gute ökologische Potential. Die Einstufung 
eines Gewässers als erheblich verändert muss je-
weils mit den unverhältnismäßig hohen Kosten 
einer Verbesserung hin zum guten ökologischen 
Zustand beziehungsweise mit den Grenzen der 
technischen Machbarkeit oder entgegenstehenden 
natürlichen Bedingungen begründet werden.


Weitere Ausnahmen stellen die Fristverlänge-
rungen bis ins Jahr 2021 oder sogar 2027 dar. 
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, 
niedrigere Umweltziele für einzelne Wasserkörper 
festzulegen. Dies wird im ersten Bewirtschaf-
tungsplan voraussichtlich nur in wenigen Fällen 
genutzt. In der Regel werden zunächst Fristver-
längerungen in Anspruch genommen.


Die Wasserdirektoren haben zum Thema der Aus-
nahmen und der unverhältnismäßigen Kosten im 
Juni 2008 gemeinsame Schlussfolgerungen verab-
schiedet. Demnach muss sich die Begründung der 
Unverhältnismäßigkeit der Kosten auf eine Analy-
se der Kosten und des Nutzens von Maßnahmen 
stützen. Liegen die ermittelten Kosten über dem 
Nutzen, begründet dies allein noch keine Unver-
hältnismäßigkeit. Wenn Ausnahmeregelungen an-
gewendet werden, müssen dennoch alle machbaren 
Maßnahmen ergriffen werden, um den bestmög-
lichen Gewässerzustand zu erreichen. Die Auswir-
kungen des Nichtstuns („non-action“) gegenüber 
den Maßnahmenkosten sind zu ermitteln. Die 
Umsetzung von Maßnahmen kann zeitlich ge-
streckt werden, es müssen aber schon im ersten 
Bewirtschaftungszyklus Aktivitäten vorzeigbar 
sein.


Hinsichtlich der Transparenz bei der Anwendung 
von Ausnahmeregelungen gilt, dass der Öffent-
lichkeit Einblick in die Gründe hierfür, wie etwa 
die Ermittlung der Unverhältnismäßigkeit der Ko-
sten, zu gewähren ist. Die Gründe für die Anwen-
dung von Ausnahmeregelungen (Fristverlänge-
rungen und Festlegung weniger strenger 
Umweltziele) sind im Bewirtschaftungsplan voll-
ständig und nachvollziehbar darzulegen, wie auch 
eine Zusammenfassung der dennoch zu ergreifen-
den Maßnahmen und ein Zeitplan für deren Um-
setzung.


Ökologische Verbesse-


rung an der „erheblich 


veränderten“ Spree 


in Berlin: Künstlich 


angelegte Flachwas-


serbereiche hinter 


einer Spundwand. 


Foto: Michael Bender


EinführungDer Oder-Havel-


Kanal – ein künst-


liches Gewässer. 


Foto: Stephan Gunkel
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Ein Leitbild 
für den Gewässerschutz in Europa


Die im Europäischen Umweltbüro (EEB) zusam-
mengeschlossenen Umweltverbände, zu denen 
auch die GRÜNE LIGA gehört, und der World Wide 
Fund for Nature (WWF) stellten im November 2008 
ein gemeinsames Leitbild für die Zukunft der eu-
ropäischen Gewässer vor, das im Folgenden ge-
kürzt wiedergegeben wird. 


Die Wasserbewirtschaftung in Europa steht an 
einem Scheideweg: Der Zustand der europäischen 
Gewässer ist alarmierend, und mit dem Klimawan-
del entstehen neue, keinesfalls leichte Herausfor-
derungen. 


Europa hat die Wahl, die Verschmutzung, Zerstö-
rung und übermäßige Nutzung der Gewässer fort-
zuführen oder Anstrengungen zu unternehmen, 
die Wassernutzung mit den natürlichen Gegeben-
heiten ins Gleichgewicht zu bringen und so die 
Widerstandsfähigkeit („resilience“) der mensch-
lichen wie auch der natürlichen Wassersysteme zu 
stärken.


Eine schlichte Fortführung der bisherigen Praxis 
im Umgang mit den Gewässern führt nicht zum 
Ziel. Eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft muss 
sich an neuen Grundsätzen orientieren, die dem 
Geist der Wasserrahmenrichtlinie entsprechen. 
Das Wasser-Leitbild umfasst fünf Kernelemente.


1. Öffentliche Teilhabe und Transparenz in der 
Wasserbewirtschaftung
Unbedenkliches Wasser ist eines der wichtigsten 
Umweltthemen für die Bürger Europas. Im europä-
ischen Maßstab zeigen Themen wie Wasserknapp-
heit, Hochwasser und Dürren sowie die Auswir-
kungen der Verschmutzung auf den Alltag und die 
Gesundheit der Menschen: Es ist dringend erfor-
derlich, öffentliches Bewusstsein zu schaffen und 
die Öffentlichkeit in die Entscheidungsfindung 
einzubeziehen.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist nicht nur 
eine Verpflichtung aus der Wasserrahmenrichtlinie, 
sondern sie ist essentiell, um eine neuen, nachhal-
tigen Umgang mit dem Wasser zu erreichen.


2. Reduzieren der Wasserverschwendung, sorg
samer Umgang und sparsamer Wasserverbrauch
Wasser ist eine begrenzte Ressource. Was stromauf 
genutzt und verschmutzt wird, ist stromab verlo-
ren oder nicht mehr nutzbar. Die Wasserknappheit 
wird sich durch den Klimawandel sowie durch zu-
nehmende Nutzungsintensität verschärfen, sofern 
hier nicht umweltpolitisch gegengesteuert wird. 
Das Problem liegt in der Art und Weise, in der 
Wasser rechtlich und physisch verteilt, finanziell 
bewertet und ineffizient genutzt wird. 


Wassersparen ist eine Aufgabe für alle und bedeu-
tet:
·


·


·


·


�. Mehr Raum für lebendige Flüsse
Bäche und Flüsse können ihre natürlichen Funkti-
onen – eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt zu 
erhalten und sauberes Wasser für den Menschen 
bereitzustellen – nur erfüllen, wenn sie genügend 
Raum entlang ihres Laufs erhalten. Die Bestands-
aufnahme der Gewässer hat deutlich herausge-
stellt, dass fehlender Raum für Fließgewässer und 
ihre physische Veränderung ein Haupthindernis für 
das Erreichen einer nachhaltigen Wasserwirtschaft 
und eines guten ökologischen Zustands sind.


klare Ziele für das Wassersparen und Kontrollie-
ren der Entnahmen von Wasser zu formulieren
ökologisch begründete Abflüsse wiederherzu-
stellen und zu erhalten 
Wasserpreise einzuführen, die auch Umwelt- und 
Ressourcenkosten internalisieren und für alle 
Wassernutzungen gelten
problembewusste öffentliche Beschaffung zu 
organisieren und Wassersparmaßnahmen und     
-technik zu unterstützen.


Einführung


Mehr als 50 Prozent der Feuchtgebiete in der Europä-
ischen Union sind verlorengegangen.


Mehr als 40 Prozent des gegenwärtig genutzten 
Wassers könnten allein durch technologische Ver-
besserungen eingespart werden.
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·


·


5. Visionäre und anpassungsfähige Wasser
politik
Um die hier formulierten Prioritäten anzugehen, 
sind politischer Wille, ausreichende finanzielle 
Budgets sowie die Bereitschaft zur Anpassung 
und dazu, aus den Fehlern der Vergangenheit zu 
lernen, notwendig. Es geht nicht darum, einige 
technische Verbesserungen zu erreichen und da 
und dort ein Feuchtgebiet zu renaturieren. Um 
wirkungsvoll zu sein, muss die Gewässerbewirt-
schaftung auf dem höchsten Niveau beginnen und 
eng mit Industrie-, Landwirtschafts-, Verkehrs- 
und Energiepolitik in den Flussgebieten abge-
stimmt werden.


Die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme für die Flussgebiete Europas und vor 
allem ihre Umsetzung in die Praxis sind die zen-
tralen Instrumente, um den Weg hin zu einer zu-
kunftsfähigen Gewässerbewirtschaftung einzu-
schlagen. Das Vorgehen der EU-Staaten wird sich 
an den im Wasser-Leitbild formulierten Zielen 
messen lassen müssen. EEB und WWF werden die 
Entwürfe für die Bewirtschaftungspläne und Maß-
nahmenprogramme einer Überprüfung anhand des 
Wasser-Leitbildes unterziehen.


Das Wasser-Leitbild von EEB und WWF kann unter 
www.eeb.org abgerufen werden.


Es ist notwendig, den Flüssen mehr Raum zu ge-
ben und dies heißt:
·


·


Landnutzung bedeutet immer auch Wassernut-
zung. Landnutzung muss daher mit Pflichten zum 
Gewässerschutz einhergehen, einschließlich Kon-
trolle und Preismechanismen. Neue Stauhaltungen 
und Wasserkraftanlagen sollten nur dann akzep-
tiert werden, wenn bessere Umweltoptionen – wie 
Wasser- und Energieeinsparung und bessere Alter-
nativen für die Gewinnung erneuerbarer Energie 
– technisch unmöglich oder unverhältnismäßig 
teuer sind.


4. Gesundes, unbedenkliches Wasser für 
Mensch und Natur
Die Gewässer sind letztendlich Senken für die 
Chemikalien und Substanzen, die wir in die Um-
welt entlassen. Wir wissen wenig über die nega-
tiven Auswirkungen vieler Substanzen wie Arznei-
mittel, Textil- und Plastikzusätze in unseren Seen 
und Flüssen, die potentiell die Fruchtbarkeit der 
Fische beeinträchtigen oder Hirnschädigungen 
beim Menschen verursachen.


Maßnahmen, die die Wasserverschmutzung verrin-
gern:
·


·


Unter dem Titel „Big 


Jump“ begehen 


Badende in ganz 


Europa seit 2005 den 


Europäischen Flussba-


detag. Foto: European 


Rivers Network


Pufferzonen entlang von Flüssen und Über-
schwemmungsgebieten einzurichten, in denen 
Nutzungen eingeschränkt, vermindert oder so-
gar ausgeschlossen werden
die Funktionen von Auen, Feuchtgebieten und 
Flussmündungen durch den Rückbau von obso-
leten Querbauwerken und Deichen wiederherzu-
stellen und neue Bauwerke zu vermeiden.


Zu hohe Nährstofffrachten belasten unsere Gewäs-
ser. 50 bis 80 Prozent der Stickstoffbelastungen der 
Gewässer stammen aus der Landwirtschaft.


ausreichende Mindestwassermengen und genü-
gend Raum zur Verfügung stellen, um die natür-
lichen Funktionen und Leistungen der aqua-
tischen Umwelt wiederherzustellen
den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmit-
teln in der Landwirtschaft verringern und die 
Verschmutzung durch den Verkehrssektor und 
private Haushalte reduzieren


„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein 
ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entspre-
chend behandelt werden muss.“   


(Erster Erwägungsgrundsatz der Wasserrahmenricht-
linie)


Einführung


die unnötige Anwendung von Chemikalien ver-
meiden und bedenkliche Substanzen durch si-
chere Alternativen ersetzen
die Kosten für die Beseitigung von Verschmut-
zungen und für verlorengegangene Ökosystem-
funktionen, wie das Selbstreinigungsvermögen 
der Gewässer, verursachergerecht zuordnen. 
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Ergebnis der Bestands-


aufnahme 2005 für die 


größeren Oberflächen-


gewässer: Die rot ge-


färbten Gewässer ver-


fehlen voraussichtlich 


den guten Zustand. 


Karte: Daten 


aggregiert aus den 


Angaben der Länder, 


BMU/UBA, Stand 2005


Ergebnisse der Bestandsaufnahme der 
Gewässer aus dem Jahr 2005


Der gute Zustand wird an den meisten Gewässern 
nur mit umfangreichen und vielfältigen Maßnah-
men zu erreichen sein. Welcher immense Hand-
lungsbedarf besteht, verdeutlichen die Ergebnisse 
der Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2005: Nach 
dieser ersten, vorläufigen Einschätzung verfehlen 
mindestens 60 Prozent der binnenländischen 
Oberflächengewässer in Deutschland den guten 
Zustand, sofern keine Maßnahmen ergriffen wer-
den. Defizite in der Gewässerstruktur, vor allem 
bei der Durchgängigkeit, und die Belastung mit 
Nährstoffen, die vor allem aus der Landwirtschaft 
stammen, stellen dabei die weitaus wichtigsten 
Ursachen dar. Die chemische Belastung mit Schad-
stoffen steht an dritter, die Belastung mit priori-
tären Stoffen an vierter Stelle. In der Regel sind 
gleich mehrere Belastungen dafür verantwortlich, 
dass ein Gewässer den guten Zustand nicht er-
reicht.


Von den Übergangs- und Küstengewässern errei-
chen 86 Prozent nicht den guten Zustand. Aus-
schlaggebend ist auch hier in erster Linie die hohe 
Nährstoffbelastung, aber auch die chemische so-
wie die morphologische Beeinträchtigung spielen 
eine Rolle.


Beim Grundwasser wurde für rund die Hälfte aller 
Wasserkörper eine chemische Belastung festge-
stellt, die zum Verfehlen des guten Zustands 
führt. Mengenmäßige Beeinträchtigungen wurden 
nur bei fünf Prozent der Wasserkörper verzeich-
net.


Die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne enthal-
ten eine aktualisierte, auf den Monitoringergeb-
nissen aus den Jahren 2007 und 2008 fußende 
Belastungsanalyse. Eine bundesweite Auswertung 
hierzu liegt noch nicht vor.


Einführung







Gewässerschutz im Zeichen der Wasserrahmenrichtlinie | GRÜNE LIGA | 1�


Konflikte


Im Zuge der Bewirtschaftungsplanung waren die 
zuständigen Behörden aufgefordert, Ende des 
Jahres 2007 einen Überblick über die im jewei-
ligen Flussgebiet „wichtigen Wasserbewirtschaf-
tungsfragen“ zu erstellen und für die Dauer eines 
halben Jahres öffentlich auszulegen. Auf diese 
Weise sollte bereits ein Jahr vor der Veröffentli-
chung der Bewirtschaftungsplan-Entwürfe eine 
öffentliche Diskussion darüber ermöglicht werden, 
welche Aspekte im Bewirtschaftungsplan zu be-
handeln sein würden. Von Seiten der Umweltver-
bände wurde gefordert, unter anderem die unten 
genannten Konfliktfelder zu den wichtigen was-
serwirtschaftlichen Fragen zu zählen.


Die ökologischen Entwicklungsziele für die Gewäs-
ser geraten in vielen Fällen mit landwirtschaft-
licher Praxis, mit der Gewässerunterhaltung, mit 
Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie mit der 
Wasserstraßen- und der Wasserkraftnutzung in 
Konflikt. Auch die Wärmebelastung durch Kühl-
wassereinleitungen stellt an Elbe und Rhein einen 
wesentlichen Belastungsfaktor dar. Im Zuge der 
Bewirtschaftungsplanung für die Gewässer müssen 
Kompromisse zwischen diesen Nutzungen und den 
Gewässerschutzzielen getroffen werden, sofern es 
nicht zur Aufgabe von Gewässernutzungen kommt. 
Den Rahmen für die Festlegung von Ausnahmen 
von den Umweltzielen gibt für alle Wassernut-
zungen immer die Wasserrahmenrichtlinie vor. 
Hierbei ist die ökonomische Sinnhaftigkeit einer 
Nutzung stets im Vergleich zu den aus ihr resultie-
renden ökologischen Schäden zu betrachten.


Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen


In allen deutschen Flussgebieten gelten als 
wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen:
·


·


In einzelnen Flussgebieten gelten als wichtige 
Wasserbewirtschaftungsfragen außerdem:
·


Beeinträchtigungen der Hydromorphologie – Ge-
wässerstruktur und Durchgängigkeit
stoffliche Belastungen – Nährstoffe


stoffliche Belastungen durch prioritäre Stoffe / 
sonstige Schadstoffe
in den Flussgebietsgemeinschaften/-einheiten 
(FGG/FGE) Elbe, Maas, Rhein, Oder und Ems 
(Grundwasser)


Querbauwerke wie das 


Stadtwehr Dessau hin-


dern Fische und andere 


Wasserorganismen an 


ihren arttypischen 


Wanderungen. Foto: 


Wassergütestelle Elbe


Auch in kleineren Fließ-


gewässern – im Bild die 


Wallbek in Niedersach-


sen – zerschneiden zahl-


lose Querbauwerke den 


Gewässerlebensraum. 


Foto: Wassergütestelle 


Elbe


·


·


·


Die Umweltverbände gaben in allen Bundeslän
dern Stellungnahmen ab: 
·


·


·


·


(Ergebnis einer Umfrage der GRÜNEN LIGA vom 
August 2008)


Bergbaufolgen
in den FGG/FGE Elbe, Oder (Braunkohle), Weser 
(Kali-Salz)
Wassermengenaspekte
in den FGG/FGE Elbe, Oder (Wasserentnahmen/  
-überleitungen),
in den FGE Donau, Maas (Mindestwasserrege-
lungen)
Wassernutzung in der FGE Rhein


gemeinsame Stellungnahme der als Beobachter 
in der IKSE vertretenen Umweltverbände
gemeinsame Stellungnahmen der Umweltverbän-
de in der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft 
Naturschutz, im Landesbüro der Umweltverbände 
Brandenburg, im Wassernetz Niedersachsen/Bre-
men, im Wassernetz NRW, im Wassernetz Sach-
sen-Anhalt, den Naturschutzverbänden Hamburg
Einzelstellungnahmen des BUND Hessen und des 
BUND Rheinland-Pfalz
bundesweite Stellungnahme des NABU Bundes-
verbands für alle Bundesländer
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Konflikte


Die aus der Landwirtschaft stammenden diffusen 
Nährstoff- und Pestizideinträge, die Beeinträchti-
gungen der Gewässerstruktur durch Gewässeraus-
bau und -unterhaltung und die negativen Auswir-
kungen der vor allem der Intensivlandwirtschaft 
dienenden Entwässerung auf den Landschaftswas-
serhaushalt gehören zu den Hauptproblemen des 
Gewässerschutzes in Deutschland. So belegt die 
Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2005 eindrucks-
voll, dass landwirtschaftliche Belastungsfaktoren 
zu den wichtigsten Ursachen für das Verfehlen der 
Ziele für den ökologischen Zustand der Gewässer in 
den deutschen Flussgebietseinheiten zählen.


In Bezug auf das Grundwasser gehören dazu laut 
der vom Bundesumweltministerium vorgelegten 
Zusammenfassung der Ergebnisse in erster Linie 
Nitrat- und Pestizidbelastungen aus diffusen Quel-
len. Sie verursachen gemeinsam 85 Prozent der 
„at-risk“-Einstufungen (vermutliches Verfehlen der 
Umweltziele). 


Die vor allem diffusen Nährstoffeinträge stellen 
auch für die Oberflächengewässer einen zentralen 
Belastungsfaktor dar – bei Fließgewässern an 
zweiter Stelle nach der fehlenden Durchgängigkeit. 
Der Anteil der diffusen Einträge lag – bezogen auf 
den Gesamteintrag – in den Jahren 1998 bis 2000 
in Deutschland bei Phosphor bei rund 70 Prozent 
und bei Stickstoff bei rund 80 Prozent; der Anteil 
aus der Landwirtschaft über den Grundwasserpfad 
lag dabei bei 56 Prozent. Die Orthophosphatfracht 
der Elbe ist seit 1988 nahezu unverändert, die Ge-
samtphosphor-Konzentration in der Elbe beträgt 
heute noch das Dreifache der Zielgröße von 90 Mi-
krogramm pro Liter. In den Binnengewässern gilt 
Phosphor als limitierender Faktor für das Algen-
wachstum; hohe Frachten begünstigen das Entste-
hen von Algenblüten. Hohe Stickstofffrachten be-
einträchtigen auch die Nutzbarkeit des Wassers als 
Trinkwasser. Der Nitrat-Grenzwert der Trinkwasser-
verordnung liegt bei 50 Milligramm pro Liter.


Für die Ostsee gilt die aus den hohen Nährstoffein-
trägen resultierende Eutrophierung als das gravie-
rendste Umweltproblem. Sie begünstigt das Ent-
stehen von Algenblüten, bei deren Abbau aufgrund 
von Sauerstoffzehrung in tieferen Wasserschichten 
tote, anoxische Zonen entstehen können, die sich 


nach einer Schätzung des WWF über eine Fläche 
von 42.000 und in Spitzenzeiten bis 90.000 Qua-
dratkilometern ausdehnen.


Dass die Eutrophierung nach wie vor eines der 
wichtigsten Umweltprobleme in Europa darstellt, 
zeigt auch ein Bericht der Europäischen Umwelta-
gentur aus dem Jahr 2005, der den Anteil landwirt-
schaftlicher Stickstoffeinträge auf durchschnittlich 
50 bis 80 Prozent beziffert.


Bei aller Unübersichtlichkeit der Agrarpolitik sollte 
in den Diskussionen um verfügbare Finanzmittel 
für die Revitalisierung der Gewässer nicht aus dem 
Blick geraten, dass die von der Landwirtschaft 
verursachten Gewässerbelastungen mit öffent-
lichen Mitteln umfangreich subventioniert werden: 
Der Anteil der Landwirtschaftsförderung an den 
EU-Zahlungen an Deutschland betrug im Jahr 2004 
mit über sechs Milliarden Euro knapp 52 Prozent, 
was 14 Prozent des EU-Haushaltes entsprach (An-
gaben nach www.farmsubsidy.org). Das Einkommen 
der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in 
Deutschland war – laut der Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft – in den Jahren 2002/2003 zu 44 
Prozent von Direktzahlungen und Zuschüssen ab-
hängig.


Die Ergebnisse der Gewässer-Bestandsaufnahme 
des Jahres 2005 unterstreichen ein weiteres Mal, 
dass die Förderpolitik künftig mehr dazu beitragen 
muss, die von der Landwirtschaft ausgehenden 
Belastungen der Gewässer zu reduzieren. Eine An-
näherung an das Verursacherprinzip wäre hier auch 
unter dem Aspekt der Kosteneffizienz geboten. Die 
„Betreiberpflichten“ für den Umgang mit dem Was-
ser in der Landschaft sind bislang unzureichend 
formuliert. Die Inhalte der entschädigungsfrei 
einzuhaltenden guten fachlichen Praxis sowie die 
Honorierung ökologischer Leistungen und ihre Ab-
grenzung von Unterlassungssubventionen sind vor 
dem Hintergrund der Wasserrahmenrichtlinie bis-
lang noch zu wenig diskutiert worden. 


Auf europäischer Ebene befasst sich eine „Strategic 
Steering Group WFD and Agriculture“ im Rahmen 
des CIS-Prozesses mit den Beziehungen zwischen 
Agrarpolitik und den Zielen der Wasserrahmen-
richtlinie.


Landwirtschaft
Neulich in der 


Kulturlandschaft… 


Foto: Stephan Gunkel
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Konflikte


Gewässerausbau 
und unterhaltung


Ein großer Anteil der Gewässerbeeinträchtigungen 
geht in Deutschland von der vor allem für die in-
tensive landwirtschaftliche Flächennutzung not-
wendigen Entwässerung der Nutzflächen und dem 
Ausbau und der Unterhaltung der Gewässer in 
meist naturfernem Zustand aus. Nicht wenige 
Feuchtgebiete und Auen sind erst im Laufe des 
20. Jahrhunderts entwässert und in intensive 
Kultur genommen worden. 


In der Praxis dominiert nahezu überall die „Erhal-
tung eines schadlosen Abflusses“ den Umgang mit 
den Gewässern, und nicht selten wird hierfür ein 
weit über das Ziel hinausschießender Unterhal-
tungsaufwand betrieben, der zur permanenten 
Verschlechterung des ökologischen Gewässerzu-
stands führt und den Landschaftswasserhaushalt 
gravierend beeinträchtigt, vor allem in nieder-
schlagsarmen Regionen Deutschlands (zum Bei-
spiel Brandenburg).


Harte Gewässerunter-


haltung führt oft zu ei-


ner ökologischen Degra-


dierung der Gewässer. 


Foto: Luwig Tent


Zusammenfassend kann beispielsweise für ausge-
baute und hart unterhaltene Bäche und kleinere 
Flüsse im norddeutschen Tiefland generell gesagt 
werden, dass sie 
· eine zu hohe Abflussdynamik besitzen
· zu hohen Nährstoffeinträgen ausgesetzt sind
· zu geradlinig verlaufen
· zu tief sind
· zu stark besonnt werden
· zu viel befestigte Ufer haben
· zu wenig Totholz aufweisen
· zu viel Sand mit sich führen und
· zu wenig Kies aufweisen.
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Hochwasserschutz
Die Ziele und Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
und die Bemühungen um die ökologische Entwick-
lung von Bach- und Flussauen geraten regelmäßig 
miteinander in Konflikt, beispielsweise beim Er-
halt und der Wiedergewinnung von Überschwem-
mungsgebieten, bei der Auwaldentwicklung, bei 
Schutzzielen für Natura 2000-Gebiete oder beim 
Schutz der Schwarzpappel.


Die Wasserrahmenrichtlinie setzt auch für den 
Hochwasserschutz den rechtlichen Rahmen. Bei 
der Planung und Umsetzung von Hochwasser-
schutzmaßnahmen sind die nach der Wasser-
rahmenrichtlinie festgelegten Bewirtschaftungs-
ziele für die Gewässer zu beachten. Sollen 
Ausnahmen vom Ziel des guten Zustands formu-
liert werden, ist dabei dem Reglement der Wasser-
rahmenrichtlinie zu folgen. Bei der Erarbeitung 
von Hochwasserschutzplänen und Bewirtschaf-
tungsplänen ist eine enge Abstimmung notwen-
dig. Der Hochwasserschutz stellt nicht nur eine 
„Wassernutzung“ dar, sondern gilt nach Auffas-
sung der EU-Kommission und der europäischen 
Umweltverbände auch als „Wasserdienstleistung“. 


Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) hat im Jahr 1995 Leitlinien für einen zu
kunftsweisenden Hochwasserschutz und im Jahr 
2003 Handlungsempfehlungen für deren Umset-
zung erarbeitet, in denen die Kopplung mit gewäs-
serökologischen Zielen einigen Raum einnimmt. 
Ein Beschluss der Agrarministerkonferenz/Umwelt-
ministerkonferenz vom 13. Juni 2003 in Potsdam 
hierzu lautet: „Die AMK/UMK halten es entspre-
chend der LAWA-Leitlinien für erforderlich, neben 
technischen Hochwasserschutzmaßnahmen (…) 
verstärkt Maßnahmen zur Verbesserung des natür-
lichen Hochwasserrückhaltes und der Flächenvor-
sorge sowie zur Gewässerrenaturierung und -ent-
wicklung zu ergreifen. Ziel ist es, die 
Wasserrückhaltung in der Fläche und in den Fluss-
tälern im Sinne eines nachhaltigen, vorbeugenden 
Hochwasserschutzes weiter zu verbessern.“


Im Jahr 2005 wurde das Wasserhaushaltsgesetz  
(WHG) durch das Artikelgesetz zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz geändert. Mit dem Artikelge-
setz wurden Vorgaben zum Hochwasserschutz ins 
WHG aufgenommen, die auch explizit die naturna-
he Gewässer- und Auenentwicklung beinhalten.


§ 31 b WHG (Überschwemmungsgebiete):
„Die Länder erlassen für die Überschwemmungsge-
biete die dem Schutz vor Hochwassergefahren die-
nenden Vorschriften, soweit dies erforderlich ist:


1. zum Erhalt oder zur Verbesserung der ökolo-
gischen Strukturen der Gewässer und ihrer Über-
flutungsflächen,
2. zur Verhinderung erosionsfördernder Maßnah-
men,
3. zum Erhalt oder zur Gewinnung, insbesondere 
Rückgewinnung von Rückhalteflächen (...)“


Bei der Umsetzung in Landesrecht wurden die 
bundesrechtlichen Vorgaben jedoch sehr unter-
schiedlich interpretiert. Die vorgesehene Kopp-
lung mit gewässerökologischen Zielen wurde teils 
ignoriert, teils ins Gegenteil verkehrt.


Die im Jahr 2006 verabschiedete europäische 
Richtlinie zum Hochwasserrisikomanagement 
sieht vor, dass es ab dem zweiten Bewirtschaf-
tungszyklus gemäß Wasserrahmenrichtlinie, also 
ab 2015, zu einer Kopplung der Hochwasserschutz-
pläne mit dem Instrumentarium der Wasserrah-
menrichtlinie kommt.


Hochwasser im 


Harzvorland.


Foto: Detlef Mahlo


Konflikte
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Wasserstraßennutzung
Die Binnenschifffahrt auf Bundeswasserstraßen 
und die Schiffbarkeit anderer Gewässer dürfen 
nicht zu unangemessenen Maßnahmen bei Ausbau 
und Unterhaltung führen. Der Ausbau der Infra-
struktur für Schifffahrt und Wassersport stellt 
beispielsweise in Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern eine wachsende Bedrohung für den 
ökologischen Zustand der Gewässer dar. 


Aus der Zuständigkeit des Bundes für die Bundes-
wasserstraßen ergeben sich zusätzliche Konflikte 
mit den Zielen des Gewässer- und des Natur-
schutzes auf Landesebene. Es stellt sich die Frage, 
wie sichergestellt werden kann, dass sich Ausbau 
und Unterhaltung der Bundeswasserstraßen an 
den Bewirtschaftungszielen der Wasserrahmen-
richtlinie ausrichten. Der Bund als Eigentümer 
verwaltet die Bundeswasserstraßen durch eigene 
Behörden und nimmt nach dem Grundgesetz aus-
schließlich staatliche Aufgaben der Binnenschiff-
fahrt wahr, nicht aber Aufgaben des Gewässer-
schutzes, die auf Landesebene angesiedelt sind.


Bei den Bundeswasserstraßen trägt der Bund nach 
dem Grundgesetz die Verantwortung für die 
schifffahrtlichen Belange. Darüberhinaus besteht 
aber auch eine Verpflichtung, die sich auf das Ei-
gentum an den Bundeswasserstraßen gründet. 
Gerade an Flüssen mit dieser Funktion kommt der 
Herstellung der biologischen Durchgängigkeit oft 
überregionale Bedeutung zu. Auch die Unterhal-
tung sollte sich auf das für die tatsächlich statt-
findende Frachtschifffahrt notwendige Maß be-
schränken und Möglichkeiten für ökologische 
Verbesserungen aktiv fördern. Ein zaghafter An-
satz in dieser Richtung ist der sogenannte „Ökolo-
gie-Erlass“ vom Dezember 2007. In ihm wird der 
Handlungsspielraum der Wasserstraßenverwaltung 
für Maßnahmen mit Bezug zu ökologischen Zielen 
erweitert.


Insbesondere an Donau, Elbe und Oder gefährden 
die Nutzung und die Unterhaltung der Wasserstra-
ßen sowie Ausbauplanungen, zum Teil im Rahmen 
der „Transeuropäischen Netze“, die Ziele des Ge-
wässer- und Naturschutzes. Im europäischen 
Rahmen lassen insbesondere die Planungen an der 
Unteren Donau und im Donaudelta gravierende 
Eingriffe in das Flussökosystem befürchten.


Trotz der Nutzung als Bundeswasserstraße ist die 
Elbe von der tschechischen Grenze bis Geesthacht 
auf ihrer gesamten Länge als natürliches, nicht 
erheblich verändertes Gewässer eingestuft. Die 
Donau ist dies immerhin auf rund 70 Kilometern 
zwischen Straubing und Vilshofen.


Ein gravierendes Defizit der Bestandsaufnahme 
aus dem Jahr 2005 besteht darin, dass gerade bei 
der Wasserstraßennutzung keine belastbaren öko-
nomischen Daten vorliegen, die für eine künftige 
Abwägung von Zielen erforderlich sind. Über die 
ökonomische Bedeutung der Binnenschifffahrt im 
Elbegebiet etwa gibt die wirtschaftliche Analyse 
lediglich für die Elbe selbst Aufschluss, allerdings 
mit eingeschränkt aussagekräftigen und zum Teil 
veralteten Daten. So gibt es beispielsweise zum 
tatsächlichen Verkehrsaufkommen am für 500 
Millionen Euro neugebauten Wasserstraßenkreuz 
Magdeburg keinerlei Zahlen. Die Umweltverbände 
haben auf Ebene der Internationalen Kommission 
zum Schutz der Elbe gefordert, die Bedeutung der 
Binnenschifffahrt auch auf den Nebengewässern 
der Elbe zu untersuchen.


Durch Steinschüt-


tungen an Bundeswas-


serstraßen verarmen 


die Uferstrukturen. 


Foto: Stephan Gunkel


Der Ausbau der Infra-


struktur für den Wasser-


sport kann Beeinträch-


tigungen der Gewässer 


nach sich ziehen.


Foto: Stephan Gunkel


Konflikte
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Durch Turbinen 


einer Wasserkraftan-


lage tödlich verletzte 


Bachforellen.


Foto: Holzner/SchubertWasserkraft
Einer der gravierendsten Eingriffe in Fließgewäs-
ser-Ökosysteme ist deren Zerstückelung durch die 
Errichtung von Querbauwerken. Querbauwerke un-
terbrechen die flussaufwärts wie auch die flussab-
wärts gerichteten Wanderungen von Fischen und 
Wirbellosen sowie den Sedimenttransport. An 
Wasserkraftanlagen kommt es zusätzlich zu einer 
Schädigung von Fischen an Rechenanlagen und in 
den Turbinen.


Die Errichtung von Wasserkraftanlagen wirkt sich 
durch den notwendigen Aufstau des betreffenden 
Gewässers negativ auf Temperatur, Sauerstoffge-
halt, Sedimentbeschaffenheit der Gewässersohle 
(durch Ablagerung von Feinsedimenten), Strö-
mungsverhältnisse, Gewässerstruktur und Abfluss-
dynamik (insbesondere bei Schwall- und Sunkbe-
trieb) aus. Am empfindlichsten gegenüber diesen 
Veränderungen sind die strömungsliebenden (rhe-
ophilen) und die im Kies laichenden (lithophilen) 
Fischarten, die in der Regel auch über lange Stre-
cken wandern. Das Anstauen von Gewässern hat 
einen signifikanten Rückgang des Fortpflanzungs-
erfolges insbesondere dieser Arten zur Folge.


Wo Fischaufstiegsanlagen dem heutigen Stand der 
Technik entsprechen, kann die flussaufwärts ge-
richtete Durchwanderbarkeit größtenteils gewähr-
leistet werden. Dennoch ist selbst bei sehr gut 
funktionierenden Fischaufstiegsanlagen damit zu 
rechnen, dass etwa zehn Prozent der wanderwil-
ligen Fische den Aufstieg nicht finden. 


Funktionierende technische Lösungen, die an 
Wasserkraftanlagen den möglichst verlustarmen 
Fischabstieg – insbesondere die Abwanderung von 
Aalen – ermöglichen, existieren bislang kaum. 


Da es beim Aufstieg wie beim Abstieg an jedem 
Querbauwerk immer zu Verlusten kommt, ergibt 
sich bei einer Kette von Querbauwerken in einem 
Fließgewässer eine kumulative Wirkung: Selbst 
bei einer angenommenen Überlebensrate von 90 
Prozent reduziert sich die Anzahl der wanderwil-
ligen Fische schon beim sechsten Querbauwerk in 
Folge auf rund die Hälfte der Ausgangszahl. Die 
Fischpopulation kann sich dann nicht mehr selb-
ständig reproduzieren.


Die Beiträge insbesondere der sogenannten klei-
nen Wasserkraft zur Deckung des Energiebedarfs 
sind äußerst gering. So erzeugten in Thüringen im 
Jahr 2004 insgesamt 150 Laufwasserkraftanlagen 
weniger als zwei Prozent der erneuerbaren Ener-
gie. Die von den 25 Anlagen in der Saale (Thürin-
gen und Sachsen-Anhalt) erzeugte Elektroenergie 
beträgt im Jahresdurchschnitt weniger als 10 Me-
gawatt. 


Angesichts des Ausmaßes der von ihr ausgehenden 
Gewässerbeeinträchtigungen ist ein weiterer Aus-
bau der Wasserkraft an neuen, bislang nicht ge-
stauten Gewässerabschnitten abzulehnen, und ein 
Weiterbetrieb bestehender Anlagen sollte nur bei 
erheblichen ökologischen Verbesserungen zuge-
lassen werden.


Die bayerischen Umweltverbände stellen in ihrer 
gemeinsamen Position zur Wasserkraftnutzung 
(November 2007) fest: „4.250 Wasserkraftanlagen 
von bundesweit 7.700 finden sich an Bayerns 
Fließgewässern und erzeugen rund 13.000 Giga-
wattstunden Strom pro Jahr. Den wesentlichen 
Anteil mit 12.000 Gigawattstunden pro Jahr – also 
92 Prozent – leisten allerdings nur 219 Anlagen, 
die sich vor allem an den alpinen Flüssen Isar, 
Inn, Lech und Iller befinden. Über 4.000 Kleinwas-
serkraftanlagen mit einer Leistung unter 1.000 
Kilowatt erbringen insgesamt nur acht Prozent der 
Leistung. Sie leisten damit einen sehr geringen 
Beitrag zum Klimaschutz, zerstören aber massiv 
Fließgewässerlebensräume.“


Ein herausragendes Beispiel dafür, wie der Ausbau 
der Wasserkraftnutzung zu Lasten des Gewässer-
schutzes betrieben werden kann, liefert die Ankün-
digung von Vattenfall, am einzigen deutschen El-
bewehr in Geesthacht ein Laufwasserkraftwerk 
bauen zu wollen. Die negativen Auswirkungen 
dieses Bauwerks auf die Fischfauna würden sich auf 
nahezu das gesamte deutsche Einzugsgebiet der 
Elbe und ihrer Zuflüsse erstrecken. Dabei entspricht 
die geplante Kraftwerksleistung von bis zu 10 Me-
gawatt lediglich der einer Handvoll Windräder.
 


Konflikte
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Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes


Als Grundvoraussetzung für lebendige Fließge-
wässer können vier Faktoren gelten: die biolo-
gische Durchgängigkeit, eine naturnahe Struktur-
vielfalt, eine gute Wasserqualität und eine 
gewässertypische, ausgeglichene Wasserführung.


Als zentrale Aufgaben für Maßnahmen zur Verbes-
serung des Zustands der Gewässer, die im Fol-
genden näher betrachtet werden, sieht die GRÜNE 
LIGA daher: 
·


·


·


·
·


·


·


Hinzu kommen weitere Notwendigkeiten:
· 
· 
· 


Es ist offensichtlich, dass das Ziel des guten Zu-
stands der Gewässer nur mit einer breiten Palette 
von Instrumenten erreicht werden kann, die von 
einzelnen wasserbaulichen Maßnahmen bis hin 
zur Umgestaltung der Agrarumweltpolitik reicht. 
Dabei gilt es auch, sich bietende Chancen zu nut-
zen, etwa bei Bauwerken wie Wehren und Deichen, 
deren technische Lebensdauer abgelaufen ist. So 
stellt etwa auf Landwirtschaftsflächen die Freile-
gung von verrohrten Gewässern heute in der Regel 
die auch ökonomisch sinnvollere Alternative zum 
Neubau dar.


Der freigelegte Dürren-


bach in Thüringen: 


ein ehemals verrohr-


tes Gewässer. 


Foto: Nicole Kovalev


Durchgängigkeit der Fließgewässer für wandern-
de Fische und Wirbellose herstellen
Unterhaltung der Gewässer an ökologische Ziele 
anpassen
Renaturieren und Struktur der Gewässer ver-
bessern
Auen wieder an die Gewässer anbinden
Diffuse Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft 
reduzieren
Feuchtgebiete wiedervernässen und den Land-
schaftswasserhaushalt stabilisieren
Gewässer nach Naturschutzzielen bewirtschaften.


Die Krebsbach-Talsperre 


ist das erste Beispiel 


für den Rückbau einer 


Talsperre in Deutsch-


land. Foto: Thüringer 


Fernwasserversorgung


Wasserwirtschaft an den Klimawandel anpassen
Aktive Beteiligung der Öffentlichkeit fördern
Umweltkosten in die Wasserpreise integrieren.


Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes
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Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes


Durchgängigkeit der Fließgewässer 
für wandernde Fische und Wirbellose herstellen


Querbauwerke in den Fließgewässern unterbre-
chen die Durchgängigkeit für Fische und Wirbel-
lose und behindern auch den gewässertypischen 
Sedimenttransport. Zahlreiche Fischarten führen 
in ihrem Lebenszyklus Wanderungen innerhalb der 
Flusssysteme und zum Teil bis ins Meer aus. Die 
prominentesten Beispiele hierfür sind Lachs und 
Meerforelle als anadrome, zur Paarung vom Meer 
ins Süßwasser aufsteigende Fische und der Aal als 
katadromer, zum Laichen ins Meer abwandernder 
Fisch. Zu den potamodromen Fischen, die Wande-
rungen innerhalb des Flusssystems durchführen, 
gehören beispielsweise Quappe und Barbe. 


Die meisten Süßwasserfische wandern über kurze 
oder lange Strecken, um geeignete Stellen für die 
Fortpflanzung zu finden. Die Durchgängigkeit ist 
eine wesentliche Voraussetzung für eine gewäs-
sertypische Ausbildung der Fischbiozönose.


Unter Querbauwerken werden jegliche Bauwerke 
verstanden, die ein Gewässer von einem Ufer zum 
anderen durchziehen und ein Gefälle vom Ober- 
zum Unterwasser überbrücken. Die Palette reicht 
von einfachen Wehren in Grabensystemen über 
Wasserkraftwerke bis hin zu Talsperren.


Bei zu erhaltenden Bauwerken kann die biolo-
gische Durchgängigkeit durch den Einbau von 
Fischwechselanlagen oder Umgehungsgerinnen 
erreicht werden. Oft ist aber auch der Rückbau 
von Bauwerken möglich, beziehungsweise ein Er-
satz durch Sohlgleiten oder Sohlrampen. Wirbel-
lose benötigen eine ausreichend strukturierte, 
raue Sohle, um Wandern zu können.
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Legende
Querbauwerke: Durchgängigkeit nicht nach
den aaRdT umgesetzt
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Gewässerabschnitte in FFH-Gebieten


1:1.100.000Maßstab
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ElbeElbe


HavelHavel


Bearbeitet von: Ad-hoc-AG "Durchgängigkeit/Fische" der Arbeitsgruppe Ober-
flächengewässer der FGG Elbe & Fa. BioConsult Schuchardt&Scholle GbR


Wehr Geesthacht: Fischpass nach den
aaRdT durchgängig, aber unterdimensioniert


Ausschnitt 1:200.000


Bundeswasserstraßen ohne Elbe


Querbauwerke: Durchgängigkeit
wird bis 2015 erreicht (vorläufi-
ges Handlungsziel im 1. BWP)


WGE/Ehr 04.07.08


Fischaufstieg vorhanden, signi-
fikante Durchgängigkeit unklar
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Kl.
Spr.
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Spr.


Durchgängigkeit für Fische und Rundmäuler in überregionalen Vorranggewässern
der FGG Elbe


Vorläufiges Handlungsziel im 1. Bewirtschaftungsplan


Die Flussgebietsge-


meinschaft Elbe hat 


sich darauf verstän-


digt, in überregionalen 


Vorranggewässern 


die Durchgängig-


keit zu verbessern. 


Karte: Flussgebiets-


gemeinschaft Elbe


Bestehender Fisch-


pass am Elbewehr 


in Geesthacht. 


Foto: Wassergüte-


stelle Elbe
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In der Bestandsaufnahme 2005 wurden diejenigen 
Querbauwerke als Durchgängigkeitshindernisse 
aufgelistet, die eine Höhendifferenz von mehr als 
30 Zentimeter aufweisen. Im Elbegebiet wurde 
eine Zahl von mehr als 11.000 derartigen Hinder-
nissen registriert, bundesweit existieren über 
60.000. Die Herstellung der Durchgängigkeit an 
diesen Stellen gehört zu den vordringlichen Auf-
gaben, um dem guten Zustand näher zu kommen.


Für das Elbegebiet wurde im Zuge der Bewirt-
schaftungsplanung das überregionale Bewirt-
schaftungsziel der „Wiederherstellung der Durch-
gängigkeit für Fische und Rundmäuler in 
Vorranggewässern der Flussgebietsgemeinschaft 
Elbe“ formuliert und ein entsprechendes Konzept 
erarbeitet.


Da dem Wehr Geest-


hacht aufgrund seiner 


exponierten Lage im 


Unterlauf der Elbe eine 


Schlüsselfunktion für 


die Fischmigration 


zukommt, soll dort 


eine zweite Fischwech-


selanlage gebaut 


werden. Planungsent-


wurf Fischwechselan-


lage am Nordufer der 


Elbe bei Geesthacht:


Wassergütestelle Elbe


Zahlreiche heimische 


Fischarten legen auf 


dem Weg zu ihren Laich-


plätzen lange Strecken 


zwischen Meer und 


Fluss oder innerhalb der 


Gewässersysteme zurück. 


Karte: Wassergütestelle 


Elbe (verändert rr)


Die Aufeinanderfolge 


von Querbauwerken 


innerhalb eines Ge-


wässersystems führt 


zu einem Kumulations-


effekt bei der zahlen-


mäßigen Abnahme 


wandernder Fische. 


Grafik: Wassergütestelle 


Elbe
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Verbesserung und Vernetzung aquatischer
Lebensräume an der Werra
Fließgewässer, biologische Durchgängigkeit, Wehrsprengung,
Wasserkraft, Rückbau, Laichgebiete


Gebiet


Mehrere Querbauwerke im Einzugsgebiet der Werra wurden im Rahmen eines Modellvor-
habens mit unterschiedlichen Maßnahmen durch das Staatliche Umweltamt Suhl durch-
gängig gestaltet. Nutzer sowie Angler- und Naturschutzverbände wurden im Vorfeld in die
Planung und Umsetzung einbezogen. Im Ergebnis konnte die biologische Durchgängigkeit
als eine der Vorraussetzungen für den laut Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) geforderten
„guten Zustand“ in weiten Abschnitten der Werra wiederhergestellt werden. Auch Hessen
und Niedersachsen bekannten sich bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Umweltminister
2007 zur Herstellung der Durchgängigkeit an Werra und Weser.


Anlass


Zielstellung


Maßnahmen


GEWÄSSERSTRUKTUR-
VERBESSERUNG


Querbauwerke und Maßnahmen


Gewässer Querbau- erforderliche
werke Maßnahmen


Werra 28 20
Ulster 20 5
Felda 20 16
Hasel 10 7
Schleuse 9 6


Die Werra entspringt bei Eisfeld in Thüringen und vereinigt sich nach knapp 300 Kilometern bei Hannoversch Münden mit der
Fulda zur Weser. Das Einzugsgebiet der Werra beträgt 5.496 Quadratkilometer. Das Projektgebiet umfasst neben der Werra ab
Schwaba bis zum Rückhaltebecken Grimmelshausen (Schleusemündung) auch die Nebenflüsse Ulster, Felda, Hasel und Schleuse.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Weser; Thüringen
Koordinierungsraum: Werra
Name der Gewässerkörper: Obere Werra ab Schwaba, Mittlere Werra bis Tiefenort, Mittlere Werra von
Tiefenort bis Vacha, Untere Werra bis Heldrabach, Untere Felda, Untere Ulster, Schwarza-Untere
Hasel, Untere Schleuse-Nahe
Code: DETH_41_222+261, DETH_41_170+222, DETH_41_155+170, DETH_41_68+129,
DETH_4138_0+20, DETH_414_0+49, DETH_412+0+34, DETH_4116_0+13
LAWA-Gewässertypen: 5.1 „Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche“; 7 „Grobmaterial-
reiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche“; 9 „Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgs-


flüsse“ und 9.2 „Große Flüsse des Mittelgebirges“
Einstufung in der Bestandsaufnahme: natürlich, Zielerreichung in den Wasserkörpern „Mittlere Werra bis Tiefenort“: wahr-
scheinlich; „Untere Felda“ und „Schwarza-Untere Hasel“: unklar; „Mittlere Werra von Tiefenort bis Vacha“, „Untere Werra
bis Heldrabach“, „Untere Ulster“, „Untere Schleuse-Nahe“ und „Obere Werra ab Schwaba“: unwahrscheinlich.
Auschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: Salzbelastung (Untere Werra bis Heldrabach) und Strukturdefizite
unter anderem durch Querbauwerke, bisher fehlende Durchwanderbarkeit beziehungsweise fehlende Vernetzung der Wasser-
läufe, teilweise Belastungen durch kommunale Abwässer (Anschlussgrad Kläranlagen 2007: 54 Prozent)
Schutzstatus: Die Werra ist von der Quelle bis zur Landesgrenze in Thüringen als FFH-Gebiet Nr. 111 ausgewiesen.


Allein im Hauptlauf der Werra befinden sich mehr als 60 Querbauwerke. Ein Großteil davon war bei Inkrafttreten der WRRL
im Jahr 2000 für Fischwanderungen nicht durchgängig. Im Projektgebiet, das
auch Teile von Zuflüssen der Werra umfasst, befanden sich insgesamt 87
Wehre, Sohlabstürze oder Wasserkraftanlagen. Ein Teil dieser Anlagen
war bereits für die Gewässerfauna durchgängig, manche waren seit längerer
Zeit nicht genutzt. Um die Vernetzung zu verbessern und das Wieder-
besiedlungspotential zu erhöhen, wurde im Jahr 2004 das Modellvorhaben
„Verbesserung und Vernetzung aquatischer Lebensräume“ an der Werra be-
gonnen. Das Projekt startete zusammen mit neun weiteren Modellvorhaben,
die in Thüringen zur Erprobung von Maßnahmen zur Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie durchgeführt wurden.


Strukturreiche, für Fische und Kleinlebewesen durchwanderbare Fließgewässer sind eine wichtige Voraussetzung zur Erhal-
tung und Entwicklung der biologischen Vielfalt in unseren Bächen und Flüssen. Im Projektgebiet war die ökologische
Durchwanderbarkeit durch die unpassierbaren oder nur zum Teil durchgängigen Querbauwerke nicht gegeben. Die Wieder-


herstellung der Durchgängigkeit ist daher ein wesentlicher Schritt zur ökologi-
schen Aufwertung der Werra und ihrer Nebengewässer. Mit dem Projekt soll-
ten vor allem die als Laichgebiete wesentlichen Nebengewässer wieder mit
dem Hauptlauf der Werra und damit auch untereinander verknüpft werden.


An 54 Querbauwerken waren unterschiedliche Maßnahmen zur Herstellung
der Durchgängigkeit erforderlich. Dazu gehörten sowohl die Anlage von Fisch-
wanderhilfen, zum Beispiel Umgehungsgerinnen in naturnaher Bauweise und
Beckenpässen, als auch der Umbau von Wehranlagen in passierbare raue Ram-
pen sowie der Rückbau und die Entfernung von Querbauwerken. Dabei wur-
den verschiedene Maßnahmen erprobt, unter anderem die Sprengung von
Wehren, wie beispielsweise am ehemals zur Wiesenbewässerung genutzten
Wehr in Belrieth (siehe Bild 1).


umgesetzte Maßnahmen Anzahl


Rückbau Querbauwerke 18
Gewässerumverlegung 1
Sohlengleite 9
Umgehungsrinne 4
Raugerinne-Beckenpass 2
Beckenpass 1
Schlitzpass 5
Fisch-Schleuse 1
Maßnahme in Planung/im Bau 8
bisher keine Lösung 5
Summe 54


(1) Wehrsprengung Belrieth 2005
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Verbesserung und Vernetzung aquatischer Lebensräume an der Werra


Konflikte


Das Projekt wurde im Rahmen eines landesweiten Wettbewerbs zur
Durchführung von Modellvorhaben zur Umsetzung der WRRL ausge-
wählt und mit Hilfe von EU-Fördermitteln umgesetzt.


Neben landeseigenen Querbauwerken gab es eine Reihe von Anlagen im
Besitz von Gemeinden und Privateigentümern, aber auch Anlagen mit unge-
klärten Eigentumsverhältnissen. Die Eigentums- und Rechtsverhältnisse der
Bauwerke mussten am Anfang des Projektes geklärt werden. Zu Beginn des
Projektes wurden alle maßgeblichen Daten der Querbauwerke in einer Da-
tenbank erfasst, die zur späteren Priorisierung der Maßnahmen diente. Das
Staatliche Umweltamt Suhl wurde durch das Ingenieurbüro Floecksmühle
bei der Umsetzung beraten. Eine Reihe ungenutzter Bauwerke konnte kom-
plett zurückgebaut werden, was aus ökologischer Sicht die Vorzugslösung ist. Genutzte Querbauwerke, zum Bei-
spiel an Wasserkraftanlagen, konnten nur durch bauliche Veränderung durchgängig gestaltet werden. Kleinere Umbau-
maßnahmen führten die Mitarbeiter der Flussmeisterei des Umweltamtes Suhl durch. Alle anderen Bauvorhaben
wurden vergeben.


Bei der Errichtung von Fischaufstiegsanlagen wurde von vornherein großer Wert auf die Funktionsfähigkeit gelegt.
Vorab erfolgte eine Bestandserfassung durch Elektrobefischung. Die Entwicklung des Fischbestandes soll weiter doku-
mentiert werden. In Ergänzung zum DVWK-Merkblatt 232/1996 wurden weitergehende, dem aktuellen Wissensstand
angepasste Vorgaben, als Planungsempfehlungen erarbeitet, die im Bereich des Projektes auf der Internetpräsenz
(www.flussgebiete.thueringen.de) veröffentlicht sind.


Durch verschiedene Nutzungsinteressen, wie Wasserkraftnutzung, Erholungsnutzung, teilweise kommunale Nutzungen,
Landwirtschaft und fischereiliche Nutzung, war eine effektive Einbeziehung und Kommunikation mit und zwischen
den Nutzern notwendig. Obwohl die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zusätzlichen Anreiz für
die Betreiber von Wasserkraftwerken bot, ihre Anlagen durchgängig zu gestalten, konnte an einigen privat genutzten
Wasserkraftanlagen bis zum Ende des Projektes noch keine Lösung erzielt werden.


Die erste Projektphase, die sich von 2004 bis 2007 erstreckte, wurde mit Kosten von 4,7 Millionen Euro umgesetzt
und mit Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds (EAGFL) kofinanziert.


Die Ergebnisse des Modellvorhabens sind sehr positiv. Der überwiegende Teil der Anlagen im Projektgebiet konnte mit
einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis durchgängig gestaltet werden. Leider wurde der Umbau des Hochwasser-
rückhaltebeckens Grimmelshausen, für den bereits eine Machbarkeitsstudie des BUND vorliegt, aus Kostengründen
bisher nicht in Angriff genommen.


Einzelne Ergebnisse wurden in Informationsmaterialien sowie auf der
Internetseite des Thüringer Umweltministeriums dargestellt unter
www.flussgebiete.thueringen.de.


Ingenieurbüro
Floecksmühle
Ulrich Dumont
Bachstraße 62-64
52066 Aachen
Tel.: 0241 / 94 986 -0
Fax: 0241 / 94 986 -13
ib@floecksmuehle.com
www.floecksmuehle.com


(3) Luftbild (2007) nach dem Umbau
des Sallmannshausener Wehres


(2) vor dem Umbau zur Durchgängigkeit
des Sallmannshausener Wehres (2003)
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Verbesserung und Vernetzung aquatischer
Lebensräume an der Werra
Fließgewässer, biologische Durchgängigkeit, Wehrsprengung,
Wasserkraft, Rückbau, Laichgebiete


Gebiet


Mehrere Querbauwerke im Einzugsgebiet der Werra wurden im Rahmen eines Modellvor-
habens mit unterschiedlichen Maßnahmen durch das Staatliche Umweltamt Suhl durch-
gängig gestaltet. Nutzer sowie Angler- und Naturschutzverbände wurden im Vorfeld in die
Planung und Umsetzung einbezogen. Im Ergebnis konnte die biologische Durchgängigkeit
als eine der Vorraussetzungen für den laut Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) geforderten
„guten Zustand“ in weiten Abschnitten der Werra wiederhergestellt werden. Auch Hessen
und Niedersachsen bekannten sich bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Umweltminister
2007 zur Herstellung der Durchgängigkeit an Werra und Weser.


Anlass


Zielstellung


Maßnahmen


GEWÄSSERSTRUKTUR-
VERBESSERUNG


Querbauwerke und Maßnahmen


Gewässer Querbau- erforderliche
werke Maßnahmen


Werra 28 20
Ulster 20 5
Felda 20 16
Hasel 10 7
Schleuse 9 6


Die Werra entspringt bei Eisfeld in Thüringen und vereinigt sich nach knapp 300 Kilometern bei Hannoversch Münden mit der
Fulda zur Weser. Das Einzugsgebiet der Werra beträgt 5.496 Quadratkilometer. Das Projektgebiet umfasst neben der Werra ab
Schwaba bis zum Rückhaltebecken Grimmelshausen (Schleusemündung) auch die Nebenflüsse Ulster, Felda, Hasel und Schleuse.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Weser; Thüringen
Koordinierungsraum: Werra
Name der Gewässerkörper: Obere Werra ab Schwaba, Mittlere Werra bis Tiefenort, Mittlere Werra von
Tiefenort bis Vacha, Untere Werra bis Heldrabach, Untere Felda, Untere Ulster, Schwarza-Untere
Hasel, Untere Schleuse-Nahe
Code: DETH_41_222+261, DETH_41_170+222, DETH_41_155+170, DETH_41_68+129,
DETH_4138_0+20, DETH_414_0+49, DETH_412+0+34, DETH_4116_0+13
LAWA-Gewässertypen: 5.1 „Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche“; 7 „Grobmaterial-
reiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche“; 9 „Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgs-


flüsse“ und 9.2 „Große Flüsse des Mittelgebirges“
Einstufung in der Bestandsaufnahme: natürlich, Zielerreichung in den Wasserkörpern „Mittlere Werra bis Tiefenort“: wahr-
scheinlich; „Untere Felda“ und „Schwarza-Untere Hasel“: unklar; „Mittlere Werra von Tiefenort bis Vacha“, „Untere Werra
bis Heldrabach“, „Untere Ulster“, „Untere Schleuse-Nahe“ und „Obere Werra ab Schwaba“: unwahrscheinlich.
Auschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: Salzbelastung (Untere Werra bis Heldrabach) und Strukturdefizite
unter anderem durch Querbauwerke, bisher fehlende Durchwanderbarkeit beziehungsweise fehlende Vernetzung der Wasser-
läufe, teilweise Belastungen durch kommunale Abwässer (Anschlussgrad Kläranlagen 2007: 54 Prozent)
Schutzstatus: Die Werra ist von der Quelle bis zur Landesgrenze in Thüringen als FFH-Gebiet Nr. 111 ausgewiesen.


Allein im Hauptlauf der Werra befinden sich mehr als 60 Querbauwerke. Ein Großteil davon war bei Inkrafttreten der WRRL
im Jahr 2000 für Fischwanderungen nicht durchgängig. Im Projektgebiet, das
auch Teile von Zuflüssen der Werra umfasst, befanden sich insgesamt 87
Wehre, Sohlabstürze oder Wasserkraftanlagen. Ein Teil dieser Anlagen
war bereits für die Gewässerfauna durchgängig, manche waren seit längerer
Zeit nicht genutzt. Um die Vernetzung zu verbessern und das Wieder-
besiedlungspotential zu erhöhen, wurde im Jahr 2004 das Modellvorhaben
„Verbesserung und Vernetzung aquatischer Lebensräume“ an der Werra be-
gonnen. Das Projekt startete zusammen mit neun weiteren Modellvorhaben,
die in Thüringen zur Erprobung von Maßnahmen zur Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie durchgeführt wurden.


Strukturreiche, für Fische und Kleinlebewesen durchwanderbare Fließgewässer sind eine wichtige Voraussetzung zur Erhal-
tung und Entwicklung der biologischen Vielfalt in unseren Bächen und Flüssen. Im Projektgebiet war die ökologische
Durchwanderbarkeit durch die unpassierbaren oder nur zum Teil durchgängigen Querbauwerke nicht gegeben. Die Wieder-


herstellung der Durchgängigkeit ist daher ein wesentlicher Schritt zur ökologi-
schen Aufwertung der Werra und ihrer Nebengewässer. Mit dem Projekt soll-
ten vor allem die als Laichgebiete wesentlichen Nebengewässer wieder mit
dem Hauptlauf der Werra und damit auch untereinander verknüpft werden.


An 54 Querbauwerken waren unterschiedliche Maßnahmen zur Herstellung
der Durchgängigkeit erforderlich. Dazu gehörten sowohl die Anlage von Fisch-
wanderhilfen, zum Beispiel Umgehungsgerinnen in naturnaher Bauweise und
Beckenpässen, als auch der Umbau von Wehranlagen in passierbare raue Ram-
pen sowie der Rückbau und die Entfernung von Querbauwerken. Dabei wur-
den verschiedene Maßnahmen erprobt, unter anderem die Sprengung von
Wehren, wie beispielsweise am ehemals zur Wiesenbewässerung genutzten
Wehr in Belrieth (siehe Bild 1).


umgesetzte Maßnahmen Anzahl


Rückbau Querbauwerke 18
Gewässerumverlegung 1
Sohlengleite 9
Umgehungsrinne 4
Raugerinne-Beckenpass 2
Beckenpass 1
Schlitzpass 5
Fisch-Schleuse 1
Maßnahme in Planung/im Bau 8
bisher keine Lösung 5
Summe 54


(1) Wehrsprengung Belrieth 2005
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·


·


·


·


·


·


·


·


·


Bei der Unterhaltung der Gewässer steht in der 
gängigen Praxis in aller Regel nur das Ziel im Vor-
dergrund, einen schadlosen Abfluss des Wassers 
zu gewährleisten. Dies steht im Widerspruch zu 
den im Zuge der Novellierung des Wasserhaus-
haltsgesetzes im Jahr 2002 vorgenommenen Re-
gelungen: In § 28 wird festgelegt, dass sich die 
Unterhaltung an den Bewirtschaftungszielen für 
das jeweilige Gewässer, grundsätzlich also am 
guten ökologischen Zustand, ausrichten muss und 
diese Ziele nicht gefährden darf. Des Weiteren ist 
bei der Unterhaltung den Belangen des Natur-
haushalts Rechnung zu tragen, und Bild und Erho-
lungswert der Gewässerlandschaft sind zu berück-
sichtigen. Mit diesen Maßgaben gilt, dass die 
Unterhaltung auch die Erhaltung eines ordnungs-
gemäßen Abflusses und an schiffbaren Gewässern 
die Erhaltung der Schiffbarkeit umfasst.


Die vom Landesamt für Natur und Umwelt des 
Landes Schleswig-Holstein im Jahr 2005 heraus-
gegebenen Hinweise zur schonenden Gewässer
unterhaltung fassen die Möglichkeiten, bei der 
Unterhaltung die Gewässerökologie im Auge zu 
behalten, sehr anschaulich zusammen:


Ziel der Gewässerunterhaltung sollte es sein, den 
schadlosen Gewässerabfluss sicherzustellen, die 
natürliche Entwicklung der Gewässer zu fördern 
und dabei die Unterhaltungsaufwendungen mög-
lichst zu reduzieren. 


Empfehlungen für eine schonende Gewässerunter-
haltung:
·


·


·


Unterhaltung der Gewässer an 
ökologische Ziele anpassen


Mittellauf der Ise 


in Niedersachsen 


1987 (links) und 


2005 nach Umstel-


lung der Gewäs-


serunterhaltung 


(rechts), Fotos: 


Aktion Fischotter-


schutz e.V.


Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes


Vor jeder Unterhaltungsaktivität im Gewässer 
sollte geprüft werden, an welchen Abschnitten 
welche Arbeiten überhaupt notwendig sind. Dem 
mit der Unterhaltung Beauftragten sollte eine 
genaue Arbeitsbeschreibung übergeben werden. 
Möglichst mit Angaben über die Form und den 
Umfang der Unterhaltung und über auszulassende 
Bereiche und unter Schutz stehenden Biotope.


Möglichst große und zusammenhängende Teilbe-
reiche des Gewässers sollten nicht beziehungs-
weise nur punktuell unterhalten werden.


Besonders empfindliche Gewässerbereiche, insbe-
sondere die Gewässersohle und der unmittelbare 


Uferbereich, sollten möglichst wenig unterhalten 
werden.


Grundräumungen sollten erst dann durchgeführt 
werden, wenn nachgewiesen ist, dass der Sand 
die Entwässerung des Umlandes behindert.


Die Böschungsmahd sollte auf ein Minimum re-
duziert werden. Im wassernahen Bereich sollte 
die Mahd möglichst unterbleiben, das Mähgut 
sollte immer außerhalb des Gewässerprofils ab-
gelegt werden (Beobachten der Böschungsent-
wicklung bei Verzicht auf die Mahd. Wird sie in-
stabil? Führt Eisgang zu Pflanzenabbruch und 
Verstopfung von Durchlässen?).


Auf eine routinemäßige Gehölzpflege sollte ver-
zichtet, sie sollte nur bei Veranlassung vorge-
nommen werden. Falls ein Gehölzschnitt erforder-
 lich ist, sollte dieser abschnitts- beziehungsweise 
gruppenweise erfolgen. Lange schattenfreie 
Strecken sind zu vermeiden.


Totholz möglichst im Gewässer belassen.


Uferabbrüche, Sand- und Kiesbänke im Gewässer 
sollten, wo es möglich ist, belassen beziehungs-
weise zugelassen werden.


Die Anlage von Uferrandstreifen dient als Vo-
raussetzung für die eigendynamische Entwick-
lungsmöglichkeit des Gewässers und die Exten-
sivierung der Unterhaltung.


Pflanzenmahd beziehungsweise Krauten des Ge-
wässers nur soweit es zur Erhaltung der Abfluss-
leistung zwingend notwendig ist, wenn möglich 
mit Abstandshalter (10 bis 30 Zentimeter über 
der Bachsohle); Beschränkung auf die Mitte des 
Gewässers, wenn möglich schlängelnden Ab-
flussquerschnitt schaffen, um eine Strömungsdi-
versität zu erreichen (Stromstrichmahd).


Berücksichtigung der Laichzeit der Fische.


Schonen naturnaher Strukturen, die sich das 
Gewässer bereits selbst wieder geschaffen hat.







S t e c k b r i e f e  z u r  W R R L - U m s e t z u n g


GEWÄSSER-
UNTERHALTUNG


Schonende Gewässerunterhaltung an der Este
Renaturierung, Biotopvernetzung, Flussperlmuschel,
biologische Durchgängigkeit, In-stream-Restoration


Gebiet Die Este enspringt im Bereich Ehrhorn/Wintermoor in der Nordheide und mündet nach rund 60 Kilometern bei Cranz in die
Elbe. Der Höhenunterschied von der Quelle bis zur Mündung beträgt 55 Höhenmeter. Sie weist auf 75 Prozent der Fließ-
strecke eine hohe Wasserqualität auf (Güteklasse II und besser). Auf 39 Prozent der Fließstrecke kann eine hohe Strukturgüte
mit gewundenem Verlauf, Wechsel des Sohlsubstrats, Gewässer und Ufervegetation festgestellt werden.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Elbe; Niedersachsen
Koordinierungsraum: Este-Seeve
Name des Gewässerkörpers: Este
Code: WK 29006
LAWA-Gewässertypen: sand- bis kiesgeprägte Tieflandbäche und -flüsse (Typ 14, 16, 17)
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung wahrscheinlich
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: –
Schutzstatus: FFH-Gebiet Nr. 36 „Este, Bötersheimer Heide“ (60 Prozent NSG und weitere geschütz-
te Biotope), FFH-Gebiet Nr. 70 „Lüneburger Heide“, Bestandteil von NATURA 2000


Im Gegensatz zur überwiegend guten Wasserqualität ist die Gewässerstruktur der Este und ihrer Nebenbäche erheblich
verändert und nur noch in wenigen Abschnitten naturnah. Maßgebliche Auswirkungen haben die jahrlange harte Gewässer-
unterhaltung und der andauernde Bodeneintrag durch die Landnutzung. Besonders markant sind der größtenteils begra-
digte Verlauf, der Sandtrieb im Gewässer, die unbefestigten, zum Teil baumlosen Ufer, die Weidenutzung der Auen, die Sand-
erosion im Einzugsgebiet und Aufstiegshindernisse für Wasserorganismen. Dies führt trotz der verbesserten Gewässerqualität
zur Verarmung des Lebensraums, in dem typische Arten von Fischen und Kleintieren fehlen.


Den Schwerpunkt der Maßnahmen bilden die naturnahe Entwicklung der unmittelbaren
Talräume im Projektgebiet zur Biotopvernetzung, die Wiederherstellung naturnaher Gewässer-
strukturen und -substrate sowie der Erhalt und die Entwicklung der biologischen Durchgän-
gigkeit. Darüber hinaus soll durch die Förderung einer standortangepassten, verträglichen
Nutzung der Eintrag von Nähr-, Schad- und Feststoffen minimiert und die Ausbreitung
charakteristischer Arten und Lebensgemeinschaften unterstützt werden. Die Maßnahmen
zur Verringerung der Sandfrachten und die Verbesserung der angrenzenden Lebensräume der
Este sollen langfristig auch die Wiederansiedlung der Flussperlmuschel - zum Beispiel im
Perlbach - ermöglichen.


Die Grundvoraussetzung zur Umsetzung vieler geplanter Maßnahmen war der Erwerb von
anliegenden Flächen. Durch den Flächenankauf und die teilweise Rückverpachtung konn-
ten Auflagen festgehalten werden, die eine extensive, verträgliche Nutzung garantieren und
dadurch auch eine Reduzierung der Sandfracht ermöglichen. Die Anlage ursprungsnaher
Rückhalteelemente wie Krautstreifen und Auffangmulden steigert den Rückgang zusätzlich.
Als Zwischenlösung dienen Sandfänge, um Schäden in abwärts liegenden Bereichen zu ver-
ringern. Daneben tragen im Sinne des In-stream-Restoration-Prinzips Querschnittsein-
engungen, das Einbringen von Kies sowie das Anpflanzen von Erlen zur Verbesserung der Strukturgüte und zur Ufer-
sicherung bei. Die Beseitigung von Entwässerungsgräben und Drainagen stellt den natürlichen Grundwasserstand wieder her.
Darüber hinaus fördern die Beseitigung beziehungsweise der Umbau von Querbauwerken die biologische Durchgängigkeit.
Zur Sicherstellung der Wasserqualität erfolgt die Anlage von ausreichend dimensionierten Sicker- und Regenrückhalteräumen,
die eine Begrenzung der Einleitung und eine Vorbehandlung von Schad-, Nähr- und Feststoffen ermöglichen. Beispielmaßnahmen:
- die Pilotanlage eines für Wasserorganismen passierbaren Sandfangs an der Fuhlau bei Welle;
- Herstellen der Passierbarkeit für Wasser- und Landorganismen unter der Brücke an der B3 bei Welle durch Anlegen einer


Kiessohle und beidseitiger Trockenbermen sowie
- Turbulenzen anregen durch Kiesschüttungen, Anlegen von Kiesbänken als Laichplätze, Verbesserung des Wirbellosen-


lebensraums und Fördern von Kolk-Rauschen-Abfolgen durch initiierte Eigendynamik in der Este bei Neddendorf.


Der Zustand der Gewässerlebensräume im Norddeutschen Tiefland wird trotz der insgesamt
verbesserten Gewässergüte als schlecht bewertet. Ein Grund dafür ist die oftmals unzurei-
chende Gewässerstrukturgüte, die durch den jahrelangen nutzungsbedingten Ausbau nach-
haltig geprägt wurde. Maßgebliche Auswirkungen haben die teilweise zu harte Gewässer-
unterhaltung und der andauernde Bodeneintrag durch die Landnutzung. Auf Grundlage
des Gewässerentwicklungsplans Este und im Rahmen des Projekts „Revitalisierung der
Esteaue und Nebentäler“ (kurz: „Este-Projekt“) im Landkreis Harburg werden eine Viel-
zahl kleinteiliger Maßnahmen zur Strukturverbesserung und schonenden Gewässerunter-
haltung nach dem In-stream-Restoration-Prinzip sowie zur Fließgewässer- und Landschafts-
entwicklung durchgeführt.


Anlass


Zielstellung


Maßnahmen


(1) Sandfang an der Fuhlau bei Welle


(2) Passierbarkeit für Wasser- und
Landorganismen unter der Este-
Brücke bei Welle an der B3.
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Kosten /
Finanzierung


Ergebnisse /
Bewertung


Literatur /
Links


Gumz, Detlef und Tent, Ludwig (2007): Este-Tostedt: Wer hat Interesse am Guten Zustand? In: NNA (Hrsg.): Integrati-
on von Wasserrahmenrichtlinie und Naturschutz – Bilanz der Umsetzung, Konfliktpotentiale und Lösungsansätze.
NNA-Berichte 20/1, S. 108–113.


Madsen, Bent Lauge und Tent, Ludwig (2000): Lebendige Bäche und Flüsse – Praxistipps zur Gewässerunterhaltung und
Revitalisierung von Tieflandgewässern.


Tent, Ludwig (2005): Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlstrukturen und zur Verringerung unnatürlicher Sand-
frachten an der Este. In: NNA (Hrsg.): Fließgewässerschutz und Auenentwicklung im Zeichen der Wasser-
rahmenrichtlinie – Kommunikation, Planung, fachliche Konzepte. NNA-Berichte 18/1, S. 143–152.


Bachpatenschaft Staersbach der Jugendfeuerwehr Moisburg: www.wrrl-info.de/docs/wrll_steckbrief_staersbach.pdf
Este-Projekt des Landkreises Harburg: www.lkharburg.de/Kreishaus/Verwaltung/Bauen-Umwelt/Naturschutz/Sonsti-


ges/Veroeffentlichungen/Esteprojekt.
In-stream-Restoration: www.infonet-umwelt.de/servlet/is/11616.


Kontakte


Schonende Gewässerunterhaltung an der Este


Akteure /
Vorgehen


Landkreis Harburg
Abt. Naturschutz / Landschaftspflege
Schloßplatz 6
21423 Winsen (Luhe)
Rainer Böttcher / Detlef Gumz
Tel.: 04171 / 693 -297 oder  -294
Fax: 04171 / 693 -179
UNB@lkharburg.de


Edmund Siemers-
Stiftung
Dr. Ludwig Tent
Buchenweg 11
21555 Tostedt
Tel.: 04182 / 62 16
ludwig.tent@gmx.de


Nach den harten Unterhaltungsmaßnahmen in den 1980er Jahren kam es zu
ersten Überlegungen mit dem Unterhaltungsverband und der Unteren Wasser-
behörde zur Restaurierung der Este. Im Zuge der Umsetzung des nieder-
sächsischen Fließgewässerschutzsystems wurde 1999/2001  ein Pflege- und
Entwicklungsplan für den Naturraum Este im Auftrag der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Harburg erarbeitet. Seitdem findet eine
schrittweise Umsetzung der Maßnahmen statt. Die enge Zusammenarbeit
zwischen Arbeitskreis, Unterhaltungsverband, Flächenbesitzern und Land-
kreis beschleunigt die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen.
Das Projekt „Revitalisierung der Esteaue und Nebentäler“, kurz „Este-Pro-
jekt“, wurde 2001 im Landkreis Harburg ins Leben gerufen. Partner sind die
jeweiligen Gemeinden, Unterhaltungsverbände und Naturschutzverbände,
das Niedersächsische Landvolk und die Niedersächsische Landgesellschaft.
Die kleinteiligen Maßnahmen werden mit Hilfe ehrenamtlicher Beteili-
gung von Naturschutz- und Anglervereinen, Jugendfeuerwehren und Anlie-
gern umgesetzt, so dass Kosten für Personal und Material eingespart wer-
den können.


Ein Großteil der Kosten entfällt auf den Flächenerwerb (Schätzung Gesamt-
bedarf: 14 Millionen Euro). Kostenbeispiele für Maßnahmen:
- Sandfang an der Fuhlau (2003) – 11.000 Euro;
- Passierbarkeit Este-Brücke bei Welle (2003/2006) – 19.856 Euro.
Der Landkreis Harburg stellte für die ersten fünf Jahre 125.000 Euro zur
Kofinanzierung von Förderprogrammen bereit. Weiterhin fördern die
Naturschutzstiftung LK Harburg, die Edmund Siemers-Stiftung sowie die
Niedersächsische Lottostiftung.


Die sogenannte In-stream-Restoration und das Initiieren der Eigendynamik sind eine zunehmend bekannte und
anerkannte Praxis im Este-Einzugsgebiet geworden. Untersuchungen und Beobachtungen vor Ort bestätigen die posi-
tiven Wirkungen der Maßnahmen auf Struktur und Leben in den Gewässern. Das Umsetzen der Maßnahmen des
Gewässerentwicklungsplans Este trägt so zum „guten ökologischen Zustand“ im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie
bei. Das Este-Projekt macht darüber hinaus deutlich, dass schon kleinteilige und kostengünstige Maßnahmen ausrei-
chen, um Gewässer schonend zu unterhalten und dabei gleichzeitig Lebensräume für Wasserorganismen zu entwickeln.
Die eingesetzten Praktiken können als Beispiel für andere Projekte dienen und leicht nachvollzogen werden.


(4) Der Bach rauscht wieder: Initiierte
Turbulenzen in der Este bei Nedderndorf


(3) Flussperlmuscheln sind auf klare
Fließgewässer als Lebensraum angewiesen
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Renaturieren und die 
Gewässerstruktur verbessern


Zur Gewässerstruktur zählen der Verlauf des Ge-
wässers, die Beschaffenheit der Gewässersohle, 
der Ufer und des Gewässerumfelds sowie das 
Längs- und das Querprofil des Gewässers.


Die Ansatzpunkte für Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Gewässerstruktur sind dementsprechend 
vielfältig. Im niedersächsischen Leitfaden zur 
Maßnahmenplanung wurden die möglichen Maß-
nahmen zur Gewässerstrukturverbesserung wie 
folgt zusammengefasst:
·


·


·


·
·


·
·


·
·


·


Selbst in ausgebauten Gewässern besteht in der 
Regel ein großes Potential für strukturelle Ver-
besserungen. Hier setzt das Konzept der „In-
stream-Restoration“ an, der Strukturverbesserung 
im bestehenden Profil des Gewässers. Sehr häufig 
sind ausgebaute Gewässer durch jahrzehntelange 
Unterhaltungsarbeiten weit über das ursprünglich 
genehmigte Profil hinaus verändert: Sie sind zu 
tief eingegraben und zu breit. Die Palette mög-
licher Maßnahmen reicht hier vom Einbringen ge-
wässertypischer Sohlsubstrate, vor allem Kies, 
und von Totholz zur Strukturanreicherung und 
Schaffung einer größeren Strömungsvarianz über 
die Bepflanzung der Ufer zur Beschattung des 
Gewässers bis hin zur Umstellung von maschineller 
auf Handmahd im Stromstrich.


Zur Sicherung von Ufern und Böschungen sollten 
– wo immer möglich – ingenieurbiologische Bau-
weisen rein technischen Maßnahmen vorgezogen 
werden.


bauliche Maßnahmen zur Bettgestaltung und 
Laufverlängerung
Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durch-
gängigkeit
Maßnahmen zur Wiederherstellung eines gewäs-
sertypischen Abflussverhaltens
Vitalisierungsmaßnahmen im vorhandenen Profil
Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlstrukturen 
durch den Einbau von Festsubstraten
Maßnahmen zur Gehölzentwicklung
Maßnahmen zur Verringerung der Feststoffein-
träge und -frachten (Sand- und Feinsedimente, 
Verockerung)
Maßnahmen zur Förderung der eigendynamischen 
Gewässerentwicklung
Maßnahmen zur Auenentwicklung.


Wo eine weitergehende Renaturierung von Fließ-
gewässern möglich ist, sollte diese auf die Wie-
derherstellung ehemaliger Gewässerläufe abzielen 
und den Gewässern mehr Raum geben. Idealerwei-
se sollte einem natürlichen Fließgewässer ein 
Entwicklungskorridor zur Verfügung stehen, in-
nerhalb dessen eine eigendynamische Entwicklung 
möglich ist, einschließlich Ufererosion und der 
Verlagerung des Gewässerbetts.


Seit der Renaturierung 


ist die Isar auch im 


Stadtgebiet von Mün-


chen wieder als alpiner 


Wildfluss zu erkennen.


Foto: Wasserwirtschafts-


amt München


Der sehr gute öko-


logische Zustand ist 


die Referenz für die 


naturnahe Entwicklung 


der Gewässer. Die 


„Hölle“, ein Bach im 


brandenburgischen Ein-


zugsgebiet der Oder. 


Foto: Stephan Gunkel


Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes







28 | GRÜNE LIGA | Gewässerschutz im Zeichen der Wasserrahmenrichtlinie


Leitbild Fließgewässer Schweiz


Das aus dem Jahr 2003 stammende „Leitbild 
Fließgewässer Schweiz“ stellt drei Entwicklungs-
ziele in den Vordergrund: 
1. Ausreichender Gewässerraum
2. Ausreichende Wasserführung
3. Ausreichende Wasserqualität.
Die Zielvorstellung zum ausreichenden Gewässer-
raum lautet wie folgt: 
„Ein ausreichender Gewässerraum für die natür-
liche, räumliche und zeitliche Entwicklung des 
Gewässers heißt: 
·


·


·


·


·


Die anzustrebende Breite des Uferbereichs wird in 
Abhängigkeit von der natürlichen Gerinnesohlen-
breite und der Bedeutung des jeweiligen Gewäs-
sers im Gewässernetz ermittelt:
·


·


·


Der Hochwasserschutz wird mit minimalen Ein-
griffen in die Fließgewässer sichergestellt. Es gilt 
das Prinzip „Rückhalten wo möglich, durchleiten 
wo nötig“. Revitalisierungen ermöglichen es, den 
Gewässern einen Teil ihres angestammten Raums 
zurückzugeben und gleichzeitig den Hochwasser-
schutz zu unterstützen.


Die „Schlüsselkurve“, 


Empfehlung zur Gestal-


tung der Uferbereichs-


breite aus dem „Leitbild 


Fließgewässer Schweiz“. 


Grafik: Schweizerisches 


Bundesamt für Umwelt


In der Osterbeck im 


Stadtgebiet von Ham-


burg angelegte Geröll-


insel. Foto: Tobias Ernst


ausreichender Querschnitt zur Sicherstellung der 
Hochwasserabflüsse, des Geschiebetransports 
und der Entwässerung des Kulturlandes und der 
Siedlung 
genügend Raum zur Ausbildung einer natürlichen 
Strukturvielfalt in den aquatischen, amphi-
bischen und terrestrischen Lebensräumen
genügend Raum für das Gedeihen standortge-
rechter Lebensgemeinschaften und die Vernet-
zung der Lebensräume
genügend Raum zur Erholung der Bevölkerung 
sowie zur Wahrnehmung und Identifikation mit 
der Kulturlandschaft
ausreichender Abstand der Bodennutzung vom 
Fließgewässer zur Vermeidung von Gewässerver-
schmutzung.“


Die „Raumbedarfskurve minimal“ legt die emp-
fohlene minimale Breite fest.
Die „Biodiversitätskurve“ gilt an Fließgewässern 
mit Vernetzungsfunktion und entlang wichtiger 
Fischlaichplätze.
„Pendelbandbreite“ ist anzustreben bei Fließge-
wässern in extensiv genutzter Umgebung oder 
in naturschützerischen Vorranggebieten; sie 
bietet genügend Raum für die Bildung von Mä-
andern und Verzweigungen des Laufes, eine be-
grenzte Ufererosion ist erlaubt; sie dient der 
Sicherstellung der naturnahen Eingliederung 
des Fließgewässers in die Landschaft (maßge-
bende Größe ist die Pendelbandbreite).


Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes


Biodiversitätskurve
Raumbedarfskurve minimal (empfohlene minimale Breite)
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In-stream-Restoration
Schonende Gewässerunterhaltung, Mahd im Stromstrich,
Tieflandgewässer, Sandfang, Kiesbank, Eigendynamik


Die Wasserrahmenrichtlinie gibt als biologische Qualtitätskomponenten für den
guten ökologischen Zustand von Oberflächengewässern das Vorkommen einer
standorttypischen Fisch- und Wirbellosenfauna sowie Gewässerflora vor. Als mor-
phologische Bedingungen kommen eine vielfältige Tiefen- und Breitenvariation, die
natürliche Struktur des Flussbetts, der Uferzone sowie des Substrats hinzu. Doch
bereits die Zuordnung einer Vielzahl von Kleingewässern im Tiefland zum LAWA-
Gewässertyp 14, den „sandgeprägten Tieflandbächen“, vermittelt ein grundsätz-
lich falsches Leitbild, da die meisten kleinen Oberflächengewässer  aufgrund der
eiszeitlichen Entstehung ursprünglich dem Typ 16, „kiesgeprägte Tieflandbäche“,
entsprechen müssten. Ein Großteil der Fließgewässer ist heute durch harte Unter-
haltung breiter und tiefer, als sie ursprünglich ausgebaut wurden. Es fehlt vor allem
ein naturnaher Gewässergrund mit Hartmaterialien, wie Steinen, Totholz und Wur-
zeln, die zum Beispiel als Verstecke, Laich- und Futterplätze für kieslaichende
Fische dienen können. Dazu kommt eine verstärkter Sedimenteintrag durch teilweise
extrem hohe Ersosion aus der Landwirtschaft, deren Sandmassen Lebensräume
zudecken und bei Hochwasser wie ein „Sandstrahlgebläse“ wirken.


Häufig reichen schon kleinteilige Maßnahmen aus, um die physischen Verhältnisse
in den Gewässern zu verbessern, so dass wieder geeignete Lebensräume für die
standorttypische Flora und Fauna entstehen. Nach dem Prinzip der „In-stream-Restoration“, des „Restaurierens im Strom-
strich“, ist eine in der Regel kostengünstige Aufwertung der Gewässer möglich. Dabei kommen einer schonenden Gewässer-
unterhaltung („nur soviel wie nötig“) und einer angepassten, fachgerechten Landnutzung besondere Bedeutung zu.
Im Folgenden werden einige der möglichen Maßnahmen vorgestellt:
- Bei der Pflanzenmahd, am besten schonend von Hand mit Sense oder Motorsense, wird eine gewundene Stromrinne


ausgebildet, die maximal bis zu zwei Drittel der Gewässerbreite am Boden hat. Standorttypische Pflanzen, wie Hahnenfuß
und Wasserstern, sollten dabei stehengelassen werden. Die entstehende turbulente Strömung strudelt abgelagertes feines
Material zur Seite und legt vorhandene Kiese und Steine frei. Zusätzlich beschränkt ein bachbegleitender Erlensaum übermä-
ßigen Pflanzenwuchs im Wasser und am Ufer. Die Ufermahd kann generell beschränkt oder auch ganz unterlassen werden.
Bei hohen Abflussmengen fließt das Wasser frei über die Vegetation hinweg. Eine Aufstaugefahr ist nicht gegeben.


- Sandfang: Sand aus landwirtschaftlicher Erosion führt in den Laichgruben zu hoher Sterblichkeit und ist ein wesentlicher
Faktor, dass Forellen und andere Kieslaicher nicht selbstreproduzierend existieren können. Sandfänge dienen als vorüberge-
hende Lösung, um Bodeneinträge aus der landwirtschaftlichen Nutzung nicht auf die gesamte Gewässerstrecke wirken zu
lassen. Neben dem Sandfang muss ein rauer Bachlauf für Niedrig- und Mittelwasser angelegt werden. Der Sandfang wird bei
erhöhter Wasserführung überströmt und kann das transportierte Erosionsmaterial aufnehmen. Wichtig ist eine rechtzeitige
Räumung, bevor der Fang ganz gefüllt ist, da sonst die gesammelten Sedimente konzentriert in das Unterwasser gelangen.


Die Bäche und Flüsse des Tieflandes weisen trotz der verbesserten Wasserqualität Defizite
bei den biologischen Qualitätskomponenten Fisch- und Wirbellosenfauna sowie Ge-
wässerflora zur Erreichung des guten ökologischen Zustands auf. Als Ursachen gelten
die andauernde harte Gewässerunterhaltung sowie schädliche Einträge aus der Land-
wirtschaft, die die natürlichen Strukturen der Gewässerlebensräume verschlechtern. Häu-
fig können die physischen Verhältnisse in den Gewässern bereits mit kleinteiligen Maß-
nahmen verbessert werden, so dass wieder Lebensräume für die standorttypische Flora
und Fauna entstehen. Nach dem Prinzip der „In-stream-Restoration“, des „Restaurierens
im Stromstrich“, kommen einer schonenden Gewässerunterhaltung und einer angepass-
ten Landnutzung besondere Bedeutung zu.


GEWÄSSER-
UNTERHALTUNG


(1) Wassersternpolster und Kiesbank (Kolk-
Rausche) bringen wieder Leben in den Bach


Maßnahmen


Anlass /
Problemlage


(2)+(3) Die Pflanzenmahd sollte schlängelnd
im Stromstrich erfolgen, am besten von Hand


(5) Ein Sandfang hält Erosionsmaterial zurück,
der Erlensaum beschattet den Gewässergrund,
verhindert Massenwachstum von Wasser- und
Sumpfpflanzen und schützt das Ufer


(6) Schema eines Sandfangs:
Linie = Bachlauf bei Mittel- und Niedrigwasser;
Kasten = Sandentnahmebereich


(4) Harte Gewässerunterhaltung, Landnutzung
bis ans Ufer heran und fehlende Uferrand-
pflanzen führen zu starker Erosion und Sand-
eintrag
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In-stream-restoration


- Wechselseitiges Einengen überbreiter Bäche: Natürliche Fließ-
gewässer winden sich häufig in Form einer sinusförmigen Doppelkurve
(S-Kurve). Das Fördern der Stromrinne durch neu entstandene Turbulenz
reicht oft schon aus, um den Laichkies von Sand zu befreien und damit
Lebensraum für standorttypische Kleinorganismen zu schaffen. Zu brei-
te Bäche werden mit dreieckförmig eingebrachten Steinen, Geröll und
Totholz vom Rand her wechselseitig eingeengt. In der Folge entsteht eine
schmalere, gewundene Stromrinne, die sich von Sand selbst frei hält. Trotz
der entstehenden turbulenten Strömung führen diese Maßnahmen, richtig
ausgeführt, zu mehr Erosionsschutz.


- Anlegen von Laichbänken: Für Laichbänke wird Kies in einer mehr als
30 Zentimeter dicken Schicht auf der gesamten Gewässerbreite ausgelegt.
Zu breite Gewässer werden am Rand mit Geröll eingeengt, und die Kies-
bank wird dazwischen angelegt.


- Durchgängigkeit an Brücken: Erosionsabstürze unterhalb und zu fla-
ches Wasser in der Passage behindern Gewässerorganismen beim Unter-
queren von Brücken. Landwanderer, wie Säugetiere und Amphibien, brau-
chen einen trockenen Wanderweg, um nicht auf die darüberführende Stra-
ße ausweichen zu müssen, wo sie überfahren werden. Der Absturz unter-
halb ist mittels einer Rausche auszugleichen. Zusätzlich werden unter der
Brücke beidseitig Bermen angelegt, die aus Holz oder Stein bestehen kön-
nen.


Alle Unterhaltungsmaßnahmen müssen außerhalb der Schon- und Laich-
zeiten liegen, um Störungen zu vermeiden. Selbstentstandene Strukturen in
den Gewässern, wie Stromstrich, Mäanderbildung, Rauschen, Kolke, Ufer-
überhang und -abbrüche oder Materialablagerungen, sind zu erhalten.


Die Zustandsverbesserung der aquatischen Lebensräume und der direkt
von ihnen abhängigen Landökosysteme ist durch die schonende Unter-
haltung im Sinne der „In-stream-Restoration“ schon nach kurzer Zeit wirksam. Die erhöhte Turbulenz durch Strömungs-
konzentration verbindet sich mit starker Strömungsvarianz. Die Erosionsgefahr an den Uferseiten nimmt ab. Da sich
im vormals einheitlichen Sandbett variable Sohlstrukturen im Quer- und Längsprofil bilden, finden Pflanzen und
Wirbellose wieder neuen, stabil-dynamischen Lebensraum und Kieslaicher einen Laichplatz.
Die „In-stream-Restoration“ arbeitet mit der Dynamik des Gewässers
und nicht gegen die wirkenden natürlichen Kräfte, so dass überzogene und
unnötige Unterhaltungsmaßnahmen unterbleiben können. Ein gutes Auf-
wand-Nutzen-Verhältnis ist vielerorts nachgewiesen.


Ergebnisse /
Bewertung


(7) Herstellen der Durchgängigkeit an einer
Brücke (Schema)


(8) Eine raue Kiessohle und beidseitige Bermen
verbessern die Passage unter einer Brücke


(9) Näher am Ziel: Das Bachforellenlaichbett
steht für eine erfolgreiche Kieseinbringung
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Strukturverbesserung der Nebel bei Hoppenrade
Tieflandsfluss, Entwicklungskorridor, Eigendynamik,
Naturschutz, Bodenordnungsverfahren


Die naturfern ausgebaute Nebel im Bereich Hoppenrade erhält auf rund zwei Kilome-
tern Lauflänge in einem neu angelegten Korridor die Möglichkeit zur eigendynamischen
Entwicklung. Die FFH-Schutzziele für das Gebiet werden explizit integriert, die Lösung
berücksichtigt auch die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flächen im Tal-
raum. Bemerkenswert ist dabei auch das gewählte Verfahren: Durch die Einbindung in
ein integriertes ländliches Entwicklungskonzept und ein landwirtschaftliches Boden-
ordnungsverfahren wurde eine äußerst zügige Umsetzung der Planung möglich (sechs
Monate zwischen Abschluss der Planung und erstem Spatenstich).


Gebiet Die Nebel ist ein Zufluss der Warnow. Der hier betrachtete 1.600 Meter lange Flussabschnitt liegt im Bereich der Gemeinde
Hoppenrade im Süden des Landkreises Güstrow. Die von der Nebel durchflossene weiträumige Moorniederung wird als Grün-
land genutzt und besitzt hohen Naturschutzwert. Der Moorkörper ist durch Meliorationsmaßnahmen degradiert.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Warnow-Peene; Mecklenburg-Vorpommern
LAWA-Gewässertyp: Typ 12 „organisch geprägter Fluss“
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung unwahrscheinlich
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen:
Erhebliche Defizite in der Hydromorphologie, daher „mäßiger Zustand“
Schutzstatus: Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet


Das relevante Gebiet ist ein mit Regelprofil ausgebauter, vertiefter und begradigter Abschnitt der Nebel. Aufgrund von Ausbau,
ständiger Unterhaltung und landwirtschaftlicher Nutzung bis an die Böschungsoberkante fehlen amphibische Übergangs-
zonen und gewässertypische Strukturen sowie für aquatische und merolimnische Arten erforderliche Habitate, Mikroklimate und
Nahrungsgrundlagen. Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2002 zeigte, dass die gewässertypische Struktur und Besiedlung
nur über naturnah ausgeführte wasserbauliche Eingriffe ermöglicht werden kann.


- Verbesserung der Gewässerstruktur und Erreichen eines „guten Zustandes“
- Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung von Gewässerlauf und Uferstrukturen in einem Gewässerentwicklungs-


korridor
- Etablierung eines naturnahen Abfluss- und Überschwemmungsregimes (im Frühjahr 3 bis 4 Monate Ausuferung)
- Wiederherstellung oder Erweiterung naturraumtypischer Habitatstrukturen im amphibisch-aquatischen Bereich
- Anlage flach überströmter Uferzonen zur Schaffung von Entwicklungsräumen für das Gewässer und die Lebens-


gemeinschaften der Feuchtniederungen
- Optimierung der Bodenwasserverhältnisse im Moorkörper zumindest im Bereich des Korridors durch Erhöhung des


Mittelwasserstandes der Nebel sowie Ermöglichung von regelmäßigen Überschwemmungen
- Wiederherstellung leitbildgerechter Bruchwald- und Röhrichtstrukturen
- Etablierung eines standortangepassten Nutzungsregimes auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen
- schadlose Abführung eines Hochwassers mit 10-jährlichem Wiederkehrintervall innerhalb des Korridors
- Schaffung von Grundlagen für ein künftiges Monitoring


Die Nebel soll in Anlehnung an die angrenzenden naturnahen Gewässerabschnitte mit dem Ziel der Wiederherstellung einer
höchstmöglichen Eigendynamik remäandriert werden. Hierzu bekommt der Fluss einen neuen Lauf, in dem durch einen 50 bis
100 Meter breiten Entwicklungskorridor ein naturnahes Abfluss- und Überschwemmungsregime etabliert wird. Der Einbau
von Totholz und Wurzelstumpen, um die Strömungsdiversität, den Sedimentrückhalt und die Gewässerstabilität zu sichern, ist
ebenfalls vorgesehen. Das Totholz dient zusätzlich als Lebensraum, Nahrungsquelle, Strukturanreicherung und Gewässersubstrat.
Das Gewässerbett der Nebel wird in ein naturnahes Gerinne und eine 25 bis 70 Meter breite Wasserwechselzone gegliedert.
Im Bereich der Wasserwechselzone wird das Gelände so ausgehoben, dass kleinräumig eine mittel bis stark bewegte Oberfläche
entsteht. Im Mittel wird dies 0,3 bis 0,6 Meter Bodenaushub bedeuten. Teilweise erfolgt eine Bepflanzung mit standorttypischen
Gehölzen.
Die Gestaltung der Sohlhöhen, -breiten und Böschungsneigungen erfolgte so, dass die Durchflüsse bis zum Mittelwasser
relativ bordvoll im naturnahen Gerinne abgeführt werden. Die Sohlbreiten betragen 1,2 bis 2,5 Meter bei sehr stark wech-
selnder Böschungsneigung. Das Längsgefälle wird mit Untiefen und Längsbänken versehen, somit entstehen Gerinnetiefen von
etwa 0,9 bis 1,3 Meter. Der geplante Verlauf der Nebel überwindet auf einer Länge von 2.450 Meter einen Höhenunterschied
von 2 Meter mit streckenweise variierenden Gefällen von 0,7 und 1,2 Promille. Dies entspricht näherungsweise dem natürlichen
Gefälle im Ober- und Unterwasser von etwa 1,0 Promille. Es entsteht insgesamt eine Laufverlängerung von 975 Metern.
Zwei Randgräben begrenzen den Gewässerkorridor und sorgen für eine funktionale Trennung vom angrenzenden landwirt-
schaftlich genutzten Grünlandbereich, der zudem hinsichtlich des Wasserregimes - beispielsweise für Einstaumöglichkeiten und
Wegedurchlässe - optimiert werden soll.
Äußerst bemerkenswert ist die zügige Umsetzung der Planung durch die Kombination mit der Flurneuordnung. Ausgehend


Anlass


Zielstellung


Maßnahmen


GEWÄSSERSTRUKTUR-
VERBESSERUNG


Die Nebel bei Hoppenrade – Ausgangszustand
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Kontakte


von einem integrierten ländlichen Entwicklungskonzept für den Bereich des Amtes Krakow am See (2004 fertig-
gestellt) konnte die Renaturierungsplanung in Abstimmung zwischen Staatlichem Amt für Umwelt und Natur Rostock
und dem Amt für Landwirtschaft Bützow in das Maßnahmenprogramm zum Bodenordnungsverfahren (BOV) „Hoppen-
rade“ (angeordnet am 22.09.2003) integriert werden, das ansonsten Infrastrukturmaßnahmen beinhaltet; Teilbereiche
der Renaturierung stellen Ausgleichsleistungen für anderweitige Eingriffe dar. Die Information der Beteiligten und der
Träger öffentlicher Belange erfolgte zum 22.04.2005 auf der Basis des Maßnahmenprogramms, das in Abstimmung mit
dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft am BOV aufgestellt wurde. Die Genehmigung des Maßnahmenplans durch
das Agrarministerium (obere Flurneuordnungsbehörde) erfolgte am 11.05.2005. Die Genehmigung ersetzt den Plan-
feststellungsbeschluss, der die öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Vorhabensträger und den Betroffenen
rechtsgestaltend regelt; daneben sind keine weiteren behördlichen Entscheidungen notwendig (materielle und formelle
Konzentrationswirkung). Der Ausführungszeitraum für die Baumaßnahmen war vom November 2005 bis zum Juli
2006, die Pflanzmaßnahmen sollen im Frühjahr 2007 erfolgen.
Die Bodenordnung bietet den immensen Vorteil, dass die Planung und Umsetzung von Maßnahmen, hier der Renaturie-
rung, weitgehend losgelöst von der Regelung der Eigentumsverhältnisse erfolgen können. Diese findet über den
Bodenordnungsplan statt, unter Umständen sogar erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme.


Die unmittelbaren Vorhabenskosten  von rund 467.600 Euro wurden durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur
Rostock getragen, finanziert für
den Gewässerabschnitt 1. Ord-
nung  über den Sektor „staatlicher
Wasserbau“ (70 Prozent Bundes-
und 30 Prozent Landesmittel, ent-
sprechend der Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe Agrar-
struktur und Küstenschutz). Die
Kosten für die Umsetzung von
FFH-Arten betrugen 25.000 Euro,
für Öffentlichkeitsarbeit 6.900
Euro (Faltblatt, Schautafeln).


Eine Bewertung der ökologischen
Wirksamkeit erfolgt durch ein ab-
gestimmtes Monitoring. Dabei
werden zunächst bis zum Jahr 2013
im Abstand von zwei  Jahren die Qualitätskomponenten nach Wasserrahmenrichtlinie sowie ausgewählte Fauna-Flora-
Habitat-Arten untersucht.


Bildquellen: Baerens & Fuss (Karte); Institut Biota
Redaktion: Michael Bender, Tobias Schäfer, Aline Weser, Alexandra Gaulke, Katrin Kusche
Stand: November 2006


Bewertung


Strukturverbesserung der Nebel bei Hoppenrade


Akteure /
Verfahren


Literatur


biota – Institut für ökologische
Forschung und Planung GmbH
Nebelring 15
18246 Bützow
www.institut-biota.de


Kosten/
Finanzierung


Amt für Landwirtschaft Bützow
Schlossplatz 6
18246 Bützow
poststelle@aflbuez.mvnet.de


Prinzipschema zur Aufteilung der Gewässer- und Moorniederung


Staatliches Amt für Umwelt
und Natur Rostock (StAUN)
Erich-Schlesinger-Str. 35
18059 Rostock
www.mv-regierung.de/staun


Bittl, R. und Mehl, D. (2004): Der Beitrag integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte und der Flurneuordnung zur
Umsetzung von FFH- und Wasserrahmenrichtlinie in Mecklenburg-Vorpommern. zfv – Zeitschrift für Geodäsie,
Geoinformation und Landmanagement 130 (2): 63 - 69.


Kaussmann, J. & Mehl, D. (2005): Nebel bei Hoppenrade: Vorbereitung, Planung und Durchführung einer Fließgewässer-
sanierung nach WRRL. – Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Tagung „Aktuelle
Probleme und Lösungen im kulturtechnischen Wasserbau“, 23. bis 24.11.2005 in Rostock, Tagungsband: 48 - 68.


Thiele, V. & Lüdecke, K. (2006): Die ökologische Sanierung der Nebel bei Hoppenrade beginnt. Angeln in Mecklenburg-
Vorpommern 1/2006: 20 - 21.


Thiele, V. (2006): Umsetzung naturgeschützter Tiere an Sanierungsstrecke der Nebel. – Angeln in Mecklenburg-Vor-
pommern 3/2006: 16.
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Auen wieder an 
die Gewässer anbinden


Periodisch überflutete Auen gehören zum Fließge-
wässer. Sie sind aber heute zum größten Teil durch 
Dämme und Deiche vom Gewässer abgeschnitten. 
Viele der heimischen Fischarten sind auf die Quer-
vernetzung („laterale Konnektivität“) des Gewäs-
sers mit den aquatischen Lebensräumen in der Aue 
angewiesen, die sie beispielsweise als Laich- und 
Aufwuchsgebiete nutzen. Für Schlammpeitzger und 
Karausche etwa sind Auengewässer Hauptlebens-
räume, Aal und Hecht sind Beispiele für Arten, de-
ren Individuendichte sich bei Fehlen einer natür-
lichen Überflutungsdynamik erheblich verringert.


Vor allem in fischökologischer Hinsicht, aber auch 
bezüglich ihrer Funktion, Nährstoffe zurückzuhal-
ten, sind Auen für das Erreichen eines guten öko-
logischen Zustands von Bedeutung. Sie müssten 
daher als zum jeweiligen Wasserkörper zugehörig 
betrachtet werden und in die Bewirtschaftungs-
planung einbezogen werden. Der Wasserkörper 
Fluss hat – in der natürlichen Ausprägung – keine 
klaren Grenzen und unterliegt einer natürlichen 
Dynamik mit Wechselwirkungen zwischen dem 
Fluss und den angrenzenden Feuchtgebieten. 


Die Wasserrahmenrichtlinie berücksichtigt diese 
Wechselwirkungen: Zum Wasserkörper gehört im 
Sinne der Wasserrahmenrichtlinie ein landseitiger 
Bereich, der im englischen Text der Richtlinie als 
„riparian zone“ bezeichnet wird. Hierunter ist ein 
Bereich zu verstehen, der die Qualitätskomponen-
ten des Wasserkörpers – also dessen Morphologie, 
die physikalisch-chemischen Parameter oder seine 
Biologie – signifikant beeinflusst. Der in der deut-
schen Fassung der Richtlinie verwendete Begriff 
„Uferbereich“ greift zu kurz, da es ausdrücklich 
nicht allein um das unmittelbare Ufer geht. Für die 
Praxis ergibt sich allerdings die Schwierigkeit, dass 
mit der „riparian zone“ Areale zum Gewässer ge-
zählt werden müssten, die gar nicht im Verantwor-
tungsbereich der Wasserwirtschaft liegen, sondern 
zumeist landwirtschaftliche Nutzflächen sind.


An den deutschen Flüssen sind meist über 80 Pro-
zent der historischen Aue durch Ausdeichungen 
verlorengegangen. Die Wiederanbindung von Auen-
bereichen und die damit einhergehende Wieder-
herstellung eines naturnahen Überflutungsregimes 
und einer von der Hochwasserdynamik geprägten 


Gewässerstruktur sind Maßnahmen, die zumindest 
auf Teilstrecken jedes Fließgewässers realisiert 
werden sollten, um dessen ökologischen Zustand 
zu verbessern. Es ist wahrscheinlich, dass derar-
tige intakte, im sehr guten Zustand befindliche 
Bereiche auch eine positive „Strahlwirkung“ auf 
angrenzende, naturfernere Abschnitte ausüben. 
Notwendig ist eine solche Auenanbindung für die 
Zielerreichung gemäß Wasserrahmenrichtlinie 
insbesondere an den Flüssen und Strömen.


Die Rückgewinnung ehemaliger Auenflächen und 
die Wiederherstellung eines natürlichen Überflu-
tungsregimes werden in aller Regel nur dort geling-
en, wo Deichrückverlegungen möglich sind. Wenn-
gleich deren Wirksamkeit für die Senkung des 
Hochwasserscheitels eher von lokaler Bedeutung 
ist – im Vergleich hierzu sind gesteuerte Überflu-
tungspolder für die Kappung von Hochwasserspit-
zen deutlich effektiver –, so können Deichrück-
verlegungen dennoch zur Verbesserung des 
Hochwasserschutzes beitragen, da auf diese Weise 
Standsicherheitsprobleme des alten Deiches be-
seitigt werden können. Deichrückverlegungen er-
möglichen zudem oftmals eine Verkürzung der 
Deichlinie und bessere Möglichkeiten zur Deich-
verteidigung, was nicht zuletzt auch zu einer 
verbesserten Wirtschaftlichkeit beitragen kann.


Periodisch über-


schwemmte Auen gehö-


ren zum Fließgewässer.


Foto: Stephan Gunkel


Durch Zulassen von 


rückschreitender 


Erosion entstand an 


der Sieg ein Neben-


gerinne. Foto: Rainer 


Berg, vdg-online.de


Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes
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Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Was-
serwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) führt an 
mehreren Standorten Deichrückverlegungen ent-
lang der Mittleren Elbe durch. Aus Sicht des LHW 
bieten sich Deichrückverlegungen insbesondere 
dann an, wenn eine notwendige Deichsanierung in 
der vorhandenen Trasse aus rechtlicher und ökolo-
gischer Sicht unvertretbar ist. Rückverlegungen 
von Deichen erzeugen vielfältige Synergieeffekte 
zwischen den Zielstellungen der Wasserwirtschaft 
und des Naturschutzes (Wasserrahmenrichtlinie 
und Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie), sie bewirken 
lokale und temporäre Wasserspiegelsenkungen 
oberhalb der Maßnahmen und haben große Be-
deutung als morphologisch wirksame Maßnahmen 
in der Aue, die zum Erreichen des guten ökolo-
gischen Zustands beitragen.


Im Einzelnen lassen sich die ökologischen Vorteile 
von Deichrückverlegungen wie folgt zusammen-
fassen:
· 


·


·


·


·


·


Eine Standsicherheitsgefährdung alter Deiche, die 
eine Neutrassierung erfordert, kann gegeben sein 
durch:
·
·
·
·
·
·
·


·


Allerdings stellt sich die konkrete Umsetzung von 
Deichrückverlegungen oft als sehr problematisch 
dar, da beispielsweise sich ergebende Nutzungs-
änderungen in der Landwirtschaft abgelehnt 
werden, die Sorge vor unkontrollierten Grundwas-
seranstiegen existiert oder auch eine grundsätz-
liche Ablehnung vorherrscht und diese Aspekte 
die Diskussion in der lokalen Öffentlichkeit be-
stimmen.


Rückgewinnung von Flächen aus der Altaue und 
Überführung in die hydraulisch-sedimentolo-
gisch aktive, rezente Aue 
Erhalt echter, überflutbarer Auenwälder/Feucht-
standorte
Reaktivierung von Altwassern, Hochflutrinnen 
und Furkationszonen
Schaffung nährstoffarmer mineralischer Rohbo-
denstandorte


Deiche zerstören die 


Quervernetzung zwi-


schen dem Flusslauf 


und den von perio-


dischen Überschwem-


mungen geprägten 


Lebensräumen in der 


Aue. Geländemodell: 


Uwe Koenzen;


Schema Auenquer-


schnitt: Joachim 


Drüke (verändert rr) 


Flächenerweiterung wasserabhängiger FFH-Le-
bensraumtypen
Schutz und Stabilisierung von FFH-Lebensge-
meinschaften.


inhomogenen Deichaufbau
Standsicherheitsprobleme im Untergrund
Scharlage des Deiches
zu steile Deichböschungen
geschwungene Trassierung
alte Bruchstellen und Kolke
direkt angrenzende Gewässer und Flutrinnen im 
Vorland
keine oder unzureichende Zufahrtsmöglich-
keiten.


Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes


Durchgängigkeit 
zwischen Fluss und Aue


Keine Durchgängigkeit 
zwischen Fluss und Aue


naturnahe Aue


naturferne Aue


große Teile der 


Aue überflutet 


und zum Teil 


stark durchströmt


Hochwasser wird nur teilwei-


se im Flussbett abgeführt


Gräben 


eingstaut


auf Teilflächen steht Wasser 


in der Aue


Hochwasser wird 


vollständig im 


Flussbett abgeführt


rr


rr
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Hochwasserdynamik und ingenieurbiologische
Bauweisen am Lungwitzbach
Eigendynamik, Kosteneffizienz, Flusserlebnispfad


Gebiet Der Lungwitzbach, ein großer silikatischer Muldentalbach im Rotliegenden des Hügellandes, liegt im Chemnitzer Land und
mündet in Glauchau in die Zwickauer Mulde. Die betrachteten Maßnahmen wurden an zwei Gewässerabschnitten zwischen
den Ortschaften Niederlungwitz und St. Egidien durchgeführt.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Elbe; Sachsen
Koordinierungsraum: Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Name des Wasserkörpers: Lungwitzbach-1, DE 5416-1
LAWA-Gewässertyp: Typ 9, „Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse“
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung unwahrscheinlich
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen:  –
Schutzstatus:  –


Beim Extremhochwasser im August 2002 trug der Lungwitzbach seine gepflasterten Ufer auf längeren Abschnitten ab. Der
Bach schuf sich ein neues, naturnahes Gewässerbett. Die zuständige Wasserwirtschaftsverwaltung begriff dies als Chance, da
damit beste Voraussetzungen für das Erreichen des guten ökologischen Zustands geschaffen worden waren. An einzelnen
Stellen entstanden allerdings auch meterhohe, vegetationslose Steilufer, die Angriffspunkte für die weitere Erosion angrenzen-
der Flächen boten. Zu deren Schutz wurden ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen eingesetzt, die im Einklang mit einer
naturnahen, von der Hochwasserdynamik geprägten Gewässerentwicklung stehen. Langfristiges Ziel ist die möglichst
umfassende Wiederherstellung der Lungwitzbachaue, auch unter dem Aspekt des präventiven Hochwasserschutzes durch
fließende Retention (Abflussdämpfung in seitlich liegenden, überschwemmten Flächen).


Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen war der Grunderwerb zur Sicherung der (naturschutzfachlich wertvollen)
Flächen und Randbereiche des Gewässers in den Bereichen, in denen kein erneuter Verbau erfolgen soll.


Die Anwendung ingenieurbiologischer Bauweisen hatte die Stabilisierung der Uferbereiche und die Reduzierung der
Seiten- und Sohlerosion zum Ziel. Zur Strömungslenkung sowie zur kurzfristigen Sicherung der Böschungsfüße vegetations-
loser Steilufer wurden Raubäume und Totholzbuhnen in das Gewässerbett eingebracht. Als Raubäume fanden Fichten aus
der näheren Umgebung Verwendung. Der Einbau der 8 bis 12 Meter langen Bäume erfolgt parallel zur Hauptströmung in das
Gewässerbett mittels Drahtseilbefestigung. Zur dauerhaften Strömungslenkung – weg von erosionsgefährdeten Böschungen
und hin zur Gewässermitte – dienen Buschbauleitwerke (kombinierte Bauweise mit Steinschüttung und Bepflanzung).
Parallel dazu wurden zur Initiierung standortgerechter, gewässerbegleitender Vegetationsbestände Steckhölzer und Weiden-
setzstangen punktuell oder flächig in die Böschung eingebaut. Um den Einbauaufwand gering und das Initialstadium möglichst
kurz zu halten, erfolgte der Einbau der Steckhölzer und Setz-
stangen im Frühjahr zu Beginn der Vegetationsperiode. Ver-
wendet wurde lokal gewonnenes Weidenmaterial und forstli-
ches Pflanzgut mit Herkunftsnachweis.
Die Funktionsfähigkeit der Ufersicherung und die weitere
eigendynamische oder ingenieurbiologisch initiierte Entwick-
lung werden zweimal jährlich durch Gewässerstruktur-
kartierungen begutachtet. Auf dieser Grundlage werden auch
die Unterhaltungsmaßnahmen abgestimmt. Im Vergleich zum
ausgebauten Zustand hat sich der Unterhaltungsaufwand
stark verringert. Die Pflanzungen bleiben sich selbst über-
lassen, und Totholz kann vollständig im Bach verbleiben. Im
verbreiterten Bachbett außerhalb der Ortschaften entstehen
hierdurch keine Probleme. Oberhalb der Ortslage Nieder-
lungwitz wurde eine Geschiebefalle errichtet, die jährlich im
Spätherbst beräumt wird (einschließlich Totholz). Die Durch-
gängigkeit zur Mulde wurde durch einen Fischpass am
Züngelwehr in Niederlungwitz hergestellt.


Beim Extremhochwasser im August 2002 befreite sich der Lungwitzbach an mehreren  Ab-
schnitten aus seinem begradigten und gepflasterten Bett und erodierte großflächig die
Uferböschungen. Es entstand eine naturnahe Gewässerstruktur, die ein kostengünstiges
Erreichen eines guten Gewässerzustands ermöglichte: Statt der Wiederherstellung des
Gewässerverbaus sichert nun der Erwerb der betroffenen Flächen einen Gewässerkorridor,
innerhalb dessen künftig eine eigendynamische Entwicklung möglich bleiben soll. Punktu-
elle und flächenhafte ingenieurbiologische Bauweisen sichern angrenzende Flächen und
Bauwerke vor weiterer Erosion. Der im Mai 2007 eingerichtete „Flusserlebnispfad Lung-
witzbach“ veranschaulicht das Vorgehen.


Anlass /
Zielstellung


Maßnahmen


(2) Auswahl der Bauweisen entsprechend Schutzziel und
Wirkungsweise


(1) Lungwitzbach im August 2002


GEWÄSSERSTRUKTUR-
VERBESSERUNG
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GRÜNE LIGA e.V. 
Bundeskontaktstelle Wasser 
Prenzlauer Allee 230, 10405 Berlin 
Tel: +49/30/443391-44      Fax:  -33  
E-Mail:  wasser@grueneliga.de
Internet:  www.wrrl-info.de


Das Projekt „Steckbriefe zur wirksamen WRRL-Umsetzung“ wird vom 
Umweltbundesamt und vom Bundesumweltministerium gefördert. Die 
Förderer übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauig-
keit und die Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung 
privater Rechte Dritter. Die geäußerten Meinungen müssen nicht mit 
denen der Förderer übereinstimmen.


Bildquellen: Baerens und Fuss (Karte); Sonntag (1); Plan T (2),(3); Andreas Stowasser (4)
Redaktion: Michael Bender, Tobias Schäfer, Sebastian Schrader, Alexandra Gaulke, Katrin Kusche
Stand: September 2007


Kosten


Ergebnisse /
Bewertung


Plan T Hintemann & Stowasser
GbR
Andreas Stowasser
Wichernstraße 1b
01445 Radebeul
www.plan-t.de


Literatur /
Links


Kontakte


Akteure /
Vorgehen


Hochwasserdynamik und ingenieurbiologische Bauweisen am Lungwitzbach


Träger der Maßnahmen ist die Landestalsperrenverwaltung des
Freistaats Sachsen (LTV), Betrieb Zwickauer Mulde/Obere Weiße
Elster. Vor Durchführung der Maßnahmen entwickelte das Pla-
nungsbüro Plan T für die LTV und in Abstimmung mit dem
Regierungspräsidium Chemnitz und dem Landratsamt Glauchau
eine Entwicklungskonzeption Lungwitzbachaue St. Egidien
bis Niederlungwitz 2004 – 2027 mit kurz-, mittel- und langfris-
tigen Maßnahmen. Die Konzeption enthält außerdem einen
Grunderwerbsplan und Vorschläge für Pachtauflagen für die Län-
dereien der LTV. Vorstellungen der Konzeption im Ortschafts-
beirat sowie Ortstermine mit den betroffenen Anliegern, Pächtern
und Eigentümern gewährleisteten die Akzeptanz des Vorgehens.


Um die ökologische Bedeutung der Hochwasserdynamik, die angewendeten ingenieurbiologischen Bauweisen und die weitere
Vorgehensweise verständlich und erlebbar zu machen, wurde am Lungwitzbach ein Flusserlebnispfad mit 21 Informations-
tafeln eingerichtet. Die LTV und der BUND Sachsen erhielten hierfür vom Regierungspräsidium Chemnitz 65.000 Euro.


Gegenüber der „klassischen“, aus gewässerökologischer Sicht kontraproduktiven Bauweise mit Steinsatz an einem vergleich-
baren Gewässerabschnitt betragen die Kosten der ingenieurbiologischen Ufersicherung nur rund ein Viertel. Allerdings
fällt damit auch das Planungshonorar niedriger aus, so dass für den Planer der Anreiz besteht, nicht ökologisch zu planen.


Bereits nach vier Jahren hat sich eine standorttypische Ufervegetation etabliert. Die Steilufer werden mittlerweile durch
Weiden beziehungsweise am Böschungsfuß durch Erlen und Weiden vor einem erneuten Angriff geschützt; eine Bauweise, die
sich bereits beim Frühjahrshochwasser 2006 bewährte. Der Uferschutz konnte durch den Einsatz ingenieurbiologischer
Bauweisen und das Zulassen einer eigendynamischen Entwicklung („Bauweise Null“) kostengünstig umgesetzt werden.


Regierungspräsidium Chemnitz
Altchemnitzer Straße 41
09120 Chemnitz
www.rpc.sachsen.de


Landestalsperrenverwaltung Sachsen
Betrieb Zwickauer Mulde /
Obere Weiße Elster
Muldenstraße
08309 Eibenstock OT Neidhardtsthal
ZMOWE@ltv.smul.sachsen.de


Entwicklungsgrundsätze für die Lungwitzbachaue


1. Eigenentwicklung, wo immer möglich
- Pflege- und Entwicklungsplan 2004 bis 2008
- Entwicklungsziele werden jährlich überprüft
- Beobachtung und Dokumentation der


Gewässerentwicklung über 5 Jahre
(Gewässerstrukturgütekartierung)


2. Wo Ufersicherungen erforderlich sind, Einsatz
ingenieurbiologischer Bauweisen, möglichst ausgerichtet
am Gewässertyp


Jüngel, E. (2004): Neue Aspekte der Gewässerunterhaltung nach dem Hochwasser 2002 in Sachsen. Vortrag beim Wasserbau-
kolloquium der TU Braunschweig am 18.11.2004. www.lwi.tu-bs.de/waba/w-pics/kolloquium/041118/10_juengel_text.pdf.


Plan T - Planungsgruppe Landschaft und Umwelt, Dresden (2007): Projektdokumentation Lungwitzbach – Referenzgewässer
zur Entwicklung der Gewässerstrukturgüte.


Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (2005): Anwendung ingenieurbiologischer Bauweisen im Was-
serbau. Dresden.


Stowasser, A. (2007): Hochwasserdynamik und ingenieurbiologische Bauweisen am Lungwitzbach. Vortrag beim WRRL-
Seminar der GRÜNEN LIGA am 23.02.2007 in Erfurt. Vortragsfolien unter www.wrrl-info.de.


Stowasser, A. (2006): Kosteneffiziente Maßnahmen zur Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung. Präsenta-
tion beim Kolloquium „Kostengünstige Bausteine zur Umsetzung der EU-WRRL“ am 16.11.2006 an der TU Braunschweig.


Vergleich der Kosten beider Bauweisen


Konventionell Ingenieurbiologie
Gesamtkosten
48.750 Euro 12.000 Euro
Baukosten
ca. 325 Euro/lfdm ca. 80 Euro/lfdm
Planungshonorar
7.244 Euro 2.595 Euro


(Böschungslänge 150 m, Böschungshöhe
ca. 5 m, Beträge geschätzt)


(3) Konventionelle Bauweise mit Steinsatz (4) Ingenieurbiologische Ufersicherung
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Deichrückverlegung an der Elbe
Hochwasserschutz, Natura 2000, Artenschutz


Gebiet Das Projektgebiet ist Teil des Biosphärenreservats „Mittelelbe“ in Sachsen-Anhalt, das 125.000 Hektar groß ist und zum
UNESCO-Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ gehört. Große Flächen dieses Gebietes gehören zum europäischen
Schutzgebietsnetz NATURA 2000. Das Projektkerngebiet umfasst eine Fläche von 5.795 Hektar, die Auenwaldfläche circa
2.500 Hektar und die geplante Deichrückverlegungsfläche 600 Hektar.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Elbe; Sachsen-Anhalt
Koordinierungsraum: Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Name des Gewässerkörpers: mittlere Elbe vom Schloss Hirschstein (Elbe-km 96) bis zum Wehr Geesthacht
(Elbe-km 585,9)
Code: EL30W01
LAWA-Gewässertyp: 15: „Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse“
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung unwahrscheinlich
Schutzstatus: NATURA 2000, Biosphärenreservat „Mittelelbe“, UNESCO-Biosphärenreservat „Fluss-
landschaft Elbe“


Belastungsfaktoren: Nährstoffe


In der Region der mittleren Elbe gibt es eine für Europa einmalige Artenvielfalt. Sie gilt als „bedeutendes Vogelschutzgebiet
Europas“ und ist das einzige Biosphärenreservat in Deutschland mit einer weitgehend naturnahen mitteleuropäischen Strom-
aue. An der Elbe liegt außerdem einer der größten zusammenhängenden Auenwaldkomplexe Mitteleuropas. Hier ist eine der
wenigen autochthonen Biberpopulationen Europas beheimatet. Um die Auenwäl-
der und heimischen Arten zu schützen und die Wälder weiter auszubauen, ist das
Naturschutzgroßprojekt Mittlere Elbe entstanden.


BMU, Land Sachsen-Anhalt und der WWF Deutschland haben folgende Ziele:


- Sicherung und Renaturierung eines durchgehenden Verbundes echter, überflut-
barer Auenwälder von der Mulde- bis zur Saalemündung


- nachhaltiger Schutz der im Projektgebiet vorkommenden auentypischen Tier- und
Pflanzenarten, Gesellschaften und Lebensgemeinschaften


- Ausweisung des Projektkerngebietes als Naturschutzgebiet
- Rückverlegung eines Hochwasserdeiches zur Schaffung echter Auenbedingungen


im Bereich Lödderitzer Forst
Die Rückverlegung des Deiches verbessert zudem den Hochwasserschutz.


Biotopersteinrichtungen im Sinne der Maßnahmenumsetzung wurden 2003 begonnen. Die Deichrückverlegung zur Schaffung
echter Auenbedingungen befindet sich zurzeit in der Genehmigungsphase, 2009 soll mit dem Bau begonnen werden. Die
Bauzeit wird sich bis 2013 erstrecken. Im Bereich des Lödderitzer Forstes sollen sechs Kilometer Deich zurückverlegt werden.
Seit 2001 werden kontinuierlich Flächen auf dem Projektgebiet und den angrenzenden Bereichen durch den WWF erworben. Es
sind bereits 904 Hektar in den Besitz des WWF übergegangen. Davon sind 545 Hektar Wald und 359 Hektar Offenland. Bereits
seit Dezember 2003 werden Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bedingungen, zum Beispiel Entfernung standort-
fremder Gehölze,
Tieferlegung von
Forstwegen, Um-
bau und Neu-
begründung von
H a r t h o l z -
auenwäldern durch-
geführt.


Anlass


Zielstellung


Maßnahmen


AUENENTWICKLUNG


(1) Mittlere Elbe


(2) Elbebiber (Castor fiber albicus)


(3) Schemadarstellung zur Wirkungsweise von Deichrückverlegungen und Poldern


Zum Schutz der Natur entstand in Zusammenarbeit von Bundesumweltministerium (BMU),
Land Sachsen-Anhalt und WWF das Naturschutzgroßprojekt Mittlere Elbe. An der Mitt-
leren Elbe soll bis 2013 auf einer 9.050 Hektar großen Fläche ein zusammenhängender
Verbund naturnaher Auenwälder gesichert und renaturiert werden. Die Renaturierung
erfolgt unter anderem durch Deichrückverlegungen im Gebiet des Lödderitzer Forst.
Somit werden echte, überflutbare Auenwälder geschaffen. Zugleich sollen Tierarten wie
der vom Aussterben bedrohte Elbebiber geschützt werden.
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Ergebnisse /
Bewertung


MLU Sachsen-Anhalt
Christian Hendrich
Referat 27
Olvenstedter Straße 4
39108 Magdeburg
Tel.: 0391 / 567 - 1500
Fax: 0391 / 567 - 1511
E-Mail: christian.hendrich@mlu.sachsen-anhalt.de


Literatur /
Links


Eichhorn, Astrid (2008): Das Naturschutzgroßprojekt Mittlere Elbe, Hintergrundinformationen
WWF (2007): Projekt Mittlere Elbe
Bartels, Tim: Mehr Platz für die Elbe, Berliner Zeitung vom 23.06.2007
Runge, Ingo: Deichrückverlegung im Bereich Lödderitzer Forst im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Mittlere Elbe.


In: Kostengünstige Bausteine zur Umsetzung der EU-WRRL, Tagungsband. Braunschweig, 16. November 2006


Kontakte


Deichrückverlegung an der Elbe


WWF Deutschland
Astrid Eichhorn
Projektbüro „Mittlere Elbe“
Unruhstraße 1
06844 Dessau
Tel.: 0340 / 216 - 8710
Fax: 0340 / 216 - 8729
E-Mail: astrid.eichhorn@wwf.de


Im Rahmen eines Naturschutzgroßprojektes kooperieren das Bundesumweltministerium (BMU), Bundesamt für
Naturschutz, das Land Sachsen-Anhalt und der WWF und werden zusätzlich vom Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft unterstützt. Um Konflikte zwischen Naturschutzzielen und landwirtschaftlicher Nut-
zung der Flächen zu vermeiden, kauft der WWF Flächen auf und bietet sie Landwirten zur naturnahen Bewirtschaftung
an. Auch Land außerhalb des Gebietes wird gekauft, um es den Bauern zum Tausch anzubieten. Die geplante Verände-
rung des Deiches wurde im Rahmen von zahlreichen Bürgerversammlungen sowohl aus technischer als auch aus
naturschutzfachlicher Sicht erläutert. Dabei kam es den Bürgern unter anderem auf die Grund- und Oberflächenwasser-
situation, den Vergleich von gesteuerter Flutung von Poldern mit ungesteuerter Überflutung durch die Rückverlegung
und auf Fragen zur Tier- und Pflanzenwelt sowie die Möglichkeiten der Erholungs- und Freizeitnutzung an.


Das Projekt mit einer Gesamtsumme von 15 Millionen Euro wird  zu 75 Prozent vom BMU, zu 15 Prozent vom Land
Sachsen-Anhalt und zu zehn Prozent von der Umweltstiftung WWF Deutschland finanziert. Die Laufzeit reicht von
2001 bis 2013.


Eine Deichrückverlegung bewirkt aus Naturschutzsicht wesentlich mehr als eine gesteuerte Flutung von Poldern. Es
können naturnahe Auenwälder entstehen und bestehende miteinander verbunden werden. Ebenso werden gefährdete
Arten durch eine Erweiterung ihres Lebensraumes geschützt. Damit wird den Forderungen der Wasserrahmenrichtlinie
entsprochen. Die Deichverlegung bietet aber auch für den Hochwasserschutz Vorteile. Ein neuer Deich kann mit einem
geraden Verlauf gebaut werden, wodurch seine Stabilität verbessert und die Wartung erleichtert wird. Außerdem wäre
eine Sanierung des alten Deiches aus Gründen des Naturschutzes nicht immer möglich. Ein neuer Deich hingegen wird
mit einem Deichverteidigungsweg ausgestattet. Die Deichrückverlegung dient also dem Naturschutz und dem
Hochwasserschutz.


Schwierigkeiten ergeben sich
bei der Akzeptanz in der Be-
völkerung. Anwohner be-
fürchten, dass das Wasser zu
nah an ihre Ortschaften ge-
langt oder es zu einem
unkontrollierten Grund-
wasseranstieg bei Hochwas-
ser kommt. Es wurde bereits
eine Bürgerinitiative „Rettet
den alten Deich“ gegründet.
Zudem muss für den Deich-
neubau eine umfangreiche Ab-
holzung stattfinden, die auf
Widerstand stößt.


Konflikte


Kosten /
Finanzierung


Rosslau


Dessau


Barby


(4) Lage des Projektgebietes


Zerbst


Akteure /
Vorgehen
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Diffuse Nährstoffeinträge aus 
der Landwirtschaft reduzieren


Diffuse Nährstoffeinträge, die vor allem von land-
wirtschaftlich intensiv genutzten Flächen ausge-
hen, stellen erhebliche Belastungen der Gewässer 
dar. Laut Bestandsaufnahme 2004 gingen 80 Pro-
zent der gesamten Stickstoffeinträge in die Ge-
wässer von diffusen Quellen aus, bei Phosphor 
rund 70 Prozent. Vielerorts ist die intensive Land-
wirtschaft auch für hohe Nitrateinträge in das 
Grundwasser verantwortlich.


In Sachsen wird seit einigen Jahren die Umstellung 
auf konservierende Bodenbearbeitung gezielt ge-
fördert – mit Erfolg. Die Sächsische Landesanstalt 
für Landwirtschaft stellte fest, dass es zu einem 
verminderten Oberflächenabfluss kommt, die was-
serlöslichen und Gesamt-Phosphor-Austräge deut-
lich reduziert werden und teilweise eine geringere 
Stickstoffmineralisation mit niedrigen Nitratge-
halten im Boden während des Winterhalbjahres 
nachzuweisen sind.


Deutlich geringere Nährstoffausträge als bei kon-
ventioneller Bewirtschaftung verursacht der öko-
logische Landbau, wenngleich auch hier einzelne 
Kulturen, beispielsweise Kartoffeln, problematisch 
sind. 


Seit Anfang der 1990er Jahre gehen immer mehr 
Wasserversorger Kooperationen mit Landwirten 
ein, um in den Einzugsbereichen ihrer Brunnen die 
Qualität des Rohwassers zu schützen beziehungs-
weise zu verbessern. Kooperationen stellen eine 
Alternative zu einem rein ordnungsrechtlich gere-
gelten Ausgleich für Bewirtschaftungsauflagen 
(gemäß §19 (4) WHG) dar, wie zum Beispiel beim 
„Wasserpfennig“ in Baden-Württemberg. Stattdes-
sen sind Kooperationen freiwillige, privatrecht-
liche Vereinbarungen zwischen Wasserversorgern 
und Landwirten, die über einen solchen Ausgleich 
hinausgehen.


In Deutschland existieren derzeit über 400 derar-
tige Kooperationen mit unterschiedlichen Inhal-
ten, die von der unverbindlichen Beratung von 
Landwirten bis hin zur Umstellung auf ökolo-
gischen Landbau reichen.


Eigentlich dürften nach dem im Wasserhaushalts-
gesetz formulierten Vorsorgeprinzip gar keine Ge-


fährdungen der Trinkwasserressourcen eintreten. 
In der Praxis jedoch stellt die Belastung des 
Grundwassers mit Pestiziden und Nährstoffen aus 
diffusen landwirtschaftlichen Einträgen vielerorts 
eine ernsthafte Gefährdung der Trinkwasserversor-
gung dar. Nach dem Verursacherprinzip müssten in 
solchen Fällen diejenigen für die Aufbereitungskos-
ten aufkommen, die die Belastung verursachen. 
Dies deckt sich auch mit dem Grundsatz der „De-
ckung der Umwelt- und Ressourcenkosten“ gemäß 
Wasserrahmenrichtlinie: Demnach müssten die 
betreffenden Landbewirtschafter den Wasserver-
sorgern einen angemessenen Beitrag zur Deckung 
von deren Mehrkosten leisten. Stattdessen zahlen 
umgekehrt die Wasserversorger im Rahmen von 
Kooperationen gewissermaßen Unterlassenssub-
ventionen an die Landwirtschaft. Sie tun dies, um 
ihre Trinkwasserressourcen zu schützen und die 
um ein Vielfaches höheren Kosten für eine Aufbe-
reitung des Rohwassers zu vermeiden. 


Dreh- und Angelpunkt ist in diesem Zusammen-
hang die Definition der guten fachlichen Praxis, 
die quasi die Betreiberpflichten in der Landwirt-
schaft formuliert und in Hinsicht auf die Nähr-
stoffausträge (geregelt über die Düngeverordnung) 
bislang keine ausreichend strengen Anforderungen 
beinhaltet. Vor dem Hintergrund dieser Schieflage 
ist eine Ausweitung von Kooperationen auch au-
ßerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten mit 
Skepsis zu betrachten, da dies den Ausnahmefall 
zur Regel machen und flächendeckenden Grund-
wasserschutz mit flächendeckenden Ausgleichs-
zahlungen erkaufen würde.


Die Sinnhaftigkeit von Kooperationen muss sich 
letztlich daran messen, ob die Trinkwasserressour-
cen nachweislich besser geschützt werden. Wenn-
gleich es bislang nur wenige derartige Effizienz-
kontrollen gibt, zeigt sich, dass Kooperationen in 
sehr unterschiedlichem Maße Erfolge für den 
Trinkwasserschutz erzielen. Als gelungen erschei-
nen vor allem diejenigen Kooperationen, bei denen 
die Umstellung auf ökologischen Landbau vom 
Wasserversorger gefördert wird. In solchen Fällen 
kann durchaus von einer Honorierung ökologischer 
Leistungen gesprochen werden, da die Umstellung 
über das bloße Vermeiden von Gewässerbelas-
tungen deutlich hinausgeht.


Konservierende Bo-


denbearbeitung kann 


zu einer Verminderung 


diffuser Stoffeinträge 


in die Gewässer beitra-


gen. Foto: Sächsisches 


Ministerium für Umwelt 


und Landwirtschaft


Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes
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Konservierende Bodenbearbeitung im
sächsischen Einzugsgebiet der Elbe
Wasser- und Winderosion, vorbeugender
Hochwasserschutz


Gebiet Der Großteil der sächsischen Ackerbaustandorte ist erosionsgefährdet. Im mittleren und südlichen Sachsen herrschen geneigte
Ackerböden aus Löß vor (erhöhte Wassererosionsgefährdung), während im nördlichen Teil Sachsens auf den häufig ebenen
Ackerflächen diluvialer, feinsandreicher Boden zu finden ist (erhöhte Winderosionsgefährdung). Das Land Sachsen liegt zu 95
Prozent im Einzugsgebiet der Elbe.


Die Erosion durch Wasser auf Ackerflächen stellt eine bedeutende Belastung für die Elbe dar: Dies betrifft vor allem die diffusen
Phosphoreinträge, die von den intensiv genutzten Ackerflächen über den Erosionspfad in die Gewässer gelangen.
Um den Boden auch in Zukunft landwirtschaftlich nutzen zu können, in den umliegenden Gewässern und im Grundwasser
gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) einen guten Zustand zu erreichen beziehungsweise zu halten und auch um vorbeugen-
den Hochwasserschutz zu praktizieren, kann die Umstellung auf konservierende Bodenbearbeitung einen wesentlichen Beitrag
leisten.


Mit der Erhöhung des Anteils der Ackerflächen, die dauerhaft mit konservierender Bodenbearbeitung bewirtschaftet werden,
sollen folgende Ziele erreicht werden:
- Verringerung des Bodenabtrags
- Erhalt der Bodenstruktur
- Verringerung des Austrags von Sedimenten und Pflanzenschutzmitteln (PSM) in Gewässer
- Verhindern der Bodenverschlämmung
- Steigerung der biologischen Aktivität im Boden.


Durch die komplette und dauerhafte Umstellung auf konservierende Bodenbearbeitung können ein stabiles Bodengefüge, eine
erhöhte biologische Aktivität und die Erhöhung des Makroporenvolumens erreicht werden. Die Bodenverschlämmung und das
Abschwemmen von PSM, Nährstoffen und Bodenpartikeln werden verhindert. Dazu muss auf den Pflug verzichtet werden.
Stattdessen kommen nicht wendende Bearbeitungsgeräte, wie zum Beispiel Grubber, Scheibeneggen und zapfwellengetriebene
Geräte zum Einsatz. Somit bleibt der Boden in seiner Grundstruktur erhalten, und Ernterückstände wie Stroh verbleiben an oder
nahe der Oberfläche. Dies führt zu einer geringeren Verschlämmung der Bodenoberfläche und gewährt damit eine verbesserte
Infiltration durch die Bodenmatrix.


Mit dem Ziel der umfangreichen Anwendung von erosionsmindernden Anbauverfahren
wurden in Sachsen im Rahmen des Förderprogrammes „Umweltgerechte
Landwirtschaft“ bereits 1994 bis 2006 der Zwischenfruchtanbau, die kon-
servierende Bodenbearbeitung sowie Untersaaten gezielt gefördert. Die
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) begleitete die Fördermaßnahmen
mit wissenschaftlichen Untersuchungen. Im September 2007 ist ein neues Agrarum-
weltprogramm im Rahmen des sächsischen „Entwicklungsprogramms für den länd-
lichen Raum“ (EPLR) in Kraft getreten (Laufzeit bis 2013). Die Förderung ist auf
bestimmte Gebietskulissen (zum Beispiel Wasserrahmenrichtlinie / Hochwasserschutz,
Naturschutzgebiete) beschränkt. Hintergrund ist, dass die nicht unbegrenzt zur Ver-
fügung stehenden Mittel so effektiv wie möglich eingesetzt werden. Zu den Gebiets-
kulissen gehören Gebiete, von denen eine reale oder potentielle Gefährdung für die
Gewässer ausgeht (durch Nitrat, Phosphor oder Hochwasser). Im Fall der konser-
vierenden Bodenbearbeitung in Sachsen beinhaltet die Gebietskulisse Feldblöcke in Hochwasserentstehungs- und
Überschwemmungsgebieten und Feldblöcke, die erosionsgefährdet und hydrologisch an ein Oberflächengewässer angebunden
sind. Als Kriterien zur Ermittlung der Erosionsgefährdung der Feldblöcke durch Wasser wurden die Hangneigung und die Bodenart
herangezogen.


Nach dem Sachstand 2008 werden in Sachsen rund 50 Prozent der Ackerfläche mit konservierender Bodenbearbeitung
(Mulchsaat) bewirtschaftet (Schmidt 2008, mündlich).


Gut die Hälfte der Landesfläche Sachsens wird landwirtschaftlich genutzt (~ 922 Tausend Hektar),
davon etwa 80 Prozemt ackerbaulich. Die Ackerbauflächen weisen ein mittleres bis sehr hohes
Erosionsgefährdungspotential auf: Ungefähr 60 Prozent der Ackerflächen (~ 450 Tausend Hektar)
sind potentiell durch Wassererosion und etwa 20 Prozent (~ 150 Tausend Hektar) durch Wind-
erosion gefährdet. Das Land Sachsen fördert die dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung und
leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Boden- und Gewässerschutz. Die dauerhaft konservierende
Bodenbearbeitung führt nachweislich zu einer Verringerung der Erosionsgefährdung der Böden und
verbessert auch den Wasserrückhalt in der Fläche.


Anlass


Zielstellung


Maßnahmen


MINDERUNG DIFFUSER
STOFFEINTRÄGE


Akteure /
Vorgehen


(1) Maisanbaufläche mit Mulchschicht


(2) Mulchsaat
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Kontakte


Konservierende Bodenbearbeitung im sächsischen Einzugsgebiet der Elbe


Die Europäische Kommission hat mit ihrem Beschluss vom 5. September 2007 die Förderung des ländlichen Raumes
durch das EPLR für die Jahre 2007 bis 2013 offiziell genehmigt.
Förderung von Agrarumweltmaßnahmen (Stand 2007):
- Zwischenfruchtanbau (70 Euro/ha)
- Untersaaten (50 Euro/ha)
- Dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung/ Direktsaat (44 Euro/ha)
Direktkosten bei konservierender Bodenbearbeitung (abhängig von der „guten fachlichen Praxis“ des integrierten
Anbaus und der Inanspruchnahme von Beratung):
- Kosten für Dünger und Saatgut konstant
- Kosten für PSM variieren (in Abhängigkeit von der Fruchtfolge, Sortenwahl); Fungizidmaßnahmen können gleich hoch
sein, Herbizidanwendungen können gering gehalten werden
Arbeitserledigungskosten:
Durch die pfluglose Bearbeitung und damit auch die geringere Bodenbearbeitungstiefe und -intensität nehmen der
Dieselkraftstoffaufwand und der Arbeitszeitbedarf ab. Dadurch ergibt sich ein Einsparpotential je nach Fruchtart von
rund 50 Euro/ha bei Getreide und bis zu 125 Euro/ha bei Zuckerrüben.
Fruchtfolge:
Durch die Verknüpfung von Fruchtfolgegestaltung und konservierender Bodenbearbeitung kann es zu weiteren Kosten-
einsparungen kommen.


Die dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung ist eine nachweislich wirksame Maßnahme gegen infiltrationshemmende
Bodenverschlämmung und -verdichtung. Die biologische Aktivität im Boden nimmt zu, somit werden mehr Makroporen
gebildet (erhöhte Ableitung des Wassers in den Unterboden) und durch die geringe Bodenbearbeitungsintensität auch
erhalten. Zudem wird durch den verminderten Oberflächenabfluss und den Wasserrückhalt im Einzugsgebiet dezentra-
ler Hochwasserschutz betrieben (SIEKER 2002). SCHMIDT und NITZSCHE (2005) konnten eine bedeutende erosions-
mindernde Wirkung dieser Bearbeitungsweise in den Lößregionen in Sachsen belegen (erhöhte Wasserversickerung,
geringere Ablösung von Bodenmaterial durch stabileres Bodengefüge). Durch die konservierende Bearbeitungsweise
werden die wasserlöslichen und Gesamt-Phosphor-Austräge deutlich reduziert. Zudem kann es im Einzelfall
durch die verringerte Bearbeitungsintensität (Pflugverzicht) zu einer geringeren Stickstoffmineralisation und zu nied-
rigeren Nitratgehalten im Boden im Winterhalbjahr kommen. Eine befürchtete Erhöhung der Auswaschung von
PSM über den Dränabfluss durch die Vermehrung der Makroporen hat im Verhältnis eine sehr geringe ökologische
Relevanz, da der Hauptteil der abgeführten Stoffe über den Oberflächenabfluss in die Gewässer gelangt. Die Auswa-
schung über den Dränabfluss ist  vom Ausbringungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des Niederschlagereignisses abhän-
gig. Je größer der zeitliche Abstand, desto geringer die Auswaschung. Überdies erhöht sich die Wasseraufnahme
einerseits durch die Mulchschicht, andererseits durch den Zwischenfruchtanbau.


Kostenvorteile in der Arbeitserledigung sind nur durch konsequente Umsetzung der konservierenden Bodenbearbeitung
zu erreichen. Bei Parallelität von zwei Systemen (konventionelle und konservierende Bodenbearbeitung in der Fruchtfol-
ge) verschwinden die positiven ökonomischen, aber auch die ökologischen Effekte.


Sächsische Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL)
Fachbereich Pflanzliche Erzeugung
Dr. Walter Schmidt
Telefon: 0341 / 91 74 116
walter.schmidt@smul.sachsen.de
www.landwirtschaft.sachsen.de/lfl/


Antragstelle ist das jeweilige Amt für Landwirtschaft und Garten-
bau (AfL),
derzeit: Untere besondere Staatsbehörde des Sächsischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL):
www.smul.sachsen.de/foerderung/download/UM-Antrag_2008.pdf
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Gewässerschonende Landwirtschaft in
den Wasserschutzgebieten Leipzigs
Kooperation, vorsorgender Trinkwasserschutz, Ökologischer Landbau


Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL) versorgen rund 600.000 Menschen in
Leipzig und dem Landkreis Leipziger Land mit Trinkwasser aus stark landwirtschaftlich ge-
prägten Einzugsgebieten. Die KWL verfolgen eine Doppelstrategie, um die Nitratbelastung
des Rohwassers langfristig auf 25 mg/l zu senken: Die Bewirtschaftung des Wasserguts Canitz
wurde 1992 auf ökologischen Landbau umgestellt. Das Gut ist eine Tochter der KWL und
umfasst rund 800 Hektar Acker- und Grünland, die die Stadt bereits 1907 erwarb. Zum anderen
wird eine flächenbezogene Schutzkonzeption für Landwirtschaftsflächen in Wasser-
schutzgebieten der KWL über Verträge mit anderen Bewirtschaftern umgesetzt. In diesem Rah-
men wirtschaften auch konventionelle Betriebe gewässerschonend.


Gebiet In den eiszeitlichen Schottern im Urstromtal der Mulde befinden sich die wichtigsten Grundwasservorkommen nahe der Stadt
Leipzig. Sie werden bereits seit 1912 für die Trinkwasserversorgung genutzt. Das Wasserwerk Canitz liefert ein Drittel der
selbst geförderten Wassermenge des Unternehmens. Das Wasserschutzgebiet Canitz/Thallwitz liegt ca. 30 km östlich von
Leipzig im Tal der Vereinigten Mulde zwischen Wurzen und Eilenburg. Es umfasst ca. 5.000 ha und wird zu fast 80 %
landwirtschaftlich genutzt. Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig (KWL) betreiben hier die zwei größten ihrer insgesamt
vier Großwasserwerke. Das Grundwasser wird durch die aufliegenden Deckschichten nur in geringem Maße geschützt.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Elbe; Sachsen
Koordinierungsraum: Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Name des Grundwasserkörpers: Vereinigte Mulde (VM 1-2)
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung wahrscheinlich; allerdings ist angesichts der nach-
gewiesenen Nitrat-Belastungen die Repräsentativität der Messstelle fraglich; Neubewertung Ende 2007.
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen:
Nitrateinträge aus der Landwirtschaft, bedingt auch durch geringen geologischen Grundwasserschutz


Die intensive landwirtschaftliche Nutzung (Ackerbau, Schweinezucht) in den Schutzzonen II und III um die Wasserwerke
Canitz und Thallwitz führte zu steigenden Nitratgehalten im Rohwasser, in den 1970er Jahren auf zeitweise >45 mg/l. Im
Grundwasserleiter selbst wurden in den 1990er Jahren z.T. über 150 mg/l festgestellt (Grenzwert nach WRRL bzw.
TrinkwasserVO: 50 mg/l). Bei fortgesetzter Entwicklung wäre eine kostspielige Wasseraufbereitung erforderlich geworden.


Angestrebt wird Senkung des Nitratgehalts im Rohwasser auf 25 mg/l.


1. Umstellung des Wasserguts Canitz auf ökologischen Landbau: Die Umstellung wurde im Jahr 1991 von der KWL
beschlossen, um die landwirtschaftliche Grundwasserbelastung hier weitgehend zu vermeiden. Die für den vorsorgenden
Grundwasserschutz zentralen Maßnahmen im Zuge der ökologischen Bewirtschaftung sind die ganzjährige Bodenbedeckung
durch eine siebenfeldrige Fruchtfolge mit Leguminosen, Getreide, Hackfrüchten und Futterpflanzen sowie Zwischenfrüchten,
der Verzicht auf mineralische N-Düngung und synthetische Pflanzenschutzmittel sowie die erhebliche Reduzierung des
Tierbesatzes auf unter 0,2 Großvieheinheiten je Hektar. Die Umstellung wurde durch Maßnahmen im Bereich der Vermark-
tung sowie der Beratung und wissenschaftlicher Begleitung flankiert (s.u.), um die Ertragslage der GmbH langfristig zu sichern.


2. Flächenbezogene Schutzkonzeption für Landwirtschaftsflächen in den Wasserschutzgebieten der KWL: Die
Konzeption beinhaltet hydrogeologisch, standörtlich und nach der Bewirtschaftung differenzierte Schutzanforderungen und
Ausgleichszahlungen (s. Kasten). Die Zielvorgaben werden über Verträge mit den Bewirtschaftern erreicht. In den für die
Wasserfassung sehr sensiblen Bereichen wirtschaften fünf Betriebe auf ca. 990 ha ökologisch. Auf 2.170 ha in weiteren
wichtigen Anstrombereichen gelten Vereinbarungen zur Begrenzung des N-Saldos; Unterschreitungen werden honoriert. Grund-
lage ist eine Studie zur  Umsetzung  des Ausgleichsanspruchs der Landwirtschaft aus dem Jahr 2002. Die Ausgleichs-
verpflichtung für Landnutzungseinschränkungen in Wasserschutzgebieten obliegt in Sachsen seit 2002 den Wasserversorgern.


Bereits 1907 erwarb die Stadt Leipzig rund 800 Hektar im
Einzugsgebiet der zu errichtenden Wasserwerke des Gebiets
Canitz-Thallwitz, um auf die dortige Landnutzung Einfluss
nehmen zu können. Die nach 1945 von verschiedenen Rechts-
trägern intensiv bewirtschafteten Flächen konnten nach 1990
rückübertragen werden. Ein Stadtverordnetenbeschluss von
1991 erteilte den Wasserwerken den Geschäftsbesorgungs-
auftrag für das Gut Canitz. Die 1992 begonnene Umstellung
auf Ökolandbau wurde 1994 abgeschlossen (zunächst nach
Gäa-, seit 2004 nach Bioland-Richtlinien). Ende 1994 wurde
die Wassergut Canitz GmbH, eine hundertprozentige Toch-
ter der KWL, gegründet.


Anlass


Zielstellung


Maßnahmen


Akteure /
Vorgehen


Schutzkonzeption für Landwirtschaftsflächen Flächen in
Wasserschutzgebieten der Wasserwerke Leipzig (KWL)


1. Ökologisch bewirtschaftete Fläche ca. 990 ha
Schutzzone II
5 Betriebe (Verträge)
2. Begrenzung des N-Bilanzüberschusses ca. 2.170 ha
Teile von Zone IIIA bzw. III
7 Betriebe (Verträge)
3. Ausgleichsregelung (SächsSchaAVO) ca. 6.050 ha
Teile von Zone IIIA bzw. III sowie IIIB und IV
26 Betriebe, davon 12 Verträge


SENKUNG DES
NITRATGEHALTS


Grundwassermessstelle im Trinkwasser-
schutzgebiet Canitz/Thallwitz
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Kosten /
Finanzierung


Kontakte Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9
04103 Leipzig
info@wasser-leipzig.de


Bildquellen: Baerens und Fuss (Karte); Jan Ehlers, Regiekameramann Dresden
Redaktion: Tobias Schäfer, Alexandra Gaulke, Michael Bender
Stand: Juli 2007


Wassergut Canitz GmbH
Betriebsstätte Nr. 42
04808 Wasewitz
info@wassergut-canitz.de


Ergebnisse /
Bewertung


Gewässerschonende Landwirtschaft in den Wasserschutzgebieten Leipzigs


Wassergut Canitz GmbH
Johannisgasse 9
04103 Leipzig


Literatur/Links


Der Erfolg liegt beim zweigleisigen Vorgehen der Leipziger
Wasserwerke in der zielorientierten Anpassung der
Bewirtschaftung begründet. Auf der Basis bilanzbezogener
Stoffflussanalysen (hydrogeologischer PC-Arbeitsplatz)
wird die Steuerung der Landnutzung durch Vereinbarungen
mit den Bewirtschaftern möglich. Im Ergebnis hat sich
hierdurch die Nitratkonzentration im Rohwasser von
40 mg/l auf durchschnittlich 24 mg/l verringert.


Das Herzstück bildet weiterhin  das Wassergut Canitz: Die
Sicherstellung sauberer Grundwasserneubildung ist
erstes Betriebsziel der GmbH. Im Projekt „Optimierung
des ökologischen Landbaus mit dem Ziel der langfristigen
Sicherung der Rohwassergüte“ der Universität Halle/
Wittenberg wurden die bewirtschaftungsbedingten Nitrat-
austragspotentiale ermittelt (s. Kasten). Die Herbststick-
stoffvorräte in der Bodenzone von 0 bis 90 cm gingen von
100 kg verfügbarem mineralischem Stickstoff (Nmin) pro
Hektar auf 30 bis 40 kg pro Hektar zurück. Szenarien-
berechnungen dienen der weiteren Anpassung des ökologi-
schen Landbaus an die Ziele des Trinkwasserschutzes.


Der ökologische Landbau ermöglicht die rentable wasser-
schutzorientierte Bewirtschaftung (preisliche Überle-
genheit der Produkte, Nutzung von Fördermitteln der
Agrar-Umweltprogramme) und folgt einem etablierten
Regelwerk und bietet den Vorteil eines geringen Kontroll-
aufwands für die Wasserversorger.


Ausschlaggebend ist nach Ansicht von Jäger et al. (2004) nicht der Ökolandbau per se, sondern eine wasserschutz-
orientierte Wirtschaftsweise mit Zwischenfruchtanbau, angepassten Anbaustrukturen und Produktionsverfahren
sowie relativ geringem Viehbesatz. Auch eine konventionelle Landbewirtschaftung könnte wasserschutzorientiert
sein, jedoch gelingt dies unter den agrarpolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen nur in einigen Betrieben.


Seit 2002 leisten die KWL die gesetzlichen Ausgleichszahlungen für Anpassungen der Landnutzung in ihren Wasser-
schutzgebieten (auf Grundlage der SächsSchAVO). Die seither entwickelte kooperative, zielorientierte wasserrechtliche
Ausgleichsregelung kommt gegenüber dem vorherigen eher pauschalen Ausgleich durch den Freistaat mit deutlich
geringerem Finanzaufwand und ohne zusätzliche Verbote aus.


Darüber hinaus haben die KWL die in der Phase der Umstellung auf ökologischen Landbau entstehenden Einkommens-
verluste in Form von flächenbezogenen Ausgleichszahlungen an die entsprechenden (Fremd-)betriebe ausgeglichen.
Berechnungen der KWL ergaben, dass diese Aufwendungen um das Siebenfache niedriger waren als die Kosten
für eine technische Aufbereitung des Trinkwassers, für die Investitionen in Höhe von 38 Millionen DM nötig
gewesen wären.


Jäger, A., Sauer, U., Christen, O. und Götze, K. (2004): Modellgestützte Analyse des ökologischen Landbaus als
Instrument des Wassersch*utzes. GWF Wasser Abwasser 145/1, S. 55-62.


www.wassergut-canitz.de
www.wasser-leipzig.de
www.difu.de/stadtoekologie/praxis/wasser/leipzig.shtml


Kennzahlen der N-Bilanzierung auf Flächen des
Wasserguts Canitz, Vergleich der Jahresmittel (in kg
N pro ha landwirtschaftliche Nutzfläche)
(Jäger et al., 2004)


Zeitraum 1981- 1994-
1990 2004


Stickstoffabfuhr
N-Entzug 140,3 111,7
Naturalertrag 125,7 83,8


Stickstoffzufuhr 205,5 105,4
N-Zufuhr Mineraldünger 80,9 0
N-Zufuhr Wirtschaftsdünger 59,1 9,4
davon Gülle 4,9 0
Symbiont. N-Fixierung 18,6 35,8
N-Zufuhr Stroh- und Gründüngung 14,6 27,9
N-Immission 30 30
N-Zufuhr Saat- und Pflanzgut 2,3 2,3


Bilanz
N-Saldo (Bodenbilanz) 51,4 -2,5
Änderung Bodenstickstoffvorrat 13,7 -3,8


Verluste (schlagbezogen)
Ammoniakverluste bei org. Dünger 5,8 0,1
Denitrifikationsverluste 27,6 5,1
Nitratauswaschung 41,4 7,6
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Gewässer nach Naturschutzzielen 
bewirtschaften


Naturschutz ist ein explizites Ziel der Wasserrah-
menrichtlinie: In gewässerbezogenen Schutzge-
bieten, insbesondere denen des Natura 2000-Netz-
werkes, sind deren Schutzziele zugleich verbindliche 
Vorgaben für die Gewässerbewirtschaftung. Die 
Wasserwirtschaft muss zum Erreichen der Schutz-
ziele beitragen. Voraussetzung hierfür ist selbst-
verständlich, dass für die Schutzgebiete entspre-
chende Vorgaben von Seiten des Naturschutzes 
vorgelegt werden. Umgekehrt sollten beispielswei-
se Naturschutzgroßprojekte die Umweltziele der 
Wasserrahmenrichtlinie integrieren.


Generell orientieren sich die in der Wasserrah-
menrichtlinie formulierten Entwicklungsziele für 
die Gewässer am Konzept des Prozessschutzes. 
Um diesem Ansatz, der auf eine eher eigendyna-
mische Entwicklung der Gewässer abzielt, gerecht 
zu werden, ist die zumindest teilweise Einbezie-
hung der Gewässerauen bei Renaturierungsmaß-
nahmen notwendig. 


Nicht zuletzt sollte von Seiten des Naturschutzes 
darauf geachtet werden, dass bei Maßnahmenpla-
nungen an Gewässern auch die Lebensbedingungen 
für die ufergebundenen Säugetiere Biber und 
Fischotter verbessert werden. Insbesondere 
sollten bei Unterquerungen von Straßen geeignete 
Uferstrukturen oder Bermen geschaffen werden.


Der Fischotter profi-


tiert von Verbesse-


rungen der Gewässer-


struktur. Foto: Aktion 


Fischotterschutz e.V.


Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes
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Renaturierung der Alten Elde
Durchgängigkeit, Uferstrukturen, Fischotter,
Landschaftswasserhaushalt, Natura 2000


Gebiet Die 20 Kilometer lange Alte Elde erstreckt sich über 16 Kilometer in Mecklenburg-Vorpommern und über vier Kilometer in
Brandenburg. Das Gebiet befindet sich zwischen der Müritz-Elde-Wasserstraße und der Mündung in die Löcknitz.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Elbe, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg
Koordinierungsraum: Mittelelbe-Elde
Name des Gewässerkörpers: Mecklenburg-Vorpommern: EMEL-0300, Brandenburg: Alte Elde
Code: Mecklenburg-Vorpommern: DE59328_0_13937, Brandenburg: DE59328_0_3918
LAWA-Gewässertyp: Sandgeprägte Tieflandbäche (s, k) (Mecklenburg-Vorpommern), Fließgewässer
der Niederung (k) (Brandenburg)
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung unwahrscheinlich (Ökologie), in Brandenburg Ziel-
erreichung unklar (Chemie)
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: Defizite in der Gewässerstruktur, Nährstoff-
belastung
Schutzstatus: FFH-Gebiet Alte Elde (zwischen Wanzlitz und Krohn), Landschaftsschutzgebiet „Unteres
Elde- und Meynbachtal“, Biosphärenreservat Flusslandschaft-Elbe-Brandenburg


Der Hauptanlass des länderübergreifenden Projektes mit dem Namen „Lebendiges Ge-
wässer Alte Elde – Ein Lebensraum wird wiedergewonnen“ ist die Wiederherstellung
des Fischotterlebensraumes, um dessen Verbreitung nach Westen zu fördern. Der
Fischotter ist in Westeuropa vom Aussterben bedroht und steht auf der Roten Liste der
gefährdeten Tierarten. Die Ursachen hierfür sind vor allem die Zerschneidung von Lebens-
räumen, Entwässerung von Feuchtgebieten, Flussbegradigungen und Einbetonierung
von Uferzonen aber auch der zunehmende Straßenverkehr. Die Lebensraumansprüche
des Fischotters eignen sich als grundlegende Planungskriterien für die Umgestaltung
naturnah gestalteter Gewässer, da für den Schutz der am Ende der Süßwassernahrungskette
stehenden Otter sowohl günstige Bedingungen für Phytoplankton und Wasserpflanzen
als auch für das Makrozoobenthos und die Fische Voraussetzung sind. Darüber hinaus
ist der Fischotter auf naturnahe Uferstrukturen angewiesen.


Mit der Umsetzung dieses Projektes soll die ökologische Durchgängigkeit der Alten Elde verbessert und ein Biotop-
verbund zwischen international bedeutsamen Schutzgebieten geschaffen werden. Dies dient der Erhöhung der Artenvielfalt
und ermöglicht eine Ausbreitung der Fischotterpopulation zur Elbe und nach Niedersachsen. Durch den naturnahen Ausbau
soll der Wasserhaushalt verbessert und das Landschaftsbild aufgewertet werden. Die Maßnahmen sollen so gestaltet werden,
dass der spätere Unterhaltungsaufwand so weit wie möglich reduziert wird.


Im Laufe des Projektes wurden 70 Einzelmaßnahmen umgesetzt. An
sieben Wehren wurden Fischaufstiege als Umgehungsgerinne gebaut,
beispielsweise die Anbindung des Elde-Gewässersystems an die
Müritz-Elde-Wasserstraße. Die Wehre blieben für den Hochwasser-
schutz erhalten. Zwei Brücken wurden mit Otterwegen ausgestattet.
12 Altarme mit einer Gesamtlänge von 4 km wurden geöffnet sowie
30 Stillgewässer mit einer Gesamtfläche von 3 Hektar geschaffen.
Zudem wurde auf ca. 1,2 km Länge eine Uferrenaturierung vorge-
nommen und auf mehreren Kilometern Länge im Talraum eine Ufer-
bepflanzung in Form von Gehölzhecken und Sträuchern angelegt.


Im Talraum der Alten Elde wurden in drei Teilprojekten 70 Einzelmaßnahmen durchgeführt,
um die Durchgängigkeit  und den Wasserhaushalt zu verbessern, aber auch den Fischottern
eine Ausbreitung zur Elbe und nach Niedersachsen zu ermöglichen. Neben der guten länder-
übergreifenden Zusammenarbeit ist hervorzuheben, dass Eigentümer und Nutzer der land-
wirtschaftlichen Flächen positiv mit eigenen Vorschlägen zum Gelingen dieses umfangrei-
chen Projektes beitrugen. Somit war es möglich, dass die Umsetzung ab Programmstart
weniger als 18 Monate bis zur Fertigstellung beanspruchte. Der Biotopverbund zwischen
den Schutzgebieten wurde mit Maßnahmen erreicht, die gleichzeitig zur Erfüllung der
Bewirtschaftungsziele nach WRRL beitragen.


Anlass


Zielstellung


Maßnahmen


GEWÄSSERSTRUKTUR-
VERBESSERUNG


(1) Alte Elde – wiederangeschlossener Altarm


(2) Fischotter in seinem Element


(3) Wehr Görnitz mit fischpassierbarem Umgehungsgerinne
und Gehölzanpflanzungen
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Kontakte


Renaturierung der Alten Elde


Bauherr und Auftraggeber:
Wasser- und Bodenverband „Untere Elde“ Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ Landkreis Ludwigslust
Wöbbeliner Straße 5a Berliner Straße 34 Garnisonsstraße 1
19288 Ludwigslust 19348 Perleberg 19288 Ludwigslust
Herr Jahnke, Tel.: 03874 / 22024 Herr Wegener


Planung:
ARSU GmbH, Standort Potsdam PROWA/EPPLER beratende Ingenieure LTD
Benzstraße 7a Hopfenbruchweg 6
14482 Potsdam 19059 Schwerin


Ausführung:
Universal-Bau GmbH Forst- und Landschaftsbau GmbH Marco Schulz
Berliner Straße 34 Am Bahnhof 4
19348 Perleberg 29416 Fleetmarkt


Die Gesamtkosten betrugen etwa 1,9 Millionen Euro. Das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern, das Land
Brandenburg und die Allianz Umweltstiftung München förderten das Vorhaben mit mehr als einer Million Euro.
Weitere Mittel kamen aus dem Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft der EU (EAGFL) und aus dem
Ersatzgeldfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern.


Das Projekt wurde im Zeitraum von März 2005 bis August
2006, also in nur 18 Monaten umgesetzt. Die Eigentümer
beziehungsweise Nutzer der betroffenen Grundstücke waren
bereit, eigene Vorschläge einzubringen und konnten somit
zu einem guten Gelingen des Projektes beitragen.


Das Renaturierungsprojekt ist ein wichtiger Beitrag zur Um-
setzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, da die Alte Elde auf
ihrer gesamten Länge in einen hydromorphologisch guten
Zustand überführt wurde. Dies ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Entwicklung eines guten ökologischen Zustan-
des, den die WRRL von den EU-Mitgliedstaaten bis zum Jahr
2015 verlangt.


Durch die Öffnung der Altarme verläuft die Alte Elde in einigen Fällen wieder in ihrem ursprünglichen Bett. An vielen
Abschnitten an der Alten Elde und auch an einigen Nebengewässern wie der Laake verbessern die neu angelegten
Böschungsabflachungen die gewässermorphologische Struktur erheblich. Durch diese Maßnahmen konnten ein
wichtiger Lebensraum für Jungfische erschlossen werden. Das Landschaftsbild wird durch die entstandenen Still-
gewässer und die Uferbepflanzungen deutlich aufgewertet. Die wiedergewonnene Durchgängigkeit ermöglicht die
Ausbreitung des Fischotters, der die neuen Lebensraumverhältnisse auch gut annimmt.


Allianz Umweltstiftung Landkreis Ludwigslust
Maria-Theresia-Straße 4a Ansprechpartner: Fachdienst Naturschutz
81675 München Dr. Lutz Spandau (Vorstand) Bernd Wegener
Tel.: 089 / 410 733 -6 Dipl.-Ing. Peter Wilde (Projektmanagement) Tel.: 03874 / 62 42 788
Fax: 089 / 410 733 -70
www.allianz-umweltstiftung.de
info@allianz-umweltstiftung.de


Akteure


Strasser, H.; Reichenbach, M. (2003): Der Otter auf dem Weg. ARSU – Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und
Umweltforschung GmbH, Positionen Heft 10, Mai 2003


www.otterzentrum.de


(4) Im Zuge der Renaturierung hergestelltes Steilufer
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Feuchtgebiete wiedervernässen und den 
Landschaftswasserhaushalt stabilisieren


Die Wasserrahmenrichtlinie bezieht sich nicht aus-
schließlich auf Gewässer, sondern formuliert auch 
Ziele für die direkt von den Oberflächengewässern 
und vom Grundwasser abhängigen Landökosysteme 
und Feuchtgebiete. Die Wiedervernässung von 
Feuchtgebieten erhöht den Wasserrückhalt, min-
dert die Nährstoffbelastung der Gewässer und trägt 
auch zur Vermeidung von Kohlendioxid-Emissionen 
bei.


Ein zentrales Anliegen aus Sicht des Naturschutzes 
muss es daher sein, dass es auch zum von der Was-
serrahmenrichtlinie geforderten Erhalt und zur 
Verbesserung des Zustands von wasserabhängigen 
Ökosystemen und Feuchtgebieten in Hinsicht auf 
deren Wasserhaushalt kommt. Dieses Ziel wird in 
Artikel 1 der WRRL benannt, spielt aber in der 
Umsetzung der Richtlinie bislang fast keine Rolle. 


Der Wasserhaushalt von Feuchtgebieten hat in der 
Wasserrahmenrichtlinie in erster Linie Bedeutung 
als Indikator für den mengenmäßigen Zustand des 
Grundwassers: Der Grundwasserspiegel darf dem-
nach keinen anthropogen verursachten Verände-
rungen unterliegen, die zu einer signifikanten 
Schädigung von Landökosystemen führen würden, 
die unmittelbar von dem jeweiligen Grundwasser-
körper abhängen. Auch hierfür gilt das Verschlech-
terungsverbot.


Bei der Entscheidung, ob und wie Feuchtgebiete 
in die Bewirtschaftungsplanung einbezogen wer-
den, stellen sich vor allem zwei Fragen:


1. Werden Feuchtgebiete durch eine anthropogen 
verursachte Absenkung des Grundwasserspiegels 
signifikant geschädigt beziehungsweise besteht 
die Gefahr hierfür?


2. Ist der Schutz beziehungsweise die Renaturie-
rung von Feuchtgebieten geboten, um den guten 
ökologischen Zustand eines Gewässers zu erhalten 
oder künftig zu erreichen? Dies kann beispiels-
weise bei Flussauen und Röhrichten an Seeufern 
der Fall sein.


Dementsprechend wird auch die „Neuschaffung 
und Wiederherstellung von Feuchtgebieten“ in 
Anhang 6 der WRRL unter den ergänzenden Maß-
nahmen aufgeführt, die in die Maßnahmenpro-
gramme einbezogen werden können.


Während sich die Ziele für Feuchtgebiete und was-
serabhängige Landökosysteme laut Richtlinien-
text auf alle derartigen Gebiete beziehen, werden 
in der Praxis bislang nur bedeutende Schutzge-
biete nach FFH- und Vogelschutz-Richtlinie in der 
Bewirtschaftungsplanung berücksichtigt. Dies ist 
als pragmatische Herangehensweise aber nur im 
Sinne einer ersten Priorisierung sinnvoll. Die suk-
zessive Einbeziehung anderer Feuchtgebiete darf 
nicht unterbleiben.


Der Wasserhaushalt 


von Feuchtgebieten ist 


Indikator für den men-


genmäßigen Zustand 


des Grundwassers. 


Foto: Stephan Gunkel


Unter Laubwald 


kommt es zu einer 


höheren Grundwas-


serneubildung als 


unter Nadelwald. Foto: 


Trinkwasserwald e.V.
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Naturschutzgroßprojekt
Uckermärkische Seen
Verbesserung des regionalen Wasserhaushalts und
Klimas, Moorschutz, Biodiversität, Flächenkauf, Nährstoffrückhalt


Gebiet Das Projektgebiet liegt in der weichseleiszeitlich geprägten Mecklenburg-Brandenburgischen Seenplatte, in einer Hügelland-
schaft mit Toteislöchern, Mooren und Rinnenseen. Das Gebiet weist eine enorme Vielfalt an Lebensräumen und Arten sowie
eine außergewöhnliche Wasserqualität auf. Fisch-, See- und Schreiadler, Edelkrebs, Neunauge, Europäische Sumpfschildkröte,
Biber, Zwerglibelle, Mopsfledermaus, Gelbes Knabenkraut und Sonnentau kommen hier vor. Durch das Gebiet verläuft die
Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee. Zum 92.000 Hektar großen Planungsraum mit über 230 Seen gehören 7 Kern-
gebiete mit 84 Seen und 233 Kilometern Fließgewässer auf 25.000 Hektar.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Elbe, Oder; Brandenburg
Koordinierungsraum: Havel, Stettiner Haff
Planungseinheit: HAV-PE01 / STH
Name der Gewässer: Kuhzer See, Großer Küstrinsee, Havel, Strom u.v.m.
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: Wasserbau überformt Wasserhaushalt,
strukturelle und stoffliche Veränderung und Eutrophierung beeinträchtigen Biozönosen
Schutzstatus: Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, SPA-Gebiet, Naturpark


Schon 1938-39 und 1960-70 wurden im Gebiet Landschafts- und Naturschutzgebiete ausgewiesen und 1990 noch in der DDR
ein Nationalpark geplant. Seit 1997 besteht der Naturpark Uckermärkische Seen,
der an den Naturpark Feldberger Seenlandschaft (in M-V) grenzt. Das Gebiet
zeichnet sich durch das Nebeneinander unterschiedlicher Lebensräume wie tro-
ckener Biotope auf Sandboden, großer Wälder und über 230 Seen aus.
Künstliche Abflüsse entwässern jedoch Moore, Sümpfe, Wiesen und Seen und
transportieren Kalk-, Nähr- und Schadstoffe in andere Gewässer. Eutrophie-
rung durch die Landwirtschaft beeinträchtigt die Biotope. Wasserverlust und
Entwaldung führen zu Temperaturanstieg, Trockenheit und verstärkten Extrema.
Hinzu kommen bereits erkennbare Auswirkungen des Klimawandels. Die künst-
liche Verbindung verschiedener Flusseinzugsgebiete erzeugt Konkurrenzausschluss
unter den ursprünglich getrennten Lebensgemeinschaften. Durch die Enwässerung
von Mooren wird durch mikrobielle Torfzersetzung Kohlendioxidfreigesetzt.


Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts: Beseitigung künstlicher Ent-
wässerung durch Wiederanhebung von Wasserständen in Seen, Kleingewässern,
Mooren, Grundwasser und Wiederherstellung abflussloser Senken.


Weitere prioritäre Ziele: Verbesserung der Wasserqualität, Wiederherstellung
des Fließgewässerkontinuums, Besucherlenkung, Erhalt des charakteristischen
glazial geprägten Reliefs, des Lebensraums und der Populationsstärken von Ar-
ten, Schutz und Wiederherstellung naturnaher Wälder, Offenhaltung von Heide-
und Binnendünenstandorten, Anlage von Gehölzstreifen in der Offenlandschaft, vollständige Unterschutzstellung der Kerngebiete
mit 22 FFH-Lebensraumtypen (LRT) und 24 FFH-Arten.


Die naturschutzfachlich besonders wertvollen Flächen in den
Kernzonen werden gekauft. Die Nutzungsänderung oder
Nutzungsaufgabe auf mineralischen Standorten erfolgt über
Pachtverträge, die der Förderverein mit den Agrarbetrieben
abschließt, sobald die bestehenden ausgelaufen sind. So sind
keine Entschädigungen zu zahlen. Aus Sicht der Förder-
mittelgeber hat sich damit die Investition in den Kaufpreis
innerhalb von 10-30 Jahren amortisiert. Gekaufte Seeflächen
werden dem brandenburgischen Fischereigesetz entsprechend
verpachtet, jedoch mit Auflagen zur Zustandsverbesserung


In der früher großflächig von Wäldern und Mooren bedeckten Uckermärkischen
Seenlandschaft, zeigen sich heute, in Folge der seit etwa dem Jahr 1700 sukzessive
intensivierten Landnutzung, ökologische Probleme durch Entwässerung, Zerstö-
rung und Eutrophierung von Lebensräumen. 1996 wurde das Gebiet Teil des
Bundesprogramms „Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und
Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“. Bis 2010 wird eine Viel-
zahl von naturschutzfachlichen Maßnahmen umgesetzt, die häufig den Wasser-
rückhalt in der Landschaft erhöhen und so den auch durch die Klimaentwicklung
zunehmend angespannten Wasserhaushalt der Feuchtgebiete stabilisieren sollen.


Anlass


Zielstellung


LANDSCHAFTS-
WASSERHAUSHALT


Maßnahmen


(1) Über 230 Seen liegen im Projektgebiet.


(2) Entwässertes Feuchtgebiet vor und nach
Beseitigung des künstlichen Abflusses.


Sanierung des Poviestsees bei Warthe


Situation 1997                                    Ergebnisse bis 2007____________
- Littorella uniflora-Population - Wiederkehr von Littorella uniflora
  ausgestorben - Sichttiefe (mittel): 4,2 m
- Sichttiefe (mittel): 3,1m - 40 cm Wasserstandsanstieg
- NSG - ohne oberirdischen Zufluss / Abfluss-
- artenreiche Makrophytenflora - 5 wiedervernässte Moore
- Trophieindex nach LAWA: - 4 neue Laichhabitate für Rotbauch-
  Ist    2,3 unke, Laubfrosch und Knoblauch-
  Soll  2,0 krötedurch mehr Wasserrückhalt
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Kosten /
Finanzierung


Ergebnisse /
Bewertung


Bundesamt für Naturschutz
Fachgebiet Großschutzgebiete
Ralf Forst
Konstantinstr. 110
53179 Bonn
Tel.: 02 28 / 84 91-15 64 (Sekretariat)
Fax: 02 28 / 84 91-15 19
www.bfn.de/0203_uckermark_seen.html


Förderverein Feldberg-Ucker-
märkische Seenlandschaft e.V.
Dr. Rüdiger Mauersberger
Am Markt 13
17268 Templin
Tel./Fax: 0 39 87 / 5 37 33
E-Mail: foerderverein_uckermaerk.
Seen@t-online.de
www.uckermaerkische-seen.de


Literatur /
Links


www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c.426670.de, www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2338/k_useen.pdf
www.nationale-naturlandschaften.de/park-uckermaerkische-seen
Förderverein Feldb.-Uckerm. Seenlandschaft (Hrsg.)(1998): Zwischen Havel und Strom. ISBN3-86147-050-8.
Götting-Frosinski, Jörg (2007): Adler, Otter, Orchideen – Brandenburgs Naturlandschaften. ISBN 978-3-938608-03-6.


Kontakte


Akteure


Naturschutzgroßprojekt Uckermärkische Seen


Bisherige Bilanz


- Anhebung von Seespiegeln                                                      22 mal
- Anhebung des Wasserstandes in Mooren                          41 mal
- Wiederherstellung der oberirdischen Abflusslosigkeit
  an  Ackersöllen sowie an Seen und Mooren                        85 mal
- strukturverbessernde Maßnahmen an Fließgewässern      6 mal
- Dezimierung pflanzenfressender Fische                                4 mal


(Sicherung und Entwicklung der Unterwasservegetation der FFH-LRT
3130-3160). Dazu gehört der Verzicht auf Besatz und Zufütterung
sowie auf Beangelung in ornithologisch bedeutungsvollen Gewässern.
Gebietsfremde Fischbestände werden entfernt. Agrarflächen auf Torf-
untergrund (Moorgrünland) werden umbruchfrei extensiv bewirt-
schaftet oder wiedervernässt. Sohlgleiten an den Abflüssen von
Standgewässern und Mooren bewirken Wasserrückhaltung und hel-
fen, leergelaufene Grundwasserspeicher aufzufüllen. Künstlich
durchbrochene Wasserscheiden werden verschlossen.  Es wer-
den oberirdische Abflüsse gemindert, was gleichzeitig die wasser-
gebundenen Stofftransporte (Kalk, Nährstoffe, Humusstoffe) und
Hochwassermengen verringert. Vertiefte Bachsohlen werden ange-
hoben und abgeflacht. Die so gesteigerte Verdunstung führt zur Küh-
lung und zu höheren Niederschlägen in der Region. Grabensysteme
geneigter Moore werden unwirksam gemacht, damit das Wasser auf
die Oberfläche rieselt und durch die intakten Torfschichten sickert.
Günstig sind Verschlüsse mit Torf aus degradierten Moorschichten,
der in die Gräben verlagert wird. Gleichzeitig wird intakter Torf frei-
gelegt, der schnell von seltenen Pflanzenarten und Torfbildnern besie-
delt wird. Anschließende Torfbildung bindet CO2 und leistet einen
Beitrag zum Klimaschutz. Einige dieser Vorhaben werden durch
Dammbauten des Bibers umgesetzt; hier fallen weder Planungs- noch
Baukosten an, lediglich flankierende Flächenankäufe durch das Pro-
jekt sind hilfreich, um Betroffenheiten zu reduzieren.


Projektträger ist der Förderverein Feldberg-Uckermärkische
Seenlandschaft mit Büro in Templin. Den Pflege- und Entwicklungs-
plan erstellte das Planungsbüro I.L.N. Greifswald. Zur Umsetzung
der Maßnahmen waren bisher 15 Planfeststellungsverfahren und
24 wasserrechtliche Erlaubnisse erforderlich.


Von 1996 bis 2010 beträgt das Finanzvolumen 20,6 Millionen Euro. Projektförderer: Bundesamt für Naturschutz/Bundesum-
weltministerium: 75%, Umweltministerium Brandenburg: 19%, Vereinsanteil (WWF Deutschland, Landkreis Oberhavel, Land-
kreis Uckermark, Nordrhein-Westfalen-Stiftung, NABU Leverkusen, Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg): 6 %.


Maßnahmen- und Wirkungskontrollen sind Bestand-
teil des Pflege- und Entwicklungsplans. Grad und Art der
Umsetzung und die Wirksamkeit auf die Schutzgüter wer-
den erfasst. So wird festgestellt, ob weitere Maßnahmen
notwendig sind oder Fehlentwicklungen bestehen. Die Um-
wandlung der Lehstsee-Niederung von Queckengrünland
zu einem Quellmoor ist zu einem internationalen
Referenzobjekt geworden.


Landesumweltamt Brandenburg
Referat GR 1
Naturpark Uckermärkische Seen
Roland Resch
Zehdenicker Straße 1
17279 Templin
Tel.: 039 888/ 645 -30
Fax: 039 888/ 645 - 55


(4) Projektgebiet mit 7 Kerngebieten


(3) Sohlgleite: Schema und „Bauwerk“ nach 5 Jahren
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Wasserwirtschaft an den 
Klimawandel anpassen


Der Klimawandel wird im Wasserhaushalt in 
Deutschland deutliche Veränderungen bewirken. 
So gilt etwa als sehr wahrscheinlich, dass es zu 
häufigeren Extremereignissen kommt, sowohl bei 
der Trockenheit als auch bei Niederschlägen und 
den von ihnen ausgelösten Überschwemmungen. 
Der Osten Deutschlands wird voraussichtlich mehr 
unter Wassermangel leiden, die Alpenregion muss 
mit häufigeren Hochwassern rechnen. Die Gewäs-
serbewirtschaftung wird sich auf diese Verände-
rungen einstellen müssen. Bei allen Wassernut-
zungen werden Anpassungen notwendig, 
insbesondere bei Wasserkraftanlagen und Kraft-
werken, die Kühlwasser nutzen, aber auch bei 
Schifffahrt und Landwirtschaft.


Im Rahmen der gemeinsamen Umsetzungsstrategie 
(CIS) wurde im Juni 2008 ein englisches „Policy 
Paper“ zum Thema Klimawandel und Wasser he-
rausgegeben. Das Papier fasst den Stand der Dis-
kussionen um die Einbeziehung von Klimaaspekten 
in die Bewirtschaftungsplanung zusammen.


Vorausgeschickt wird die Einschätzung, dass das 
Klima sich bereits wandelt und dass die zu erwar-
tenden Veränderungen bereits existierende Kon-
flikte in der Gewässerbewirtschaftung in vielen 
Teilen Europas verschärfen werden. Zu den wich-
tigsten Einflüssen des Klimawandels auf die Was-
serressourcen zählen Änderungen der Wassertem-
peratur und -qualität, der Durchflussmengen in 
Flüssen, der Grundwasserneubildung, der Wasser-
verfügbarkeit, der Häufigkeit und Intensität von 
Hochwassern, Dürren und Sturmfluten. Darüber 
hinaus ist mit dem Verlust von Arten und Schutz-
gebieten (beispielsweise Feuchtgebieten), der 
Veränderung von Ökoregionen (Verlagerung nach 
Norden) und zunehmenden Intrusionen von Salz-
wasser zu rechnen.


Den Handlungsempfehlungen liegt die Annahme 
zugrunde, dass Maßnahmen zur Verbesserung des 
Zustands der Gewässer die Widerstandsfähigkeit 
(„resilience“) der Gewässerökosysteme gegenüber 
Veränderungen und sich verschlechternden Bedin-
gungen stärken. Dies bietet einen kosten-effizi-
enten und relativ einfachen Weg, um eine Anpas-
sung zu erreichen, und sollte zentraler Aspekt 
einer Anpassungsstrategie sein.


Darüber hinaus kommt der Verbesserung der Effi-
zienz bei der Wassernutzung eine Schlüsselrolle 
bei der Reaktion auf den Klimawandel zu. In allen 
Sektoren und Nutzungen sollte eine Nachfrage-
steuerung eingeführt werden. Erst wenn Einspar-
möglichkeiten sich als unzureichend erweisen, 
sollten angebotsseitige Maßnahmen in Erwägung 
gezogen werden.


Die Einbeziehung von Klimaaspekten im ersten 
Bewirtschaftungszyklus wird empfohlen. Aller-
dings liefern die Bestandsaufnahmen gemäß 
Wasserrahmenrichtlinie keine Anzeichen dafür, 
dass der Klimawandel bislang in signifikanter Wei-
se das Erreichen des guten Zustands der Gewässer 
gefährdet. Die ersten Bewirtschaftungspläne sol-
len einen Klima-Check durchlaufen, bei dem das 
Augenmerk darauf gerichtet werden soll, welche 
Maßnahmen als „No-regret“- oder „Win-win“-Maß-
nahmen gelten können und welche Maßnahmen 
aufgrund des Klimawandels als weniger robust in 
ihrer Eigenschaft, die Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie zu erreichen, angesehen werden müssen. 
Insgesamt sollen die Maßnahmenprogramme 
„ausreichend anpassungsfähig an zukünftige 
Klimabedingungen“ sein. Wie dies zu erreichen 
ist, bleibt jedoch unklar.


Das Papier bringt auch die Besorgnis zum Aus-
druck, dass die Erneuerbare-Energien-Politik ins-
besondere durch Wasserkraftnutzung und Biomas-
seproduktion die Ziele des Gewässerschutzes 
ignoriert und negative Auswirkungen auf die Ge-
wässer verursachen wird. Ein gut ausbalancierter 
Ansatz sei notwendig, um die Ziele von Klima- und 
Gewässerschutz zu erreichen.


Das Papier ist auf www.wrrl-info.de unter der Ru-
brik CIS-Prozess abrufbar.


Das von der EU-Kommission am 1. April 2009 ver-
abschiedete Weißbuch „Adapting to climate chan-
ge: Towards a European framework for action“ 
legt den weiteren Fahrplan dar. Zunächst sollen 
die wissenschaftlichen Grundlagen erweitert wer-
den, um dann die Anpassungsstrategie in ver-
schiedene Politikfelder zu integrieren. Als zen-
trales Instrument im Gewässerbereich wird dabei 
auf die Wasserrahmenrichtlinie verwiesen.


Der Bewässerungs-


bedarf in der Landwirt-


schaft wird künftig zu-


nehmen, insbesondere 


im Osten Deutschlands. 


Foto: Stephan Gunkel
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Schwarzerlenaufforstung auf wieder-
vernässten Niedermooren im Trebeltal
Wasserrückhalt, Klimaschutz, grundwasserabhängige Landökosysteme


Gebiet Zentrale Fragestellungen des ALNUS-Projektes zur Integration waldbaulicher, ökologischer und ökonomischer Anforderun-
gen wurden auf Grundlage eines 85 Erlenbestände umfassenden Untersuchungsflächennetzes bearbeitet. Die ausge-
wählten Wälder im mittleren und östlichen Mecklenburg-Vorpommern decken die ganze Breite der Standortverhältnisse auf
Niedermooren im nordostdeutschen Tiefland ab. Im Herbst 2002 wurde nahe Brudersdorf im Trebeltal (Landkreis Demmin)
eine etwa zehn Hektar große Niedermoorfläche als Pilotfläche aufgeforstet. Dabei wurden verschieden Begründungs-
varianten erprobt. Die Pilotfläche sollte vor allem als Anschauungsobjekt dienen. Ihre Parzellen liegen in unterschiedlich
weiter Entfernung zum unmittelbar benachbarten Trebellauf und sollen unter Ausnutzung des Geländeniveaus einen vollstän-
digen Feuchtegradienten von sehr nassen bis hin zu trockenen Standortverhältnissen abbilden.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Warnow-Peene; Mecklenburg-Vorpommern
Name des Gewässerkörpers: Trebel
LAWA-Gewässertyp: Typ 23 „Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse“
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung unwahrscheinlich
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: Entwässerung der Niedermoore; Begradi-
gung, Befestigung, Verlegung
Schutzstatus: FFH/SPA-Gebiet


Niedermoore, die im Gegensatz zu Hochmooren vom Grundwasser gespeist werden, nehmen allein in Norddeutschland eine
Fläche von etwa 820.000 Hektar ein, 300.000 Hektar davon liegen in Mecklenburg-Vorpommern. Niedermoore sind hoch-
produktiv, da ihnen sowohl ausreichend Wasser als auch Nährstoffe zur Verfügung stehen, sie zeichnen sich zudem durch  eine
enorme Artenvielfalt aus. Jahrhundertelang wurden sie für die Land- und Forstwirtschaft oder für die Gewinnung von Torf als
Brennstoff genutzt. Diese Nutzungsformen basierten auf einer tiefgreifenden Entwässerung von Niedermooren. Durch
den Kontakt mit Luftsauerstoff setzten Oxidationsprozesse ein. Die Folgen der Torfzehrung sind eine starke Standort-
degradierung, hohe diffuse Nährstoffausträge und die Freisetzung von Kohlendioxid. Allein in den norddeutschen Nieder-
mooren werden jährlich bis zu 50 Millionen Tonnen CO2 emittiert.


Die aktuellen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die oftmals eine Nutzungsauflassung von Niedermoorflächen
nach sich ziehen, eröffnen Chancen für neuartige, umweltschonende Verfahren der Niedermoornutzung. Insbesondere die Schwarz-
erle (Alnus glutinosa) bietet die Möglichkeit, umweltschonende Nutzung und Erzeugung von wertvollem Erlenstarkholz zu
verbinden. Wüchsige Erlen-Eschen-Wälder stellen auf nassen, nährstoffreichen und potentiell torfbildenden Niedermoorstandorten
die naturnahe Bestockung dar. Sie besitzen auf derartigen Standorten ein großes, bisher nicht ausgeschöpftes forstökonomisches
Potential. Erlenholz ist furniertauglich und wird vor allem in der Möbelindustrie und der Spielwarenproduktion verwendet. Es
stellt eine attraktive Alternative zu Tropenholz dar und zeigt ausgezeichnete Eigenschaften für den Wasserbau.


Ziel des Projektes war die Entwicklung eines Produktionsverfahrens für Erlenwertholz als alternative Landnutzungsform
bei gleichzeitiger Minimierung umweltschädigender Effekte und des Ressourcenverbrauchs. Es wurde untersucht, wie
nass die Erlenanbaustandorte sein können, damit eine Stofffreisetzung unterbleibt beziehungsweise eine Stoffbindung erfolgt.


Das Projekt begann im Sommer 2002 und wurde im Herbst 2005 abge-
schlossen. Die Maßnahmen gliederten sich in vier Stufen:
- Auswahl und Untersuchung von repräsentativen Waldbeständen in


Mecklenburg-Vorpommern sowie die Auswahl, Einrichtung und das
Monitoring einer Pilotfläche zur exemplarischen Bestandsetablierung.


- Charakterisierung ökologischer Standorttypen hinsichtlich ihrer Holzer-
träge und Umwelteffekte.


- Ökonomische Bewertung der ökologischen Standorttypen.
- Bewertung von Holzerträgen und Umwelteffekten; Erstellung verschiede-


ner Umsetzungsinstrumente (Leitfaden, exemplarische Eignungskarten,
Indikatoren).


Entwässerte Niedermoore verursachen bei herkömmlicher landwirtschaftlicher Nut-
zung neben erheblichen Nährstoffausträgen auch Emissionen von bis zu 24 Tonnen
CO2 pro Jahr und Hektar. Eine alternative Nutzung kann die Produktion von Schwarz-
erlenholz sein. Im „ALNUS-Projekt“ wurden die Bedingungen für die Erzeugung von
Erlenholz auf Niedermoorstandorten erforscht und gezeigt, dass die Schwarzerlen-
wirtschaft umweltverträglich und wirtschaftlich tragfähig sein kann. Moor-, Gewäs-
ser- und Klimaschutz werden hierbei mit einem ökonomischen Nutzen verbunden. Es
wurden CO2-Vermeidungskosten von null bis vier Euro pro Tonne CO2 kalkuliert. Die
praxisrelevanten Ergebnisse fasst der ALNUS-Leitfaden zusammen.


Anlass


Zielstellung


Maßnahmen


MINDERUNG DIFFUSER
NÄHRSTOFFEINTRÄGE


(1) Schwarzerlen-Niederwald


(2) Umweltrelevante Prozesse
a) im wachsenden Moor, b) entwässerten Moor
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Schwarzerlenaufforstung auf wiedervernässten Niedermooren


Konflikte


Das Projekt wurde an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald unter Leitung von Prof. Dr. Michael Succow
vom Institut für Botanik und Landschaftsökologie durchgeführt. Die Koordination übernahm das Institut für Dauer-
haft Umweltgerechte Entwicklung von Naturräumen der Erde (DUENE e.V.). Die forstwirtschaftlichen Untersuchun-
gen erfolgten durch das Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Beteiligte
waren das Institut für Landschaftswasserhaushalt und das Institut für Landschaftsstoffdynamik des ZALF.


Die Untersuchungen im ALNUS-Projekt haben den Nachweis erbracht, dass eine umweltverträgliche Erlenwirtschaft
auf wiedervernässten Niedermoorböden möglich ist. Durch die Wiedervernässung konnte der Nährstoffaustrag aus
dem Moor minimiert werden. Beim Arten- und Biotopschutz sind positive Auswirkungen zu erwarten.


Der Wiedervernässung kommt auch aus Sicht des Klimaschutzes Bedeutung zu: Entwässerte Grasland-Niedermoore
verursachen durch Torfzehrung je Hektar jährliche CO2-Emissionen von bis zu 24 Tonnen bei intensiver Nut-
zung. Durch Wiedervernässung werden diese Emissionen vermieden, und durch die erneute Torfbildung können jährlich
bis zu 3,7 Tonnen CO2 als Torf festgelegt werden, im Holz werden drei bis acht Tonnen CO2  festgelegt. Durch Auffors-
tung von Moorböden ist eine Emissionsvermeidung von mehr als 30 Tonnen CO2 pro Jahr und Hektar
möglich.Volkswirtschaftlich ist dies eine vergleichsweise billige Klimaschutzmaßnahme: Bei 30 Tonnen Emissions-
vermeidung liegen die CO2-Vermeidungskosten bei nur null bis vier Euro je Tonne CO2 (zum Vergleich: bei der
Wasserkraft belaufen sich die CO2-Vermeidungskosten auf circa 22 Euro, bei der Gebäudesanierung auf 350 bis 700
Euro). Mit einer Aufforstungsprämie oder durch eine Honorierung ökologischer Leistungen, insbesondere für den Ge-
wässer- und Klimaschutz, wäre diese Alternative wirtschaftlich tragfähig.


Eine Honorierung der CO2-Festlegung findet in Deutschland derzeit allerdings (noch) nicht statt. Diese wäre aus
ökonomischer Sicht jedoch zu empfehlen, weil dadurch ein Beitrag zur effizienteren Nutzung knapper Ressourcen geleis-
tet werden kann.


Die Umsetzung eines umweltverträglichen Erlenanbaus auf wiedervernässten Niedermooren in Deutschland ist unter
den gegenwärtigen agrarpolitischen Rahmenbedingungen wenig aussichtsreich. Verhindert wird eine derartige
Umstellung der Grünlandnutzung durch die attraktivere landwirtschaftliche Förderung von jährlich 320 Euro pro Hektar
Grünland. Ohne diese Förderung wäre die Rentabilität der Grünlandnutzung nicht gegeben.


Die Finanzierung erfolgte durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Die Fördersumme für das dreijährige
Forschungsprojekt betrug 740.000 Euro.


Lehrstuhl für Geobotanik und Landschaftsökologie
Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Institut für Botanik und Landschaftsökologie
Grimmer Straße 88
17487 Greifswald


Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete
Mecklenburg-Vorpommern
Dezernat Forstliches Versuchswesen
Zeppelinstraße 3
19061 Schwerin


Schäfer, A.; Joosten, H. (Hrsg.) (2005): Erlenaufforstung auf wiedervernässten Niedermooren – ALNUS-Leitfaden.
DUENE e.V., Greifswald, 68 S.


Schäfer, A. (2005): Umweltverträgliche Erlenwirtschaft auf wieder vernässten Niedermoorstandorten. Beiträge für Forst-
wirtschaft und Landschaftsökologie 39 (4): 165-171


Koska, I., Barthelmes, A.; Kaffke, A. (2004): Umweltgerechter Erlenanbau – ökologischer Aspekte. Greifswalder
Geographische Arbeiten 31: 55-63.


www.uni-greifswald.de/~alnus/
www.lung.mv-regierung.de/dateien/stoffaustrag_v4.pdf


DUENE e.V.
Institut für Dauerhaft Umweltgerechte
Entwicklung von Naturräumen der Erde
c/o Institut für Botanik und Landschaftsökologie
Grimmer Straße 88
17487 Greifswald
Tel.: 03834 / 86 41 08
schaefea@uni-greifswald.de
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Die Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet die zu-
ständigen Behörden, die Öffentlichkeit bei der 
Erstellung der Bewirtschaftungspläne und Maß-
nahmenprogramme zu beteiligen und darüber hi-
naus eine „aktive Beteiligung“ zu fördern.


Die Öffnung der Wasserwirtschaft für die Bürger 
ist wichtig, da bedeutsame Entscheidungen auf 
administrativer Ebene ohne parlamentarische 
Kontrolle getroffen werden. 


Die Chancen aktiver Beteiligung liegen in einer 
höheren Qualität und besseren Akzeptanz der Pla-
nungen, aber auch in der Einbindung von Akteuren, 
die sich an der Umsetzung von Maßnahmen mit 
eigenen Kapazitäten beteiligen. Die Umweltver-
bände sind aufgefordert, insbesondere die Kopp-
lung mit Naturschutzzielen sowie die Einhaltung 
des Verschlechterungsverbots einzufordern: Aus-
nahmen von den Umweltzielen müssen Ausnahmen 
bleiben und dürfen nicht zur Regel werden.


Abgesehen vom Zugang zu Informationen stellt 
sich für die Umweltverbände und für umweltinte-
ressierte Bürger die Frage, wo, wann und wie sie 
sich aktiv in den Umsetzungsprozess der Wasser-
rahmenrichtlinie einbringen können. Beim Betei-
ligungsprozess entscheidet nicht nur die formale 
Struktur, wie sie Planfeststellungs- und ähnliche 
Verfahren vorgeben, sondern vor allem die früh-
zeitige Einbeziehung in die Bewirtschaftungspla-
nung auf den verschiedenen Ebenen.


Die Ebenen der Verbandsbeteiligung sind die
·


·


·


·


·


Die Wasserrahmen-


richtlinien-Seminare 


der GRÜNEN LIGA 


dienen dem fachlichen 


Austausch zwischen 


Umweltverbänden und 


Verwaltungen, wissen-


schaftlichen Einrich-


tungen und Planungs-


büros. Foto: Anja Lägel


EU-Ebene, insbesondere über die Mitarbeit der 
Water Working Group des Europäischen Umwelt-
büros und auch in der zentralen Steuerungsgrup-
pe (Strategic Coordniation Group) und den 
Arbeitsgruppen der Common Implementation 
Strategy
Bundesebene, wo der Zugang der Umweltverbän-
de zu den Ausschüssen der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Wasser jedoch (LAWA) wei-
terhin nicht gegeben ist
Ebene der Bundesländer, denen die rechtliche 
und fachliche Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie obliegt; Beteiligung oft in Form von 
landesweiten Foren
Flussgebietsebene, sei es in internationalen 
Flusskommissionen oder in (nationalen) Fluss-
gebietsgemeinschaften
Ebene der Teileinzugsgebiete und Bearbeitungs-
gebiete, wo der konkrete Sachverstand der Ge-
wässerfreunde zum Tragen kommt; bislang nicht 
in allen Bundesländern realisiert.


Aktive Beteiligung 
der Öffentlichkeit fördern


Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes







S t e c k b r i e f e  z u r  W R R L - U m s e t z u n g


Modellregion Wümme in Niedersachsen
und Bremen
Kooperation, naturnahe Gewässerentwicklung, Natura 2000


Gebiet Die Modellregion Wümme umfasst das Einzugsgebiet der Wümme mit allen Nebenflüssen. Die Wümme entspringt in der
Lüneburger Heide am Wilseder Berg und fließt 156 Kilometer durch Niedersachsen und Bremen. Das Einzugsgebiet erstreckt
sich über eine Fläche von 2.188 Quadratkilometern, wobei 2.031 Quadratkilometer in Niedersachsen und 157 Quadratkilometer
im Land Bremen liegen. Die Wümme ist durchgängig Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Weser; Niedersachsen und Bremen
LAWA-Gewässertyp: 16 (erste 5 km), 14 (bis km 19), 15, 22.2 (ab Zusammenfluss der Wümmearme)
Einstufung in der Bestandsaufnahme:  in Teilen natürlich, in Teilen erheblich verändert
Aussschlaggebende Belastungsfaktoren:  fehlende Durchgängigkeit, Defizite in der Gewässerstruktur,
Feinsedimenteintrag, diffuse Belastungen
Schutzstatus: durchgehend Natura 2000-Gebiet, in Teilen Naturschutzgebiet


Naturschutz an Flüssen und Bächen hat im Einzugsgebiet der Wümme eine lange Tradition. Vor allem in den Schutzgebieten
Borgfelder Wümmewiesen und Fischerhuder Wümmeniederung wurden in den 1990er Jahren umfangreiche Renaturierungs-
maßnahmen durchgeführt. Mehrere Gewässerentwicklungspläne wurden durch interdisziplinäre Arbeitsgruppen aufgestellt.
Ausgehend von einer großangelegten Auftakt-Veranstaltung zum Thema Wasserrahmenrichtlinie und Naturschutz im Jahr 2002
wurde die Idee einer Modellregion Wümme für die Umsetzung der WRRL zügig vorangetrieben, wobei Wasserbehörden, Unter-
haltungsverbände, Naturschützer, Angelvereine und andere eine enge Zusammenarbeit aufgebaut haben.


Unter dem Motto „Unterwegs zum guten Zustand“ werden in der Modellregion Wümme in beispielhafter Weise Maßnahmen
zur naturnahen Entwicklung der Gewässerlandschaft umgesetzt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Einbindung interessierter
Stellen und der breiten Öffentlichkeit mit dem Ziel, „die vielfältige Bedeutung des Wassers für Mensch und Landschaft
des Wümmegebietes stärker in die Umsetzung der WRRL einzubeziehen“ (NWN-Broschüre Flusslandschaft Wümme, s.u.).


Die Verantwortung für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an der Wümme obliegt  dem Niedersächsischen Landes-
betrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) – Betriebsstelle Verden und dem Umweltsenator Bremen.
Seit dem Jahr 2004 engagieren sich Mitglieder aller relevanten Verbände und Vereine aus dem Einzugsgebiet 24 – Wümme für
die Umsetzung der WRRL. 2005 wurde die Gebietskooperation Wümme gegründet, in der die Unterhaltungs- und Umwelt-
verbände, die Land- und Forstwirtschaft, die Gebietskörperschaften und weitere interessierte Stellen vertreten sind. Die Ge-
schäftsführung liegt beim NLWKN, die Leitung hat der Gewässer- und Landschaftspflegeverband Teufelsmoor.


Auf Seiten des nicht-staatlichen Naturschutzes gibt es mit der Stiftung NordWest Natur (seit 2006; davor Projektbüro Wümme
des WWF), der Biologischen Station Osterholz und Angelvereinen wichtige Akteure. Das seit 2003 existierende Wassernetz der
Umweltverbände Niedersachsen/Bremen findet auf regionaler Ebene seine Fortsetzung: Im Jahr 2005 wurde auf Initiative des
WWF-Projektbüros das Wassernetz Wümme ins Leben gerufen. 2006 und 2007
wurden jährliche Treffen und Exkursionen durchgeführt. Es erwies sich jedoch als
schwierig, ein Netzwerk überwiegend Ehrenamtlicher über Jahre hinweg aufrecht-
zuerhalten. Die wesentlichen Aktivitäten finden zurzeit projektbezogen und von eini-
gen Akteuren getragen statt.


Die Stiftung NordWest Natur beteiligt sich insbesondere mit Projekten zur Öffent-
lichkeitsarbeit am Modellvorhaben Wümme. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
zum Modellprojekt Wümme gab die Stiftung NordWest Natur Ende 2006 die Bro-
schüre „Flusslandschaft Wümme – Unterwegs zum guten Zustand“ heraus. Die
Broschüre veranschaulicht die Rolle des Wassers in der Landschaft, Ziele und Maß-
nahmen sowie Arbeitsprinzipien und Schwerpunkte des Naturschutzes. Auf Grund-
lage eines Konzepts der Stiftung NordWest Natur sind seit 2007 neun thematische
Faltblätter erschienen. Herausgeber ist die Arbeitsgemeinschaft der Unterhaltungs-
verbände im Wümmegebiet und der NLWKN Verden. Die Flyer wurden von ver-
schiedenen Akteuren bearbeitet, vom Umweltverband bis zur Wasserbehörde.


Das Einzugsgebiet der Wümme in Niedersachsen und Bremen stellt eine Modellregion
für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dar. „Die Wümme ist ein gu-
tes Beispiel dafür, wie Gewässerschutz und Naturschutz sowie Landwirtschaft im Sin-
ne der Wasserrahmenrichtlinie zu einem einheitlichen Konzept verbunden werden kön-
nen“ (Fritz Holzwarth, BMU, 2002). Bemerkenswert ist die intensive Öffentlichkeits-
arbeit, durch die in der Region das Interesse für Fragen der Gewässerentwicklung
geweckt werden soll, und die Beteiligung verschiedener Akteure an der Planung und
Durchführung von Maßnahmen. Auf nicht-staatlicher Seite ist die Stiftung NordWest
Natur (NWN), Bremen, federführend und koordinierend tätig.


Anlass


Zielstellung


ÖFFENTLICHKEITS-
BETEILIGUNG


Maßnahmen


Akteure


(2) Zwei Ausgaben der neunteiligen Inforeihe


(1) Flusslandschaft Wümme bei Bremen
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Stiftung NordWest Natur
Gunnar Oertel
Am Dobben 44
28203 Bremen
Tel.: 0421 / 71006
Fax: 0421 / 7949393
E-Mail: info@nordwest-natur.de
www.nordwest-natur.de
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- Stiftung NordWest Natur (2006): Flusslandschaft Wümme – Unterwegs zum guten Zustand. Broschüre.
- Kunstverein Fischerhude in Buthmanns Hof (Herausgeber) (2005): Die Wümme von der Quelle bis zur Mündung.
- Lemb, Rebekka: „Information und Partizipation bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland und


Spanien“, Diplomarbeit, 2008. Download unter www.wuemme-meerforelle.de/13.html.
-  NLWKN-Maßnahmenkataster: www.kartenserver.niedersachsen.de/www/NLWKN_Wasser/MU_BG_24/viewer.htm


Kontakte


Modellregion Wümme in Niedersachsen und Bremen


Seit 2004 laden WWF beziehungsweise NordWest Natur und die Norddeutsche Naturschutzakademie jährlich zum
Wümmetag ein: Diese regional ausgerichtete Veranstaltung ist ein mit rund 60 Teilnehmern stets ausgebuchtes Forum
zu Themen rund um die Wasserrahmenrichtlinie. Interessierte Stellen und Aktive kommen fernab der Alltagsroutine ins
Gespräch, Berührungsängste werden abgebaut. Wichtiger Bestandteil des Programms ist jeweils eine Halbtagesexkursion.
Zur Vertiefung aktueller Themen führt die Stiftung NordWest Natur seit 2006 in enger Zusammenarbeit mit dem
NLWKN Thementage durch: 2006 zur Gewässerunterhaltung, 2007 zu Finanzierung und Umsetzung von Maßnah-
men, 2008 zum Thema Wasserrahmenrichtlinie und Gemeinden.


Im Jahr 2005 kam das Buch „Die Wümme – von der Quelle bis zur Mündung“ auf den Markt, das Einblicke in Kunst,
Natur und Geschichte der Flusslandschaft Wümme bietet. Ein Internet-basiertes Maßnahmenkataster des NLWKN
gibt einen Überblick über bereits durchgeführte und geplante Maßnahmen im Einzugsgebiet der Wümme (s.u.).


Auf Initiative der Stiftung NordWest Natur ging im Frühjahr 2008 das Vorhaben „Projektteams für einen guten
Zustand vor Ort“ (Laufzeit 33 Monate) an den Start. Der Projektgemeinschaft gehören die Angelvereine Lauenbrück,
Fintel und Westervesede, die Biologische Station Osterholz, der BUND Niedersachsen, der Fischerei- und Gewässer-
schutzverein Lilienthal und die Stiftung NordWest Natur an. Das Vorhaben basiert auf zwei wichtigen Erkenntnissen:
· „Die Wasserrahmenrichtlinie ist vor Ort noch nicht angekommen“.
· Die Mitwirkung der Öffentlichkeit ist am ehesten zu erwarten, wenn sie an konkreten Projekten mit Ergebnis-


orientierung beteiligt ist.
Das Vorhaben umfasst folgende Schwerpunkte:
· die örtliche Bevölkerung, Vereine und Schulen für die Gewässer in ihrer Gemeinde interessieren, vielleicht sogar begeistern: Wasser


ist ein Erlebnis!
· die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie vor Ort erklären, bewusst und am Beispiel anschaulich machen: Wasser-Wissen macht schlau!
· ausgewählte Bachabschnitte in einen guten ökologischen Zustand bringen: Gewässer sind (wieder) gesund!


Die Projekteams erhalten als Projektgemeinschaft 190.000 Euro (BINGO
Niedersachsen, private Stiftungen, NLWKN/ Gebietskooperation Wümme
und Eigenmittel). Der WRRL-Thementag wurde als eintägige Veranstal-
tung mit 2.500 bis 5.000 Euro bezuschusst. Die Machbarkeitsstudie
Wümme, darin auch die Broschüre „Unterwegs zum Guten Zustand“,
wurde mit 45.000 Euro über BINGO Niedersachsen, Umweltsenator Bre-
men, Manfred Hermsen Stiftung und Eigenmittel finanziert. Die Mitar-
beit im Wassernetz Wümme wird nicht durch Drittmittel finanziert.


Durch Information und Beteiligung der Öffentlichkeit gelingt es im
Wümmegebiet, Ziele und Inhalte der Wasserrahmenrichtlinie bei regionalen


Akteuren zu verankern. Mit den jüngsten Aktivitäten soll auch die lokale Ebene noch besser adressiert werden. Als Erfolgs-
faktoren der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise -beteiligung im Wümmegebiet können angesehen werden:
· eine überdurchschnittlich gute Zusammenarbeit zwischen Naturschutz, Wasserwirtschaft und Unterhaltungsverbänden
· eine intensive Zusammenarbeit von Naturschutzverbänden und Angelvereinen
· gewachsene Strukturen im außerbehördlichen Naturschutz, die einen mehrjährigen Prozess – auch als Vorhabens-


träger – mitgestalten können.


(3) Projekt Fließendes KlassenzimmerErgebnisse /
Bewertung


Kosten /
Finanzierung


Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
Betriebsstelle Verden
Bürgermeister-Münchmeyer-Straße 6
27283 Verden
Tel: 04231 / 882 129
poststelle@nlwkn-ver.niedersachsen.de
www.nlwkn.niedersachsen.de
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Bis zum Jahr 2010 soll gemäß den Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie in ganz Europa eine Was-
serpreispolitik in Kraft treten, die das Prinzip der 
Kostendeckung berücksichtigt, und zwar auch in 
Hinsicht auf Umwelt- und Ressourcenkosten. Dies 
gilt für die sogenannten Wasserdienstleistungen 
(„water services“), zu denen in erster Linie die 
private wie öffentliche Wasserversorgung und die 
Abwasserentsorgung zählen. Verursachen ander-
weitige Wassernutzungen – etwa Industrie, Land-
wirtschaft oder Haushalte – Mehrkosten für die 
Wasserdienstleistungen, so sollen die Verursacher 
einen angemessenen Beitrag zur Deckung dieser 
Mehrkosten leisten. Es bleibt allerdings noch abzu-
warten, ob und in welchem Umfang es gelingen 
wird, das Verursacherprinzip in diesem Sinne tat-
sächlich auch auf die Gewässerbelastungen aus der 
Landwirtschaft anzuwenden. Die Wasserpreise sol-
len für die Wassernutzer Anreize für eine effiziente 
Nutzung der Wasserressourcen bieten und somit 
auch zum Erreichen der Umweltziele beitragen.


Für die Trinkwasserversorgung sowie für die Ab-
wasserentsorgung in Deutschland kann gesagt 
werden, dass die Wassergebühren bereits kosten-
deckend erhoben werden. Externe Umwelt- und 
Ressourcenkosten sind hierbei jedoch bislang 
nicht berücksichtigt.


Ein Instrument, das grundsätzlich geeignet er-
scheint, umweltbezogene externe Kosten gemäß 
dem Verursacherprinzip zuzuweisen und zu inter-
nalisieren, stellen Wasserentnahmeentgelte, also 
auf Wasserentnahmen erhobene Abgaben dar. 
Wasserentnahmeentgelte und die Abwasserabgabe 
sind die bislang einzigen in Deutschland ge-
nutzten umweltpolitischen Instrumente, die in 
Richtung einer von der Wasserrahmenrichtlinie 
angesprochenen Deckung von Umwelt- und Res-
sourcenkosten wirken können. Deshalb hält auch 
das Umweltbundesamt die Einführung von Was-
serentnahmeentgelten für geboten. Die bisher 
etablierten Entgeltregelungen wurden jedoch 
nicht mit dem in der Wasserrahmenrichtlinie for-
mulierten Ziel konstruiert und zumeist schon vor 
deren Verabschiedung eingeführt. Auch fehlt bis-
lang eine anerkannte Definition dafür, was unter 
den Umwelt- und Ressourcenkosten im Sinne der 
Wasserrahmenrichtlinie zu verstehen ist.


Derzeit (Stand 2008) wird in elf der sechzehn Bun-
desländer auf die Entnahme von Wasser aus dem 
Grundwasser und/oder aus Oberflächengewässern 
ein Entgelt erhoben. Das Wasserentnahmeentgelt 
hat im Sinne einer Lenkungsfunktion zum einen 
das Ziel, den Wasserverbrauch zu verringern. Im 
Sinne einer Finanzierungsfunktion werden zum 
anderen die Einnahmen in einigen Ländern für 
Maßnahmen der Wasserwirtschaft, insbesondere 
den Gewässer- und den Trinkwasserschutz, einge-
setzt. Nach Landesrecht fließen sie teils in den 
allgemeinen Landeshaushalt, teils sind sie zweck-
gebunden. 


Die Regelung der Wasserentnahmeentgelte in den 
Ländern gestaltet sich recht unterschiedlich, so-
wohl in Hinsicht auf die unterschiedliche Behand-
lung von Entnahmen aus dem Grundwasser und 
aus Oberflächengewässern als auch auf die Höhe 
der Entgelte und auf die Ausnahmeregelungen für 
bestimmte Nutzungen. Befreiungen existieren 
beispielsweise für wasserintensive Produktion, 
für den Berg- und Rohstoffabbau oder auch für die 
Beregnung in der Landwirtschaft. Mit dem Berg-
bau sind zum Beispiel in Brandenburg die weitaus 
größten Wasserentnahmen vom Wassernutzungs-
entgelt befreit. Besonders kurios: Nach branden-
burgischem Wassergesetz gelten 93 Prozent der 
für landwirtschaftliche Beregnung entnommenen 
Wassermenge als wieder eingeleitet – nur für sie-
ben Prozent muss ein Entgelt bezahlt werden. 


Die Spanne der Abgabensätze reicht von 0,0025 
Euro pro Kubikmeter für fischereiliche Wassernut-
zungen in Bremen bis zu 0,31 Euro pro Kubikmeter 
für alle Nutzungen in Berlin.


Insgesamt können Wasserentnahmeentgelte An-
reize zu einer nachhaltigen Wassernutzung schaf-
fen und andere Instrumente und Strategien wir-
kungsvoll ergänzen. Das Aufkommen sollte jedoch 
vollständig für Maßnahmen des Gewässerschutzes 
verwendet werden.


Anders als die Wasserentnahmeentgelte ist die 
Erhebung der Abwasserabgabe durch Bundesrecht 
geregelt. Das Aufkommen der Abwasserabgabe ist 
für Maßnahmen, die der Erhaltung oder Verbesse-
rung der Gewässergüte dienen, zweckgebunden. 


Umweltkosten in die 
Wasserpreise integrieren


Handlungsfelder des 
Gewässerschutzes


Einnahmen aus dem 


Wasserentnahmeent-


gelt 2006, Quelle: 


Haushaltspläne der 


Länder 2006, Zusam-


menstellung Alexandra 


Gaulke (verändert rr)


Baden-Württemberg


Berlin


Brandenburg


Bremen


Hamburg


Mecklenburg-Vorpommern


Niedersachsen


Nordrhein-Westfalen


Sachsen


Schleswig-Holstein


Bundesland     Einnahmen in Mio. Euro


15,70
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91,00
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90,00


57,40
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S t e c k b r i e f e  z u r  W R R L - U m s e t z u n g


Das Bundesland Schleswig-Holstein hat etwa 300 Seen mit einer Gesamtfläche von 28.000 Hektar (rund 1,7 Prozent der
Landesfläche). Die längsten Flüsse sind die Trave (115 km), die Eider (109 km) und die Stör (87 km). Rund 75 Prozent der
Landesfläche werden landwirtschaftlich genutzt.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Elbe, Eider, Schlei-Trave; Schleswig-Holstein
Koordinierungsraum: Tide-Elbe, Eider, Schlei-Trave
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung überwiegend unwahrscheinlich
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: strukturelle Veränderungen durch Gewässeraus-
bau bei Fließgewässern; hohe Nährstoffkonzentrationen in Grundwasser, Küstengewässern und Seen


Die Erhebung von Wasserabgaben dient ursächlich der Finanzierung der Wasserwirtschaft sowie dem Schutz der Wasser-
ressourcen. Seit dem In-Kraft-Treten der WRRL 2000 gilt das Erreichen des „guten Zustands“ für alle Gewässer bis zum Jahr
2015 als vorrangiges Umweltziel. In Schleswig-Holstein ist die Zielerreichung laut Bestandsaufnahme für alle Gewässertypen
unwahrscheinlich. Verantwortlich hierfür ist die hohe Nährstoffbelastung, hauptsächlich aus der Landwirtschaft sowie Defizite
in der Gewässermorphologie durch Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen. Daher sind die Einnahmen aus den Wasserabgaben
nun auch für die Umsetzung von Maßnahmen zur Wasserrahmenrichtlinie relevant.


Zur Erreichung des „guten Zustands“ stellen die Renaturierung von Flussläufen, die Reduzierung von Nähr- und Schadstoff-
einträgen aus der Landwirtschaft sowie die verbesserte Reinigung von Abwässern die Hauptaufgaben dar. Die Gesamtkosten
der Umsetzung der WRRL wurden für Schleswig-Holstein auf etwa 700 Mio. Euro (2002) geschätzt. Dies entspricht einem
Bedarf von durchschnittlich rund 46 Mio. Euro im Jahr, die, auf Beschluss der Landesregierung, auch aus Mitteln der
Oberflächenwasser-, der Grundwasserentnahme- sowie der Abwasserabgabe finanziert werden sollen. Die zweckgebundene
Verwendung der Umweltabgaben soll dabei der verursachergerechten Zuordnung der Kosten nach Artikel 9 dienen.


Es werden bisher Maßnahmen in den folgenden Bereichen finanziert, die zur Umsetzung der WRRL beitragen (Beispiele):
Grund- und Oberflächenwasserschutz – Umweltuntersuchungen, Ausgleichszahlungen für extensivierte Bewirtschaftung,


naturschutzfachliche Beratung von Landwirten in Wasserschutzgebieten (WSG), Festsetzung von WSG, Grunderwerb;
Natur- und Artenschutz – Ausgleichszahlungen im Vertragsnaturschutz (NATURA 2000), Monitoring, landschaftspflegerische


Maßnahmen, Renaturierung, Flächensicherung, Begleituntersuchungen, Wiedervernässung von Niedermooren;
Walderhalt und -neubildung – Anlage und Förderung von Waldflächen, Ankauf von Grundstücken für den Waldbesitz;
Bodenschutz und Altlastensanierung – Aufgaben im Rahmen der Klärschlammverordnung, Abfallwirtschaft, Sanierung


belasteter Standorte;
Meeres- und Küstenschutz – Bekämpfung von Meeresverschmutzungen und Wasser gefährdenden Stoffen, Algenüberwachung


in Nord- und Ostsee;
Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz – Ausbau und Pflege der Gewässer, Ausweisung von Überschwemmungs-


gebieten, naturnahe Umgestaltung der Fließgewässer.


Verwendung der Wasserabgaben in
Schleswig-Holstein
Ökonomische Instrumente, Umsetzung der WRRL, Grundwasser-
entnahmeabgabe, Oberflächenwasserabgabe, Abwasserabgabe


Gebiet


Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) werden in Schleswig-Holstein auch
Mittel aus den Einnahmen der Grundwasserentnahme- und der Oberflächenwasserabgabe
sowie der Abwasserabgabe verwendet. Die finanzierten Maßnahmen finden sich in den
Bereichen Grundwasserschutz, Natur- und Artenschutz, Walderhalt und -neubildung, Bo-
denschutz und Altlastensanierung, Meeres- und Küstenschutz sowie Gewässerunterhaltung
und Hochwasserschutz. Die Wasserabgaben stellen insgesamt ein zusätzliches wirksames
Mittel zur Finanzierung der WRRL-Umsetzung in Schleswig-Holstein dar. Gemäß dem Ver-
ursacherprinzip können die Wassernutzer durch die Wasserabgaben zur Kostendeckung
herangezogen werden.


Anlass


Maßnahmen


FINANZIERUNG


Zielstellung


Verfügbare Einnahmen aus der Oberflächenwasserabgabe


Zweck Betrag 2006 in Euro
Biologische Flächenschutz, NATURA 2000 und Artenschutz 7.878.600
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des OWAG 46.000
Grundsatzaufgaben zur Umsetzung der WRRL 1.078.400
Unterhaltung der Gewässer soweit sie dem Land obliegt 508.700
Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 5.317.500
Maßnahmen zum Hochwasserschutz 781.800
Schuldendiensthilfe für Altlastensanierung Lübeck 2.389.000
zusammen (50 % der Gesamteinnahmen) 18.000.000


Verfügbare Einnahmen aus der Grundwasserentnahmeabgabe


Zweck Betrag 2006 in Euro
Vertragsnaturschutz, NATURA 2000 und Halligprogramm 2.211.300
Erstattung für forstliche Förderungen im Rahmen der GAK 1.695.800
Erstattung für forstliche Förderung und Maßnahmen 450.000
Landeslabor – Zuschuss Betrieb, Unterhaltung, Geräte 68.000
GW-schutz, GW-bewirtschaftung, Wasserversorgung 9.024.900
Kostenerstattung an die LWK für die Wahrnehmung von
Aufgaben nach Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG) 220.000
Maßnahmen der Abfallwirtschaft und des Bodenschutzes 1.100.000
Pflanzungen, Pflege und Vorsorgemaßnahmen zur
Begrenzung von Waldschäden 640.000
Ankauf v. Grundstücken z. Erhaltung/Mehrung d. Waldbesitzes 450.000
zusammen (65 % der Gesamteinnahmen) 15.860.000


Gewässervermessung in Schleswig-Holstein
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GRÜNE LIGA e.V. 
Bundeskontaktstelle Wasser 
Prenzlauer Allee 230, 10405 Berlin 
Tel: +49/30/443391-44      Fax:  -33  
E-Mail:  wasser@grueneliga.de
Internet:  www.wrrl-info.de


Das Projekt „Steckbriefe zur wirksamen WRRL-Umsetzung“ wird vom 
Umweltbundesamt und vom Bundesumweltministerium gefördert. Die 
Förderer übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauig-
keit und die Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung 
privater Rechte Dritter. Die geäußerten Meinungen müssen nicht mit 
denen der Förderer übereinstimmen.


Bildquellen: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Redaktion: Michael Bender, Alexandra Gaulke, Viola Mohaupt-Litfin, Katrin Kusche
Stand: Dezember 2007


Bewertung


Literatur /
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AbwAG – Abwasserabgabengesetz in der Fassung vom 3. November 1994.
GruWAG – Grundwasserabgabengesetz Schleswig-Holstein vom 14. Februar 1994.
OWAG – Oberflächenwasserabgabegesetz Schleswig-Holstein vom 13. Dezember 2000.
Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers nach dem Grundwasserabgabengesetz


(FörderRL GruWAG) vom 19. August 2005.
Landeshaushaltsplan 2006 des Landes Schleswig-Holstein, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche


Räume. www.schleswig-holstein.de/FM/DE/Landeshaushalt/ArchivHaushaltsplaene/Haushaltsplaene2006.
Berichte der Landesregierung Schleswig-Holstein, Drucksache 15/1645; 15/1829; 15/3492.
Gaulke, Alexandra (2007): Verwendung von Wasserentnahmeentgelten als umweltpolitisches Finanzierungs- und


Lenkungsinstrument für den Gewässerschutz. Masterarbeit an der FU Berlin (unveröffentlicht).


Kontakte


Verwendung der Wasserabgaben in Schleswig-Holstein


Auf die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser wird
in Schleswig-Holstein ein zusätzliches Entgelt erhoben. Die
gesetzliche Grundlage hierfür bilden das Grundwasserab-
gabengesetz von 1994 und das Ober-
flächenwasserabgabengesetz von 2000. Die Entnahme von
Oberflächenwasser wird einheitlich mit 0,0077 Euro/m³ be-
legt, die Entnahme von Grundwasser mit einer Abgabe zwi-
schen 0,02 (für Fischhaltung, Beregnung, Wasserhaltung und
Produktionszwecke) und 0,11 Euro/m³ (für die öffentliche
Wasserversorgung). Die verbleibenden Mittel sind aktuell zu
50 Prozent bei den Wasserentnahmeabgaben zweckgebun-
den. Für die Einleitung von Abwasser in Gewässer werden
ebenfalls Abgaben erhoben. Im Gegensatz zu den Wasser-
entnahmeabgaben ist die Abwasserabgabe seit den 1970er
Jahren bundesweit geregelt. Diese Einnahmen sind zu 100 Prozent für Maßnahmen, die „der Erhaltung oder Verbesserung der
Gewässergüte dienen“, zweckgebunden.


Als problematisch sind die Abgabeermäßigungen und Ausnahmeregelungen für wasserintensive Produktionen zu bewerten.
Die Senkung des zweckgebundenen Anteils der Grundwasserentnahmeabgabe auf aktuell 50 Prozent (ehemals 100 Prozent)
steht ebenfalls in der Kritik: Im Jahr 2004 wurde der zweckgebundene Anteil erstmalig auf 75 Prozent und 2006 auf
60 Prozent herabgesetzt. Seit dem 1. Januar 2007 gilt ein Satz von 50 Prozent. Die Zweckbindung für die Oberflächen-
wasserabgabe beträgt seit ihrer Einführung 50 Prozent. Von der Absenkung des zweckgebundenen Anteils sind beispielsweise die
land-wirtschaftliche Grundwasserschutzberatung, Werkverträge im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie, Erstaufforstung,
Werkverträge im Bodenschutz sowie die Gefährdungsabschätzung von Altlasten betroffen. Die Abgabentatbestände und die Höhe der
Abgabensätze werden nicht gemäß Anhang III der Richtlinie (wirtschaftliche Analyse) festgelegt, sondern in einem politischen
Prozess ermittelt. Der Einsatz der Einnahmen aus dem Wasserentgelt für Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
und für Gewässerschutzmaßnahmen entspricht aber laut Landesregierung den Anforderungen des Artikels 9 Wasserrahmenrichtlinie
zur Kostendeckung von Wasserdienstleistungen sowie der Deckung von Umwelt- und Ressourcenkosten.


Der zurückgehende Grundwasserverbrauch in den letzten beiden Jahrzehnten wird von der Landesregierung auch auf die Lenkungs-
wirkung der Grundwasserentnahmeabgabe zurückgeführt. Dabei muss jedoch der allgemeine Trend zum Wassersparen und der
Einsatz Wasser sparender Geräte und Techniken mit einbezogen werden. Die Umweltabgaben für die Wasserversorgung haben damit
vor allem eine finanzierende Wirkung. Alle finanzierten Maßnahmen wirken sich grundsätzlich positiv auf den Wasser- und Gewässer-
zustand aus, wobei Maßnahmen für die Gewässerunterhaltung und den Hochwasserschutz problematisch sein können. Doch auch
hier ist die Durchführung Gewässer verbessernder Maßnahmen, wie die Renaturierung von Fließgewässern, im Sinne der Wasser-
rahmenrichtlinie möglich. Gemäß dem Verursacherprinzip können die Wassernutzer über die Abgaben zur Kostendeckung herange-
zogen werden. Die Wasserabgaben stellen damit ein zusätzliches wirksames Mittel zur
Finanzierung der Wasserrahmenrichtlinien-Umsetzung in Schleswig-Holstein dar.


Verfügbare Einnahmen aus der Abwasserabgabe


Zweck Betrag 2006 in Euro
Vertragsnaturschutz, NATURA 2000 und Halligprogramm 841.000
Wassergütestelle Elbe 158.000
Flussgebietsgemeinschaft Elbe 20.000
Landeslabor – Zuschuss Betrieb, Unterhaltung, Geräte 196.000
Verbesserung der Gewässergüte 8.530.300
Maßnahmen z. Verminderung v. Nährstoffeinträgen i. Gewässer 70.000
Naturnahe Umgestaltung und Pflege der Fließgewässer 2.077.600
Bekämpfung von Meeresverschmutzungen 2.614.100
Algenüberwachung in Nord- und Ostsee, LANU 77.000
Bekämpfung von Wasser gefährdenden Stoffen in
Küstengewässern und Gewässern 1. Ordnung 241.000
Maßnahmen zur Wiedervernässung von Niedermooren 175.000
zusammen (100 % der Gesamteinnahmen) 15.000.000


Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
des Landes Schleswig-Holstein (MLUR)
Mercatorstraße 3
24106 Kiel
Tel.: 0431 / 988 -0
Fax: 0431 / 988 -7152
www.wasser.sh/de/fachinformation/home/index.html


Vorgehen


Schüleraktion an der Krückau 2003
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Angebote der GRÜNEN LIGA/
Literatur und Links


Die Bundeskontaktstelle Wasser
Die GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser ist seit Jahren 
in der Gewässerschutzpolitik aktiv. Sie koordiniert den bun-
desweiten Gesprächskreis Wasser im Deutschen Naturschutz-
ring (DNR), die Arbeitsgruppe Wasser des Forum Umwelt und 
Entwicklung und ist Mitglied der Water Working Group des 
Europäischen Umweltbüros (EEB) in Brüssel. 


Zu den Angeboten der GRÜNE LIGA gehören:
·
·


·
·


·
·
·


Seminare zur WRRL-Umsetzung
Steckbriefe zur wirksamen Umsetzung der WRRL (deutsch 
und tschechisch)
Rundschreiben WRRL-INFO
monatlich erscheinendes Wasserblatt mit Kurzmeldungen 
und Terminen
GRÜNE LIGA-Wasserverteiler (E-Mail)
Ausstellung zur Wasserrahmenrichtlinie
umfangreiches Informationsangebot auf 
www.wrrlinfo.de und auf 
www.verbaendeinflusskommissionen.de


GRÜNE LIGA e.V.
Bundeskontaktstelle Wasser
Michael Bender (Leiter), Tobias Schäfer
Prenzlauer Allee 230
10405 Berlin
Tel.: +49 (0)30 44 33 91 -44
Fax: +49 (0)30 44 33 91 - 33
E-Mail: wasser@grueneliga.de
Internet: www.wrrl-info.de


Wasserbezogene Veröffentlichungen 
der GRÜNEN LIGA e.V.
·


·


·


·


·


·


·


·


Reihe „Steckbriefe zur wirksamen WRRLUmsetzung“ 
(derzeit 32 Fallbeispiele, abrufbar unter www.wrrl-info.de 
> WRRL-Steckbriefe) 2006–2009.


Faltblatt „Gewässerschutz im Zeichen der Wasserrah
menrichtlinie“. Berlin, 2006.


Rundbriefreihe WRRLInfo (Nr. 117).


Die EGWasserrahmenrichtlinie. Hochwasserschutz, Fluss
auen, Natura 2000, Landwirtschaft – kritische Aspekte 
bei der Umsetzung der WRRL. CD. Berlin, 2006.


Die EGWasserrahmenrichtlinie. Grundlagen und Praxis
beiträge der GRÜNEN LIGASeminarreihe. 2 Bände. Ber-
lin, 2004.


Wasser. Gewässersysteme und menschliche Eingriffe. 
Berlin, 1999.


Faltblatt „Gewässerschutz: Best PracticeBeispiele in 
Deutschland und Tschechien“, Projektinformationen (in 
deutscher und tschechischer Sprache). Berlin, 2009.


Website www.wrrlinfo.de. GRÜNE LIGA e.V. – Informati-
onen zur EG-Wasserrahmenrichtlinie.


Externe GewässerschutzBeispielsammlungen


Dickhaut, W., Schwark, A. und Franke, K. (2006): Fließge
wässerrenaturierung heute – Auf dem Weg zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie. 248 Seiten. 
www.hcu-hamburg.de/biw/dickhaut/f liessgewaesser-
renaturierung/ergebnisse.html


Krimly, T., Dabbert, S. und Hauser, J. (Hrsg.) (2007): 
Landwirtschaftlicher Hochwasserschutz. 10 Steckbriefe zu 
12 Maßnahmen. Stuttgart-Hohenheim.
www.uni-hohenheim.de/i410a/steckbriefe


MLUV NordrheinWestfalen (2008): Ökologische Gewäs
serprojekte von Städten und Gemeinden. Beiträge zur 
Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Nor-
drhein-Westfalen. 34 Seiten.


Modellprojekte Niedersachsen
www.nlwkn.niedersachsen.de/master/C31694027_N31693364_
L20_D0_I5231158.html


Modellbewirtschaftung Thüringen
www.thueringen.de/de/tmlnu/themen/wasser/flussge-
biete/modellbewirtschaftung/content.html


Modellvorhaben Flussgebietsmanagement, Thüringen
www.thueringen.de/de/tmlnu/themen/wasser/flussge-
biete/modell/content.html


Pilotprojekte der Länder in der Flussgebietsgemeinschaft 
Weser
www.arge-weser.de/pilotprojekte_laender.html


Pilotprojekte Hessen
www2.hmuelv.hessen.de/umwelt/wasser/wrrl/umsetzung/
pilotprojekte


Pilotprojekte NordrheinWestfalen
Projekte zur Entwicklung von fachlichen Methoden und Vor-
gehensweisen
www.flussgebiete.nrw.de/Pilotprojekte/index.jsp


Projektblätter Ingenieurbüro Floecksmühle
www.floecksmuehle.com/index.php?page=cat&catid=23


Projektdatenbank der WasserrahmenrichtlinienInfoBör
se der Kommunalen Umweltaktion Niedersachsen (U.
A.N.)
www.wrrl-kommunal.de/content,33.html


Projektdatenbank des Netzwerks Fließgewässer im ur
banen Raum (FluR) e.V.
www.netzwerk-flur.de/content,68.html


Projektgalerie SchleswigHolstein
www.wasser.sh/de/fachinformation/projektgalerie/index.
html
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Wir sind das, Mensch!


Umweltschutz 
geht alle an!


GRÜNE LIGA e.V.
Netzwerk Ökologischer Bewegungen
Bundesgeschäftsstelle
Katrin Kusche
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Tel.: +49 (0)30 204 47 45
Fax: +49 (0)30 204 44 68


GRÜNE LIGA e.V.
Konto 8 025 676 900
GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ 430 609 67


Helfen Sie uns durch eine Spende!


Werden Sie Mitglied.


Wir senden Ihnen gern Informationen zu.


Unsere Adresse


VISIONEN haben – NETZWERK knüpfen – HANDELN anregen


Spendenkonto


1990 gründeten Umweltbewegte das Netzwerk 
GRÜNE LIGA, das seine Wurzeln in den kirchlichen 
Umwelt- und Friedensgruppen, Stadtökologiegrup-
pen sowie vielen örtlichen Natur- und Umwelt-
schutzinitiativen der DDR hat. Inzwischen ist die 
GRÜNE LIGA zu einem anerkannten bundesweiten 
Umweltverband herangewachsen. Die GRÜNE LIGA 
− Netzwerk Ökologischer Bewegungen – vereint 
Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen, die sich 
gemeinsam auf vielfältige Art und Weise für Natur- 
und Umweltschutz einsetzen.


Man kann Probleme nicht wegreden – sie müssen 
gelöst werden. Dafür ist Hilfe zur Selbsthilfe not-
wendig. Hunderte regionaler und überregionaler 
Projekte und Aktionen wurden bereits von den 
Mitgliedern der GRÜNEN LIGA aktiv vor Ort für 
eine Ökologisierung der Gesellschaft in Angriff 
genommen. Dabei sind die Themen vielfältig: 
Reinhaltung von Wasser, Boden und Luft, Vermin-
derung von Verkehr, sozial- und umweltverträg-
licher Tourismus, Umweltbildung und Umweltbe-
ratung, Müllvermeidung, nachhaltiges regionales 
Wirtschaften, Ökolandbau und gesunde Ernäh-
rung, Lärmminderung, Flächenpflege und Arten-
schutz... 


In der täglichen Arbeit setzt sich die GRÜNE LIGA 
für die Verbreitung von Informationen und Wissen 
zu Umwelt- und Naturschutzthemen ein und wirkt 
als Lobbyist für die Umwelt auf politische Ent-
scheidungsfindungen ein. Die GRÜNE LIGA sucht 
den Dialog mit Entscheidungsträgern aller poli-
tischen Ebenen, um auf die Umsetzung ihrer Visi-
onen hinzuwirken.


Spenden und Beiträge an die GRÜNE LIGA e.V. sind 
steuerlich abzugsfähig.


Natur und Umwelt schützen, für Veränderung ein-
treten, Werte neu bestimmen. 


Fordern Sie weitere Informationen zu unserer Ar-
beit, unser umfangreiches Publikationsverzeichnis 
oder ein Probeheft unserer Mitgliederzeitschrift 
„Alligator – grün & bissig“ an.











Mit freundlicher Unterstützung von: 
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Recommendations on Biocide Regulation (EP ENVI Committee, 2nd reading) 


  2


To:  Members of the EP Environment Committee 


 
Recommendations for EP ENVI considerations for 2nd reading on the proposal of 
the placing of biocidal products on the market 
(COM (2009) 0267)) 
 


 
Hamburg/Brussels, 06th September 2011                      


 


 
Dear Member of the EP ENVI Committee,  


This Thursday, 8 September, you will discuss the draft recommendation of rapporteur MEP 
Christa Klaß for the EP’s position on the 2nd reading on biocides.  


Taking into account the rapporteur’s proposal [1], the Council's common position (adopted on 
21 June 2011) [2] and EP's first reading position on the biocide regulation (adopted on 22 Sep-
tember 2010) [3], Pesticide Action Network PAN Germany, PAN UK, and PAN Europe, BUND 
(Friends of the Earth Germany), European Environmental Bureau, Grüne Liga e.V.,  Health and 
Environment Alliance, Health Care Without Harm Europe, Women in Europe for a Common 
Future, and the Department of Clinical Microbiology Uppsala University Hospital call on you to 
ensure that the new biocides law guarantees the high level of protection of human health and 
the environment.  


 


We particularly recommend to consider the following points: 


1. A consistent and enforceable cut-off and substitution regime (esp. Art. 5, 10, 22)  


2. A sufficient approval system and (simplified) authorisation (esp. Art. 18, 24)  


3. Support measures for the sustainable use of biocidal products across the Union (esp. Art. 
17, 75) 


4. Guarantee transparency for the public, stakeholders and administration (esp. Art. 57, 64, 
68, 70) 


 
With this in mind, we would like to highlight the following detailed comments and suggestions 
for your consideration:   


 


1. A consistent and enforceable cut-off and substitution regime (esp. Article 5, 10, 22)  


• Ensure that cut-off criteria are consistent and enforceable and in line with those of the 
Regulation on the Placing of Plant Protection Products on the Market (EC 1107/2009) 


Substances that are considered to be carcinogenic, mutagenic, toxic to reproduction and endo-
crine disrupting should be excluded (“cut-off”) as soon as possible from use within the Euro-
pean Union due to their recognised adverse effects on human health and the environment. 
While there is broad agreement on this hazard-based approach, currently neither the Council 







Recommendations on Biocide Regulation (EP ENVI Committee, 2nd reading) 


 3


position nor the draft rapporteur’s recommendation include a consistent cut-off regime in line 
with the Regulation on Plant Protection Products (Reg. EC 1107/2009).  


We are especially concerned about the foreseen derogation system which appears to be at 
best confusing and at worst to undermine the spirit of the proposed Regulation. The Council’s 
proposal for derogations from the exclusion criteria undermines the aim of phasing out highly 
hazardous biocides (especially derogation 2(c), that is approval for the benefit of indistinct so-
cial interests while leaving out a clear obligation for criteria and demonstrating the necessity for 
this). Accepting the Council’s approach would be a further weakening of the EP’s position in 
first reading, which we already considered to be leaving too many loopholes for hazardous bio-
cides to stay on the market. In the interest of environment and health protection, exemptions to 
the exclusion criteria should be strictly limited. 


Regarding the biocides which fall under the exclusion criteria, endocrine disruptors and their 
classification are of particular concern. As it currently stands there is no provision in the draft 
Regulation for a deadline for the determination of a suitable classification of an endocrine dis-
rupting substance (EDC). Moreoever, peer reviewed scientific data and information should also 
be allowed to determine what constitutes an EDC. 


Our recommendations: 


− For classifying endocrine disruptive biocides, confirm the scheme according to Point 3.6.5. 
of Annex II of Reg. EC 1107/2009 (amend Art. 5 Council position, reinstate EP’s posi-
tion in Art. 5(1) and 5(3)); 


− Reject vague derogations (delete Art. 5 (2)(c) Council position, reinstate EP’s position 
on Art. 5(2)); 


− Guarantee at the very least that member states have the competence to restrict biocides 
which fall under the cut-off and substitution criteria (Art. 5 and 10 substances) on their terri-
tory to prevent adverse effects on their citizens and on the environment (reinstate EP’s 1st 
reading position in Art. 36, reinstate in Art. 87).Member states should also have the 
competence to establish specific risk-mitigation measures (reinstate EP’s first reading in 
art. 36)); 


− Require that the approval of article 5 cut-off substances is limited to 5 years (reinstate EP’s 
position on Art. 4). 


 


• Institute a robust substitution regime including a sufficient comparative assessment 


Substitution is a critical mechanism for ensuring a high level of protection for human health and 
the environment, particularly for vulnerable groups, but also for stimulating innovation for less 
harmful products.   


The proposals of the Council and the EP rapporteur include several serious shortcomings 
which would make the substitution regime ineffective. We are especially concerned about the 
gap in tackling biocides with developmental neurotoxic or immunotoxic properties. Council re-
jected considering developmental neurotoxic or immunotoxic biocides as candidates for substi-
tution despite increasing scientific concern about their adverse effects during prenatal devel-
opment and on infants or children. The EP rapporteur even suggests rejecting relevant testing 
obligations (am. 93 & 94). This would be a step back from the EP’s 1st reading position, and 
also in contrast to requirements laid out in Reg. EC 1107/2009 (RPPP).  
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Another essential deficit is that the current proposal does not require substitution plans. It is not 
even guaranteed that highly hazardous biocides will be replaced by sound chemical or non-
chemical alternatives within 10 years. It proposes a regular review of relevant biocides every 7 
years and a comparative assessment of related products every 5 years, which are not sufficient 
to ensure that sound alternatives will be developed and phased-in effectively enough to reduce 
any hazard.  


We are not convinced by the Council's argument that implementing substitution plans will result 
in too great of an administrative burden, there is no evidence as yet to back this assertion. Con-
tinued use of substances that could be candidates for substitution would also pose dispropor-
tionate risks and costs (e.g. costs for control or after-care like in the case of certain wood pre-
servatives) while the effective promotion of alternatives would facilitate innovation. REACH (cf. 
Art. 62) and the Regulation of Plant Protection Products (cf. Art. 4) have already established 
requirements for substitution or phasing out plans.  


Finally, Council's suggestions for allowing wide-scaled experiments through authorising biocidal 
products containing candidates for substitution before carrying out a comparative assessment 
is of potentially high risk for human health and the environment are to be rejected. 


Our recommendations: 


- Include developmental neurotoxic and immunotoxic substances in the list of criteria for can-
didate for substitution to facilitate their replacement with less harmful alternatives (reinstate 
EP’s 1st reading position/Commission proposal in Art. 10); 


− Insist on establishing substitution plans for guaranteeing the replacement of candidates for 
substitution (reinstate EP’s 1st reading on Art. 22);. 


− Reject any vague derogation which hinder the timely substitution of (highly) hazardous sub-
stances (reinstate EP’s 1st reading position , Art. 22(4) Council position); 


− Support Article 6 and Annex II of the Council position to establish sufficient testing 
standards for identifying Article 5 and 10 substances (support). 


 


2. A sufficient approval system and (simplified) authorisation (esp. Article 18, 24)  
• Establish a simplified authorisation regime in line with the precautionary principle (Art. 24, 


27) 


It is essential for any approval and authorisation regime for biocidal products that humans and 
the environment are consistently protected from risks and hazards. This principle should also 
be guaranteed when introducing and applying the simplified authorisation procedure. We are 
concerned that Council's proposal for this system is not balanced enough. For instance, envi-
ronmental or human health criteria are not comprehensively considered for the assessment 
phase. In the Council’s approach, there would be no obligation to assess combination effects. 
Moreover, active substances which could damage water ecosystems in the long term, biocides 
in nanoform or that have (developmental) immuno- and neurotoxic effects would not be ex-
cluded from the simplified authorisation procedure. The proposed procedure is not transparent 
and member states do not get enough competences in order to restrict the authorisation on 
their territory. 
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In order to establish a balanced and simplified authorisation regime we recommend to:  


− Support EP rapporteur's proposal to ensure that environmental criteria will be appropriately 
considered in the risk assessment phase (support am. 37 of draft EP recommendation); 


− Ensure that active substances for which a hazard labelling is required do not fall under sim-
plified authorisation; at the very least, require that combination effects will be assessed and 
that biocides are excluded which pose long term damage on water ecosystems or have 
(developmental) immuno- or neurotoxic effects or include nano materials (amend Art. 24, 
27 council position). 


 


• Ensure sufficient assessment and evaluation of biocides in general (esp. Art 18) 


We are concerned that Council's proposal for the “regular” authorisation regime for biocidal 
products is not consistent enough to protect humans and the environment. A vague derogation 
in Article 18 makes it possible to sidestep dealing with biocides related threats on for example 
vulnerable groups, water resources or the endangered non-target wildlife if this can be justified 
on the basis of “disproportionate negative impact to the society”. Technical requirements for 
evaluating product assessments (Annex VI) are not coherent with essential provisions of envi-
ronmental Community laws (e.g. Water Framework Directive, Marine Strategy Directive).  


Another problem is that biocidal products that are also used as pesticides do so far not meet 
the criteria of the stricter EC Regulation on Plant Protection (Art. 2). With regard to the approval 
of active substances, it is a significant step back when a biocide will only (in principle) be re-
viewed every 15 years or after a possibly longer period (Art. 12) if they are not listed in the An-
nex of the Regulation.  


Our recommendations for your consideration are:  


− reject vague derogations in the authorisation regime in order to effectively protect hu-
man health and the environment (delete Article 18 (5) Council position); 


− ensure coherence with environmental Community laws (amend Annex VI Council posi-
tion) and with the Regulation EC No 1107/2009 (amend Art. 2(2) Council position); 
delete derogation for Art 2(2)(i)support a frequent review of biocidal products (amend 
Art. 12 Council position) and call for the inclusion of active substances in the Annex of 
the regulation (support EP rapporteur's amendment, but amend rapporteur’s pro-
posal for art. 17(3)(1a). 


 


• Ensure a sufficient assessment and labelling of Nano biocides 


Because of their novel properties, nano biocides may pose new risks. The new biocides law 
should ensure that nano biocides are properly assessed and establish provisions to enable 
consumers to make informed choices. We think that the current proposals are a step in the 
right direction, but do not go far enough.  


Our recommendations for nano biocides include: 


− Insist on a separate and timely functioning assessment of biocides in nano form  
(reinstate EP 1st reading position on Art. 18 Council); 
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− Ensure an understandable and sufficient labelling of all biocidal nanomaterials, reject 
any derogation to these essential obligations (amend Art. 57 and 68 Council posi-
tion); 


− Ensure that there will be a report on the assessment of risks to human health and the 
environment by the use of nanomaterials at the latest 2 years after entry into force of 
the regulation (reinstate EP’s first reading position in art. 64). 


 


3. Support measures for the sustainable use of biocidal products across the 
 Union (esp. Article 17, 75) 
As concluded in the PAN Germany background report “Sustainable Use of Biocides in Europe” 
[4] there are serious shortcomings with regard to effective measures on the use phase across 
the EU. We have noticed a gap of data obligations, of adequate standards for integrated pest 
management and precautionary measures and of the protection of sensitive areas. Whereas 
the proposed new concept of product authorisation will facilitate the market placement of bio-
cides in the EU, the Council position generally maintains the vague and ineffective provisions of 
the current Directive (Directive 98/8/EC) for the use phase.  


It is essential to establish a framework Directive and direct measures to ensure the sustainable 
use of biocidal products across the Union in a similar way as has been introduced for plant pro-
tection products according to Article 55 of Regulation (EC) 1107/2009 and Directive 
2009/128/EC. This is especially necessary given the risk of antibiotic resistance due to biocides 
overuse, which is a serious public health and veterinary health challenge.  


We welcome EP rapporteur's suggestions to reinstate EP’s first reading position on the 
sustainable use (am. 30 & 68 of the draft recommendation): 


− Establish a framework Directive for facilitating the sustainable use of biocidal products 
across the Union (amend Art. 17 Council position); 


− Introduce direct measures on EU level for assisting all efforts for the promotion of the sus-
tainable use of biocidal products (amend Art. 75 Council position). 


 
4. Guarantee transparency for the public, stakeholders and administration (esp. 
Article 57, 64, 68, 70) 
Neither the Council position, nor the rapporteur’s draft recommendation guarantees that the 
effectiveness of the biocide regulation for the protection of human health and the environment 
will be visible to key stakeholders, or provide an opportunity for greater public scrutiny and par-
ticipation. 


For example, there is no obligation to monitor and to report the impact on vulnerable groups or 
the environment from the use of authorised biocidal products (Art. 64). Consumers are not able 
to find out in each case if and how the relevant biocidal product is authorised and whether it 
contains problematic substances. Until now, none of the draft positions include a suggestion to 
publicly list all biocidal products which are legally authorised in the Union (e.g. not in Art. 66 or 
70), yet this seems paramount for better use and protection from consumers.  


In terms of treated articles we welcome the Council's proposal to require a binding labelling 
system for all related products indicating that they contain or are treated with biocides (Art. 57). 
We also support binding information about the name of active substances used. However label-
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ling would only be required when humans have direct contact with the active substance during 
a “foreseeable” use phase of the relevant treated article. This pre-condition is problematic since 
this would not consider malpractices (e.g. use of a treated rubbish bag for storing or packaging 
food).  


Our recommendation is to draw together the positive elements of all the drafts to date 
with some adaptations as follows:  


− call for frequent and public reporting regarding the impact of authorised biocidal prod-
ucts on human health and the environment (reinstate EP’s 1st reading position on 
Art. 64); 


− ensure an understandable and comprehensive labelling of all biocidal products and 
treated articles which, at the very least, clearly indicates a) the treatment or content (“in-
clude biocides” or “treated with biocides”), and b) the name of active substances used 
(amend Art. 57 and 68 Council position), reject any derogation to these essential 
obligations; 


− establish a comprehensive and frequently updated public database concerning author-
ised biocidal products – including a specific list/ indication of products which are author-
ised according to the simplified authorisation procedure - on EU and national level 
(amend Art. 70 Council position). 


 
 


Please do not hesitate to contact us in case of any questions. 


We should be most grateful if you consider our recommendations. 


 


Kind regards 


see contacts 
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Contacts 


Pesticide Action Network Germany 
Susanne Smolka 
Nernstweg 32  
22765 Hamburg, Germany 
Tel. + 49 40-399 19 10-24 
Fax + 49 40 -399 19 10-30 
E-mail: susanne.smolka@pan-germany.org 
http://www.pan-germany.org 


Pesticide Action Network Europe  
Gergely Simon (Board member)  
Tel. +36 203344336  
E-mail: gergely@pan-europe.info 
http://www.pan-europe.info  


 


 


Pesticide Action Network UK  
Nick Mole  
Development House  
56-64 Leonard Street  
London EC 2 A 4L T  
Tel. +44 20 7065 0905  
E-mail : nickmole@pan-uk.org  
http://www.pan-uk.org  


BUND (Friends of the Earth Germany) 
Jurek Vengels 
Am Köllnischen Park 1 
10179 Berlin, Germany 
Tel. +49 30 2758 6465 
E-mail : Jurek.vengels@bund.net 
http://www.bund.net 


European Environmental Bureau (EEB) 
Christian Schaible 
Boulevard Waterloo 34  
1000 Brussels, Belgium 
Tel. +32 (0) 2289 1094 
Fax +32 (0) 289 1099  
E-mail : christian.schaible@eeb.org 
http:// www.eeb.org/ 


Grüne Liga e.V., Bundeskontaktstelle Wasser  
Michael Bender  
Prenzlauer Allee 230  
10405 Berlin  
Tel. +49 30 – 443391-44  
E-mail : wasser@grueneliga.de  
http://www.wrrl-info.de 


Health and Environment Alliance HEAL 


Anne Stauffer 
28 Boulevard Charlemagne 
1000 Brussels 
Tel. +32 2 234 3643 
E-mail : anne@env-health.org 
http://www.env-health.org 


Health Care Without Harm Europe  
(HCWH Europe) 
Anja Leetz 
Rue de la Pépinière 1  
1000 Brussels, Belgium 
Tel.      +49 6222 76 93 202  
Fax      +32 2402 3042 
E-mail : anja.leetz@hcwh.org 
http://www.noharm.org/europe 


Women in Europe for a Common Future 
Elisabeth Ruffinengo  
1 Place de l’Eglise St André,  
74100 Annemasse, France  
Tel. + 33 (0)4 50 49 97 38  
E-mail : elisabeth.ruffinengo@wecf.eu  
http://www.wecf.eu 


Department of Clinical Microbiology 
Uppsala University Hospital 
Eva Haxton 
Dag Hammarskjölds väg 17, 
SE-751 85 Uppsala 
Tel. + 46 18 611 90 97 
Fax + 46 18 55 73 01 
E-mail : Eva.Haxton@medsci.uu.se 
http://www.medsci.uu.se 
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ProgrammGL-HWRM-SemianarBerlin21Januar2014.pdf


Die Karten liegen auf dem Tisch
Bis wohin steigt das Wasser bei Hochwasser? Welche Gefahren gehen von einer Flut aus? Welche Gebiete wären bei
einem Deichbruch betroffen? Derartige Fragen sind für diejenigen, die an Flüssen leben, von großem Interesse. Auf der
Grundlage der europäischen Richtlinie zum Hochwasserrisikomanagement (HWRM-RL) sind die Bundesländer aufgefor-
dert, bis Ende des Jahres 2013 Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrenkarten zu erarbeiten und zu veröffentlichen.


Die GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser veranstaltet ein ganztägiges öffentliches Seminar, um Entwürfe dieser Karten
in Augenschein zu nehmen und zu diskutieren, welche Implikationen damit für den Gewässerschutz und die naturnahe Ent-
wicklung von Flussauen verbunden sind. Betrachtet werden dabei auch die Entwicklungen um das nationale Aktionsprogramm
zum Hochwasserschutz und das Bundesprogramm „Blaues Band“. Außerdem sollen die sogenannten „wichtigen Wasser-
bewirtschaftungsfragen“ zur Diskussion stehen, die für die Erarbeitung der zweiten Bewirtschaftungspläne der deutschen
Flussgebiete maßgeblich sind.


Die Veranstaltung richtet sich an Vertreter von Umweltverbänden, Fachbehörden, wissenschaftlichen Einrichtungen und Pla-
nungsbüros sowie an andere Interessierte.


Programm
ab 9:30 Uhr  Anmeldung
10:00 Uhr Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie und wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen im Elbegebiet


Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V.
10:30 Uhr Hochwasserbedingter Schadstofftransport: Folgerungen zum Extremhochwasser der Elbe und ihrer


relevanten Nebenflüsse
René Schwartz, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg


11:00 Uhr Kaffeepause
11:30 Uhr Hochwassergefahren erkennen, Bayerische Flüsse renaturieren


Walter Binder, Stiftung Living Rivers
12:00 Uhr Hochwassergefahren- und -risikokarten in Baden-Württemberg – Warum grüne und schwarze


Bürgermeister gleichermaßen dagegen sind
Nikolaus Geiler, regiowasser e.V. / BBU - AK Wasser


12:30 Uhr Diskussion: Schlussfolgerungen aus süddeutschen Erfahrungen
13:00 Uhr Mittagspause
14:00 Uhr Das Hochwasser 2013 in Thüringen


Stephan Gunkel, Flussbüro Erfurt
14:25 Uhr Deichrückverlegungen und Schuldzuweisungen – Bericht aus Sachsen-Anhalt


Helmut Harpke, NABU + Wassernetz Sachsen-Anhalt
14:45 Uhr Kaffeepause
15:15 Uhr Alles im Fluß? Die WRRL, das Hochwasserrisiko & was folgt (Beispiel NRW)


Christian Schweer, Wassernetz NRW
15:45 Uhr Das Bundesprogramm „Blaues Band“ – Erwartungen zu den Bundeswasserstraßen


Till Hopf, NABU Bundesverband
16:15 Uhr Diskussion: wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen und Hochwassermanagement
16:50 Uhr Schlussworte Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V.
17:00 Uhr Ende der Veranstaltung


Die GRÜNE LIGA e.V. lädt ein zum Seminar


Hochwasserrisiko- und -gefahrenkarten
Hochwasserrisikomanagement und wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen


im 2. Bewirtschaftungszeitraum – die Umweltverbandsperspektive
am Dienstag, dem 21. Januar 2014


im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin


Hochwasserrisiko- und -gefahrenkarten
Hochwasserrisikomanagement und wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen


im 2. Bewirtschaftungszeitraum – die Umweltverbandsperspektive


Foto Elbehochwasser 2013: Steffen Bohl







Seminar „Hochwasserrisiko- und -gefahrenkarten. Hochwasserrisikomanagement und wichtige
Wasserbewirtschaftungsfragen im 2. Bewirtschaftungszeitraum – die Umweltverbandsperspektive“


Datum: Dienstag, 21. Januar 2014
Veranstaltungsort: Robert-Havemann-Saal im Haus der Demokratie und Menschenrechte


Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin


WRRL-WRRL-WRRL-WRRL-WRRL-SSSSSEMINAREMINAREMINAREMINAREMINAR 44 44 44 44 44


Die Tagung wird veranstaltet von der Bundeskontaktstelle Wasser der GRÜNEN LIGA e.V.
Titelfoto Luftbild Elbhochwasser 2013: Steffen Bohl


Anmeldung erbeten bis 16. Januar 2014 an:


Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V., Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Tel.: 030 - 40 39 35 30      Fax: 030 - 204 44 68      E-Mail: wasser@grueneliga.de


Organisation: ……………………………………………………………………
Name: ……………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………
E-Mail: ……………………………………………………………………


Die Teilnahme ist kostenfrei


Anfahrtskizze:
Haus der Demokratie und  Menschenrechte in Berlin
http://www.hausderdemokratie.de/


Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Vom S-Bahnhof Alexanderplatz ca. 20 Minuten Fußweg. Mit
Tram M4 (oder Bus 200) bis Haltestelle ‘Am Friedrichshain’
(Märchenbrunnen).


Mit dem Auto:
Berliner Ring Abfahrt Pankow; von der Prenzlauer Allee in Höhe
Danziger Straße, nach links einbiegen bis zur Greifswalder
Straße. Dort rechts einbiegen. Die Anzahl der Parkplätze ist
begrenzt.


Teilnehmer können gerne eigenes Infomaterial zum Thema
Hochwasser- und Gewässerschutz auslegen.


Das Projekt „Gewässerschutz HWRM“ der GRÜNEN LIGA e.V. wird finanziell vom Bundesministerium und vom
Umweltbundesamt gefördert. Die Förderer übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und die
Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Die geäußerten Ansichten und Mei-
nungen müssen nicht mit denen der Förderer übereinstimmen.


GRÜNE LIGA e.V.
Bundeskontaktstelle Wasser
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin


Tel.: +49 30 / 40 39 35 -30
Fax: +49 30/ 204 44 68
wasser@grueneliga.de
www.wrrl-info.de
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ProgrammHannover19Feb2015.pdf


am Donnerstag, dem 19. Februar 2015 von 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr


Programm


ab 9:00 Uhr Anmeldung


9:30 Uhr Begrüßung
Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V., Julia Mußbach, NABU, Magnus Wessel, BUND


Vormittag
Flüsse und Gewässer in Deutschland


9:45 Prof. Dr. Klement Tockner, Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin
Biodiversität in Deutschlands Gewässern – Status, Gefährdung und Entwicklungsziele


10:15 Rudolf Gade, Niedersächsisches Umweltministerium
Bewirtschaftungsplanung und Oberflächengewässer in Niedersachsen


10:45 Georg Rast, Umweltstiftung WWF Deutschland
Hochwasserrisikomanagement und nationales Hochwasserschutzprogramm –
neue Perspektiven für ökologischen Hochwasserschutz und Deichrückverlegungen?


11:10 Kaffeepause


11:30 Dr. Dr. Dietmar Mehl, biota – Institut für ökologische Forschung und Planung
Gute Beispiele aus Mecklenburg: Gewässerentwicklung und Bodenordnung an der Nebel


12:00 Michael Bender, GRÜNE LIGA  und Magnus Wessel, BUND
Bilanz zur Zielerreichung 2015


12:30 Mittagspause


Nachmittag
Diskussion: Biodiversität, Zielerreichung 2015, erste Einschätzungen zu den Planentwürfen und Ausblick


13:30 Biodiversität und Flussgebietsmanagement
Impulsreferate und Diskussion: (Moderation: Michael Bender, GRÜNE LIGA)
> Julia Mußbach, NABU Bundesverband: Naturschutz an Bundeswasserstraßen
> Stefan Gunkel, Flussbüro Erfurt: Fischotter und WRRL in Thüringen
> Gerhard Nagl, Bund Naturschutz: Biodiversitätsaspekte im Bewirtschaftungsplanung für die Donau
> Gerhard Kemmler, Deutscher Angelfischerverband: Bestandsentwicklung und Bedrohung des Aals


14:30 Kaffeepause


15:00 EU-weite Kampagnen und Aktionen
> Léa Bigot, ERN/GETIDOS: Europäischer Flussbadetag und „Big Jump Challenge 2015“
> Leonardo Mazza, Europäisches Umweltbüro: Die EEB-Kampagne zur WRRL 2.0


15:30 WRRL-Bilanz aus den Bundesländern und
Impulsreferate und Diskussion
> Holger Diening, Thüringisches Umweltministerium: Schwerpunkte aus Behördensicht
> Mark Harthun, NABU Hessen: Einschätzung zu Hessen
> Christian Schweer, Wassernetz NRW: Einschätzung zu Nordrhein-Westfalen


16:45 Abschluss und Aufruf zu „Aktionen am Fluss 2015“


17:00 Uhr Veranstaltungsende


Die GRÜNE LIGA, der NABU und der BUND laden ein zum Verbände-Seminar


Flussgebietsmanagement 2.0 — Bilanz und Perspektiven







Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:


Vom Hauptbahnhof Hannover
gehen Sie am einfachsten 350 m zu Fuß (Ausgang Ernst-
August-Platz, dann Niki-de-Saint-Phalle-Promenade) bis zur
U-Bahnstation „Kröpcke“, ab dort sind es 10 min. Fahrtzeit:
mit Linie 11 Richtung Haltenhoffstrasse
oder Linie 6 Richtung Nordhafen bis
Haltestelle Kopernikusstrasse
Anschließend zu Fuß 400m bis zum Werkhof.


Flussgebietsmanagement 2.0 — Bilanz und Perspektiven
Auftaktveranstaltung zur Beteiligung von Umweltverbänden und interessierter Öffentlichkeit an den Entwürfen
für Bewirtschaftungsplanung und Hochwasserrisikomanagement in den Flussgebieten Deutschlands
Mit den Ende 2014 veröffentlichten Entwürfen für Bewirtschaftungspläne, Maßnahmenprogramme und Hochwasserrisiko-
management wird gemäß WRRL der zweite Bewirtschaftungszeitraum von 2015 bis 2021 vorbereitet:Was lassen die
Planentwürfe für den Gewässerschutz und die Entwicklung naturnaher Flüsse,  Auen und Gewässer erwarten?
Wie gelingt die Kopplung mit dem Hochwasserrisikomanagement?


Auf dem Seminar möchten wir folgende Aspekte diskutieren:
- Zielvorstellungen für Gewässer und Auen in Deutschland
- Wasserrahmenrichtlinie und NATURA2000-Umsetzung
- Gute Beispiele zu Gewässerentwicklung und Hochwasserrisikomanagement
- Bundeswasserstraßen – neue Kategorisierung als Chance?
- Erste Einschätzungen zu den Planentwürfen aus verschiedenen Flussgebieten und Bundesländern
- Schwerpunktthemen für Verbändebeteiligung und Stellungnahmen


Veranstaltungsort:
Werkhof Hannover, Schaufelder Straße 11, 30167 Hannover
Nordstadt (siehe: www.werkhof.com/deutsch/werkhof/index4.htm)


Das Seminar wird veranstaltet von der Bundeskontaktstelle Wasser der GRÜNEN LIGA e.V. in Zusammenarbeit
mit dem NABU und dem BUND. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bitte bis zum 8. Februar 2015 bei


Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V., Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Tel.: 030 - 40 39 35 30   Fax: 030 - 204 44 68   E-Mail: wasser@grueneliga.de


Organisation: ……………………………………………………………………....


Name: ……………………………………………………………………....


Adresse: ……………………………………………………………………....


Telefon: ……………………………………………………………………....


E-Mail: ………………………………………………………………….…...


Warmes Mittagessen (auf eigene Kosten): ..... ja ..... nein ..... vegetarisch ..... nicht vegetarisch


Das Projekt „Flussgebietsmanagement 2.0“ der GRÜNEN LIGA e.V. wird finanziell vom Bundesministerium und vom
Umweltbundesamt gefördert. Die Förderer übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und die
Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Die geäußerten Ansichten und Mei-
nungen müssen nicht mit denen der Förderer übereinstimmen.


Lageplan:


Quelle: Werkhof Hannover


Kontakt:


Michael Bender, GRÜNE LIGA
Bundeskontaktstelle Wasser
Tel.: +49 (0)30 - 40 39 35 -30
E-Mail: wasser@grueneliga.de
Internet: www.wrrl-info.de


Magnus J. K. Wessel, BUND
Naturschutzpolitik und -koordination
Tel.: +49 (0)30 - 275 86 -543
E-Mail: magnus.wessel@bund.net
Internet: www.bund.net


Julia Mußbach, NABU
Gewässerpolitik
Tel.:  + 49 (0)30 - 28 49 84 -1629
E-Mail:   julia.mussbach@nabu.de
Internet: www.nabu.de
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ProgrammMagdeburg 24Sept2013.pdf


Die GRÜNE LIGA e.V. und das WASSERNETZ SACHSEN-ANHALT laden ein zum Seminar


WRRL-WRRL-WRRL-WRRL-WRRL-SSSSSEMINAREMINAREMINAREMINAREMINAR     4343434343


Mehr Raum für lebendige Flüsse!
Neue Ansätze nach der Flut 2013?


am Dienstag, dem 24. September 2013
im Forum Gestaltung in Magdeburg


Mehr Raum für lebendige Flüsse!
Neue Ansätze nach der Flut 2013?


Mehr Raum für lebendige Flüsse! – Unter dieser Prämisse lassen sich Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, der
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie und der Naturschutzgesetzgebung zusammenführen. Mit dem Freihalten von
Überschwemmungsgebieten, mit Deichrückverlegungen und mit der Restaurierung naturnaher Auenwälder können
Hochwassergefahren vermindert, Risiken verringert und wertvolle Lebensgemeinschaften der Flussauen gefördert werden.


Technische Maßnahmen leisten einen wertvollen Beitrag zum Hochwasserschutz, können aber – wie Deichbrüche, überlau-
fende Talsperren oder überflutete Hochwassermauern zeigen – im Einzelfall das Risiko auch erhöhen. Gibt es erweiterte
Chance dafür, den Flüssen mehr Raum zu geben, Deiche zurückzuverlegen, Hochwasserentstehungsgebiete für naturna-
hen Wasserrückhalt zu nutzen und dadurch die Hochwassergefahr wirksam zu senken? Gleichzeitig steht der Hochwasser-
schutz EU-weit unter einer neuen Rahmengesetzgebung: Überschwemmungsgebiete werden ausgewiesen, Überflutungs-
risiken und -gefahren kartiert und Hochwassermanagementpläne erstellt. Wann gibt es die Möglichkeit, die veröffentlichten
Karte einzusehen und die Pläne zu kommentieren? Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte aus Umweltverbänden,
Bürgerinitiativen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Behörden, Planungsbüros und anderen Stellen.


Programm


ab 9:30 Uhr  Anmeldung
10:00 Uhr Begrüßung durch Michael Bender, GRÜNE LIGA


Grußwort von Dr. Angela Stephan, BI Lebendige Elbe
10:15 Uhr Umsetzung der HWRM-Richtlinie in Sachsen-Anhalt und Hochwasserschutzkonzeption bis 2020


Detlef Moebes, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt (MLU) Sachsen-Anhalt (angefragt)
10:45 Uhr Ökosystemfunktionen von Flussauen


Mathias Scholz, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UfZ)
11:15 Uhr Kaffeepause


11:45 Uhr Dachbegrünung, dezentrale Regenwasserbewirtschaftung und urbane Hochwasservorsorge
Marco Schmidt, TU Berlin


12:15 Uhr Hochwasserschutz und Flussbau an der Schwarzen Elster aus umwelthistorischer Sicht
Manuela Armenat, Georg-August-Universität Göttingen


12:45 Uhr Diskussion: Neue Ansätze für den Hochwasserschutz
13:00 Uhr Mittagspause


14:00 Uhr Naturschutzgroßprojekt Mittlere Elbe und Deichrückverlegung Lödderitzer Forst
Astrid Eichhorn, WWF


14:30 Uhr Deichrückverlegungen in Sachsen-Anhalt – Synergieeffekte von Hochwasserschutz und Naturschutz
Karl-Heinz Jährling, Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt


15:00 Uhr Kaffeepause


15:30 Uhr Hochwassergeschehen 2002 bis 2013 aus Naturschutzsicht
Helmut Harpke, NABU /  Wassernetz Sachsen-Anhalt


16:00 Uhr Diskussion: Schlussfolgerungen – Mehr Raum für lebendige Flüsse in Sachsen-Anhalt


16:50 Uhr Schlussworte Michael Bender
17:00 Uhr Ende der Veranstaltung







Seminar „Mehr Raum für lebendige Flüsse – Neue Ansätze nach der Flut 2013?“
Magdeburg, 24. September 2013


Veranstaltungsort: Forum Gestaltung, Brandenburger Str. 9-10, 39104 Magdeburg
Gern können die Teilnehmer Info-Material zu ihrer Arbeit im Bereich Gewässerschutz mitbringen.


WRRL-WRRL-WRRL-WRRL-WRRL-SSSSSEMINAREMINAREMINAREMINAREMINAR 43 43 43 43 43


Die Tagung wird veranstaltet von der Bundeskontaktstelle Wasser der GRÜNEN LIGA e.V. in Zusammenarbeit mit dem Wassernetz Sachsen-Anhalt.
Das Wassernetz Sachsen-Anhalt ist das Forum der Umweltverbände und -initiativen zur Begleitung der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie
in unserem Bundesland. Fotos: Antje Weber, Sebastian Vogt


Anmeldung erbeten bis 19. September 2013 an:


Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V., Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Tel.: 030 - 40 39 35 30      Fax: 030 - 204 44 68      E-Mail: wasser@grueneliga.de


Organisation: ……………………………………………………………………
Name: ……………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………
E-Mail: ……………………………………………………………………


Die Teilnahme ist kostenfrei


Anfahrtskizze:
Anreise mit der Deutschen Bahn:
Vom Hauptausgang HBF (Willy-Brandt-Platz) nach links zur
Ernst-Reuter-Allee, diese am Fußgängerüberweg überqueren.
Links in die Brandenburger Straße einbiegen. Das FORUM
GESTALTUNG, Brandenburger Straße 9-10, befindet sich nach
ca. 50 Metern auf der linken Straßenseite.
Vom Adenauer-Platz / ZOB oder Kölner Platz aus zu Fuß auf
der Ernst-Reuter-Allee stadteinwärts; nach Unterquerung der
Bahnbrücken am Hauptbahnhof links in die Brandenburger
Straße.
Anreise mit dem PKW:
Parkplätze in unmittelbarer Umgebung des Tagungsortes sind
nur in geringem Umfang vorhanden. Das nächstliegende
Parkhaus ist das im CityCAREE.


Das Projekt „Gewässerschutz HWRM“ der GRÜNEN LIGA e.V. wird finanziell vom Bundesministerium und vom
Umweltbundesamt gefördert. Die Förderer übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und die
Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Die geäußerten Ansichten und Mei-
nungen müssen nicht mit denen der Förderer übereinstimmen.


GRÜNE LIGA e.V.
Bundeskontaktstelle Wasser
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin


Tel.: +49 30 / 40 39 35 -30
Fax: +49 30/ 204 44 68
wasser@grueneliga.de
www.wrrl-info.de
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Programm
ab 9:30 Uhr Anmeldung
10:00 Uhr Begrüßung


Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V., Marion Hasper (KNU) und Eick von Ruschkowski, NABU
10:15 Uhr Belastung der Gewässer durch Landwirtschaft und Biomasseerzeugung


Frank Steinmann vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein berichtet über den Biomasse-Maisanbauboom und die wieder zunehmenden
Nährstoffbelastungen im Grundwasser


10:45 Uhr Energiepflanzenanbau und Gärreste beeinträchtigen die Trinkwassergewinnung
Markus Penning vom Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) berichtet, wie die in den letzten
zwanzig Jahren erreichten Erfolge bei der Grundwassersanierung durch Massentierhaltung,Futtermittel-
importe, Energiemaisanbau und unkontrollierte Biogassubstrat-Entsorgung über den Haufen geworfen werden.


11:15 Uhr Gefährdung der Trinkwassersicherheit durch industrielle Landwirtschaft
Christa Hecht von der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) zeigt auf, dass Einträge aus der
Landwirtschaft ein deutschlandweites Problem für die Trinkwasserversorger sind und selbst die
Unterhaltungsverbände für strengere Regelungen eintreten.


11:45 Uhr Kaffeepause


12:00 Uhr Handlungsbedarf angesichts der ansteigenden Nährstoffbelastung
Christian Hey vom Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) berichtet über strategische Leitlinien zur
Reduzierung der Nährstoffbelastung aus landwirtschaftlicher Intensivierung und Biomasseboom und zeigt den
politischen Handlungsbedarf von der Reform der europäischen Agrarpolitik über die EEG-Förderung bis hin zur
anstehenden Novelle der Düngeverordnung auf.


12:30 Uhr Statements aus dem Bundestag zur anstehenden Novelle der Düngeverordnung
angefragt sind: Artur Auernhammer (CDU/CSU), Dr. Wilhelm Priesmeier (SPD), Peter Meiwald
(Bündnis90/GRÜNE) und Ralph Lenkert (DIE LINKE)


13:00 Uhr Mittagspause


14:00 Uhr Moore in Norddeutschland: Umweltschäden durch Entwässerung und nachhaltige Alternativen
Achim Schäfer von der Universität Greifswald berichtet über Umweltschäden und Klimafolgen, die mit der
Entwässerung von Mooren und ihrer landwirtschaftlichen Nutzung einhergehen und zeigt Perspektiven für die
Bioökonomie durch nachhaltige Paludikultur auf.


14:30 Uhr Internationale Normung zur Nachhaltigkeit von Biomasse – eine Lösung für das Wasserproblem?
Nikolaus Geiler vom Ak Wasser im BBU vertritt über das KNU die Umweltverbände im Normenausschuss
NA 172-00-10 AA Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse und wird erläutern, wie Wasseraspekte bei der
internationalen ISO- und europäischen CEN-Normung von Nachhaltigkeitskriterien für energetisch nutzbarer
Biomasse und für biobasierte Produkte berücksichtigt werden:
Berichtspflichten ohne Ende – aber auch ohne Inhalt?


15:00 Uhr Wie nachhaltig sind die Forschungsansätze in der Bioökonomie?
In welche Forschungsbereiche und zu welchen Akteuren fließen die milliardenschweren Fördergelder – und
welche Forschungsthemen wären tatsächlich nachhaltigkeitsrelevant? Wer bestimmt die Themen und wo kann
die Zivilgesellschaft mitreden? Wer vertritt die Themen wie Biodiversität, Welternährung oder Gerechtigkeit
beim Agendasetting? Steffi Ober vom NABU stellt Rahmenbedingungen der Forschungsförderung vor und
unterwirft die Forschungsprogramme einem Partizipationscheck.


15:30 Uhr Abschlussdiskussion zu Bioökonomie und Wasserstress sowie Verabschiedung einer Verbände-Resolution
bei Wasser, Kaffee und Kuchen


16:30 Uhr Veranstaltungsende


Die GRÜNE LIGA, der NABU, das Koordinierungsbüro Normungsarbeit der Umweltverbände (KNU) und der Ak Wasser im
BBU laden ein zum Seminar


uschi dreiucker @ pixelio.deBioenergie und Bioökonomie — Agrarboom ohne Rücksicht auf die Gewässer
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Programm


ab 9:30 Uhr  Anmeldung


Den guten Zustand richtig definieren!
10:00 Uhr Begrüßung


Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V.
10:15 Uhr Trifluoracetat, Pyrazol und Co. – Regulierungs-Defizite im WHG


Nikolaus Geiler, BBU AK Wasser
10:45 Uhr Schadstoffbelastung der Elbe – Zurück in die Zukunft?


Dr. René Schwartz, Umweltbehörde Hamburg
11:15 Uhr Diskussion: Regulierungs- und Umsetzungsdefizite der WRRL


11:30 Uhr Kaffeepause


Pestizide, Biozide und Tierarzneimittel
12:00 Uhr Glyphosat, Cybutryn & Co. – Gewässerbelastungen durch Pestizide und Biozide


Susanne Smolka, Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany), Hamburg
12:20 Uhr Pestizide in Kleingewässern und Fließgewässern


Tomas Brückmann, GRÜNE LIGA e.V.
12:40 Uhr Gewässerbelastung durch Tierarzneimittel


Susan Haffmans, Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany), Hamburg
13:00 Uhr Diskussion: Pestizide und Biozide, Tierarzneimittel


Impuls: Pestizideinsatz in Privatgärten,
Sarah Buron - Giftfreies Gärtnern, GRÜNE LIGA Berlin e.V.


13:30 Uhr Mittagspause


Arzneimittel und Gewässerschutz
14:30 Uhr Arzneimittelrückstände im Wasserkreislauf


Hans-Joachim Grommelt, BUND - BAK Wasser
14:50 Uhr Arzneimitteleinträge aus wasserwirtschaftlicher Sicht


Andrea Danowski, BDEW
15:10 Uhr Diskussion: Arzneimittel
15:30 Uhr Kaffeepause


Spurenstoffe und Water-Reuse
16:00 Uhr Mikroschadstoffe und Spurenstoffe – Position zur 4. Reinigungsstufe


Paul Kröfges, BUND - BAK Wasser
16:20 Uhr Water-Reuse – EU-Initiative zur Abwasserwiederverwendung


Manuela Helmecke, Umweltbundesamt
16:40 Uhr Diskussion: Spurenstoffe, Vorsorge und Water-Reuse


16:50 Uhr Schlussworte: Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V.


17:00 Uhr Ende der Veranstaltung


Die Verantwortung
für den Inhalt liegt
bei den AutorInnen.


DIESES PROJEKT WIRD GEFÖRDERT VON:


Saubere und gesunde Flüsse


Schadstoffe und Wasserrahmenrichtlinie
am 12. Oktober 2017 von 9:30 bis 17:00 Uhr in der
Kulturfabrik Moabit in Berlin (nahe Hauptbahnhof)


Quelle: fotolia.com







Seminar „Schadstoffe und Wasserrahmenrichtlinie“


Datum: Donnerstag, 12. Oktober  2017 von 9:30 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort: Theater der Kulturfabrik Moabit in Berlin


http://www.kulturfabrik-moabit.de/
Lehrter Str. 35, 10557 Berlin – 12 Minuten vom Hauptbahnhof


E-Mail-Anmeldung erbeten bis 5. Oktober 2017 an:


Heinrich Zott, GRÜNE LIGA e.V., Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Tel.: 030 - 40 39 35 72      E-Mail: Mitarbeiter.Wasser@grueneliga.de


Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Von Berlin Hauptbahnhof ca. 12 Minuten Fußweg bzw.
mit Bus 123 drei Stationen bis Haltestelle ‘Kruppstraße’
oder:
U9 Turmstraße, U6 Reinickendorfer Straße, S Wedding
+ Bus M27 bis Quitzowstr.


Mit dem Auto:
AB-Abfahrt Beusselstr., rechts halten, 2. Ampel links in die
Siemensstr., (wird dann zur Quitzowstr.), Ecke Perleberger
Str. links abbiegen, sofort nächste Ampel rechts abbiegen in
die Lehrter Straße.


B96 aus dem Tiergartentunnel (Ausfahrt Invalidenstr.) links
abbiegen, nächste Ampel rechts abbiegen in die Lehrter
Straße


GRÜNE LIGA e.V.
Bundeskontaktstelle Wasser
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin


Tel.: +49 30 / 40 39 35 -30
Fax: +49 30/ 204 44 68
wasser@grueneliga.de
www.wrrl-info.de


Den guten Zustand richtig definieren!
Wieviel Gifte wollen wir in unseren Gewässern tolerieren? Welche Schadstoffe sind in der Oberflächengewässerverordnung
und im Abwasserrecht gar nicht gelistet? Wo liegen die Schwerpunkte bei der partikelgebundenen Schadstoffbelastung der
Elbe? Darf Deutschland nur die Vorgaben aus Brüssel übernehmen oder sind eigene Akzente nötig?


Pestizide, Biozide und Tierarzneimittel
Pestizide werden in der Landwirtschaft, aber auch in privaten Gärten in großem Umfang ausgebracht. Wo liegen die Gefahren
für unsere Gewässer und welche positiven Ansätze des Pflanzenschutzes können verfolgt werden? Außerhalb der
Landwirtschaft kommen die gleichen oder ähnliche Wirkstoffe als Biozide zum Einsatz, so bei  Boots- und Fassadenanstrichen.
Mit der Gülle werden auch umfangreiche Mengen an Tierarzneimitteln auf den Feldern entsorgt. Wie können stringentere
Vorgaben zur Zulassung und Anwendung den Gewässerschutz verbessern?


Arzneimittel und Gewässerschutz
Eine aktuelle Studie belegt: trotz sinkender Einwohnerzahlen wird der Umfang der verschriebenen und eingenommenen
Arzneimittel ansteigen. Wie muss eine zukünftige Arzneimittelstrategie aussehen, die von der Zulassung bis zur Entsorgung
dem Gewässerschutz wesentlich besser Rechnung trägt?


Spurenstoffe und Water-Reuse
Lassen sich Mikroschadstoffe nach dem Verursacherprinzip bereits an der Quelle wirksam vermeiden oder brauchen wir die
4. Reinigungsstufe in den Klärwerken? Welche Regelungen schlägt die EU zur Abwasserwiederverwendung vor?


Das Seminar ist eine Veranstaltung der GRÜNEN LIGA  e.V. im Rahmen des Projekts „WRRL-Review“
Programm: www.wrrl-info.de . Die Teilnahme ist kostenfrei, Mittagsversorgung auf Selbstzahlerbasis.
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Wasserverschmutzung, Wassermangel und Water-Grabbing –
Können internationale Nachhaltigkeitsnormen die Übernutzung der
Ressourcen verhindern?
Es ist eine kühne Vision: Statt auf Erdöl, Erdgas und Kohle soll die Wirtschaft künftig auf Biomasse basieren. Nicht nur die
fossilen Energieträger sollen durch Energiepflanzen ersetzt werden, auch Grundchemikalien und Kunststoffe sollen mehr
und mehr aus Biomasse (insbesondere Pflanzen und Algen) gewonnen werden. Der Umbau von einem fossil-basierten zu
einem Biomasse-basierten Wirtschaftsystem läuft unter dem Titel „Bioökonomie“. Die Bundesregierung und die Europäische
Union investieren derzeit Milliarden Euro in die Bioökonomie-Forschung. Möglicherweise wird das Konzept, fossile
Energieträger durch Biomasse zu ersetzen aber schon an der Begrenztheit der Wasserressourcen scheitern. Denn im Schnitt
benötigen deren Anbau und Weiterverarbeitung 70mal mehr Wasser als die Gewinnung von Erdöl, Erdgas oder Steinkohle.


Am 3. Nov. 2014 wird im Rahmen eines Umweltverbändeseminars in Berlin der Frage nachgegangen, ob man drauf und
dran ist, mit der Bioökonomie den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben: Insbesondere der in den letzten Jahren erheblich
ausgeweitete Biomasse-Maisanbau führt in Deutschland bereits jetzt zu einer deutlichen Verschlechterung des
Gewässerzustands und und hat damit erhebliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt an Land und in aquatischen
Lebensräumen. Die regionale Trinkwasserversorgung sieht sich mit wieder ansteigenden Nitratwerten konfrontiert. Der
Nutzungsdruck auf landwirtschaftliche Flächen ist so hoch, dass eine auf Biomasse basierende Wirtschaft in Europa nur
möglich sein wird, wenn in gigantischem Umfang Biomasse aus Übersee bezogen wird. In den Überseeländern wird der
Export von Biomasse für energetische und stoffliche Nutzungen den Wasserstress noch weiter verschärfen. International
anwendbare Normen zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Biomasseanbau und Weiterverarbeitung sollen u.a. auch Water-
Grabbing, Wassermangel und Wasserverschmutzung verhindern. Aber können Normen tatsächlich einen intakten
Wasserhaushalt gewährleisten, wenn für eine „grüne“ Bioökonomie der agrar-industrielle Biomasseanbau exponentiell zunehmen
wird?


Am Folgetag wird, ebenfalls in Berlin, ein Kongress der Bundesregierung zum Thema Nachhaltigkeit der Bioökonomie
stattfinden – siehe:  http://www.biooekonomie2014.de/. Weil wir seitens der Umweltverbände einige Grundanahmen der
Bioökonomiekozepte von Bundesregierung, EU-Kommission, Industrie und Bauernverbänden, die von grenzenlosem, grünen
Wachstum in einer endlichen Welt ausgehen, nicht teilen, wollen wir im Vorfeld der Regierungsveranstaltung die Verheißungen
der Bioökonomie an der Begrenztheit der Wasserressourcen messen.


Das Seminar ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von GRÜNE LIGA, NABU, Koordinierungsbüro Normungsarbeit der
Umweltverbände (KNU) und Ak Wasser im BBU.


Veranstaltungsort: NABU Bundesgeschäftsstelle, Charitestraße 3, 10117 Berlin
in fußläufiger Entfernung vom Berliner Hauptbahnhof und S/U-Bhf. Friedrichstraße
(siehe: http://www.nabu.de/downloads/anfahrtsweg-bgs.pdf)


Kontakt: Michael Bender, Tel.: +49 30 40 39 35 -30, E-Mail: wasser@grueneliga.de
GRÜNE LIGA e.V., Bundeskontaktstelle Wasser, Internet: www.wrrl-info.de


Seminar


Bioenergie und Bioökonomie — Agrarboom ohne
Rücksicht auf die Gewässer


Die Verantwortung
für den Inhalt liegt
bei den AutorInnen.


DIESES PROJEKT WIRD GEFÖRDERT VON:


Foto: uschi dreiucker @ pixelio.de


am Montag, den 3. November 2014
in der NABU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin
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Bioenenergie und Bioökonomie – 
Agrarboom ohne Rücksicht 
auf die Gewässer
3. November 2014 
NABU Bundesgeschäftsstelle, Berlin


SEMINARBERICHT


Das Seminar wurde von der Bundeskontaktstelle Wasser der 


GRÜNEN LIGA e.V., dem Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), 


dem Arbeitskreis Wasser im BBU und dem Koordinierungsbüro 


Normungsarbeit der Umweltverbände im Rahmen des von BMUB 


und UBA geförderten Projekts „Flussgebietsmanagement 2.0“ 


veranstaltet.
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Zusammenfassender Bericht zum Seminar 
„Bioenenergie und Bioökonomie – Agrarboom ohne 
Rücksicht auf die Gewässer“, veranstaltet  am 
3. November 2014 in der Bundesgeschäftsstelle 
des NABU in Berlin 


Vorbemerkung – Anlass der Veranstaltung


In Deutschland haben die ersten Ansätze zu einer „Bi-
oökonomie“ – nämlich der Anbau von Energiepflanzen 
für die Biogasgewinnung sowie für Agrartreibstof-
fe – regional zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
Grundwassers sowie der Oberflächengewässer geführt. 
Die Biomasseförderung im Erneuerbare Energien Gesetz 
(EEG) steht im klarem Gegensatz zu den ausdrücklichen 
Empfehlungen z.B. des wissenschaftlichen Beirats für 
Agrarpolitik und des Wissenschaftlichen Beirats für Um-
weltfragen. Umweltpolitische Leitplanken für den Bio-
masseanbau, beispielsweise in der Düngeverordnung, 
fehlen bis heute.
Derweil soll die Bioökonomie nun auf eine neue Stu-
fe gehoben werden: Biomasse soll nicht nur zu Biogas 
und Agrotreibstoffen konvertiert werden, sondern auch 
stofflich zu „biobasierten Produkten“ weiterverarbeitet 
werden. Das große Ziel: Die Transformation von einer 
fossil basierten Wirtschaft hin zu einer auf Biomasse ba-
sierten Wirtschaft. Der Bioökonomie-Hype manifestiert 
sich auch in hohen Forschungsausgaben, die national 
und in der EU in das Vorantreiben der Bioökonomie in-
vestiert werden. 


 Werden jetzt die Anfangsfehler der deutschen 
Biomasse-Politik auf europäischer und globaler Ebene 
wiederholt?


 Welche Gefährdungen für den Wasserhaushalt resul-
tieren aus einer immensen Steigerung des Biomasse- 
anbaus in den außereuropäischen Anbauregionen bzw. 
wird die Bioökonomie zu einem neuen Treiber, der die 
globale Süßwasser-Biodiversitätskrise dramatisch 
verschärft?


 Wie will man via internationaler Normung diese 
Risiken in den Griff bekommen, bzw. greift dieser Ansatz 
nicht zwangsläufig immer zu kurz, da Verlagerungs- 
effekte wie indirekte Landnutzungsänderungen dabei 
nicht berücksichtigt werden?


 Werden die Forschungsgelder, die derzeit in die Bio- 
ökonomie gepumpt werden, im notwendigen Umfang 
auch in Risikoerkennung, Risikominimierung und Risiko- 
management investiert oder bleiben Umweltfolgen ähn-
lich unterbelichtet wie wir es beim EEG erleben?


 Kann die Novelle der Düngeverordnung für den
Gewässerschutz in Deutschland eine Verbesserung 
bewirken oder wird die anhaltende, durch hoch sub- 
ventionierte Landwirtschaft und Biomasseanbau ver-
ursachte Nitratschwemme ins Grundwasser weiterhin 
immense Folgekosten für Wasserversorger, Trinkwasser-
kunden und die aquatische Umwelt verursachen?


Diesen Leitfragen ging das gemeinsame Seminar von 
GRÜNE LIGA, Naturschutzbund Deutschland (NABU), 
dem Arbeitskreis Wasser im Bundesverband Bürgerini- 
tiativen Umweltschutz (BBU) und dem Koordinierungs-
büro Normung der Umweltverbände (KNU) am 3. Novem-
ber 2014 in Berlin nach.
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1
Düngeverordnung und Biomasseboom –
Die Vorträge des Vormittags


Dr. Frank Steinmann vom Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein führte in seinem einführenden 
Vortrag zur „Belastung der Gewässer durch Landwirt-
schaft und Biomasseerzeugung“ aus, dass sich nach den 
Novellen des EEG von 2004 und 2009 der Maisanbau in 
Schleswig-Holstein mit zweistelligen Zuwachsraten ent-
wickelt hat. Der leichte Rückgang im Jahr 2012 ist auf 
den verringerten Anbau von Körnermais zurückzuführen, 
während der Anbau von Silomais auf nahezu unverändert 
hohem Niveau stagnierte. Im Jahr 2011 waren in Schles-
wig-Holstein 29 % der Ackerfläche (dies entspricht 20 
% der landwirtschaftlichen Nutzfläche) mit Mais bestan-
den. Der Maisanbau konzentriert sich dabei in Gebieten 
mit einer erhöhte Grundwassergefährdung.


Der Maisanbau geht im Vergleich aller Ackerkulturen 
mit der höchsten Stickstoffüberversorgung einher, da 
zusätzlich zum aufgebrachten Wirtschaftsdünger in 
großem Stil Mineraldünger eingesetzt wird. In Abhän-
gigkeit von den Bodeneigenschaften kommt es v.a. im 
Bereich der Geest zu sehr hohen Austrägen von Stick-
stoff in das Grundwasser und die Oberflächengewässer. 
Das vergleichsweise sehr hohe Erosionspotential beim 
Maisanbau führt auch beim Phosphor zu einem starken 
Eintrag in die Gewässer. 


Ein relativ neues Umweltproblem, das es zu beobachten 
gilt, resultiert aus dem Fusarienbefall in Maisbeständen, 
da die Mykotoxine bis ins Grundwasser gelangen kön-
nen.


Die in einer Reihe von Grundwassermessstellen ermittel-
te Nitratbelastung  spiegelt die Dramatik der Situation 
nur eingeschränkt wieder, da zuvor durch Denitrifikati-
on im Boden ein erheblicher Teil des Stickstoffs bereits 
abgebaut wird. Die Denitrifikation ist aber ein endlicher 
Vorgang, der vor allem an den Vorrat von umsetzbaren 
Sulfiden im Boden gebunden ist. Sobald der Vorrat auf-
gebraucht ist, schlagen die Nitratwerte direkt auf die 


Messstellen durch. Bezieht man die Nitratgehalte vor 
Denitrifikation in die Analyse ein, ergeben sich deutlich 
höhere Belastungen (Mittelwerte 72,2 mg/l statt 32,2 
mg/l).


Keines der Grundwasser-Messnetze in Schleswig-Hol-
stein weist auf einen weiter sinkenden Trend in der Ni-
tratbelastung hin. Stattdessen lässt das sogenannte 
Belastungsmessnetz zur Berichterstattung an die Euro-
päische Umweltagentur gemäß Nitratrichtlinie seit 2009 
einen signifikanten wiederansteigenden Trend der Nit-
ratwerte erkennen. 


Die von den Mitgliedsstaaten an die EU-Kommission 
gemeldeten Daten zur Belastungssituation sind nicht 
ohne weiteres vergleichbar. Die vielzitierte Einstufung, 
Deutschland liege hinsichtlich der Nitratbelastung EU-
weit auf Platz 2, ist so nicht haltbar. Es ist aber festzu-
halten: „Wir messen nicht falsch, wir haben ein Nitrat-
problem.“


Zur Novelle der Düngeverordnung: Die bloße Erhöhung 
der Lagerkapazität reicht hier nicht aus. Es müssen 
auch die technischen Möglichkeiten (Schleppschlauch, 
Schleppschuh, Schlitz- und Injektionstechnik)vorhande
n sein, die eine pflanzenbedarfsgerechte Verwertungs-
möglichkeit sichern.


Dr. Christina Aue vom Oldenburgisch-Ostfriesischen 
Wasserverband (OOWV), dem flächenmäßig größten 
Wasserversorger Deutschlands, erläuterte in ihrem Vor-
trag „Energiepflanzenanbau und Gärreste beeinträchtigen 
die Trinkwassergewinnung“ die regional dramatischen 
Herausforderungen für die Trinkwasserversorgung anhand 
der unterschiedlichen Ausprägung der Deckschichten im 
Versorgungsgebiet: Während im nördlichen, friesischen 
Bereich Tonschichten den unteren Grundwasserleiter ei-
nen vergleichsweise guten Schutz bieten, weist das Ge-
winnungsgebiet nördlich von Oldenburg sogenannte „ge-
ologische Fenster“ auf. In den Geestlagen des südlichen 
Versorgungsgebiets, in dem die größten Wassermengen 
gefördert werden, bieten die geologischen Verhältnisse 
nur einen geringen Schutz für die Grundwasserleiter. In 
diesem Gebiet traten im Wasserwerk Holdorf bis Mitte 
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der 1980er Jahre derart stark steigende Nitratwerte 
auf, dass tiefere Brunnen gebohrt werden mussten, um 
eine Belastung mit 50 mg Nitrat/l auszuschließen. In 
den Folgejahren konnten durch die Kooperationen mit 
der Landwirtschaft sehr gute Erfolge bei der Entlas-
tung der oberflächennahen Grundwasserleiter erreicht 
werden. Das Wasserwerk Thülsfelde wies bis 2006 sin-
kende Trends in der Nitratbelastung auf, danach stiegen 
die Nitratwerte wieder an. Dieser Wiederanstieg ist u.a. 
auf den vermehrten Einsatz von Wirtschaftsdüngern im 
Verbandsgebiet zurückzuführen, begründet durch die 
310 Biogasanlagen und die Zunahme des Maisanbaus so-
wie sowie den wachsenden Tierbestand in der Region. 
Die an einzelnen Messstellen unter landwirtschaftlicher 
Nutzung ermittelte Nitratbelastung erreichte Werte von 
110 mg Nitrat pro Liter und lag damit deutlich über dem 
Grenzwert für das Grundwasser und das Trinkwasser, der 
auf 50 mg Nitrat pro Liter festgestzt ist.


Zu bedenken ist, dass die gemessenen hohen Nitratwer-
te im Grundwasser sehr deutlich unter den tatsächlichen 
Einträgen in den Boden liegen. Die Denitrifikation wäh-
rend der Bodenpassage senkt die Nitratfracht im Grund-
wasser, im konkreten Fall muss mit etwa 32 mg „deni-
trifiziertem Nitrat“ zusätzlich zum gemessenen Eintrag 
gerechnet werden. Die Pufferkapazität der Böden ist 
aber begrenzt. Zudem setzt die Denitrifikation im Un-
tergrund Sulfat und Eisen frei und führt zur Verlagerung 
von Schwermetallen. 


Regional sind im Grundwasser ebenfalls Konzentrationen 
der Abbauprodukte von Pflanzenschutzmittel festzustel-
len, die zu den „nicht relevanten“ Metaboliten zählen, 
jedoch keinesfalls ohne Schadwirkung sind. 


Der OOWV bietet innerhalb der Kooperation die Maßnah-
me „Mais erfolgsorientiert“ mit 124 beteiligten Betrie-
ben an, bei dem das Unterschreiten von einem N-Über-
schuss von 80 kg pro Hektar finanziell mit bis zu 150 Euro 
honoriert wird. Die Auszahlung richtet sich nach Höhe 
des Herbst-Nmin-Wertes. Problematisch ist allerdings, 
dass nicht die gesamte Betriebsfläche in das Programm 
eingebracht werden muss. Langjährige positive Erfah-
rungen hat der OOWV mit Angeboten zum  „Wasserschutz 
durch Ökolandbau“.


Zur Düngeverordnung: Mit der Vorgabe zur Einhaltung ei-
nes Flächenbilanzüberschuss von 60 kg/ha lässt sich der 
Nitratgrenzwert von 50 mg/l nicht einhalten. Nicht ziel-
führend ist derzeit, dass bis zu 60 % des im Wirtschafts-
dünger enthaltenen Stickstoffs bei der Berechnung des 
Düngereinsatzes  nicht berücksichtigt werden muss. 


In Dänemark werden aufgrund strengerer Gesetze etwa 
50 % weniger PSM eingesetzt.


Dr. Durmus Ünlü von der Allianz öffentliche Wasser-
wirtschaft (AöW) leitete seinen Vortrag „Gefährdung der 
Trinkwassersicherheit durch industrielle Landwirtschaft“ 
mit einem Plädoyer für den Erhalt öffentlicher und örtli-
cher (ortsnaher) Strukturen in der Wasserwirtschaft ein. 
Bisher erzielte Erfolge in der Reduzierung der Nitratbe-
lastung werden nach Ansicht der AöW durch die immense 
Biomasseproduktion, die Intensivtierhaltung und den 
verstärkten Grünlandumbruch immer mehr zunichte ge-
macht. Anhand dieser Felder stellte er dar, dass Nitra-
teinträge insoweit ein deutschlandweites Problem sind. 
Zu hohe Nitratkonzentrationen könnten zur Aufgabe 
von Trinkwassergewinnungsgebieten führen. Insgesamt 
müssten das Vorsorge- und das Verursacherprinzip stärker 
beachtet werden. Die Verordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) müsse wie 
vom Bundesrat gefordert zügig umgesetzt werden. Hin-
sichtlich der Novelle der Düngeverordnung gab er einen 
Überblick über den aktuellen Diskussionstand aus was-
serwirtschaftlicher Sicht wieder. Im Mittelpunkt der Dis-
kussion müsse stehen, dass Vorgaben geschaffen werden, 
die dazu geeignet sind, den Grenzwert gemäß WRRL und 
Nitrat-Richtlinie von 50 mg/l für Nitrat sicherzustellen.  
 


Dr. Christian Hey, Generalsekretär des Sachverständi-
genrats für Umweltfragen (SRU), erläuterte in seinem 
Beitrag den Handlungsbedarf der sich angesichts der 
steigenden Nährstoffbelastung insgesamt ergibt. Das 
SRU-Sondergutachtens „Stickstoff – Lösungsstrategien 
für ein drängendes Umweltproblem“ wird Anfang 2015 
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erscheinen und am 14. Januar in Berlin öffentlich prä-
sentiert.


Zur Düngethematik hat der SRU bereits in einer Reihe 
von Gutachten Stellung genommen, u.a. in einem ge-
meinsamen Stellungnahme mit dem Wissenschaftlichen 
Beirat Agrarpolitik (WBA) und dem Wissenschaftlichen 
Beirat für Düngefragen (WBD) im Jahr 2013. 


Stickstoff in seinen vielfältigen Verbindungen („Ver-
wandlungskünstler“) gehört zu den weltweit dringends-
ten und größten Umweltproblemen überhaupt, gerade 
auch im Hinblick auf den Erhalt der Biodiversität.


In seinem Stickstoff-Gutachten unterbreitet der SRU 
insgesamt über 40 Handlungsvorschläge. Während Um-
weltqualitätsziele im Allgemeinen gut präzisiert sind, 
fehlt es bei den entsprechenden Reduzierungszielen oft 
an einer Konkretisierung.


Ein notwendiger Schritt wäre die Halbierung der Stick-
stoffeinträge. Wichtig ist aber auch die Erhaltung der 
wenig belasteten Gebiete und weitergehende Verminde-
rungen in „hot spot“ Gebieten. Die Reform der EU-Agrar-
politik bleibt eine wichtige Aufgabe. Ein unterstützen-
der Faktor wäre die Reduktion des Fleischverbrauchs 
bzw. des Verbrauches tierischer Produkte. 


Beim Maisanbau für Biogas waren die Novellen des EEG 
2004 und 2009 für den rasanten Anstieg verantwortlich. 
Die Entwicklung beim Maisanbau ging regional einher 
mit dem rapiden Anstieg der Pachtpreise. Gleichzeitig 
sanken die Attraktivität und die Wirksamkeit freiwilliger 
Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. 
Die EEG-Novelle 2014 entschärft die Situation insoweit, 
als voraussichtlich weniger Anlagen neu zugebaut wer-
den. Für Bestandsanlagen gab es allerdings keine we-
sentlichen Änderungen, sie werden noch über 20 Jahre 
zu gleichen Bedingungen weiter gefördert. 


Der SRU tritt für die Einführung einer nationalen Stick-
stoff-Strategie ein. Das Problem muss in seinen Zusam-
menhängen begriffen werden. Daher bedarf es einer ge-
meinsamen Bund/Länder-Strategie. 


Zur Düngeverordnung: Die Düngeverordnung ist das zen-
trale Instrument nicht nur für die Umsetzung der Nitra-
trichtlinie, sondern auch für das Erreichen der Umwelt-
ziele nach Wasserrahmenrichtlinie sowie die Einhaltung 
der Vorschriften zur Luftreinhaltung und für die Umset-
zung der Meeresstrategierahmenrichtlinie.


Wichtig ist neben schärferen Regelungen vor allem auch 
die Verbesserung des Vollzugs der Düngeverordnung. 
Zentrale Empfehlungen des SRU sind die Einführung der 
Hoftorbilanz, Vorgaben zur Ausbringungstechnik und 
eine volle Anrechnung der Gärreste aus Biogasanlagen 
sowie die Einhaltung der Ausbringungszeiten und aus-


reichender Gewässerrandstreifen. Zur Verbesserung des 
Vollzugs sind zu Kontrollintensität, Strafmaß und Be-
richtswesen notwendig.


Mittelfristig ist ein deutlich ambitionierterer Ansatz der 
Düngeverordnung nötig. Das Ordnungsrecht allein ge-
nügt allerdings nicht. Der SRU tritt für die Einführung 
einer Stickstoff-Überschussabgabe als Ergänzung des 
Ordnungsrechts ein.
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2
Diskussion mit den Bundestagsabgeordneten
zur Novelle der Düngeverordnung
Zugegen waren MdB Ralf Lenkert von der Fraktion 
Die Linke und MdB Peter Meiwald von Bündnis90/ 
DIE GRÜNEN. Die angefragten Vertreter der Regierungs-
koalition hatten leider abgesagt.


Die Abgeordneten traten unisono für die Einführung der 
Hoftorbilanz ein. Gärreste müssen einbezogen werden, 
ein stringenteres Anwendungsregime ist nötig.


Dr. Christian Hey und Dr. Frank Steinmann vervollstän-
digten das Podium, die Diskussion moderierte Michael 
Bender.


3
Bioökonomie, Wasserstress und Normung –
Die Vorträge am Nachmittag


Achim Schäfer von der Ernst-Moritz-Arndt-Universi-
tät Greifswald leitete seinen Vortrag „Moore in Nord-
deutschland: Umweltschäden durch Entwässerung und 
nachhaltige Alternativen“ mit Bildern aus den USA und 
dem Peenetal ein, die das Problem des z. T. immensen 
Bodenverlusts durch Torfzehrung nach Entwässerung 
von Moorstandorten zugunsten intensiver konventionel-
ler Landwirtschaft illustrierten (in dem Beispiel aus den 
USA gingen in 52 Jahren 9 m Torfauflage verloren). Die 
Entwässerung der Moorböden führt zu einer Freisetzung 
großer Mengen CO


2
 und zur Auswaschung von Nährstof-


fen in der Folge der Mineralisierung der organischen 
Bodensubstanz. Der Maisanbau für Biogas führt auf ent-
wässerten Moorstandorten zu immensen negativen Kli-
maeffekten: der Ausstoß an Treibhausgasen liegt um ein 
Vielfaches über dem, was durch die Faulgasproduktion 
aus Maissilage eingespart werden kann. Die Treibhausga-
se aus entwässerten Mooren machen in Deutschland mit 
43 Mio. Tonnen jährlich einen erheblichen Anteil (57 %) 
der Treibhausgas der Landwirtschaft aus. 


Die mit der herkömmlichen landwirtschaftlichen Moor-
nutzung verbundenen Folgekosten für Klimaschäden 
übersteigen deren Wertschöpfung um ein Vielfaches. 
Gleichwohl wird die umweltschädigende landwirtschaft-
liche Moornutzung durch Agrarsubventionen und EEG-
Umlage gefördert. Somit besteht für Landwirte besteht 
derzeit keinerlei Anreiz, nachhaltige Bewirtschaftungs-
alternativen auf Moorböden zu entwickeln 


Dabei sind die Nutzungsalternativen auf wiederver- 
nässten Niedermooren vielfältig. Die angepasste Be-
wirtschaftung von wiedervernässten Mooren wird unter 
dem Begriff „Paludikultur“ zusammengefasst. Beeren, 
Kräuter und ähnliche Produkte stellen dabei lediglich 
Nischenprodukte dar. Es ist aber durchaus möglich, un-
ter dauerhaft feuchten Bedingungen ertragreich Bio- 
masse zu erzeugen – beispielsweise Erlenholz, Schilf, 
Rohrglanzgras oder Rohrkolben – und hochwertige Bau- 
bzw. Dämmstoffe oder auch Heizpellets zu produzieren. 
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Paludi-Biomasse ist für das Verbrennen zu wertvoll und 
sollte vorrangig stofflich verwertet werden. Die ver-
gleichsweise niedrigen CO


2
-Vermeidungskosten zeigen, 


dass Wiedervernässung und Paludikultur aus volks-
wirtschaftlicher Sicht eine sehr kosteneffektive Klima-
schutzmaßnahme ist.


In Malchin wurde das erste Paludikultur-Biomasse-
Heizwerk eröffnet. Anlass war, dass der Energiegehalt 
des Futters aus entwässerten Moorgrünland für die Er-
nährung der Kühe zu niedrig war. Ein österreichischer 
Dämmplattenhersteller (Firma NAPORO) wollte in Meck-
lenburg-Vorpommern Dämmplatten aus Rohrkolben her- 
stellen, konnte jedoch mangels Rohranbaupotential kein 
Werk in Mecklenburg Vorpommern errichten. Als Alterna-
tive wird jetzt auf Hanf zurückgegriffen.
 


Dr. Markus Berger von der Technischen Universität 
Berlin führte seinen Vortrag „Der Wasserfußabdruck von 
biotischen Rohstoffen und mögliche Konsequenzen für den 
Wasserstress in den Anbauregionen“ mit einer Illustration 
zum weltweit geringen Anteil des verfügbaren Süßwas-
sers ein, das zudem noch ungleich verteilt ist. In der wis-
senschaftlichen Diskussion zum „Wasserfußabdruck“ wird 
seit langem blaues Wasser (Wasser in Oberflächengewäs-
sern und Grundwasser), grünes Wasser (Verdunstungs-
wasser, das sich aus dem Bodenwasservorrat speist) und 
graues Wasser (verschmutztes Wasser) unterschieden. 
Die jeweiligen Mengen, die im Herstellungsprozess eines 
Produktes verbraucht werden, werden im ersten Schritt 
zur Berechnung des Wasserfußabdrucks zunächst ad-
diert. Die Menge des errechneten grauen Wassers hängt 
dabei stark von den angesetzten Qualitätsstandards ab, 
der eine Verschmutzung definiert.


Hinsichtlich des grünen Wasserverbrauchs ist umstrit-
ten, inwieweit dieser tatsächlich ein Problem darstellt, 
da z.B. alternativ zu einer Ackernutzung ein unbewirt-
schafteter Wald ebenfalls große Mengen grünes Wasser 
als Glied im natürlichen Wasserkreislauf verdunstet. 


Beim direkten Vergleich des absoluten Wasserverbrauchs 
schneidet beispielsweise ein Liter in Deutschland pro-


duzierter Milch schlechter ab als ein Liter in Australien 
produziertes Bier. Der direkte Wasserverbrauch kann als 
„Wasserschuhgröße“ verstanden werden. Für die Berech-
nung des Wasserfußabdrucks wird dieser Wert mit Ge-
wichtungsfaktoren multipliziert: Diese bilden Faktoren 
wie die regionale Wasserverfügbarkeit ab. Im o.g. Bei-
spiel ergibt sich so beim Wasserfußabdruck für den Liter 
Milch der bessere Wert.


Mit der ISO 14046 aus dem Jahr 2014  wurde die Berech-
nung des Wasserfußabdrucks international genormt. Der 
Wasserfußabdruck von Biokraftstoffen hängt maßgeb-
lich vom eingesetzten Beregnungswasser ab. 


Zwei Beispiele für den Wasserfußabdruck von biotischen 
Treibstoffen: Für Biodiesel beträgt der Wasserfußab-
druck das 95fache des Werts für fossilen Diesel. Aller-
dings wird dieser Wert sehr stark vom Anbau von Raps 
und Sonnenblumen in Spanien dominiert. Bei Bioethanol 
wird das 85fache der konventionellen Ethanolerzeugung 
erreicht. Allerdings verursacht der Zuckerrohranbau in 
Ägypten, wo nur 4  % der weltweiten Bioethanolerzeu-
gung stattfinden etwa 20 % der im Wasserfußabdruck 
abgebildeten Umweltwirkung.


Nikolaus Geiler vom Arbeitskreis Wasser im Bundes-
verband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) re-
ferierte zur Fragestellung „Internationale Normung zur 
Nachhaltigkeit von Biomasse – eine Lösung für das Was-
serproblem?“. Für Agrotreibstoffe gilt die Norm CENTC 
383, für die stoffliche Nutzung die Norm CEN TC411 für 
energetische Zwecke wird ISO 13065 derzeit vom ISO-
Projektkomitee CISO PC 248 erstellt. Dort sind ökolo-
gische, aber auch soziale Normen aufgestellt. Ernste 
Zweifel an der Rolle der Normung löst das Kriterium 
„Anzahl der Beschäftigten, die nicht aus eigenem Recht 
das Arbeitsverhältnis kündigen können“ aus: Im Klartext 
geht es hierbei darum, in welchem Ausmaß Sklaven am 
Produktionsprozess beteiligt sind!


Selbst wenn derartige Normen ein passables Instrument 
zur wasserwirtschaftlichen/ökologischen Beurteilung 
einzelner Plantagen, Betriebe etc. darstellen – eine 
Gesamtbetrachtung für eine bestimmte Region oder ein 
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Einzugesgebiet können sie nicht leisten. Kumulative 
Effekte und vor allem indirekte Landnutzungsänderun-
gen, die durch den Anbau von biotischen Rohstoffen in-
duziert werden, bleiben zwangsläufig außen vor. Derzeit 
wächst die Bevölkerung schneller als die Lebensmittel-
produktion, die Biomassenutzung erzeugt hier eine zu-
sätzliche Konkurrenz.


Einzig die ISO 26000 enthält die Aussage, dass die Ver-
brauchsraten insgesamt zu hoch sind. Das BMU und das 
Forschungsministerium stellen den Wachstumsfetisch 
bislang kaum in Frage. Die Umweltverbände sollten die 
Position, dass der Rohstoffverbrauch insgesamt drama-
tisch gesenkt werden muss, viel stärker als bislang in die 
Debatte einbringen.


Marion Hasper vom Koordinierungsbüro Normung der 
Umweltverbände (KNU) verwies darauf, dass nicht alle 
Energie der Umweltverbandsarbeit allein auf politische 
Prozesse gerichtet werden sollte. Im Bereich der Nor-
mung werden durch Ausschüsse und andere Gremien De-
finitionen und unbestimmte Rechtsbegriffe zum Stand 
der Technik u.ä. erarbeitet, die von großer praktischer 
Relevanz im Umweltschutz sind.


Dr. Steffi Ober vom NABU Bundesverband erörterte in 
ihrem Vortrag die Frage „Wie nachhaltig sind die For-
schungsansätze in der Bioökonomie?“.


Im Koalitionsvertrag finden sich folgende Aussagen zur 
Bioökonomie: „Mit der Förderung der Bioökonomie wol-
len wir den Wandel von einer überwiegend auf fossilen 
Rohstoffen basierenden Wirtschaft zu einer auf erneuer-
baren Ressourcen beruhenden, rohstoffeffizienten Wirt-
schaft vorantreiben und damit die Energiewende unter-
stützen.“ Sowie: „Wir entwickeln ein Gesamtkonzept für 
Anbau, Verarbeitung und Nutzung von Biomasse unter 
bioökonomischen Gesichtspunkten.“


Die Forschungsgelder für die Bioökonomie belaufen sich 
auf 2,4 Mrd. Euro in 6 Jahren, die gemeinsam von vier 
Ministerien (BMBF, BMELV, BMZ, BMUB) ausgereicht wer-
den, davon 67% BMBF-Mittel (1,6 Mrd. Euro) und 28% 
BMELV-Mittel (670 Mio. Euro). 


Für die „Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 
2030“ wurden folgende Zielstellungen definiert:
 1. Die weltweite Ernährung sichern 
 2. Gesunde und sichere Lebensmittel produzieren
 3. Die Agrarproduktion nachhaltig gestalten
 4. Energieträger auf Basis von Biomasse ausbauen
  (511 Mio. Euro)
 5. Nachwachsende Rohstoffe industriell nutzen
  (800 Mio. Euro).
Der von der Bundesregierung berufene Bioökonomierat 
sieht eine zentrale Herausforderung bei Innovation und 
Produktion in der Welt-Landwirtschaft. Anhand eines Ver-
gleichs der Dekaden 1980 und 2000 wurden die Beiträge 
der Faktoren Innovation, Inputintensivierung, Bewässe-
rung und, Anbauflächenerweiterung zum Produktivitäts-
zuwachs verdeutlicht. Die Anbauflächenerweiterung und 
Bewässerung verzeichneten im Betrachtungszeitraum 
deutliche Zuwächse. In einem nachhaltigen Szenario 
müßten diese jedoch negativ werden.


Biomasse ist zu wertvoll ist um primär für Bioenergie 
verwendet zu werden. Das bedeutet, dass die Bioener-
gienutzung an der letzten Stelle der Nutzungsprioritä-
ten steht. 


Wenn das Erdöl knapp wird und die Kohle im Boden blei-
ben soll, dann stellt sich die Frage, welche Rohstoffe in 
die Pipeline der Chemieindustrie fließen. Die langfristi-
ge Herausforderung ist, aus der fossilen Chemieindustrie 
auszusteigen. Erst 13 Prozent der Chemieprodukte beru-
hen auf Biomasse. Die chemischen Industrie ist daran 
derzeit nicht interessiert. Durch den Fracking Boom ist 
das Erdöl und Gas viel zu billig auf dem Weltmarkt, so 
dass die Chemieindustrie günstig ihre Grundstoffe be-
ziehen kann.


Die Biomassepotentiale sind in Deutschland bereits heu-
te weitgehend ausgeschöpft.


Der NABU hat mit einem „Bioökonomie-Mapping“ begon-
nen, das Konflikte und Instrumente zueinander in Bezie-
hung setzt. Der Gewässerschutz oder Wasserknappheit 
sind hierbei derzeit noch nicht verzeichnet, werden aber 
ergänzt.
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 GRÜNE LIGA e.V. Tel.: +49 (0)30 - 40 39 35 30 
 Bundeskontaktstelle Wasser Fax: +49 (0)30 - 204 47 68 
 Water Policy Office E-Mail: wasser@grueneliga.de 
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 Michael Bender Fotos: Susan Paufler, NABU


Die Teilnehmer des Seminars „Bioenenergie und Bioökonomie – Agrarboom ohne Rücksicht auf die Gewässer“







Steckbrief_Staersbach_BachpatenMai2007.pdf


G e w ä s s e r -
s t r u k t u r -
verbesserung


Bachpatenschaft Staersbach
Renaturierung, Sohl- und Uferstrukturen, Fische,
Laichhabitate, Ehrenamt, Kosteneffizienz


Gebiet Der Staersbach enspringt südwestlich von Buxtehude bei Hamburg in der Nähe des Ortes Sauensiek und mündet in Moisburg
in die Este. Die Este hat ihre Quelle in der nordwestlichen Lüneburger Heide bei Wintermoor und mündet nach ca. 61 km bei
Cranz in die Elbe, dabei überwindet sie 55 Höhenmeter.


Flussgebietseinheit und Bundesland: Elbe, Niedersachsen
Koordinierungsraum: Tide-Elbe
Name des Gewässerkörpers: Staersbach
LAWA-Gewässertypen: Kiesgeprägter Tieflandbach (Typ 16)
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung wahrscheinlich
Schutzstatus: Das Este-Gebiet ist als FFH-Gebiet Nr. 36 „Este, Bötersheimer Heide“ Bestandteil des
europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000


Im Gegensatz zur überwiegend guten Wasserqualität ist die Gewässerstruktur erheblich verändert und nur noch in wenigen
Abschnitten naturnah. Der kiesgeprägte Tieflandbach ist durch die harte Gewässerunterhaltung und die Erosion von anliegen-
den landwirtschaftlichen Flächen größtenteils verschlammt und versandet. Eine Fischaufnahme im Mai 2004 ergab, das nur
adulte, jedoch keine Jungforellen mehr vorkommen. Als Laich- und Aufwuchsgewässer fungiert dieser Este-Zufluss also nicht.


- Förderung der charakteristischen Arten und Lebensgemeinschaften, vornehmlich Kieslaicher
- Wiederherstellung naturnaher Strukturen und Substrate sowie der charakteristischen Eigendynamik
- Herstellen der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen
- Gewährleistung naturraumtypischer Abfluss- und Temperaturverhältnisse
Mit den Maßnahmen sollen die Selbstreinigung durch die Strömung und die natürliche Mäandrierung des Stromstrichs
gefördert werden, ohne mit Bau- und Grabearbeiten einzugreifen.


Zur Restrukturierung von Abschnitten des Staersbaches wurden bisher mit 150 t Kies, Steinen und Ackerlesesteinen Rau-
schen und Buhnen hergestellt und Totholz als Strömungslenker eingesetzt, u.a. durch Einbau von Weidepfählen (Eiche) und
quer dazu angeordneten Stämmen, Wurzeln und Äste. Beschaffung, Antransport und Einbau des Materials erfolgten im
Rahmen ehrenamtlicher Arbeit. Fachliche Grundlage sind die Praxistipps „Bessere Bäche“ von Madsen & Tent (2000).


Im Rahmen des Projekts „Revitalisierung der Esteaue und Nebentäler“  (kurz:
„Este-Projekt“) im Landkreis Harburg werden eine Vielzahl kleinteiliger
Maßnahmenprojekte zur Renaturierung und Lebensraumverbesserung an
der Este und ihrer Zuflüsse initiiert und ehrenamtliche Aktionen gefördert.
Am Staersbach riefen die Betreuer der Jugendfeuerwehr Moisburg, das Ehe-
paar Czaschke, im Jahr 2002 die Bachpatenschaft ins Leben. Zunächst
erfolgte die Bestimmung der Strukturgüte sowie der biologischen und che-
mischen Qualität eigenständig durch die Jugendfeuerwehr, der Fischbestand
wurde vor Beginn der Maßnahmen durch einen Anglerverein aufgenommen.
Da das Este-Projekt im Landkreis sehr positiv aufgenommen wird, erfolgen
die für die Maßnahmen nötigen Genehmigungen in der Regel ohne Probleme,
die betroffenen Gewässerabschnitte sind zudem so gewählt, dass bei Über-
schwemmungen, Erosionsereignissen oder anderen Störungen kein Eigen-
tum beschädigt wird. Genehmigungen im Rahmen wasserrechtlicher Verfah-
ren sind in der Regel nicht erforderlich, da die Auswirkungen der Maßnahmen sich auf Grundstücke beschränken, für die eine
Zustimmung der Grundeigentümer vorliegt. Die Abstimmung der Maßnahmen erfolgt mit dem Este-Unterhaltungsverband,
dem Landkreis Harburg und der Unteren Wasserbehörde. Die Gemeindeverwaltungen Hollenstedt und Moisburg wirken in
vielen Fällen als Vermittler. Gleichzeitig wird intensive Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache betrieben, um auf das Projekt
aufmerksam zu machen. Viele Grundstückseigentümer konnten hierdurch gewonnen werden. Zukünftig können durch Flächen-
ankäufe des Landkreises Harburg weitere Maßnahmen am Oberlauf stattfinden.


Im Rahmen des Projekts „Revitalisierung der Esteaue und Nebentäler“ (kurz: Este-Pro-
jekt) im Landkreis Harburg wird eine Vielzahl kleinteiliger Maßnahmen zur Struktur-
verbesserung, schonenden Gewässerunterhaltung, Fließgewässer- und Landschafts-
entwicklung an der Este durchgeführt. Oft werden diese durch die ehrenamtliche Beteili-
gung von Vereinen, Einzelpersonen etc. unterstützt oder erst möglich gemacht. Beispielhaft
hierfür ist die Bachpatenschaft der Jugendfeuerwehr Moisburg am Staersbach, einem Zu-
fluss der Este. Hier führen  engagierte  Jugendliche in Eigenarbeit Maßnahmen zur Lebens-
raumverbesserung von Kieslaichern (Forellen und Bachneunaugen) durch. Fachliche
Grundlage sind die Praxistipps „Bessere Bäche“ von Madsen & Tent (2000).


Anlass


Zielstellung


Maßnahmen


Akteure /
Vorgehen


Jugendfeuerwehr Moisburg im Einsatz am Staersbach


Totholz bringt Bewegung in den Staersbach







Bildquellen: Baerens & Fuss (Karte), Alexandra Gaulke, Jugendfeuerwehr Moisburg / U. Czaschke
Redaktion: Michael Bender, Tobias Schäfer, Alexandra Gaulke
Stand: Mai 2007


Kosten /
Finanzierung


Ergebnisse /
Bewertung


Links


Kontakte


Bachpatenschaft Staersbach


Bachpatenschaft Staersbach:
Ute Czaschke,
SG-Pressewartin
Freiwillige Feuerwehr
Samtgemeinde Hollenstedt
Podendorfer Weg 1b
21647 Moisburg
04165 / 92 00 2
presse@ff-sgh.de


Am Staersbach konnten bereits positive Veränderungen bei den Wasserorganismen wahrgenommen werden. Als Arten
des Makrozoobenthos wurden Eintags-, Stein- und Köcherfliegenlarven im Hartsubstrat aufgefunden, die diese Strecken-
abschnitte vorher nicht besiedelt hatten. Die Bestandsaufnahme für die Fische wird voraussichtlich 2008 wiederholt.
Die Belebung des Baches durch Turbulenzen und freigespülte Sohlbereiche mit Kiesflächen sind erkennbar. Erwäh-
nenswert ist die sehr gute Kooperation aller Beteiligten. Von behördlicher Seite wird das ehrenamtlich durchgeführte
Projekt als Entlastung des administrativen Naturschutzes gewertet.


Das Projekt am Staersbach verfügt über Mittel aus der Michael-
Otto-Stiftung (anteilig  aus der einmaligen Fördersumme für Um-
weltschutz / Jugendförerung  „aqua kids“ für die beiden Bach-
patenschaften am benachbarten Perlbach und dem Staersbach 9.665
Euro), der Naturschutzstiftung Landkreis Harburg (einmalig 500
Euro für beide Bachpatenschaften), aus Privatspenden (einmalig 75
Euro) und aus Preisgeldern (insgesamt 1.175 Euro für beide Bach-
patenschaften) in Höhe von ca. 10.000 Euro, bisher sind ca. 3.500
Euro eingesetzt worden. Hinzukommen vielfältige Sachleistungen
wie die Bereitstellung von Traktoren und Anhängern, Arbeitsstunden
und sonstige Unterstützung durch Private. Die Lesesteine werden
von den Landwirten kostenlos bereitgestellt, Anfuhr und Einbau
müssen jedoch überwiegend selber finanziert werden. Die professi-
onelle Vermessung des Staersbachs wurde kostenfrei von einem orts-
ansässigen Büro durchgeführt.


Naturschutzstiftung und Esteprojekt:
Landkreis Harburg
Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege
Schloßplatz 6
21423 Winsen
Ansprechpartner: Rainer Böttcher / Detlef Gumz
Tel.: 04171 / 693-297 oder -294
Fax: 04171 / 693-179
UNB@lkharburg.de


Kiesschüttung als Seiteneinengung im Staersbach Beim Einbringen von Kies in das Gewässerbett


Literatur MADSEN, B. L. & L. TENT (2000): Lebendige Bäche und Flüsse - Praxistipps zur Gewässerunterhaltung und
Revitalisierung von Tieflandgewässern. ISBN 3-89811-546-1.
TENT, L. (2002): Bessere Bäche – Praxistipps – Bereits geringer Aufwand bringt große Erfolge für den Lebensraum.
Hrsg.: Edmund Siemers-Stiftung & Hanseatische Natur- und Umweltinitiative Hamburg. Ad fontes Verlag, Hamburg,
68 S., ISBN 3-932681-3.


Totholz formt den Stromstrich im Staersbach bei
Moisburg: Maßnahme der Jugendfeuerwehr


www.lkharburg.de/Kreishaus/Verwaltung/Bauen-Umwelt/Naturschutz/Naturschutzstiftung/Inhalt.htm
www.lkharburg.de/Kreishaus/Verwaltung/Bauen-Umwelt/Naturschutz/Sonstiges/Veroeffentlichungen/Esteprojekt
www.h-juhnke.de (Stichwort Renaturierung / Aktionen)
www.umwelt.schleswig-holstein.de/servlet/is/11616/ (Edmund Siemers-Stiftung, Gewässerschutz für Bäche und klei-
ne Flüsse)







Vorankuendigung Hannover 19Feb2015.pdf


Auftaktveranstaltung zur Beteiligung von Umweltverbänden und interessierten Bürgerinnen
und Bürgern an den Entwürfen für Bewirtschaftungsplanung und Hochwasserrisiko-
management in den Flussgebieten Deutschlands


am Donnerstag, den 19. Februar 2015 in Hannover
von 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr


Naturnahe Flüsse, Auen und Gewässer in Deutschland – mit der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie
waren hierfür große Erwartungen verbunden, und das Jahr 2015 ist die ursprüngliche Ziellinie für das Erreichen des „guten
Zustands“ in Flüssen, Bächen, Seen, Küsten- und Übergangsgewässern und im Grundwasser. Wie sieht die Bilanz zur
Zielerreichung 2015 aus? Trotz großer Anstrengungen  der Wasserwirtschaftsverwaltungen und zahlreicher erfolgreicher
Maßnahmen scheinen Ausnahmen und Fristverlängerungen bis 2027 die Regel zu sein. Die Integration des Gewässerschutzes
in andere Politikfelder ist bislang nur unzureichend gelungen, bei der Landwirtschaftspolitik ist sie weitestgehend gescheitert.


Mit den Ende 2014 veröffentlichten Entwürfen für Bewirtschaftungspläne, Maßnahmenprogramme und
Hochwasserrisikomanagement wird nun der zweite Bewirtschaftungszeitraum von 2015 bis 2021 vorbereitet:
Was lassen die Planentwürfe für den Gewässerschutz und die Entwicklung naturnaher Flüsse,  Auen und Gewässer
erwarten? Wie gelingt die Kopplung mit dem Hochwasserrisikomanagement?


Auf dem Seminar möchten wir folgende Aspekte diskutieren:
- Zielvorstellungen für Gewässer und Auen in Deutschland
- Wasserrahmenrichtlinie und NATURA2000-Umsetzung
- Gute Beispiele zu Gewässerentwicklung und Hochwasserrisikomanagement
- Bundeswasserstraßen – neue Kategorisierung als Chance?
- Erste Einschätzungen zu den Planentwürfen aus verschiedenen Flussgebieten und Bundesländern
- Schwerpunktthemen für Verbändebeteiligung und Stellungnahmen
- Aufruf zu „Aktionen am Fluss 2015“, zum Europäischen Flussbadetag und zur „Big Jump Challenge 2015“


Die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach WRRL werden für alle Flussgebiete Deutschlands erarbeitet,
und zwar auf drei Ebenen: international abgestimmte Pläne (A-Ebene, internationale Flussgebietskommissionen), zwischen
den Bundesländern abgestimmte Pläne (B-Ebene, Flussgebietsgemeinschaften), und auf Landesebene erstellte Pläne (C-
Ebene). Die Entwürfe für die Pläne und Maßnahmenprogramme liegen seit dem 22. Dezember 2014 öffentlich aus,
Stellungnahmen können i.d.R. bis zum 22. Juni 2015 abgegeben werden.


Veranstaltungsort: Werkhof Hannover, Schaufelder Straße 11, 30167 Hannover
(siehe: www.werkhof.com/deutsch/werkhof/index4.htm)


Das Seminar ist eine Veranstaltung der GRÜNEN LIGA e.V. in Kooperation mit dem NABU und dem BUND.
Kontakt:
Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V.
Bundeskontaktstelle Wasser
Tel.: +49 (0)30 - 40 39 35 -30
E-Mail: wasser@grueneliga.de
Internet: www.wrrl-info.de


Flussgebietsmanagement 2.0 – Bilanz und Ausblick


Die Verantwortung
für den Inhalt liegt
bei den AutorInnen.


DIESES PROJEKT WIRD GEFÖRDERT VON:


VORANKÜNDIGUNG
Seeve, Niedersachsen. Foto: Ludwig Tent


Magnus J. K. Wessel, BUND
Naturschutzpolitik und -koordination
Tel.: +49 (0)30 - 275 86 -543
E-Mail: Magnus.Wessel@bund.net
Internet: www.bund.net


Julia Mußbach, NABU
Gewässerpolitik
Tel.:  + 49 (0)30 - 28 49 84 -1629
E-Mail:    julia.mussbach@nabu.de
Internet: www.NABU.de
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Angesichts des chronischen Scheiterns von Bemühungen, die
diffusen, vor allem aus der Landwirtschaft stammenden
Nährstoffeinträge in die Gewässer merklich zu verringern,
haben die in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe)
versammelten Bundesländer die Ziele für die Reduzierung
der Nährstoffeinträge in die Küstengewässer drastisch nach
unten korrigiert. Bei der Formulierung eines vorläufigen
Handlungsziels war man zunächst noch davon ausgegangen,
dass ein guter ökologischer Zustand in den Küstengewässern
durch eine Phytoplanktonkonzentration von 7,5 Mikrogramm
Chlorophyll(a) pro Liter definiert wird. Um diese zu errei-
chen, müsste die Stickstoff- und Phosphorbelastung aus dem
gesamten Elbegebiet um circa 45 Prozent verringert werden.
Das Erreichen dieses Ziels sollte auf drei Bewirtschaftungs-
zyklen (also bis 2027) aufgefächert werden.


In der Fassung der überregionalen Bewirtschaftungsziele vom
24. April 2008 wird nun zum einen mit Verweis auf die Er-
gebnisse der Interkalibrierung die angestrebte
Chlorophyll(a)-Konzentration auf 10,8 Mikrogramm pro
Liter erhöht. Demnach muss die Stickstoff- und Phosphor-
belastung im Einzugsgebiet der Elbe nur noch um circa 24
Prozent reduziert werden. Zum anderen wird aber sogar das
Erreichen dieses niedrigeren Ziels mit Verweis auf bisheri-
ge Erfahrungen aus den Programmen zur Nährstoff-
reduzierung für unrealistisch erachtet. Als Konsequenz
hieraus wird für den ersten Bewirtschaftungszeitraum eine
Reduzierung der Stickstoffbelastung um nur noch 4,4 Pro-
zent und der Phosphorbelastung um 6,5 Prozent im deutschen
Teil des Elbegebiets angestrebt – ganz sicher kein Meilen-
stein für den Schutz der Küsten- und Meeresgewässer.


Nährstofffrachten
Die vor allem aus der Landwirtschaft rührende diffuse
Nährstoffbelastung bleibt ein gravierendes Problem für den
Schutz des Grundwassers sowie der Binnen-, Küsten- und
Meeresgewässer. Daran hat sich in den letzen beiden Jahr-
zehnten wenig geändert. Europaweit ist die Landwirtschaft
für 50 bis 80 Prozent der Stickstoffeinträge in die Gewässer
verantwortlich (EEA Report 7/2005). Die Düngemengen in
Westeuropa sind dabei etwa doppelt so hoch wie die in den
zentral- und osteuropäischen Ländern. Ein Anstieg der
Nährstoffeinträge aus diesen Staaten und der Türkei ist zu
erwarten, wodurch der Eutrophierungsdruck auf die Ostsee
und das Schwarze Meer noch deutlich steigen wird.


In Deutschland nahmen die Stickstoffeinträge aus landwirt-
schaftlichen Quellen zwischen 1985 und 2000 um etwa 15
Prozent ab, die Phosphoreinträge um 7 Prozent zu. Bei den
Phosphoremissionen machen diffuse Quellen rund 70 Pro-
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zent der Gesamtfracht aus, wobei die Erosion mit 26 Pro-
zent dominiert (Zeitraum 1998 bis 2000). Der Anteil diffu-
ser Nitrat-Einträge in den Jahren 1998 bis 2000 belief sich
auf rund 80 Prozent der Gesamtfracht, der Anteil der diffu-
sen Einträge aus der Landwirtschaft über den Grundwasser-
pfad lag dabei bei 56 Prozent. Urbane Flächen, atmosphäri-
sche Deposition, industrielle Direkteinleiter und kommu-
nale Kläranlagen verursachen deutlich geringere Eintrags-
mengen. Der durchschnittliche jährliche Stickstoffüber-
schuss beträgt etwa 108 Kilogramm pro Hektar landwirt-
schaftlicher Nutzfläche, was im europäischen Vergleich ein
hoher Wert ist, der nur in den Benelux-Staaten und Däne-
mark übertroffen wird. Die Düngeeffizienz bei Stickstoff-
dünger liegt in Deutschland bei nur etwa 50 Prozent. Die
höchsten Stickstoffüberschusswerte werden vor allem in
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
und Bayern dort erreicht, wo intensive Tierhaltung und
Gemüsebau die Landwirtschaft prägen.


Während die Nitratbelastung der Oberflächengewässer in
erster Linie aufgrund der Reduzierung der Einträge aus
Punktquellen in allen deutschen Flussgebieten seit 1990
stark abgenommen hat, ist im Grundwasser kein signifikan-
ter Rückgang der Belastung zu erkennen. Mehr als 50 Pro-


Konservierende Bodenbearbeitung kann Nährstoffausträge aus
der Landwirtschaft reduzieren.
Foto: Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Zimmermann
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Der WWF hat zum Problem der diffusen Gewässerbelas-
tungen aus der Landwirtschaft eine Studie herausgegeben
und im Juni 2008 eine internationale Konferenz in der Nie-
dersächsischen Naturschutzakademie in Schneverdingen
veranstaltet. Die Studie ist auch als 23-seitige Zusammen-
fassung erhältlich, ein Tagungsband ist in Vorbereitung.


WWF Deutschland (Hrsg.): Gewässerschutz und Land-
wirtschaft: Widerspruch oder lösbares Problem?
Gewässerbelastungen durch diffuse Nährstoffeinträge –
Trends, Maßnahmen, Kosten und wer bezahlt wofür?
119 Seiten, Frankfurt a.M., 2008.


zent der Messstellen im deutschen Nitratmessstellennetz wei-
sen Nitratwerte von über 50 Milligramm pro Liter auf.


Zudem lassen sich mehrere Ausgangspunkte für weitere An-
stiege der landwirtschaftlichen Nitratbelastung erkennen:
steigende Preise für Agrarprodukte, die Aufhebung der obli-
gatorischen Stilllegungsflächen, der verstärkte Anbau von
Energiepflanzen (wobei Mais und Raps besonders aus-
waschungsgefährdet sind) sowie die Ausbringung von Gär-
resten aus Biogasanlagen.


Zielgrößen für eine Minderung der Einträge
An Absichtserklärungen für eine Besserung der Situation
fehlt es nicht. So vereinbarten im Rahmen des Helsinki-Über-
einkommens die beteiligten Minister schon 1988 für die Ost-
see eine Senkung der Nährstoffeinträge bis 1995 um 50 Pro-
zent ausgehend von 1985 als Basisjahr. Die Eutrophierung
ist für die Ostsee das gravierendste Umweltproblem. Die
Stickstoffkonzentration ist für das Algenwachstum, die
Phosphorkonzentration für Cyanobakterien ein limitieren-
der Faktor. Tote, anoxische Zonen dehnen sich nach einer
Schätzung des WWF über eine Fläche von etwa 42.000, in
Spitzenzeiten bis 90.000 Quadratkilometern aus. Der
Sachverständigenrat für Umweltfragen fasst die Situation in
seinem Sondergutachten „Meeresschutz für Nord- und Ost-
see“ (2004) dahingehend zusammen, „dass mit durchaus an-
spruchsvollen völkerrechtlichen Zielvorgaben keine
ansatzweise ausreichenden Maßnahmen auf nationaler und
europäischer Ebene korrespondieren.“


Dieses bedauerliche Defizit gilt auch für das wichtigste um-
weltpolitische Instrument zur Begrenzung der diffusen Ein-
träge: die Düngeverordnung und die in ihr formulierten Vor-
gaben zur guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft. Die
hier festgelegten Ausbringungsgrenzen für Stickstoffmengen
im Wirtschaftsdünger sind mit 170 Kilogramm pro Hektar
für Ackerland und 230 Kilogramm für Grünland viel zu hoch
angesetzt.


Ein Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ist es, den
Stickstoffüberschuss in der Gesamtbilanz, das heißt über die
Pfade Luft, Boden und Wasser, auf 80 Kilogramm pro Hek-
tar zu senken.


Wie das Beispiel Dänemark zeigt, liegt ein großes
Reduktionspotential in der Verbreitung technischer Neue-


rungen und in der kontinuierlichen Beratung. Ein hohes
Minderungspotential besitzen des weiteren die Flächen-
stilllegung, die konservierende Bodenbearbeitung, die öko-
logische Landwirtschaft sowie die Umwandlung von Acker-
in Grünland. In Bayern beteiligt sich allerdings derzeit kein
einziger Landwirt am Umwandlungsprogramm. Bundesweit
ist vor dem Hintergrund des geförderten Biomasseanbaus
sogar ein Trend zum verstärkten Grünlandumbruch zu ver-
zeichnen.


In Sachsen wird seit einigen Jahren die Umstellung auf kon-
servierende Bodenbearbeitung gezielt gefördert – mit Er-
folg. Die Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft stell-
te fest, dass es zu einem verminderten Oberflächenabfluss
kommt, die wasserlöslichen und Gesamt-Phosphor-Austrä-
ge deutlich reduziert werden und teilweise eine geringere
Stickstoffmineralisation mit niedrigen Nitratgehalten im
Boden während des Winterhalbjahres nachzuweisen sind (sie-
he GRÜNE LIGA WRRL-Steckbrief „Konservierende Bo-
denbearbeitung“ auf www.wrrl-info.de >Steckbriefe).


Abhilfe durch eine Stickstoffüberschussabgabe?
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) betont,
dass die Eutrophierung der Landschaft eine der Haupt-
ursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt darstellt,
da durch die Austräge von Stickstoff die Umweltmedien Bo-
den und Wasser stark belastet werden. Der SRU hat daher
bereits in seinem Umweltgutachten 2004 eine Stickstoff-
überschussabgabe empfohlen. Diese wird im Sonder-
gutachten „Klimaschutz durch Biomasse“ (2007) wieder auf-
gegriffen: Insbesondere für eine umweltgerechte Flankierung
des Anbaus von nachwachsenden Rohstoffen sei eine
Novellierung des Düngemittelgesetzes zum Zwecke der Ein-
führung einer regionalspezifisch ausdifferenzierten
Stickstoffüberschussabgabe mit einer Freigrenze von 40
Kilogramm pro Hektar erforderlich. Der SRU sieht die Ge-
fahr, dass der verstärkte Anbau von Raps und Mais erhebli-
che Auswirkungen auf die Stickstoffbilanzen haben kann und
zitiert hierzu die Landwirtschaftskammer Niedersachsen: Zur
Erzielung optimaler Ernteerträge könne die maximal aufge-
nommene Stickstoffmenge 280 bis 300 Kilogramm pro Jahr
und Hektar betragen. Da bei der Ernte jedoch maximal 140
Kilogramm abgefahren werden, könnten bis zu 160 Kilo-
gramm pro Jahr und Hektar als Ernterückstände in den Bo-
den gelangen und Gefahr laufen, ausgewaschen zu werden.


Auch die OECD empfiehlt die Einführung einer Stickstoff-
überschussabgabe, sieht aber alternativ zur betrieblichen Ebe-
ne die Möglichkeit, eine solche Abgabe auf der Ebene des
landwirtschaftlichen Sektors oder auf nationaler beziehungs-
weise auf EU-Ebene zu etablieren. Ziel müsse es sein, kor-
rekte Preise so nah am Umweltproblem wie möglich einzu-
führen. Die Besteuerung könne relativ niedrig beginnen und
müsse anzeigen, dass die Abgabe mit der Zeit angehoben wer-
den soll, um ein langfristiges Signal an die Landwirtschaft
zu senden. Aufgrund der bisherigen gesetzlichen Regelun-
gen liegen die Verfügungsrechte über die Gewässer nach Ein-
schätzung der OECD in Deutschland und Frankreich als
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Verschmutzungsrechte bei den Landwirten, im Gegensatz zur
Situation in den Niederlanden oder in Dänemark, wo bereits
eine Stickstoffabgabe eingeführt ist.


Das Haupthindernis für die Einführung einer Stickstoffüber-
schussabgabe ist die geringe Akzeptanz, die ein solches In-
strument auf Seiten der Landwirtschaft finden dürfte.


Mehr Gewässerschutz durch Kooperationen?
Seit etwa zwanzig Jahren werden Erfahrungen mit Koopera-
tionen zwischen Wasserversorgern und Landwirten gemacht,
bei denen eine gewässer-, vor allem grundwasserschonende
landwirtschaftliche Praxis honoriert wird. In Deutschland
existieren derzeit über 400 derartige Kooperationen mit un-
terschiedlichen Inhalten, die von der unverbindlichen Bera-
tung von Landwirten bis hin zur Umstellung auf ökologischen
Landbau reichen.


Eine Beurteilung des Erfolgs bei der Senkung der Gewässer-
belastung ist anhand harter Kriterien nur mit Einschränkun-
gen möglich, selbst dort, wo – wie etwa in Hessen – eine
Evaluierung von Kooperationen durchgeführt wurde. Sicher
ist, dass die Erfolgsbilanzen sehr unterschiedlich ausfallen.
Als gelungen können insbesondere diejenigen Kooperatio-
nen gelten, bei denen die Umstellung auf ökologischen Land-
bau vom Wasserversorger gefördert wird (siehe GRÜNE
LIGA WRRL-Steckbriefe „Wasserversorgung München im


Mangfalltal“ und „Gewässerschonende Landwirtschaft in den
Wasserschutzgebieten Leipzigs“). In solchen Fällen kann
durchaus von einer Honorierung ökologischer Leistungen
gesprochen werden, da die Umstellung über das bloße Ver-
meiden von Gewässerbelastungen deutlich hinausgeht.


Im Rahmen von Kooperationen zahlen die Wasserversorger
gewissermaßen Unterlassungssubventionen an die Landwirte.
Sie tun dies, um ihre Trinkwasserressourcen zu schützen und
die um ein Vielfaches höheren Kosten für eine Aufbereitung
des Rohwassers zu vermeiden. Nach dem Verursacherprin-
zip – und dies korrespondiert auch mit dem Grundsatz der
Deckung der Umwelt- und Ressourcenkosten gemäß Wasser-
rahmenrichtlinie – müssten umgekehrt die Land-
bewirtschafter den Wasserversorgern einen angemessenen
Beitrag zur Deckung von deren Mehrkosten leisten.


Dreh- und Angelpunkt ist in diesem Zusammenhang die De-
finition der guten fachlichen Praxis, die quasi die Betreiber-
pflichten in der Landwirtschaft formuliert und die in Hin-
sicht auf die Nährstoffausträge bislang keine ausreichend
strengen Anforderungen beinhaltet. Vor dem Hintergrund
dieser Schieflage ist eine Ausweitung von Kooperationen
auch außerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten mit
Skepsis zu betrachten, da dies den Ausnahmefall zur Regel
machen und flächendeckenden Grundwasserschutz mit
flächendeckenden Ausgleichszahlungen erkaufen würde.


Tobias Schäfer


Im Rahmen der obligatorischen Beteiligung der Öffentlich-
keit an der Bewirtschaftungsplanung für die Gewässer ist die
zweite Phase der Information und Anhörung gemäß Artikel
14 der WRRL zum Abschluss gekommen: Die Unterlagen zu
den „wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen“ lagen sechs
Monate – bis Ende Juni 2008 – zur Stellungnahme aus. Die
zuständigen Länderumweltministerien gaben einerseits Do-
kumente über die Flussgebietsgemeinschaften (Elbe,
Weser, Ems) heraus, andererseits veröffentlichten sie auch
Dokumente auf Landesebene (zum Beispiel Hamburg,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz). Die
Umweltverbände nutzten in ganz Deutschland die Gelegen-
heit, sich mit Stellungnahmen in den Prozess der
Bewirtschaftungsplanung einzubringen.


In den meisten Stellungnahmen wird bemängelt, dass wichti-
ge Aspekte der Wasserbewirtschaftung ausgelassen wurden.
Hierzu zählen – wobei nicht alle Aspekte für jedes Land gel-
ten – der Klimawandel, die Gewässerunterhaltung, der
Landschaftswasserhaushalt, die Wärmebelastung der Gewäs-
ser, die hohe Sedimentfracht, Sauerstoffmangelsituationen
(Tideelbe), die Wassersportnutzung, Neozoen und Neophy-
ten, die Einbeziehung der Flussauen, die Verzahnung der
WRRL mit dem Natura-2000-Netzwerk sowie der
Hochwasserschutz.


Als eine der Kernfragen muss, wie in der Stellungnahme des
Wassernetzes Sachsen-Anhalt formuliert, gelten: „Wie kann
unseren Fließgewässern ausreichend Raum für eine dynami-
sche Eigenentwicklung gegeben werden? Zur Beantwortung
dieser Frage ist ein übergreifendes ‘Flächenkonzept’ notwen-
dig, welches den Fließgewässern umfangreiche Flächen für
eine eigendynamische Entwicklung zur Verfügung stellt.“


In der selben Stellungnahme wird darauf verwiesen, dass auch
einige Rahmenbedingungen für die Umsetzung der
Bewirtschaftungsfragen eine wesentliche Rolle spielen.
Hierzu zählt in erster Linie eine adäquate fachlich qualifi-
zierte Personalausstattung der Wasserwirtschaftsverwaltung.


Problematisch ist, dass im Zeitraum der Auslegung bereits
die Entwürfe für die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen-
programm weitgehend fertiggestellt waren. Es ist daher frag-
lich, ob eine Einbeziehung der Anregungen der Umwelt-
verbände überhaupt möglich ist.


Die GRÜNE LIGA sammelt die Stellungnahmen der Umwelt-
verbände und stellt sie – ohne Anspruch auf Vollständigkeit
– auf der Website www.wrrl-info.de ein.


Tobias Schäfer
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DER ÖFFENTLICHKEIT GEMÄß WASSERRAHMENRICHTLINIE
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Dieser Rundbrief ist Bestandteil des Projektes
„Steckbriefe zur wirksamen WRRL-Umsetzung“ der
GRÜNEN LIGA. Die GRÜNE LIGA Bundeskontakt-
stelle Wasser koordiniert den Gesprächskreis Was-
ser des Deutschen Naturschutzrings (DNR).
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Policy Paper „Climate Change and Water“
Im Rahmen der gemeinsamen Umsetzungsstrategie (CIS)
wurde im Juni 2008 ein englisches „Policy Paper“ zum The-
ma Klimawandel und Wasser herausgegeben. Das Papier fasst
den aktuellen Stand der Diskussionen um die Einbeziehung
von Klimaaspekten in die Bewirtschaftungsplanung zusam-
men.


Den Handlungsempfehlungen liegt die Annahme zugrunde,
dass Maßnahmen zur Verbesserung des Zustands der Gewäs-
ser die Widerstandsfähigkeit (resilience) der Gewässer-
ökosysteme gegenüber Veränderungen stärken. Darüber hin-
aus kommt der Verbesserung der Effizienz bei der Wasser-
nutzung eine Schlüsselrolle bei der Reaktion auf den Klima-
wandel zu. In allen Sektoren und Nutzungen sollte eine Nach-
fragesteuerung eingeführt werden. Erst wenn Einspar-
möglichkeiten sich als unzureichend erweisen, sollten
angebotsseitige Maßnahmen in Erwägung gezogen werden.


Die Einbeziehung von Klimaaspekten im ersten
Bewirtschaftungszyklus wird empfohlen. Allerdings liefern
die Bestandsaufnahmen gemäß WRRL keine Anzeichen dafür,
dass der Klimawandel in signifikanter Weise das Erreichen
des guten Zustands der Gewässer gefährdet. Die ersten
Bewirtschaftungspläne sollen einen Klima-Check durchlau-
fen, bei dem das Augenmerk darauf gerichtet werden soll,
welche Maßnahmen als „no-regret“-oder „win-win“-Maßnah-
men gelten können und welche Maßnahmen aufgrund des
Klimawandels als weniger robust in ihrer Eigenschaft, die
WRRL-Ziele zu erreichen, angesehen werden müssen.
Insgesamt sollen die Maßnahmenprogramme „ausreichend
anpassungsfähig an zukünftige Klimabedingungen“ sein; wie
dies zu erreichen ist, bleibt jedoch unklar.


Das Papier bringt auch die Besorgnis zum Ausdruck, dass
die Erneuerbare-Energien-Politik insbesondere durch
Wasserkraftnutzung und Biomasseproduktion die Ziele des
Gewässerschutzes ignorieren und negative Auswirkungen auf
die Gewässer verursachen wird. Ein gut ausbalancierter An-
satz sei notwendig, um die Ziele von Klima- und Gewässer-
schutz zu erreichen.


Das Papier ist auf unserer Website www.wrrl-info.de unter
der Rubrik CIS-Prozess abrufbar.


MMMMMELDUNGENELDUNGENELDUNGENELDUNGENELDUNGEN


Wasserdirektoren zu Ausnahmen und unverhältnis-
mäßigen Kosten
In ihrem Bemühen, ein gemeinsames Verständnis der
Ausnahmeregelungen der WRRL zu erreichen, tasten sich die
EU-Wasserdirektoren weiter vorwärts. Auf ihrem Treffen im
Juni 2008 wurden „Conclusions on Exemptions and
Disproportionate Costs“ verabschiedet. Das Papier fasst die
erzielten Einigungen zusammen und benennt auch die Fra-
gen, bei denen Uneinigkeit herrscht. Es ist auf www.wrrl-
info.de unter der Rubrik CIS-Prozess abrufbar.


Prioritäre-Stoffe-Richtlinie verabschiedet
Die Verhandlungen über die Prioritäre-Stoffe-Richtlinie sind
in Brüssel zum Abschluss gekommen. Das Ergebnis stellt
einen großen Rückschritt gegenüber den in der WRRL in-
tendierten Zielen dieser Tochterrichtlinie dar. Besonders
bedauerlich ist, dass auf EU-Ebene keinerlei emissions-
seitige Maßnahmen zur Reduzierung der Gewässerbelastung
durch prioritäre Stoffe ergriffen werden. Der in der WRRL
vorgesehene „kombinierte Ansatz“ wurde damit aufgegeben.


4. WRRL-Snapshot Report von EEB und WWF
Mit ihrem vierten Bericht zur Umsetzung der WRRL legen
Europäisches Umweltbüro (EEB) und WWF zum vierten Mal
eine kritische Momentaufnahme der WRRL-Umsetzung in
den EU-Mitgliedsstaaten vor. Der Bericht ist beim EEB er-
hältlich und auch unter www.eeb.org abrufbar.


Vattenfall plant Laufwasserkraftwerk in Geesthacht
Ein herausragendes Beispiel dafür, wie Klimaschutzpolitik
zu Lasten des Gewässerschutzes betrieben werden kann, lie-
fert die Ankündigung von Vattenfall, in Geesthacht, am ein-
zigen deutschen Elbewehr, eine Wasserkraftanlage bauen zu
wollen. Eine solche Anlage hat offenbar erst durch die Neu-
regelung der Einspeisevergütung im Zuge der Novelle des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes Aussicht auf einen rentab-
len Betrieb.
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Bild: Gerhard Kemmler


Die GRÜNE LIGA zieht zu den von der Flussgebiets-
gemeinschaft (FGG) Elbe vorgelegten Entwürfen zu Bewirt-
schaftungsplan und Maßnahmenprogramm folgendes Fazit:


• Die Entwürfe für den Bewirtschaftungsplan und das
Maßnahmenprogramm bleiben hinsichtlich der Detail-
schärfe weit hinter den Erwartungen und Möglichkeiten zu-
rück. Problematisch ist hierbei insbesondere das Fehlen und
die unzureichende öffentliche Verfügbarkeit von ergänzen-
den Länderberichten.


• Die Ziele für das Erreichen des guten Zustands in den
Oberflächengewässern sind ernüchternd: Lediglich 14 Pro-
zent der Fließgewässerstrecken sollen im Jahr 2015 den gu-
ten Zustand erreichen. Für den „Rest“ werden Frist-
verlängerungen in Anspruch genommen.


• Das Konzept zur Herstellung der biologischen
Durchgängigkeit in überregionalen Vorranggewässern
ist zu begrüßen. Allerdings bleibt angesichts der Gesamt-
zahl von etwa 11.000 Querbauwerken im deutschen
Elbegebiet der Gesamtumfang der angestrebten Verbes-
serung der biologischen Durchgängigkeit weitgehend un-
klar.


•  Mit den im Bewirtschaftungsplanentwurf angestrebten
Nährstoffreduktionszielen lässt sich ein guter ökologischer
Zustand auf absehbare Zeit nicht erreichen. Mit den für das
Jahr 2015 formulierten Zielgrößen einer Reduzierung der
Belastung durch Stickstoff um 4,4 Prozent und durch Phos-
phor um 6,5 Prozent werden für das Elbegebiet völlig unzu-
reichende Ziele formuliert (vgl. WRRL-Info 17).
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• Der angegebene aktuelle Zielerreichungsgrad beim
mengenmäßigen Zustand des Grundwassers spiegelt die
anthropogen verursachten Grundwassermangelsituationen im
Elbegebiete nur unzureichend wider.


• Das in der WRRL verankerte Verschlechterungsverbot
für den Zustand der Gewässer – ein zentrales Umweltziel
der Richtlinie sowohl für Oberflächengewässer als auch für
das Grundwasser – wird im Bewirtschaftungsplan und
Maßnahmenprogramm nur unzureichend berücksichtigt. Eine
Operationalisierung des Verschlechterungsverbots für den
wasserbehördlichen Vollzug steht weiterhin aus.


Bewirtschaftungsplanentwurf – Form und Vorgehen
Das fristgemäße Vorliegen der Entwürfe in der vorlie-
genden Form ist zwar rechtlich geboten, es sei aber den-
noch als Leistung der zuständigen Behörden anerkannt. Es
ist auch Ausdruck erfolgreicher länderübergreifender Koo-
peration innerhalb der Flussgebietsgemeinschaft Elbe. Dies
ist längst nicht in allen Flussgebieten der EU gelungen.


Das Fehlen von Landesberichten für einzelne Bundes-
länder, der geringe Umfang und die schlechtere öffentliche
Verfügbarkeit von Dokumenten, die inhaltlich konkretisie-
rend über die Dokumente der FGG-Elbe hinausgehen, ist stark
zu bemängeln. Die Aussagekraft der Maßnahmenplanungen
wird durch den hohen Abstraktionsgrad der Maßnahmen-
programme stark eingeschränkt.


Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen
Die GRÜNE LIGA sieht für den Gewässerschutz im Zei-
chen der Wasserrahmenrichtlinie zehn vorrangige
Handlungsfelder (siehe Kasten). Diese Handlungsfelder
werden in den Entwürfen zur Bewirtschaftungsplanung
keineswegs in ausreichender Form berücksichtigt.
Demgegenüber formuliert der Entwurf für das Maßnahmen-
programm der FGG Elbe lediglich vier länderübergreifende
wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen:


1.Hydromorphologische Veränderungen der Oberflächen-
gewässer


2.Signifikante stoffliche Belastungen (Nähr-/Schadstoffe)
3.Wasserentnahmen und Überleitungen von Wasser
4.Bergbaufolgen und deren Auswirkungen


Für die Ökologie der Elbe von herausragender Bedeutung ist der
Bau einer zweiten Fischwechselanlage am Wehr Geesthacht. Die
Errichtung einer Wasserkraftanlage in diesem Wehr hätte
katastrophale Auswirkungen auf die Fischfauna im gesamten
Elbeeinzugsgebiet. Foto: Wassergütestelle Elbe
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Ziele des Gewässerschutzes und ihre Umsetzung in Maß-
nahmen
Die Zielstellungen für Fließgewässerstrecken sind er-
nüchternd und liegen in keiner Weise in einer akzeptablen
Größenordnung. Unklar bleibt, welchen Grad die Verbesse-
rungen gegenüber der derzeitigen Situation überhaupt aus-
macht, denn dieser ist unverständlicherweise nicht beziffert.


Die Ziele für Seen erscheinen ambitionierter, was jedoch
auch dem im Vergleich zu den Fließgewässern besseren Aus-
gangszustand geschuldet ist – der jedoch leider ebenfalls
nicht beziffert wird. Die Referenzen für das gute ökologi-
sche Potential erheblich veränderter Wasserkörper sind
konkret darzustellen.


So begrüßenswert eine vorgesehene Herstellung der
Durchgängigkeit von Vorranggewässern ist, so sehr gerät sie
zunehmend in Konflikt mit den Bestrebungen zum Ausbau
der Wasserkraftnutzung. Aufgrund der Fördermöglich-
keiten des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) werden
zahlreiche Anträge zum Ausbau gestellt, eine weitere Zunah-
me ist zu erwarten. Damit sind gerade die Vorranggewässer
zur Herstellung der biologischen Durchgängigkeit stark
bedroht (Beispiel Mulde Dessau).


Eine auch im europäischen Rahmen erhobene Forderung der
Umweltverbände lautet, den Flüssen mehr Raum für eine
naturnahe Entwicklung zu geben. Die Ziele in diesem
Handlungsfeld sind in den Entwürfen bislang nur sehr un-
scharf umrissen und lassen nicht erkennen, dass hier eine
zentrale Herausforderung für die Maßnahmenplanung besteht.
Die Notwendigkeit eines künftig anderen Umgangs mit Ufer-
bereichen und der uferseitige zusätzliche Flächenbedarf
hätten viel deutlicher hervorgehoben werden müssen.


In den Entwürfen in wesentlichen Teilen ausgeklammert ist
die Problematik der Schifffahrt und Wasserstraßen-
nutzung. Dies ist angesichts des Einflusses dieser Wasser-
nutzungen unverständlich. Einige Bundeswasserstraßen ha-
ben keine oder fast keine Bedeutung für die Binnenschiff-
fahrt. Hier wäre eine Aufhebung des Status als Bundes-


wasserstraße vorzusehen oder zumindest eine Herabstufung
der Wasserstraßenklasse. Ansonsten wird unangemessen
unterhalten zum Schaden des Gewässers und ohne erkenn-
baren ökonomischen Nutzen.


Die formulierten Ziele für die Reduzierung der Nährstoff-
einträge sind völlig unzureichend. Die Hauptursache sind
jedoch nicht „natürliche Gegebenheiten“, wie der Maß-
nahmenprogramm-Entwurf konstatiert, sondern das chroni-
sche Verfehlen der Ziele der Nitrat-Richtlinie, das auf eine
mangelhafte Umsetzung zurückzuführen ist; insbesondere
durch die völlig unzureichenden Inhalte der Dünge-Verord-
nung. Dies ist eine Frage der Landwirtschaftspolitik, für
deren ökologische Mangelhaftigkeit die zuständigen Behör-
den als Agrar- und Umweltministerien mitverantwortlich sind.
Bei den aufgeführten Maßnahmen fehlt zudem eine Gewich-
tung nach ihrer Bedeutung sowie dem angestrebten Ausmaß
ihrer positiven Wirkungen.


Die Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts und
zunehmend die in dieser Hinsicht notwendige Klimaan-
passung sieht die GRÜNE LIGA als ein zentrales Handlungs-
feld in weiten Teilen des Elbegebietes. Die Bewirtschaftungs-
planung behandelt dieses Problem stiefmütterlich. Der
mengenmäßige Grundwasserzustand erscheint zumindest
in Brandenburg überwiegend falsch bewertet. Mit Ausnahme
des bergbaulich beeinflussten Gebietes sind dort nahezu
flächendeckend anhaltende Trends sinkender Grundwasser-
stände nachgewiesen. Unabhängig davon, ob dies überwie-
gend klimatisch oder anthropogen verursacht ist, sollte die-
ses Handlungsfeld nicht durch eine Bewertung „guter
mengenmäßiger Zustand“ aus der Bewirtschaftungsplanung
ausgeklammert werden.


Zur Berücksichtigung der grundwasserabhängigen Land-
ökosysteme und Feuchtgebiete ist anzumerken, dass die Be-
schränkung der Gebietskulisse auf nur diejenigen Feucht-
gebiete, die auch Natura 2000-Gebiete sind, zwar –
bedauerlicherweise – bundesweit üblich, jedoch nur als
erste Priorisierung akzeptabel ist. Hier muss dargestellt wer-
den, wie die betrachtete Gebietskulisse sukzessive erwei-
tert wird.


Zum Schutz der biologischen Vielfalt in den Gewässern sind
die wasserbezogenen Ziele für die Schutzgebiete gemäß
Art. 4 Abs. 3 WRRL bis spätestens 2015 zu erreichen. Die-
ses Ziel wird in den Entwürfen zwar benannt, jedoch bleibt
seine Operationalisierung unscharf. Es sind konkrete Maß-
nahmen darzulegen, mit denen die relevanten Gewässer und
Feuchtgebiete die wasserbezogenen Schutzziele bis 2015 er-
reichen und vor einer weiteren Verschlechterung bewahrt
werden.


Auch bei den Schutzgebieten ist die Beschränkung der
Gebietskulisse auf Natura 2000-Gebiete ebenfalls nur als
erste Tranche akzeptabel. Die Entwürfe enthalten jedoch kei-
nerlei Aussagen über eine künftige Erweiterung der Gebiets-
kulisse.


Die von der GRÜNEN LIGA formulierten zehn vorran-
gigen Handlungsfelder für den Gewässerschutz im
Zeichen der WRRL


1. Durchgängigkeit der Fließgewässer für wandernde
Fische und Wirbellose herstellen


2. Unterhaltung der Gewässer an ökologische Ziele an-
passen


3. Renaturieren und die Gewässerstruktur verbessern
4. Auen wieder an die Gewässer anbinden
5. Diffuse Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft redu-


zieren
6. Gewässer nach Naturschutzzielen bewirtschaften
7. Feuchtgebiete wiedervernässen und den Landschafts-


wasserhaushalt stabilisieren
8. Wasserwirtschaft an den Klimawandel anpassen
9. Aktive Beteiligung der Öffentlichkeit fördern
10. Umweltkosten in die Wasserpreise integrieren
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Eine bedeutende Schwachstelle des Bewirtschaftungsplan-
entwurfs stellt die wirtschaftliche Analyse dar: Die vor-
liegenden Informationen zu den Wassernutzungen sind we-
der für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Relevanz aus-
reichend, noch können sie in der vorliegenden Form als ge-
mäß WRRL unverzichtbare Grundinformation für die Ein-
stufung von Wasserkörpern als erheblich verändert und für
die Begründung von Ausnahmen dienen (vgl. WRRL-Info 16).


Der Bewirtschaftungsplan stellt die Abwasserabgabe und
die unterschiedlichen Wasserentnahmeentgelte der
Bundesländer ausdrücklich in den Kontext der „Umwelt-
und Ressourcenkosten“, auch wegen ihrer Finanzierungs-
funktion für Maßnahmen des Gewässerschutzes. Das ist
ausdrücklich zu begrüßen. Diese Instrumente sollten im
Sinne des Verursacherprinzips auf weitere Wassernut-
zungen/-dienstleistungen ausgeweitet werden. Bedeuten-
de Wassernutzer wie die Energiewirtschaft, Schifffahrt
oder Landwirtschaft sind angemessen an den Kosten der
Minderung der von ihnen ausgehenden Beeinträchtigun-
gen zu beteiligen.


Der bislang erreichte Detaillierungsgrad der Maßnahmen-
planung reicht nicht aus, um die in Artikel 14 der WRRL
intendierte umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit
an der wasserwirtschaftlichen Bewirtschaftungs- und
Maßnahmenplanung zu gewährleisten. Die vorliegenden
Entwürfe zu den Maßnahmenprogrammen sind dennoch
wichtige Zwischenschritte auf dem Weg zur Durchführung


von Maßnahmen des Gewässerschutzes, denen weitere
Konkretisierungen der wasserwirtschaftlichen Planungen
folgen müssen.


Es ist aus unserer Sicht dringend erforderlich, dass eine
umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne von
Artikel 14 der WRRL gewährleistet wird. Die Weiterführung
der wasserwirtschaftlichen Bewirtschaftungsplanung,
insbesondere die vorgesehene Erarbeitung der Gewässer-
entwicklungskonzepte, braucht die intensive Beteiligung und
Einbeziehung der Umweltverbände.


Ausblick
• Die unzureichende personelle Ausstattung der zustän-
digen Behörden ist ein großes Problem für die weitere Um-
setzung der WRRL.


• Eine der größten Herausforderungen ist die Integration
des Gewässerschutzes in andere Politikbereiche. Das gilt
insbesondere für die Bereiche Landwirtschaft, erneuerbare
Energien und Verkehr (Wasserstraßen).


• Eine fortlaufende Konkretisierung der Bewirtschaftungs-
planung durch die Bundesländer ist notwendig.


• Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß Artikel 14 der
WRRL muss intensiv fortgesetzt werden.


Tobias Schäfer, Michael Bender
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Die EU hat sich in ihrer Klimaschutzpolitik verpflichtet, ihre
CO


2
-Emissionen bis zum Jahre 2020 gegenüber dem


Referenzjahr 1990 um 20 Prozent zu senken. Selbst wenn
dies gelingen sollte, hält es die EU-Kommission für not-
wendig, auf die bereits in Gang gesetzten Klima-
veränderungen zu reagieren und legte dazu am 1. April 2009
das Weißbuch „Anpassung an den Klimawandel: Ein eu-
ropäischer Aktionsrahmen“ vor.


In einer ersten Phase des Aktionsrahmens (2009–2012) sol-
len die Grundlagen für eine umfassende EU-Klimaan-
passungsstrategie geschaffen werden, deren Umsetzung ab
2013 vorgesehen ist. Zunächst soll bis 2011 eine gemeinsa-
me Wissensdatenbank über die Auswirkungen, Probleme,
Lösungs- und Anpassungsstrategien sowie die damit verbun-
den Kosten entwickelt und in ein EU-weites Umwelt-
informationssystem integriert werden. Parallel dazu läuft
eine sektorale Überprüfung, wie die Klimaanpassung in die
verschiedenen EU-Politikfelder integriert werden kann.


Für die Ressource Wasser bedeutet dies die Stärkung der
Widerstandskraft  von Land- und Forstwirtschaft ,
Biodiversität, Ökosystemen und Gewässern sowie von
Küsten- und Meeresgebieten durch an den Klimawandel
angepasste Bewirtschaftungsmaßnahmen.


Das Papier schlägt vor, dass die Anpassungsmethoden in vol-
lem Umfang in die Umsetzung der bestehenden EU-Rechts-
vorschriften und der Wasserpolitik integriert werden. Die
Bewirtschaftungspläne – erstellt unter Berücksichtigung der
Wasserrahmenrichtlinie, der Hochwasserrichtlinie, und der
Meeresstrategierahmenrichtlinie – sind zurzeit die wichtigs-
ten Anliegen. Die grenzüberschreitenden Ansätze der
Bewirtschaftungspläne gewährleisten dabei die notwendigen
sektorübergreifenden Maßnahmen.


Auch die Erreichung und der Erhalt des „guten ökologischen
Zustands“ werden eine große Rolle bei der Verbesserung und
dem Erhalt der Artenvielfalt in der aquatischen Umwelt und
deren Ökosysteme spielen.


Das Weißbuch befasst sich zudem mit den Möglichkeiten
der Finanzierung und der staatenübergreifenden Zusammen-
arbeit. Ein Beispiel für eine EU-weite Kooperation ist die
EU-Wasserinitiative. Sie unterstützt die Partnerländer in der
Entwicklung ihrer Wasserpolitiken und -strategien. Die EU
Water Facility als Instrument der Initiative stellt dafür den
finanziellen Rahmen bereit: Im Herbst 2009 sollen 200 Millionen
Euro für die wasserwirtschaftliche Entwicklungsarbeit zur
Verfügung gestellt werden.


Kendall Ernst
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Dieser Rundbrief ist Bestandteil des Projektes
„Steckbriefe zur wirksamen WRRL-Umsetzung“ der
GRÜNEN LIGA. Die GRÜNE LIGA Bundeskontakt-
stelle Wasser koordiniert den Gesprächskreis Was-
ser des Deutschen Naturschutzrings (DNR).
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Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
Auch die Neufassung des WHG kann nicht wesentlich zur
Vereinheitlichung des deutschen Wasserrechts beitragen und
klammert entscheidende Punkte zum Gewässerschutz aus. So
wird beim Grundwasser die Entscheidung über das Gering-
fügigkeitsschwellenkonzept (das bereits den bisherigen
„strengen Besorgnisgrundsatz“ ablösen sollte) auf eine zu-
künftige untergeordnete Rechtsverordnung verlagert. Das
Konzept sah vor, dass schon vor dem Eintritt von Sickerwas-
ser in das Grundwasser bestimmte Schadstoffkonzentrationen
nicht überschritten werden dürfen. Weiterhin wurde zwar die
Einhaltung von Gewässerrandstreifen als eigener Abschnitt
aufgenommen, jedoch sind die Randstreifen mit fünf Me-
tern zu schmal bemessen, und auch der Einsatz von Dünge-
mitteln und Pestiziden ist mit Einschränkungen möglich. Im
Hochwasserschutz wird auch künftig auf technische Maß-
nahmen anstelle natürlicher Sicherungsmethoden gesetzt, und
bei der Zulassung von Wasserkraftnutzung findet lediglich
der Schutz der Fischfauna Erwähnung. Immerhin: Experten
sehen mit der Novelle die Weichen für ein zukünftig nach-
haltiges Regenwassermanagement gestellt.


GRÜNE LIGA-Beschluss: Energiegewinnung aus
unökologischer kleiner Wasserkraft ist abzulehnen
Begründet wird der Beschluss durch die gravierenden Ver-
änderungen der Flussökosysteme und den Verlust an
Biodiversität, beides steht in keinem Verhältnis zum gerin-
gen Beitrag der Anlagen zur Energieerzeugung und zum
Klimaschutz.
Potentiale zur alternativen Energiegewinnung sieht die GRÜ-
NE LIGA bei der Energieeinsparung und Energieeffizienz-
steigerung sowie beim Ausbau einer naturverträglichen Nut-
zung von Sonne, Wind, Biomasse und Erdwärme.


GRÜNE LIGA-Broschüre zum Gewässerschutz
Die 60-seitige Broschüre „Gewässer-
schutz im Zeichen der Wasserrahmen-
richtlinie. Konflikte, Handlungsfelder und
gute Beispiele“ hat das Ziel, einen
Diskussionsbeitrag für die Erarbeitung der
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen-
programme in den deutschen Fluss-
gebietseinheiten zu leisten. Einführend
werden die Umweltziele der Wasser-
rahmenrichtlinie dargestellt, anschlie-


MMMMMELDUNGENELDUNGENELDUNGENELDUNGENELDUNGEN ßend die zentralen Inhalte des EEB/WWF-Leitbildes für den
Gewässerschutz in Europa. Die GRÜNE LIGA formuliert
zehn Handlungsfelder des Gewässerschutzes als zentrale He-
rausforderungen für die Gewässerbewirtschaftung in den
kommenden Jahren.
Die Broschüre ist als PDF unter www.wrrl-info.de > Unsere
Angebote > Projektmaterialien abrufbar oder gegen Vorein-
sendung von 2,50 Euro Porto per Versand erhältlich.


Einschätzung der Bewirtschaftungspläne
europaweit – 5. WRRL-Snapshot Report
von EEB und WWF
Die Berichte „Europe’s water at the
crossroads“ (November 2008, 14 Seiten) so-
wie „What future for EU’s water ?“ (Mai 2009,
als Full Report mit 48 Seiten und als Summa-
ry mit 4 Seiten) sind unter www.eeb.org/
publication/general.html abrufbar.


Deutsche Nationalparks und Wattenmeer auf DVD
Das Wattenmeer sowie alle 14 deutschen Nationalparks wer-
den in der überarbeiteten Auflage der DVD „Schätze der Na-
tur – Naturlandschaften in Deutschland“ vorgestellt, die die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) produziert hat. Die
DVD mit einer Lauflänge von 55:30 Minuten ist kostenlos
bei der DBU erhältlich: info@dbu.de; www.dbu.de.


Themenband „Sohlgleiten“ bei der DWA erschienen
Der Bau naturnaher Sohlgleiten erfordert umfassende Kennt-
nisse zu ökologischen Erfordernissen, Bauweisen, Hydrau-
lik und Konstruktion. Unterstützung bietet hier der neue
Themenband „Naturnahe Sohlgleiten“ der Deutschen Verei-
nigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA).
Dabei wird die Herstellung der biologischen Durchgängigkeit
gemäß WRRL mit einer dauerhaften Bauwerkssanierung ver-
bunden. Dem Rückbau von Querverbauungen ist sogar ein ei-
genes Kapitel gewidmet. Viele Abbildungen veranschaulichen
das Vorgehen. Der Themenband kann für 72 Euro bei der DWA
bestellt werden: kundenzentrum@dwa.de; www.dwa.de
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Im Oktober 2009 legte das Bundesamt für Naturschutz (BfN)
den Auenzustandsbericht – Flussauen in Deutschland vor.
Angesichts der herausragenden Bedeutung der  Flussauen für
die heimische Biodiversität und die großräumige Vernetzung
von Lebensräumen, für die Fischfauna und den Stoffhaushalt
der Flüsse ist diese bundesweit angelegte Bestandsaufnah-
me ein wirklicher Meilenstein.


Der Bericht bilanziert den Verlust von Überschwemmungs-
flächen an den großen Flüssen Deutschlands, der sich bun-
desweit auf rund zwei Drittel beläuft. Aufgrund von
Hochwasserschutzmaßnahmen – in erster Linie Deichbauten
– kann nur noch ein Drittel der ehemaligen
Überschwemmungsflächen bei großen Hochwasser-
ereignissen überflutet werden – an Rhein, Elbe, Donau und
Oder sogar nur 10-20%. Die Talräume eines Flusses, die vor
menschlichen Eingriffen für Überflutungen erreichbar wa-
ren, werden als morphologische Aue bezeichnet. Der heute
dauerhaft abgetrennte Anteil gilt als Altaue, der verbleibende
Anteil (zwischen den Deichen) als rezente Aue.


Die Bewertung des Zustands der rezenten Auen erfolgt ana-
log zum System der Wasserrahmenrichtlinie in fünf Klassen
und betrachtet den Grad der Veränderung gegenüber einem
potentiell natürlichen Leitbildzustand anhand der Kriterien
• Morphodynamik, Auenrelief und Auengewässer
• Hydrodynamik, Abfluss und Auengewässer
• Vegetation und Flächennutzung.


Die Bewertung verknüpft also
Aussagen zum Grad der Ab-
kopplung der Aue vom Über-
flutungsregime durch Gewässer-
ausbau und/oder Hochwasser-
schutz und Überflutungs-
potential, zu Ausbaugrad,
Profilierung und Aufstau (Stau-
bauwerke sind jedoch nicht in der
Karte verzeichnet) sowie zu In-
tensität und Art der Flächen-
nutzung. In die zusammenfassen-
de Bewertung gehen zusätzlich
die Merkmale Rückstau-
beeinflussung als Malus und der
Wert zusammenhängender natur-
naher Auenstandorte, die
„Konnektivität“,  als Bonus ein.


Die Ergebnisse zeigen:
•   Bundesweit sind  54% der Flä-
chen in den rezenten Flussauen
weitgehend oder völlig von Über-


flutungen abgekoppelt (stark und sehr stark verändert).
• Nur 10% der Auen befinden sich in einem guten ökologi-


schen Zustand (nur 1% sehr gering verändert, 9% gering
verändert), 90% sind deutlich bis sehr stark verändert.


• Mäßig veränderte Auen, also rund ein Drittel, haben  grund-
sätzlich das größte Potential für Renaturierungen.


Als Fazit formuliert das BfN den dringenden Handlungsbe-
darf, den Flüssen wieder mehr Raum zu geben. Dies kor-


ZZZZZUSTANDUSTANDUSTANDUSTANDUSTAND     DERDERDERDERDER F F F F FLUSSAUENLUSSAUENLUSSAUENLUSSAUENLUSSAUEN     INININININ D D D D DEUTSCHLANDEUTSCHLANDEUTSCHLANDEUTSCHLANDEUTSCHLAND


Verteilung der Bewertungsklassen für die rezenten Flussauen in
Deutschland (Legende s. obige Karte). Quelle: BMU & BfN (2009)


Die Karte „Zustand der rezenten Flussauen“ dokumentiert für Abschnitte von jeweils einem
Kilometer die Bewertung der zwischen den Deichen liegenden Überflutungsflächen jeweils für
das rechte und das linke Ufer. Hier ein Ausschnitt im Bereich der Oberen und Mittleren Elbe.


© BfN, 2009
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BMU & BfN – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit & Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.)
(2009): Auenzustandsbericht. Flussauen in Deutsch-
land. Berlin, 35 S.


Die Karte „Verlust an Über-
schwemmungsflächen“ doku-
mentiert den bundesweit dra-
matischen Rückgang für
einzelne Flussabschnitte, hier
ein Ausschnitt der Oder. Selbst
im Bereich des Nationalparks
Unteres Odertal liegt der Ver-
lust an Überschwemmungs-
flächen bei 25-50% (vorwie-
gend grün), im Oderbruch
sogar bei 90-100% (vorwie-
gend rot).


Die Breite der Bänder gibt die
durchschnittlich Breite der
morphologischen Aue 2-fach
überhöht wieder.


Die Bewirtschaftungsplanung für die Ostseezuflüsse berück-
sichtigt die Möglichkeiten des Nährstoffrückhalts in Feucht-
gebieten und Mooren nur unzureichend. Die Entwürfe der
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme  für die
Flussgebietseinheiten Schlei-Trave, Warnow-Peene und Oder
benennen die Nährstofffrachten als gravierendstes Problem
der Küstengewässer. Die nun für den ersten Bewirt-
schaftungszeitraum festgelegten Ziele und Maßnahmen zur
Reduzierung der Einträge reichen aber – wie auch im
Elbegebiet (vgl. WRRL-Info 17 und 18) – bei weitem nicht
aus, um chronisch verfehlte internationale Ziele zu erreichen.


Die Wiedervernässung von Feuchtgebieten und Nieder-
mooren wird zwar als ein zentraler Ansatzpunkten benannt.
In den Maßnahmentabellen findet sich jedoch keine entspre-
chende Maßnahme wieder. Kurz wird auf die Moorschutz-
programme der Bundesländer verwiesen. Im Rahmen des
Moorschutzkonzepts Mecklenburg-Vorpommern aus dem
Jahr 2000 wurden bis 2008 rund 18.000 Hektar Niedermoore
in Talniederungen und Waldmoore wiedervernässt und auf
weiteren 11.500 Hektar extensive Grünlandnutzung bei ho-
hen Wasserständen eingeführt. Das Konzept wird derzeit fort-
geschrieben, mit einem Fokus auf die Klimaschutzwirkung.


Die WRRL verzeichnet in Anhang VI (Teil B) auf der nicht-
erschöpfenden Liste ergänzender Maßnahmen als siebten
Punkt explizit die Neuschaffung und Wiederherstellung
von Feuchtgebieten. Der gut hundert Punkte umfassende
standardisierte  Maßnahmenkatalog der LAWA, auf den auch
die Bewirtschaftungspläne der Ostseezuflüsse zurückgrei-
fen, benennt dagegen zwar eine Reihe von Maßnahmen zur
Reduzierung diffuser landwirtschaftlicher Einträge sowie
„Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Land-
entwässerung“, die Wiedervernässung oder Anlage von
Feuchtgebieten wird jedoch nicht explizit aufgeführt – ein
Hinweis auf die bisherige Relevanz dieser Maßnahme.


Aufschlussreich ist schließlich, dass auch die breit angeleg-
ten Strategischen Umweltprüfungen zu den Maßnahmen-
programmen nicht nur keine Maßnahmentypgruppe
Wiedervernässung o.ä. kennen, sondern in der Betrachtung
der Ursache-Wirkungs-Beziehungen der Maßnahmen
überhaupt keinerlei Fundstellen für die Begriffe „Feucht-
gebiete“, „Moore“ oder „Wiedervernässung“ aufweisen.


Fazit: Eine tatsächliche Implementierung der für die
Nährstoffreduzierung der Ostsee längst als besonders wich-
tig erkannten Maßnahmeoption „Anlage und Wieder-
vernässung von Feuchtgebieten und Niedermooren“ findet
in den Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen
offenbar nicht statt. Es besteht dringender Bedarf, die gro-
ßen Potentiale des Feuchtgebietsmanagements stärker in die
Diskussion einzubringen, konkrete Ziele zu formulieren und
diese auch durch geeignete Maßnahmen zu erreichen, wie
zuletzt auch in der EU-Strategie für den Ostseeraum nieder-
gelegt (siehe Meldung auf Seite 4). Tobias Schäfer


„Die Eutrophierung der Oberflächengewässer und deren
Frachteintrag in die Küstengewässer haben dazu geführt,
dass die Küstengewässer der deutschen Ostseeküste als
Eutrophierungsproblemgebiete einzustufen sind. Die von der
HELCOM beschlossene Halbierung der Stickstoffeinträge
zwischen 1985 und 2000 wurde nicht erreicht. Dieses Ziel
bleibt daher weiterhin bestehen“ (Bewirtschaftungsplan-
Entwurf Warnow-Peene).


NNNNNÄHRSTOFFRETENTIONÄHRSTOFFRETENTIONÄHRSTOFFRETENTIONÄHRSTOFFRETENTIONÄHRSTOFFRETENTION     INININININ F F F F FEUCHTGEBIETENEUCHTGEBIETENEUCHTGEBIETENEUCHTGEBIETENEUCHTGEBIETEN     – DEFIZITE BEIM OSTSEESCHUTZ


respondiert natürlich auch mit der zentralen Forderung More
space for living rivers der europäischen Umweltverbände
an die Umsetzung der WRRL. Das BfN mahnt an, die natür-
liche Dynamik und die ökologische Schwankungsbreite der
Auen zu nutzen: „Intakte Auenlandschaften sind aufgrund ih-


rer Anpassung an wechselnde Wasserverhältnisse, die von
Überschwemmungen bis zu trockenen Verhältnissen reichen,
zur Abpufferung der Auswirkungen des Klimawandels (mög-
liche Häufung von Überflutungen und Niedrigwasser-
perioden) bestens geeignet.“ Um in den ersten Bewirt-
schaftungsplänen gemäß WRRL Berücksichtigung zu finden,
kommt der Bericht allerdings zu spät.


Der Auenzustandsbericht ist als Broschüre  kostenlos zu be-
ziehen über bmu@broschuerenversand.de und auf
www.bfn.de/0324_auenzustandsbericht.html downloadbar.
Unter dem Titel „Flussauen in Deutschland – Erfassung und
Bewertung des Auenzustands“ werden die dem Bericht  zu-
grundeliegenden Forschungsergebnisse in der BfN-Schriften-
reihe „Naturschutz und Biologische Vielfalt“ veröffentlicht.
Vorgesehen ist auch die Einrichtung eines Online-Karten-
dienstes „Flussauen in Deutschland“ auf www.bfn.de.


© BfN, 2009







33333


WRRL-INFO  19WRRL-INFO  19WRRL-INFO  19WRRL-INFO  19WRRL-INFO  19


Das Wasserentnahmeentgelt etabliert sich als umwelt-
politisches Instrument für den Gewässerschutz und die Um-
setzung der WRRL. Inzwischen erheben elf der sechzehn
Bundesländer ein Entgelt auf die Wasserentnahme: Das Saar-
land kam im Jahr 2008 hinzu mit einer Abgabenhöhe von
0,004 bis 0,08 Euro/m³. Begünstigt werden unter anderem
nach dem EU-„Öko-Audit“ zertifizierte Betriebe. Die Ein-
nahmen stehen, wie in den meisten Bundesländern, nach Ab-
zug der Verwaltungskosten dem Land zur Verfügung, sollen
aber trotzdem dem Schutz der Umweltressourcen und dabei
vor allem dem Grundwasserschutz dienen. Damit wenig kom-
patibel ist allerdings das im Saarländischen Grundwasser-
entnahmeentgeltgesetz festgelegte baldige Auslaufen der
Regelung im Jahr 2012.


Anpassungen an aktuelle Entwicklungen sind in Sachsen fest-
zustellen: Die Einnahmen dienen seit 2007 laut Haushalts-
plan unter anderem der Umsetzung des Durchgängigkeits-
programms für Fließgewässer. Damit werde das Ziel verfolgt,
„die aus Klimaschutz-
gesichtspunkten wün-
schenswerte Nutzung der
Wasserkraft zur
Energieerzeugung so zu
gestalten“, dass sie mit
den Zielen der WRRL im
Einklang steht.


Zu gewissen Turbulen-
zen kommt es derzeit in
Nordrhein-Westfalen:
Hier ist der Bezug zur
WRRL eigentlich ein-
deutig in der Begründung
zur Einführung des Ent-
gelts von 2004 veran-
kert. Ein Anteil von zehn Millionen Euro aus dem Einkom-
men des Entgelts sollte, obwohl eigentlich keine Zweckbin-
dung existiert, jährlich für die Umsetzung der WRRL ver-
wendet werden. Seit 2007 geschieht dies aber laut Haushalts-
plan konkret nur mit Mitteln aus der Abwasserabgabe. Die
Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt stehen gleich-
wohl der Umweltverwaltung zur Verfügung und finanzieren
den Gewässerschutz mit, beispielsweise die Gewässer-
struktur- und -gütebestimmung. Das Gesetz zur Einführung
des Wasserentnahmeentgelts der damaligen rot-grünen Ko-
alition sah außerdem ein Auslaufen der Regelung zum Jah-
resende 2009 vor. Die heutige schwarz-gelbe Regierung plant
nun stattdessen eine schrittweise „Abschaffung“ bis zum Ende
2018 – also eine Verlängerung um neun Jahre –, da das Land
weiterhin auf die Einnahmen angewiesen sei. Der Abgabe-
satz verringert sich dabei jährlich um zehn Prozent, ab 2019
entfiele das Wasserentnahmeentgelt somit komplett.


Zurzeit debattiert der Landtag in Sachsen-Anhalt die Ein-
führung eines Entnahmeentgelts ab 2010, das bereits seit


1998 als Kann-Regelung im Landeswassergesetz existiert.
Sachsen-Anhalt wäre damit das zwölfte Bundesland, das ein
Wasserentnahmeentgelt erhebt, es erhofft sich dadurch Ein-
nahmen von 15,5 Millionen Euro jährlich. Für landwirtschaft-
liche Wasserentnahmen sollen dabei 7 Cent pro Kubikme-
ter gezahlt werden. Damit wäre das Bundesland das erste,
das die Landwirtschaft direkt für die Wasserentnahme be-
langt. Auch Fischereibetriebe könnten zur Kasse gebeten
werden; Gegner sehen deshalb bereits das Ende der gesam-
ten Forellen- und Karpfenzucht in Sachsen-Anhalt kommen.
Allerdings sollen die aus dem Wasserentnahmeentgelt
gewonnnenen Mittel laut Landeswassergesetz wasser-
wirtschaftlichen Zwecken dienen, vor allem der Sicher-
stellung der Wassergüte und -menge sowie für Ausgleichs-
zahlungen an Land- und Forstwirtschaft, die in Wasser-
schutzgebieten weniger intensiv wirtschaften, um den An-
forderungen des Trinkwasserschutzes gerecht zu werden.


Ferner ist festzustellen, dass sich die Einnahmen aus den
Wasserentnahmeentgelten gegenüber 2006 in fast allen Bun-
desländern verringert haben (vgl. WRRL-Info 15). Eine an-


haltender Trend zum
wassersparenden Ver-
brauch könnte hier be-
gründet sein, zu dem
nicht zuletzt die durch
das Entgelt erhöhten
Wasserkosten beitragen:
Nach einer Studie des In-
stituts für Infrastruktur
und Ressourcenmana-
gement der Universität
Leipzig vom März 2008
machen Wasser-
entnahmentgelte einen
Kostenanteil von 0,7 bis
14,4 Prozent des
Trinkwasserpreises aus.


Nach wie vor stehen die Wasserentnahmeentgelte in den Län-
dern in der Kritik, zumeist von Seiten der jeweiligen politi-
schen Opposition und der einschlägigen Wirtschaftsverbände.
Ihr Vorwurf: Die Landeshaushalte bereicherten sich unter
dem Deckmantel der WRRL lediglich. Ein eher berechtig-
ter Einwand lautet, dass das Entnahmeentgelt möglichst voll-
ständig für den Gewässerschutz zur Verfügung stehen müs-
se. Ein wesentliches Befürwortungsargument bleibt jedoch
die – nach wie vor sinnvolle – Lenkungsfunktion, die auf
mehr Effizienz bei der Wassernutzung abzielt. Die Entgelte
dienen letzlich dazu, dass der Posten „Wasserentnahme“ in
den Kalkulationen der Wasserdienstleister und Nutzer spür-
bar wird und dadurch lenkende Wirkung entfaltet. Dies ent-
spricht auch dem Artikel 9 WRRL, der fordert, dass die
Wasserpreise bis 2010 angemessene Anreize zur effizien-
ten Nutzung der Wasserressourcen bieten sowie die Um-
welt- und Ressourcenkosten mit einbeziehen sollen. Es ist
also umweltpolitisch geboten, dass die natürliche Ressour-
ce Wasser nicht zum Nulltarif zur Verfügung steht.


Alexandra Gaulke
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Einnahmen aus Wasserentnahmeentgelten im Jahr 2008, zusammengestellt
auf Basis der Haushaltspläne der Bundesländer. Grafik: Alexandra Gaulke
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Dieser Rundbrief ist Bestandteil des Projektes
„WRRL-Umsetzung“ der GRÜNEN LIGA. Die GRÜ-
NE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser koordiniert
den Gesprächskreis Wasser des Deutschen Natur-
schutzrings (DNR).


IIIIINFORMATIONNFORMATIONNFORMATIONNFORMATIONNFORMATION     ZUMZUMZUMZUMZUM P P P P PROJEKTROJEKTROJEKTROJEKTROJEKT


Das im Januar 2009 vom EU-Parlament verabschiedete
Pestizid-Paket wurde im September vom Ministerrat ange-
nommen und tritt nach Veröffentlichung in Kraft. Die Ver-
ordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutz-
mitteln gilt unmittelbar und hebt die Richtlinie 91/414/EWG
auf. Die Richtlinie über einen Aktionsrahmen der Ge-
meinschaft zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden
(PE-COS 3608/09) muss innerhalb von zwei Jahren in nati-
onales Recht umgesetzt werden.


Zur derzeit laufenden Revision der Biozid-Richtlinie (98/
8/EG) durch eine Biozid-Verordnung haben PAN Germany,
BUND und Greenpeace Anfang November 2009 eine Stel-
lungnahme veröffentlicht, in der sie erheblichen Änderungs-
bedarf fomulieren, unter anderem zur Stärkung des Vorsorge-
prinzips bei der Biozidverwendung (www.pan-germany.org).


Die EU verabschiedete eine Strategie für den Ostseeraum
(KOM(2009) 248) und einen zugehörigen Aktionsplan
(SEC(2009) 712). Die „Sicherstellung einer nachhaltigen
Umwelt“ gilt als erster Pfeiler der Strategie, neben der „Stei-
gerung des Wohlstands der Region“, der „Verbesserung der
Zugänglichkeit und Attraktivität“ und der „Gewährleistung der
Sicherheit in der Region“. Angesichts der gravierenden
Eutrophierungsprobleme formuliert der Aktionsplan als ers-
tes Ziel, die Nährstoffeinträge ins Meer auf ein „akzepta-
bles“ Niveau zu reduzieren. Koordiniert werden die Aktivitä-
ten hierzu von Finnland und Polen. Neben der Reduzierung
von landwirtschaftlichen Austrägen lautet dabei ein Schwer-
punkt, mehr Feuchtgebiete zu etablieren und wiederherzu-
stellen („Establish and restore more wetlands“).


In ihrem Koalitionsvertrag formulieren CDU, FDP und
CSU: „Frei fließende Flüsse haben einen hohen ökologischen
Wert. Die Durchgängigkeit der Flüsse für wandernde Fische
muss wiederhergestellt werden. Für den Natur- und Hoch-
wasserschutz sollen natürliche Auen reaktiviert und Flusstä-
ler, wo immer möglich, renaturiert werden. Wir prüfen, ob
die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zu die-
sem Zweck eingesetzt werden kann.“ Nicht wiederzufinden
ist jedoch die im Entwurf der Arbeitsgruppe Umwelt und im
Wahlprogramm der FDP formulierte Ablehnung von Staustu-
fen in Elbe und Donau. Weiter heißt es: „Wir werden die Qua-
lität der Gewässer weiter verbessern. Hierzu werden wir die


MMMMMELDUNGENELDUNGENELDUNGENELDUNGENELDUNGEN Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie an die Gewässer-
güte gemeinsam mit unseren Nachbarn zügig umsetzen,
Schadstoffeinträge weiter vermindern und den Gewässern
mehr Raum geben. Die Förderung von Agrar-Umwelt-
maßnahmen („2. Säule“) ist stärker auf die Verringerung der
Einträge von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in Ge-
wässer auszurichten.“


Der Bewirtschaftungsplan für das Elbegebiet wurde am
27.11.2009 von der Elbeministerkonferenz beschlossen. Zu
unserer Einschätzung des Planentwurfs vgl. WRRL-Info 18.


Die Durchgängigkeit der
Havel von der Mündung
bis Berlin will die Wasser-
und Schifffahrtsverwal-
tung durch Fischauf-


stiegsanlagen an den Wehren in Quitzöbel (im Bau),
Rathenow (Planfeststellungsbeschluss), Banitz (seit Novem-
ber 2009 in Betrieb), Brandenburg (in Betrieb) und in Berlin
an der Spandauer Schleuse (avisiert bis 2015) herstellen. Am
einzigen Elbewehr bei Geesthacht ist inzwischen die größte
Fischwechselanlage Europas im Bau (Bauherr: Vattenfall).


Die Wahl des Kormorans
zum Vogel des Jahres
2010 durch den NABU be-
feuerte zunächst einen
emotionsgeladenen Streit,


könnte aber auch Anlass für eine breitere Diskussion von
Gewässerschutzthemen geben. Der Kormoran reüssiert
inzwischen als Kulturfolger u.a. dort, wo unsere Flüsse dras-
tisch verarmte Lebensraumstrukturen aufweisen. Von deren
Verbesserung würde die Fischfauna immens profitieren.


Im September 2009 gründete sich
das vom GNF koordinierte Netz-
werk Lebendige Seen Deutsch-
land (www.globalnature.org).
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Die Grundwasserrichtlinie musste bereits im europäischen
Verfahren gehörig Federn lassen, u.a. wurden die in  Artikel17
der Wasserrahmenrichtlinie vorgesehenen EU-einheitlichen
Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung aufgegeben. Nun droht
eine weitere Erosion bei der Umsetzung in bundesdeutsches
Recht. Das Bundesumweltministerium (BMU) startete am
23. Dezember 2009 mit dem Entwurf für eine Grundwasser-
Verordnung in die Verbändeanhörung, der bereits
Kompromisscharakter aufweist.


Auf die Schwachstellen des Entwurfs weist die Stellungnah-
me der im Umweltdachverband DNR zusammengeschlosse-
nen Umweltverbände hin, die von der GRÜNEN LIGA koor-
diniert wurde. Zu den Kernforderungen gehören die stringen-
te und den europäischen Vorgaben entsprechende Definition
der Einträge inklusive der diffusen Einträge aus der Land-
wirtschaft, das Einhalten der Schadstoff-Schwellenwerte am
Eintragsort, der bessere Schutz der grundwasserabhängigen
Landökosysteme und der flächendeckende Grundwasser-
schutz auch im Sinne des Erhalts eines wichtigen ökologi-
schen Lebensraums.


Mit der Verordnung werden unter anderem bundeseinheitliche
Schwellenwerte für grundwasserrelevante Schadstoffe fest-
gelegt. In seinem Antwortschreiben auf einen Brief des DNR-
Präsidenten Hubert Weinzierl betont Umweltminister


GGGGGRUNDWASSERRUNDWASSERRUNDWASSERRUNDWASSERRUNDWASSER-V-V-V-V-VERORDNUNGERORDNUNGERORDNUNGERORDNUNGERORDNUNG     DESDESDESDESDES B B B B BUNDESUNDESUNDESUNDESUNDES – – – – –
BEWÄHRUNGSPROBE FÜR DEN FLÄCHENDECKENDEN
GRUNDWASSERSCHUTZ


Röttgen: „Das Schwellenwertkonzept ist praktisch ohne Alter-
native, da nur so das schleichende Anwachsen von Schadstoff-
konzentrationen verhindert werden kann. Ein zu spätes Ein-
greifen, wie zum Beispiel bei den Nitratbelastungen des
Grundwassers mit ihren Folgen für Natur und Mensch, kön-
nen und wollen wir uns nicht noch einmal leisten.“


Das von der LAWA 2004 verabschiedete Geringfügigkeits-
schwellenkonzept findet sich jedoch nur in einer deutlich
abgespeckten Version im Verordnungsentwurf wieder und
wird von seiten verschiedener Industrieverbände vehement
angegriffen. Geboten wäre aber eine Umsetzung, die tatsäch-
lich dem Vorsorgegedanken im Grundwasserschutz Rech-
nung trägt. Dass die Einhaltung der Schwellenwerte erst in
der gesättigten Zone, also erst beim Eintritt ins Grundwas-
ser überprüft werden soll, widerspricht dem Vorsorge-
gedanken, birgt ein relativ hohes Fehlerrisiko und ist wenig
praktikabel. Es ist notwendig, die Einhaltung der Schwellen-
werte bereits am Ort der Verunreinigung zu überprüfen und
einzuhalten.


Die Stellungnahme des DNR sowie den Verordnungsentwurf
des BMU finden Sie auf www.wrrl-info.de > Grundwasser.


Michael Bender


Kernforderungen der Umweltverbände zum Entwurf der
Grundwasserverordnung:


1. Europäische Vorgaben umsetzen:
Alle Arten von Einträgen und Einleitungen von Schadstoffen ins
Grundwasser müssen durch die Grundwasserverordnung erfasst
werden!


2. Schwellenwerte nach dem Vorsorgeprinzip festlegen:
Schadstoffeinträge sind an der Quelle der Verunreinigung zu be-
grenzen!


3. Den Schutz des mengenmäßigen Zustands des Grundwas-
sers verbessern:
Feuchtgebiete sind flächendeckend zu schützen und als Indikato-
ren zu nutzen!


4. Den Rückgang der Artenvielfalt stoppen:
Die Nationale Biodiversitätsstrategie muss verbindlich umgesetzt
werden!


Wirkliche Vorsorge beim Grundwasserschutz erfordert, dass die
Grenzwerte für Schadstoffe („Geringfügigkeitsschwellen“) am Ort
ihrer Einbringung eingehalten werden. Beim Eintritt ins Grund-
wasser ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen.
Grafik: Jan Birk, nach Martin Böhme (verändert)


Ziel: anthropogen möglichst unbelastetes Grundwasser


Auf der Sickerstrecke
Qualitätsverbesserung:


Vorsorgeprinzip


Ort der Einhaltung der
Geringfügigkeitsschwelle


Keine Angabe zum
Ort der Beurteilung


Das (konkretisierte) Vorsorgegebot im WHG
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UUUUUMSETZUNGMSETZUNGMSETZUNGMSETZUNGMSETZUNG     DERDERDERDERDER W W W W WASSERRAHMENRICHTLINIEASSERRAHMENRICHTLINIEASSERRAHMENRICHTLINIEASSERRAHMENRICHTLINIEASSERRAHMENRICHTLINIE     IMIMIMIMIM M M M M MITTELMEERRAUMITTELMEERRAUMITTELMEERRAUMITTELMEERRAUMITTELMEERRAUM –  –  –  –  – KONFERENZ DES EEB
Den bislang völlig unzureichenden Ergebnissen bei der
Umsetzung der WRRL in den mediterranen EU-Ländern
widmete sich Ende April 2010 eine vom Europäischen
Umweltbüro (EEB) gemeinsam mit spanischen Partner-
organisationen ausgerichtete Konferenz in Barcelona.


Peter Gammeltoft von der EU-Kommission beklagte „ernst-
hafte Schwierigkeiten“ bei der Umsetzung der WRRL im
Mittelmeerraum: Von den neun Ländern, in denen noch keine
Bewirtschaftungsplanentwürfe veröffentlicht wurden bzw. die
Konsultation noch im Gange ist, liegen sechs im Mittelmeer-
raum. Bislang haben EU-weit nur 14 Mitgliedstaaten Pläne
verabschiedet und vier weitere die Auslegung beendet.


Ein herausragendes Problem liege im Mittelmeerraum im
Wasserverbrauch der Landwirtschaft, der bis zu 85 Prozent
ausmache. Die Wasserpreise müssten auch hier ange-
messene Anreize bieten, Verschwendung zu vermeiden: Der
Preis müsse die Kosten für die Wassernutzung abbilden,
einschließlich der Umweltkosten und der aus der Knappheit
des Gutes resultierenden Kosten. Ziel sei die nachhaltige
Verfügbarkeit des öffentlichen Gutes Wasser: „Wasser ist
nicht zum Nutzen eines einzelnen Wirtschaftssektors da,
sondern zum Nutzen der Gesellschaft.“


Die Forderung nach der Schaffung von Anreizen für ver-
ringerten Verbrauch und die Bestrafung intensiver Wasser-
nutzung war eine der zentralen Schlussfolgerungen der
Konferenz. Eine offene politische Debatte über Kosten-


deckung und Wasserpreise sei dringend notwendig. Dass
diese Diskussion im Jahr 2010, dem Jahr der Einführung
kostendeckender Wasserpreise gemäß Art. 9 WRRL, noch
nicht einmal begonnen hat, illustriert, wie erschreckend weit
man von einer nachhaltigen Wasserwirtschaft entfernt ist.


Weitere Konferenzthemen waren Transparenz und Be-
teiligung, Nachfragelenkung, Grundwasser sowie Hydro-
morphologie und ökologische Mindestabflüsse.


Tobias Schäfer


EU-BEU-BEU-BEU-BEU-BIOZIDIOZIDIOZIDIOZIDIOZID-V-V-V-V-VERORDNUNGERORDNUNGERORDNUNGERORDNUNGERORDNUNG –  –  –  –  – WO BLEIBT DER SCHUTZ DER GEWÄSSER VOR BIOZIDEN?


Derzeit wird im Europäischen Parlament über eine Gesetzes-
initiative der Europäischen Kommission beraten, die das bis-
herige Biozidrecht ablösen soll. Biozide werden außerhalb
der Landwirtschaft gegen Schädlinge oder Lästlinge einge-
setzt und sind für die Gewässer nicht minder problematisch
als Pestizide.


Die gültige Richtlinie von 1998 zielt darauf ab, Risiken durch
Produkte wie Antifouling-, Desinfektions- oder Kühl-
schutzmittel über Zulassung, Vermarktungsvorschriften und
Kontrollen zu mindern. Doch die Umsetzung ist bisher nicht
gelungen. Ein Großteil der rund 50.000 Altprodukte darf
wegen Verzögerungen im Prüfverfahren weiter vermarktet
werden, während das Zulassungssystem für neue Biozide von
der Industrie nicht angenommen wird. Zudem mangelt es in
Europa an umfassenden Daten zu Verbrauchsmengen und
Umweltauswirkungen. Nach vorsichtigen offiziellen Schät-
zungen werden 400.000 Tonnen an Biozidwirkstoffen jähr-
lich in Europa eingesetzt. Belastungen von  Gewässern wer-
den nicht systematisch erfasst.


Aus Sicht von PAN (Pesticide Action Network) Germany hat
die Europäische Kommission mit ihrem Verordnungsentwurf
ein falsches Signal gesetzt, weil sie auf Kosten des Umwelt-


und Gesundheitsschutzes Biozide zukünftig leichter zulas-
sen will. Weder sollen gewässergefährdende Stoffe verbo-
ten werden, noch werden Anforderungen der WRRL oder der
neuen Grundwasserrichtlinie berücksichtigt.


Die Mitglieder des federführenden EP-Umweltausschusses
sind sich derzeit uneins darüber, ob sie die Gesetzesvorlage
nachbessern werden. Führende deutsche Europaabgeordnete
wollen die Förderung nicht-chemischer Alternativen sogar
behindern oder unterstützen die Möglichkeit, dass Produkte
mit hormonell wirksamen bzw. krebserregenden Wirkstof-
fen verharmlosend beworben oder für Trinkwasseranlagen ge-
nutzt werden dürfen.


Über diese und weitere Anträge entscheidet der Umweltaus-
schuss am 3. Juni 2010. PAN Germany setzt sich zusammen
mit der GRÜNEN LIGA und weiteren Umweltschutz-
verbänden dafür ein, dass besonders gefährliche Biozide ver-
boten und EU-weit umweltverträgliche Verfahren des
Schädlingsmanagements angewendet werden.


Die gemeinsame NGO-Position zur Biozid-Verordnung fin-
den Sie unter www.pan-germany.org/deu/~stellung-
nahmen.html. Christian Schweer (PAN Germany)


Menetekel für die Zukunft der EU-Umweltpolitik? Im Einzugsgebiet
des Ebro sind neue Staudämme, 50 % mehr Bewässerungsfläche
und Ableitungen von Flusswasser geplant. Dem Ramsar-Gebiet
Ebro-Delta mit seinem ökologisch wünschenswerten Reisanbau
drohen Austrocknung und Versalzung. Gegen den wasserwirtschaft-
lichen Irrsinn am größten Fluss Spaniens kämpft  die „Platform
for the Defense of the Ebro“ seit zehn Jahren. Foto: Milan Vogrin
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POSITIONSPAPIER DER GRÜNEN LIGA ZUM WASSERNUTZUNGSENTGELT IN BRANDENBURG
In allen Bundesländern, die ein Entgelt auf die Entnahme von
Wasser erheben, sind Bergbau und Rohstoffgewinnung von
der Entgeltpflicht weitgehend befreit. Aus Anlass der im
Koalitionsvertrag vorgesehenen Überprüfung dieser Ausnah-
me setzt sich die GRÜNE LIGA in einem Positionspapier
zum Wassernutzungsentgelt in Braunkohlebergbau und
Energiewirtschaft in Brandenburg auseinander: Bergbau
und Energiewirtschaft müssen künftig stärker für ihre mit im-
mensen externen Kosten verbundene Wassernutzung zur Kas-
se gebeten werden. Alle Wassernutzer sollten die gleichen
zehn Cent pro Kubikmeter zahlen wie kommunale Wasser-
werke und Industrie.


Mit im Mittel unter 600 Millimeter Jahresniederschlag, ei-
ner auf 40 % der Landesfläche negativen klimatischen
Wasserbilanz und großflächig sinkenden Grundwasserspie-
geln droht Brandenburg durch den Klimawandel eine drasti-
sche Verringerung der Grundwasserneubildung. Die Landes-
politik muss daher ökonomische Anreize für sparsame und
effiziente Wassernutzung schaffen. Das Wassernutzungs-
entgelt nach § 40 BbgWG ist hierfür grundsätzlich hervorra-
gend geeignet, bedarf jedoch dringender Korrekturen, um tat-
sächlich eine Lenkungswirkung zu entfalten. Zugleich ist
die klare Zweckbindung der Einnahmen für Ziele des
Gewässerschutzes sicherzustellen, bislang wird etwa auch die
Unterhaltung der Deiche mitfinanziert.


Auswirkungen der Energiewirtschaft auf den Wasserhaushalt
Bundesweit sind Wärmekraftwerke mit 20,1 Mrd. m³ (2007)
die größten Wassernutzer. Der Kohlebergbau setzte im selben
Jahr rund 800 Mio. m³ Frischwasser ein. Im deutschen
Elbegebiet wurde für neun bergbaubeeinflusste Grundwasser-
körper entschieden, „weniger strenge Umweltziele“ (nach
Art. 4 Abs. 5 WRRL) festzulegen, da auch bis 2027 kein gu-
ter Zustand zu erreichen ist. In Brandenburg  beeinträchtigt


die bergbaubedingte Grundwasserabsenkung den
Landschaftswasserhaushalt massiv. Die vom Bergbau verur-
sachte Sulfatbelastung der Spree ist eine ernsthafte Gefähr-
dung der auf Uferfiltrat basierenden Trinkwasser-
versorgung von Berlin und Frankfurt/Oder und erzwingt
womöglich sogar die Verlagerung von Brunnen. Durch
Vattenfalls Lausitzer Kohlekraftwerke gehen als
Verdunstungsverluste der Kühltürme jährlich 92 Mio. Ku-
bikmeter Wasser verloren – rund drei Kubikmeter pro Se-
kunde. Zum Vergleich: Der Abfluss der Spree liegt bei
Leibsch (Spreewald) zeitweise unter 0,5 m³/s, als ökologisch
notwendig gelten mindestens 4 m³/s.


Externe Kosten des Bergbaus – bislang nirgends beziffert
Für das Jahr 2010 sieht die WRRL die Einführung kosten-
deckender Wasserpreise vor. Dies bezieht sich auch auf ex-
terne Kosten: Die Verursacher von Umwelt- und Ressourcen-
kosten müssen einen „angemessen Beitrag“ zu deren Deckung
leisten. Wassernutzungsentgelte sind hierfür das richtige In-
strument. Aber bei Bewirtschaftungsplanung (2009) und wirt-
schaftlicher Analyse (2004) wurde nicht einmal ermittelt,
wie die immensen Kosten von Bergbau  und Kühlwasser-
nutzung zu beziffern wären. Dies muss nachgeholt werden.


Ohne Entgeltpflicht besteht kein Anreiz, die vermutlich er-
heblichen Einsparmöglichkeiten bei Wasserentnahmen der
Energiewirtschaft zu nutzen. Von einem angemessenen Preis
für die Ressourcennutzung kann bei 0 Euro keine Rede sein.


Entwicklungen beim Wassernutzungsentgelt beleuchtet die
WRRL-Info 19. Positionspapier und Info sind abrufbar auf
www.wrrl-info.de. Alexandra Gaulke und Tobias Schäfer


Die GRÜNE LIGA fordert:


- Die Erhebung des vollen Entgeltsatzes für Wasserentnahmen zum
Zwecke der Freimachung und Freihaltung von Lagerstätten,
Erdgasspeichern und anderem sowie zur Wasserhaltung von Ta-
gebaulöchern.


- Kühlwasser mit dem vollen Entgeltsatz zu belasten, weil es ent-
weder dem regionalen Wasserhaushalt entzogen (Kühlturmverlus-
te) oder nachteilig verändert wird (durch Wärme- und Stoffeinträge).


- Eine klare Regelung, dass die Wiedereinleitung entnommenen
Wassers nur dann vom Wasserentnahmeentgelt befreit werden
kann, wenn sie im Zielgewässer / Vorfluter nicht zu einer nachtei-
ligen Veränderung der Wasserbeschaffenheit führt. Die Definition
nachteiliger Veränderungen ist dabei dringend zu klären und zu
überarbeiten.


- Dass die Wiedereinleitung nicht nachteilig veränderten Was-
sers ansonsten nur vom Entgelt befreit werden kann, wenn sie in
dieselben Gewässer bzw. in dieselben Grundwasserleiter erfolgt,
aus denen das Wasser zuvor entnommen wurde.


Ersatzlos zu streichen ist auch die abstrus begründete Ermäßi-
gungsregelung für die Beregnung: Nach § 40 gelten 93 % des tat-
sächlich entnommenen Beregnungswassers als „wiedereingeleitet“
– nur 7 % müssen bezahlt werden.


Entgeltsätze für Wassernutzungen in Brandenburg (Auswahl)


Grundwasser Oberflächenwasser


Regelsatz 0,10 €€ 100 % 0,02 €€ 100 %


Öffentliche Wasser-
versorgung 0,10 €€ 100 % –


Produktionszwecke 0,10 €€ 100 % 0,02 €€ 100 %


Kühlwasser ? 0,005 €€ 25 %
- wenn aus Wasser- 0,005 €€ 5 % –
haltung Bergbau


Wasserhaltung
Tagebau 0,00 €€ 0 % –
- bei anschließendem 0,02 €€ 20 % –
Verbrauch/Produktion


Beregnung 0,007 €€ 7 % 0,0014 €€ 7 %


Fischzucht 0,00 €€ 0 % 0,00 €€ 0 %


Wasserkraft – 0,00 €€ 0 %


Nach § 40 BbgWG zu zahlende Entgeltsätze in Euro pro Kubikmeter
und in Prozent des jeweiligen Regelsatzes.
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Dieser Rundbrief ist Bestandteil des Projektes
„WRRL-Umsetzung“ der GRÜNEN LIGA. Die GRÜ-
NE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser koordiniert
den Gesprächskreis Wasser des Deutschen Natur-
schutzrings (DNR).
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VO-Entwurf zum Schutz der Oberflächengewässer
Das Bundesumweltministerium bereitet derzeit den Entwurf
einer Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer
vor. Die Verordnung soll die Vorgaben der europäischen
Prioritäre Stoffe-Richtlinie in deutsches Recht umsetzen.
Zugleich werden die Länderverordnungen zur Gewässer-
einstufung (Umsetzung der Anhänge II und V der WRRL)
bundeseinheitlich geregelt.


Big Jump 2010
Am 11. Juli 2010 findet der zweite Europäi-
sche Flussbadetag, der Big Jump 2010 statt,
der vom European Rivers Network (ERN)
koordiniert wird. In die Flüsse gesprungen
wird europa-weit um 15:00 Uhr. Mehr Infor-


mationen zu regionalen Veranstaltungen im Rahmen des Big
Jump 2010 auf www.rivernet.org/bigjump.


Abschluss des Kooperationsprojekts mit der tschechi-
schen Umweltorganisation Arnika
Die 4. Exkursion des GRÜNE LIGA WRRL-Best Practice
Projekts führte tschechisches Fachpublikum aus Umwelt-
verbänden, Behörden, Planungsbüros und Universitäten zu
gewässerkundlichen Zielen im Osterzgebirge. Schwerpunk-
te waren der naturnahe Wasserrückhalt, die Gewässerge-
staltung der Müglitz nach dem Hochwasser 2002 sowie ein
praktisches Beispiel des Talsperrenrückbaus am Krebsbach
bei Greiz / Thüringen.


Wasser-Volksbegehren in Berlin
Mit Spendenaufrufen und Plakaten wirbt der Berliner Wasser-
tisch für die Unterstützung der 2. Stufe des Volksbegehrens
„Unser Wasser“, das voraussichtlich von Juli bis Oktober
2010 stattfindet. Gegenstand des Volksbegehrens ist ein Ge-
setzentwurf zur Offenlegung der Verträge, mit denen die Ber-
liner Wasserbetriebe 1999 privatisiert wurden. Für einen er-
folgreichen Abschluss sind 170.000 gültige Unterschriften
nötig. Hintergrundinformationen im Internet: www.berliner-
wassertisch.net.


Meeresschutzbriefmarke erschienen
Am 6. Mai 2010 erschien die
neue Briefmarke des Bundes-
umweltministeriums der Reihe
„Für den Umweltschutz“ mit
dem Titel „Meeresschutz“. Die
zusätzlichen 25 Cent je verkaufter 55-Cent-Briefmarke flie-
ßen in einen Fonds, aus dem Projekte von Umwelt- und
Naturschutzverbänden zum Schutz der Meeresumwelt geför-
dert werden. Weitere Informationen: www.bmu.de/meeresschutz.


Bundeskontaktstelle Wasser im Haus der Demokratie
und Menschenrechte
Die GRÜNE LIGA – Bundeskontaktstelle Wasser hat seit
dem 22. März 2010 ihren Sitz beim GRÜNE LIGA Bundes-
verband im Haus der Demokratie und Menschenrechte
www.hausderdemokratie.de/.


Hochwasserrückhaltebecken mit 40-m-Damm bei Lauenstein – Kein
Beitrag zur ökologischen Durchgängigkeit. Foto: Michael Bender


Foto: Kai Doering
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Die sanitäre Grundversorgung gehört zu den am meisten un-
terschätzten entwicklungspolitischen Themen. Es  wird oft
vergessen, dass rund 40 Prozent der Weltbevölkerung, vor
allem in Entwicklungsländern, keinen Zugang zu sanitärer
Grundversorgung haben. Die UN haben sich in ihren
Milleniumszielen verpflichtet, diese Zahl bis zum Jahr 2015
zu halbieren. Das von der GRÜNEN LIGA e.V. am 13. März
in Berlin durchgeführte Seminar zum Thema  „Abwasser-
entsorgung und Regenwassermanagement – demographische
Entwicklung und internationale Aspekte“ sollte anlässlich des
UN-Jahres der sanitären Grundversorgung (International Year
of Sanitation) 2008 diese Problematik etwas weiter ins öf-
fentliche Bewusstsein rücken (die Vorträge sind auf
www.wrrl-info.de>Unsere Angebote>Seminare abrufbar).


Das Fehlen von Toiletten hat sowohl für den Einzelnen als
auch für die Gesellschaft weitreichende Folgen. Ist es für
uns vorstellbar, unsere Notdurft unter den Blicken unserer
Nachbarn zu verrichten? Oder für heranwachsende junge
Mädchen, die Monatshygiene in einem Fluss hockend vor aller
Augen durchzuführen? Doch unter solchen Umständen leben
derzeit über 2,6 Milliarden Menschen, nicht nur in entlege-
nen Teilen der Welt, sondern auch in EU-Ländern wie Rumä-
nien. Für die Gemeinschaft kann dies bedeuten, dass Fäkali-
en aufgrund überlasteter beziehungsweise nicht vorhandener
Abwasserentsorgung die Straßen überschwemmen und durch
den direkten Kontakt Krankheiten übertragen werden. Durch-
fallerkrankungen führen nicht nur zu fehlender Schulbildung,
Arbeitsunfähigkeit oder zur Überbelegung von ohnehin knap-
pen Krankenhäusern, sondern sie gelten als häufigste Todes-
ursache für Kinder.


Ein weiteres Problem ist die starke Belastung des Grund-
und Trinkwassers mit Nitrat und Keimen aus versickernden
Fäkalien. In Anbetracht der Tatsache, dass sich in Entwick-
lungsländern bis zu 80 Prozent der Erkrankungen auf ver-
schmutztes Trinkwasser zurückführen lassen, ist es
gesundheits- und entwicklungspolitisch gesehen der richti-
ge Ansatz, für eine flächendeckende sanitäre Grund-
versorgung einzutreten.


Die häufige Tabuisierung des Themas prangert Uschi Eid vom
UNSGAB (United Nations Secretary General’s Advisory
Board on Water and Sanitation) an. Dabei ist Sanitär-
versorgung die beste Präventivmedizin. Jährlich sterben mehr
Menschen durch unhygienische Bedingungen als durch be-
waffnete Konflikte oder AIDS. Der nach dem ehemaligen
Vorsitzenden des UNSGAB benannte Hashimoto-Aktionplan
zielt auf die Umsetzung der Milleniumsziele ab, unter ande-


Bild: Gerhard Kemmler


rem durch Wissenstransfer und durch die Verbesserung der
Kommunikation zwischen Politik und Wirtschaft.


Zahlreiche Initiativen gehen vor allem von Nichtregierungs-
organisationen aus. So schlägt zum Beispiel die Frauen- und
Umweltorganisation WECF (Women in Europe for a
Common Future) vor, in wasserarmen, ländlichen Regionen
Rumäniens Trockentrenntoiletten als dezentrale, preiswer-
te und saubere Lösung zu installieren. Dies sei sinnvoller
und billiger als entlegene ländliche Gebiete an ein zentrales
Leitungssystem anzuschließen. Einige sehr gut funktionie-
rende Referenzprojekte sind bereits umgesetzt. Einen ande-
ren erfolgversprechenden Weg verfolgt BORDA (Bremen
Overseas Research and Development Agency), die wichtige
örtliche Entscheidungsträger, zum Beispiel in strukturschwa-
chen Regionen Indonesiens, an einen Tisch bringt, Gelder
organisiert und als Moderator auftritt. Kern dieser Strategie
ist, dass Dorfgemeinschaften eigenverantwortlich den Bau
und den Erhalt neuer Toilettenanlagen planen.


2,6 Milliarden Menschen leben ohne Toilette. Aufsteller aus einer
Kampagne der German Toilet Organization.
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Im Dezember 2007 hat gemäß Art. 14 der EG-Wasser-
rahmenrichtlinie die zweite Phase der öffentlichen Beteili-
gung an der Bewirtschaftungsplanung begonnen: Die Unter-
lagen zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen lie-
gen aus, Stellungnahmen können noch bis zum 22.6.2008 ab-
gegeben werden. Die Dokumente sind auch im Internet ab-
rufbar. Hier die Adressen für die großen Flussgebiete:
www.dk-rhein.de
www.fgg-elbe.de
www.icpdr.org/icpdr-pages/river_basin_management.htm
(Donau)
www.fgg-weser.de


Die Umweltverbände sollten diese Gelegenheit nutzen, um
ihre Vorstellungenn in den Planungsprozess einzubringen.


WWWWWICHTIGEICHTIGEICHTIGEICHTIGEICHTIGE W W W W WASSERBEWIRTSCHAFTUNGSFRAGENASSERBEWIRTSCHAFTUNGSFRAGENASSERBEWIRTSCHAFTUNGSFRAGENASSERBEWIRTSCHAFTUNGSFRAGENASSERBEWIRTSCHAFTUNGSFRAGEN     LIEGENLIEGENLIEGENLIEGENLIEGEN     AUSAUSAUSAUSAUS


Die Behörden haben parallel bereits die Erabeitung der  Ent-
würfe für die Bewirtschaftungspläne und die Maßnahmen-
programme weitgehend abgeschlossen, um die langwierige
Abstimmung zwischen den Bundesländern beziehungsweise
mit Nachbarstaaten fristgerecht zu bewerkstelligen. Die Be-
teiligung hinkt dadurch dem Planungsprozess ein Jahr
hinterher.


Als Hilfsmittel für die Bewirtschaftungsplanung haben die
Länder umfangreiche Maßnahmenlisten erstellt, in denen die
Palette möglicher Bewirtschaftungsoptionen katalogartig
zusammengestellt ist. Die Bewirtschaftungspläne und
Maßnahmenprogramme unterliegen der Strategischen Um-
weltprüfung (SUP). In einigen Ländern wurden bereits
Scoping-Termine anberaumt, um den Untersuchungsrahmen
der SUP abzustecken.


Neben der Lage in vielen Entwicklungsländern gilt es, auch
die Staaten zu betrachten, die flächendeckend über eine sa-
nitäre Versorgung und ein Abwassermanagement verfügen.
Aus dieser Position heraus sind neue Ansätze für die Regen-
und Abwasserbewirtschaftung hervorgegangen. Dabei fällt
Schweden, den Niederlanden und auch Deutschland eine Vor-
reiterrolle in Bezug auf innovative Sanitärkonzepte zu.


In Deutschland gilt die schnelle und damit schadlose Ablei-
tung von Regenwasser als traditionelle Maxime. Durch die
Anlage von Mulden oder Mulden-Rigolen-Systemen kann
Regenwasser versickern oder verdunsten, wodurch die Ab-
flussmenge deutlich reduziert wird. Durch den integrierten
Bodenfilter wird es von Verunreinigungen durch Schwerme-
talle aus dem Straßenverkehr befreit, bevor es wieder in den
Wasserkreislauf gelangt.


Auch das Abwasser aus Haushalten kann in die sehr unter-
schiedlichen Bestandteile Grauwasser (Waschwasser im
weitesten Sinne), Gelbwasser (Urin) und Braunwasser (Fä-
kalien) zerlegt werden. Es ist dann möglich, Brauchwasser
lokal zu filtern, Fäkalien zu kompostieren und Urin als Dün-
gemittel zu verwenden. Die DWA (Deutsche Vereinigung für
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) erarbeitet
derzeit technische Regeln hierfür. Derartige dezentrale An-
lagen, die unabhängig von einem zentralen Abwassernetz be-
trieben werden, bieten vor allem für ländliche Regionen fi-
nanzielle Vorteile (keine Erschließung nötig).


Weiteres Augenmerk gilt der demographischen Entwicklung
in strukturschwachen, von Abwanderung betroffenen Regio-
nen wie Brandenburg. Dort besteht das Problem, dass die
Ver- und Entsorgungsnetze teilweise unterbelastet sind, was
zu Schäden an der Infrastruktur führt. Vor allem aber verlän-
gert sich die Aufenthaltsdauer des Wassers in den Netzen,
was sich negativ auf die Trinkwasserqualität auswirken kann
beziehungsweise im Abwassernetz zu Korrosion und


Geruchsbildung führt. Hier ist ein intelligenter Stadtumbau
gefordert, wobei dem flächenhaften Rückbau der Vorzug vor
dem lückenhaften Rückbau gegeben werden sollte, um eine
gute Auslastung der Hauptleitungen zu gewährleisten.


Das Internationale Jahr der sanitären Grundversorgung 2008
ist wichtig, um einerseits eine breite Öffentlichkeit sowohl
auf weltweite Missstände als auch auf Richtung weisende
Ideen in Bezug auf den Umgang mit dem Leben spendenden
Gut Wasser aufmerksam zu machen und anderseits politi-
sche Entscheidungsträger, Nichtregierungsorganisationen
und die Wirtschaft zu sinnvollen Kooperationen zu bewegen.


Lars Albrecht


Separations-Trockentoiletten kommen ohne Wasseranschluss aus
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Nach einem knapp zweijährigen Abstimmungsprozess ist die
EG-Hochwasserrichtlinie am 26.11.2007 als Richtlinie
2007/60/EG in Kraft getreten. Die Richtlinie zielt auf die
Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken in
den Flussgebietseinheiten der EU ab. Vier Instrumente kenn-
zeichnen den Ansatz des Hochwasserrisikomanagements:


Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos (Art. 4)
Die vorläufige Bewertung wird auf der Grundlage leicht ver-
fügbarer Informationen erstellt und umfasst Erfahrungen aus
alten Hochwasserereignissen, Vorhersagen für künftige
Hochwasser, die Identifizierung von Gebieten mit potentiell
signifikantem Überflutungsrisiko, die kartenmäßige Darstel-
lung der Flussgebietseinheiten und die Grenzen der Einzugs-
gebiete sowie ihre Topographie und Landnutzung. Die vor-
läufige Bewertung dient auch der Aussonderung derjenigen
Gebiete, die für nicht gefährdet erachtet werden.


Hochwassergefahrenkarten (Art. 6)
Für gefährdete Gebiete sind Gefahrenkarten mit drei Szena-
rien zu erstellen: Extremereignisse, 100jährliche Hochwas-
ser sowie gegebenenfalls Hochwasser mit hoher Wahrschein-
lichkeit. Dargestellt werden soll das Ausmaß der Überflu-
tung, die Wassertiefe beziehungsweise der Wasserstand so-
wie gegebenenfalls die Fließgeschwindigkeit oder der rele-
vante Wasserfluss.


Hochwasserrisikokarten (Art. 6)
Im Zuge der Erarbeitung der Hochwasserrisikokarten wer-
den die Anzahl der potentiell betroffenen Bewohner und die
Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten im potentiell betroffe-
nen Gebiet ermittelt. Dargestellt werden auch Anlagen, die
im Falle der Überflutung Umweltschäden verursachen kön-
nen und die potentiell betroffenen Schutzgebiete. Dies er-
folgt analog zu den Hochwassergefahrenkarten für drei Hoch-
wasser-Szenarien (extrem, 100jährlich, häufiger).


Hochwasserrisikomanagementpläne (Art. 7)
Die Hochwasserrisikomanagementpläne sollen für die ge-
fährdeten Gebiete angemessene Ziele festlegen, wobei der
Schwerpunkt auf der Verringerung hochwasserbedingter
Schäden und, „sofern angebracht, auf nicht-baulichen Maß-
nahmen der Hochwasservorsorge und/oder einer Verminde-
rung der Hochwasserwahrscheinlichkeit“ liegt.


Die Richtlinie benennt einen bunten Strauß von Maßnahmen,
die in den Hochwasserrisikomanagementplänen verzeichnet
werden sollen: Die Pläne „erfassen alle Aspekte des
Hochwasserrisikomanagements, wobei der Schwerpunkt auf
Vermeidung, Schutz und Vorsorge, einschließlich
Hochwasservorhersagen und Frühwarnsystemen, liegt (...).
Die Unterstützung nachhaltiger Flächennutzungsmethoden,
die Verbesserung des Wasserrückhalts und kontrollierte
Überflutungen bestimmter Gebiete im Falle eines
Hochwasserereignisses können ebenfalls in die Hochwasser-
risikomanagementpläne einbezogen werden.“


Sie „berücksichtigen relevante Aspekte, wie etwa Kosten und
Nutzen, Ausdehnung der Überschwemmung und Hochwasser-
abflusswege und Gebiete mit dem Potential zur Retention
von Hochwasser, wie zum Beispiel natürliche
Überschwemmungsgebiete, die umweltbezogenen Ziele des
Artikels 4 der Richtlinie 2000/60/EG, Bodennutzung und
Wasserwirtschaft, Raumordnung, Flächennutzung, Natur-
schutz, Schifffahrt und Hafeninfrastruktur“.


Öffentlichkeitsbeteiligung (Art. 9 und 10)
Der Öffentlichkeit muss der Zugang zu den vorläufigen Ein-
schätzungen, den Hochwassergefahren- und -risikokarten
sowie zu den Plänen ermöglicht werden. Die Richtlinie
spricht wie die WRRL davon, dass darüberhinaus die aktive
Einbeziehung der interessierten Stellen gefördert werden
soll. Die Einbeziehung bei der Erstellung der Pläne soll –
„soweit angemessen“ – mit der Öffentlichkeitsbeteiligung
der WRRL (Art. 14) koordiniert werden.


Abstimmung mit der WRRL (Art. 9)
Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, „angemessene
Maßnahmen“ zu treffen, um die Anwendung beider Richtli-
nien miteinander zu koordinieren. Die Erstellung der Karten
fällt zeitlich mit der ersten Überprüfung der „pressures and
impacts analysis“ zusammen. Die Erstellung der Hoch-
wasserrisikomanagementpläne erfolgt parallel zur ersten
Überarbeitung der Bewirtschaftungspläne gemäß WRRL. Sie
sind mit diesen zu koordinieren und können auch in diese
einbezogen werden. Zur von den Umweltverbänden gefor-
derten vollen Integration des Hochwasserschutzes in das In-
strumentarium der WRRL ist es nicht gekommen.


Verhältnis zum Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Die Vorgaben der Richtlinie überschneiden sich weitgehend
mit den Bestimmungen, die durch das Artikelgesetz zum vor-
beugenden Hochwasserschutz ins WHG eingeführt wurden.
Laut Richtlinie brauchen Karten und Risikomanagementpläne
nicht erstellt zu werden, wenn bis zum 22.12.2010 bereits
Dokumente mit vergleichbarem Inhalt vorliegen. Es besteht
also die Möglichkeit, mit den Hochwasserschutzplänen ge-
mäß WHG die Vorgaben der Richtlinie zu erfüllen. Es ist
vorgesehen, die urspünglich vom WHG auf Mai 2009 ge-
setzte Frist für die Pläne um eineinhalb Jahre zu verlängern.


Vorbild für die Hochwasser-Richtlinie war der Aktionsplan
Hochwasserschutz der Internationalen Kommisision zum
Schutz des Rheins. Nach Einschätzung des WWF wird die
neue Richtline kaum eine neue Qualität in die schon existie-
renden Hochwasser-Aktionspläne der großen Flüsse bringen.


Tobias Schäfer


Fahrplan der Hochwasser-Richtlinie


Umsetzung in nationales Recht 26.11.2009
Vorläufige Bestimmung des
Hochwasserrisikos 22.12.2011
Hochwasserrisiko- und -gefahrenkarten 22.12.2013
Hochwasserrisikomanagementpläne 22.12.2015
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Dieser Rundbrief ist Bestandteil des Projektes
„Steckbriefe zur wirksamen WRRL-Umsetzung“ der
GRÜNEN LIGA. Die GRÜNE LIGA Bundeskontakt-
stelle Wasser koordiniert den Gesprächskreis Was-
ser des Deutschen Naturschutzrings (DNR).
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Die Prioritäre-Stoffe-Richtlinie wird derzeit im Umwelt-
ausschuss des Europäischen Parlaments (EP) weiter-
verhandelt. Nachdem der Umweltministerrat nur wenige der
Änderungen des Parlaments aus der ersten Lesung in seine
gemeinsame Position übernommen hat, setzt sich die EP-
Berichterstatterin Anne Lapperouze nun dafür ein, eine Rei-
he von Änderungsanträgen in der zweiten Lesung abermals
beschließen zu lassen. Hierzu gehört die Einführung von
emissionsseitigen Maßnahmen, um – anders als von der
Kommission vorgeschlagen und auch vom Rat beabsichtigt
– den kombinierten Ansatz der WRRL nicht aufzugeben.
Emissionen prioritärer Stoffe sollen demnach mit integrier-
ten Plänen zur Emissionsbegrenzung schrittweise reduziert
bzw. bei den prioritär gefährlichen Stoffen gänzlich einge-
stellt werden. Dieses sogenannte „phasing out“ der prioritär
gefährlichen Stoffe soll nach den Vorstellungen des Parla-
ments bis 2015 erfolgen, der Rat setzt hierfür keine Frist.


Außerdem hatte das Parlament die Liste der prioritären Stoffe
um 28 Stoffe ergänzt, die nun erneut vorgeschlagen werden.
Uneinigkeit mit dem Rat herrscht auch beim Umgang mit
den Übergangszonen der Überschreitung, den Bereichen, in-
nerhalb derer die Schadstoff-Grenzwerte überschritten wer-
den dürfen.


Die EU-Kommission beabsichtigt, die Biozid-Richtlinie
(98/8/EG) von 1998 zu überarbeiten. Hierzu haben acht Um-
weltverbände unter Federführung des Pesticide Action
Network (PAN) Germany ein gemeinsames Kernpunkte-
papier vorgelegt. Angemahnt wird, dass die Neuregelungen
bestehende Vorgaben aus anderen Richtlinien explizit über-
nehmen, unter anderem die der WRRL und der Grundwasser-
richtlinie, sowie das  Ziel, spätestens im Jahr 2020 die
Freisetzung von gefährlichen Stoffen in die Meeresumwelt
zu beenden. Der Trink- und Grundwasserschutz sollten unter
den Schutzzielen aufgeführt sein. Gefordert wird unter an-
derem, dass bei der gegenseitigen Anerkennung von Produkt-
zulassungen ein vergleichbarer, hoher Standard im
Zulassungsverfahren Voraussetzung ist. „Dabei ist die Frei-
heit der einzelstaatlichen Entscheidung im Risiko-
management (von speziellen Anwendungsauflagen bis hin zur
Ablehnung der Anerkennung einer Zulassung) zur Sicherung
nationaler Umwelt- und Gesundheitsschutzstandards sicher-
zustellen“.


MMMMMELDUNGENELDUNGENELDUNGENELDUNGENELDUNGEN


Bei der Novellierung der Pestizidzulassungs-Richtlinie
(91/414/EWG) hat das Europäische Parlament in erster Le-
sung deutliche Verschärfungen gefordert, unter anderem ein
Verbot für Wirkstoffe mit neurotoxischen oder
immunotoxischen Eigenschaften.  Die Vorschläge stoßen bei
der EU-Kommission auf Ablehnung. Der Ministerrat wird
den Vorschlag voraussichtlich im Mai beraten. Das Parla-
ment wird nach der Sommerpause in zweiter Lesung über
die Richtlinie beraten.


Beraten wird derweil auch über den von der EU-Kommissi-
on schon im Juli 2006 vorgelegten Entwurf für eine neue
Richtlinie für eine nachhaltige Nutzung von Pestiziden,
die sich vorrangig auf Pflanzenschutzmittel bezieht. Zu de-
ren Zielen gehört es, den Pestizideinsatz im Einklang mit
dem Vorsorgeprinzip zu verringern und die Anwendung nicht-
chemischer Alternativen zu fördern. Vorgesehen ist, dass die
Mitgliedstaaten nationale Aktionspläne aufstellen, in denen
Zielvorgaben, Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung
der Risiken sowie der Abhängigkeit von Pestiziden festge-
legt werden. Die Mitgliedstaaten sollen dabei für spezifi-
sche Maßnahmen zum Schutz der Gewässer Sorge tragen: In
Gewässernähe sollen Produkte angewendet werden, die für
die aquatische Umwelt nicht gefährlich sind, und es sollen
die effizientesten Ausbringungstechniken Anwendung finden.
Entlang von Wasserläufen sollen angemessene Pufferzonen
eingerichtet werden, in denen keine Pestizide ausgebracht
oder gelagert werden dürfen und die Abdrift von direkt an
Wasserläufen gelegenen Kulturen wie Obstanlagen,
Rebflächen, Hopfen und ähnliche begrenzt wird.


Das Parlament hat den Vorschlag der Kommission in erster
Lesung beraten, und auch der Ministerrat hat bereits seinen
gemeinsamen Standpunkt beschlossen. Beide Pestizid-Richt-
linien sollen nach der Sommerpause weiterverhandelt
werden.
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EU-Kommission setzt auf Reform der 
gescheiterten Fischereipolitik 


Als Probleme der bisherigen gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) lis-
tet die EU-Kommission in ihrem Grünbuch u.a. die übermäßige Nut-
zung der meisten EU-Bestände, unannehmbar hohe Rückwurfquoten, 
die geringe Rentabilität von Fangflotten und die unzureichende Be-
rücksichtigung von Umweltbelangen auf. Fazit: Die erheblichen öf-
fentlichen Fischereizuschüsse tragen nicht dazu bei, die GFP-Ziele zu 
erreichen(!).


Die öffentliche Konsultation, die bis Ende 2010 andauerte, bestätigte 
dieses Urteil: Drei von vier EU-Beständen sind durch zu große und zu 
leistungsfähige Fangflotten bereits überfischt: 82 % der Bestände im 
Mittelmeer und 63 % der Bestände im Atlantik. Viele Flotten verzeich-
nen trotz hoher Zuschüsse wirtschaftliche Engpässe. Der Fischerei-
sektor erfährt eine schlechte Akzeptanz und wird als wenig attraktiv 
wahrgenommen. Durch die sinkenden Fangraten kommen neben der 
Fischindustrie auch die Küstengemeinden, die häufig von der Fische-
rei abhängen, in wirtschaftliche Nöte. 


Die Europäische Kommission stellte daraufhin am 13. Juli 2011 ihre 
Vorschläge für eine umfassende Reform der Gemeinsamen Fischerei-
politik der EU vor. Kern ist der Entwurf für eine Neufassung der zu-
grundeliegenden Verordnung. Die  Reform soll die Fischbestände bis 
spätestens 2015 auf das Niveau des höchstmöglichen Dauerertrags 
auffüllen und die Aquakultur fördern. Ein ambitioniertes Ziel, bewe-
gen sich doch die  Fischbestände derzeit oft unter der 50 %-Marke. 
Da sich der Sektor umfassend anpassen muss, um die geforderten Er-
gebnisse liefern zu können, soll die Umsetzung zudem schrittweise 
erfolgen. Die Kommission will außerdem  einen Legislativvorschlag 
für das zukünftige Finanzinstrument 2014–2020 zur Unterstützung 
der GFP vorlegen.


Die Fangquoten sollen sich künftig stärker an den wissenschaftlichen 
Empfehlungen orientieren. Ein erfolgreiches Beispiel dafür findet sich 
in Island, dort legt das Institut für Meeresforschung dem Ministerium 
jedes Jahr eine Empfehlung vor, wieviel von welcher Art gefangen 
werden darf. Das beabsichtigte Verbot von Rückwürfen verpflichtet 
die Fischer immerhin schrittweise bis 2016, alle gefangenen be-
standsregulierten Arten anzulanden, soweit sie nicht als Lebendkö-
der Verwendung finden. Die derzeitigen Rückwurfmengen werden auf 
circa 23 % der Gesamtfangmenge geschätzt, in einigen Fischereien 
sogar noch höher. Dies ist eine unsinnige Verschwendung, die das 
ökologische Gleichgewicht der Meere zusätzlich gefährdet. 


Alle Fang- und Verarbeitungstätigkeiten sollen künftig vollständig 
dokumentiert werden, um zu überwachen, ob die Verpflichtung zur 
Anlandung befolgt wird. Die Dokumentation soll gleichzeitig zu bes-
serer Rückverfolgbarkeit der Fänge für die Verbraucher führen. Auch 
wenn bereits ein Anreiz für Fischer gegeben ist, Beifänge durch tech-
nische Hilfsmittel wie selektivere Fanggeräte zu vermeiden, wären 
hier weitere Maßnahmen, wie die verpflichtende Verwendung scho-
nenderer Fangmethoden für die großen Fangflotten, wünschenswert. 
Die Sanktionen für Fischer, die gegen die Bestimmungen zur Anlan-
dung verstoßen, sollten so ausfallen, dass sie nicht als einkalkulier-
bare Verluste in Kauf genommen werden.


Insgesamt soll die Fischereipolitik der EU auch einen Beitrag zu mehr 
Nachhaltigkeit der weltweiten Fischerei leisten und den illegalen 
Fischfang eindämmen.


Die Entwürfe zur Aquakultur sehen den Ausbau und die Entwicklung 
einer nachhaltigen Aquakultur vor. Hierzu sollen die Mitgliedstaaten 
bis 2014 nationale Strategiepläne entwerfen, um Verwaltungshürden 
zu beseitigen und „ökologische, soziale und wirtschaftliche Stan-
dards für die Fischzuchtindustrie zu wahren“. Des Weiteren soll ein 
neuer Beirat für Aquakultur eingesetzt werden, um Empfehlungen 
abzugeben. 


Da in den Vorschlägen zur Fischereipolitik keine konkreten Maßnah-
men vorgegeben werden, wie das Ziel, einer nachhaltigen und somit 
auch umweltschonenden Aquakultur zu erreichen ist, bleibt die Gefahr 
bestehen, dass eine Intensivierung der Aquakultur zu neuen massiven 
ökologischen Problemen führt. Besonders problematisch ist die car-
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nivore Ernährung vieler Zuchttiere. Hier könnte das Anlandungsgebot 
in Verbindung mit der Aquakultur dazu genutzt werden, dass die nicht 
kommerziell nutzbaren Fische zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet 
und an die Zuchtfische verfüttert werden. Sollte die steigende Anzahl 
von Aquakulturbetrieben allerdings so weit gehen, dass der Futter-
mittelbedarf  nicht durch die Verarbeitung des Beifangs abgedeckt 
werden kann, sind neue Probleme zu erwarten, da hierfür wieder neue 
Fangflotten losziehen und wahllos Fische fangen würden. Darüber hi-
naus sind die Einträge durch Antibiotika, Impfstoffe und Exkremente 
der Zuchtfische als Abwässer zu behandeln und zu klären bevor sie 
wieder in den offenen Wasserkreislauf zurückgeleitet werden. 


Die Vorschläge der Europäischen Kommission zur RGF sind umfang-
reich im Internet einsehbar (http://ec.europa.eu/fisheries/reform). 


Der Bericht über die Debatte im EU-Ministerrat vom 19. Juli 2011 ist 
nachzulesen unter:
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/
wasser-meere/991-debatte-ueber-fischereipolitik-imministerrat 


Die Schätze des Meeres gehören in öffentliche Obhut. Die Vorschläge 
der EU-Kommission lassen eine Reihe positiver Ansätze erkennen. Im 
weiteren Verlauf müssen der Ministerrat und das Europäische Parla-
ment über die Vorschläge abstimmen. Geplant ist eine Einigung bis 
Ende 2012. Das Verfahren bietet Raum für positive Entwicklungen, 
allerdings auch zu Verwässerungen. Annahme und Inkrafttreten des 
neuen Rechtsrahmens soll bis zum 1. Januar 2013 erfolgen.


Anke Siegert / Michael Bender


Insgesamt rund 365 Millionen Euro an Einnahmen veranschlagten 
die elf Bundesländer, die ein Wasserentnahmeentgelt erheben, in ih-
ren Haushaltsplänen für das Jahr 2010. Der allgemein sinkende Trend 
liegt wahrscheinlich in verminderten Entnahmemengen (vgl. WRRL-
Info 15 und 19) begründet, die die Lenkungswirkung der Entgelte 
weiterhin bestätigen.


Im Juli 2011 änderte der Landtag in Nordrhein-Westfalen mit der 
neuen Landesregierung (rot/grün) das Wasserentnahmeentgeltgesetz 
und hob die erst im Dezember 2009 (von schwarz/gelb) beschlossene 
Befristung des Entgelts bis 2018 und die einhergehende schrittweise 
Ermäßigung der Entgeltsätze auf. Mit 4,5 Cent pro Kubikmeter für all-
gemeine Entnahmen aus dem Grundwasser verbleibt das Entgelt auf 
der Höhe von 2009. Kühlwasser kostet 3,5 Cent, die Durchlaufküh-
lung 0,35 Cent pro Kubikmeter. Zum ersten Mal unterliegen auch die 
Sümpfungswässer des Braunkohletagebaus dem vollen Entgeltsatz. 
Wassernetz und Umweltverbände in NRW (NABU, BUND) begrüßen den 
Entwurf prinzipiell, üben allerdings Kritik an den zu niedrigen Sätzen 
für die Kühlung sowie an der weiterhin nicht schlüssigen Ausnahme-
regelung. Die Aufhebung der Ausnahmeregelung für die Braunkohle-
förderung forderte die GRÜNE LIGA auch bei der Novelle des Branden-
burger Landeswassergesetzes ein. 


Schlicht aber direkt ist die Begründung für das Vorgehen der Lan-
desregierung in Mecklenburg-Vorpommern: Das Bundesland erhebt 
seit Anfang 2010 ein erhöhtes Entgelt von 5,0 Cent je Kubikmeter für 
die Entnahme von Grundwasser, bislang waren es 1,8 Cent. Das Ziel 
ist mit der „Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität“ im Land klar 
umrissen. Mecklenburg-Vorpommern, bisher „Schlusslicht“ bei der 
Entgelteinnahme, lässt seither das Saarland, Bremen, Hamburg und 
Sachsen hinter sich.


In Hamburg gilt seit Anfang 2011 eine neue Gebührenordnung. Die 
bisher reduzierten Gebührensätze für öffentliche Wasserversorger 
entfielen vollständig. In Folge einer Gebührenerhöhung wurden die 
Sätze um 2 Cent je Kubikmeter angehoben. Dies führt 2011 zu rechne-
rischen Mehreinnahmen von rund zehn Millionen Euro. Der Hamburger 
Haushaltsplan rechnet mit einer zukünftig sinkenden Fördermenge.


Das Land Sachsen-Anhalt, das sich erst 2009 gegen die Einführung 
eines Entnahmeentgeltes entschieden hatte (vgl. WRRL-Info 19), 
plant mit dem Beschluss des Verordnungsentwurfs von Ende Oktober 
2011 eine Einführung für das kommende Jahr. Die Wasserentnahmen 
für die öffentliche Wasserversorgung sowie zur Kühlung sollen mit  
4 Cent pro Kubikmeter belegt werden, andere Nutzungen genießen 
einen verringerten Entgeltsatz. So zum Beispiel das Ableiten von 
Oberflächenwasser zur Kühlung mit 1 Cent, für landwirtschaftliche 
Zwecke (Beregnung und Berieselung) 0,5 bzw. 2 Cent pro Kubikmeter. 
Das Land rechnet mit jährlichen Einnahmen von rund zehn Millionen 
Euro, die vor allem in den Deichausbau gehen sollen. Begründet wird 
der Entwurf einhellig mit der Aussage, dass die natürliche Ressource 
Wasser nicht einfach kostenlos genutzt werden darf.


Zu guter Letzt hat die neue, rot/grüne Landesregierung in Rhein-
land-Pfalz in ihrem Koalitionsvertrag vom Mai diesen Jahres ein 
Wasserentnahmeentgelt geplant. Zusammen mit einer Einführung in 
Sachsen-Anhalt würde das Wasserentnahmeentgelt zukünftig in 13 
Bundesländern erhoben werden. Entgeltlos blieben weiterhin Bay-
ern, Hessen und Thüringen.


Die GRÜNE LIGA begrüßt den positiven Trend der Ausweitung des Ent-
geltes in den Bundesländern und tritt auch in der europäischen Dis-
kussion für die stärkere Anwendung dieses Instruments ein. 


Alexandra Gaulke


Das Wasserentnahmeentgelt 2010/2011 – Neues aus den Ländern


Zusammengestellt von Alexandra Gaulke


Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt 2010 (in Mio. EUR)


Baden-Württemberg


Berlin


Brandenburg


Bremen


Hamburg


Mecklenburg-Vorpommern


Niedersachsen


Nordrhein-Westfalen


Saarland


Sachsen


Schleswig-Holstein


79,00


52,60


19,00


4,45


4,85


5,00


60,00


77,40


2,20


4,61


56,00







Abendstimmung in Schweden. Foto: Jean-Philippe Müller


WRRL-INFO 22


Die EU-Kommission unterzieht ihre Politik in einer Reihe von Poli-
tikfeldern einem Fitness Check. Im Bereich der Umweltpolitik kon-
zentriert sich die Aufmerksamkeit zunächst auf die die Kohärenz der 
Wasser- und Gewässerschutzpolitik. Dabei steht das Zusammenspiel 
der Wasserrahmenrichtlinie und ihren Tochterrichtlinien mit der 
Kommunalabwasserrichtlinie, der Nitratrichtline und der Hochwas-
serrisikomanagementrichtlinie auf dem Prüfstand. Hierbei soll die 
EU-Süßwasserpolitik auf Relevanz, Kohärenz, Effektivität und 
Effizienz untersucht werden. 


Die Initiativen der EU-Kommission zur Wasserknappheit und zum Kli-
maschutz werden dabei einbezogen. Die wirkliche Herausforderung 
dürfte allerdings in der Überprüfung der Integration der Gewässer-
schutzpolitik in andere Politikfelder, wie die (erneuerbare) Energie-
politik und die Landwirtschaftspolitik liegen. Die EU-Kommission 
beauftragte das Institute for European Policy (IEEP) und Deloitte 
Consulting mit einer entsprechenden Studie, die am 14. Juni 2011 
vorgelegt und einer von der European Water Partnership ausgerichte-
ten Stakeholder-Konsultation unterzogen wurde.


Die EU-Kommission lädt in einer öffentlichen Internetkonsultation, 
die noch bis zum 28. Februar 2012 läuft, zur Fitness Check-Kommen-
tierung ein: http://ec.europa.eu/environment/consultations/fresh-
water.htm. Die Ergebnisse werden in einer Studie zusammengefasst 
und fließen als eine Säule in den Blueprint der EU-Kommission zur 
Erhaltung der europäischen Gewässer ein.


Der Blueprint seinerseits wird Bestandteil der Ressourceneffizienz- 
initiative im Rahmen der EU2020-Strategie sein. Die EU-Kommissi-
on sieht die grundlegenden Herausforderungen der Wasserpolitik in 
folgenden Bereichen:
 1. Landnutzung
 2. Ökonomische Instrumente
 3. Effiziente Wassernutzung
 4. Innovationen
 5. Governance
 6. Erweiterung der Wissensbasis
 7. Globale Aspekte


Die GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser hat einige Anregungen 
erarbeitet, die im Folgenden zusammengefasst dargestellt werden. 


Landnutzung: Die Rolle der Feuchtgebiete mit ihren vielfältigen 
Funktionen, wie dem Nährstoffrückhalt und dem Ausgleich des Was-
serhaushalts, wird nur unzureichend berücksichtigt. Der Rundbrief 
Wetlands for Clear Water, der die Ergebnisse der gleichnamigen GRÜ-
NE-LIGA-Tagung in Greifswald im Mai 2011 zusammenfasst, zeigt 
Wege auf, wie Feuchtgebiete so angelegt bzw. zu restauriert werden 
können, dass Ziele des Wasser- und Nährstoffrückhalts mit Klimaas-
pekten und Naturschutzaspekten verbunden werden. Ähnliche Ergeb-
nisse sind bei Gewässerrandstreifen bzw. bei Auenrestaurierungen 
möglich.  


Den ökonomischen Instrumenten der Wasserrahmenrichtlinie 
widmet sich die gleichnamige Broschüre, die im Januar 2011 erschien. 
Hier unterzog die GRÜNE LIGA die deutschen Bewirtschaftungspläne 
anhand eines Kriterienkatalogs einem eigenen „Fitness-Check“ und 


leitete daraus Handlungsempfehlungen ab. Neben einer Reihe von 
Kritikpunkten stellt die GRÜNE LIGA die umfassendere Anwendung 
mengen-abhängiger kostendeckender Wasserpreise und die Interna-
lisierung von Umwelt- und Ressourcenkosten durch Wasserentnah-
meentgelte und die Abwasserabgabe als erfolgreiches Modell heraus, 
das insbesondere in den südeuropäischen Ländern breitere Anwen-
dung finden sollte. 


Nach Einschätzung der GRÜNEN LIGA führen die seit 2000 ohne hin-
reichende Integration von Gewässerschutzzielen eingeführten Sub-


ventionen im Bereich der erneuerbaren Energienn besonders bei der 
Biomasseförderung und der Wasserkraftförderung zu erheblichen 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Dar-
über hinaus ist bislang kein signifikanter Fortschritt bei der EU-
Agrarreform festzustellen.


Auf einer von der European Water Partnership (EWP) organisierten 
Stakeholder-Konsultation am 5. Oktober 2011 in Brüssel wurden von 
der GRÜNEN LIGA und dem Global Nature Fund weitere Aspekte an-
geführt: 
 -  Der Wassersektor muss von der Binnenmarktstrategie der EU
  ausgenommen werden (bzw.: bleiben).
 -  Die demographische Entwicklung, der Rückgang des Trinkwasser- 
  verbrauchs sowie die Anpassung an den Klimawandel führen 
  regional zur Notwendigkeit der Anpassung der Infrastruktur  
  der Wasserwirtschaft und ermöglichen gleichzeitig die Umset- 
  zung alternativer Ansätze, wie dezentraler Abwasserbehandlung 
  und verbesserten Regenwassermanagement. 
 -  Zukunftsweisendes Regenwassermanagement spielt auch vor 
  dem Hintergrund des Energieverbrauchs eine potentiell bedeu- 
  tende Rolle. 
 -  Die Verbindung von Gewässer (Flüsse und Seen), Uferbereich und 
  Aue ist in der EU-Wassergesetzgebung zu schwach; auch die FFH- 
  Regelungen helfen da nicht wirklich weiter.


Michael Bender


Blueprint to safeguard EU waters – Das europäische Wasserjahr 2012
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In einer von der GRÜNEN LIGA, infoe und dem Forum Umwelt und Ent-
wicklung organisierten Veranstaltung sprachen sich Staudammgeg-
ner aus aller Welt gemeinsam gegen – mit Zerstörung von Flüssen 
und Menschenrechtsverletzungen einhergehende – Großstaudamm-
planungen aus.


Am Vorabend der Bonn2011-Konferenz luden die GRÜNE LIGA, infoe 
und das Forum Umwelt und Entwicklung unter dem Titel „Beware 
of dams – false solutions to the water-energy-food security nexus? 
– Staudämme in Zeiten des Klimawandels“ zu einer Vortrags- und Dis-
kussionsveranstaltung an die Uni Bonn ein.


Peter Bosshard (Policy Director von International Rivers) gab ei-
nen Überblick über die weltweiten Trends im Staudammbau. Zu den 
Referenten gehörte Juan Pablo Orrego, Präsident von Ecosistemas 
und Träger des alternativen Nobelpreises aus Chile, der eindringlich 
auf die ökologischen Folgen der Staudammprojekte in Patagoniens 
atemberaubender Naturlandschaft hinwies. Brent Millikan (Amazon 
Programm Director bei International Rivers) berichtete per Internet-
Life-Schaltung vom Belo Monte Staudammprojekt in Brasilien. Es wird 
geschätzt, dass der Belo Monte-Damm zusammen mit einem weiteren 
Damm in den ersten zehn Jahren der Betriebsdauer voraussichtlich 
viermal so viele Emissionen freisetzen würde wie ein vergleichbares 
fossiles Kraftwerk. 
Auch als Klimafolgenpuffer für abschmelzende Himalaja-Gletscher 
sind Staudämme nur bedingt geeignet, wie dem Vortrag von Gopal 


Siwakoti aus Nepal zu entnehmen war. Himanshu Thakkar (Präsident 
von South Asia Network on Dams, Rivers & People) aus Indien wies 
darauf hin, dass die Zertifikate des CO


2
-Emissionshandels (CDM) zur 


Finanzierung fragwürdiger Projekte dienen. Dr. Manfred Konukiewitz 
bekräftigte, dass sich das BMZ für die Einhaltung der Kriterien der 
World Commission on Dams einsetzt. Den Illisu-Staudamm und wei-
tere Projekte in der Türkei thematisierte Ercan Ayboga (Initiative zur 
Rettung von Hasankeyf). Heike Drillisch (GegenStrömung) machte 
deutlich, dass auch Projekte der kleinen Wasserkraft mit Umwelt und 
sogar Menschenrechtsverletzungen einhergehen können. 


Für die musikalische Umrahmung sorgten Swantje und Carlos – Trou-
badoure der Neuzeit. Durch das Programm führte Michael Bender. 
Die Veranstaltung wurde per Livestream ins Internet übertragen. Die 
GRÜNE LIGA und  infoe bedanken sich beim Verein der Bundestags-
fraktion DIE LINKE e.V. und bei der giz NRW für die freundliche Un-
terstützung.


Anläßlich der Bonner Konferenz „The 
Water, Energy and Food Security 
Nexus – Solutions for the Green Eco- 
nomy“ veröffentlichte die GRÜNE LIGA 
die 12-seitige Broschüre „Water for 
Life“, die sich zentralen internatio-
nalen Herausforderungen, wie dem 
Menschenrecht auf Wasser und sanitä-
re Grundversorgung, der europäischen 
Flussgebietsbewirtschaftung und  inter-
nationalen Staudammplänen widmet. 
Download: www.wrrl-info.de


Zur Teilnahme am Schülerwettbewerb 
„big jump 2012 die challenge“ rufen 
anläßlich des europäischen Flussbade-
tages die GRÜNE LIGA, die DUH, Getidos 
und betterplace auf. Am 17. Juni 2012 
ist es dann soweit: der Big Jump Tag! 
Bilder und Filme vom Jump sowie Zei-
tungsberichte, Diskussionen etc. wer-
den gesammelt. Eine Jury unter Schirm-
herrschaft von Prof. Dr. Gesine Schwan 
wird das kreativste Event auszeichnen. 
Prämie ist eine Klassenfahrt nach Berlin 
zum „Finale an der Spree“. 


Meldungen
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Biomasseförderung und Agrarsubventionen
Jetzt umsteuern – für saubere Gewässer


Biomasseförderung leistet aktiven
Beitrag zum Artensterben 
Die fehlende Einbeziehung der Wasserrahmenrichtlinie in die Be-
stimmungen zum Greening der landwirtschaftlichen Direktzahlungen 
verhindert wesentliche Fortschritte bei der Verbesserung der Gewäs-
serqualität im Bewirtschaftungszeitraum ab 2015. Dafür stehen im  
EU-Haushalt jährlich etwa 40,5 Milliarden Euro bereit (Basis 2012).


Dieser Tatbestand wird in Deutschland durch die Biomasseanbau- 
förderung allerdings noch weit in den Schatten gestellt. Hier wer-
den die in der Vergangenheit durch den Einsatz von milliardenschwe-
ren Investitionen in den Kläranlagenbau erreichten Fortschritte in 
der Gewässerqualität vor allem hinsichtlich der Nährstoffbelastung 
durch die von allen Bürgern zu zahlende EEG-Umlage aktiv zunichte 
gemacht.  


Der sprunghafte Anstieg der Maismonokulturen für den Biomasse- 
anbau erreicht regional dramatische Ausmaße. In einigen Gebieten 
der Geest in Schleswig-Holstein wird inzwischen auf über 50% der 
Gemeindefläche (!) Mais angebaut. Der künstliche Maisboom verstärkt 
selbst im norddeutschen Tiefland die Bodendegradation und Erosion 
derart, dass ein deutlicher Verlust fruchtbaren Ackerbodens eintritt, 
der als vermehrter Eintrag von Sand, Dünger und Pestiziden in den 
Gräben und Gewässern erhebliche Schadwirkung entfaltet.


Der Silomaisanbau macht auch vor Schutzgebieten nicht halt. Auf 
einigen Flächen des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin wurde 
seit 2007 bereits im fünften Jahr in Folge Mais angebaut. Die massi-
ve Ausweitung des Anbaus von Energiepflanzen leistet einen direk-
ten Beitrag zum Artensterben (vgl. Natur- und Landschaftspflege in 
Brandenburg, Heft 4/2011 mit den Empfehlungen des Naturschutz-
beirats). Darüber hinaus werden Gewässerrandstreifen z. T. illegal 
umgepflügt und schattenspendende Gehölzsäume am Ufer abgeholzt, 
ohne dass die Behörden korrigierend eingreifen würden.


Die Biomasseförderung verschärft den Grünlandumbruch und führt 
beim Entsorgen der Gärreste zum zusätzlichen Einsatz schwer kal-
kulierbarer Mengen von Wirtschaftsdünger. Die Bioreaktoren werden 
darüber hinaus teilweise mit importierter Biomasse betrieben, deren 
Gärreste nicht wieder reexportiert werden.


Der erhebliche Zuwachs beim Silomaisanbau führt in einigen Gebieten 
zu erheblichen Belastungen von Grundwasser, kleineren Fließgewäs-
sern und Seen, der Küsten- und sogar der Meeresgewässer und kon-
terkariert die bisherigen Erfolge der Anstrengungen der Bundesländer 


© Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig- 
Holstein, Abteilung 4 Gewässer


Der Einsatz fossiler Energie für die Bodenbearbeitung, Mineral-
dünger und den Transport der Biomasse resultiert in einem In-
put-Output-Verhältnis von 2,7. Das bedeutet, dass die fossilen 
Inputs der Energieerzeugung aus Silomais 37% betragen, bei 
Annahme einer idealen Verwendung von Mineraldünger (Zah-
len für Schleswig-Holstein, Claus et al. 2011). Die unter Mais 
besonders gravierende Humuszehrung und Methanemissionen 
führen zum Ausstoß erheblicher Mengen klimarelevanter Gase. 
Die negative Klimawirkung des Maisanbaus nimmt schließlich 
absurde Ausmaße an, wenn der Anbau auf ehemaligen Moor- 
und Feuchtgebietsstandorten stattfindet; es wäre sogar deut-
lich weniger klimaschädlich, den Torf direkt zu verbrennen.


Emissionsfaktoren Bioenergie vom Moor  
konventionell angebauter Mais für Biogas  ............  880 t CO


2
/ TJ


Torf  ...............................................................................  106 t CO
2
/ TJ


zum Vergleich: Heizöl  .................................................  75 t CO
2
/ TJ


Paludikultur Schilf  ...................................................   -136 t CO
2
/ TJ


Paludikultur Schwarzerle  .......................................   -167 t CO
2
/ TJ


A. Schäfer, DUENE e.V. / Universität Greifswald
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zur Verminderung des Nährstoffaustrags aus landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen: Mit ihren Agrarumweltmaßnahmen können sie die 
Umweltschäden des Biomasseanbaus nicht kompensieren. Die Ziele 
der Wasserrahmenrichtlinie zur Reduzierung der Stoffeinträge für 
Grundwasser, Oberflächengewässer und Küstengewässer werden ins-
gesamt nicht eingehalten. Stattdessen vergrößert sich das Nährstoff-
problem sogar.


Die herbeigeförderte Flächenkonkurrenz lässt die Bodenpreise stei-
gen und macht es zunehmend unmöglich, zur Entwicklung naturnaher 
Fließgewässer notwendige Flächen in Niederungen und Talauen zu 
sichern.


Die Förderung konkurriert mit der Nahrungsmittelproduktion und hat 
hinsichtlich der Erzeugung erneuerbarer Energien nur bescheidene 
Effekte: Im Produkt „Ökostrom aus Biogas“ stecken nur rund zwei 
Drittel erneuerbare Energie und ein Drittel fossile Energie.


Immissions- und Sicherheitsstandards sind zudem offenbar haar-
sträubend niedrig angesetzt bzw. werden unzureichend überprüft, 
wie üble Fälle von auslaufenden Gärreaktoren in Niedersachsen dras-
tisch zeigen. Die Betriebsunfälle zerstörten die Fischbestände in ei-
nigen der ehemals artenreichsten Bäche des Bundeslandes und mach-
ten somit jahrzehntelange ehrenamtliche Bemühungen von Anglern, 
Gewässerwarten und Naturschützern mit einem Schlage zunichte.


Fazit: Die derzeitige Förderung des Biomasseanbaus zerstört öf-
fentliche Güter. Sie trägt zum Artensterben und zur Verschlech-
terung der Gewässergüte bei, schadet der Qualität der landwirt-
schaftlichen Flächen und hat zudem auch gravierende agarsoziale 
Auswirkungen durch steigende Land- und Pachtpreise und die Um-
stellung von Betriebsstrukturen. Sie leistet obendrein einen nega-
tiven Beitrag zum Klimaschutz und verhindert durch ihre exorbi-
tante Förderung die Etablierung sinnvoller Alternativen.
Daher ist dringend eine deutliche Reduzierung der Fördersätze für 
die Biomasseproduktion unter das Niveau von Agrarumweltmaß-
nahmen anzumahnen.


Die Bundeskontaktstelle Wasser der GRÜNEN LIGA ging auf dem Se-
minar „Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) – Wo bleibt der 
Gewässerschutz?“ am 9. Mai 2012 in Hamburg der Verankerung des 
Gewässerschutzes in der Agrarpolitik und der Biomasseförderung nach. 
Es handelte sich um einen Satellite Event der GREEN WEEK, welche die 
EU-Kommission vom 22. bis 25. Mai 2012 in Brüssel veranstaltete. Die 
Schlussfolgerungen des Seminars wurden als ‚Key Messages’ unter dem 
Titel  „What Does the Common Agricultural Policy Deliver to Safeguard 
Europe‘s Waters?“ aufbereitet.


Die Vorträge und die Key Messages finden Sie auf:
www.wrrl-info.de > Unsere Angebote > Seminare.


Michael Bender


Mit dem Beschluss vom 27. April 2012 ist Rheinland-Pfalz bereits 
das 13. Bundesland, das ein Entgelt auf die Wasserentnahme erhe-
ben wird. Die Begründung zum Gesetz verweist ausdrücklich auf die 
ökologische Lenkungswirkung, Anreize zu einer schonenden und ef-
fizienten Nutzung der Wasserressourcen zu schaffen sowie auf die 
Erfüllung von Artikel 9 WRRL zur Kostendeckung von Wasserdienst-
leistungen, inklusive der Umwelt- und Ressourcenkosten. Das Entgelt 
beträgt 6 Cent pro Kubikmeter bei Entnahme aus dem Grundwasser 
und liegt damit auf Platz 5 in der bundesdeutschen Rangliste; bei 
oberirdischen Gewässern sind es 2,4 Cent. Das Gesetz tritt allerdings 
erst am 1. Januar 2013 in Kraft und nicht, wie ursprünglich geplant, 
rückwirkend zum 1. Januar 2012.


Für die Durchlaufkühlung bei Kühlwasser sowie bei der Gewinnung 
von Bodenschätzen gelten stark reduzierte Sätze: 0,9 Cent fallen an, 
wenn das Wasser unmittelbar einem Gewässer zugeführt wird, bei 
Betrieben mit hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungsanlage nur 
0,5 Cent. Die Landesregierung erwartet jährliche Einnahmen in 
Höhe von 20 Millionen Euroo, die der Umsetzung der WRRL dienen 
sollen (geschätzte Gesamtkosten bis 2015: ca. 420 Millionen Euro). 
Die Gelder aus dem Wasserentnahmeentgelt sollen zweckgebunden 
ausschließlich dem Schutz der Gewässer in Rheinland Pfalz dienen, 
z.B. für Maßnahmen in Grünlandbereichen und Flussauen der AKTION 
BLAU Plus.


Die landwirtschaftliche Beregnung ist, wie in Baden-Württemberg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen, vollständig von 
einer Abgabe befreit; in Rheinland-Pfalz aus „verwaltungs-ökonomi-
schen“ Gründen (!). Damit folgt das Land dem bundesweiten Trend der 
Agrar-Subventionierung. Außer in Sachsen zahlt die Landwirtschaft 
in keinem Flächenland den vollen Entgeltsatz für die Entnahme von 
Beregnungswasser. Gar kein Wasserentnahmeentgelt erheben nur die 
Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen.


Die erstaunlich lebhafte Entwicklung der letzten Jahre (Neueinfüh-
rung im Saarland und in Sachsen-Anhalt, Einbeziehung des Braun-
kohlebergbaus in NRW, vgl. WRRL-Infos 19, 20, 22) ist zu begrüßen, es 
bleibt aber noch viel Raum für Verbesserungen dieses wichtigen An-
reizinstruments. Europaweit haben die sinnvoll ausgestalteten deut-
schen Wasserentnahmeentgelt-Regelungen grundsätzlichen Vorbild- 
charakter.


Alexandra Gaulke


Wasserentnahmeentgelt in Rheinland-Pfalz und im Bundesvergleich


Abgabesatz auf die Grundwasserentnahme (in Cent/m3)
Berlin


Hamburg


Brandenburg


Saarland


Rheinland-Pfalz


Niedersachsen


Baden-Württemberg


Bremen


Mecklenburg-Vorpommern


Sachsen-Anhalt


Schleswig-Holstein


Nordrhein-Westfalen


Sachsen


31,00
31,00


13,00
13,00


10,00
0,70


7,00
0,60


6,00
0,00


5,10
0,00
5,00
0,50
5,00
0,00
5,00
2,00
5,00
2,00


4,50
0,00


1,50
2,50


5,113
0,511


für die öffentliche
Wasserversorgung 2012


für die landwirtschaftliche
Beregnung 2012


Übersicht erstellt von Alexandra Gaulke
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Ohne eine Umgestaltung der Landwirtschaft hin zu einem sorgsame-
ren Umgang mit ihren eigenen Produktionsgrundlagen Bodenfrucht-
barkeit, Wasserhaushalt, Klimabedingungen und Biodiversität werden 
saubere Gewässer in einem guten ökologischen Zustand in Deutsch-
land und Europa auf lange Sicht die Ausnahme bleiben.


Gewässer sind Spiegel der sie umgebenden Landschaft: In den Stoff-
frachten und Sedimenten der Gewässer, in ihrer Wasserführung, ih-
rer Temperatur und in ihrer Lebensraumstruktur bildet sich ab, wie 
wir mit Boden und Wasser in ihren Einzugsgebieten umgehen. Zahl- 
lose Beispiele belegen das enorme Potential der Landwirtschaft, 
die Produktion von hochwertigen Nahrungsmitteln und Rohstoffen 
deutlich nachhaltiger zu gestalten, Feuchtgebiete und Gewässer bes-
ser zu schützen und für den Rückhalt von Wasser und Nährstoffen 
zu nutzen sowie die Artenvielfalt in der Kulturlandschaft zu fördern. 
Insgesamt ist die industrialisierte Landwirtschaft jedoch seit Jahr-
zehnten Hauptverursacher des Rückgangs von Tier- und Pflanzenar-
ten, von Verlust an Biodiversität sowie der Überdüngung der Gewäs-
ser und der ökologischen Degradierung der Landschaft. Sie setzt zu 
viel Dünger, Gülle und Pestizide ein und hat durch Eingriffe in die 
Gewässerlebensräume natürliche Puffer und Filter geschädigt, insbe-
sondere Ufer, Auen und Feuchtgebiete.


Der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU, aber auch der des Bundes 
und der Länder kommt dabei die Schlüsselrolle zu. Viele Umweltver- 
besserungen wären bereits durch effizienteren Einsatz von Dünger oder 
schonendere Gewässerunterhaltung zu erreichen. Unerlässlich sind 
jedoch eine grundlegende Ökologisierung der Produktionsweisen und 
ein klares politisches Bekenntnis hierzu. Auf der Basis eines strikten 
ordnungsrechtlichen Rahmens sind ökonomische Anreize für gezielte 
Verbesserungen und wirksame Beratung zwei Kernelemente einer ernst- 
gemeinten Reform der Agrarpolitik. Nur so können deren immense Zah- 
lungen aus den öffentlichen Haushalten gerechtfertigt werden.


Notwendige Sequenz umweltpolitischer Instrumente 
in der Landwirtschaft:
1. Ordnungsrecht:
 - Einhaltung von Grenzwerten und Standards sowie einer ambitio- 
  nierten, dynamisch fortgeschriebenen guten fachlichen Praxis 
  als Basis für Direktzahlungen (Cross Compliance)
 - verpflichtende Dokumentation von Nährstoffbilanzen und 
  Wasserentnahmen
 - effektive Kontrolle und Sanktionierung bei Verstößen
2. Ökonomische Anreize:
 - Anreize zur Verringerung von Umweltschäden, z.B. Wasserent- 
  nahmeabgaben für sorgsamen Umgang mit Wasser oder eine 
  Abgabe auf Mineraldünger
 - Anreize für Umweltverbesserungen u.a. durch Agrarumwelt- 
  maßnahmen
3. Beratung:
 - Beratung auf Betriebs- bzw. Einzugsgebietsebene durch profes- 
  sionelle Berater (Finanzierung u.a. über Ländliche Entwicklung)
 - Berücksichtigung von Bewirtschaftungszielen für Gewässer


Agrarsubventionen ohne strikte Umweltauflagen gefährden die Biodi-
versität und essentielle Ökosystemdienstleistungen des Wasser- und 


Naturhaushaltes. Im Widerspruch zu Vorsorge- und Verursacherprinzip 
honorieren derartige perverse Subventionen in großem Stil die Schädi-
gung öffentlicher Güter. Die gegenwärtig laufende Reform der GAP muss 
zu einem besseren Schutz der Gewässer in Europa beitragen. Die im 
Mehrjährigen Finanzplan (MFF) veranschlagten 387 Milliarden EUR (!) 
für die Förderperiode 2014–2020 müssen an geltende Umweltstandards 
und an die national wie international vereinbarten und behördenver-
bindlichen Ziele der Flussgebietsmanagementpläne gebunden werden.


Umweltauflagen für die Direktzahlungen (sog. „Greening“ der 1. Säule) 
sind der Schlüssel für eine wirkliche Agrar-Reform. Klare Mindest- 
standards auf Grundlage geltender Umweltgesetze einschließlich der 
Wasserrahmenrichtlinie bilden die Voraussetzung für eine sinnvolle 
Cross Compliance. Auf 10% ökologischer Vorrangflächen sollten 
Feuchtgebiete, Uferbereiche und mindestens 10 m breite Pufferstrei-
fen (beidseitig, ohne Bodenbearbeitung, Dünger- und Pestizidaus-
bringung) funktional in die Kulturlandschaft integriert werden.


In der 2. Säule müssen ausreichende Mittel zur Verfügung stehen und 
mindestens zu 50% für Agrarumweltmaßnahmen und echte Verbes-
serungen zweckgebunden werden, z. B. für extensive Beweidung in 
Auen und Paludikultur. Ökologischer Landbau muss EU-weit verpflich-
tender Fördergegenstand in der Ländlichen Entwicklung werden.


Diese und weitere Handlungsempfehlungen enthält das von der 
GRÜNEN LIGA mit deutschen und europäischen Umweltverbänden und 
-stiftungen abgestimmte EEB-Positionspapier „Agrar-Reform muss 
Europas Gewässer besser schützen!“, das unter www.wrrl-info.de 
> Gewässernutzung > Landwirtschaft zu finden ist. Die Agrarminister 
der EU setzen allerdings alles daran, die von der EU-Kommission vor-
geschlagenen Reformansätze auszuhebeln.                   Tobias Schäfer


Agrar-Reform muss Europas Gewässer besser schützen


Was bewirken Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP)
und Biomasseförderung (EEG-Umlage) für die Gewässer:


Öffentliches Geld für öffentliche Güter?


echte Umwelt-
verbesserungen –
genug Geld übrig?


3/4 des GAP-Budgets
100% Finanzierung
auf 100% der land-


wirtschaftlichen Fläche


gesellschaftlicher Nutzen
öffentlicher Ausgaben
Die EU reicht jährlich
rund 55 Mrd. Euro an


Agrarsubventionen aus
(www.farmsubsidy.org)


Wasserqualität und
ökologischer Zustand


Grundwasser,
Seen und Kleingewässer,


Flüsse und Bäche,
Küsten- und Meeresgewässer


maximale Ineffizienz
öffentlicher Ausgaben


1. Säule


Zahlungen
für Reparaturen


Umweltleistungen


Direktzahlungen
ohne „greening“


sehr gut


gut


mäßig


unbefriedigend


schlecht


1/4 des GAP-Budgets
50% Ko-Finanzierung


durch die EU nur auf Teilen
der landwirtschaftl. Fläche


2. Säule
Ländliche Entwicklung


Agrarumweltmaßnahmen u.a.


unverzichtbare
Cross Compliance
Basislinie


Umweltstandards gem.
 geltendem EU-Recht


BaselineBaseline


Öffentliche Güter /
Ökosystem-


dienstleistungen


Öffentliche Güter /
Ökosystem-


dienstleistungen


Öffentliche Schäden /
Umwelt- und


Ressourcenkosten


Öffentliche Schäden /
Umwelt- und


Ressourcenkosten
Biomasse-
zahlungen
Biomasse-
zahlungen
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55 Big Jumps für mehr Gewässerschutz
Am 17. Juni 2012 sprangen über 50 Jugendgruppen in ihre Flüsse und 
Seen, um mit Spaß gegen die unzureichende Umsetzung der EU-Was-
serrahmenrichtlinie zu protestieren. Angestoßen wurde die Aktion 
im Rahmen der Bildungskampagne „Big Jump Challenge 2012“, ei-
nem Praxisprojekt der Forschungsgruppe GETIDOS zusammen mit der 
Deutschen Umwelthilfe, der GRÜNEN LIGA, dem Global Nature Fund, 
betterplace lab sowie Viva con Agua.
Die drei besten Big-Jump-Teams, gekürt von einer Jury unter 
der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Gesine Schwan, werden im Herbst 
zum Finale an die Spree geladen. Dort werden die Ergebnisse der „Big 
Jump Challenge 2012“ mit Vertretern von Politik und Behörden in 
einem Flussparlament diskutiert.


Mehr unter: www.bigjump2012.net


Handbuch zu den ökonomischen 
Anforderungen der europäischen 
Gewässerpolitik  – Implikationen und 
Erfahrungen aus Theorie und Praxis
Die EG-WRRL ist die erste europäische 
Richtlinie, bei deren Umsetzung expli- 
zit ökonomische Prinzipien, Instru-
mente sowie Methoden zu berücksich-
tigen bzw. anzuwenden sind. Die darin 
begründeten Chancen werden jedoch 
noch nicht umfassend erkannt und ge-
nutzt.


Der Sammelband enthält Beiträge von Vertretern zuständiger Behör-
den, wasserwirtschaftlicher Praxis, nichtstaatlichen Organisationen 
und nicht zuletzt der Wissenschaft. Grundsätzliche ökonomische 
Kategorien wie Ökosystemdienstleistungen, Zahlungsbereitschafts-
studien, Kosteneffizienz, Maßnahmen-, Umwelt- und Ressourcenkos-
ten und Kosten-Nutzen-Analyse werden ausführlich dargestellt, aber 
auch Umsetzungs- und Priorisierungsansätze in eigenen Beiträgen 
erörtert.


Falk R. Lauterbach, Jörg Cortekar, Ann Kathrin Buchs und Rainer Marg-
graf (Hg.): Handbuch zu den ökonomischen Anforderungen der europäi-
schen Gewässerpolitik. stuttgart 2012. 45,90 EUR.
Bestellbar per Fax 0511 - 26 222 01 oder Telefon 0511 - 26 222 00
oder online unter www.ibidem-verlag.de 


Auenschutz – Hochwasserschutz – 
Wasserkraftnutzung. Beispiele für 
eine ökologisch vorbildliche Praxis
Der Band versammelt eine große Band-
breite verschiedener Maßnahmen zum 
Auen- und ökologischem Hochwasser- 
schutz und stellt diese anhand von 
Projektsteckbriefen vor. Vorbildfunk- 
tion, aber auch Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung der Maßnahmen werden 
trotz der kompakten Form ausführlich 
dargestellt und können so für eigene 
Projekte hilfreich sein. Die Sammlung 


37 überregional bedeutsamer Maßnahmen aus Deutschland, 
Dänemark, Österreich, Frankreich, den Niederlanden und der 
Schweiz zeigt: Auch kleine Projekte entfalten eine große Wirkung 
in Hinblick auf eine naturnahe Entwicklung.


Besonders „schön“, weil natürlich, sind die Projekte in Frankreich an 
Allier und Loire, bemerkenswert die Maßnahmen in Deutschland in 
der Unteren Havelniederung und an der Elbe bei der Burg Lenzen und 
im Lödderitzer Forst.


Aus der Reihe „Naturschutz und Biologische Vielfalt“, Heft 112 des BfN, 
321 Seiten. Bonn-Bad Godesberg 2011. 24,– EUR.
Die Steckbriefe sind in gekürzter Form online verfügbar auf:
www.bfn.de/0324_veroeffentlichung_download.html


Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources
Der Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources der Europäischen 
Kommission soll eine strategische Richtschnur für den europäischen 
Gewässerschutz der kommenden Jahre liefern. Die Kommission hat 
– wie auch schon beim vorgelagerten Fitness-Check der Wasserge-
setzgebung der EU – ihre Analysen und Vorschläge in einem offenen 
Beteiligungsverfahren zur Diskussion gestellt, u.a. auf der GREEN 
WEEK 2012 und der 3. Europäischen Wasserkonferenz in Brüssel. Die 
dreimonatige Online-Konsultation zu den „Policy Options“ endete am 
8. Juni 2012. Der Blueprint soll im November 2012 unter zypriotischer 
Ratspräsidentschaft verabschiedet werden.


Die unter Beteiligung der GRÜNEN LIGA erarbeitete gemeinsame Po-
sition der Umweltverbände im Europäischen Umweltbüro (EEB) ist 
auf www.wrrl-info.de abrufbar.
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Konflikte zwischen Hochwasserschutz 
und Naturschutz in Sachsen


Sachsen war als einziges Bundesland in den letzten zehn Jahren na-
hezu flächendeckend von Hochwasserereignissen betroffen. Seit der 
Elbeflut 2002 lässt das Thema Hochwasser die Menschen nicht mehr 
los. Der Freistaat hat in dieser Zeit mit großer Intensität den Hoch-
wasserschutz vorangetrieben und investiert Milliardensummen. Nicht 
selten gerät der technische Hochwasserschutz in Konflikt mit Zielen 
von Gewässer- und Naturschutz. Die GRÜNE LIGA widmete diesem 
Thema im November 2012 ein ganztägiges Seminar in Dresden, bei 
dem eine Reihe von kritischen Fällen thematisiert wurde. Die Vorträ-
ge sind unter www.wrrl-info.de abrufbar.


Zur sächsischen Hochwasserschutz-Strategie zählt u.a. die Verbes-
serung der Informations- und Warnsysteme mit online abrufbaren 
Wasserständen und Durchflüssen (unter www.hochwasserzentrum. 
sachsen.de), die enge Zusammenarbeit mit Tschechien und die Ein-
richtung von Wasserwehren in nahezu allen Kommunen. Landesweit 
sind 347 Überschwemmungsgebiete festgesetzt, die entlang von 
3.800 Flusskilometern insgesamt 65.000 Hektar umfassen. Zwischen 
2002 und 2005 wurden landesweit insgesamt 47 Hochwasserschutz-
konzepte erarbeitet. Das Investitionsvolumen für die Umsetzung der 
geplanten Maßnahmen beträgt annähernd zwei Milliarden Euro.


Hochwasserdynamik naturnaher Gewässer
Kleinere Hochwasser beeinflussen Uferstrukturen und lagern inner-
halb des Flussbettes Geschiebe um. Die Kraft von größeren Hochwas-
serereignissen gestaltet die Landschaft, bricht Ufer am Steilhang ab, 
spült Kolke aus, schüttet Kies-, Sand- und Schlammbänke auf, verla-
gert Flüsse und lässt neue Altwässer entstehen. Ohne die prägende 
Strömungsdynamik bleiben Erosion und Umlagerung von Sediment 
aus, typische Pionierlebensräume verschwinden.


Beim Hochwasser der Elbe und ihrer Nebenflüsse im Jahre 2002 ent-
stand – neben den immensen Schäden an Häusern, Straßen und Infra-
struktur – auch eine Vielzahl naturnaher Strukturen in Sachsens Flüs-
sen. Nach der Elbeflut bestand an zahlreichen sächsischen Gewässern 
durchaus die Chance, Flächen für derartiger Strukturen zu sichern. Sie 
wurde weitgehend vertan, die meisten der neuen Strukturelemente 
„repariert“ oder noch naturferner als vor dem Hochwasser verbaut.


Auch bei den seither aufgetretenen Hochwassern lief es oft nicht 
besser. Entlang der Neuen Luppe, dem bedeutendsten Auenbereich 
im Nordwesten Leipzigs, wurden nach einem Hochwasserereignis im 
Januar 2011 auf 30 ha Fläche mehr als 6.500 Bäume an und auf den 
Deichen gefällt, darunter auch über 200 Jahre alte Eichen. Auch die 
begleitende Neuanlage von Deichverteidigungswegen sowie die ab-
schnittsweise Neudimensionierung der Deiche wurde ohne förmliches 
Verfahren und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. In 
der Nordwestaue liegt das Gebiet mit hohem Potential für Deichrück-
bau und Wiedervernässung. Die 2011 realisierten Maßnahmen schnei-
den den Auwald dauerhaft von der natürlichen Überflutungsdynamik 
des Flusses ab.


Wasserrückhalt in der Fläche – ein unterbelichtetes Handlungsfeld?
Als einziges Bundesland hat Sachsen im Wassergesetz Regelungen zu 
Hochwasserentstehungsgebieten vorgenommen (§100b SächsWG), 


Beim Hochwasser 2002 (HQ200-300) entstandener neuer Flussarm der Flöha 
bei Falkenau, Fläche im Eigentum des Naturschutzverband Sachsen e.V., 
Foto: Tobias Mehnert
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Baumfällungen an der Luppe Anfang 2011, Foto: Holger Seidemann, Ökolöwe 
– Umweltbund Leipzig
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die den Bau neuer Straßen, bauliche Anlagen und Versiegelungen im 
Außenbereich (ab 1.000m2) sowie die Umwandlung von Grünland und 
Wald in Ackerland unter den Genehmigungsvorbehalt der Wasserbe-
hörden stellen. Eine Reihe von Agrarumweltmaßnahmen leistet auch 
einen Beitrag zur Erhöhung der Infiltration und zum Wasserrückhalt 
in der Fläche. Gerade die Rolle der landwirtschaftlichen Flächen in 
Hochwasserentstehungsgebieten ist aber ein bedeutender Streit-
punkt. Die großflächigen Dränagen auf den Ackerflächen sowie zer-
störte Quellbereiche und kleinflächige Feuchtlebensräume werden im 
Rahmen der Hochwasserstrategie nicht adressiert.


Neue Rückhaltebecken gefährden FFH-Gebiete
Die Gefährdung von Natura 2000-Gebieten an Gewässern illustriert 
der Konflikt an der Bobritzsch, die als einziger weitgehend natur-
naher, unverbauter Flusslauf ohne Abflussregulierung im Erzgebirge 
gilt. Zwei geplante Rückhaltebecken drohen hier das Abflussregime 
zu überformen, da bereits bei häufigen Ereignissen (HQ5 bzw. HQ2) 
ein Einstau vorgenommen werden soll. Einige vom Naturschutzver-
band Sachsen e.V. erworbene Flächen im Oberlauf, die seit den 1990er 
Jahren durch zahlreiche Maßnahmen ökologisch aufgewertet wurden, 
liegen im geplanten Einstaubereich des Beckens bei Oberbobritzsch. 
Die Ziele einer naturnahen Gewässer- und Auendynamik sowie der 
Durchgängigkeit, die für die Meldung des Natura 2000-Gebietes maß-
geblich waren, wurden als Begriffe nicht in die Anfang 2011 in Kraft 
getretene Grundschutzverordnung für das Gebiet aufgenommen und 
waren daher nicht mehr Gegenstand der Prüfung im Planfeststel-
lungsverfahren.


Potentiale für Deichrückverlegungen nutzen
Die sächsische Regierung hatte 2010 eine Kulisse von 7.500 ha für 
Deichrückverlegungen und Schaffung von Flutungspoldern vorge-
schlagen, die sich auf 49 Maßnahmen verteilen. Aus der Antwort 
der Landesregierung vom August 2012 auf eine Kleine Anfrage der 


Fraktion Bündnis 90/Die Grünen geht jedoch hervor, dass nur noch 
34 Maßnahmen mit etwa 5.000 Hektar Überschwemmungsfläche ver-
folgt werden, davon überwiegend ökologisch weit weniger günstige 
Polderlösungen. Realisiert wurden seit 2002 erst zwei Maßnahmen 
mit zusammen 111 Hektar – dies entspricht lediglich 1,5 Prozent der 
ursprünglich avisierten neuen Überschwemmungsflächen.


Das WWF-Aueninstitut kritisiert in seiner 2012 von der Landtagsfrak-
tion Bündnis 90/Die Grünen in Auftrag gegebene Studie zur ökolo-
gischen Überprüfung der Hochwasserschutzstrategie des Freistaates 
Sachsen: „Die langfristige Festlegung der Überflutungsverhältnisse 
in den Altauen durch die gewaltigen Investitionen in die Hochwasser-
schutzkonzepte muss vor der Umsetzungsplanung auf landesweiter 
Ebene durch eine umfassende naturschutzfachliche Planung begleitet 
werden.“ Bislang sei „keinerlei ökologische Beurteilung der mittelba-
ren und unmittelbaren Auswirkungen der Maßnahmen zu finden“.


Aktuell sind an Sachsens Flüssen zwei Drittel der Auen durch Deiche 
abgetrennt. In der Studie wurden 34 Vorschlagsflächen für Deichrück-
verlegungen ermittelt, die insgesamt 9.430 ha umfassen und die be-
stehende Deichlinie um ca. 23 km verkürzen würden.


Öffentlichkeitsbeteiligung einfordern
Die Planung einer 2,10 m hohen, den Blick auf die Elbe versperrenden 
Hochwasserschutzmauer im Dresdner Stadtteil Laubegast rief Kritik 
in der Bevölkerung hervor, die in der Gründung einer Bürgerinitia-
tive mündete. Letztlich wurden in einem aufwändigen, professionell 
moderierten Beteiligungsverfahren mehrere Werkstatttreffen, Dis-
kussionsabende und Bürgerbefragungen veranstaltet, die den Weg 
für kompromissfähige Alternativen zu einer Ufermauer ebneten. Noch 
offen ist allerdings, wieweit diese Lösungen beim weiteren Planungs-
fortschritt berücksichtigt werden.


Michael Bender, Tobias Schäfer


Die europäische Richtlinie über die Bewertung und das Management 
von Hochwasserrisiken (2007/60/EG -HWRM-RL) wurde mit Wirkung 
vom 1. März 2010 im Abschnitt 6 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
umgesetzt. Hochwasserrisiko ist laut WHG die „Kombination der 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und 
der hochwasserbedingten potenziellen nachteiligen Folgen auf die 
menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaft-
liche Tätigkeiten“. Die Richtlinie verfolgt einen dreistufigen Ansatz 
(vgl. WRRL-Info 16).


Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos in den Flussge-
bietseinheiten gemäß § 73 WHG ist bundesweit abgeschlossen, die 
Bundesländer haben ihre Berichte veröffentlicht und nach Brüssel 
gemeldet. Diese Berichte enthalten Übersichtskarten und -tabellen 
der Gewässer bzw. Gewässerstrecken, die signifikant von Hochwas-
serrisiko betroffen sind. Damit sind die Gebietskulissen festgelegt, 
für die in der Folge Karten und Pläne erstellt werden. Hierzu hat die 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) im Jahr 2010 Emp-
fehlungen verabschiedet (abrufbar unter www.lawa.de).


Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
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Zeitplan der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie. Grafik: Kommunikatisten / GRÜNE LIGA
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Die EU-Kommission veröffentlichte am 14. November 2012 ihren 
„Blueprint“ für den Schutz der europäischen Wasserressourcen, der 
von zwei Folgenabschätzungen (impact assessments) begleitet wird. 
Zu den im Bereich der Wasserpolitik identifizierten Problemen ge-
hören im EU-Maßstab die ungenügende Anwendung ökonomischer 
Instrumente, die fehlende Integration mit anderen Politikfeldern, 
ineffizientes Verwaltungshandeln und Wissenslücken. 


Bezüglich der Politikintegration verweist die Kommission im Water 
Blueprint auf ihre Vorschläge zur EU-Agrarpolitik und den EU-Struk-
turfonds für die Förderperiode von 2014 bis 2020. Danach wären 
Uferrandstreifen, Feuchtgebiete und Auen Bestandteil der ökologi-
schen Vorrangflächen in der 1. Säule der Agrarförderung (=Direktzah-
lungen). Darüberhinaus sollten sie als Maßnahmen des natürlichen 
Wasserrückhalts alternativ zur „grauen Infrastruktur“ als Hochwas-
serschutzmaßnahme aus Mitteln der Infrastrukturfonds und des 
Kohäsionsfonds vorrangig gefördert werden. Auch die Reduzierung 
der Bodenversiegelung wird im Blueprint in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich benannt. Der natürliche Wasserrückhalt soll auch Gegen-
stand eines bis 2014 zu erstellenden CIS-Leitfadens sein.
Die Blueprint-Dokumente im Netz:
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
Deutsche Fassung:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=SWD:2012:
0381:FIN:DE:PDF


Der Water Blueprint wurde am 26.–27. November 2012 auf einer Kon-
ferenz in Nikosia/Zypern vorgestellt. Die Vorträge sind als Präsentati-
onen und – gemeinsam mit den Podiumsdiskussionen zu den Themen 
Landnutzung, Gewässerverschmutzung, effiziente Wassernutzung, 
 


globale Aspekte und übergreifende Aspekte – als Videos auf der Kon-
ferenzwebseite verfügbar: http://www.euwaterblueprintconference.eu


Michael Bender


EU-Kommission legt Konzept ihrer Wasserpolitik vor


Die GRÜNE LIGA begrüßt die Ergebnisse 
und Vorschläge des Blueprint und setzt 
sich gemeinsam mit dem Europäischen 
Umweltbüro und anderen deutschen und 
europäischen Verbänden für eine verbes-
serte Politikkohärenz auf europäischer 
Ebene ein. Die bebilderte, englischspra-
chige Kurzfassung des EEB-Kommentars 
zum Wasser-Blueprint der Europäischen 
Kommission kann auf der Webseite www.
wrrl-info.de heruntergeladen werden.


Die Hochwassergefahrenkarten bilden eine Grundlage für die Aus-
weisung von Überschwemmungsgebieten nach § 76 WHG und wirken 
damit mittelbar auf die gemeindliche Bauleitplanung. Außerdem 
stellen sie eine Grundlage dar für die Ausweisung von Vorranggebie-
ten und Vorbehaltsgebieten für Hochwasserrückhalt und Hochwasser-
schutz in regionalen Raumordungsplänen, die für die Bauleitplanung 
verbindlich sind. Nicht zuletzt sind sie eine Planungsgrundlage für 
die Reaktivierung von Retentionsräumen und Entscheidungsgrundla-
ge in wasserrechtlichen Verfahren.


Im Zuge der Erarbeitung der Hochwasserrisikokarten sollen die von 
Hochwassergefahr betroffenen Einwohnerzahlen, Flächennutzungen 
und Standorte von Industrieanlagen sowie Schutzgebiete und Kultur-
güter ermittelt und dargestellt werden.


Gemäß Empfehlung der LAWA sollen beide Arten von Karten drei 
Hochwasserszenarien darstellen (häufiger, 100jährlich, extrem), vor-
zugsweise im Maßstab 1:2.500 bis 1:10.000. Für die Gefahrenkarten 
wird eine unterschiedliche Kennzeichnung für Gebiete ohne techni-
schen Hochwasserschutz (mit gelben und roten Farbtönen) und für 
geschützte Gebiete (in blauen Farbtönen) empfohlen. Für die Über-
flutungstiefen sollten die Klassengrenzen 0 m, 0,5 m, 1 m, 2 m und 
4 m verwendet werden.


Zu den Hochwasserrisikomanagementplänen, die bis Ende 2013 fer-
tigzustellen sind, skizzieren die LAWA-Empfehlungen steckbriefartig 
mögliche Maßnahmen. Die Maßnahmenpalette umfasst Flächenvor-
sorge, natürlichen Wasserrückhalt, technischen Hochwasserschutz, 
Bauvorsorge, Risikovorsorge, Informationsvorsorge, Verhaltensvor-
sorge, Vorhaltung und Vorbereitung der Gefahrenabwehr und des 
Katastrophenschutzes, Hochwasserbewältigung und Regeneration. 
Unter dem Handlungsbereich natürlicher Wasserrückhalt wird die 
Verbesserung der natürlichen Rückhaltung auf land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen im Einzugsgebiet und die Wiedergewinnung von 
Überschwemmungsgebieten in den Talbereichen verstanden.


Tobias Schäfer


In Hinsicht auf das Risikobewusstsein und die Eigenvorsorge 
liefert das „Zonierungssystem für Überschwemmung, Rück-
stau und Starkregen“ (ZÜRS) der Versicherungswirtschaft eine 
beachtenswerte Informationsquelle:
Über www.zuers-public.de sind – bislang für Sachsen und für 
Niedersachsen – flächendeckende Karten abrufbar, die über 
die Hochwassergefährdung von Gebäuden informieren.


Die von der Bundeskontaktstelle Wasser 
entworfene EEB-Position „EU Common 
Agricultural Policy 2014–2020: CAP-Reform 
must deliver to safeguard Europe‘s waters“ 
geht insbesondere auf die Notwendigkeit 
ein, grundlegende, verpflichtende Maß-
nahmen der Wasserrahmenrichtlinie in der 
cross compliance zu verankern, d.h. als 
obligatorische Voraussetzung zu den Zah-
lungen der 1. Säule (Direktzahlungen) der 
Europäischen Agrarpolitik zu verankern.
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EU-Initiative zum Menschenrecht Wasser
Die GRÜNE LIGA unterstützt die von der europä-
ischen Gewerkschaft öffentliche Dienste initi-
ierte europäische Bürgerinitiative „Wasser und 
sanitäre Grundversorgung sind ein Menschen-
recht! Wasser ist ein öffentliches Gut und kei-
ne Handelsware!“ (www.right2water.eu/de). 
Unterschriftslisten können auf der ver.di- 


Seite http://www.wasser-ist-menschenrecht.de heruntergeladen wer-
den. Dort ist die Unterzeichnung auch online möglich. Zu Europäi-
schen Bürgerinitiativen im Allgemeinen gibt die Internetseite der 
EU-Kommission auf http://ec.europa.eu/citizens-initiative Auskunft.


„Hochwasser – Verstehen, Erkennen, Han-
deln!“ lautet der Titel einer im Oktober 2011 
vom Umweltbundesamt herausgegebenen 
Broschüre. Die ansprechend illustrierte, 
faktenreiche Broschüre gibt einen verständ-
lichen und umfassenden Überblick, der vom 
Zusammenhang zwischen Hochwasser, Über-
schwemmungsgebieten, Naturschutz und 
Auen bis hin zu Gefahrenabwehr, Vorsorge 
und Versicherung reicht. Flussausbau, Versie-
gelung und fehlender Rückhalt in der Fläche 


verstärken die Hochwassergefahr, eine besser gesteuerte Siedlungs-
entwicklung kann Schadenspotentiale vermeiden. Auch das Regen-
wassermanagement und die Erosion in der Landwirtschaft wird nicht 
ausgespart.
Umweltbundesamt (Hrsg.): Hochwasser verstehen, erkennen, handeln! 
Dessau-Roßlau 2012. 78 S. Die Broschüre ist kostenlos zu bestellen 
unter uba@broschuerenversand.de oder www.umweltbundesamt.de


Die „vollkommene Ausbildung“ 
der Schwarzen Elster
Die Schwarze Elster, ein rechter Nebenfluss 
der Elbe, gilt deutschlandweit als einer der 
am stärksten technisch überprägten Flüsse. 
Bis zu 99 % der ursprünglichen Überschwem-
mungsfläche gingen verloren. Manuela 
Armenat untersucht in ihrer Dissertation die 
tiefgreifenden wasserbaulichen Veränderun-
gen, die im 19. und in der ersten Hälfte des 


20. Jahrhunderts an Fluss und Niederung durchgeführt wurden. Unter 
den Überschriften „Wasserland“, „Wasserbau“ und „Wasserhygiene“ 
geht sie anhand zahlreicher Beispiele auf die Veränderungen ein, die 
mit Hochwasserschutz und Intensivierung der Landnutzung, Indu- 
strialisierung und Bergbau an der Schwarzen Elster verbunden waren 
und beschreibt Ursachen, Motive und Auswirkungen des Kulturland-
schaftswandels im Sinne einer Umweltgeschichte.
Armenat, Manuela: Die „vollkommene Ausbildung“ der Schwarzen 
Elster. Eine multidimensionale Studie zur Wasserwirtschaft und zum 
Kulturlandschaftswandel 1800-1945. Cottbuser Studien zur Geschich-
te von Technik, Arbeit und Umwelt, Band 39. Münster 2012. 296 S., 
34,90 Euro. Bestellbar online unter www.waxmann.com


Die Wasserrahmenrichtlinie aus Sicht
des Naturschutzes – Analyse der Bewirt-
schaftungsplanung 2009
Inwieweit wurden Naturschutzbelage in die 
Bewirtschaftungsplanung für die zehn deut- 
schen Flussgebietseinheiten einbezogen und 
welche Möglichkeiten bestehen hiefür 
künftig? Dieser Fragestellung  widmet sich 
Heft 120 der Schriftenreihe „Naturschutz 
und Biologische Vielfalt“ des Bundesamtes 
für Naturschutz in einer vergleichenden Ana-


lyse ausgewählter Planungsdokumente. Eine vertiefte Betractung 
geht auf die Schnittstellen „Natura 2000“, „Auen und Biotopver-
bund“ sowie „grundwasserabhängige Landökosysteme und Feucht-
gebiete“ ein. So dokumentiert die Analyse beispielsweise die erheb-
lichen Abweichungen bei der Auswahl von grundwasserabhängigen 
Gebieten und bei wasserabhängigen Schutzgebieten in den Ländern. 
Übersichtsweise dargestellt wird auch die Empfindlichkeit von 90 ge-
schützten Arten des Anhangs II FFH-RL gegenüber Maßnahmen des 
LAWA-Maßnahmenkatalogs zur Wasserrahmenrichtlinienumsetzung.
Zu den Empfehlungen des Bandes gehört u.a., die Bedeutung der 
Auen für den Naturschutz stärker herauszustellen, ursprüngliche 
Auenbereiche in den Plänen darzustellen und Maßnahmen in Berei-
chen mit hohem Verlust von Überschwemmungsflächen vorzusehen. 
Empfohlen wird, künftig Vernetzungsgebiete einbeziehen und den 
Biotopverbund bei der Priorisierung von Maßnahmen stärker zu be-
rücksichtigen.
Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Reihe „Naturschutz und Biolo- 
gische Vielfalt“, Heft 120. Bonn-Bad Godesberg 2012.
346 S., 24,00 Euro. Bezug über: www.bfn.de
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Reaktionen zu geplanten, durchgeführ- 
ten und verhinderten Hochwasserschutz- 
maßnahmen nach der Flut 2013


Nach den schweren Überflutungen in weiten Teilen Deutschlands im 
Mai und Juni 2013 sind die hohen Pegelstände zurückgegangen, die 
Menschen in ihre Häuser zurückgekehrt und Teile der Schäden bereits 
beseitigt worden. Bei den aktuellen Flutereignissen rückten auch 
die auf dem Hochwasserseminar der GRÜNEN LIGA (November 2012, 
Dresden) thematisierten und in der letzten Rundbriefausgabe be-
schriebenen Projekte ins Rampenlicht.


Die Diskussion um wirksamen Hochwasserschutz bleibt kontrovers. 
Erneut streiten sich Vertreter rein technischer Maßnahmen mit Natur-
schutzverbänden und Bürgerinitiativen, die nach Meinung verschie-
dener Politiker wichtige Schutzprojekte verhindert oder unnötig in 
die Länge gezogen hätten. Dem stehen Forderungen besagter Ver-
bände entgegen, eine Verbindung von Natur- und Hochwasserschutz 
in Form von Deichrückverlegungen, weniger versiegelten Flächen und 
Siedlungsverbot in alten Überschwemmungsgebieten umzusetzen.


Natürliche Fließgewässer contra Rückhaltebecken
Die Bobritzsch und der Chemnitzbach gehören mit weitestgehend un-
verbauten Flussläufen zu den wenigen naturnahen Fließgewässern des 
Erzgebirges. Während des Hochwassers 2013 stand die gesamte Regi-
on, wie bereits 2002, unter  Wasser. Noch vor dessen Abfluss ließen  
bereits Stimmen aus der Politik verlauten, die Umweltverbände für die 
einstweilige Verhinderung der Schutzmaßnahmen und entstandenen 
Schäden verantwortlich machten. Auf mehreren politischen Ebenen 
finden Überlegungen statt, wie man partizipative „Hürden“ in den 
Planfeststellungsverfahren herunterschrauben sowie die kostspie- 
lige Umweltverträglichkeitsprüfung für Hochwasserschutzkonzepte 
umgehen könnte. So bemerkte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw 
Tillich im Interview, dass er nicht verstehen könne, warum ein paar 


schützenswerte Pflanzen den Bau der nötigen Rückhaltebecken ver-
hindert hätten.


Laubegaster Ufer
Auch beim Laubegaster Ufer zeigte sich Tillich im Gespräch mit dem 
heute-journal verständnislos gegenüber den Einwänden. Er möchte 
notfalls das bürgerliche „Veto-Recht“ beschneiden, um die Planfest-
stellungsverfahren zu beschleunigen und Hochwasserschutzmaßnah-
men wie die Laubegaster Mauer zügig umzusetzen. Die Laubegaster 
Bürgerbewegung spricht sich hingegen auch nach der Flut vehement 
gegen die Mauer aus (http://mauerzoff.de/aktuelles.html).


Rodungen Luppe / Leipzig
Der Umweltverband Ökolöwe stellte hinsichtlich der vorange-
gangenen Rodungen 2011 an der Luppe in Leipzig fest, dass 
auch bei einem Hochwasser mit 150-jähriger Wiederkehrwahr-
scheinlichkeit an den meisten Deichabschnitten zum damali- 
gen Zeitpunkt keine Gefahr für Sachwerte entstehen konnte. 
Weil der Leipziger Auwald ein kaum bebautes natürliches Becken 
mit geringem Schadenspotential und höher gelegenem Ur- 
gelände darstellt, waren viele Rodungsarbeiten unnötig. Eine Annä- 
herung zwischen der sächsischen Landestalsperrenverwaltung (LTV), 
der Stadt Leipzig und den Naturschutzverbänden erfolgte bei der 
Genehmigung des Projektes „Lebendige Luppe“, das Hoffnung auf ein 
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Als Bereichsleiter der sächsischen LTV ließ Axel Bobbe am 
13. Juni 2013 im Interview mit der Leipziger Volkszeitung 
verlauten: „Zweifelsohne brauchen Flüsse mehr Raum – aber 
differenziert (...) Es gibt grüne Fundamentalisten, die meinen, 
die Flüsse würden schon mehr Raum für Hochwasser, die jedes 
oder alle zwei Jahre kommen, brauchen. Das sehe ich nicht 
so. Wir haben für die Elbe im Jahr 2004 ein Konzept auf den 
Tisch gelegt bekommen, das vorsah, dass 2.500 Hektar land-
wirtschaftliche Fläche als Auen- und Flutungsflächen dienen 
sollen. Können Sie sich vorstellen, wie viele Agrarbetriebe 
dadurch kaputt gegangen wären? Wir haben drei Jahre lang 
ein alternatives Konzept entwickelt. Das sieht vor, die Deiche 
instand zu setzen und Flut-Polder zu bauen, die bei großen 
Hochwassern geöffnet werden.“


Das Elbe-Hochwasser am 6. Juni 2013 in Dresden-Laubegast, Kleinzschach- 
witzer Ufer, Restaurant Elbterrasse. Foto: © patber 307, www.youtube.com







Umdenken im Hochwasserschutz nährt. Das Projekt, durch den NABU 
mitgetragen, sieht die Revitalisierung, ökologische Aufwertung und 
mehr Wasser im nordöstlichen Auwald sowie mehr Raum für die Luppe 
vor. Da das Vorhaben erst bis 2017 umgesetzt werden soll, boten die 
geplanten Überschwemmungsflächen dieses Jahr noch keinen ausrei-
chenden Hochwasserschutz.


Deichrückverlegungen Elbe
Als größtes Rückdeichungsprojekt Deutschlands hat das Pilotvorhaben 
in Lenzen (Brandenburg) während des Mai/Juni-Hochwassers 2013 be-
reits eine Entschärfung der Situation bewirkt. Ein ähnlich angelegtes 
Projekt wird derzeit im Lödderitzer Forst (Sachsen-Anhalt) realisiert, 
konnte aber während der jüngsten Flut seinen Zweck noch nicht erfül-
len, da eine Fertigstellung erst für 2017/2018 vorgesehen ist.
Deichrückverlegungen gehören zu den wichtigsten Maßnahmen des 
naturnahen Hochwasserschutzes. Deiche trennen den Fluss von sei-
ner natürlichen Auenlandschaft, die durch die Wechselwirkungen von 
Überflutungs- und Trockenzeiten einzigartige Pionierlebensräume 


schafft. Werden bei Hochwasser die Flüsse durch eng gebaute Deich- 
anlagen geleitet, erhöhen sich die Wasserpegel und die Fließge- 
schwindigkeit der Gewässer stromabwärts. Deichrückverlegungen gel- 
ten daher als vorbildhafte Beispiele für die Vereinigung von Hochwas-
ser- und Naturschutzmaßnahmen. Den Flüssen wird mehr Raum gege- 
ben, wichtige Auenlandschaften werden zurückgewonnen und die 
Hochwasserpegel durch weitläufigere Überflutungsflächen gesenkt.


Im Angesicht der jüngsten Hochwasserereignisse bleibt zu bedenken, 
dass in einer Demokratie partizipative Prozesse und Bürgerbeteili- 
gung Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit aufkommende Forderungen 
nach zügigeren Umsetzungsverfahren von Hochwasserschutzan- 
lagen, die zur Not auch ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und über 
die Köpfe der betroffenen Bürger hinweg realisiert werden sollen, 
sind mit höchster Vorsicht zu betrachten.                   Viviana Wiegleb


Hochwasserschutz muss Natur- und Gewässerbelange besser berücksichtigen
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Die Deichrückverlegungen riefen während der jüngsten Flut 
ein durchgängig positives Medienecho hervor. So wird auf 
der Internetseite der Bundesregierung Bundeskanzlerin An-
gela Merkel zitiert, wie sie die Brandenburger Deichrückver-
legung als fortschrittlich lobt [12. Juni 2013 auf www.bun-
desregierung.de]. Auf Spiegel Online werden die Projekte in 
Lenzen und bei Lödderitz ebenfalls positiv hervorgehoben, 
wobei kritisiert wird, dass alle geplanten und durchgeführten 
Deichrückverlegungen an der Elbe nur ein Prozent der einsti-
gen Überflutungsflächen ausmachen.


1. Verschlechterungsverbot durchsetzen
Bei der Planung von Hochwasserrückhaltebecken (aber auch von: 
Wasserkraftanlagen, Wärmekraftwerken, Wasserstraßenausbau, 
Hafenerweiterungen und anderen Infrastrukturvorhaben), die mit 
erheblichen Auswirkungen auf die anliegenden Gewässer verbun-
den sind, gilt es, die Kriterien des Artikels 4.7 WRRL resp. § 27 WHG  
(= Verschlechterungsverbot) durchzusetzen.  


Das ist bislang bei entsprechenden Projekten in Deutschland regel-
mäßig nicht der Fall, obwohl die Wasserrahmenrichtlinie, die am 
22. Dezember 2000 in Kraft trat, in dieser Hinsicht bereits im Jahre 
2002 mit der 7. Novelle des WHG vollumfänglich in deutsches Recht 
überführt wurde.


2. Kohärenz der Politikfelder verbessern – Synergien nutzen –
mehr Raum für lebendige Flüsse
Unter dieser Prämisse lassen sich Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, 
der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie und der Naturschutz- 
gesetzgebung zusammenführen. Mit dem Freihalten von Überschwem-
mungsgebieten, mit Deichrückverlegungen und mit der Restaurierung 
naturnaher Auenwälder können Hochwasserrisiken vermieden, Hoch-
wassergefahren  vermindert und wertvolle Lebensgemeinschaften der 
Flussauen gefördert werden.


Stattdessen sind weiterhin Abholzaktionen in den Flussauen an der 
Tagesordnung – auch dort, wo sie keinen Effekt auf die Hochwasser-
sicherheit haben. 


3. Möglichkeiten des naturnahen Wasserrückhalts nutzen
Nicht in jeder Gebirgslage bieten sich großräumige Retentionsflächen 
an. Dennoch gilt es, den natürlichen Rückhalt in der Fläche zu ver-
bessern. Die Bodenqualität und ihr Wasserhaltevermögen entschei-
den über die Abflussmengen und Zeitverläufe. Die Verbesserung des 
Bodenaufbaus durch ökologische Landwirtschaft und eine angepass-
te Waldbewirtschaftung in Verbindung mit dem Schutz von Quell- und 
Feuchtgebieten kann hier einen Beitrag leisten.
Stattdessen wird Hochwasserschutz vorrangig als Neubau und Betrieb 
technischer Anlagen verstanden.


4. Versiegelung stoppen – Regenwasser besser bewirtschaften
Gerade in urbanen Räumen kann durch Maßnahmen wie Dach- und 
Fassadenbegrünung nicht nur das Stadtklima positiv beeinflusst, 
sondern auch ein erhebliches Rückhalte- und Verdunstungspoten- 
tial erschlossen werden, das selbst bei Starkregenereignissen Wir-
kung zeigen und Kanalisationsüberläufe vermindern kann. Versiegelte 
Verkehrsflächen tragen hingegen zu beschleunigtem Abfluss und ho-
hen Schadstoffgehalten bei.                                         Michael Bender


Das Naturschutzgroßprojekt Mittlere Elbe verfolgt als mittel- und langfristiges 
Ziel die Schaffung und Sicherung eines durchgehenden Verbundes echter über-
flutbarer Auenwälder. Foto : ©WWF Deutschland, Projektbüro Mittlere Elbe







Das neue Abgabeentgelt in Rheinland-Pfalz
Seit Januar 2013 wird im nunmehr 13. Bundesland ein Wasserent- 
nahmeentgelt erhoben. Die Mehrkosten für Trinkwasser werden in der 
Regel auf die Verbraucher umgelegt. Kunden der Stadtwerke Mainz 
erfahren dabei keine Nachteile – das Wasser sei insgesamt sogar billi-
ger geworden, da Ende 2011 das Bundeskartellamt auf eine Preissen-
kung gedrängt habe. Zudem wird ein Großteil des Mainzer Wassers in 
Hessen gefördert und fällt so aus der Abgabepflicht heraus.
Betroffen sind in Rheinland-Pfalz hauptsächlich die Großentnehmer: 
Unternehmen der Chemie-, Lebensmittel- und Papierbranche, Roh-
stofflieferanten, Energieversorger und Stahlwerke; also Industriebe-
triebe mit hohem Wasserverbrauch und potentieller Wasserbelastung. 
Der Chemiekonzern BASF rechnet für sein Werk in Ludwigshafen mit 
Mehrkosten von rund 10 Millionen Euro. Damit wird die BASF die Hälf-
te der jährlich erwarteten Gesamteinnahmen von rund 20 Millionen 
zahlen. Seinen Wasserbedarf, vor allem zur Kühlung der Produktions-
anlagen, deckt der Konzern größtenteils aus dem Rhein. Im letzten 
Jahr waren dies rund 1400 Millionen Kubikmeter (1,4 Billionen Liter). 
Ein Großteil des Wassers gelangt zwar durch Rückeinleitung wieder in 


den Fluss, jedoch mit den bekannten nega- 
tiven Folgen wie Erwärmung und Verlust des 
Wassers an der Entnahmestelle. Die Einnah-
men aus dem Entgelt sollen ausschließlich 
Gewässerschutzmaßnahmen dienen (siehe 
WRRL-Info 23).


Entgelt für Wasserkraftwerke
Geplant ist die Erhebung eines Entgelts 
von 0,01 Cent/m3 ab 2014 für die Wasser-
kraft in Sachsen. Die Wasserkraftbetreiber 
geben vor, dass dadurch 80% der Werke 
existentiell bedroht seien. Nach Meinung 
der GRÜNEN LIGA müsste der Entgeltsatz 
aber weit höher liegen und zumindest dem 
Mindestsatz für die Entnahme aus Oberflä-
chengewässern entsprechen, also 0,5 Cent. 
Kritik ruft vor allem die gleichzeitige Sub-
ventionierung der Braunkohle hervor, für 
die weiterhin keine Wasserentnahmeabgabe 
erhoben wird.


Schleswig-Holstein erhebt für die Wasserkraftnutzung seit Jahren 
0,077 Cent/m3, wenn Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Gewäs-
ser und Lebewesen durchgeführt werden. Andernfalls gilt der um das 
10-fache höhere Entgeltsatz!
In Baden-Württemberg wird unabhängig von dem Wasserentnahme- 
entgelt ein Wassernutzungsentgelt (gemäß § 17 Wassergesetz) für 
Wasserkraftnutzung und für das Entnehmen von festen Bestandtei-
len des Gewässerbettes von Wassertriebwerken und Industriebe-
trieben erhoben. Für das Jahr 2012 machte dies 1,96 Millionen Euro 
aus. Die anderen Bundesländer befreien die Wasserentnahme für 
die Wasserkraftnutzung oder erwähnen sie nicht im entsprechenden 
Gesetz.


Erhöhung in NRW und Hamburg
Laut Gesetzesentwurf vom 31.10.2012 soll der Abgabesatz für die 
reguläre Wasserentnahme in Nordrhein-Westfalen von 4,5 auf 
5 Cent/m3 erhöht werden. Grund sind fehlende Mittel für das Pro- 
gramm „Lebendige Gewässer“ zum Schutz der Oberflächengewässer 
sowie für die Beratung von Landwirten und die Reduzierung von 
Nitrateinträgen aus der Landwirtschaft in das Grundwasser. Die zu- 
sätzlichen Mittel sollen dem übergeordneten Ziel der Finanzierung 
der für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele erforderlichen Maß-
nahmen dienen. Die Landesregierung erwartet für 2013 Mehrein- 
nahmen von rund 9,4 Millionen Euro. Umweltverbände (BUND, NABU) 
kritisieren, dass die  Mittel zum größten Teil den Oberflächengewäs-
sern im Zuge der WRRL-Umsetzung zugute kommen sollen und zu we-
nig für den Grundwasserschutz eingesetzt werden.
In Hamburg ist eine jährliche Anhebung von 3% vorgesehen, da 
vorausgesetzt wird, dass die Nutzer bei jeder Erhöhung ihren Wasser-
verbrauch erneut kritisch prüfen und entsprechend anpassen.
Grundsätzlich ist bei allen Abgaberegelungen kritisch zu sehen, dass 
je nach Verwendungszweck zahlreiche Ausnahmen gelten.


Alexandra Gaulke


Wasserentnahmeentgelte in der Übersicht 2012/2013


Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt 2012 (in Mio. EUR)


Baden-Württemberg


Berlin


Brandenburg


Bremen


Hamburg


Mecklenburg-Vorpommern


Niedersachsen


Rheinland-Pfalz


Nordrhein-Westfalen


Saarland


Sachsen


Schleswig-Holstein


65,00


52,60


18,50


4,45


14,23


5,00


44,72


92,00


20,00


2,76


5,60


56,50


Die Summe aus den Wasserentnahmeentgelten aller Bundesländer hat sich 2012 weiter erhöht auf veran-
schlagte Gesamteinnahmen von 381,36 Millionen Euro. Sachsen-Anhalt ist hier noch nicht berücksichtigt.
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Gewässerschädigende Subventionen abschaffen
Die massive Förderung der Biomasseproduktion – insbesondere 
des Maisanbaus – führt regional zu erheblich gestiegenen Ein- 
trägen von Nährstoffen in das Grundwasser, in Kanäle, Flüsse 
und Seen und in die Küstengewässer. Sie macht den Effekt 
von Maßnahmen der Bundesländer zur Nährstoffreduktion 
zunichte und führt insgesamt zu einer Verschlechterung 
des Gewässerzustands – vgl. WRRL-Info 23 zur Biomasse- 
förderung, da u.a. ehemalige Grün- und Stillegungsflächen 
auch in Überschwemmungsgebieten wieder in Nutzung ge-
nommen werden. Hochwasserschäden dürfen nicht durch fal-
sche Anreizsetzung künstlich herbeigefördert werden!
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Meldungen


Widerstand gegen den Belo Monte-Staudamm
Mit dem Belo Monte-Projekt soll am Xingu-Fluss im brasilianischen 
Amazonasbecken der drittgrößte Staudamm der Erde gebaut werden. 
Die ökologischen Folgen sind die Zerstörung von Schutzgebieten und 
Regenwaldflächen. Zudem sind die sozialen Folgen verheerend: Mehr 
als 30.000 Menschen steht die Zwangsumsiedlung bevor. Die Lebens-
weisen indigener Völker sind bedroht, tausende Fischer stehen vor 
dem Verlust ihrer Existenzgrundlage. Der Widerstand vor Ort gegen 
die Gesetzesbrüche ist immens: Die regionale Staatsanwaltschaft 
macht sich mit Gerichtsklagen gegen das Projekt stark; Demonstra-
tionen, Streiks und Bauplatzbesetzungen sind an der Tagesordnung. 
Der Bau des Damms wurde dadurch wiederholt unterbrochen, konnte 
aber bisher nicht verhindert werden.   www.gegenstroemung.org


Schon mehr als 1,65 Millionen Unterschriften für Europäische 
Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“
Die EU-weite Unterschriftensammlung läuft bis zum 26. August 2013. 
Online kann die Petition noch bis zum 9. September 2013 unterzeich-
net werden. Auf der Internetseite finden sich Veranstaltungen rund 
um die Initiative:   www.right2water.eu/de


usw uferträume seesterne wellenreiter
111 magische Orte am Wasser – darunter 
elf aus einem Fotowettbewerb – nehmen 
den Leser mit auf eine bunte Reise um die 
ganze Welt. Eingebettet in die nach Konti-
nenten geordneten Fotos finden sich fünf 
Reportagen zu besonderen Wasserthemen 
und -menschen, u.a. zum Staudammbau 
am Belo Monte in Brasilien, zum Flussflüs-


terer aus Österreich oder zum Hamburger Begründer der Initiative 
„Viva con Agua“. Neben den schönen Bildern gibt es im Anhang hand- 
feste Reisetipps zu den dargestellten Orten. Ein Bildband, der Lust 
aufs Blättern und aufs Wasser macht!
Nowak, Axel (2012): usw uferträume seesterne wellenreiter;
Travel House Media, München, 176 Seiten, 19,99 EUR


fbr-Band 16 „Energetische Nutzung von Regenwasser“ erschienen
Regenwasser als kostenfreies Wärme- und Kältespeichermedium 
und als Produktionsmittel – der neue Band des fbr wartet mit einer 
großen Anzahl verschiedenster innovativer und teils visionärer 
Praxisbeispiele aus aller Welt auf. Sie umfassen die Gebäudekühlung 
durch Kühlkreisläufe, in Rückkühlsystemen bei der Produktion oder 


für Kühlkondensatoren in einer Braue- 
rei. Die Verwendung von Regenwasser 
beim Garnfärben in einer Spinnerei, für 
das „regen“weiches Wasser benötigt wird, 
sowie im Reinigungskreislauf einer Lack-
herstellung erweitern das Spektrum. Einen 
besonderen Stellenwert nehmen die Rück-
halte- und Klimaeffekte durch Dachbegrü- 
nung ein. Die Vorteile dieses Industrie- 
und Stadt-„greenings“ sind hier eindrück-
lich dargestellt. Der Band schließt mit 


einem Schlenker zur Grauwassernutzung, die in Kombination mit 
Regenwasserrückhalt einen wichtigen Baustein zur Energiewende 
darstellen kann. Ein teilweise sehr detailliert und fachspezifisch 
geschriebenes Buch, das jedoch nicht nur für Profis interessant ist.  
Der Band kann zum Preis von 20,– EUR zzgl. Versand bei der fbr 
bezogen werden: Fachvereinigung Betriebs- und Regenwasser- 
nutzung (fbr) e.V., Havelstr. 7A, 64295 Darmstadt.   www.fbr.de


Gestatten: Mein Name ist Hase
Der Autor dieses Bandes lädt den Leser ein, 
an der Entstehung der Hase teilzuhaben, 
die geografische Besonderheit der Bifurka-
tion zu erkunden und ihrem Verlauf durch 
West-Niedersachsen bis über die Ems in die 
Nordsee zu folgen. Überschwemmungen und 
Niedrigstände prägen seit jeher Landschaft 
und das Leben der Anwohner; Kanäle und 
industrielle Einleitungen waren die Ant-
wort. Exemplarisch für die Begradigungen 


und Rückbauten an Fließgewässern zeigt die Geschichte der Hase, 
wie der Mensch seine Umwelt zu formen versuchte und heute doch 
wieder darauf bedacht ist, in Teilstücken eine Renaturierung und Re-
vitalisierung zu erreichen. Viele historische und aktuelle Fotos sowie 
Karten vermitteln darüber hinaus ein buntes Bild dieses nur 170 km 
langen Flüsschens. Die geschilderten Streitigkeiten und Querelen um 
die Hase zeigen, wie wichtig von jeher auch kleinere Gewässer für 
Mensch und Umwelt waren. Fazit: Ein kurzweiliges Buch mit launigen 
Geschichten und viel Lokalkolorit zur Hase.
Osthus, Wolfgang (2010): Gestatten, mein Name ist Hase – Geschichte 
und Geschichten eines norddeutschen Flusses; Heimatarchiv Sutton 
Verlag GmbH, Erfurt, 128 Seiten, 18,90 EUR.


 Der GRÜNE LIGA – Steckbrief zur Hase: www.wrrl-info.de > WRRL-
Steckbriefe > Gewässerstrukturverbesserung
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· Wanderfische und ökologische Durchgängigkeit 


· Braunkohletagebau und Gewässerzustand 


· Meldungen, Impressum


Wanderfische und ökologische Durchgängigkeit
 Die GRÜNE-LIGA-Stellungnahme zum Entwurf des Bewirtschaftungs-
plans und des Maßnahmenprogramms für den deutschen Teil des 
Flussgebiets der Elbe für den Zeitraum von 2016 bis 2021 konzen- 
triert sich auf eine überblicksweise Bilanz zur Zielereichung 2015, auf 
die Gewässerstruktur und Durchgängigkeit (inklusive Wasserkraft), 
die Nährstoffminderung, die grundwasserabhängigen Landökosysteme 
und Feuchtgebiete sowie die Aktualisierung der wirtschaftlichen Ana-
lyse. Sie wird von den Naturschutzverbänden in Berlin und Branden-
burg mitgetragen. Nachdem die Verbesserung der Durchgängigkeit 
der Gewässer im Elbegebiet schon im ersten Bewirtschaftungszeit-
raum einer der Schwerpunkte der Maßnahmen war, ist dies auch für 
den Zeitraum 2016–2021 der Fall.


Der Fischpass Geesthacht gibt Hoffnung!
Für die Elbe ist durch den Bau des neuen Fischpasses am einzigen 
deutschen Elbewehr in Geesthacht in einer völlig neuen Dimension 
ein Potential für die Wiederbesiedlung des Flussgebiets mit Wander-
fischen erkennbar. Die GRÜNE LIGA teilt die Auffassung der FGG Elbe, 
wonach die Fischaufstiegsanlage am Wehr Geesthacht als großer 
Erfolg zu werten ist. Nun gilt es allerdings auch, ihre Wirksamkeit 
zu überprüfen und weitere Verbesserungen der ökologischen Durch- 
gängigkeit abzuleiten, insbesondere für die Zielarten Lachs und Stör. 
Auf dieser Basis kommt dem Durchgängigkeitskonzept im zweiten 
Bewirtschaftungszeitraum eine Schlüsselrolle zu: Es gilt, die neu 
eröffneten Chancen durch Verbesserungen in den gesamten Wander- 
korridoren für die genannten Zielarten sowie den Aal zu nutzen und 
dies mit Nachdruck in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Dazu ge-
hört auch, gegenläufige Entwicklungen wie neue Wasserkraftanlagen 
in den überregionalen und regionalen Vorranggewässern konsequent 
zu verhindern!


Wiederansiedlungen von Lachs und Meerforelle laufen bereits 
seit einem Vierteljahrhundert, inzwischen auch für den Stör. Erste 
Lachs-Wiederkehrer wurden schon 1998 in Sachsen begrüßt. Für einen 
durchschlagenden Erfolg bedarf es allerdings weiterer Anstrengungen 
hinsichtlich der Durchgängigkeit und der Habitatverbesserung. Hier-
für sollten seitens der FGG Elbe und der IKSE explizite öffentlichkeits-
wirksame programmatische Ziele formuliert und z.B. in die Erklärung 
der Elbeminister aufgenommen werden. Wann kommen Lachs und Stör 
wieder nach Berlin?


Auch der Maifisch (Alosa alosa) hat ein großes Wiederbesiedlungs-
potential im Elbegebiet. Hier kann die Elbe vom Rhein lernen: Sind 
die Erfahrungen der Maifischwiederansiedlung am Rhein übertragbar 
auf die Elbe, und welche Schlussfolgerungen ergeben sich für das 
Durchgängigkeitskonzept der FGG?


Eigentum verpflichtet – Wo bleibt die ökologische Durchgängigkeit 
der Bundeswasserstraßen?
Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ist zwar 
seit dem Jahr 2010, wie die FGG Elbe vermerkt, „durch §34 Abs. 3 
WHG verpflichtet, an den von ihr errichteten oder betriebenen Stau-
anlagen der Bundeswasserstraßen Maßnahmen zur Erhaltung und 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit durchzuführen, soweit diese 
zur Erreichung der Ziele nach WRRL erforderlich sind. Die WSV handelt 


hierbei hoheitlich im Rahmen ihrer Aufgaben nach dem Bundeswas-
serstraßengesetz (WaStrG).“


Die WSV versteht ihren gesetzlichen Auftrag aber derzeit aus-
drücklich dahingehend, dass sie lediglich die Durchgängigkeit für die 
flussaufwärts gerichteten Wanderungen von Fischen und Neunaugen 
verbessern muss. Der Fischabstieg – von Sedimentdurchgängigkeit und 
Durchgängigkeit für wirbellose Wasserorganismen nicht zu reden – ist 
derzeit noch immer nicht Gegenstand der Bewirtschaftung der Bundes-
wasserstraßen, der Bund verweist hier auf die Verantwortung der Be-
treiber der Wasserkraftanlagen in den Stauhaltungen. Der Bund steht 
hier dennoch in der Pflicht. Die GRÜNE LIGA konstatiert, dass bei der 
Fischdurchgängigkeit der Bundeswasserstraßen auch fünfzehn Jahre 
nach Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie noch immer nicht von 
einer vollständigen Umsetzung der WRRL gesprochen werden kann.


Der Harz bleibt unerreicht – Wieso ist die Bode kein überregionales 
Vorranggewässer?
Es erscheint unverständlich, wieso die Bode mit ihrem beträchtlichen 
Einzugsgebiet kein überregionales Vorranggewässer darstellt. Der 
Harz ist Nationalpark, und das Bodetal selbst gehört zu den spekta-
kulärsten Naturlandschaften Sachsen-Anhalts, wenn nicht Deutsch-
lands. Die GRÜNE LIGA regt an, die Bode noch 2015 in das Netz der 
überregionalen Vorranggewässer der FGG Elbe aufzunehmen. Die Er-
richtung von zusätzlichen Wanderhindernissen durch Querbauwerke 
und Anlagen für den Hochwasserschutz (Selke) oder die Wasserkraft-
nutzung (Bodewehr Oschersleben) steht in direktem Gegensatz zu 
den ökologischen Zielen der Wasserrahmenrichtlinie.


Willkommen Stör!
Die GRÜNE LIGA begrüßt ausdrücklich die Position der Länder 


Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, den Europäischen Stör 
(Acipenser sturio) zum Bemessungsfisch für das Spree-Havel-System 
zu machen. Die Wiederansiedlung des Störs ist eine gute Nachricht 
und wegweisend für die ökologische Entwicklung der Elbe und viele 
ihrer Zuflüsse! Sie harrt aber bislang der Verwirklichung an den Quer-
bauwerken der WSV und der Länder.
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Abwärtswanderung: Aale und Neunaugen besser schützen! 
Unverständlich ist auch, wieso bei Aalen und Neunaugen die Anforde-
rungen für den Abstieg dieser Arten nicht expliziter Gegenstand des 
Durchgängigkeitskonzepts sind.


Zum wichtigen Thema Fischabstieg vermerkt das Durchgängig-
keitskonzept der FGG, dass aufgrund von lückenhaftem Kenntnisstand 
und dem Fehlen eines geeigneten technischen Regelwerks „dieses 
Thema auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben“ sei. Aber gerade 
beim Fischabstieg ist der Handlungsbedarf angesichts der weitge-
hend fehlenden und – wo existent – in aller Regel völlig unzureichen-
den Vorkehrungen zum Schutz flussab wandernder Individuen enorm! 
Die allermeisten Wasserkraftanlagen in Deutschland sind in Hinsicht 
auf den Fischabstieg auf dem technischen Stand des späten 19. Jahr-
hunderts.


Besonders dramatisch wird dies beim europaweit vom Zusammen-
bruch der Bestände bedrohten Aal deutlich. In unseren Flüssen wer-
den geschlechtsreife Blankaale, die flussabwärts Richtung Meer wan-
dern, aber auch die innerhalb der Flussgebiete wandernden Gelbaale 
heute immer noch zu Abertausenden Opfer von Turbinen und Rechen-
anlagen der Wasserkraftwerke. Auch für Fluss- und Meerneunaugen 
sind Rechenanlagen in aller Regel tödliche Fallen auf dem Weg ins 
Meer. Und bei Jungfischen (0+) liegen die Verlustraten aller Arten 
bei bis zu 100 %!


Die Potentiale des Elbegebiets zu nutzen, nicht verbauen!
Querbauwerke und Wasserkraftanlagen sind im Elbegebiet insgesamt 
neu zu bewerten. Neue Anlagen müssen tabu sein. Die Bewirtschaf-
tungsplanung sieht keinerlei neue Wasserkraftanlagen im Elbegebiet 
vor. Jeder Bau einer Wasserkraftanlage stellt eine erhebliche Ver-
schlechterung des Gewässerzustands dar und unterläge daher den 
Kriterien von Artikel 4.7 WRRL – das Urteil des EuGH zur Weservertie-
fung hat in Hinsicht auf die Interpretation des Verschlechterungsver-
bots Klarheit geschaffen. 


Eine Genehmigung für Wasserkraftanlagen unterliegt also den 
strengen Anforderung der WRRL sowie der FFH-Richtlinie und des 
BNatSchG in Hinsicht auf besonders geschützte Arten (u.a. die drei 
Neunaugen-Arten) und muss im Einklang mit den im Bewirtschaf-
tungsplan formulierten Bewirtschaftungszielen stehen. Die GRÜNE 
LIGA vertritt die Ansicht, dass auf Grundlage der behördenverbind-
lichen Bewirtschaftungsplanung grundsätzlich keine neuen Was-
serkraftanlagen im Elbegebiet genehmigungsfähig sind. Die Geneh-
migungs- und Anordnungspraxis ist allerdings derzeit weit davon 
entfernt, diesen Vorgaben zu entsprechen.


Wanderfische nicht vor Hamburg umkehren lassen!
Die Bedeutung des Sauerstofftiefs bzw. -lochs und die Bedrohung, die 
von der Wiederbesiedlung des Elbegebietes mit anadromen Wander-
fischen ausgeht, wird im Durchgängigkeitskonzept der FGG deutlich 
hervorgehoben. Als Ursachen werden richtigerweise die gravierenden 
Gewässerstrukturveränderungen sowie die viel zu hohen Nährstoff-
frachten der Elbe genannt.


In beiden dieser Handlungsfelder wären zügig Maßnahmen zu 
ergreifen, die dieses Wanderhindernis am Eingang des Elbegebiets 
beseitigen. Hinsichtlich der Gewässerstruktur wird stattdessen eine 
weitere Vertiefung der Fahrrinne für den Hamburger Hafen in Aussicht 
gestellt, mit der sogar eine weitere Verschlechterung des derzeitigen 
Zustands verbunden wäre.


Immerhin kann mit der konsequenten Umsetzung des Wärmelast-
plans Tideelbe und der Stillegung der drei Atomkraftwerke voraus-
sichtlich einer der Belastungsfaktoren eingedämmt werden.


Geschiebehaushalt und Sedimentdurchgängigkeit – kein Hand-
lungsfeld für das Maßnahmenprogramm?!
Die GRÜNE LIGA begrüßt die fachliche Analyse zum Sedimentdefizit 
und zum gestörten Geschiebehaushalt, die im Sedimentmanagement-
konzept der FGG Elbe vorgelegt wurde. Die mit dem immensen Sedi- 
mentdefizit verbundene Eintiefung der Elbe wird im Durchgängig-
keitskonzept der FGG völlig richtig als gravierendes Problem für den 
Fluss, aber auch für die Auenlebensräume und ihre Naturausstattung 
gesehen. Wie die FGG anhand der Sohlhöhendifferenz im Vergleich 
von 1898 mit 2004 belegt, hat sich die Elbe in den vergangenen rund 
einhundert Jahren auf einer Strecke von deutlich über 200 Kilometern 
bereits um einen Meter und mehr eingetieft!


Völlig unverständlich ist daher, wieso das Sedimentmanagement-
konzept im Bezug auf Sedimenthaushalt kaum bzw. nur versteckt 
handlungsbezogen bleibt. Vor allem aber sind die aufgelisteten Maß-
nahmen wie etwa das Abtragen von Deckwerken und das Zulassen 
von Seitenerosion gar nicht in die Maßnahmenplanung des zweiten 
Bewirtschaftungszeitraumes eingebunden! Konkrete Maßnahmen zur 
Behebung des ausgeprägten Sedimentdefizits und zur Förderung ei-
nes naturnäheren Geschiebehaushalts der Elbe und ihrer Zuflüsse sind 
aber dringend notwendig. Nur mit einer zügige Planung und Umset-
zung von geeigneten Maßnahmen lässt sich der weiteren Eintiefung 
begegnen und weiterer Schaden von Fluss und Auen abwenden.


Neben der Längsdurchgängigkeit bedürfen die Fließgewässer 
im Elbegebiet aber auch deutlich mehr naturnaher Gewässer- und 
Uferstrukturen. Deutlich mehr Auenentwicklung ist für die Querver-
netzung der Lebensräume in unseren Flusslandschaften von heraus- 
ragender Bedeutung. Die heimischen Wanderfische und ihre Abundanz 
sind Schlüsselindikatoren für den guten Zustand.


Am 15. Juni 2015 veröffentlichten das BUND Meeresschutzbüro, 
der NABU, die GRÜNE LIGA und weitere Umweltverbände ihre bundes-
weit abgestimmte Stellungnahme zu den Schnittstellen zur Meeres-
strategierahmenrichtlinie (MSRL). Alle Stellungnahmen unter:


 www.wrrl-info.de – Direktlink „Beteiligung 2.0“


Kernforderungen zur dringend notwendigen ökologischen 
Reglementierung der Wasserkraft in Deutschland 
– Deutscher Angelfischerverband (DAFV) und GRÜNE LIGA
1. Wasserkraftanlagen sind nach geltendem Recht nur aus-
nahmsweise zulässig! Das europäische Gewässerschutzrecht 
formuliert strenge Auflagen für Eingriffe in Gewässer und ein 
generelles Verschlechterungsverbot, die europäischen Natur- 
schutzregelungen untermauern dies.
2. Wasserkraftanlagen in Wanderkorridoren sollen auf der Grund-
lage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 2014 gemäß 
der „Fernsteuerbarkeit“ in den Hauptwanderzeiten der Fische 
während der Nachtstunden vom Netz genommen werden! Mit 
dieser einfachen Maßnahme können die Betreiber zu geringen 
Kosten erreichen, dass Fischbrut und Fische aller Größen die 
Passage von Wasserkraftstandorten weitestgehend überleben 
– ein enormer Schritt in Richtung guter ökologischer Zustand.
3. Nach dem Verursacherprinzip sollten zügig Wassernutzungs-
entgelte bzw. -abgaben für die Wasserkraftnutzung eingeführt 
werden, die lenkende Wirkung entfalten und Renaturierungsmaß-
nahmen an und in Gewässern finanzieren helfen. Sie leisten einen 
Beitrag zur Internalisierung der immensen Umwelt- und Ressour-
cenkosten, die die Wasserkraftnutzung verursacht.
4. Das Umweltschadensgesetz muss endlich auf die ökologischen 
Schadwirkungen der Wasserkraft angewendet werden!
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Braunkohlebergbau verhindert den guten Gewässerzustand
Zu den braunkohlebedingten Gewässerbelastungen der FGG Elbe liegt 
eine eigene, unter Federführung der GRÜNE LIGA Bundeskontakt-
stelle Braunkohle erarbeitete Stellungnahme vor, die von den Natur-
schutzverbänden in Berlin und Brandenburg sowie dem BUND Landes-
verband Sachsen mitgetragen wird. 


1. Der Weiterbetrieb und die Neugenehmigung von Braunkohle-
tagebauen verhindern die Zielerreichung der WRRL.
In den Ländern Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen sind 11 (bzw. 12) Grundwasserkörper so erheblich vom Braun-
kohlebergbau beeinflusst, dass hier die von der EG-Wasserrahmen-
richtlinie vorgesehenen Bewirtschaftungsziele nicht erreicht werden 
können. Diese Grundwasserkörper müssen auf nicht absehbare Zeit 
bergbaubedingt in einen schlechten mengenmäßigen Zustand und/
oder schlechten chemischen Zustand eingestuft werden. Es ist wei-
terhin absehbar, dass eine Zielerreichung auch nicht im Rahmen der 
möglichen Fristverlängerungen bis 2027 zu erwarten wäre, so dass 
hier weniger strenge Umweltziele angestrebt werden.


Bei den Oberflächengewässern ist unklar, ob die (in Bezug auf ty-
pisch bergbauverursachte Parameter nicht spezifizierten) Ziele sich 
aufgrund natürlicher Gegebenheiten bis 2027 erreichen lassen. Ob 
auch für Oberflächenwasserkörper weniger strenge Umweltziele in 
Anspruch genommen werden sollen, blieb 2009 offen. Im aktuellen 
Bewirtschaftungsplan sind für einige Oberflächenwasserkörper weni-
ger strenge Umweltziele vorgesehen.


2. Der FGG Elbe liegt eine mangelhafte Informationsgrundlage 
im Hinblick auf die reale Situation in Bezug auf die braunkohleberg-
baubedingten Auswirkungen vor.
Die landeseigenen Messnetze weisen eine deutlich geringere Mess-
stellenanzahl im Vergleich zu den Messnetzen der Bergbautreiben-
den auf. Auf Grundlage des landeseigenen Messnetzes sind Behörden 
nicht in der Lage, Angaben in den im Auftrag der Bergbautreibenden 
erstellten Gutachten zu prüfen oder nachzuvollziehen.


Ein erheblicher Teil der eisenhydroxidhaltigen Dünnschlämme aus 
der Aufbereitung von gehobenen Wässern oder auch aus Sedimenten 
wird in Seen eingebracht (verspült). Der Beweis, dass eine Rücklösung 
des Eisens zu einem zukünftigen Zeitpunkt nicht eintritt und dass 
die übrigen Gegebenheiten im See sich nicht ändern (beispielsweise 
Epilimniontiefe, Stoffeintrag und geringere Sauerstoffversorgung 
des Hypolimnions) und dadurch eine Rücklösung des Eisens bewirken, 
steht aus bzw. ist rein hypothetischer Natur.


3. Die Ziele der WRRL werden in Genehmigungsverfahren zu neu-
en Tagebauen und in begleitenden Regelungen beim aktiven Tage-
bau aufgeweicht.
Der Betrachtungszeitraum in bergrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren (Rahmenbetriebsplänen) wird stets ungeeignet gewählt. Maß- 
geblich sollten hier das Erreichen des stationären Endzustandes der 
Seenflutung sowie die Einstellung eines sich selbst regulierenden 
Wasserhaushaltes/stationärer Strömungsverhältnisse sein.


Insgesamt fehlt zumindest im Lausitzer Revier eine aktualisierte zu-
sammenfassende Darstellung der zu erwartenden Stoffströme und Zeit-
räume, in denen mit dem Austrag der Produkte der bergbaubedingten 
Pyritoxidation gerechnet werden muss (Phänomen „Braune Spree“).


Insgesamt werden Bergbautreibende in Tagebauen nicht angemes-
sen an der Deckung der Kosten für Wasserdienstleistungen beteiligt. 
Allein in Sachsen macht die nicht erhobene Wasserentnahmeabgabe 
eine Summe von etwa 2,85 Mio. EUR pro Jahr aus; der Bergbautrei-
bende zahlt lediglich etwa 150.000 EUR. Von den über 200 Mio. m3 


gehobenen Grundwassers sind nur 12 % abgabepflichtig.


4. Mögliche weitere Gefährdungen, die aus dem Braunkohleberg-
baugeschehen resultieren, werden unzureichend dargestellt. 
Chemische Belastungen von Grund- und Oberflächenwasser durch 
Schwefelsäure, Sulfat, Eisen und Ammonium können den Auswirkun-
gen des Braunkohlebergbaus zugeordnet werden. In der Vergangen-
heit sind zahlreiche Wasserfassungen durch bergbaubedingte Be-
einflussungen (Stoffeinträge) unbenutzbar geworden. Dies hält bis 
heute an und wird auch zukünftig weitere Gebiete treffen. Dabei ist 
zwischen nahen Auswirkungen – Verunreinigung der unterirdischen 
Einzugsgebiete – und ferneren Auswirkungen – Verunreinigung von 
Oberflächengewässern und Beeinträchtigung von Uferfiltrat – zu un-
terscheiden. 


Es fehlt die Betrachtung zur bergbauinduzierten Aufgabe von 
Trinkwasserschutzgebieten und damit zum Verlust von Trinkwasser als 
wesentlichem Bestandteil der Daseinsvorsorge im Sinne des Erhalts 
der ortsnahen Wasserversorgung.


5. Die ergriffenen Maßnahmen zur Verringerung der nachteili-
gen Auswirkungen von Braunkohleabbau und -verstromung sind 
unzureichend. 
Tatsächlich können durch die ergriffenen Maßnahmen nur die Symp-
tome, nicht jedoch die Ursachen der Probleme gelöst werden. Dies ist 
insofern zu ändern, als dass behördliche Auflagen für aktive Ta-
gebaue die Belüftung des Gewachsenen vollständig unterbinden 
müssen oder aber keine wasserrechtlichen Genehmigungen und 
Erlaubnisse mehr für aktiven Braunkohletagebau ergehen dürfen. 
Dies ist im Bewirtschaftungsplan festzuhalten.


Die praktischen Maßnahmen zur Verringerung des Einflusses auf 
den mengenmäßigen Zustand der Grundwasserkörper werden in den 
Maßnahmenprogrammen nicht aufgeführt und bleiben somit allein 
behördlichen Auflagen vorbehalten.


6. Die Verhältnismäßigkeit der Braunkohleverstromung im Kon-
text ökologischer und sozioökonomischer Erfordernisse ist nicht 
gegeben.
Die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen 
der Bergbau dient, können durch andere Maßnahmen erreicht 
werden, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt hätten und die nicht mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand verbunden wären (vgl. § 47 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 30 WHG). Für 
die Inanspruchnahme minderer Umweltziele müsste der Gegenbeweis 
angetreten werden.


Die ubiquitäre Quecksilberbelastung in Biota wird im Bewirt-
schaftungsplan Elbe als Grund angegeben, dass der gute chemische 
Zustand in keinem Oberflächengewässer der FGG Elbe erreicht wird. 
Hier sind dringend umfassende Maßnahmen geboten, die eine weitere 
weiträumige Belastung verhindern. Nur die Einbeziehung auch des 
Luftpfads trägt den Summationseffekten und der Gesamtwirkung auf 
Wasser und Biota hinreichend Rechnung – insofern sind die Emissio-
nen aus der Braunkohleverfeuerung in diesem Kontext zu betrachten 
und darzustellen. 


Hier dürfte auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ein-
schlägig sein, dass jegliche weitere Verschlechterung einer bereits in 
der schlechtesten Kategorie befindlichen Gewässerkörpers im Sinne 
des Artikel 4.7 WRRL unzulässig ist.


Darüberhinaus schlägt die GRÜNE LIGA eine Reihe ergänzender 
Maßnahmen vor, zu denen verbindliche Ausleitwerte von 1 mg/ l Eisen 
und 250 mg/ l Sulfat für entstehende Tagebauseen gehören.


Torsten Kohl, René Schuster
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Meldungen
Big Jump Berlin –
BÄRENKRAULEN für eine 
saubere Spree
Am 14. Juni 2015 luden Berliner 
Jugendliche im Rahmen der 
Big Jump Challenge Kampagne 
zusammen mit der GRÜNEN LIGA 
und GETIDOS (Uni Greifswald) 


zu einem Wassermarsch für die Zukunft ein: Für eine saubere Spree, 
in der die Berliner wieder schwimmen können. Ein Fluss für die Stadt, 
eine Stadt für ihren Fluss. Beim Auftakt auf der großen Bühne des 
Umweltfestivals der GRÜNEN LIGA am Brandenburger Tor stellten 
Schülerinnen und Schüler des Gabriele-von-Bülow-Gymnasiums ihre 
zentralen Anliegen zum Berliner Gewässerschutz vor. Vom Branden-
burger Tor zog der Wassermarsch zur Schlossbrücke am Kupfergraben. 
Dort ging der Berliner Bär symbolisch baden – für das Flussbad, für 
eine bessere Qualität der Berliner Gewässer. Aktuelle Informationen: 


 https://www.facebook.com/BigJumpBerlin2015 und


 www.flussaktionen.de/aktionen-im-detail/baerenkraulen-fuer-eine- 
 saubere-spree.html (mit Video der Aktion)


Berliner Wassercharta 
soll direkte demokratische 
Kontrolle sichern
Nach dem 2011 gewonnenen 
Volksentscheid und dem an-
schließenden Rückkauf der 
Berliner Wasserbetriebe durch 
den Berliner Senat hat der 


Berliner Wasserrat eine Wassercharta für eine gemeinwohlorientierte, 
demokratisch und sozial gerechte sowie ökologisch nachhaltige Was-
serpolitik in Berlin formuliert. Die Berliner Wasserbetriebe sollen 
dauerhaft in kommunaler Hand bleiben, Transparenz und Teilhabe für 
die Einwohner Berlins gesichert werden. Neben der Verankerung so- 
zialer Aspekte stellt die Wassercharta auch eine Reihe ökologischer 
Grundsätze zum Gewässer- und Grundwasserschutz, aber auch zur 
Grünraumentwicklung und Bodenversiegelung auf. Die politischen Par- 
teien der Stadt sind dazu aufgerufen, sich in ihren Programmen und 
Grundsatzpapieren zur Wassercharta zu positionieren. Die GRÜNE LIGA 
gehört zu den Unterstützern der Berliner Wassercharta.


In einem Videoclip berichtet die Wasser-Aktivistin Dorothea Härlin 
über die Hintergründe der Wassercharta:


 www.flussaktionen.de/aktionen-imdetail/weltwassertag-am- 
 brandenburger-tor-vorstellung-der-berliner-wassercharta.html


WASsERLEBEN
Die GRÜNE LIGA war auch 2015 
wieder mit einem eigenen 
Stand auf der Publikumsschau 
„WASsERLEBEN“ im Rahmen 
der Messe Wasser Berlin Inter-
national vertreten. Partner 
am GRÜNE LIGA -Stand waren 
die German Toilet Organisation, die Kampagne gegen den Belo Monte- 
Staudamm, das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland des Global 
Nature Funds und die Big Jump Challenge 2015. Ein Video zu Aktionen 
an unserem Stand findet sich unter: 
 www.flussaktionen.de/wasserleben.html


Studie „Naturkapital und Klimapolitik 
– Synergien und Konflikte“
Naturkapital Deutschland – TEEB DE stellt 
die drängende Problematik der Umweltbe-
einträchtigung durch den Klimawandel dar. 
Die Studie will die Potentiale der Natur aus 
ökonomischer Perspektive sichtbarer ma-
chen und zeigt auf, wie anhand von ökono-
mischen Einschätzungen die Nutzung der 
Natur auf eine nachhaltige Weise in private 


und öffentliche Entscheidungsprozesse einbezogen werden kann. Im 
Handbuch wird u.a. die Bedeutung von Gewässern, d.h. Mooren, Fließ-
gewässern und Auen, betont und in einzelnen Kapiteln näher erklärt. 
Mooren wird eine äußerst wichtige Rolle für den Klimaschutz zuge-
wiesen. Es werden ungünstige Erhaltungszustände der Moore (Entwäs-
serung kohlenstoffreicher Böden), aber auch ihre Nutzungspotentiale 
(z.B. Paludikultur) sowie die Klimarelevanz und die Biodiversitäts- 
effekte von Wiedervernässungen erläutert. Aus volkswirtschaftlicher 
Sicht ist die landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden mit hohen 
gesellschaftlichen Kosten verbunden. In Bezug auf Auen und Fließ-
gewässer verweist das entsprechende Kapitel vorrangig auf ihre Be-
deutung für den Klimaschutz und den Hochwasserrückhalt sowie auf 
Synergien mit dem Gewässerschutz.


Naturkapital Deutschland – TEEB DE: Naturkapital und Klimapolitik: 
Synergien und Konflikte. Hrsg. von Volkmar Hartje, Henry Wüstemann 
und Aletta Bonn. Technische Universität Berlin und Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung – UFZ. Berlin, Leipzig 2015.
Das Handbuch ist auch online zu finden unter:


 www.naturkapitalteeb.de/publikationen/
 projekteigene-publikationen/bericht-1.html
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European River Parliament in Brüssel – Höhepunkt der Big Jump Challenge 2015
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· Blaues Band Deutschland 


· Pestizidabgabe und Ackergifte 


· Wasserntnahmeentgelte 2015 


· Meldungen, Impressum


Bundesprogramm Blaues Band  
Deutschland
Am 23. September 2015 gaben Bundesumweltministerin Dr. Barbara 
Hendricks und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt den Start- 
schuss für das Blaue Band Deutschland, eine gemeinsame Initiative 
für mehr Auen, Natur- und Gewässerschutz an den Bundeswasser- 
straßen. Das in Verwaltung des Bundes stehende Binnenwasserstraßen- 
netz hat eine Gesamtlänge von 7.300 km, von denen 4.500 km für 
den Gütertransport bedeutsam sind (Kernnetz). Das 2.800 km um-
fassende Nebennetz hat für den Gütertransport keine nennenswerte 
Bedeutung mehr. 2.000 km Bundeswasserstraße werden vor allem für 
Freizeit, Erholung und Wassertourismus genutzt, während auf 800 km 
Wasserstraße überhaupt kein Verkehr stattfindet.


Zur Priorisierung der Ressourcenzuteilung im Verkehrsministe-
rium wurde das Kernnetz nach dem jährlichen Güterverkehrsaufkom-
men in die Kategorien A (mit über 5 Mio. t/a), B (zwischen 3 und 5 
Mio. t/a) und C (von 0,6 bis 3 Mio. t/a) eingeteilt. In der Kategorie 
C wird die Bestandserhaltung ohne Ausbau angestrebt, für Kate- 
gorie B sind Ersatzinvestitionen und schifffahrtliche Optimierungen 
vorgesehen und in der verkehrsstarken Kategorie A sowohl Ausbau- 
als auch Ersatzinvestitionen. Zur Errichtung von Trittsteinen für die 
ökologische Aufwertung des Kernnetzes im Sinne der Wasserrahmen-
richtlinie und des Naturschutzes stellt das BMUB aktuell 5 Mio. Euro 
zur Verfügung.


Die zukünftige Bundeswasserstraßen-Kategorisierung der Elbe 
und der Saale ist Gegenstand des Elbe-Gesamtkonzepts, das im Laufe 
des Jahres 2016 fertiggestellt werden soll.


Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Schleusen, Wehranlagen 
und Dükern beträgt nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung (WSV) bei normaler Unterhaltung 80 Jahre. Für Ersatz der 
bestehenden Bauwerke ergibt sich auf Grund der Altersstruktur allein 
für die nächsten 10 Jahre ein Investitionsbedarf von 6,6 Mrd. Euro, 
der in dieser Höhe nicht gedeckt ist.


Das Nebennetz
Im Nebennetz haben viele Anlagen die technische Lebensdauer weit 
überschritten und befinden sich in einem entsprechend maroden, 
teilweise baupolizeilich problematischen Zustand (162 Schleusen mit 
einem Altersmittelwert von ca. 105 Jahren und 219 Wehre mit einem 
Altersmittelwert von 75 Jahren – Angaben nach Detlef Aster – Vor-
trag zur Statuskonferenz Blaues Band).


Der Erhalt des Betriebszustands für den Güterverkehr lohnt in der 
Regel nicht mehr. Für das gesamte Nebennetz müssen Perspektiven 
zum künftigen Ausbauzustand bzw. alternative Rückbauoptionen mit 
Schwerpunkt auf die Renaturierung, Auenentwicklung und/oder re-
gionale Entwicklung ausgelotet werden.


Die WSV strebt umfassendere Kompetenzen hinsichtlich der nicht 
nur verkehrlichen Unterhaltung von Bundeswasserstraßen und ein 
gesondertes Budget für den Weiterbetrieb des Nebennetzes an. In 
eine ähnliche Richtung zielt ein Gutachten, das Prof. Dr. Faßbender 
(Universität Leipzig) im Auftrag des NABU erstellt hat.


Da im Grundgesetz § 89 (1) die Verwaltungskompetenz des Bundes 
auf die verkehrlichen Belange beschränkt bleibt, erscheint es aller-
dings schlüssiger, zumindest den 800 km umfassenden Teil des Ne-
bennetzes, auf dem nicht einmal Wassertourismus stattfindet, kom-
plett aus der Verwaltung des Bundes zu lösen und den zuständigen 
Ländern oder Kommunen zu übertragen. Der weitere Unterhalt des 
Nebennetzes nach güterverkehrsdeterminierten Bundeswasser- 
straßenklassen ergibt wenig Sinn. Hier kann das Blaue Band helfen, 
gesellschaftlich akzeptierte Lösungen zu finden. Gleichzeitig arbei-
tet das Verkehrsministerium an einem Wassertourismuskonzept.


Blaues Band Deutschland


Anzahl und Alter von wasserbaulichen Anlagen in Haupt- und Nebenwasserstraßen


Altersmittelwert in Nebenwasserstraßen


Schleusen 105 Jahre
Wehre 75 Jahre
Düker keine Angabe162


281
219 127


Hauptwasserstraßen Nebenwasserstraßen


443 Schleusen 346 Wehre


älter als älter als
40 Jahre 80 Jahre


Schleusen ca. 55% ca. 45 %
Wehre ca. 75% ca. 25%
Düker ca. 50% ca. 25%


Anlagen im Gesamtnetz
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Unbeschadet dessen ist das Bundesverkehrsministerium seit 2011 für 
die Herstellung der Durchgängigkeit an den Bundeswasserstraßen 
zuständig und hat die entsprechenden Vorhaben konkretisiert. Dem-
nach sind derzeit 56 Fischaufstiegsanlagen in Planung. Insgesamt 
sollen im zweiten Bewirtschaftungsplan nach Wasserrahmenricht- 
linie (bis 2021) 77 Maßnahmen umgesetzt werden. Weitere 105 Maß-
nahmen sind für den dritten Bewirtschaftungszeitraum (bis 2027) 
vorgesehen. Für eine Reihe von Fischaufstiegen läuft derzeit noch 
die Prüfung der Funktionstüchtigkeit bzw. ihrer Notwendigkeit.


An der Lahn startete am 1. Januar 2016 das EU-Life-Projekt 
 „Lebendige Lahn“ mit einem Gesamtvolumen von 15,7 Mio. Euro und 
einer Laufzeit von 10 Jahren. Träger sind die Bundesländer Hessen 
und Rheinland-Pfalz. Die 24 Staustufen und 22 Schiffsschleusen der 
Bundeswasserstraße Lahn stellen dabei nur einen kleinen Teil der 
Querbauwerke im Gesamteinzugsgebiet dar. Langjährig etablierte 
Nutzungen werden im Laufe der Projekts und der weiteren Entwick-
lungen einen mittelfristigen Anpassungs- und Neuorientierungspro-
zess durchlaufen. An 11 Lahnstaustufen in Rheinland-Pfalz bestehen 
Wasserkraftanlagen im Megawatt-Bereich.


In Berlin veröffentlichte die Senatsverwaltung im Dezember 2015 
das in einem umfänglichen Beteiligungsprozess entwickelte Gewässer-
entwicklungskonzept für den Müggelsee. Der Müggelsee ist Bundes- 
wasserstraße im Nebennetz mit vielfältiger wassertouristischer Nut-
zung. Gleichzeitig gewinnt das Wasserwerk Friedrichshagen das Trink-
wasser für ca. 1 Million Menschen zu 80 % aus seinem Uferfiltrat.


Die Vorträge der Statuskonferenz Blaues Band vom 8. Dezember 
2015 sind unter   www.blaues-band.bund.de abrufbar. Das Blaue 
Band selbst wird erst in der nächsten Legislaturperiode zu einem 
eigenständigen Bundesprogramm zusammengeführt.


Bundeswasserstraße Elbe
Wenig Substanz hatten nach Einschätzung der GRÜNEN LIGA die Aus-
führungen zur Elbe-Binnenschifffahrt im Entwurf des Bewirtschaf-
tungsplans Elbe: „Während der Güterumschlag im Hamburger Hafen 
in Bedeutung und Umfang hinreichend umrissen wird, fehlt die Anga-
be, wie viel des Umschlags von dort tatsächlich mit Hilfe von Binnen-
schiffen im Elbegebiet (Geesthacht) weitertransportiert wird.“


Die FGG Elbe folgte der Einwendung und ergänzte die WSV-An-
gaben im jetzt verabschiedeten Plan: „Derzeitige Prognosen zeigen, 
dass die deutschlandweite Binnenschifffahrt nur einen geringen Teil 
des erwarteten Wachstums im Güterverkehr einnehmen wird. Dieses 
Wachstum wird sich auch auf den Hinterlandverkehr des Hamburger 
Hafens auswirken. Im Container-Hinterlandverkehr des Hamburger 
Hafens wurden 2013 rund 5,4 Mio. TEU bewegt, davon entfielen 1,7 % 
auf Transporte mit dem Binnenschiff. (...) Im Massengut-Hinterland-
verkehr des Hamburger Hafens wurden 2013 rund 28,9 Mio. Tonnen 
bewegt, davon entfielen knapp 24 % auf Transporte mit dem Binnen-
schiff. “


Michael Bender


Pestizidabgabe soll Anwendung von Ackergiften eindämmen


Die Einführung einer bundesweiten Verbrauchssteuer/-abgabe auf 
Pflanzenschutzmittel (PSM) empfehlen Forscher des Helmholtz-Zen-
trums für Umweltforschung (UFZ) in einer Studie im Auftrag des Minis-
teriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räu-
me Schleswig-Holstein, die am 5. Oktober 2015 in Berlin vorgestellt 
wurde. „Dabei sollten ähnlich der dänischen Steuer Mittel mit hohen 
umwelt- und gesundheitsschädlichen Risiken auch überdurchschnitt-
lich besteuert werden, um die Verwendung weniger riskanter Mittel zu 
befördern (Binnensubstitution).“


„Hersteller, Händler und Anwender werden an den Folgekosten der 
Pestizidanwendung beteiligt“, so das UFZ in seiner zugehörigen Pres-
semitteilung. Aus dem Aufkommen ließen sich Schutzmaßnahmen 
und Forschung zu alternativen Pflanzenschutzkonzepten finanzieren.


Nach Angabe des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit wurden 2014 in Deutschland 106.155 Tonnen Pflan-
zenschutzmittel mit über 34.500 Tonnen Wirkstoffen verkauft. 776 
PSM und 276 Wirkstoffe sind derzeit in Deutschland zugelassen. Diese 
Herbizide, Fungizide, Insektizide und Wachstumsregeler werden vor 
allem in der Landwirtschaft, aber auch an Gleisanlagen und Wegen und 
Plätzen verwendet. Der Absatz ist seit dem Jahr 2000 wieder erkennbar 
angestiegen. EU-rechtliche Vorgaben zur Umsetzung des integrierten 
Pflanzenschutzes legen eigentlich fest, dass PSM nur bei fehlenden 
Alternativen und fachlicher Notwendigkeit eingesetzt werden dürfen, 
sie fordern zudem eine Minimierung des PSM-Eintrags in die Gewässer 
und eine Kostenbeteiligung der Nutzer. Die Kontrollquote für die PSM-
Anwendung bei Betrieben der Landwirtschaft, des Gartenbaus und der 
Forstwirtschaft lag 2013 allerdings bei lediglich 1,8 %.


Zu den Lenkungseffekten einer Abgabe auf Pflanzenschutzmittel 
zählt die Studie nicht nur kurzfristige Substitutions-, sondern  auch 
langfristige Markt- und Preiswirkungen: „Gleichzeitig beteiligt die Ab-
gabe die Verursacher an den durch sie veranlassten sozialen Kosten und 


unterstützt direkt sowie ggf. zusätzlich über die Mittelverwendung die 
Erreichung der europäischen Vorgaben und nationalen Ziele.“


Empfohlen wird eine Grundabgabenhöhe von 20 Euro auf die maxi-
mal zulässige Aufwandmenge PSM für einen Hektar im Jahr („Hektar-
Basispreis“). Ergänzt wird dieser durch einen humantoxikologischen 
Faktor (berechnet anhand der europäischen ADI und AOEL-Einstufun- 
gen der Wirkstoffe), der das jeweilige Risikopotential für Verbraucher 
und Anwender ausdrückt. Hinzu kommen ergänzend ein Zusatzrisiko-
faktor von 1,5 für PSM mit Wirkstoffen, die in der EU als Substituti-
onskandidaten eingestuft sind, sowie ein Zusatzrisikofaktor von 4 für 
Haus- und Kleingartenmittel. Für beide dieser PSM-Gruppen bestehen 
erhöhte Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die stärkere Lenkungsanrei-
ze rechtfertigen. 


Die Studie empfiehlt ein möglichst einfache Ausgestaltung der Ab-
gabe und schlägt einen prozentualen Preiszuschlag je Pflanzenschutz-
mittel vor, der bei den inländischen Herstellern und Importeuren bzw. 
den Groß- und Einzelhändlern erhoben wird. Das mögliche zu erwar-
tende Aufkommen der PSM-Abgabe schätzt die Studie auf rund 1 Mrd. 
Euro im Jahr (dies entspräche 59 Euro je Hektar landwirtschaftliche 
Nutzfläche). Der Hektargrundbetrag von 20 Euro wäre nach Ansicht 
der Autoren ein „sinnvoller Einstieg, um mit dieser Abgabe auch in 
Deutschland Erfahrungen machen zu können“.


Alternativ zu einer bundesweiten Verbrauchsteuer auf PSM, deren 
Aufkommen zu 100 % in den Bundeshaushalt fließt, wird auch eine 
Ausgestaltung als nichtsteuerliche Lenkungs- oder Finanzierungs-
sonderabgabe für möglich angesehen, die entweder vom Bund bun-
desweit oder von einem Bundesland eingeführt werden könnte. Die 
Mittelverwendung, so die Autoren, „sollte die Akzeptanz der Abgabe 
erhöhen und die bezweckten positiven Wirkungen für Mensch und 
Umwelt verstärken.“ Als Verwendungszwecke empfiehlt die Studie 
eine „doppelte Verwendung:


Blaues Band DeutschlandBlaues Band DeutschlandBlaues Band Deutschland







WEE 2015 – bald 14 Bundesländer mit Wasserentnahmeentgelt?
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Einnahmen der Bundesländer aus dem Wasserentnahmeentgelt 2015 (in Mio. EUR)


Baden-Württemberg


Berlin


Brandenburg


Bremen


Hamburg


Mecklenburg-Vorpommern


Niedersachsen


Nordrhein-Westfalen


Rheinland-Pfalz


Saarland


Sachsen


Sachsen-Anhalt


Schleswig-Holstein


75,00


54,90


24,00


4,45


14,40


5,00


67,80


110,00


19,50


3,29


4,30


11,00


45,60


Möckel et al.: Einführung einer Abgabe 
auf Pflanzenschutzmittel in Deutschland, 
Berlin: Duncker & Humblot 2015, Studien 
zu Umweltökonomie und Umweltpolitik 
(SUM), Band 10 – 2015.
23 Tab., 37 Abb.; 305 S., Broschur.
89,90 Euro.
Pressemitteilung des UFZ vom 
5. Oktober 2015:


  https://www.ufz.de/indexphp?de=35134


a) zur vorrangigen Kompensation von übermäßigen Belastungen 
  durch die PSM-Steuer/Abgabe sowie
b) zugunsten von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und mensch- 
  lichen Gesundheit vor PSM“.
Zum Verwendungszweck unter b) gehören eintragsmindernde Maß-
nahmen wie Randstreifen sowie einzelbetriebliche Beratungen zum 
ökologischen und integrierten Pflanzenschutz, aber auch eine Mit- 
finanzierung der Trinkwasseraufbereitung sowie der Lebensmittel- 
überwachung.


Begrüßt wird die Studie vom Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft, der in einer Pressemitteilung noch weiteren Hand-
lungsbedarf im Sinne von Vorsorge- und Verursacherprinzip anmerkt. 
Die Bundesvereinigung Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) 
fordert in ihrer Pressemitteilung, „Bundeslandwirtschaftsminister 
Schmidt sollte den Vorschlag einer Pestizidabgabe umgehend auf-
greifen und auch auf entsprechende europäische Regelungen hinwir-
ken“. Der von der Bundesregierung initiierte Nationale Aktionsplan 
zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und andere 
Instrumente reichten offenbar nicht aus, um den Einsatz von Acker-
giften zu begrenzen.


Die GRÜNE LIGA begrüßt den Vorstoß zu einer risikoabhängigen Ver-
brauchssteuer auf Pflanzenschutzmittel als wichtiges allgemeines 
Lenkungsinstrument, das in gleicher oder ähnlicher Weise auch im 
Bereich der Biozide zu verankern wäre. Darüberhinaus sind 5 Meter 
Gewässerrandstreifen und Pufferstreifen als verpflichtende bundes-
weite Mindeststandards festzulegen, entsprechend im Ordnungsrecht 
zu verankern und im Vollzug durchzusetzen, um den direkten Eintrag 
von Umweltgiften in die Oberflächengewässer zu unterbinden.


Die 13 Bundesländer, in denen derzeit ein Wasserentnahmeentgelt 
erhoben wird, erwarten für das Jahr 2015 Einnahmen in Höhe von ins-
gesamt 439,24 Millionen Euro. Bayern, Hessen und Thüringen erheben 
derzeit kein Wasserentnahmeentgelt.


In Baden-Württemberg wurde das Wasserentnahmeentgelt in ei-
nem ersten Schritt zum 1.1.2015 von 5,1 Cent auf 8,1 Cent pro Ku-
bikmeter für Entnahmen der öffentlichen Wasserversorgung erhöht. 
Ab 1.1.2019 erfolgt eine weitere Erhöhung auf 10 Cent pro Kubikme-
ter. Der Gebrauch von Oberflächenwasser wird um 0,5 Cent auf 1,5 
Cent pro Kubikmeter verteuert. Die Einnahmen sind zweckgebunden 
zu verwenden und kommen in den Bereichen Gewässerökologie sowie 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und des Hochwasserschutzes 
an Gewässern I. Ordnung mit dem Integrierten Rheinprogramm (IRP) 
zum Einsatz. Die Erhöhung soll die Lenkungswirkung unterstützen 
und Anreize für geringere Wasserentnahmen setzen.


In Mecklenburg-Vorpommern sieht ein neuer Entwurf zum Wasser-
gesetz vor, den Abgabesatz auf Grundwasser auf 10 Cent je Kubikmeter 
zu erhöhen, bei Oberflächenwasser auf 2 Cent je Kubikmeter. Mit die- 
ser Erhöhung würde sich das Bundesland ab 2016 auf dem Entgelt- 


pegel von Brandenburg bewegen (vom dortigen Regelsatz gibt es 
jedoch weitreichende Ausnahmen, insbesondere für Bergbau und 
landwirtschaftliche Beregnung). Die Einnahmen sollen zunehmende 
Kosten, wie sie vor allem aus der Umsetzung der WRRL herrühren, de-
cken.


Das Saarland, das 2008 ein Entnahmeentgelt einführte, hat die 
Verwendung der Einnahmen weit gefächert. Die Spanne reicht von 
Abfallwirtschaft und Luftreinhaltung über Ökolandbau, Wald- und 
Tierschutzmaßnahmen bis zum Gewässerschutz. Für Maßnahmen zur 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie standen in den Jahren 2008 
bis 2013 rund 4,1 Millionen Euro aus dem Wasserentnahmeentgelt zur 
Verfügung.


Auf dem Weg zum 14. Bundesland, das ein Entgelt erhebt, ist Thü-
ringen. Der Entwurf zum Thüringer Gesetz zur Erhebung einer Wasser- 
entnahmeabgabe (ThürWassEAG) verweist auf Artikel 9 der WRRL und 
auf die dort formulierten Anforderungen an die Gestaltung der Was-
serpreise. Die Zweckbindung der Einnahmen sieht Ausgaben für die 
Umsetzung der WRRL und für den Hochwasserschutz vor. Für 2017 wa-
ren rund 12 Millionen Euro veranschlagt, davon allein etwa 900.000 
Euro für den Bergbaubereich. Die vorgesehenen Sätze von 4 Cent pro 
Kubikmeter für die Absenkung von Grundwasser in Lagerstätten und 
10 Cent pro Kubikmeter für andere Entnahmen wurden allerdings im 
Dezember 2015 von der grünen Umweltministerin Anja Siegesmund 
auf eine Spanne zwischen 2 und 8 Cent pro Kubikmeter abgesenkt. 
Zudem sollen in der für Anfang 2016 avisierten Kabinettsvorlage Was-
serkraftbetreiber von der Abgabe befreit werden. Die Möglichkeit zur 
Erhebung eines Wasserentnahmeentgeltes war im Thüringer Wasserge-
setz bereits gegeben, wurde jedoch vor einigen Jahren aufgehoben. 


Die Übersicht über die Einnahmen aus dem WEE in den Bundes-
ländern seit 2006 zeigt ein stetes Ansteigen der Summen. Zwischen-
zeitlich niedrigere Stände zeugen neben geänderten Regelungen of-
fenbar auch vom Eintreten einer Lenkungswirkung: Es wird weniger 
Wasser entnommen. Mit der Zweckbindung der Einnahmen stellen 
Wasserentnahmeentgelte in vielen Bundesländern ein maßgebliches 
Finanzierungsinstrument für die Umsetzung von Maßnahmen dar.


Alexandra Gaulke


Blaues Band DeutschlandBlaues Band DeutschlandBlaues Band Deutschland
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Das Projekt „Nährstoffminderung und Trinkwasserschutz im Flussgebietsmanage-
ment“ wird finanziell vom Bundesumweltministerium und vom Umweltbundesamt 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den 
AutorInnen.
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Balkan River Days
Vom 24. bis 27. September 2015 
fanden sich in Belgrad rund 120 
Teilnehmer aus 18 Ländern zu den 
Balkan River Days ein, um sich 
über Wege gegen den Wasser-
kraftboom in der Region auszu-
tauschen. Die Veranstaltung war 


T eil der Kampagne „Rettet das Blaue Herz Europas“ von Euronatur, River-
Watch und Partnern. Vielen Balkanflüssen und ihrer reichen Biodiversi-
tät droht die weitgehende Zerstörung: Eine im Herbst 2015 aktualisierte 
Studie dokumentiert zusätzlich zu den 714 existierenden Wasserkraft-
anlagen insgesamt 2.683 geplante neue Projekte: 1.570 Kleinwas-
serkraftwerke (0,1–1< 1 MW), 867 mittelgroße Projekte (1–10 MW), 
178 große (10 – 50 MW und 68 sehr große Staudämme (> 50 MW). Min-
destens 535 dieser Projekte liegen in streng geschützten Gebieten. 
Eine Reihe von Studien, auch zur Gefährdung des Huchens, ist online 
abrufbar unter   www.balkanrivers.net.


Die reich bebilderte Broschüre „Save the Blue Heart of Europe. Bal-
kan Rivers under attack from Hydropower Lobby” (52 S.) ist auch in 
einer Papierfassung bestellbar.


Ihre Erkundung der Vjosa per Kajak haben die vier jungen Männer 
der Leeway Collective in einem bewegenden Video dokumentiert:


 https://www.riverwatch.eu/balkan/video-one-for-the-river-the-
 vjosa-story


Flussparlament im Bundestag
Am 16. Oktober 2015 veran-
staltete die GRÜNE LIGA Bun-
deskontaktstelle Wasser in Ko- 
operation mit Steffi Lemke, der 
naturschutzpolitischen Spre-
cherin der grünen Bundestags-
fraktion, das dritte Flussparla-


ment in Berlin. 50 Flussbotschafterinnen und Flussbotschafter, die 
sich in ihren Heimatorten für den Schutz der Flüsse, Seen und Meere 
einsetzen, folgten der Einladung ihre Anliegen mit Bundestagsabge-
ordneten der Parlamentarischen Gruppe Frei fließende Flüsse zu dis-
kutieren. Neben Steffi Lemke zeigten sich Rita Hagl-Kehl MdB (SPD) 
und Peter Meiwald MdB (Bündnis 90/Die Grünen) sehr interessiert an 
den aktionsorientierten und gewässerpädagogischen Ansätzen. Beide 
Parlamentarier betonten die Notwendigkeit, bei der laufenden Novel-
le der Düngeverordnung substantielle Fortschritte für den Gewässer-
schutz zu erreichen. Vormittags hatten sich die Flussbotschafter auf 


einem Workshop im Museumshafen auf das Treffen mit den politischen 
Vertretern vorbereitet. Inspiriert durch die Aktionen von Stephan 
Horch (Cleanriverproject.de) und Katharina Tomaschek (Trashbusters 
Hitzacker) organisierten die Teilnehmenden spontan eine Müllsamme-
laktion, bei der unter Anleitung von GETIDOS auch das kurze Video von 
Trashy, dem Fisch, aufgenommen wurde. Der Film erlebte beim anschlie-
ßenden Flussparlament im Bundestag seine Uraufführung und ist unter 
unter  https://vimeo.com/channels/988600/145278299 zu sehen. Das 
eigentliche Flussparlament fand am Nachmittag in den Räumen des 
Bundestages statt. Hier wurde im Anschluss an kurze Impulsvorträge 
zu den Themen Gewässerqualität, landwirtschaftliche Belastung, Ar-
tenvielfalt, Meeresschutz, Plastikmüll sowie zu Öffentlichkeits- und 
Jugendbeteiligung diskutiert. Am Vortag hatten die angereisten Fluss-
botschafterinnen und Flussbotschafter beim Seminar „Saubere und 
gesunde Flüsse“ der GRÜNEN LIGA Gelegenheit, ihre Flussaktionen dem 
Publikum öffentlich vorzustellen. Weitere Informationen zum Ablauf 
sowie die einzelnen Präsentationen sind hier zu finden:


 www.flussaktionen.de/aktionen-im-detail/ 
 flussparlament-2015.htm


Ein ausführlicher Bericht der Big Jump Challenge zu der Veranstal-
tung findet sich hier:


 www.bigjumpchallenge.net/news-details/spreemuellfisch- 
 im-bundestag-101.html


Flussfilmfest Berlin
Gemeinsam mit verschiedenen Partnern lädt die GRÜNE LIGA vom 
22.-24. Januar 2016 zum Flussfilmfest ins Kino Moviemento ein und 
holt damit erstmalig das Wild & Scenic Film Festival nach Europa. Das 
Flussfilmfest Berlin feiert die Schönheit und die biologische Vielfalt 
frei fließender Flüsse und adressiert die Zerstörung von Flussökosyste-
men und die fortschreitende Gefährdung der aquatischen Biodiversität 
durch Stauämme und Wasserkraftnutzung in Europa und weltweit. Die 
Filmvorführungen werden ergänzt durch thematische Einführungen 
und Diskussionsrunden mit Wissenschaftlern und Umweltaktivisten. 
Gezeigt wird u.a. Patagonias® preisgekrönter Dokumentarfilm „Dam-
Nation“ über die Geschichte des Staudammbaus in den USA, vor allem 
aber über die Erfolge der Anti-Staudamm-Bewegung.  Weitere Infor-
mationen:   www.flussaktionen.de/flussfilmfest.html
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EU-Kommission verklagt Deutschland 
wegen anhaltender Gewässer- 
verunreinigung durch Nitrat


Die Richtlinie „zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch 
Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen“ (Nitrat-Richtlinie) von 1991 
gehört zu den Vorschriften, die in Deutschland bis heute nicht ad- 
äquat umgesetzt wurden. Die unzureichenden Bestimmungen und der 
eingeschränkte Vollzug führt dazu, dass selbst offensichtlich gewäs-
serschädigende Praktiken, wie Umpflügen von Gewässerrandstreifen 
und Gülleausbringung in unmittelbarer Gewässernähe, nicht geahn-
det werden.


Die Novellierung des Düngegesetzes und der Düngeverordnung, 
mit denen die Regelungslücke geschlossen werden könnte, ist trotz 
jahrelanger Diskussion noch nicht abgeschlossen worden. In vielen 
Regionen stieg der Nährstoffüberschuss durch die weitere Konzent-
ration der Massentierhaltung und den Boom der Biogasanlagen in den 
letzten Jahrn sogar deutlich an.


Am 28. Mai 2016 war es nun soweit: Die EU-Kommission in Brüssel 
reichte beim Europäischen Gerichtshof Klage gegen Deutschland ein, 
weil es versäumt hat, strengere Maßnahmen gegen Gewässerverun-
reinigungen durch Nitrat zu ergreifen. Überraschend kommt dieser 
Schritt nicht. Die deutschen Behörden wurden bereits im Juli 2014 
mit einer begründeten Stellungnahme aus Brüssel konfrontiert. 


Der agrarpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, 
Dr. Wilhelm Priesmeier, fordert „jetzt alle EU-Vorgaben zu Nitrat, 
Phosphat und Ammoniak mit einzubeziehen, damit die Landwirte 
auch Planungssicherheit erhalten. Die Zeit der Spielchen ist vorbei 
und wir können nicht alle Jahre wieder das Düngerecht aufmachen.“ 


Die Umweltverbände Greenpeace, NABU, GRÜNE LIGA, WWF sowie 
der Umweltdachverband DNR haben in einer gemeinsamen Stellung-
nahme nun konsequentere Schritte zur Reduzierung der Stickstoff- 
einträge gefordert. „Mit der Klageerhebung bestätigt die EU-Kom-
mission, dass die laufende Novellierung der Düngegesetzgebung 
nicht ausreicht, um den massiven Problemen durch Nitratüberschüsse 
im Grundwasser und in Oberflächengewässern zu begegnen. Bund 
und Länder müssen nun möglichst rasch bei der Düngeverordnung 
nachbessern, um mögliche Strafzahlungen in Millionenhöhe zu ver-
meiden“, so die Verbände. Die Umweltverbände warnen: „Schlimms-
tenfalls muss die Bevölkerung die Kosten (...) doppelt tragen: mit 
steigenden Wasserkosten für die Trinkwasseraufbereitung sowie 
Strafzahlungen der EU.“


BDEW kritisiert Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung


Die Klage der EU-Kommission gegen Deutschland war auch für die 
deutsche Wasserwirtschaft keine Überraschung, sondern eine folge-
richtige Entscheidung. „Die Nitratbelastung der Gewässer und Bö-
den in Deutschland stellt seit Jahren eines der größten Probleme 
der Wasserwirtschaft dar. Es war absehbar, dass die EU-Kommission 
irgendwann klagen würde“, so Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer 
Wasser/Abwasser des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW). Er begrüßte die Entscheidung der Kommission. „Die 
Nichteinhaltung der EU-Stickstoffobergrenze, die Nichteinhaltung 
des 50 Milligramm pro Liter Nitratwertes im Grund- und Oberflächen-
wasser und ständig steigende Belastungen im Trinkwasser dürfen 
nicht länger als Lappalie abgetan werden“, so der BDEW und kriti-
siert weiter: „Auch die aktuelle Fassung des Gesetzesentwurfes des 
Landwirtschaftsministeriums reicht nicht aus, um einen wirksamen 
Schutz für die Gewässer herzustellen.“


 Weitere Hintergrundinformationen: www.wrrl-info.deQ
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Am 17. März 2016 organisierte die GRÜNE LIGA e.V. Bundeskontakt-
stelle Wasser ein Fachgespräch „Wege zur Nährstoffminderung“ mit 
anschließender Podiumsdiskussion zur landwirtschaftlichen Nähr-
stoffbelastung und zur anstehenden Novelle von Düngegesetz und 
Düngeverordnung.


Themen des Fachgesprächs waren:


 die Nährstoffbelastung der Küstengewässer und Meere, 


 die Nitrat- und Phosphatbelastung der Binnengewässer, vor 
 allem der Seen, und 


 die Stickstoffeinträge über den Luftpfad, insbesondere bezüglich 
 der Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft. 


Dr. Bettina Taylor vom BUND Meeresschutzbüro führte in ihrem 
Eingangsreferat „... und die Flüsse fließen ins Meer“ die Situation 
der Nährstoffbelastung der Küstengewässer und Meere, sprich der 
Ostsee und der Nordsee, aus. Für den Meeresschutz sind dabei vor 
allem die Stickstoffeinträge relevant. Die von den Flüssen in die 
Nordsee geleiteten Nährstoffmengen übersteigen die Gesamtein- 
träge in die Ostsee bei Weitem. Allein die Elbe führte 2015 cirka 
100.000 Tonnen Stickstoff mit sich. Demgegenüber bringen die Flüs-
se – je nach Wasserführung – insgesamt nur etwa 20.000 bis 25.000 
Tonnen Gesamtstickstoff aus dem deutschen Einzugsgebiet in die 
Ostsee ein. Der Haupteintrag in die Ostsee erfolgt über den Luftpfad. 
Von den hierfür modellierten 38.000 Tonnen stammt die Hälfte aus 
der Landwirtschaft, der Rest vorrangig aus dem Verkehrsbereich und 
dem Energiesektor.


Dr. Claudia Wiedner von der BTU Cottbus-Senftenberg stellte in 
ihrer Präsentation den „Einfluss von Stickstoff und Phosphor auf 
die Gewässergüte” und die Ergebnisse des Projektes „Nitrolimit“ 
vor. Nach herkömmlicher Auffassung ist Phosphor der limitierende 
Faktor für Wachstum und Biomasse des Phytoplanktons und somit 
der Gewässergüte in limnischen Systemen. Neue Indizien sprechen 
jedoch dafür, dass Stickstoff neben Phosphor eine relevante Regu-
lationsgröße ist. Daher entstand die Forderung, neben dem Eintrag 
von Phosphor (P) auch den Eintrag von Stickstoff (N) zu reduzieren. 
Die N-Reduktion ist jedoch mit Kosten verbunden und der Erfolg kann 
aufgrund unzureichender Kenntnisse zur Herkunft, Umsetzung und 
Wirkung von Stickstoff derzeit nicht eingeschätzt werden. Mit dem 
Projekt „Nitrolimit“ sollten daher fundierte wissenschaftliche Grund-
lagen zur Beurteilung des Einflusses von Stickstoff auf die Gewässer-
güte geschaffen werden. 


Für „Nitrolimit“ wurden Daten von 560 Messstellen an insgesamt 
373 Seen des norddeutschen Tieflandes in einer Datenbank zusam-
mengestellt und ausgewertet. Der Messzeitraum erstreckte sich über 
die Monate April bis Oktober und umfasste den Zeitraum 2005 bis 
2013.


Die Seen der norddeutschen Tiefebene befinden sich überwie-
gend in mäßigem bis schlechtem ökologischen Zustand. Stickstoff- 
und Phosphorlimitation treten insgesamt fast gleich häufig auf. Die 
Phosphorlimitation überwiegt in tiefen geschichteten Seen, die 
Stickstofflimitation in Flachseen und Flussseen. Während der Vege-
tationsperiode wird die Phosphorlimitation häufig durch Stickstoffli-
mitation und dann durch weitere limitierende Faktoren abgelöst. Die 
seentypenspezifischen Zielwerte für Stickstoff und Phosphor für den 
Grenzbereich zwischen dem mäßigen und dem guten Zustand liegen 


im Allgemeinen weit unter den derzeitig gemessenen Konzentrati-
onen. Die Phosphorreduktion war und ist nach wie vor richtig und 
wichtig, eine Stickstoffreduktion sollte jedoch zusätzlich erfolgen, 
da sie sich vielfach direkt auf die Gewässerqualität auswirkt. 


Mit dem Projekt „Nitrolimit“ wurden die Quellen der Nährstoffbe-
lastung ermittelt und die Zielwerte und somit die Reduktionserfor-
dernisse zum Erreichen des Guten Zustands bestimmt. Die Ergebnisse 
sind in der Schrift „Einfluss von Stickstoff und Phosphor auf die Ge-
wässergüte von Seen“ vom Mai 2013 nachzulesen. 


Inzwischen können auch einige der dort als offen dargestellten 
Fragen beantwortet werden. Demnach ist die Phosphor-Rücklösung 
aus dem Sediment inzwischen deutlich rückläufig. Cyanobakterien 
können zwar Stickstoff aus der Atmosphäre binden, das führt jedoch 
aufgrund der dann insgesamt reduzierten Biomasse nicht zu einer 
Kompensation der Stickstoffreduktion, da sich dieser Eintrag nur auf 
maximal etwa 10–15 % der Stickstoffeinträge in die Seen beläuft. Die 
Stickstoffreduktion ist im Ergebnis ökologisch sinnvoll. 


Ist Stickstoffreduktion wirtschaftlich vertretbar? Dazu wurden im 
Rahmen des Projektes „Nitrolimit“ Kosten, Nutzen und die Akzep-
tanz von Maßnahmen zur Verringerung von Stickstoffeinträgen un-
tersucht. Die Ergebnisse aus dem Bereich Landwirtschaft stellte beim 
Fachgespräch Andreas Horbat von der TU Berlin in seinem Vortrag 
„Die Akzeptanz von Agrarumweltmaßnahmen“ vor. Die Untersuchun-
gen ergaben, dass einige der verfügbaren Agrarumweltmaßnahmen 
für Landwirte nur wenig interessant sind, wobei ein Teil insbeson-
dere der größeren Betriebe solche Maßnahmen als nicht akzeptabel 
einstuft. Auch wollen die Betriebe größtmögliche Flexibilität bei der 
Ausgestaltung von Vertragsdetails wie beispielsweise Vertragslauf-
zeit oder Kündigung. Hier zeigt sich auch die Grenze von einem rein 
auf Freiwilligkeit basierenden Ansatz.
  


Amrei Münster von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ging in ihrem 
Vortrag auf die europäische Richtlinie zur Reduzierung von Feinstau-
bemissionen (NEC bzw. NERC-RL2001/81/EG-Richtlinie) ein. Demnach 
stammt die Hälfte des Feinstaubs (Hauptkomponenten sind dabei 
SO


2
, NO


X
 und NH


3
) in Deutschland aus nicht natürlichen Quellen, wie 


beispielsweise Verkehr, Industrie oder Stromerzeugung, wobei fast 
die Hälfte (45%) aus der Landwirtschaft kommt. Die SO


X
-Emission 


konnte von 1990 bis 2000 sehr deutlich reduziert werden. Auch die 
NOX-Emission weist seit 1990 eine sinkende Tendenz auf. Demgegen-
über bewegt sich die Ammoniak-Emission seit 1995 auf etwa gleichem 
Niveau. Dennoch verursacht Feinstaub laut Statistik cirka 34.000 
Todesfälle jährlich. Die angestrebten Minderungsziele zur Revision 
des Luftqualitätspakets gerieten im EU-Ministerrat unter Beschuss.


Am 4. April 2016 fand dazu eine Trilogverhandlung (Kommision. 
Parlament und Ministerrat) statt. Ambitionierte Minderungsziele für 
eine simultane Verringerung der Hauptkomponenten sind eine wich-
tige Voraussetzung zur Verbesserung der gesundheitlichen und öko-
logischen Folgen der Feinstaubemissionen.


Bei Ammoniak stammen 95% der Emissionen aus der Landwirt-
schaft, wobei 80 % davon von nur 5% der landwirtschaftlichen Be-
triebe verursacht werden. Zu wirksamen Minderungsmaßnahmen ge-
hören die verbesserte Lagerung und emissionsarme Ausbringung von 
Gülle und Jauche.


Michael Bender


Umsteuern in der Landwirtschaft
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Globales Wasserziel erfordert Anpassungen der UN-Struktur
Die internationale Wassergemeinschaft kann die Aufnahme des Men-
schenrechts auf Wasser und sanitäre Grundversorgung sowie die Ver-
ankerung eines eigenständigen Wasserziels in die Entwicklungsziele 
2030 als klaren Erfolg verbuchen. Die Unterziele des Sustainable De-
velopment Goals 6 (SDG6) benennen dabei nicht nur den Zugang zu 
Trinkwasser und zu sanitärer Grundversorgung als Ziel, sondern auch 
den Schutz der Wasserressourcen, der Ökosysteme sowie die effizien-
te Wassernutzung.  


Mit dem Auslaufen der vorausgegangenen, stark auf die reine Ent-
wicklungszusammenarbeit ausgerichteten Millenium Development 
Goals (MDG’s) im letzten Jahr endete allerdings auch das Mandat eini-
ger Institutionen wie der UNSGAB (United Nations Secretary General’s 
Board on Water and Sanitation), die in der Vergangenheit wichtige 
Impulse für die Implementierung der Sanitärversorgung gaben.


An die Stelle der UNSGAB tritt nun auf Initiative des UN-General-
sekretärs Ban-Ki Moon und des Weltbankpräsidenten Jim Yong Kim 
ein „High-Level Panel on Water“, das den Prozess der Umsetzung des 
SDG 6 und den Zugang zu einer Reihe von Institutionen, wie OECD, 
Stockholm International Water Institute, World Economic Forum, 
World Water Council und dem World Resources Institute, befördern 
soll. Dem Panel gehören 10 Regierungschefs bzw. Präsidenten und 
zwei hochrangige Berater an. 


Während der Fortschritt bei vielen Entwicklungszielen über die 
verschiedenen einschlägigen UN-Organisationen, wie die Weltge-
sundheitsorganisation WHO oder die Welternährungsorganisation 
FAO, überwacht und gesteuert werden kann, fehlt eine entsprechen-
de Institution für den Wasserbereich. UN-Water versorgt zwar die 
verschiedenen UN-Institutionen mit einem beim Department of So-
cial and Economic Affairs angedockten Wasser-Sekretariat, hat aber 
selbst kein Mandat, um mit den Mitgliedsstaaten zu verhandeln. Nicht 
nur die Stärkung dieses Sekretariats zur laufenden Überwachung der 
SDG-Wasserindikatoren wäre angezeigt, sondern auch die Gründung 
eines Wasserkomitees als feste Kommission des Economic and Social 
Council. Damit würde sichergestellt, dass der Fortschritt im  Wasser-
bereich, der auch Grundlage der meisten anderen Entwicklungsziele 
ist, nicht nur alle Jahre in einem High-Level Panel auf Ministerebene 
besprochen wird, sondern eine feste Begleitinstitution erhält.  


Regionale Komponenten auf europäischer Ebene


UN-ECE
Für den gesamteuropäischen Bereich inklusive einiger Teile Zentral- 
asiens bietet die UN-ECE (Economic Commission on Europe) mit der 
auf transnationale Zusammenarbeit ausgerichteten Wasserkonven-
tion eine geeignete Plattform. Unter dem einschlägigen Protokoll 
zu Wasser und Gesundheit verpflichten sich die Unterzeichner dazu, 
Ziele für die Trinkwasserversorgung und Sanitärsysteme aufzustellen 
und den Fortschritt zu dokumentieren. Gleichzeitig findet eine um-
fassende Einbeziehung der Zivilgesellschaft statt.
EU
Mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie verfügt die Europäische Union 
über den weltweit am weitesten gehendenden integrierten Wasser-
managementansatz, der zumindest das Unterziel 6–5 (integrated 
water resources management at all levels, including through trans-
boundary cooperation as appropriate) vollumfänglich gesetzlich ver-
ankert und ein gesondertes Monitoring überflüssig macht. 


Weitere SDG-Unterziele werden durch andere einschlägige Richtli-
nien (Hochwasserrisikomanagement, Prioritäre Stoffe, Grundwasser, 


kommunale Abwasserrichtlinie) in weiten Teilen abgedeckt. Mit der 
Wasserrahmenrichtlinie wurde gleichzeitig die sogenannte Common 
Implementation Strategy eingeführt; ein umfassender Beteiligungs-
prozess, bei dem auf europäischer Ebene die verschiedenen Interes-
sengruppen, darunter auch die Umweltverbände, umfassend einge-
bunden werden.


Diese und andere bereits etablierte Strukturen gilt es zu nutzen, 
um eventuell noch bestehende Lücken in der europäischen Gesetzge-
bung zu identifizieren und zu füllen. Ein umfassender Fitness-Check 
der EU-Wassergesetzgebung hat bereits stattgefunden und mündete 
in der Erkenntnis, dass es nur wenig neuer gesetzlicher Regelungen 
bedarf, die Umsetzung bestehender Gesetze und Richtlinien aller-
dings deutlich zu beschleunigen ist; dargelegt im „Blueprint to Safe-
guard Europe’s Water Ressources“. Die Diskussion um die Revision der 
Wasserrahmenrichtlinie selbst steht im Jahr 2019 an. 


Allerdings ist der Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung 
selbst in der EU noch nicht in allen Regionen selbstverständlich. Be-
sonders in einigen osteuropäischen Ländern wie Rumänien und Bul-
garien besteht hier noch dringender Handlungsbedarf.


Doch auch insgesamt ist die EU noch weit davon entfernt, den 
in der  EU-Strategie (2011–2020)1 zu Wasser und Biodiversität und 
die im 7. Umweltaktionsprogramm für die Zeit bis 2020 verankerten 
Ansätze systematisch in andere Politikbereiche wie die Agrarpolitik 
zu integrieren. Im Gegenteil. Unter dem allgemeinen Wirtschafts-
aufschwungs-Mantra, der BrExit-Debatte und TTIP steht bei der Jun-
ckerkommission die ökologische und soziale Nachhaltigkeit hinten 
an. Gleichzeitig stehen wichtige EU-Politikinstrumente, wie die EU-
Wasserinitiative und die damit verbundene Finanzierungsquelle, die 
EU-ACP Water Facility, vor dem Aus. 


Deutschland
In der Bundesrepublik Deutschland kann davon ausgegangen werden, 
dass sich sowohl die Trinkwasserversorgung, als auch die Abwasser- 
entsorgung auf einem im internationalen Vergleich sehr hohen Ni-
veau befindet. Vor allem im Bereich der Landwirtschaft sind weitere 
Anstrengungen nötig, um die Nähr- und Schadstoffreduktionsziele 
für die Gewässer zu erreichen. Dafür müssen allerdings nicht die 
SDG’s bemüht, sondern die  stringente Umsetzung der Nitratricht-
linie mittels einer deutlich verschärften Düngeverordnung eingefor-
dert werden. 


Michael Bender und Ingo Gentes


 
1 siehe http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/


 strategy/index_en.html (März 2016)
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 | Schwarze Sulm –


Ein Flussjuwel Österreichs
Die Schwarze Sulm zählt zu den naturbelas-
sensten Gebirgsgewässern Österreichs. Ihr 
23 km langer Oberlauf ist durch Ursprüng-
lichkeit und weitläufige Unerschlossenheit 
ein österreichweit einzigartiger Lebens-


raum. Der Lauf des größtenteils aus Katarakten, kleineren Wasserfällen 
und Kaskaden bestehenden Gebirgsbaches und seine Geomorphologie 
sind unverändert und nach jedem Starkregen dynamisch im Wandel.


Der vorliegende Bildband präsentiert auf eindrucksvolle Art Dyna-
mik, Vielfalt und malerische Schönheit vor allem auch der zahlreichen 
Nebenbäche innerhalb dieses herausragenden zentralalpinen Ein-
zugsgebietes. Die reiche Bebilderung (über 860 Fotos), gespickt mit 
übersichtlich gegliederten Erläuterungen zu Flora und Fauna, macht 
das Durchblättern zu einem wahren Naturerlebnis.


 J. Gepp & W. Postel (2015): Schwarze Sulm – Ein Flussjuwel Öster-
reichs. Eine Naturgeschichte der Marktgemeinde Schwanberg.
Österreichischer Naturschutzbund, Landesgruppe Steiermark, Graz,
288 Seiten.


 Herausgegeben von und zu bestellen bei:
| naturschutzbund | Landesgruppe Steiermark
8010 Graz · Herdergasse 3
office@naturschutzbundsteiermark.at


Ein schwarzer Tag für die Schwarze Sulm
Mit Urteil vom 4. Mai 2016 hat der Europäische Gerichtshof die Kla-
ge der EU-Kommisison gegen Österreich wegen der Bewilligung eines 
Wasserkraftwerks an der Schwarzen Sulm als unbegründet abgewie-
sen. Insbesondere habe die Kommission versäumt, Lücken und Fehler 
des dem Bescheid des Landeshauptmanns der Steiermark von 2007 zu-
grunde liegenden Gutachtens des Instituts für Elektrizitätswirtschaft 
und Energieinnovation spezifisch zu rügen.


Das geplante Kraftwerk soll 2 ‰ der regionalen und 0,4‰ der 
nationalen Wasserkraft erzeugen. Der Bescheid geht davon aus, dass 
den dadurch erreichten Vorteilen für Umwelt, Klima und die Wirt-
schaft vergleichsweise eher geringe negativen Auswirkungen gegen-
überstehen. Die Fließgewässer Deutschlands erreichen zu 90 bis 95 % 
den guten ökologischen Zustand nicht. In Österreich wird nun einem 
der letzten Gewässer, dem ein sehr guter Zustand attestiert wurde, 
ungeachtet des Verschlechterungsverbots der Wasserrahmenrichtli-
nie mittels eines Wasserkraftwerks auf 8 km Flusslänge der ökologi-
sche Garaus gemacht.


 http://curia.europa.eu/Rechtssache C-346/14


Tierwohl in Brandenburg durch 
erfolgreiches Volksbegehren
„Das Aktionsbündnis Agrarwende 
Berlin-Brandenburg hat in seiner ab-


schließenden Sitzung am Abend des 11.04.2016 nach intensiver und 
ausführlicher Diskussion entschieden, das in fünf Verhandlungsrunden 
mit den Koalitionsfraktionen ausgehandelte Ergebnis anzunehmen. 
Zentrale Elemente sind ein Landestierschutzplan mit einem Kupierver-
bot ab 2019, ein Filtererlass für große Schweinemastställe, die Schaf-
fung eines Tierschutzbeauftragten, die Koppelung der Förderung an 
eine Flächenbindung (2 GV/ha) und eine Reduzierung der Fördersumme 
um 25 %.“ Das ebenfalls in dem mit 103.891 Stimmen erfolgreichen 
Volksbegehren geforderte Verbandsklagerecht für Tierschutzverbän-
de konnte hingegen nicht durchgesetzt werden. Beschlossen wurde 
dagegen, dass die Landesregierung auf Bundesebene die anstehende 
Novellierung der Düngeverordnung und des Immissionsschutzrechts 
aktiv begleitet, um Nährstoffüberschüsse zu vermeiden. Die Umset-
zung des Arzneimittelgesetzes soll im Sinne des Tier- und Umwelt-
schutzes erfolgen.


 http://www.agrarwen.de/


Auf zum Berlin River Camp 2016 
vom 6. bis 13. Juli!
Du interessierst dich für den Gewäs-
serschutz oder bist sogar schon da-


für aktiv? Dann komm zum Berlin River Camp 2016! Das Camp richtet 
sich an Jugendliche aus ganz Europa und vereint thematische Inputs, 
Gruppenaktivitäten, öffentliche Diskussionen und jede Menge Zeit für 
gegenseitiges Kennenlernen.


Eingeladene ExpertInnen werden Vorträge über verschiedene As-
pekte urbaner Gewässer halten: z.B. die Kontroverse rund um die Pri-
vatisierung von Wasser, das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser, 
neue Architekturprojekte zum Schwimmen in der Stadt, Methoden der 
Wasserqualitätsmessung, die Rolle und Partizipation von Jugendli-
chen in Bezug auf die EU-Wasserrahmenrichtlinie u.v.m.


Natürlich werden wir den European Swimming Day am 10. Juli 2016 
gebührend feiern!
Wir suchen junge Leute zwischen 16 und 25, die sich auch in Zukunft 
für einen Fluss oder See stark machen wollen. Das Camp wird durch 
eine Förderung von Erasmus+ finanziert. Dadurch können die Kosten 
für die Reise und die Unterkunft in Berlin abgedeckt werden.


 Bewirb dich jetzt auf www.berlinrivercamp2016.net für einen Platz 
im Youth River Action Camp Berlin!
Bewerbungsschluss ist der 29. Mai 2016.
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Gewässerbelastung durch Pestizide  
und Biozide
Die Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie für den chemischen 
Zustand der Oberflächengewässer werden in Deutschland flächen- 
deckend verfehlt. Grund dafür sind ubiquitäre Stoffe wie Quecksilber 
und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, deren Konzen-
trationen in allen Flüssen und Seen die Umweltqualitätsnormen 
überschreiten und die damit die Gewässerökosysteme nachhaltig 
schädigen. Ohne diese ubiquitären Stoffe wären 84 % der Oberflä- 
chengewässer im guten chemischen Zustand nach WRRL.


Probleme bereiten vor allem Wirkstoffe aus Pestiziden und Bio-
ziden. Im Jahre 2015 waren laut Umweltbundesamt 277 Wirkstoffe 
als Pflanzenschutzmittel zugelassen, die in 766 Mitteln Anwendung 
fanden. Aus dem Gewässerzustandsbericht des UBA von 2017 geht 
allerdings auch hervor, dass momentan nur 61 Pestizid- und Bio- 
zidwirkstoffe in der Oberflächengewässerverordnung geregelt sind. 
Für Fließgewässer kann nur für 30 dieser Wirkstoffe die Einhaltung 
der Umweltqualitätsnormen (UQN) im Zeitraum 2013–2015 belegt 
werden. Bei weiteren 15 Wirkstoffen liegen die Umweltqualitätsnor-
men unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenzen. Überschrei-
tungen der UQN treten bei Nicosulfuron, Imidacloprid, Flufenacet, 
Bentazon, Dichlorvos, 2,4-D, Cybutryn, Cypermethrin, Isoproturon, 
Metolachlor, Triclosan, Bifenox, Diuron, Mecoprop, Picolinafen und 
Terbutryn auf. 


Die geplanten und umgesetzten Maßnahmen reichen demnach 
nicht aus, um den Eintrag von gefährlichen und besonders gefähr- 


lichen Stoffen wirksam zu reduzieren. Des Weiteren werden viele 
potentiell gewässerrelevante Stoffe gar nicht oder nur unzureichend 
in der Überwachung berücksichtigt. Insofern bleibt der Kenntnis-
stand über Gewässerbelastungen begrenzt. Im Rahmen der Wirk-
stoff- und Produktzulassungen von Pestiziden und Bioziden werden 
zudem die Risiken von Mischexpositionen, von hormonschädlichen 
Stoffeigenschaften und die ökologischen Langzeitfolgen noch immer 
nicht hinlänglich berücksichtigt. Eine Unterschätzung der ökologi-
schen Auswirkungen von Pestiziden auf aquatische Populationen im 
Zulassungsverfahren und ein bedenklicher Schwund der Biodiversität 
bestätigen umfangreiche Studien, u.a. 2013 vom Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung – UFZ.


Die Bewertung ausgewählter Indikatorstoffe durch die Bund/ 
Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) von 2016 in Bezug auf 
das Schutzgut Trinkwasser zeigt, dass das umstrittene Totalherbizid 
Glyphosat, sein Abbauprodukt AMPA sowie die Metabolite der Wirk-
stoffe Metazachlor und Metolachlor – Metazachlorsulfonsäure und 


Rückstände von Tierarzneimitteln in Gewässern
Seit dem Jahr 2000 regelt die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) die 
Rahmenbedingungen für den Schutz der Gewässer in der EU. Auch 
wenn die WRRL und die Grundwasserrichtlinie nicht explizit auf 
Arzneistoffe eingehen, ist sie doch auch für die Begrenzung und 
Vermeidung von Arzneimitteleinträgen in die Grundwasser rele-
vant und so gestaltet, dass gewässergefährdende Stoffe zu be-
rücksichtigen sind – und dazu zählen auch (Tier-)Arzneimittel.


Die Umsetzung dieser Vorgaben ist bislang allerdings unzu-
reichend. EU-weit geltende Schadstoff-Grenzwerte (Umweltqua-
litätsnormen = UQN) wurden bislang nur für Nitrat, Biozide und 
Pestizide, nicht jedoch für Arzneimittelwirkstoffe festgelegt. 
Hier besteht dringender Nachbesserungsbedarf, denn längst ist 
bekannt, dass Arzneimittel Oberflächengewässer belasten und 
selbst im Grundwasser zu finden sind.


Laut einer Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes von 
2011 können allein in Deutschland bisher mehr als 150 verschie-
dene Arzneimittelwirkstoffe (Human- und Tierarzneimittel) in 
Oberflächengewässern, Sedimenten, Grundwasser und Böden 
nachgewiesen werden. Viele dieser Stoffe wie z.B. Antibiotika 
haben ein hohes Potential, Fische und aquatische Kleinstlebe-
wesen zu schädigen.
Fazit: In Bezug auf Arzneimittel-Einträge in Gewässer wird das Was-
serrecht nicht konsequent umgesetzt. Relevante Maßnahmen zum 


Schutz von Oberflächengewässern und des Grundwassers vor schäd- 
lichen Arzneimitteleinträgen liegen bislang allenfalls in Ansätzen 
vor. Diese gilt es weiterzuentwickeln und umzusetzen.
PAN Germany fordert daher eine systematische Erfassung der 
Arzneimittel-Belastungen über die WRRL-Messprogramme sowie 
die Einführung von Grenzwerten/Schwellenwerten bzw. Umwelt-
qualitätsnormen für Tier- und Humanarzneimittelrückstände in 
Gewässern. In den Anhängen I und II der Grundwasserrichtlinie 
können entsprechende Vorgaben festgelegt werden. Ein beson-
deres Augenmerk sollte dabei Arzneistoffen gelten, die in größe- 
ren Mengen in die Umwelt freigesetzt werden: Antibiotika, die 
auch in geringen Konzentrationen in ökologische Prozesse und 
Organismen eingreifen und Hormone, bei denen langfristige 
Umweltauswirkungen erwartet werden sowie Substanzen, die 
als langlebig (persistent), bioakkumulierbar und toxisch einge-
stuft sind, sogenannte PBT-Substanzen. Die Erteilung von Zu-
lassungen sollte stets daran geknüpft sein, dass Verfahren für 
die Analyse der Wirkstoffe und ihrer Ab- und Umbaubauprodukte 
etabliert sind. Parallel hierzu sind Maßnahmen zur Minimierung 
von Tierarzneimittel-Einträgen in die Umwelt umzusetzen. Solche 
Maßnahmen sollten an der Quelle ansetzen, also dort, wo Krank-
heiten vermieden werden können: Durch verbesserte Tierhaltung 
und Tierzucht.


Susan Haffmans, PAN Germany
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Metolachlorsulfonsäure – bundesweit an etwa 40 % bis 60 % der unter- 
suchten Messstellen in Konzentrationen oberhalb des Trinkwasser-
grenzwertes von 0,1 µg/l  nachzuweisen sind. Kleingewässer bleiben im 
Gewässermonitoring bislang weitgehend unberücksichtigt, denn die 
Berichtspflicht nach WRRL bezieht sich auf Einzugsgebiete ab 10 km2. 
Aber sind auch kleinere Gewässer ökologisch sehr bedeutsame Areale. 
Untersuchungen bestätigen erhebliche Belastungssituationen beson-
ders in Agrarlandschaften. So zeigten Kleingewässer in Schleswig-
Holstein bei rund 55 Prozent der Proben Mehrfachbelastungen mit bis 
zu 36 Pestiziden pro Gewässerprobe (Ulrich et al., 2015). Außerdem 
werden saisonale Spitzenbelastungen nicht bewertet, obgleich dies 
für die Beurteilung von Pestizidbelastungen relevant wäre.


Eintragspfade und Monitoring von Bioziden
Biozide werden auf vielfältige Weise eingesetzt und ebenso vielfältig 
sind ihre Eintragspfade in Gewässer: Sie werden direkt aus Bewuchs-
schutzanstrichen an Booten und Schiffen (Antifoulings) in die Ge-
wässer freigesetzt, gelangen aus biozidhaltigen Fassadenanstrichen 
in die Grwässer oder z.B. in Form von Desinfektionsmitteln über die 
Abwässer aus Haushalten und Krankenhäusern. Ein systematisches 
Umweltmonitoring von Bioziden in Deutschland fehlt. Das Umwelt-
bundesamt hat mittlerweile Empfehlungen für eine Vorgehensweise 
zur Untersuchung der Umweltbelastung durch Biozide veröffentlicht. 


Wann und wie die verantwortlichen Behörden der Bundesländer die 
Empfehlungen umsetzen, steht allerdings noch in den Sternen.


Handlungsbedarf
Nach Auffassung des Pestizid Aktions-Netzwerks PAN Germany besteht 
in mehrfacher Hinsicht Handlungsbedarf, um den Gewässerschutz 
zu verbessern, sowohl auf Ebene des Gewässermonitorings als auch 
hinsichtlich der Risikobewertung und des Risikomanagements. Es ist 
beispielsweise nicht nachvollziehbar, dass Zulassungen eines Wirk-
stoffs erfolgen, obwohl dessen Umweltbelastungen gar nicht über- 
wacht werden können, da eine entsprechend feine Analytik fehlt. 
Die großen Kenntnislücken zur Anwendung und zur Gewässerbelas-
tung von Bioziden müssen schnellstens geschlossen werden. Ein ver-
gleichbares Problem besteht auch bei Tierarzneimitteln (s. Kasten). 
Darüber hinaus sollten grundsätzliche Maßnahmen zur Reduzierung 
des Einsatzes dieser potentiell gefährlichen Stoffe ausgebaut werden 
und Alternativen und Innovationen für nicht-chemischen Pflanzen-
schutz und Schädlingsmanagement viel stärker gefördert werden. 
Damit einhergehend sollte die Bevölkerung besser über Möglichkeiten 
zum Verzicht auf Pestizid ein Haus- und Kleingärten oder zum Verzicht 
auf biozidhaltige Anstriche bei Sportbooten und Hausfassaden infor-
miert werden.                                        Susanne Smolka, PAN Germany
 www.pan-germany.org


Mikroschadstoffe sind seit Jahren das Aufregerthema im Gewässer-
schutz. Spurenstoffe, die in Nanogramm-Konzentrationen mittels 
Hightech-Analytik in Bächen und Flüssen nachweisbar sind, machen 
in den Medien Schlagzeilen und werden in der Fachpresse hoch- und 
runterdiskutiert. Erstaunlicherweise findet man aber immer wieder 
Schadstoffe, die in tausendfach höheren Konzentrationen in unseren 
Gewässern vorkommen.


Wenn man Schadstoffe im Mikrogrammbereich in unseren großen 
Flüssen analysieren kann, muss das auf Einleitungen zurückzuführen 
sein, bei denen die Schadstoffe mindestens in der Größenordnung von 
100 Kilogramm oder mehr pro Tag in die Gewässer emittiert werden. 
Zumeist handelt es sich dabei um Schadstoffe, die „nicht reguliert“ 
sind – soll heißen: Diese Stoffe finden sich weder in der Oberflächen-
gewässerverordnung noch in den individuellen Erlaubnisbescheiden 
der Firmen, die diese Stoffe einleiten. Die nicht regulierten Stoffe 
werden in der Regel trotz ihrer hohen Konzentrationen nur durch 
Zufälle entdeckt – beispielsweise durch die Labore, die die Wasser-
versorger in den Niederlanden betreiben. Denn was im Rheineinzugs- 
gebiet in die Gewässer eingeleitet wird, muss irgendwann in den drei 
niederländischen Rheinarmen wieder auftauchen. Die dort nachweis-
baren Schadstoffe stoßen den niederländischen Wasserwerken sauer 
auf, denn die dortigen Wasserversorger müssen aus dem Rheinwasser 
für Millionen Holländer ein genießbares Trinkwasser produzieren.


Ein nicht regulierter Schadstoff legt die Wasserversorgung lahm
Manchmal sind es aber nicht die Analyse-Cracks der niederländischen 
Hightech-Labore, die einem „nicht regulierten“ Schadstoff auf die 
Spur kommen. Manchmal ist es auch ein deutscher Doktorand, der in 
seiner Heimatkommune am unteren Neckar das Trinkwasser analysiert 
und dann baff erstaunt ist, wenn er im Trinkwasser Trifluoracetat im 
zweisstelligen Mikrogrammbereich ausfindig macht.


Nachdem man den Befunden zunächst keinen Glauben schenken 
wollte, hatten Nachanalysen das gleiche Ergebnis: Die Trifluoracetat-


Konzentrationen hatten den vom Umweltbundesamt festgesetzten Ge-
sundheitlichen Orientierungswert (GOW) von 3 Mikrogramm pro Liter 
um ein Mehrfaches überschritten. Da an den beunruhigenden Analyse- 
befunden nicht mehr zu rütteln war, machte man sich zusammen mit 
der baden-württembergischen Landesanstalt für Umwelt (LUBW) auf 
die Suche nach der Herkunft von Trifluoracetat und wurde am mitt-
leren Neckar in der Nähe von Heilbronn fündig. Dort produziert die 
Solvay Fluor Chemie GmbH in Bad Wimpfen fluorierte Chemikalien. 
Dabei gelangt Trifluoressigsäure in hohen Frachten in die Abluft. Über 
einen Wäscher wird die fluorierte Essigsäure aus der Abluft ausgewa-
schen – und gelangt damit notwendigerweise in den Abwasserpfad. 
Das sich dort bildendende Salz der Trifluoressigsäure – das Trifluor- 
acetat – wurde mit bis zu 100 kg pro Tag in den Neckar eingeleitet.


Die Folge: In Neckarhausen-Edingen, wo kurz unterhalb von Heidel- 
berg das Trinkwasser aus dem Uferfiltrat des Neckars gewonnen wird, 
ist das Trinkwasser für den menschlichen Konsum nicht mehr tauglich! 
Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde muss jetzt kostenträch- 
tig auf eine andere Versorgungsvariante umgestellt werden. Darüber 
hinaus ist aber zu befürchten, dass mittelfristig auch die Trinkwasser-
versorgung der 300.000-Einwohner-Stadt Mannheim in Gefahr kom-
men könnte. Denn auch die Wasserversorgung von Mannheim nutzt 
Neckaruferfiltrat.


Erlaubt ist, was nicht reguliert ist
Die Solvay Fluor Chemie GmbH lehnt sich entspannt zurück und ist sich 
keiner Schuld bewusst. Die Obere Wasserbehörde im Regierungspräsi-
dium Stuttgart hatte versäumt, Trifluoracetat in der wasserrechtlichen 
Erlaubnis nach § 57 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit einem Grenz-
wert zu versehen. Und bisherige Lesart im Wasserrecht und bei den 
Staatsanwaltschaften ist: Was im Erlaubnisbescheid nicht reguliert 
(begrenzt) wurde, darf man straflos einleiten. Straflos heißt, dass man 
nicht gegen § 324 Strafgesetzbuch verstoßen hat; nach diesem wird 
es mit Freiheitsstrafe zwischen drei und fünf Jahren geahndet, wenn 


Nicht regulierte Schadstoffe – von der legalen Einleitung von flüssigem Abfall
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man ein Gewässer ohne wasserrechtliche Erlaubnis benutzt. Normaler- 
weise gilt im Wasserrecht ein Erlaubnisvorbehalt. Eine Nutzung von 
Gewässern – dazu gehören auch Abwassereinleitungen – ist nur zu-
lässig, wenn man dafür von der zuständigen Wasserbehörde eine was-
serrechtliche Erlaubnis nach § 8 bzw. nach § 57 (WHG) erhalten hat. 
Auf eine Erlaubnis hat man keinen Rechtsanspruch: Es liegt im Bewirt-
schaftungsermessen der Behörde nach § 12 WHG, ob sie eine Erlaubnis 
erteilt. Insofern ist das Wasserrecht einen Tick schärfer als das Bundes- 
immissionsschutzgesetz (BImSchG). Denn laut BImSchG hat man einen 
Rechtsanspruch auf eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung, 
wenn man den Stand der Technik (gemäß den einschlägigen Verord-
nungen zum BImSchG) einzuhalten in der Lage ist. Das Wasserrecht 
„als schärfstes Schwert“ im Umweltrecht bleibt aber stumpf, wenn 
sich Emittenten bei den „nicht regulierten“ Stoffen darauf berufen 
können, dass ein maßgeblicher Inhaltsstoff in ihrem Abwasser in der 
wasserrechtlichen Erlaubnis gar nicht auftaucht. Wenn ein Umwelt- 
verband dann staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegenüber der 
schlafmützigen Wasserbehörde wegen Beihilfe zur Gewässerverunrei-
nigung beantragt, bekommt man vom Staatsanwalt gesagt: „Dummheit 
im Amt kann man nicht bestrafen!“ Das muss  künftig anders werden.


Fazit des BBU
Der Arbeitskreis Wasser im Bundesverband Bürgerinitiativen Umwelt-
schutz e.V. (BBU) fordert, dass entweder schon im Wasserhaushalts-
gesetz oder zumindest in der Abwasserverordnung (AbwV) bzw. in den 
branchenspezifischen Anhängen zur AbwV Regelungen dahingehend 
getroffen werden, dass auch die nicht regulierten Stoffe künftig 
einem generellen Erlaubnisvorbehalt unterliegen.


Es darf künftig nicht mehr sein, dass die Schusseligkeit eines 
Behördenmitarbeiters dazu führt, dass die Einleitung von großen 
Frachten an Schadstoffen legal bleibt. Zudem muss es künftig zum 
Standard werden, dass die Emittenten „die Hosen runter lassen müs-
sen“ – soll heißen, dass in den vorzulegenden Abwasserkatastern tat-
sächlich alle abwasserrelevanten Produktionsvorgänge offengelegt 
werden müssen. Wenn – wie bei der Solvay Fluor Chemie GmbH – die 
Vorlage von lückenhaften Abwasserkatastern dazu führt, dass die Ein-
leitung von „nicht regulierten“ Schadstoffen – genau genommen von 
flüssigem Abfall – den Behörden erst gar nicht auffällt, müssen auch 
derartige Versäumnisse künftig nach § 324 StGB oder nach § 326 (ille-
gale Abfallentsorgung) sanktioniert werden.


Nikolaus Geiler, AK Wasser im BBU


Wasserkraftprojekte zerstören rumänische Wildflüsse


Ein kontroverses Kraftwerksprojekt in einem rumänischen National- 
park verdeutlicht, dass die Zerstörung von Europas letzten Wild- 
flüssen durch den Wasserkraftboom ungebremst voranschreitet, auch 
jenseits der Balkanregion. Der Jiu (deutsch: Schil oder Schiel) ist ein 
gut 300 Kilometer langer nördlicher Zufluss der Donau. Sein seit 2005 
als Nationalpark Schiltal (Defileul Jiului National Park) und auch als 
Natura 2000-Gebiet geschützte Oberlauf liegt in den Südkarpaten.


Der Kraftwerksbau droht die Jiu-Schlucht auf 33 km Länge zu zer- 
stören. Der Fluss soll zudem auf langen Abschnitten über riesige 
Ab-flussrohre umgeleitet werden. Die Bauarbeiten, die bereits 2004 
begonnen hatten, wurden aktuell wieder aufgenommen. Der Biologe 
Cålin Dejeu aus Cluj (Klausenburg) hat u.a. bei der EU-Kommission 
Beschwerde gegen das Projekt eingereicht und eine Online- 
Petition gestartet. Er engagiert sich seit Jahren für die Rettung der 
Gebirgsflüsse in Rumänien – eine Initiative, die dringend Unterstüt-
zung braucht: „Dieser Nationalpark ist der wohl spektakulärste in ganz 
Rumänien. Eine riesige Wildnis, mit einer großen Vielfalt der Landschaf-
ten auf der Senkrechten – von Felshöhen bis Flussauen ist einfach alles 
da.“ Über 450 Kleinkraftwerke werden gebaut oder sind schon in Be-
trieb, nicht wenige davon mitten in Natura 2000-Gebieten: „Wo im-
mer wir auf die Landkarte der Karpaten schauen, sehen wir, dass Flüsse 
zerstört werden – von großen Staudämmen und Anlagen, die die Neben- 


flüsse trockenlegen, oder von Mikrokraftwerken. Nur wenige intakte 
Flüsse oder Teilstücke von Flüssen gibt es noch. Der Jiet, einer der 
Nebenflüsse am Ostteil des Jiu, ist von der Stromgesellschaft Hidro- 
electrica abgegraben worden, all das Wasser fließt unter dem Berg in 
den Lotru. Selbst der Fluss Capra an der Transfågåråsan-Straße wird 
durch Rohre umgeleitet, der Capra-Wasserfall ist ausgetrocknet.“


Zur Online-Petition (rumänisch):
 https://campaniamea.de-clic.ro/petitions/opriti-distrugerea-


defileului-jiului


Ein aktueller Bericht über das Kraftwerksprojekt am Schil ist auf der 
Website von Radio Romania International auch auf Deutsch und Eng-
lisch nachzulesen, hier ein Auszug: „Auch die vielen Fischarten sind 
bedroht, weil das hydrotechnische Projekt das Naturgebiet auch dahin-
gehend bedroht, dass es auf bestimmten Abschnitten die Trockenlegung 
des Jiu-Flusses voraussetzt. Zudem besteht auch für das Tourismus- 
geschäft ein gewisses Risiko, weil der Fluss mit seinen 20 Kubikmetern pro 
Sekunde beim Schluchteingang der beste Raftingstandort in Rumänien 
ist – nach Angaben von Experten verringert sich der Durchfluss nach den 
Bauarbeiten auf nur 2,7 Kubikmeter pro Sekunde, was für den eigentlich 
umweltverträglichen Extremsport das Aus bedeuten könnte. Cålin Dejeu 
hat bereits in einer Petition mit 20.000 Unterschriften den Stopp des 
Projekts gefordert und auch den Gerichtshof der EU angerufen.“
 http://www.rri.ro/de_de/wasserkraft_gefaehrdet_natur_in_der_


jiu_schlucht-2566231
Auch der WWF hat den Fall aufgegriffen:


 http://wwf.panda.org/?306250/Hydropower%2Dproject%
 2Din%2DDefileul%2DJiului%2DNational%2DPark%2Dbreaches
 %2DEU%2Denvironmental%2Dlaw


Welches großartige Naturerbe und welche ausgezeichneten Wild- 
wasserstrecken am Schil durch den Kraftwerksbau dem Untergang 
geweiht sind, dokumentiert der rumänische Fernsehreporter Dan 
Påvåloiu in einem 24-minütigem Video einer Befahrung („Naturå i 
aventurå – Rafting pe Jiu“) – womöglich der „last descent“?
 https://www.youtube.com/watch?v=NzXcjtSZ6VA
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Die GRÜNE LIGA lud von Januar bis Juli 2017 gemeinsam mit Fluss- 
initiativen, Umweltorganisationen und Wissenschaftseinrichtungen 
zu einer Reihe von sieben Flussfilmfesten ein. Stationen der Fluss-
filmtour waren Berlin, München, Türkheim, Augsburg, Dessau und 
Innsbruck. Zudem war die GRÜNE LIGA gemeinsam mit dem Sustain- 
able Water Network – SWAN Ireland Mitveranstalter der ersten Aus-
gabe von „Wild & Scenic Dublin – A film festival about water and our 
world“. Das Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB 
Berlin), die Balkanflüsse-Kampagne „Save the Blue Heart of Europe“, 
die Initiative GegenStrömung, der WWF Deutschland und seine Part-
ner im Projekt Alpenflusslandschaften, die Stiftung Living Rivers, die 
Wertachfreunde, die Lech-Allianz und der WWF Österreich mit dem 
von ihm veranstalteten River Walk 2017 sowie Patagonia und das 


WILD & SCENIC FILM FESTIVAL waren Partner der Tour. Zum Auftakt prä- 
sentierte das zweieinhalbtägige Flussfilmfest Berlin über 40 Filme und 
bot in Diskussionsrunden Gelegenheit zum Austausch mit Wissen- 
schaftlern, Filmemachern und Umweltaktivisten. Fünf Programmblöcke 
thematisierten die Faszination frei fließender Flüsse und ihre ökolo-
gische, soziale und kulturelle Bedeutung, aber auch ihre weltweite 
Bedrohung durch Wasserkraft- und Staudammprojekte.


Die Flussfilmfeste rufen dazu auf, die letzten Wildflüsse in Europas 
Bergregionen zu erhalten – von den Alpen bis in die Karpaten und 
auf den Balkan – und zeigen Möglichkeiten auf, sich hierfür zu enga-
gieren. Das Projekt wurde von Umweltbundesamt und Bundesumwelt- 
ministerium mit Mitteln der Sonderbriefmarke „Die Alpen – Vielfalt in 
Europa“ unterstützt.


Rückblick auf die Alpine Wildflüsse – Flussfilmtour 2017


„Freiheit für die Flüsse!“ fordert die Coalition for the Protection of 
Rivers of Bosnia and Herzegovina mit einer spektakulären Aktion: Einer 
14 m hohen Figur auf einer funktionslosen Staumauer in der Bascica. 
Angesichts von 300 geplanten neuen Wasserkraftwerken warnt das 
Bündnis vor der Zerstörung, die den Flüssen in Bosnien-Herzegowina 
droht. Der Idbar-Staudamm musste wegen enormer Sicherheitsrisiken 
bereits kurz nach seinem Bau 1959 stillgelegt werden. „As the Bascica 
River is free, we want all the rivers to be free.” Die Koalition wurde im 
Juni 2016 von über 20 Organisationen sowie Einzelpersonen gegrün-
det. Weitere Informationen und Kurzvideo:


 http://balkanrivers.net/de/aktuell/freiheit-f%C3%BCr-die-
fl%C3%BCsse-bosnien-und-herzegowina


Mit Pflanzen im Süßwasser präsentiert der 
Kosmos-Verlag ein reich bebildertes Bestim-
mungsbuch für Unterwasserpflanzen. Der kom- 
pakte Naturführer, der 140 Pflanzenarten un-
serer Seen vorstellt, wurde in Zusammenarbeit 
mit dem NABU und dem Verband Deutscher 
Sporttaucher (VDST) erstellt und geht in der 
30-seitigen Einleitung auch auf die Bedeutung 
der Unterwasserflora für die Gewässer und ihre 
Qualität ein.


 Silke Oldorff, Tom Kirschey, Volker Kraut- 
krämer: Pflanzen im Süßwasser, 288 Seiten (nicht wasserfest), mit 
427 Farbfotos und Zeichnungen, 16,99 Euro.


Mehr zum Projekt „Naturkundliches Tauchen“:


 https://www.nabu-naturschutztauchen.de


Die GRÜNE LIGA unterstützt 2017 zwei Kampag-
nen: „Rettet unser Wasser“ fordert als Bündnis 
den Ausstieg aus Braunkohlebergbau und -ver-
stromung. Als Folge des Braunkohlebergbaus in 
der Lausitz werden die Spree und viele Zuflüsse 
durch Eisen und Sulfat stark beeinträchtigt. 
Zur Petition des Bündnisses, die online unter-


zeichnet werden kann:   www.rettet-unser-wasser.de
„Stoppt die Gülle-Verschmutzung – Schützt unser Wasser!“ fordern 


der BDEW und acht weitere Organisationen: Die massive Überdüngung 
der deutschen Felder durch die industrielle Landwirtschaft gefährdet 
zunehmend das Grundwasser. Zu den Forderungen des Kampagne:


 www.guelleverschmutzung-stoppen.de
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Bundeskontaktstelle Wasser


Gewässerschutz im Zeichen 
der Wasserrahmenrichtlinie 


Beteiligung der Öffentlichkeit bei 
der Bewirtschaftungsplanung für 


die Gewässer


Das Projekt „Steckbriefe zur wirksamen WRRL-Umsetzung“ wird fi nanziell vom Bun-


desumweltministerium und vom Umweltbundesamt gefördert. Die Förderer über-


nehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und die Vollständigkeit 


der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Die geäußerten An-


sichten und Meinungen müssen nicht mit denen der Förderer übereinstimmen. 


GRÜNE LIGA e.V. 
Bundeskontaktstelle Wasser
Michael Bender, Tobias Schäfer,  
Katrin Kusche 
Prenzlauer Allee 230 
10405 Berlin
Tel:  +49 (0)30 44 33 91 -44 
Fax:  +49 (0)30 44 33 91 -33 
Web: www.wrrl-info.de 
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Stand:  12/2006
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Layout:  Sabine Teutlof f  • sabineteutlof f@yahoo.de
T itelfoto:  Stephan Gunkel,  Elbef lut 2002


Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie 


Das zentrale Ziel der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist der 
gute Zustand der Gewässer — Oberfl ächengewässer und 
Grundwasser —, der bis zum Jahr 2015 erreicht werden soll. 
Mit ihren ambitionierten Umweltzielen und den Vorgaben zur 
umfassenden Betrachtung biologischer Parameter führt die 
WRRL den Ökosystem-Ansatz in die europäische Wasserwirt-
schaft ein: Die Bewirtschaftung der Gewässer muss sich künf-
tig an den Zielen für die Qualität der Gewässer als Lebensraum 
der aquatischen Flora und Fauna ausrichten, wobei der gute 
Zustand von einem natürlichen, sehr guten Referenzzustand 
abgeleitet wird. 
Der gute Zustand setzt sich bei den Oberfl ächengewässern 
aus den Komponenten ökologischer Zustand und chemischer 


Zustand zusammen. Die 
Richtlinie formuliert 
zudem ein grundsätz-
liches Verschlechte-
rungsverbot für den 
Zustand der Gewässer. 
Ein zentrales Beurtei-
lungskriterium für den 
Zustand des Grundwas-
sers ist, ob durch an-
thropogen verursachte 
Absenkungen oder 
chemische Belastungen 
des Grundwassers eine 


Beeinträchtigung von grundwasserabhängigen Ökosyste-
men oder Gewässern zu befürchten ist. EU-weit verbindliche 
Grenzwerte gelten für Nitrat (50 mg/l) und für Pfl anzen-
schutzmittel. 
Eine Reihe von Schadstoffen, die so genannten prioritären 
Stoffe, unterliegen besonderen — noch durch eine Tochter-
richtlinie auszugestaltenden — Regelungen, die in einem 
kombinierten Ansatz emissionsbezogene Begrenzungen und 
immissionsbezogene Qualitätsziele verbinden sollen, um 
die Konzentration dieser Schadstoffe in den Gewässern zu 
reduzieren.


Grundprinzipien bei der Umsetzung 
der WRRL


Die WRRL führt die integrierte Bewirtschaftung innerhalb 
von Flussgebietseinheiten, d.  h. den Einzugsgebieten gro-
ßer (z. B. Rhein, Elbe, Donau) bzw. benachbarter kleinerer 
Flüsse (z. B. Warnow/Peene) ein, mit der Verpfl ichtung zur 
grenzüberschreitenden Kooperation. 


Durch eine gemeinsame Umsetzungsstrategie (Common 
Implementation Strategy — CIS) begleiten die EU-Kommis-
sion und die Wasserdirektoren die Aktivitäten der Mitglied-
staaten u. a. durch die Erstellung von Leitfäden. Die Um-
weltverbände sind über das Europäische Umweltbüro (EEB) 
in Brüssel und den WWF an diesem Prozess beteiligt.
In Deutschland sind die Umweltministerien der Bundeslän-
der für die Umsetzung der WRRL verantwortlich. Die Länder 
koordinieren ihre Aktivitäten zum Teil in Flussgebietsgemein-
schaften und bundesweit über die LAWA, die Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Wasser. In den Internationalen Fluss-
kommissionen, in denen an Donau, Elbe, Oder und Rhein 
die WRRL-Umsetzung grenzüberschreitend abgestimmt wird, 
haben die Umweltverbände Beobachterstatus.


Die WRRL nutzt als erste EU-weit verbindliche Regelung 
ausdrücklich ökonomische Instrumente zur Umsetzung 
umweltpolitischer Ziele. Maßnahmen sollen möglichst effi -
zient kombiniert werden. Für die Bewirtschaftungsplanung 
bedarf es einer langfristig angelegten wirtschaftlichen Ana-
lyse der Wassernutzungen.


GRÜNE LIGA-Projekt: 
Steckbriefe zur WRRL-Umsetzung


Im Rahmen des vom Bundesumweltministerium und vom 
Umweltbundesamt geförderten Projekts Steckbriefe zur 
wirksamen WRRL-Umsetzung wollen wir die Gewässer-
schutz-Aktivitäten der Umweltverbände unterstützen und 
Argumentationshilfen für die Diskussion der Bewirtschaf-
tungsplanung für die Gewässer zur Verfügung stellen. Kern-
stück ist die Aufbereitung von guten Beispielen in Form von 
Steckbriefen. Umweltverbänden und Wasserwirtschaftsver-
waltungen soll damit der Blick auf die Palette von möglichen 
Handlungsansätzen, die für die Maßnahmenprogramme 
gemäß WRRL in Frage kommen, geschärft werden.


Angebote der GRÜNEN LIGA


Die GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser ist seit Jahren in 
der Gewässerschutzpolitik aktiv. Sie koordiniert den bundes-
weiten Gesprächskreis Wasser im Deutschen Naturschutzring 
und ist Mitglied der Water Working Group des Europäischen 
Umweltbüros (EEB) in Brüssel.


Zu den Angeboten der GRÜNEN LIGA gehören:


 • Seminare zur WRRL-Umsetzung
 • das Rundschreiben WRRL-Info


 • das monatlich erscheinende Wasserblatt mit 
  Kurzmeldungen und Terminen
 • der GRÜNE LIGA-Wasserverteiler (E-Mail)
 • ein umfangreiches Informationsangebot auf 
  www.wrrl-info.de


Große Flussgebietseinheiten in Mitteleuropa  Karte: Stephan Gunkel/ERN


Umweltziele der WRRL  Abbildung: Peter Pollard
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Konfliktfelder


Die ökologischen Entwicklungsziele werden in vielen Fällen 
mit landwirtschaftlicher Praxis, Maßnahmen zum Hoch-
wasserschutz sowie mit der Wasserstraßen- und der Was-
serkraftnutzung in Konfl ikt geraten. Diese Konfl iktfelder 
müssen daher zu den wichtigen wasserwirtschaftlichen 
Fragen gezählt werden, die besonders detailliert zu be-
trachten sind. Den Rahmen für Ausnahmeregelungen gibt 
bei allen Wassernutzungen immer die WRRL vor.
Ein überwiegender Anteil der Gewässerbelastungen geht 
von der landwirtschaftlichen Flächennutzung und der aus 
ihr resultierenden Gewässerunterhaltung aus. Bei aller Un-
übersichtlichkeit der Agrarpolitik sollte in den Diskussionen 
um verfügbare Finanzmittel nicht aus dem Blick geraten, 
dass diese Gewässerbelastungen mit öffentlichen Mitteln 
umfangreich subventioniert werden. Eine Annäherung an 
das Verursacherprinzip wäre hier auch unter dem Aspekt 
der Kosteneffi zienz geboten. Die Inhalte der entschädi-
gungsfrei einzuhaltenden guten fachlichen Praxis sowie die 
Honorierung ökologischer Leistungen und ihre Abgrenzung 
von Unterlassenssubventionen sind vor dem Hintergrund 
der WRRL bislang noch wenig diskutiert worden.
Die bis Mai 2009 nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bzw. 
Landesrecht zu erstellenden Hochwasserschutzpläne soll-
ten in enger Kopplung mit den Bewirtschaftungsplänen erar-
beitet und auch gemeinsam mit diesen im Entwurfsstadium 
öffentlich ausgelegt werden.
Insbesondere an Donau, Elbe und Oder gefährden die 
Nutzung und die Unterhaltung der Wasserstraßen sowie 


Ausbauplanungen, z. T. im 
Rahmen der „Transeuropäi-
schen Netze“, die Ziele des 
Gewässer- und Naturschut-
zes. Ein gravierendes Defi zit 
der Bestandsaufnahme be-
steht darin, dass gerade bei 
der Wasserstraßennutzung 
keine belastbaren ökonomi-
schen Daten vorliegen, die 
für eine künftige Abwägung 
von Zielen erforderlich sind.


Immenser Handlungsbedarf an den 
Gewässern 


Der gute Zustand wird an den meisten Gewässern nur mit um-
fangreichen und vielfältigen Maßnahmen zu erreichen sein. 
Welcher immense Handlungsbedarf besteht, verdeutlichen 
die Ergebnisse der Bestandsaufnahme 2005: Nach dieser 
ersten vorläufi gen Einschätzung verfehlen mindes-
tens 60% der Gewässer in Deutschland den guten Zu-
stand. Defi zite in der Gewässerstruktur und die Belas-
tung mit Nährstoffen stellen dabei die weitaus wichtigste 
Ursache dar.


Die zentralen Ansatzpunkte 
für Maßnahmen sind folglich:
• Verbesserung des Gewäs- 
 serstruktur und Renatu- 
 rierung
• Herstellung der biologi- 
 schen Durchgängigkeit
• naturnahe Entwicklung  
 von Auenbereichen  
• Reduzierung von Nähr- 
 stoffeinträgen, v.a. aus  
 der Landwirtschaft
• Reduzierung von Schad- 
 stoffeinträgen.


Bewirtschaftungsplanung


Den Rahmen für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer-
situation bilden die Bewirtschaftungspläne und Maßnah-
menprogramme, die von Ende 2006 bis Ende 2009 erarbeitet 
werden. Die Vorgaben der WRRL beziehen sich weniger auf 
Inhalte, Format und Ausgestaltung der Planung, als vielmehr  
auf das Ziel des guten Zustands. Es ist offensichtlich, dass 
dieses Ziel nur mit einer breiten Palette von Instrumenten 
erreicht werden kann, die von einzelnen wasserbaulichen 
Maßnahmen bis hin zur Umgestaltung der Agarumweltpolitik 
reicht. 
Sinnvollerweise müssen Maßnahmen aber auch schon vor 2009 
ergriffen werden. Dabei gilt es, sich bietende Chancen zu nutzen, 
etwa bei Bauwerken wie Wehren und Deichen, deren technische 
Lebensdauer abgelaufen ist. So stellt etwa auf Landwirt-
schaftsfl ächen die 
Freilegung von ver-
rohrten Gewässern 
heute i. d. R. die auch 
ökonomisch sinnvol-
lere Alternative zum 
Neubau dar.
Die Festlegung von 
Ausnahmen ist in die 
Bewirtschaftungspla-
nung eingebunden, 
insbesondere die Aus-
weisung der erheblich 
veränderten Wasser-
körper. Diese Einstu-
fung muss jeweils mit 
den unverhältnismäßig 
hohen Kosten einer 
Verbesserung bzw. den 
Grenzen der techni-
schen Machbarkeit be-
gründet werden.


Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach Artikel 14 WRRL


Die Anhörung der Öffentlichkeit erfolgt in drei Etappen 
(siehe Zeitplan unten). Über diese Information und Anhö-
rung hinaus verpfl ichtet die WRRL die zuständigen Behör-
den, die aktive Beteiligung zu fördern. Die Chancen aktiver 
Beteiligung liegen in einer höheren Qualität und besseren 
Akzeptanz der Planungen, aber auch in der Einbindung von 
Akteuren, die sich an der Umsetzung von Maßnahmen mit 
eigenen Kapazitäten beteiligen. Die Umweltverbände sind 
hier aufgefordert, insbesondere die Kopplung mit Natur-
schutzzielen sowie die Einhaltung des Verschlechterungs-
verbots einzufordern: Ausnahmen von den Umweltzielen 
müssen Ausnahmen bleiben und dürfen nicht zur Regel 
werden. 


Naturschutz als Ziel der 
Gewässerbewirtschaftung


Naturschutz ist ein explizites Ziel der WRRL: In gewässerbe-
zogenen Schutzgebieten, insbesondere denen des Natura 
2000-Netzwerkes, sind deren Schutzziele zugleich Ziele der 
Gewässerbewirtschaftung. Die Wasserwirtschaft muss zum 
Erreichen der Schutzziele beitragen. 
Generell orientieren sich die in der WRRL formulierten Ent-
wicklungsziele für Gewässer am Ansatz des Prozessschutzes. 
Dies macht die Einbeziehung der Auen bei Renaturierungs-
maßnahmen zwingend notwendig. Ein weiteres zentrales 
Anliegen aus Sicht des Naturschutzes ist, dass es auch zur 
von der WRRL geforderten Verbesserung des Zustands von 
grundwasserabhängigen Ökosystemen und Feuchtgebieten 
kommt.


Zeitplan zur Umsetzung der WRRL (Auszug)


2003 Umsetzung in nationales Recht und Bestimmung der zuständigen Behörden
2004 Erste Bestandsaufnahme zum Gewässerzustand in den Flussgebieten (Bericht 2005)
2006 Einrichtung der Monitoringnetze
2006-09 Aufstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme


- Zeitplan und Arbeitsprogramm (2006)
- Überblick über die wichtigsten Wasserbewirtschaftungsfragen (2007)
- Entwurf der Pläne und Programme (2008)
dabei Anhörung der Öffentlichkeit mit jeweils sechsmonatiger Frist zur Stellungnahmet


2009 Fertigstellung der Bewirtschaftungspläne
2009 Aufstellung von Hochwasserschutzplänen gemäß WHG


2009-12 Umsetzung von Maßnahmen


Ergebnis der Bestandsaufnahme 2005 


für die größeren Oberfl ächengewässer: 


Die rot gefärbten Gewässer verfehlen 


voraussichtlich den guten Zustand. 


Karte: BMU/UBA


Auen gehören zum Fließgewässer. Ohne „laterale Konnek-


tivität“ wird der gute Zustand schwer zu erreichen sein. 


Abbildung Geländemodell: Uwe Koenzen 


Schema Auenquerschnitt: Joachim Drüke


Neulich in der Kulturlandschaft . . .  Foto: Stephan Gunkel
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Mit der am 22. Dezember 2000 in Kraft getretenen 
EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) begann eine neue 
Ära im europäischen Gewässerschutz. Erstmals wur-
den Ziele für den ökologischen Zustand der Oberflä-
chengewässer mit verbindlichen Fristen festgelegt, 
ein Verschlechterungsverbot für den Gewässerzustand 
postuliert und die flussgebietsweite Bewirtschaftungs-
planung mit umfassender Öffentlichkeitsbeteiligung 
vorgeschrieben. Zugleich führte die Wasserrahmen-
richtlinie die Anwendung ökonomischer Instrumente 
in die europäische Wassergesetzgebung ein. 


Die ökonomischen Elemente der Wasserrahmenrichtli-
nie sind kein Selbstzweck. Sie dienen der Unterstüt-
zung der Umweltziele, flankieren und ergänzen ord-
nungsrechtliche und planerische Vorgaben und sind 
wichtige Instrumente zur Integration des Gewässer-
schutzes in andere Politikbereiche. Jedoch wurden – 
wie diese GRÜNE LIGA-Zwischenbilanz zehn Jahre nach 
Verabschiedung der WRRL deutlich zeigt – die ökono-
mischen Elemente der WRRL in die nationale Wasser- 
politik der Mitgliedsstaaten und die Bewirtschaftung 
der Flussgebiete bislang nur unzureichend implemen-
tiert.


Die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen war 
ein integraler Bestandteil der Bestandsaufnahme, der 
2005 abgeschlossenen ersten Analyse der Flussgebiete. 
Die Bewirtschaftungspläne für die Flussgebiete – der 
über viele Jahre vorbereitete wichtigste Meilenstein 
für die künftige Gestaltung der Wasserwirtschaft in der 
Europäischen Union – waren bis Ende 2009 aufzustellen 
und bis März 2010 zu veröffentlichen. Diese Frist konn-
te trotz der föderalen Zuständigkeit für das gesamte 
Bundesgebiet eingehalten werden. Der Festlegung von 
Ausnahmen sowie der Auswahl von Maßnahmen sollten 
auch Kosten- und Effizienzaspekte zugrundeliegen. 
Die Einführung grundsätzlich kostendeckender Wasser- 
preise als Kernelement einer nachhaltigen Wassernut-
zung war EU-weit für das Jahr 2010 vorgesehen.


» 
Das Fazit der GRÜNEN LIGA zur WRRL- 
Umsetzung lautet im Jahr 2010 jedoch:  


Die Chancen, die das ökonomische Instrumenta-
rium der WRRL bietet, werden im ersten Bewirt-
schaftungszeitraum nicht genutzt.


Die EU-Kommission kam bei der Beurteilung der Be-
standsaufnahme zu ähnlichen Erkenntnissen: “The 
economic analysis of most Member States are incomplete 
and is therefore one of the biggest shortcomings in the 
WFD implementation so far” (Europäische Kommission 
2007).


Ohne solide ökonomische Analysen und Bewertungen 
der vielfältigen Wassernutzungen und der Bewirtschaf- 
tungsmaßnahmen läuft die Gesellschaft Gefahr, weiter- 
hin immense Fehlallokationen von Geldern und öffent-
lichen Gütern in Kauf nehmen zu müssen, die Wasser-
ressourcen ineffizient und nicht nachhaltig zu nutzen 
und die Gewässerökosysteme signifikant zu schädigen.


Es besteht daher dringender Handlungsbedarf. Das 
ökonomische Instrumentarium muss zügig zur Anwen-
dung kommen und darf nicht auf den zweiten Bewirt-
schaftungszeitraum verschoben werden: Direkte und 
verdeckte Subventionen für Landwirtschaft, Energie-
wirtschaft, Wasserkraft, Bergbau, Binnenschifffahrt, 
Hochwasserschutz und weitere Wassernutzungen ge-
hören hinsichtlich ihrer gewässerökologischen Schad-
wirkung auf den Prüfstand. Vorhandene Instrumente 
zur Internalisierung von Umwelt- und Ressourcenkos-
ten, wie Wasserentnahmeentgelte, können durch Strei-
chen von Ausnahmetatbeständen in ihrem Wirkungs-
bereich deutlich ausgeweitet werden und sollten im 
gesamten Bundesgebiet Anwendung finden. Die Ein-
führung neuer Instrumente zur Senkung des Ressour-
cenverbrauchs, wie einer Stickstoffüberschussabgabe, 
ist geboten, eine schadstoffabhängige Steuer auf die 
Verwendung von Pestiziden und mineralischem Dünger 
dringend zu prüfen. 


Eine gute Gelegenheit, die Erfahrungen aus der Erar-
beitung der ersten Bewirtschaftungspläne für gezielte 
Fortschritte bei der Anwendung ökonomischer Instru-
mente zu nutzen, bietet die bis zum Jahr 2013 anste-
hende Überarbeitung der wirtschaftlichen Analyse der 
Flusseinzugsgebiete.  Das vorliegende Positionspapier 
fußt auf einer Betrachtung der Flussgebietsmanage-
mentpläne mit Flächenanteilen in der Bundesrepublik 
Deutschland und soll einen Diskussionsbeitrag liefern, 
um den Handlungsbedarf in konkreter Form zusam-
menzufassen.


I. Veranlassung







Ökonomische Analyse


Die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen (nach 
Artikel 5)


 ist Bestandteil des Berichts 2005 (erste Analyse 
der Flussgebiete)
 soll spätestens 2013 überprüft werden, danach 


alle 6 Jahre
 geht einher mit der Analyse der Auswirkung 


menschlicher Tätigkeiten auf den Zustand der Ober-
flächengewässer und des Grundwassers
 liefert die Datengrundlagen für die Deckung der 


Kosten der Wasserdienstleistungen und
die Beurteilung der kosteneffizientesten Maßnah-
menkombinationen


Die Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete ent-
halten


 eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Ana-
lyse des Wassergebrauchs (Artikel 5 und Anhang 
III)
 eine Liste der Umweltziele, insbesondere De-


tails hinsichtlich der Ausnahmetatbestände gemäß 
Artikel 4


Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen


Die Mitgliedsstaaten der EU sollen bis zum Jahre 2010 
dafür sorgen, dass die Wassergebührenpolitik ange-
messene Anreize für den Benutzer darstellt, Wasser-
ressourcen effizient zu nutzen. Dabei sollen die ver-
schiedenen Wassernutzungen (Industrie, Haushalte, 
Landwirtschaft) unter Berücksichtigung des Verur-
sacherprinzips angemessen zur Deckung der Kosten 
der Wasserdienstleistungen beitragen, einschließlich 
umwelt- und ressourcenbezogener Kosten (Artikel 9 
WRRL).


Strittig ist zwischen der EU und einigen Mitgliedsstaa-
ten die Interpretation der Definition der Wasserdienst-
leistungen (Artikel 2):
Umfasst die Aufstauung und Speicherung von Oberflä-
chen- und Grundwasser für wirtschaftliche Tätigkeiten 
jeder Art auch die Landwirtschaft, die Binnenschiff-
fahrt, den Bergbau, den Hochwasserschutz, die Was-
serkraft und die Landentwässerung? Hierzu laufen 
Vertragsverletzungsverfahren.


Zum Verhältnis von ökonomischen Aspekten
und Umweltzielen


 Unverhältnismäßig hohe Kosten sind neben der 
technischen Durchführbarkeit regelmäßiges Krite-
rium für Ausnahmeregelungen vom Umweltziel des 
guten Zustands:
  erheblich veränderte und künstliche Gewässer
  Fristverlängerung, Festlegung minderer Um- 
  weltziele
  Verschlechterung


 Die nutzbringenden Ziele bzw. die ökologischen 
und sozioökonomischen Erfordernisse, denen die 
Veränderung von Wasserkörpern dient, dürfen nicht 
durch andere Mittel erreichbar sein, die eine we-
sentlich bessere Umweltoption darstellen:
  Verschlechterungsverbot
  Ausweisung von künstlichen und erheblich ver-
  änderten Wasserkörpern


 Wenn der Nutzen der neuen Änderungen für Ge-
sundheit, Sicherheit oder nachhaltige Entwicklung 
den Nutzen der WRRL-Ziele übersteigt, kommt eine 
Ausnahme vom Verschlechterungsverbot in Be-
tracht:
  Ausnahmetatbestände gemäß Artikel 4.7


 Maßnahmen, die eine effiziente und nachhaltige 
Wassernutzung fördern, um nicht die Verwirklichung 
der in Artikel 4 genannten Ziele zu gefährden, gehö-
ren zu den Mindestanforderungen, die an die Maß-
nahmenprogramme gestellt werden:
  grundlegende Maßnahmen gemäß
  Artikel 11.3 (c)


II. Hintergrund: 
Ökonomische Instrumente in der WRRL
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Bewirtschaftungspläne


Die in den Bewirtschaftungsplänen enthaltenen Zu-
sammenfassungen der wirtschaftlichen Analyse beru-
hen auf den Ergebnissen der Bestandsaufnahme von 
2004, die wiederum auf Daten von 2000 bis 2002 fu-
ßen. Teilweise gab es Ergänzungen in Form neuer Hin-
tergrunddokumente und weiterer Aktualisierungen. 
Manche Bundesländer haben keinen eigenen Bewirt-
schaftungsplan erarbeitet, so dass auf den übergeord-
neten Plan des Flusseinzugsgebiets verwiesen wird.


Betriebswirtschaftliche Kostendeckung von 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung


Das Prinzip der Kostendeckung ist in der Bundesre-
publik als zentraler Bestandteil des Kommunalab-
gabenrechts in den Ländern seit langem umgesetzt 
und gesetzlich verankert. Die Gebührensätze für die 
in Deutschland traditionell bei den Kommunen ange-
siedelte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
werden „auf Grundlage von Kostendeckung, Gleichbe-
handlung und Äquivalenz“ festgelegt. Diese Kosten-
deckung wird grundsätzlich in allen Bundesländern 
erreicht. Die Kostendeckung der regulären Wasserprei-
se umfasst jedoch nur die (betriebs-)wirtschaftlichen 
Kosten und entspricht damit allein noch nicht der Kos-
tendeckung inklusive Umwelt- und Ressourcenkosten 
nach Artikel 9 WRRL.


In Deutschland wird bei der Gebührenberechnung für 
öffentliche Wasserdienstleistungen aufgrund der ein-
heitlichen Aufbereitung und der auch insoweit einheitli-
chen „Ware“ weder bei der Angebotsgestaltung noch bei 
der Gebührenberechnung zwischen den Abnehmern in 
verschiedenen Wirtschaftssektoren unterschieden. Für 
einzelne Großabnehmer gelten Sonderkonditionen.


Abwasserabgabe


Die Erhebung der bundesweit einheitlichen Abwas-
serabgabe dient in den Ländern durchgehend zur In-
ternalisierung von Umweltkosten. Die Abgabe schafft 
Anreize, Einleitungen zu verringern. Hierdurch werden 
Ressourcenkosten vermindert.


Wasserentnahmeentgelte


In allen elf Bundesländern, in denen Abgaben auf die 
Entnahme von Grund- und/oder Oberflächenwasser er-
hoben werden, gelten sie immer auch als Internalisie-
rungsinstrument für Umwelt- und Ressourcenkosten. 
Eine Lenkungswirkung zum schonenden Umgang mit 
der Ressource soll dabei bereits durch die Erhebung 
der Abgabe erzielt werden. Hinzu kommt die Finanzie-
rungsfunktion für gewässerschützende Maßnahmen.


Weitere Instrumente zur Internalisierung von
Umwelt- und Ressourcenkosten


Eine Reihe weiterer Abgaben und Zahlungen, die bun-
desweit oder landesspezifisch zur Anwendung kom-
men, werden in einigen Bewirtschaftungsplänen als 
Instrumente zur Internalisierung von Umwelt- und 
Ressourcenkosten bezeichnet. Dies legt eine Interpre-
tation der mit einer Abgabe belegten Nutzung als Was-
serdienstleistung im Sinne der WRRL nahe, für die nach 
Artikel 9 WRRL eine Internalisierung geboten ist.


 Die bundesweit erhobenen Schifffahrtsabgaben 
werden in Niedersachsen unter den Instrumenten 
zur Internalisierung externer Kosten angeführt. Ein 
richtiger Ansatz; in der Realität tragen die Schiff-
fahrtsabgaben jedoch nur einen Bruchteil zur Kos-
tendeckung der Wasserstraßennutzung bei, von Um-
welt- und Ressourcenkosten gar nicht zu reden.
 In Baden-Württemberg werden das (zusätzlich 


zum „Wasserpfennig“ existierende) Wassernut-
zungsentgelt für Wasserkraftanlagen (Einnahmen: 
etwa 2 Mio. EUR im Jahr) und auch die Fischereiab-
gabe als Internalisierungsinstrumente angeführt.


Ordnungsrechtliche Genehmigungen werden in allen Be-
wirtschaftungsplänen als Internalisierungsinstrument 
eingestuft. Die Auflagen und Bedingungen in was-
serrechtlichen Zulassungen für Schutz-, Vorsorge- und 
Ausgleichsmaßnahmen vermeiden Umweltbelastungen 
bzw. gleichen diese aus. Dazu zählt auch der natur-
schutzrechtliche Ausgleich oder Ersatz. Obwohl ord-
nungsrechtliche Vorgaben üblicherweise nicht zu den 
ökonomischen Instrumenten gezählt werden, dienen 
sie der Internalisierung von Umweltkosten, da sie ent-
sprechende Belastungen verhindern oder verteuern.


III. Ökonomische Instrumente in den deutschen 
Flussgebietsbewirtschaftungsplänen
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Ermittlung von Umwelt- und Ressourcenkosten


Alle Bundesländer betonen, dass eine genaue Definition 
der Umwelt- und Ressourcenkosten noch aussteht. In den 
wirtschaftlichen Analysen kommt zum Ausdruck, dass 
für die Wasserdienstleistungen die Umwelt- und Ressour- 
cenkosten nicht vollständig ermittelt werden konnten, 
sondern lediglich der „internalisierte” Anteil, also der 
Anteil, der im Rahmen von Auflagen, im Zuge von Geneh- 
migungen bzw. Abgaben oder ähnlichem mit in die tat-
sächlichen wirtschaftlichen Kosten eingeflossen ist.


Die Wassermengensituation in Deutschland wird von 
Bund und Ländern als weitgehend unproblematisch an-
gesehen, da nur regionale oder saisonale Wasserknapp-
heiten vorkommen. Die entsprechenden Ressourcenkos-
ten werden nach Länderaussage durch die genannten 
Instrumente abgedeckt. Diese Einschätzung ignoriert 
aber die regional zum Teil gravierenden Probleme im 
Landschaftswasserhaushalt, insbesondere die Pro-
blematik übermäßiger Entwässerung von Mooren und 
Feuchtgebieten. Problematisch ist auch, dass Ressour-
cenkosten allein bei Wassermengenproblemen gesehen 
werden. Dabei wird außer Acht gelassen, dass gravie-
rende Nutzungskonkurrenzen im Bereich der Wasserqua- 
lität bestehen, so bei der Verschmutzung der Trinkwas-
serressourcen durch Einträge aus der Landwirtschaft.


Fristverlängerungen aufgrund unverhältnismäßig 
hoher Kosten


Die Unverhältnismäßigkeit von Kosten wurde als Be-
gründung für Fristverlängerungen nur sehr selten in 
Anspruch genommen. Beispiele:


 FGG Elbe: Oberflächenwasserkörper: 94 Fließ- 
  gewässer, 20 Seen;
   Grundwasser: 19 Wasserkörper
 FGG Oder: keine
 FGG Weser: 70 Wasserkörper (entspricht 9 % der 


  Wasserkörper)
 FGG Rhein: wenige Einzelfälle


Die Herleitung der Unverhältnismäßigkeit ist in der 
Regel dürftig. Häufig wird das Eckpunktepapier „Ge- 
meinsames Verständnis von Begründungen zu Fristver-
längerungen“ der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA) herangezogen. Dieses bleibt jedoch 
unkonkret und gibt keine Orientierung in quantitativer 


Hinsicht. Einzige Beispiele für konkrete Schwellenwer-
te für die Unverhältnismäßigkeit von Kosten: Schles-
wig-Holstein hat einen durchschnittlichen Kosten-
bedarf von rund 245.000 EUR/km Gewässerlänge als 
Schwellenwert zur Erreichung des guten Zustands for-
muliert. In Thüringen gelten für die Eliminierung von 
Phosphor 150.000 EUR/t und von Ammonium 40.000 
EUR/t als Schwellenwert, den Maßnahmen zumindest 
im ersten Bewirtschaftungszeitraum nicht übersteigen 
dürfen.


Kosteneffizienteste Maßnahmenkombinationen


Alle Bundesländer führen an, den allgemeinen Grund-
satz der Kosteneffizienz bei der Maßnahmenauswahl 
zu berücksichtigen. Die Einzelheiten hierzu bleiben 
jedoch meist unklar. Viele Länder berufen sich auf das 
UBA-Handbuch zur Auswahl der kosteneffizientesten 
Maßnahmenkombinationen.


Als weitere Quellen werden der Katalog der LAWA für 
Umsetzungsbeispiele, Kosteneffizienzprogramme und 
-studien sowie eigene Erfahrungen mit effizienten Maß- 
nahmen benannt. In Bayern werden im Kontext der 
Kosteneffizienz von Maßnahmen Selbstverständlich-
keiten wie die Einhaltung der guten fachlichen Praxis, 
die Einhaltung von Vergabevorschriften und Haushalts-
vorschriften sowie die Umsetzung von Maßnahmen 
durch Landwirte mit Beteiligung der Fachbehörden 
und gezieltem Einsatz von Fördermitteln angeführt.


Schleswig-Holstein legt bei der Einschätzung der 
Kosteneffizienz eine Formel zugrunde, die die Maß-
nahmenkosten für die Zielerreichung, die Länge bzw. 
Fläche des Wasserkörpers und einen „Prioritätsfaktor“ 
beinhaltet (KE = MK


WK
  / L


WK
  x PF).


In Thüringen erfolgte die Auswahl von Maßnahmen-
kombinationen in einem nachvollziehbaren Prozess 
(Verfahren BASINFORM): Anhand von Zielwerten (che-
mischen Parametern) wurden unter Berücksichtigung 
zukünftiger Entwicklungen Maßnahmenarten zu einem 
Maßnahmenkatalog zusammengestellt. Nach einer Vor- 
auswahl erfolgte die Auswahl geeigneter Maßnahmen-
kombinationen unter Berücksichtigung der Kosten- 
effizienz als wesentlichem Kriterium. Dabei kamen 
auch die oben genannten Schwellenwerte für die Un-
verhältnismäßigkeit von Kosten zur Anwendung.
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1 Wirtschaftliche Analyse (allgemein):
Liefern die Daten eine ausreichende Informationsbasis zur Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeutung der Wassernutzungen?


2 Erheblich veränderte Gewässer:
Werden konkrete Aussagen zur Unverhältnismäßigkeit der Kosten gemacht?


3 Ausnahmen (Fristverlängerungen und weniger strenge Umweltziele):
Werden konkrete Aussagen zur Unverhältnismäßigkeit der Kosten gemacht?


4 Verursacherprinzip und Grundsatz der Kostendeckung:
a) Wurden alle relevanten Wassernutzungen als Wasserdienstleistungen qualifiziert?


b) Sind die Preise für die öffentliche Wasserversorgung/Abwasserentsorgung kostendeckend?


c) Wurden Kostendeckungsgrade für die übrigen im Bewirtschaftungsplan definierten Wasserdienstleistungen
(landwirtschaftliche Bewässerung, industrielle Eigenwasserversorgung) ermittelt?


5 Anreizwirkung der Wasserpreise:
Liefern die Wasserpreise/Abwassergebühren Anreize für einen sparsamen und effizienten Wasserverbrauch in


der öffentlichen Wasserversorgung/Abwasserentsorgung?


Industrie?


Landwirtschaft, Bergbau?


6 Internalisierung von Umwelt- und Ressourcenkosten:
a) Wurden die Umwelt- und Ressourcenkosten der Wasserdienstleistungen ermittelt?


b) Wurde versucht, Umwelt- und Ressourcenkosten durch Wasserentnahmeentgelte zu integrieren?


c) Werden die Einnahmen aus Wasserentnahmeentgelten zweckgebunden für Gewässerschutzmaßnahmen oder
ökologische Verbesserungen verwendet?


d) Wurde versucht, Umwelt- und Ressourcenkosten durch die Abwasserabgabe zu integrieren?


e) Werden die Einnahmen aus der Abwasserabgabe zweckgebunden für Gewässerschutzmaßnahmen oder
ökologische Verbesserungen verwendet?


7 Gegenläufige Subventionen:
a) Wurden gegenläufige Subventionen (Landwirtschaft, Binnenschifffahrt, Wasserkraft, Hochwasserschutz, ...)


identifiziert und beziffert?


b) Wurden gegenläufige Subventionen korrigiert?


8 Neue ökonomische Instrumente:
a) Wurden Förder- und Finanzierungsinstrumente in die Wasserwirtschaft neu aufgenommen oder erweitert?


b) Wurden neue Förderinstrumente in relevante Politikbereiche (Politikintegration!) eingeführt,
z.B. Fördertatbestände in Agrarumweltprogrammen?


c) Wurden neue ökonomische Steuerungsinstrumente eingeführt (z.B. Stickstoffüberschussabgabe)?


9 Kosteneffizienteste Maßnahmenkombinationen:
Wurden Maßnahmen nach ihrer Kosteneffizienz ausgewählt und priorisiert?


10 Nutzen für Umwelt und Gesellschaft:
a) Wurde der monetäre Wert ökologischer Verbesserungen ermittelt (geringere Unterhaltungskosten, ...)?


b) Wurde der Nutzen von Ökosystemdienstleistungen ermittelt?


schlecht/ mangelhaft/ mäßig/ gut/ sehr gut/
nie kaum teilweise vielfach immerFrage / Indikator


4)


5)


1)


2)


3)


11)


6)


7)


8) 9) 10)


12) 13)


* Diese Übersicht gibt die Einschätzung der GRÜNEN LIGA
wieder, die auf einer eigenen Auswertung der Bewirt-
schaftungspläne und Maßnahmenprogramme für die
Flussgebietseinheiten in Deutschland beruht.


1) In der Regel wird nur die Bruttowertschöpfung des Sektors
betrachtet; es fehlt der Bezug der wirtschaftlichen Bedeutung
zu den Belastungsfaktoren (pressures and impacts). Wassernut-
zungen wie Hochwasserschutz, Fischerei und Freizeitnutzun-
gen finden z.B. im deutschen Elbebericht keine Erwähnung.
2) Die Unverhältnismäßigkeit der Kosten ist nie der alleinige
Grund für die Inanspruchnahme von Fristverlängerungen, wurde
selten in Anspruch genommen und nicht im Einzelnen
begründet.
3) Die Unterlassung ist Anlass für ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Deutschland und andere EU-Mitgliedstaaten.
4) In 11 von 16 Bundesländern existieren Wasserentnah-
meentgelte. Die Länderregelungen weisen große Unterschiede
auf.
5) Zum Teil findet sich eine explizite Zweckbindung für
andersartige oder gegenläufige Maßnahmen wie Gewässer-
ausbau oder Deichbau; problematisch im Sinne des Verur-
sacherprinzips sind grundsätzlich auch Ausgleichszahlungen
in Trinkwasserschutzgebieten („pay the polluter principle“).
6) In vielen Bundesländern wurden Förderprogramme oder
-richtlinien zur Gewässerentwicklung neu eingeführt, um-
gestaltet oder mit mehr Mitteln ausgestattet. In den Bewirt-
schaftungsplänen tauchen hierzu allerdings keine Angaben
auf.
7) Z.B. Gewässerschutzmaßnahmen in Agrarumweltpro-
grammen in Sachsen und Thüringen; diverse Länder-Förder-
richtlinien für ökologische Gewässerentwicklung.
8) Neueinführung von Wasserentnahmeentgelten in Nordrhein-
Westfalen (2004) und im Saarland (2008); Abschaffung in
Hessen (2002).
9) Allerdings wurden Forschungsvorhaben hierzu vergeben.
10) Beratungsprogramme für Landwirte könnten als neue
Instrumente angesehen werden (z.B. Niedersachsen, Schleswig-
Holstein); sie werden in den Bewirtschaftungsplänen nicht
erwähnt.
11) Z.B. Priorisierung bei Investitionen in Abwasserbehand-
lungsanlagen in Thüringen.
12) Relevant für die Ermittlung von Umweltkosten, im Zu-
sammenhang mit der Prüfung der „besseren Umweltoption“
und dem Verschlechterungsverbot (Artikel 4.7). Allerdings
tauchen in den Bewirtschaftungsplänen bislang erstaun-
licherweise keine Fälle nach Artikel 4.7 auf.
13) Die Betrachtung des Nutzens von mehr Gewässerschutz
für Umwelt und Gesellschaft wird in der WRRL nicht zwingend
gefordert, entspricht aber dem Geist der Richtlinie. Schon
Erwägungsgrundsatz 1 deutet klar in diese Richtung: „Wasser
ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut,
das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden
muss.“
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Übersicht: Anwendung der ökonomischen Elemente der WRRL 


in der bundesdeutschen Praxis*







1 Wirtschaftliche Analyse (allgemein):
Liefern die Daten eine ausreichende Informationsbasis zur Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeutung der Wassernutzungen?


2 Erheblich veränderte Gewässer:
Werden konkrete Aussagen zur Unverhältnismäßigkeit der Kosten gemacht?


3 Ausnahmen (Fristverlängerungen und weniger strenge Umweltziele):
Werden konkrete Aussagen zur Unverhältnismäßigkeit der Kosten gemacht?


4 Verursacherprinzip und Grundsatz der Kostendeckung:
a) Wurden alle relevanten Wassernutzungen als Wasserdienstleistungen qualifiziert?


b) Sind die Preise für die öffentliche Wasserversorgung/Abwasserentsorgung kostendeckend?


c) Wurden Kostendeckungsgrade für die übrigen im Bewirtschaftungsplan definierten Wasserdienstleistungen
(landwirtschaftliche Bewässerung, industrielle Eigenwasserversorgung) ermittelt?


5 Anreizwirkung der Wasserpreise:
Liefern die Wasserpreise/Abwassergebühren Anreize für einen sparsamen und effizienten Wasserverbrauch in


der öffentlichen Wasserversorgung/Abwasserentsorgung?


Industrie?


Landwirtschaft, Bergbau?


6 Internalisierung von Umwelt- und Ressourcenkosten:
a) Wurden die Umwelt- und Ressourcenkosten der Wasserdienstleistungen ermittelt?


b) Wurde versucht, Umwelt- und Ressourcenkosten durch Wasserentnahmeentgelte zu integrieren?


c) Werden die Einnahmen aus Wasserentnahmeentgelten zweckgebunden für Gewässerschutzmaßnahmen oder
ökologische Verbesserungen verwendet?


d) Wurde versucht, Umwelt- und Ressourcenkosten durch die Abwasserabgabe zu integrieren?


e) Werden die Einnahmen aus der Abwasserabgabe zweckgebunden für Gewässerschutzmaßnahmen oder
ökologische Verbesserungen verwendet?


7 Gegenläufige Subventionen:
a) Wurden gegenläufige Subventionen (Landwirtschaft, Binnenschifffahrt, Wasserkraft, Hochwasserschutz, ...)


identifiziert und beziffert?


b) Wurden gegenläufige Subventionen korrigiert?


8 Neue ökonomische Instrumente:
a) Wurden Förder- und Finanzierungsinstrumente in die Wasserwirtschaft neu aufgenommen oder erweitert?


b) Wurden neue Förderinstrumente in relevante Politikbereiche (Politikintegration!) eingeführt,
z.B. Fördertatbestände in Agrarumweltprogrammen?


c) Wurden neue ökonomische Steuerungsinstrumente eingeführt (z.B. Stickstoffüberschussabgabe)?


9 Kosteneffizienteste Maßnahmenkombinationen:
Wurden Maßnahmen nach ihrer Kosteneffizienz ausgewählt und priorisiert?


10 Nutzen für Umwelt und Gesellschaft:
a) Wurde der monetäre Wert ökologischer Verbesserungen ermittelt (geringere Unterhaltungskosten, ...)?


b) Wurde der Nutzen von Ökosystemdienstleistungen ermittelt?


schlecht/ mangelhaft/ mäßig/ gut/ sehr gut/
nie kaum teilweise vielfach immerFrage / Indikator


4)


5)


1)


2)


3)


11)


6)


7)


8) 9) 10)


12) 13)


* Diese Übersicht gibt die Einschätzung der GRÜNEN LIGA
wieder, die auf einer eigenen Auswertung der Bewirt-
schaftungspläne und Maßnahmenprogramme für die
Flussgebietseinheiten in Deutschland beruht.


1) In der Regel wird nur die Bruttowertschöpfung des Sektors
betrachtet; es fehlt der Bezug der wirtschaftlichen Bedeutung
zu den Belastungsfaktoren (pressures and impacts). Wassernut-
zungen wie Hochwasserschutz, Fischerei und Freizeitnutzun-
gen finden z.B. im deutschen Elbebericht keine Erwähnung.
2) Die Unverhältnismäßigkeit der Kosten ist nie der alleinige
Grund für die Inanspruchnahme von Fristverlängerungen, wurde
selten in Anspruch genommen und nicht im Einzelnen
begründet.
3) Die Unterlassung ist Anlass für ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Deutschland und andere EU-Mitgliedstaaten.
4) In 11 von 16 Bundesländern existieren Wasserentnah-
meentgelte. Die Länderregelungen weisen große Unterschiede
auf.
5) Zum Teil findet sich eine explizite Zweckbindung für
andersartige oder gegenläufige Maßnahmen wie Gewässer-
ausbau oder Deichbau; problematisch im Sinne des Verur-
sacherprinzips sind grundsätzlich auch Ausgleichszahlungen
in Trinkwasserschutzgebieten („pay the polluter principle“).
6) In vielen Bundesländern wurden Förderprogramme oder
-richtlinien zur Gewässerentwicklung neu eingeführt, um-
gestaltet oder mit mehr Mitteln ausgestattet. In den Bewirt-
schaftungsplänen tauchen hierzu allerdings keine Angaben
auf.
7) Z.B. Gewässerschutzmaßnahmen in Agrarumweltpro-
grammen in Sachsen und Thüringen; diverse Länder-Förder-
richtlinien für ökologische Gewässerentwicklung.
8) Neueinführung von Wasserentnahmeentgelten in Nordrhein-
Westfalen (2004) und im Saarland (2008); Abschaffung in
Hessen (2002).
9) Allerdings wurden Forschungsvorhaben hierzu vergeben.
10) Beratungsprogramme für Landwirte könnten als neue
Instrumente angesehen werden (z.B. Niedersachsen, Schleswig-
Holstein); sie werden in den Bewirtschaftungsplänen nicht
erwähnt.
11) Z.B. Priorisierung bei Investitionen in Abwasserbehand-
lungsanlagen in Thüringen.
12) Relevant für die Ermittlung von Umweltkosten, im Zu-
sammenhang mit der Prüfung der „besseren Umweltoption“
und dem Verschlechterungsverbot (Artikel 4.7). Allerdings
tauchen in den Bewirtschaftungsplänen bislang erstaun-
licherweise keine Fälle nach Artikel 4.7 auf.
13) Die Betrachtung des Nutzens von mehr Gewässerschutz
für Umwelt und Gesellschaft wird in der WRRL nicht zwingend
gefordert, entspricht aber dem Geist der Richtlinie. Schon
Erwägungsgrundsatz 1 deutet klar in diese Richtung: „Wasser
ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut,
das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden
muss.“


11
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Die wirtschaftliche Analyse fortführen und
eklatante Schwachstellen zügig korrigieren!


Die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen ist 
in der WRRL als Grundlage für die nachhaltige Bewirt-
schaftung der Wasserressourcen angelegt. Der im Rah-
men der gemeinsamen EU-weiten Umsetzungsstrategie 
(CIS-Prozess) erarbeitete Leitfaden zur ökonomischen 
Analyse (WATECO-Guidance) formuliert zu Inhalt und 
Zweck der wirtschaftlichen Analyse:


 Economic importance of water uses, cost-recovery 
assessment, trends in supply and demand 
 Understanding the economic issues and tradeoffs 


at stake in a river basin
 Overall, the economic analysis is a process of 


providing valuable information to aid decision-ma-
king.


Die im Jahr 2005 veröffentlichte und in den Bewirt-
schaftungsplänen zusammengefasste wirtschaftliche 
Analyse liefert jedoch – trotz einiger Ergänzungen bis 
zum Jahr 2009 – keine ausreichende Informationsba-
sis für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Relevanz 


der Wassernutzungen im Verhältnis zum Umfang ihrer 
wasserwirtschaftlichen Schadwirkung und für die Be-
urteilung der Kosteneffizienz von Maßnahmen. In der 
vorliegenden Form kann die wirtschaftliche Analyse 
nicht als Grundinformation für die Einstufung von Was-
serkörpern als erheblich verändert und für die Begrün-
dung von Ausnahmen gemäß Artikel 4 WRRL dienen.


» 
GRÜNE LIGA-Fazit: 
Die Analyse der Wassernutzungen stellt 


eine bedeutende Schwachstelle der Bewirtschaf-
tungspläne dar.  
 
Die zügige Fortführung der bislang unzureichenden 
wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzungen ist 
dringend geboten und darf nicht bis zum nächsten 
Bewirtschaftungszeitraum aufgeschoben werden: 
Nach Artikel 5 WRRL ist bis zum Jahr 2013 eine 
Überprüfung vorgesehen; im Zuge dessen müssen 
die wichtigsten Fehl- und Schwachstellen korrigiert 
werden!


IV. GRÜNE LIGA-Handlungsempfehlungen


Zusammenwirken ökonomischer Elemente der WRRL (nach Drafting Group ECO 1 : Information Sheet on River Basin 


Characterization: Economic analysis of water uses, verändert)


INPUT TEIL DER BESTANDSAUFNAHME 2005 MÜNDET IN


IMPRESS Analyse
(Einflüsse/Auswirkungen
gemäß Anhang II WRRL)


ökonomische/technische
Informationen


(vorhandene Material und
zielgerichtete Studien)


Baseline-
Szenario


Ausweisung von Schutzgebieten für
wirtschaftlich bedeutsame Arten


(nicht in Deutschland)


Kosteneffizienzanalyse/
wirtschaftliche Auswirkungen der Maßnahmen


Analyse der Kostendeckung


Rechtfertigung von Ausnahmen
bei der Zielerreichung


weitergehende wirtschaftliche Analyse


wirtschaftliche Analyse
der Wassernutzungen


Wirtschaftliche Analyse
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Die Ausweisung erheblich veränderter Wasser- 
körper und die Begründung von Ausnahmen 
anhand klarer ökonomischer Kriterien überprüfen!


Für über die Hälfte der Fließgewässer in Deutschland 
gilt nicht der „gute ökologische Zustand“ als Umwelt-
ziel: Die Gewässer, die als „erheblich verändert“ (37 %) 
oder „künstlich“ (15 %) eingestuft wurden, müssen le-
diglich ein „gutes ökologisches Potential“ erreichen. 
Die Ausweisung von Gewässern als erheblich verändert 
(heavily modified water bodies – HMWB) und künstlich 
stellen die mit Abstand weitestverbreitete Ausnahme 
vom guten ökologischen Zustand dar.


Dabei hat allerdings die Anwendung der ökonomischen 
Ausweisungskriterien, insbesondere die Prüfung der 
„besseren Umweltoption“ im Wesentlichen nicht statt-
gefunden. Auch bei Fristverlängerungen und weniger 
strengen Umweltzielen deuten die Ausnahmetatbe-
stände eher auf Unsicherheiten in der Maßnahmenpla-
nung hin als auf stichhaltig überprüfte wasserkörper-
scharfe Begründungen.


In der Regel verweisen die Länder bei der – stets aus-
nehmend kurzen – Darstellung ihres Vorgehens bei der 
HMWB-Ausweisung auf den Leitfaden der CIS-Arbeits-
gruppe 2.2 („Leitfaden zur Identifizierung und Aus-
weisung von erheblich veränderten und künstlichen 
Gewässern“, verabschiedet im November 2002).


Nach dem dort formulierten Prüfschema reicht die al-
leinige Betrachtung der hydromorphologischen Verän-
derungen eines Wasserkörpers im Zusammenhang mit 
einer Nutzung aber nur für eine vorläufige Einstufung 
als erheblich verändert aus (wie sie 2004 für die Be-
standsaufnahme vorzunehmen war):


Schritt 6: Ist der Wasserkörper aufgrund physikalischer 
Veränderungen infolge von Eingriffen durch den Men-
schen in seinem Wesen erheblich verändert? [Artikel 
2(9)]


Die sogenannte „Ausweisungsprüfung“ beinhaltet aber 
eine umfassendere Prüfung auch der ökonomischen Im-
plikationen in zwei weiteren Schritten. Erst nach deren 
Abschluss ist eine Ausweisung als erheblich verändert 
oder künstlich vorgesehen: 


Schritt 7: „Ausweisungsprüfung 4(3)(a)“: Ermittlung von 
Verbesserungsmaßnahmen, die erforderlich sind, um einen 
guten ökologischen Zustand zu erreichen. Haben diese 
Maßnahmen signifikante negative Auswirkungen auf die 
Umwelt im weiteren Sinne oder die „spezifizierten Nut-
zungen“? [Artikel 4(3)(a)]


Schritt 8: „Ausweisungsprüfung 4(3)(b)“:
Können die nutzbringenden Ziele, denen die veränderten 
Merkmale des Wasserkörpers dienen, auch durch andere 
Möglichkeiten erreicht werden, die eine bedeutend besse-
re Umweltoption darstellen, technisch durchführbar und 
nicht unverhältnismäßig teuer sind? [Artikel 4(3)(b)]


Im Gegensatz dazu sind in den meisten Bundesländern 
lediglich in sehr allgemeiner Form diejenigen Nutzun-
gen im oder am Gewässer aufgelistet, deren bloßes 
Vorhandensein eine Ausweisung als HMWB begründet 
(s. Kasten). Dies reicht bei weitem nicht aus, um den 
Anforderungen der WRRL und den Empfehlungen des 
CIS-Guidance-Dokuments genüge zu tun!


» 
GRÜNE LIGA-Fazit: 
Es kann davon ausgegangen werden, dass 


bei der Ausweisung eines Wasserkörpers als „erheb-
lich verändert“ und „künstlich“ nahezu nirgends 
eine ernsthafte Beurteilung der gemäß Wasserrah-
menrichtlinie zu prüfenden ökonomischen Kriterien 
stattgefunden hat! Hier besteht ein eklatanter 
Verstoß gegen die Vorgaben der Richtlinie. Eine 
Überprüfung der HMWB-Ausweisung ist daher 
dringend geboten.
 
Bei der Inanspruchnahme von Fristverlängerun-
gen und weniger strengen Umweltzielen muss die 
Unverhältnismäßigkeit von Kosten auf konkrete-
rer Ebene diskutiert werden, als es bisher in den 
Bewirtschaftungsplänen der Fall ist.


Erheblich veränderte Wasserkörper und Ausnahmen
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Beispiel: HMWB-Ausweisung in Niedersachsen 
(laut Anhang A5-1 zum Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe)


„Alle Wasserkörper wurden systematisch einem Prüfschema unterworfen, das eng an den Leitfaden 
zur Identifizierung und Ausweisung von erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern (CIS- 
„Leitfaden zur Identifizierung und Ausweisung von erheblich veränderten und künstlichen Wasserkör-
per“ der CIS-Arbeitsgruppe 2.2) angelehnt ist. 


Die Frage der Ausweisung von künstlichen und erheblich veränderten Oberflächenwasserkörpern ist in 
einem stark kulturlandschaftlich geprägten Raum wie dem niedersächsischen Anteil an der FGE Elbe 
intensiv in den Gebietskooperationen, in denen die Wassernutzer und Hauptbetroffenen vertreten 
sind, diskutiert worden. 


Die Einstufung von Fließgewässern als erheblich veränderter oder künstlicher Wasserkörper im nie-
dersächsischen Einzugsgebiet der Elbe basiert nach derzeitigem Auswertungsstand im Wesentlichen 
auf folgenden Gründen: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Be- und Entwässerung, Siedlungsent-
wicklung, Wasserregulierung Hochwasserschutz.“


Ausschnitt aus dem Prüfschema zur HMWB-Ausweisung des Leitfadens der CIS-Arbeitsgruppe 2.2


Schritt 6: Ist der Wasserkörper aufgrund physikalischer Veränderungen infolge von Eingriffen
durch den Menschen in seinem Wesen erheblich verändert? [Artikel 2(9)]


Vorl. Einstufung als erheblich veränderter Wasserkörper [Artikel 5(1) und Anh. II Nr. 1(1)(i)]


Schritt 7: „Ausweisungsprüfung 4(3)(a)“: Ermittlung von Verbesserungsmaßnahmen,
die erforderlich sind, um einen guten ökologischen Zustand zu erreichen. Haben diese
Maßnahmen signifikante negative Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne oder die
„spezifizierten Nutzungen“? [Artikel 4(3)(a)]


Schritt 8: „Ausweisungsprüfung 4(3)(b)“:
Können die nutzbringenden Ziele, denen
die veränderten Merkmale des Wasser-
körpers dienen, auch durch andere Mög-
lichkeiten erreicht werden, die eine be-
deutend bessere Umweltoption darstel-
len, technisch durchführbar und nicht
unverhältnismäßig teuer sind?
[Artikel 4(3)(b)]


„Ausweisungsprüfung 4(3)(b)“:
Können die nutzbringenden Ziele, denen
die veränderten Merkmale des Wasser-
körpers dienen, auch durch andere Mög-
lichkeiten erreicht werden, die eine be-
deutend bessere Umweltoption darstel-
len, technisch durchführbar und nicht
unverhältnismäßig teuer sind?
[Artikel 4(3)(b)]


Schritt 9: Ausweisung als erheblich
veränderter Wasserkörper [Art. 4(3)(b)]


Ausweisung als künstlicher Wasserkörper
[Art. 4(3)(b)]


Schritt 10: Festlegung des höchsten ökologischen Potentials. Vergleich mit dem am besten (...)
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Das Verursacherprinzip konsequenter anwenden: 
Energieerzeugung, Bergbau, Landwirtschaft und 
andere intensive Wassernutzungen zu angemesse-
nen Beiträgen zur Kostendeckung verpflichten!


Kostendeckende Wasserpreise unter Einbeziehung von 
Umwelt- und Ressourcenkosten dürfen sich nicht auf die 
vom einzelnen Bürger zu entrichtenden Wasserpreise 
und Abwassergebühren beschränken. Nach dem Verur- 
sacherprinzip muss das Gebot der Kostendeckung für 
alle Wasserentnahmen und Einleitungen und darüber 
hinaus für grundsätzlich alle Wassernutzungen gelten. 
Die durch Schifffahrt, Wasserkraft, urbane und touris- 
tische Nutzungen und die Landwirtschaft bedingten Be- 
einträchtigungen der Gewässerstruktur müssen wesent- 
lich stärker in betriebswirtschaflich wirksame Größen 
umgesetzt werden, um volkswirtschaftlich sinnvolles 
Handeln zu befördern. Dabei sind auch die durch groß- 
flächige (Grund-)Wasserstandsabsenkungen verursach- 
ten Schäden an Feuchtgebieten und Auen zu berück-
sichtigen, die mit den Nutzungen einhergehen.


Das Verursacherprinzip als umweltpolitische Leitlinie 
fordert, dass Verursacher von Umweltbelastungen (z.B. 
landwirtschaftliche Nitrateinträge ins Grundwasser) 
bzw. Verbrauch von Ressourcen (z.B. Kühlturmver- 
luste von Wärmekraftwerken) in die Verantwortung ge- 
nommen werden. Dieser begriffliche Inhalt kommt im 


englischen „Polluter Pays Principle“ (beziehungsweise 
„User Pays Principle“) klarer zum Ausdruck.


Auch rechtliche Grundlagen tragen zu fortgesetzter 
Gewässerbelastung bei: Wenn ein naturferner Gewäs- 
serzustand planfestgestellt ist, gibt es bislang kein 
wirksames Instrumentarium der Revision, wenn die zu-
grundeliegende Gewässernutzung aufgegeben wird.


»
 
GRÜNE LIGA-Fazit: 
Das Verursacherprinzip und der Grund-


satz der Kostendeckung sind in Artikel 9 WRRL 
niedergelegt. Angesichts der Unschärfen und der 
Deutungsstreitigkeiten im Zusammenhang mit 
Artikel 9 ist daran zu erinnern, dass Verursacher-
prinzip und Kostendeckung seit vielen Jahren in 
der deutschen Wasserwirtschaft und Umweltpolitik 
verankert sind, ihre Anwendung aber je nach Was-
sernutzung von nahezu vollständig bis gar nicht 
schwankt. Geboten ist eine konsequentere Anwen-
dung auf alle Wassernutzungen!


Zur Kontroverse um die Anwendung des
Kostendeckungsgebots in Artikel 9 WRRL


Für die Pflicht zur Anwendung des Kostendeckungs- 
prinzips gemäß Artikel 9 WRRL ist die Unterscheidung 


Verursacherprinzip und Grundsatz der Kostendeckung


Trinkwassernutzer/
Wasserwerk


Nutzungs-
ansprüche


LandwirtKompensationszahlungen
decken Ressourcenkosten


zu 100%


Beispiel: Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft in Trinkwassergewinnungsgebieten
nach § 52 (5) WHG bzw. analogen Landesregelungen


Konkurrenz erfordert
Nutzungsverzicht und


verursacht Ressourcenkosten


Kompensationszahlungen an die Landwirtschaft stellen das Verursacherprinzip auf den Kopf und folgen
dem „Pay the Polluter“-Prinzip.


Entnahme Eintrag


Grundwasserressource
Nutzungsoptionen: Entnahme von unbelastetem Trinkwasser, Eintrag von überschüssigem Nitrat,


Pflanzenschutzmitteln etc.
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zwischen Wassernutzungen allgemein und dem enge-
ren Kreis von „Wasserdienstleistungen“ (water ser-
vices) von entscheidender Bedeutung. Die WRRL-Vor-
gaben zur Kostendeckung gelten unmittelbar nur für 
die Wasserdienstleistungen. 


Die EU-Kommission hat wegen der zentralen Bedeutung 
dieser Unterscheidung im Jahr 2007 ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet, 
da die Bundesländer die Vorgaben der WRRL in diesem 
Punkt nicht adäquat umgesetzt haben: So ist man z.B. 
im Elbegebiet von den auf EU-Ebene getroffenen Emp-
fehlungen abgewichen und hat eine – nach Auffassung 
der GRÜNEN LIGA – unzulässig verengte Definition der 
Wasserdienstleistungen gewählt, die intensive Was-
sernutzungen wie Wasserhaltungen und Entnahmen 
im Zuge von Bergbau und Energieerzeugung von den 
strikteren Vorgaben zur Preisgestaltung ausnimmt 
bzw. keiner Kostendeckungsanalyse unterzieht. Hier-
gegen hatten im Jahr 2006 das Europäische Umwelt-
büro und der WWF bei der EU-Kommission im Namen 
u.a. der GRÜNEN LIGA eine strategische Beschwerde 
bei der EU-Kommission eingereicht.


Die entscheidenden Fragen für die Umsetzung der Vor-
gaben zur Kostendeckung im Sinne von Artikel 9 WRRL 
lauten:


 Wurden alle relevanten Wassernutzungen als 
„Wasserdienstleistungen“ betrachtet?
 Wurde die Kostendeckung im Bereich der öffent-


lichen Wasserversorgung und der Abwasserentsor-
gung erreicht?
 Wurden für die übrigen – in den Bewirtschaf-


tungsplänen als Wasserdienstleistungen definierten 
Nutzungen – Kostendeckungsgrade ermittelt (Was-
serentnahme für Beregnung, industriell-gewerbli-
che Eigenversorgung)?


In Bezug auf den ersten und auch den dritten Punkt 
sieht die GRÜNE LIGA erhebliche Defizite. 


Kostendeckende mengenabhängige Preise als zen-
trales Anreizinstrument für nachhaltige Wasser-
nutzung ausgestalten!


Der Wasserpreis ist das zentrale ökonomische Instrument 
für eine nachhaltige Wassernutzung. Für das Jahr 2010 
hätte in allen EU-Mitgliedstaaten eine Preispolitik ein-
geführt sein müssen, die den Anforderung des Artikel 
9 WRRL entspricht: Die Wasserpreise sollen demnach 
Anreize zur effizienten Nutzung bieten, das Verursa-
cherprinzip berücksichtigen und insbesondere von den 
sogenannten „Wasserdienstleistungen“ angemessene 
Beiträge zur Kostendeckung fordern.


Die Bilanz im Jahr 2010 fällt jedoch zwiespältig aus:


Positiv:
 Die Analyse der (betriebswirtschaftlichen) Kos-


tendeckung für Trinkwasser und Abwasser erfolgte 
zunächst anhand weniger Fallstudien (2005), später 
aber sehr ausführlich (z.B. Bewirtschaftungsplan 
Elbe 2009).
 Die bestehende (betriebswirtschaftliche) Kosten-


deckung bei der öffentlichen Wasserversorgung und 
bei der Abwasserbeseitigung ist zu begrüßen.
 In 11 von 16 Bundesländern werden Wasserent-


nahmeentgelte erhoben. Die verschmutzungsab-
hängige Abwasserabgabe wird bundesweit erhoben.


Negativ:
 Der erreichte Kostendeckungsgrad läuft Gefahr, 


durch aktuelle Entwicklungen des Kartellrechts zu-
mindest teilweise in Frage gestellt zu werden.
 Die Wasserpreise stellen zunehmend auf nicht 


verbrauchsabhängige Grundpreise ab.
 Es erfolgte eine unvollständige Analyse der Kos-


tendeckung (ohne Umwelt- und Ressourcenkosten).
 Eine Umgestaltung der Wasserpreispolitik erfolgte 


nur teilweise (Einführung von Wasserentnahmeent-
gelten in Nordrhein-Westfalen und im Saarland).
 Keinerlei Analyse der Kostendeckung erfolgte 


jedoch bei weiteren Nutzungen, auch nicht bei als 
Wasserdienstleistungen klassifizierten Nutzungen 
wie Bewässerung oder Eigenförderungen sowie bei 
den bundesweit bedeutendsten Wasserentnahmen 
für die Energiewirtschaft und im Bergbau.


Wasserpreise und Wasserentnahmeentgelte
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 Gerade bei der landwirtschaftlichen Bewässerung 
wäre eine derartige Analyse jedoch notwendig ge-
wesen, insbesondere für die Subventionierung der 
Bewässerungsinfrastruktur sowie für die mit der 
Staubewässerung verbundenen Kosten der Wasser- 
und Bodenverbände.


» 
GRÜNE LIGA-Fazit: 
Die grundsätzlich kostendeckenden mengen-


abhängigen Wasserpreise in der öffentlichen Was-
serversorgung sind – auch im EU-weiten Vergleich 
– ein Erfolgsmodell und führten seit 1990 zu einem 
nicht unbeträchtlichen Rückgang des Trinkwasser-
verbrauchs. Die Anreizwirkung dieser Preisstruktur 
darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. 
Stattdessen gilt es, wirksame Anreize durch kos-
tendeckende mengenabhängige Preise auf weitere 
Wasserentnahmen und -nutzungen zu übertragen. 


Externe Kosten von Wassernutzungen bilanzieren 
und über Abgaben internalisieren!


Als das wichtigste und umweltpolitisch am besten ge-
staltbare Instrument zur Internalisierung von Umwelt- 
und Ressourcenkosten können derzeit die auf Landes-
ebene erhobenen Abgaben auf die Entnahme von Wasser 
(Wasserentnahmeentgelte bzw. -abgaben) sowie die 
bundesgesetzlich geregelte Abwasserabgabe gelten. 
Die Erhebung von Entgelten auf die Nutzung von Wasser 
stellt in Deutschland ein bewährtes umweltpolitisches 
Instrument dar. Gemäß dem „Wasserpfennig-Be-
schluss” des Bundesverfassungsgerichts gelten derar- 
tige Abgaben als Ressourcennutzungsgebühren. Die 
kostenlose Leistung des Naturhaushaltes, Wasser zur 
Verfügung zu stellen, wird auf diese Weise in das öko-
nomische System einbezogen. Wassernutzungsent-
gelte erfüllen sowohl eine Lenkungs- als auch eine 
Finanzierungsfunktion. Die sinnvolle Gestaltung eines 
Entgeltes beinhaltet eine klare Zweckbindung der Ein-
nahmen für Ziele des Gewässerschutzes. Ausnahmen 
vom Entgelt sind laut Bundesverfassungsgericht Sub-
ventionen, die einer ausreichenden Begründung be-
dürfen (wie z.B. mit einer „problematischen Wettbe-
werbssituation“). Eine solche ist jedoch in den meisten 
Fällen nicht erkennbar.


Für die GRÜNE LIGA zusammengestellt von Alexandra Gaulke auf Basis der Haushaltspläne der Bundesländer.


Umwelt- und Ressourcenkosten


Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt 2008 (in Mio. EUR)


Baden-Württemberg


Berlin


Brandenburg


Bremen


Hamburg


Mecklenburg-Vorpommern


Niedersachsen


Nordrhein-Westfalen


Saarland


Sachsen


Schleswig-Holstein


85,00


54,65


15,00


3,95


4,95


1,70


56,00


86,00


3,10


5,30


60,40
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Einige Bundesländer argumentierten bereits in den im 
Jahr 2005 vorgelegten wirtschaftlichen Analysen, dass 
Wassernutzungsentgelte dazu beitragen, Umwelt- und 
Ressourcenkosten zu internalisieren. Das Umweltbun-
desamt hält die Einführung von entsprechenden Ent-
gelten zur Umsetzung der WRRL für geboten.


Die Höhe der Wasserentnahmeentgelte schwankt der- 
zeit in Abhängigkeit vom Zweck der Wasserent- 


nahme erheblich. Darüber hinaus bestehen erhebli-
che Unterschiede zwischen den Bundesländern. Fünf 
Länder verzichten vollständig auf Wasserentnahme- 
entgelt.


Bei aller Sympathie für regional angepasste Lösungen 
erscheinen die großen Unterschiede bei der Entgelt-
pflicht aus Sicht des Gewässerschutzes nicht nachvoll-
ziehbar.


Beispiel: Entgeltsätze für Kühlwassernutzung in den Bundesländern
bei Entnahme aus Grundwasser und Oberflächenwasser


 Bundesland Grundwasser pro m3 Oberflächenwasser pro m3


 Baden-Württemberg 0,00 EUR 0,01023 EUR


 Berlin 0,31 EUR 0,00 EUR


 Brandenburg aus Wasserhaltung Bergbau: 0,005 EUR 
  0,005 EUR 
  aus sonstigem Grundwasser: 
  vom Gesetzgeber klarzustellen


 Bremen 0,025 EUR 0,003 EUR < 500 m3 


  0,005 EUR > 500 m3


 Hamburg 0,11 EUR 0,00 EUR 
  0,12 EUR 
  aus tieferen Grundwasserleitern


 Mecklenburg-Vorpommern 0,077 EUR  0,006 EUR


 Niedersachsen 0,02556 EUR 0,01023 EUR


 Nordrhein-Westfalen 0,027 EUR 0,027 EUR 
  0,0027 EUR 0,0027 EUR 
  bei Durchlaufkühlung bei Durchlaufkühlung


 Saarland 0,03 EUR 0,00 EUR 
  0,022 EUR 
  für EMAS-Betriebe


 Sachsen 0,076 EUR 0,005 EUR


 Schleswig-Holstein 0,07 EUR 0,0077 EUR
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Beispiel: Fehlende Wasserentnahmeentgelte für Bergbau und Energiewirtschaft


Bergbau und Energiewirtschaft sind in allen Bundesländern, die ein Entgelt auf die Wasserentnahme 
erheben, weitgehend von der Entgeltpflicht befreit. Gerade für diese Branchen müssen künftig die 
vollen Sätze der Wasserentnahmeentgelte für ihre mit hohen externen Kosten verbundene Wasser-
nutzung Anwendung finden. 


So sind Wärmekraftwerke mit einer jährlichen Wasserentnahme von 20,1 Mrd. m3 (2007) bundesweit 
die größten Wassernutzer. Der Kohlebergbau setzte rund 800 Mio. m3 Frischwasser ein. Die Entschei-
dung, für neun bergbaubeeinflusste Grundwasserkörper im deutschen Elbegebiet „weniger strenge 
Umweltziele“ (nach Artikel 4 Absatz 5 WRRL) festzulegen, da auch bis 2027 kein guter Zustand er-
reichbar ist, verdeutlicht die langfristigen negativen Auswirkungen.


Doch weder in der Bewirtschaftungsplanung noch bei der wirtschaftlichen Analyse wurde ansatzweise 
ermittelt, wie die enormen Kosten von Bergbau und Kühlwassernutzung zu beziffern wären. Dies 
muss unverzüglich nachgeholt werden!


Auswirkungen des Braunkohlebergbaus auf den Wasserhaushalt in Brandenburg
 Die bergbaubedingte Grundwasserabsenkung beeinträchtigt den Landschaftswasserhaushalt 


massiv.
 Die Sulfatbelastung stellt eine ernsthafte Gefährdung der auf Uferfiltrat basierenden Trink- 


wasserversorgung von Berlin und Frankfurt/Oder dar.
 Jährlich gehen 92 Mio. m3 Wasser durch Verdunstungsverluste der Vattenfall-Kühltürme in den 


Lausitzer Kohlekraftwerken verloren – das sind rund drei Kubikmeter pro Sekunde!
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Beispiel: Unterschiede in den Entgeltsätzen für ausgewählte Wassernutzungen in Brandenburg
(gemäß § 40 BbgWG)


 Grundwasser  Oberflächenwasser


 pro m3 tatsächliches Entgelt  pro m3 tatsächliches Entgelt 
  (in % des Regelsatzes)  (in % des Regelsatzes)


Regelsatz 0,10 EUR 100 % 0,02 EUR 100 %


Entnahme für: 
Öffentliche Wasserversorgung 0,10 EUR 100 % – –


Sonstige Produktionszwecke 0,10 EUR 100 % 0,02 EUR 100 %


Kühlwasser vom Gesetzgeber  0,005 EUR 25 % 
 klarzustellen


Wasserhaltung Tagebau 0,00 EUR 0 % 0,00 EUR 0 % 
mit Ausnahme


– davon „wasserrechtlich 0,02 EUR 20 % 0,02 EUR 100 % 
verbraucht”


– davon „kommerziell 0,02 EUR 20 % 0,02 EUR 100 % 
genutzter Anteil” / Produktion


– davon „kommerziell 0,005 EUR 5 % 0,005 EUR 25 % 
genutzter Anteil” / Kühlwasser


Beregnung* 0,007 EUR 7 % 0,0014 EUR 7 %


Fischzucht 0,00 EUR 0 % 0,00 EUR 0 %


Die theoretische Basis zur Bestimmung von Umwelt- 
und Ressourcenkosten bedarf der weiteren Ausgestal-
tung. Das darf aber nicht von der Anwendung wirksamer 
ökonomischer Instrumente zum Ressourcenschutz und 
zur Durchsetzung des Verursacherprinzips abhalten.


Die bisherige Anwendung der Entgelte als Internali-
sierungsmoment ist als pragmatische Lösung sinnvoll. 
Eine näherungsweise Bilanzierung der tatsächlichen 
externen Kosten fehlt jedoch und sollte zügig durch-
geführt werden.


* Nach § 40 gelten 93 % des tatsächlich entnommenen Beregnungswassers als „wiedereingeleitet“;
eine haltlose Regelung.
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Ökologisch schädliche Subventionen beziffern und 
zügig korrigieren!


Es erfolgte keine Neubewertung und kein Umsteuern 
bei der Subventionierung ökologisch schädlichen Was-
sernutzungen durch Landwirtschaft, Binnenschiff-
fahrt, Energiewirtschaft, Hochwasserschutz, Touris-
mus usw.


Es existieren bislang keine genauen Zahlen zum Aus-
maß umweltschädlicher Subventionen im Bereich Was-
ser. Für umweltschädigende Subventionen im Allge-
meinen liegen grobe Schätzungen vor:
Schätzung Pieter de Pous (EEB): 40 Mrd. EUR ökolo-
gisch schädliche Subventionen durch die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP)
UBA 2010: Insgesamt mehr als 48 Mrd. EUR umwelt-
schädliche Subventionen (nur auf nationaler Ebene), 
ohne GAP und Fischereiförderung


Aber: In keinem Bewirtschaftungsplan finden sich 
ähnliche Schätzungen für den Wasserbereich oder 
Hinweise auf derartige Schätzungen. Ohne eine ent-
sprechende Bilanzierung ist jedoch ein effizienter und 
volkswirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Fördermit-
teln unmöglich.


» 
GRÜNE LIGA-Fazit: 
Das Wassernutzungsentgelt und die Abwas-


serabgabe sind die wichtigsten Instrumente, um 
Umwelt- und Ressourcenkosten den Verursachern 
zuzuordnen. Die bundesweite Abwasserabgabe 
muss beibehalten werden. Die bundesweite Ein-
führung von Wasserentnahmeentgelten und die 
Verbreiterung des Wirkungsbereichs dieser nut-
zungsbezogenen Abgaben sind dringend geboten. 


Für die umweltökonomisch sinnvolle (Um-)Gestal-
tung der Wassernutzungsentgelte auf Länderebene 
besteht noch viel Spielraum, der zügig für das Er-
reichen der Umweltziele der WRRL genutzt werden 
sollte. Im Einklang mit Artikel 9 WRRL wäre das 
Jahr 2010 hierfür ein guter Zeitpunkt gewesen.


Insbesondere das Streichen von weitreichenden 
Ausnahmentatbeständen, z.B. für Bergbau und 
Energiewirtschaft sowie Landwirtschaft, die als 
erhebliche umweltschädigende Subventionen 
wirken, ist dringend geboten. Hier ist im Wesent-
lichen fehlender politischer Wille zu konstatieren, 
ungerechtfertigte Privilegien für einzelne Nutzer-
gruppen abzuschaffen.


Gegenläufige Subventionen


Beispiel zur volkswirtschaftlich fragwürdigen Subventionierung
der Binnenschifffahrt im Elbegebiet


Die im Hafen Halle/Saale umgeschlagene Gütermenge betrug im 1. Quartal 2005 nur 391 Tonnen.
Das entspricht der Ladung von etwa 10 LKW oder einer halben Schiffsladung. In den Wasserstraßen-
ausbau an der Saale sollen 80 Mio. Euro investiert werden. Die Schifffahrt auf der Saale findet im
Elbe-Bewirtschaftungsplan keinerlei Erwähnung.
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Insbesondere die Agrarförderung müsste angesichts 
ihres Volumens und ihrer ökologischen Bedeutung laut 
Analyse der Belastungsfaktoren (pressures and im-
pacts) unbedingt näher betrachtet werden.


Defizite im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik: 
 Die GAP-Zahlungen an Deutschland (6 Mrd. EUR 


in 2004 – www.farmsubsidy.org) wirken sich in we-
sentlichen Teilen ökologisch nachteilig aus.
 Die Cross Compliance ist bislang nicht auf die Be-


wirtschaftungsziele der Gewässer bezogen.
 Die gute fachliche Praxis ist aus Sicht des Gewäs-


serschutzes unzureichend definiert. Notwendig wäre 
eine deutliche Verschärfung der Anforderungen und 
die Einführung eines dynamischen Weiterentwick-
lung analog zum „Stand der Technik“.


 Neue Finanzierungsinstrumente (z.B. in Agrar-
umweltprogrammen) für Gewässerschutz konkurrie-
ren mit Subventionen für Gewässerschädigungen.


Grundlegende Anforderungen an ökologische
Zahlungen:


 Ökologische Zahlungen müssen an klare Umwelt-
ziele gekoppelt sein.
 Honorierenswerte ökologische Leistungen liegen 


oberhalb eines Mindestniveaus (Baseline).
 Das Erreichen des guten Zustands muss durch die 


Anforderungen der Cross Compliance nicht gefähr-
det, sondern gewährleistet werden.
 Die Korrektur ökologisch schädlicher Subventio-


nen muss Vorrang vor dem Einsatz zusätzlicher För-
dermittel haben.


» 
GRÜNE LIGA-Fazit: 
Die große Vielzahl an ökologisch schädlichen 


Subventionen, die den Gewässerschutz beeinträch-
tigen, muss in ihrem Umfang und ihrer Schadwir-
kung umfassend bilanziert werden.


Ein zügiges Gegensteuern durch Korrekturen in 
der Subventionspolitik ist insbesondere im Bereich 
der Agrarförderung dringend notwendig und muss 
Vorrang vor dem Einsatz zusätzlicher Fördermittel 
haben.


Gegenläufige Agrarsubventionen verhindern den effektiven Einsatz von Fördermitteln


höheres Umweltziel/
ökologische Leistung


Baseline /notwendige
Cross Compliance-
Anforderungen


derzeit maximale
Ineffizienz beim
Mitteleinsatz


Ökologischer
Zustand


sehr gut


gut


mäßig


CAP-Zahlungen
Honorierung


Unterlassungssubvention
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Zusätzliche ökonomische Anreizinstrumente und 
Sanktionen als Maßnahmen zum Erreichen der 
Bewirtschaftungsziele einführen!


Neue ökonomische Instrumente wurden im Zuge der 
Bewirtschaftungsplanung erstaunlich wenig disku-
tiert. Positiv hervorzuheben ist die bundesweit ge-
führte Diskussion zur Umgestaltung von Abwasser- und 
Wasserentnahmeabgaben, u.a. das UFZ-Forschungs-
vorhaben „Weiterentwicklung von Abwasserabgabe 
und Wasserentnahmeentgelten zu einer umfassenden 
Wassernutzungsabgabe?“. Allerdings wurde die Mög-
lichkeit zur Einführung einer Wassernutzungsabgabe 
ins Wasserhaushaltsgesetz nicht genutzt.


Grundsätzlich kommen in Frage:


1. Anreizinstrumente zur Besteuerung von ökolo-
gisch nachteiligem Handeln 
2. Anreizinstrumente zur Honorierung ökologischer 
Leistungen oder zum sparsamen Wassergebrauch 
(z.B. Fördertatbestände in Agrar-Umweltprogram-
men)
3. Finanzierungsinstrumente für ökologische Ver-
besserungen (z.B. Förderrichtlinien zur Gewässer-
entwicklung).


Eingeführt wurden Wasserentnahmeentgelte in Nord- 
rhein-Westfalen und im Saarland sowie Förderricht- 
linien in zahlreichen Bundesländern. In die Maßnah-
menprogramme wurden keine neuen Instrumente ge-
mäß Punkt 2 aufgenommen.


Beispiele für Maßnahmen im landwirtschaftlichen Be-
reich, die in den Programmen zur ländlichen Entwick-
lung gefördert werden:


 Extensive Grünlandnutzung
 Auflagen im Bezug auf den Viehbesatz
 Pflanzenschutzmittel- und Düngeverbot
 Umwandlung von Ackerland in Grünland
 Konservierende Bodenbearbeitung/Erosionschutz 
 Ökologische Anbauverfahren
 Naturnahe Gewässerentwicklung
 Gewässerrandstreifen


Eine Vielzahl von ökonomischen Instrumenten wird in 
der umweltpolitischen Diskussion erörtert, z. T. liegen 
auch Praxiserfahrungen aus dem Ausland vor. Dringend 
geboten erscheint es, Stickstoffüberschüsse mit einer 


Abgabe zu belegen, wie dies auch der Sachverständi-
genrat für Umweltfragen fordert.


Die mögliche Bandbreite ökonomischer Instrumente 
illustrieren Beispiele wie die „MoorFutures“ als Quasi-
Wertpapier zur Generierung von Mitteln für Wiederver-
nässungen in Mecklenburg-Vorpommern.


Grundsätze für die Einführung und Ausgestaltung von 
umweltbezogenen Abgaben und von Förderinstru-
menten für die Unterstützung von Umweltgütern und 
-dienstleistungen hat die OECD formuliert (OECD 2008). 
Einige Kernaussagen lauten:


Environmentally related taxes:
 These taxes provide incentives for polluters and re-


source users to change their behaviour today [and] 
long-term incentives to innovate for a more environ-
mentally friendly future tomorrow.
 There is a high potential for greater use of environ-


mentally related taxes [...] in order to better reflect 
the environmental externalities of relevance.
 Have of opportunities to scale back exemptions and 


other special provisions in existing environmentally 
related taxes been reviewed?
 Taxing or regulating environmental “bads” will re-


duce the risk of unintended subsidisation of environ-
mentally harmful alternatives, as well as reduce the 
need for public funding.


Public financial support for environmental goods and ser-
vices:


 Only in cases where public goods are expected to be 
generated.
 Should be consistent with the Polluter Pays


 Principle.
 It is important to consider whether such support re-


ally is the most economically efficient way of reaching 
a given environmental target.
 It is also important to define an appropriate refe-


rence level. 


» 
GRÜNE LIGA-Fazit: 
Das weitgehende Fehlen neuer ökonomischer 


Instrumente deutet darauf hin, dass im Bereich der 
Politikintegration noch sehr große Defizite und 
Herausforderungen bestehen. Insbesondere die 
Einführung einer Abgabe auf Stickstoffüberschüsse 
in der Landwirtschaft erscheint dringend geboten.


Neue ökonomische Instrumente
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Empirische Ansätze für Kosteneffizienz stärker 
systematisieren und Chancen besser nutzen!


Obwohl in den Bewirtschaftungsplänen wenige Anga-
ben hinsichtlich der kosteneffizienten Maßnahmen- 
kombinationen zu finden sind, geht die GRÜNE LIGA 
davon aus, dass effizienter Mitteleinsatz für die Was- 
serwirtschaftsverwaltung angesichts knapper zur Ver- 
fügung stehender finanzieller Mittel und gleichzeitig 
ambitionierter Zielstellung eine wichtige Randbedin- 
gung darstellt, die empirisch in die Bewirtschaftungs- 
planung einfließt und auch bei der Priorisierung der 


Maßnahmen eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. 
Dennoch lassen sich hier durch systematische Ansätze 
möglicherweise erhebliche Potentiale der Steigerung 
der ökologischen Effizienz des Mitteleinsatzes erzielen. 
Unterlassene oder eingeschränkte, an die angemes- 
sene Nutzung angepasste Unterhaltung kann helfen, 
Kosten zu sparen. Beim Ablauf der Lebensdauer tech- 
nischer Einbauten und Infrastruktur muss die Überprü-
fung, ob sie überhaupt noch nötig ist, die zugrunde- 
liegende Nutzung die Wasserrahmenrichtlinienkriteri-
en erfüllt oder ob eine wesentlich weniger gewässer-
schädliche Lösung möglich ist, zum Standard werden.


Kosteneffizienz


In Thüringen wurden Kosteneffizienzschwellen für Maßnahmen zur P- und N-Reduzierung festgelegt, um über deren Auf- 
nahme in das Maßnahmenprogramm zu entscheiden. Basis hierfür war die Bewertung der ca. 6.500 Maßnahmen aus Ab- 
wasserbeseitigungskonzepten (ABK) nach ihren jeweiligen Kosten und Wirkungspotentialen. Als relevante Schwellen 
wurden 150.000 EUR je dauerhaft reduzierte Tonne Phosphor bzw. 40.000 EUR je dauerhaft reduzierte Tonne Ammonium 
festgelegt. (Quelle: Bewirtschaftungsplan Thüringen)


Identifizierung
übermäßig belasteter


Wasserkörper
Berechnung von


Zielwerten


Berechnung aktueller
Abwasserfrachten


(aus ABK, EKB)


Berechnung der
Frachtreduzierung


durch ABK-Maßnahmen


Vergleich der Frachtreduzierung mit den Zielwerten
Vorschlag von


kosteneffizienten
Abwassermaßnahmen


Vorgehen zur Ableitung von Abwassermaßnahmen


Maßnahmen zur Reduktion von Ammonium und deren Investitionskosten


ABK = Abwasserbeseitigungskonzepte; EKB = Eigenkontrollberichte
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Den ökonomischen und sozialen Nutzen von Verbes-
serungen des Gewässerzustandes im Blick haben 
und Ökosystemdienstleistungen gezielt stützen!


Die ökonomischen und sozialen Vorteile, die der Gewäs-
serschutz im Zeichen der Wasserrahmenrichtlinie bie-
tet, wurden im Zuge der Bewirtschaftungsplanung im 
Wesentlichen nicht diskutiert – weder hinsichtlich des 
monetären Nutzens ökologischer Verbesserungen, noch 
hinsichtlich des breiteren Nutzens, der aus der Bereit-
stellung von Ökosystemdienstleistungen erwächst. 


Die Betrachtung des Nutzens von mehr Gewässerschutz 
für Umwelt und Gesellschaft wird in der WRRL vor allem 
als Abwägungskriterium im Zusammenhang mit dem 
Verschlechterungsverbot nach Artikel 4.7 gefordert. 
Den gesellschaftlichen Nutzen im Blick zu haben ent-
spricht aber in ganz besonderer Weise dem Geist der 
Richtlinie. Schon Erwägungsgrundsatz 1 deutet klar in 
diese Richtung: „Wasser ist keine übliche Handelswa-
re, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt 
und entsprechend behandelt werden muss.“


Peter Gammeltoft (EU-Kommission GD Umwelt) auf der 
EEB-Wasserkonferenz in Barcelona 2010: ”Water is not 
there for the benefit of one economic sector, but for the 
benefit of society.”


Ökonomischer Nutzen von mehr Gewässerschutz er-
wächst beispielsweise aus


 Kosteneinsparungen für Wassernutzer, z.B. durch 
verringerte Unterhaltung
 wirtschaftlichem Gewinn durch verbesserten Er-


holungswert der Landschaft (Badegewässer, Na-
turerlebnis, Angelfischerei) und höhere touristische 
Attraktivität
 Kostenersparnis durch Unterlassen von Umwelt-


schädigungen, die externe Kosten verursachen wür-
den, z.B. durch diffuse Stoffeinträge in Trinkwasser-
gewinnungsgebieten
 Kostenersparnis durch positive externe Effekte
 Kostenersparnis bei der Minderung des CO2-Aus-


stoßes durch Maßnahmen mit besonders niedrigen 
Vermeidungskosten, z.B. bei der Wiedervernässung 
von Mooren
 Unterstützung des aus wasserabhängigen Ökosys-


temen und Biodiversität erwachsenden volkswirt-
schaftlichen Nutzens.


Der immense volkswirtschaftliche Nutzen von Ökosys-
temen und Biodiversität ist spätestens seit der TEEB-
Studie (The Economics of Ecosystems and Biodiver-
sity) ein prominentes Thema der umweltpolitischen 
Diskussion. Derartiger Nutzen sollte auch im Bereich 
Gewässerschutz stärker herausgestellt werden. Ein un-
mittelbarer Anknüpfungspunkt sind dabei die WRRL- 
relevanten Schutzgebiete: Die Wasserwirtschaft ist 
nach Artikel 4 verpflichtet, die Zielerreichung in diesen 


Nutzen des Gewässerschutzes für Gesellschaft und Umwelt
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Gebieten zu unterstützen. Sie trägt damit auch dazu 
bei, den daraus erwachsenden volkswirtschaftlichen 
Nutzen zu erzeugen.


Beispiel: CO2-Haltefunktion von Mooren 
Entwässerte Niedermoore verursachen bei herkömmlicher 
landwirtschaftlicher Nutzung neben erheblichen Nähr-
stoffausträgen auch Emissionen von bis zu 24 Tonnen 
CO


2
 pro Jahr und Hektar. Eine alternative Nutzung kann 


die Produktion von Schwarzerlenholz sein. Im „ALNUS-
Projekt“ wurden die Bedingungen für die Erzeugung von 
Erlenholz auf Niedermoorstandorten in Mecklenburg-Vor-
pommern erforscht und gezeigt, dass die Schwarzerlen-
wirtschaft umweltverträglich und wirtschaftlich tragfä-
hig sein kann. Moor-, Gewässer- und Klimaschutz werden 
hierbei mit einem ökonomischen Nutzen verbunden. Es 
wurden CO


2
-Vermeidungskosten von null bis vier Euro pro 


Tonne CO
2
 kalkuliert.


Bei der Frage der Akzeptanz und Unterstützung von 
ökologischen Verbesserungen kann die Darstellung 
einhergehender Ökosystemdienstleistungen unter-
stützende Argumente liefern. Ein explizites Kriterium 
ist der ökologische und gesellschaftliche Nutzen bei 
der Prüfung von Ausnahmen gemäß Artikel 4.7 WRRL. 
Hierbei fließt der Nutzen in die Abwägung hinsichtlich 
des Verschlechterungsverbots ein. 


Ökonomische Bewertung naturverträglicher
Hochwasservorsorge an der Elbe (nach einer
Studie des Bundesamtes für Naturschutz 2010)
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erarbeiteten Wis-
senschaftler der TU Berlin ein methodisches Grundgerüst 
zur Bewertung naturverträglicher Hochwasservorsorge 
wie Deichrückverlegungen, der Wiedergewinnung natür- 
licher Überschwemmungsflächen und der Revitalisierung 
von Auen und wendeten dieses am Fallbeispiel Elbe an. 
Die Forscher wählten einen ökonomischen Ansatz, um 
das Nutzen-Kosten-Verhältnis naturverträglicher Maß-
nahmen an der Elbe einschätzen zu können. Ein Wert 
über 1 bescheinigt dabei einen volkswirtschaftlichen 
Mehrwert. Die umfangreichste der untersuchten Deich-
rückverlegungsvarianten, bei der rund 35.000 Hektar 
Überflutungsflächen an der Elbe zurück gewonnen wer-
den, erreicht einen positiven Wert von 3,1. Bei Verkehrs- 
projekten würde ein derartig günstiger Wert eine Zuord-
nung zum „vordringlichen Bedarf“ nach sich ziehen.


Ein solches Programm würde durchschnittliche jährliche 
Kosten von 18 Millionen Euro verursachen. Der ermit-
telte Nutzen beläuft sich auf das Dreifache und setzt 
sich unter anderem aus den vermiedenen Hochwasser-
schäden von im Durchschnitt 6 Millionen Euro pro Jahr 
und den eingesparten Kosten durch eine Verkürzung der 
zu unterhaltenden Deichlinie von 5 Millionen Euro pro 
Jahr zusammen. Hinzu kommen die Einsparungen für an-
sonsten an anderer Stelle erforderliche Maßnahmen zur 
Minderung der Nährstofffracht der Elbe (z. B. durch Nut-
zungseinschränkungen in der Landwirtschaft oder Stei-
gerung der Reinigungsleistung von Kläranlagen), die zur 
Erreichung der festgelegten Ziele der Wasserrahmenricht-
linie erforderlich sind, in Höhe von 16 Millionen Euro 
pro Jahr. Ferner berücksichtigten die Forscher die Wert-
schätzung der Bevölkerung für den Erhalt von natürlichen 
Auenlandschaften, die mittels der Zahlungsbereitschafts-
analyse erfasst wurde, mit einem jährlichen Wert von 
30 Millionen Euro.


» 
GRÜNE LIGA-Fazit: 
Volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Betrach-


tungen sind in den Bewirtschaftungsplänen bislang 
nicht enthalten. Kosten-Nutzen-Analysen sollten 
als Standard-Instrument bei wasserwirtschaft- 
lichen Planungen gelten und regelmäßig Anwen-
dung finden, auch für den Hochwasserschutz. 
 
Mehr Gewässerschutz bringt volkswirtschaftlichen 
Nutzen und mehr Lebensqualität!
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     Filmvorführung der GRÜNEN LIGA e.V.     
Stiftung
Asienhaus 


 


Waking the Green Tiger: 
A Green Movement Rises in 
China 
 
Der Film ‚Waking the Green Tiger’ dokumentiert 
eine außergewöhnliche Kampagne, die zum 
Stopp eines Großstaudammprojekts am oberen 
Jangtsekiang führte. Erstmals in der Geschichte 
der Volksrepublik nutzen Umweltaktivisten, 
Bürger, Bauern und Behördenvertreter ihr Recht 
auf Meinungsfreiheit in Umweltfragen und 
sprechen sich nachdrücklich gegen Umwelt-
zerstörung und die Vernichtung ihrer Lebens-
grundlagen aus. Die chinesische Umweltfilmerin 
Shi Lihong hat über 4 Jahre die Dörfer besucht, 
die unter den Fluten des Staudamms versunken 
wären. 
 
Der kanadische Dokumentarfilmer Gary 
Marcuse stellt Shi Lihongs Aufnahmen dem 
unter dem Großen Vorsitzenden Mao Tse Tung 


ausgerufenen „Kampf gegen die Natur“ gegenüber, lässt Zeitzeugen zu Wort kommen und zeigt 
Filmmaterial, das zuvor noch nicht außerhalb Chinas zu sehen war.  
 
Dauer: 78 Minuten 
Sprache: Chinesisch (Mandarin) mit englischen Untertiteln 
 
Weitere Informationen auf: www.facetofacemedia.ca 
 
Mit einer Einführung von Nora Sausmikat (China-Programm der Stiftung Asienhaus). 
 


Datum: 
Dienstag, 21. Januar 2014 
 
Ort: 
GRÜNE LIGA Berlin 
Prenzlauer Allee 8 
D-10405 Berlin 
 


Start: 
19:00 Uhr 
 
Fahrverbindung: 
Tram M2 Metzer Straße – 
3 Stationen ab S/U Alexanderplatz 


 
DIESES PROJEKT WIRD GEFÖRDERT VON: 
 
Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten: 
GRÜNE LIGA e.V., Tel.: 030/40 39 35 30, E-Mail: wasser@grueneliga.de / http://www.wrrl-info.de 


       


www.facetofacemedia.ca


www.facetofacemedia.caM. Bender M. Bender
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Die EG-Wasserrahmenrichtlinie


Die EG-Wasserrahmenrichtline (WRRL) zielt 
auf den Schutz und die Verbesserung des Zu-
standes der Gewässer und die Förderung ei-
ner nachhaltigen, ausgewogenen Wasserwirt-
schaft ab. Über Staats- und Ländergrenzen 
hinweg sollen zukünftig die Gewässer durch 
ein koordiniertes Vorgehen innerhalb der 
Flussgebietseinheiten bewirtschaftet wer-
den. Vorrangiges Umweltziel der WRRL ist es, 
bis zum Jahre 2015 einen „guten Zustand“ für 
alle Gewässer zu erreichen.


Steckbriefe


Schon seit Mitte 2006 demonstriert die  
GRÜNE LIGA die Bandbreite möglicher 
Gewässerschutzmaßnahmen anhand von 
guten Beispielen in Form von Projekt-Steck-
briefen. Mit den Steckbriefen sollen einem 
breiten Publikum aus Umweltverbänden, 
Wasserbehörden und Planungsbüros nachah-
menswerte Maßnahmen vorgestellt werden. 


Zusätzlich führt die GRÜNE LIGA Seminare 
durch, auf denen aktuelle Fragen der WRRL-
Umsetzung diskutiert und die in den Steck-
briefen gezeigten Erfolgsbeispiele vorgestellt 
werden. Die beschriebenen Projekte werden 
explizit in ihrem wasserwirtschaftlichen Kon-
text dargestellt und dienen als Argumenta-
tionshilfe bei der Umsetzung der Maßnahmen 
zur Verbesserung des Gewässerzustandes.


Angebote der GRÜNEN LIGA


Die GRÜNE LIGA bietet folgende Materialien zur 
Wasserrahmenrichtlinie an:


      •    Steckbriefe auf Deutsch und Tschechisch
      •    Flyer auf Deutsch und Tschechisch
      •    eine Ausstellung zum Ausleihen
      •    halbjährlich erscheinende Rundbriefe 
           „WRRL-Info“
      •    das monatlich erscheinende Wasserblatt 
             mit Kurzmeldungen und Terminen
      •    weitere Informationen auf Deutsch und 
            Tschechisch unter www.wrrl-info.de


Projektpartner –  Arnika 


Chlumova 17, 130 00 Prag 3
Tschechische Republik
Telefon: (+420) 2 22 78 14 71
Telefax: (+420) 2 22 78 28 08
arnika@arnika.org
www.arnika.org


Wir tun was, Mensch!
GRÜNE LIGA e.V. – 
Netzwerk Ökologischer Bewegungen


Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Telefon:  (+49) 030/ 204 47 45
Telefax:  (+49) 030/ 204 44 68
bundesverband@grueneliga.de
wasser@grueneliga.de
anke.siegert@grueneliga.de


Wir tun was, Mensch!


Gewässerschutz:


Best practice  –  Beispiele 
in Deutschland und Tschechien


Um die Ziele der  Wasserrahmenrichtlinie im 
Sinne des grenzüberschreitenden Gewässer-
schutzes umsetzen zu können, setzt die 
GRÜNE LIGA e.V. auf internationale Vernet-
zung. Seit Juli 2008 besteht daher eine inten-
sivierte Kooperation mit dem tschechischen 
Umweltverband Arnika.


Das Projekt „Best practice – Beispiele in 
Deutschland und Tschechien“ wird fi nan-
ziell vom Bundesumweltministerium und 
Umweltbundesamt über das „Beratungs-
hilfeprogramm für den Umweltschutz in 
den Staaten Mittel- und Osteuropas, des 
Kaukasus und Zentralasiens“ gefördert. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröff entlichung liegt bei den AutorInnen.







Vernetzung
Die GRÜNE LIGA strebt die verbandsüber-
greifende Vernetzung der Nichtregierungs-
organisationen in den Flusseinzugsgebieten 
an  –  sowohl auf  bundesweiter als auch auf 
internationaler Ebene. 


Kooperation mit dem tschechischen 
Umweltverband Arnika
Um die Kooperation mit Tschechien zu 
vertiefen, startete der Bundesverband der 
GRÜNEN LIGA das Projekt „Best practice  – 
Beispiele in Deutschland und Tschechien“. 
Zusammen mit einem tschechischen Ko-
operationspartner – dem Umweltverband 
ARNIKA – wird seither an der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie in den Flussein-
zugsgebieten Elbe und March gearbeitet.


Das Projekt 
„Best practice  –  Beispiele 
in Deutschland und Tschechien“


Die GRÜNE LIGA und ARNIKA präsentieren 
einem tschechischen Fachpublikum (Verbän-
den, Behörden, Planungsbüros) ausgewählte 
gute Beispiele für Umsetzungsmaßnahmen 
aus der deutschen Wasserwirtschaft. Die be-
stehenden Steckbriefe zu positiven Gewässer-
schutzmaßnahmen werden ins Tschechische 
übersetzt sowie Seminare und Exkursionen in 
Deutschland und in der Tschechischen Repu-
blik durchgeführt, bei denen die ausgewähl-
ten Projekte besucht und mit Fachleuten auf 
deutscher und tschechischer Seite diskutiert 
werden.


Was ist bereits geschehen?


2008


Im September wurde eine mehrtägige Exkur-
sion in den Raum Hamburg/Bremen durchge-
führt. Projektträger, -partner und zuständige 
Behörden erläuterten Maßnahmen und Ziel-
erreichung vor Ort. Von besonderem Inter-
esse für die tschechischen Teilnehmer war da-
bei die Verbindung von Projektdurchführung 
und intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung. Im 
Dezember wurde unter dem Titel „Die Bewirt-
schaftungspläne der Flussgebiete Elbe und 
March“ ein Seminar in Prag durchgeführt, das 
auf reges Interesse bei den teilnehmenden 
Mitarbeitern von Wasserwirtschaftsverwal-
tungen, Universitäten und Nichtregierungs-
organisationen stieß.


Auf der Seite www.wrrl-info.de hat die 
GRÜNE LIGA bereits zahlreiche Informa-
tionen zum Projekt online verfügbar ge-
macht, unter anderem die Steckbriefe in tsche-
chischer Sprache und die  Seminarbeiträge der 
Referenten.


Was ist geplant?


2009 


Im Frühjahr ist eine mehrtägige Exkursion in 
der tschechischen Republik geplant, auf 
der gute Gewässerschutzbeispiele im Ver-
gleich zum herkömmlichen Vorgehen dar-
gestellt werden sollen. Eine zweite Ex-
kursion führt im Herbst voraussichtlich 
nach Bayern. In Prag wird ein weiteres 
WRRL-Seminar  abgehalten werden.


2010 


Für das erste Halbjahr 2010 ist eine Exkur-
sion geplant, die zu Projekten in Thüringen 
und Sachsen führen soll. Die genauen Orte 
stehen noch nicht fest, werden aber auf der 
Seite www.wrrl-info.de bekannt gegeben.
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Warum Feuchtgebiete? – Hintergründe
Feuchtgebiete lassen sich als „Nieren der Landschaft“ betrachten, 
da sie das Wasser filtern und den Wasserhaushalt im Gleichgewicht 
halten. Im Zusammenhang mit dem Management der Einzugsgebiete 
der Ostseezuflüsse können Feuchtgebiete eine wichtige Rolle für die 
Reduzierung diffuser Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft spie-
len. Dies kommt in einer Reihe von Richtlinien für den Schutz von Was-
ser und Meer zum Ausdruck: von der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
über den HELCOM Ostsee-Aktionsplan bis zur jüngsten EU-Strategie für 
den Ostseeraum. Obwohl die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten zu 
verschiedenen Richtlinien gehört, findet sie auf strategischer Ebene, 
wie in den Bewirtschaftungsplänen der Ostseezuflüsse, nicht genügend 


Anwendung. Es besteht dringen-
der Bedarf an strategisch abge-
leiteten Zielsetzungen und Kon-
kretisierungen.


Mit Ausnahme der offenen Bottenwiek 
und abgesehen von bestimmten Küs-
tengebieten im Golf von Bottenwiek 
war die ganze Ostsee in den Jahren 
2003–2007 von Eutrophierung betrof-
fen (HEAT: HELCOM Eutrophication 
Assessment Tool)


Die Eutrophierung stellt zusammen mit der Überfischung das größ-
te Umweltproblem der Ostsee dar. Die Ostseezuflüsse führen große 
Mengen an Nährstoffen mit sich. Etwa 70% des eingetragenen Stick-


stoffs und 44% des Phosphoreintrags stammen aus diffusen Quellen, 
vor allem aber aus Landwirtschaftsflächen. Die daraus entstehende 
Eutrophierung der Küsten- und Meeresgewässer führt zur Algenblüte mit 
einer Verschlechterung der Meereslebensräume infolge drastisch ver- 
ringerter Wassertransparenz und Sauerstoffverlust. Der HELCOM Ost-
see-Aktionsplan nennt als Zielstellung eine „Ostsee ohne Eutro- 
phierung“ und spricht in seinem Programmziel „Clear Water“ den 
Handlungsbedarf an.
Die Anreicherung von Grundwasser, Flüssen, Seen und Küstengewäs- 
sern mit Nährstoffen stellt in Europa ein ernsthaftes Umweltproblem 
mit ökologischer, wirtschaftlicher und soziokultureller Dimension dar.
Die Konferenz Wetlands for Clear Water der GRÜNEN LIGA am 
24. März 2011 in Greifswald befasste sich mit der Frage, wie sich in 
Deutschland, Polen und den anderen Ostseeanrainerstaaten das 
Management von Feuchtgebieten für das Erreichen des „Clear 
Water“-Ziels einsetzen lässt, das Teil des HELCOM Ostsee-Aktions-
plans ist. Die Vorträge und Konferenzdokumente sind im Internet 
unter der Adresse www.wrrl-info.de verfügbar.
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Wetlands for Clear Water


Die schwedischen Erfahrungen mit Feuchtgebieten in der Agrarland-
schaft präsentierte John Strand von der Rural Economic and Agricultu-
ral Society Halland und dem Wetlands Research Center der Universität 
Halmstad. In Schweden wurde Anfang 1990 das Konzept der Nutzung 
von Feuchtgebieten zur Nährstoffreduzierung speziell zur Bewältigung 
der Eutrophierung in einer Bucht an der Skagerrak-Küste eingeführt 
und angewandt. Nach anfänglichen Vorbehalten unter den Landwirten 
führte ein Jahrzehnt positiver Erfahrungen mit dem Konzept zu einer 
hohen Akzeptanz für die Restaurierung und Neuanlage von Feuchtge-
bieten. Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren des Konzepts gehörten 
ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten in Verbindung mit 
langfristigen Bewirtschaftungsverträgen, fachliche Planung, 
Beratung und Kommunikation sowie klare strategische Ziele der 
Landwirtschaftsbehörden.
Um die Eutrophierung der Seen und des Meers zu reduzieren, wurden 
in großer Zahl Feuchtgebiete angelegt und in die Agrarlandschaft 
Südschwedens  integriert. Die Zielvorgabe des schwedischen Zentral-
amts für Landwirtschaft war die Schaffung einer Gesamtfläche an 
Feuchtgebieten von 12.000 Hektar bis 2010 und eine Stickstoffredu-
zierung von 200 kg pro Hektar und Jahr. Bis 2011 wurden die Pläne auf 
etwa 7.600 Hektar umgesetzt.
Die Forschung hat bei mehr als eintausend zwischen 1996 und 2002 
angelegten Feuchtgebieten gezeigt, dass mit Feuchtgebieten an den 


richtigen Standorten bis zu 1.000 kg Stickstoff pro Hektar Feuchtge-
biet und Jahr zurückgehalten werden können. Die mittlere Kapazität 
der Nährstoffrückhaltung beträgt jedoch weniger als 100 kg N pro 
Hektar und Jahr, also lediglich 50% des vom  schwedischen Zentralamt 
für Landwirtschaft gesetzten Ziels. Die Nährstoffreduktion ist abhän-
gig vom Durchfluss. Daher muss auch die Probennahme durchfluss- 
abhängig erfolgen, um die Nährstoffretention nicht zu überschätzen. 
Feuchtgebiete dienen als Nährstofffallen, da der Wassereintrag in 
Denitrifikationsprozessen gereinigt wird, wobei Nitrat in Stickstoff-
gas umgewandelt wird und sich der Phosphor im Sediment anreichert. 
Des Weiteren tragen angelegte Feuchtgebiete zu einer höheren Bio-
diversität bei und dienen als Was-
serspeicher zur Bewässerung oder 
Rückhaltebecken zur Verminderung 
von Überschwemmungen. Damit sie 
kostenwirksam sind, müssen Feucht-
gebiete an den richtigen Standorten 
angelegt sein.


Verteilung angelegter Feucht- 
gebiete (rot) in Südschweden. 


Karte: DAWA 2010, Schwedisches 
Zentralamt für Landwirtschaft.


Anlage von Feuchtgebieten in der Landwirtschaft – Erfahrungen aus Schweden







Wetlands for Clear Water


Wera Leujak vom Umweltbundesamt hob hervor, dass Feuchtgebiete 
bei der Nährstoffreduzierung helfen können, dass sie aber als eine von 
mehreren Möglichkeiten angesehen werden sollten und nicht als Ersatz 
dafür, der Eutrophierung an der Quelle zu begegnen. 


Michael Trepel vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und länd-
liche Räume und von der Universität Kiel machte auf Grundlage um-
fangreicher Erfahrungen und Forschungen im Bundesland Schleswig- 
Holstein deutlich, dass „die Rehabilitierung von Feuchtgebieten 
eine kostenwirksame Strategie zur Reduzierung der Nährstoff-
belastungen im Meer darstellt, wenn die Maßnahmen Teil einer 
breiter angelegten Strategie für das Management der Nährstoffe 
sind“. Die Wahrung und Verbesserung der Wasserqualität ist häufig eine 
Vorbedingung für die erfolgreiche Restaurierung des Ökosystems.


Ökohydrologische Managementstrategien mit dem Ziel einer Reduzie-
rung der Nährstoffabgänge in einem Einzugsgebiet erfordern ein auf 
den Fließpfad ausgerichtetes Management: Nach der Analyse der Her-
kunft der Nährstoffe müssen zuerst die Nährstoffe in den Haupt-
pfaden reduziert werden. Dies lässt sich nicht nur durch die Ver-
ringerung punktueller und diffuser Quellen, sondern auch durch eine 
bessere Rückhaltung erreichen. Für die Verbesserung der Rückhaltung 
stehen vier Startpunkte zur Verfügung:


Eine Analyse der Nährstoffrückhaltung durch Feuchtgebietsrestaurie-
rung im Oberen Eidertal weist signifikante Reduzierungsquoten auf: 
NO
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-N: -33,2%, N gesamt: -30%, PO
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-P: -21,5%, P gesamt: -15,4%. Die 


Erfahrungen aus Schleswig-Holstein lassen als konservativen Schätz-
wert eine mittlere Phosphorrückhaltung in Flüssen und Feuchtgebieten 
von 10 kg pro Hektar zu.


Die Kostenwirksamkeit einer Reihe von Feuchtgebietsrestaurie- 
rungen in Schleswig Holstein wurde mit WETTRANS, einem auf den 
Fließpfad ausgerichteten Modell zur Berechnung der Stickstoffrück-
haltung (www.wettrans.org) kalkuliert. Die Rückhaltungskosten liegen 
häufig im Bereich von 5–10 oder 10–20 Euro pro Kilo Stickstoffent- 
fernung, was bei weitem nicht so teuer ist wie zusätzliche Investitionen 
in die Abwasseraufbereitung (geschätzt auf 17–66 Euro/kg Stickstoff- 
entfernung).


Seit dem Jahr 2000 wurden in Schleswig-Holstein mehr als 139 Projek-
te begonnen und mehr als 1.116 Hektar wiedervernässt. Eine landes-
weite Analyse in Mecklenburg-Vorpommern zeigte, dass Einzugsgebiete 
mit einem hohen Anteil an Seen, Feuchtgebieten und Wäldern geringe 
Stickstoff-Exportquoten besitzen und dass eine gute Erhaltung von 
Feuchtgebieten, einschließlich der Pufferzonen, die Nährstoffbelas-
tungen reduziert. Dennoch führt die Anlage von Feuchtgebieten nicht 
automatisch zu den Nährstoffreduktionszielen. 


Die Forschungen von Dominik Zak vom Leibniz-Institut für Gewässer- 
ökologie und Binnenfischerei in Berlin zur Kohlenstoff- und Phos-
phor-Dynamik in wiedervernässten Mooren zeigen, dass stark 
degradierte Torfschichten am problematischsten hinsichtlich der Frei-
setzung von gelöstem organischen Kohlenstoff (DOC) und der Phos-
phor-Remobilisierung sind (in einer Probe mit einer stark degradierten 
30 cm Torfschicht wurde der Verlust an mobilem Phosphor im Verlauf 
von 40 Jahren auf ~400 kg/ha geschätzt). Die Entfernung entspre-
chender Schichten von Oberboden mit hoch degradiertem Torf vor der 
Wiedervernässung reduziert die Verluste deutlich und wird daher drin-
gend empfohlen. 
Das kann die Kosten der Feuchtgebietsrestauration erheblich erhö-
hen, gleichzeitig aber auch zur schnelleren Erholung der Artenstruktur 
beitragen. Die Verbringung des abgetragenen Oberbodens verlangt 
sorgfältige Erwägung, wobei die vollständige Verfüllung der Entwäs-
serungsgräben eine Option darstellt.


Feuchtgebietsstrategien in Deutschland


Länderberichte aus Polen und Litauen
Polen
Prof. Leslaw Wolejko von der Universität Stettin präsentierte Bei- 
spiele für die Selbst-Renaturierung großer Feuchtgebiete in West- 
polen. Restaurierung und Selbst-Renaturierung großer Feuchtgebiete 
zu niedrigen Kosten sind möglich und daher Neuanlagen vorzuziehen.  
Als Hauptproblem für weitere Fortschritte wurde die Erzeugung eines 
künstlichen Interesses an Grenzertragsböden durch die Gemeinsame 
Agrarpolitik der EU festgestellt.
Laut Patryk Chapinski von der polnischen Nicht-Regierungsorgani-
sation Klub Przyrodnikow wurde eine große Zahl an Restaurierungs-
projekten von Umwelverbänden verwirklicht. Verglichen mit der Si-
tuation in Deutschland bestehen immer noch erhebliche Defizite in 
der Kommunikation zwischen Landwirten, Umweltverbänden, und 
Verwaltungsbehörden.


Litauen
Zenonas Gulbinas vom Nature Heritage Fund referierte über die neue, 
im Jahr 2011 veröffentlichte Monographie „Litauische Feuchtgebiete 
und deren Bedeutung für den Wasserschutz“. Derzeit bedecken die 
Feuchtgebiete in Litauen noch 16.373,8 km2 beziehungsweise 25,09% 
der Landesfläche. Zwischen 1955 und 1995 sind nahezu 50.000 ha 
Feuchtgebiet verschwunden. Nach beinahe einhundert Jahren der Land- 
gewinnung beträgt in Litauen die Gesamtfläche des entwässerten Lands 
3.021.400 ha (47% der Landesfläche), einschließlich 2.620.200 ha 
Wiedergewinnung durch gewöhnliche Tonrohrdränung. Mehr als 1.200 
Teiche und Wasserspeicher wurden angelegt und 400 Flüsse gestaut. 
Die Forschung hat einen Schätzwert für die auf nationaler Ebene not-
wendige Renaturierung von Feuchtgebieten und Empfehlungen für die 
Auswahl vorrangiger Standorte für Restaurierungsprojekte geliefert.


Beste Praxis der Flächennutzung


Restaurierung grundwasserabhängiger
Feuchtgebiete


Nährstoffrückhaltung in
Flüssen und Strömen


Restaurierung von Feuchtgebieten mit
Oberflächenströmung


Quelle: Michael Trepel (verändert)







1. Feuchtgebiete sind für die Nährstoffreduzierung in der
Ostsee unerlässlich
Entwässerung, Abbau und nicht angepasste Bewirtschaftung von 
Feuchtgebieten fügen der Ostsee erheblichen Schaden zu. Mehr als 
90 % aller Sumpfgebiete der Region wurden in Landwirtschaftsflächen 
umgewandelt, die große Mengen an Nährstoffen und CO
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 abgeben.


Die Wiedervernässung von Niedermooren ist notwendig, damit die wei-
tere Torfmineralisierung gestoppt und langfristig deren wichtige ökolo-
gische Funktion als Nährstofffilter wiederhergestellt werden kann („von 
der Quelle zur Senke“). Damit die Rückhaltekapazität von Feuchtgebie-
ten zielgerichtet genutzt werden kann, müssen Feuchtgebiete als fester 
Bestandteil der Agrarlandschaft restauriert und angelegt werden.


2. Maßnahmen für Feuchtgebiete benötigen eindeutige Prioritäten
Der Schutz intakter Feuchtgebiete muss bei den Maßnahmen für Feucht-
gebiete grundsätzlich an erster Stelle stehen. Danach folgen die Restau-
rierung/ Wiedervernässung degradierter Feuchtgebiete zusammen mit 
einer angepassten Flächennutzung und schließlich die Anlage neuer 
Feuchtgebiete.


3. Damit Strategien für Feuchtgebiete wirksam sind, ist 
eine Kombination aus Verfahren und Ansätzen aus mehreren 
Bereichen notwendig: 
Feuchtgebietsstrategien erfordern eine Kombination aus mehreren Ver-
fahrensinstrumenten:
 - Führungs- und Kontrollmaßnahmen
 - Korrektur nachteiliger Wirtschaftsanreize (besonders in der 
   Gemeinsamen Agrarpolitik)
 - wirtschaftliche Anreize (zum Beispiel im Rahmen von Agrar-/ 
  Umweltprogrammen)
 - Planungsinstrumente (insbesondere Bewirtschaftungspläne 
  für Flusseinzugsgebiete)
 - Kommunikation und Information


4. Feuchtgebietsstrategien in die Bewirtschaftungsplanung
von Flusseinzugsgebieten integrieren!
Die unzureichende Einbeziehung von Feuchtgebieten ist ein wesentli-
cher Mangel in den ersten Flussgebietsbewirtschaftungsplänen nach 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Im Allgemeinen erfasst die Bewirt-
schaftungsplanung nur die zu den Standorten der Natura 2000 gehö-
renden Feuchtgebiete. Diese Praxis wird von Umweltverbänden schon 
lange kritisiert und ist besonders hinsichtlich der Kapazität von Feucht-
gebieten zur Nährstoffrückhaltung ungeeignet. Des Weiteren wurden 
keine oder nur sehr wenige konkrete Maßnahmen für Feuchtgebiete in 
die Pläne aufgenommen, wovon sich keine speziell mit der Nährstoffre-
duzierung befassen.


Die bessere Einbeziehung von Feuchtgebieten in die Bewirtschaftungs-
pläne für Flusseinzugsgebiete ist daher eine der wichtigsten Anforde-
rungen an die zweite Planungsrunde. 


Die zweiten Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete müs- 
sen Strategien integrieren, die Feuchtgebiete für den Wasser- 
und Meersschutz einsetzbar machen. Es darf nicht vergessen wer-
den, dass der Schutz und die Rehabilitierung von Feuchtgebieten in 
den Vorbemerkungen der Ziele sowie in Artikel 1 der Wasserrahmen- 
richtlinie genannt und in den ergänzenden Maßnahmen in Anhang VI 


ausdrücklich aufgeführt sind. Die Eigenschaften von Feuchtgebieten bei 
der Nährstoffrückhaltung werden bei der Umsetzung der Meeresstrate-
gie Rahmenrichtlinie (MSRL) eine wichtige Rolle spielen müssen.


5. Die hohe Kostenwirksamkeit von Feuchtgebieten nutzen!
Die Bewertung verschiedener Feuchtgebietsprojekte hat gezeigt, dass 
Feuchtgebiete äußerst kostenwirksame Maßnahmen zur Nährstoff-
rückhaltung sein können. Dies besitzt für die Verwirklichung der WRRL 
und der MSRL hohe Relevanz. Die bei der Konferenz vorgelegten Be-
rechnungen zeigen, dass Feuchtgebiete insbesondere im Vergleich zu 
Investitionen in städtische Abwasser-Infrastrukturen (ein Beispiel aus 
Schleswig-Holstein, Deutschland) sehr kosteneffizient sein können und 
hinsichtlich der Kosten auch den Vergleich mit anderen Methoden, wie 
dem Anbau von Zwischenkulturen und der Frühjahrsbodenbearbeitung 
(ein Beispiel aus Schweden) nicht scheuen müssen.


Die Effizienz von Feuchtgebieten hängt stark von einer guten Planung, 
insbesondere der Planung ihres Standorts im Einzugsgebiet ab. Bei einer 
umsichtigen Planung sind Feuchtgebiete hinsichtlich des Nährstoffrück-
halts effizienter als Gewässerrandstreifen, da sie eine höhere Rückhal-
tekapazität besitzen und daher weniger Fläche benötigen. Gewässer-
randstreifen tragen wiederum wesentlich zur Biotopvernetzung bei. 


6. Die umfassenderen Umweltvorteile von Feuchtgebieten
berücksichtigen!
Die Einschätzung von Vorteilen der Renaturierung von Feuchtgebieten 
muss den sich bietenden mehrfachen Umweltnutzen hinsichtlich Klima, 
Biodiversität und Wasserhaushalt berücksichtigen. Darüber hinaus sind 
bei der umfassenden Kosten-/Nutzenanalyse zur Restaurierung oder An- 
lage von Feuchtgebieten die, insbesondere durch CO
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-Emissionen verur- 


sachten, sozialen Kosten einer fortgesetzten Entwässerung von Feucht- 
gebieten zu quantifizieren. Zur Planung muss die Priorisierung der Maß-
nahmen nach Mehrfachnutzen gehören. 


7. Die Agrarpolitik für eine bessere Bewirtschaftung von Feucht-
gebieten anpassen und neu gestalten!
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU bietet für Feuchtgebiete so-
wohl Risiken als auch Chancen. Negative Anreize verstärken den Druck 
der Landwirtschaft auf Feuchtgebiete und überwiegen die positiven 
Elemente der Agrarpolitik bei weitem. Die derzeitigen Finanzierungs- 
systeme der GAP (flächenbezogene Zahlungen der „Ersten Säule“) erzeu- 
gen ein künstliches Interesse an Grenzertragsböden. Die Schaffung 
von Feuchtgebieten und ein angepasstes Management müssen in die 


GRÜNE LIGA Konferenz-Schlussfolgerungen


Blaualgenblüte in der Ostsee, Sommer 2010
Quelle: ESA – European Space Agency







Agrar-/Umweltprogramme der Mitgliedsstaaten aufgenommen werden 
(„Zweite Säule“ der GAP).


8. Von Schweden lernen: Feuchtgebiete in die Agrarlandschaft 
integrieren!
Die Erfahrungen aus Schweden veranschaulichen die Schlüsselfaktoren 
für erfolgreiche Feuchtgebietsstrategien:
 - strategische Zielvorgaben
 - freiwillige Beteiligung der Landwirte
 - ausreichende Finanzmittel (Erstellung + Management von 
  20-Jahresverträgen für Landwirte)
 - fachliche Beratung / Planung
 - Management von Feuchtgebieten im Zusammenhang mit 
  Einzugsgebieten integriert in die Bewirtschaftung der Fluss- 
  einzugsgebiete 


9. Bestehende „ökohydrologische“ Planungs- und 
Managementwerkzeuge nutzen!
Insbesondere angelegte Feuchtgebiete können einen End-of-Pipe-Cha-
rakter besitzen und sind daher in die Gesamt-Strategie zur Nährstoffre-
duzierung zu integrieren. Hinsichtlich der Nährstoffbelastung der Ostsee 
bieten Feuchtgebiete in Küstennähe das größte Rückhaltepotential.
 
Dominik Zak: „Abgesehen von Unsicherheiten hinsichtlich der Restaurie-
rungszeiten benötigen wir mehr Kenntnisse zur Beantwortung der Frage: 
Wie viele Niedermoore müssen wiedervernässt werden, damit die hohe, 
diffuse Verschmutzung von Wasserläufen entschärft werden kann?“


Renaturierung braucht Zeit. Auf Ebene der Landschaftsplanung bedarf 
es weiterer Voruntersuchungen, um die Wiedervernässungsfläche zu be-


stimmen die nötig sind, um eine bestimmte Zielgröße bei der Reduktion 
des Nährstoffeintrags aus diffusen Quellen zu erreichen. 


10. Feuchtgebietsstrategien mit wirtschaftlichen Instrumenten 
unterstützen!
Um dieses Thema im Planungsprozess ansprechen zu können, sind einige 
unterstützende Fragen hilfreich:
Könnte eine Entwässerungsabgabe für Moorgebiete ein geeignetes 
Instrument zur Unterstützung der Restaurierung von Feuchtgebieten 
sein?
Welche neuen Finanzierungsinstrumente könnten hilfreich sein?
Was bietet das Konzept des Wetland Banking als wirtschaftliches Werk-
zeug für die effiziente Zuweisung von Feuchtgebieten und kann dieses 
Instrument in die Agrar-Umweltprogramme integriert werden?


11. Besseres Management von Feuchtgebieten braucht Kommuni-
kation und Information
Es besteht ein großer Bedarf an der Verbreitung des Feuchtgebiets-
konzepts unter den Akteuren, die an der Landwirtschaft, der Wasser-
wirtschaft und dem Umweltschutz beteiligt sind. Um für die Natur und 
Gesellschaft im Ostseeraum ein besseres Feuchtgebietsmanagement zu 
erreichen, müssen der Dialog zwischen diesen Hauptbeteiligten geför-
dert und die Bedeutung von Feuchtgebieten vermittelt werden. Hierzu 
können Diskussionen auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen 
Regionen, der Informationstransfer sowie Beispiele guter Praxis, Exkur- 
sionen und die Präsentation von Modellprojekten, usw. gehören. Solche 
Prozesse können auch Behörden und Entscheidungsträger unterstützen 
sowie die Konsultation und aktive Einbeziehung aller interessierten 
Stellen in die Politik und Planung eines besseren Wasser- und Feuchtge-
bietsmanagements fördern.
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Was ändert sich durch die Entwässerung? Heutzutage werden alle „Filter“ umgangen  (<90 %)
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Der Umgang mit unseren Wasserres-
sourcen folgt hauptsächlich sektora-
len Nutzungsansprüchen. Noch immer 
fehlt ein Wassermanagement-Ansatz, 
der unterschiedliche wirtschaftliche 
Interessen, Politikfelder und die öko-
logischen Ansprüche integriert, der 
die volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Ressource Wasser umfassend um-
schreibt und dabei auch soziale und 
kulturelle Aspekte berücksichtigt 
– für die Menschen, für die Natur, für 
das Leben.  
Neben dem Klimawandel beeinflussen 
weitere Aspekte einer sich global än-
dernden Welt den Wasserkreislauf. Zu 
diesen zählen Bevölkerungswachstum, 
Landnutzung und Urbanisierung. In 
vielen Regionen werden Wasserknapp-
heit und steigende Temperaturen je-
doch nicht durch Klimawandel oder 
natürliche Knappheit und Dürren her-
vorgerufen, sondern durch schlechte 
Wasser-Governance. Misswirtschaft in 
der Wasserversorgung – ob öffentlich 
oder privat –, verursacht durch Kor-
ruption, Fehlinvestitionen oder feh-
lende finanzielle Mittel, führt oft ge-
rade dort zu mangelhafter Versorgung 


mit sauberem Trinkwasser und sanitä-
ren Einrichtungen, wo diese am meis-
ten benötigt werden. Die Übernutzung 
und Verschmutzung von Oberflächen- 
und Grundwasser stellen weiterhin 
eine Bedrohung für die Menschen und 
ihre Lebensbedingungen dar. Zugleich 
werden Biodiversität und die Produk-
tivität von natürlichen Ökosystemen 
zunehmend beeinträchtigt.
Wasser steht spätestens seit der Aus-
rufung der ersten Wasserdekade in 
Mar del Plata im Jahre 1980 auf der 
internationalen Agenda. Ohne die Ge-
währleistung der nachhaltigen Verfüg-
barkeit natürlicher Ressourcen kann 
weder globale noch nationale Entwick-
lungspolitik erfolgreich sein. Wie die 
Agenda 21 unterstreicht, ist Wasser 
in dieser Hinsicht ein Schlüsselfaktor. 
Unter dem Dach des Forums Umwelt 
und Entwicklung setzen sich deut-
sche Nichtregierungsorganisationen 
für eine nachhaltige Wasserpolitik im 
Kontext der Entwicklungszusammen-
arbeit aus deutscher und europäischer 
Perspektive ein – in ihrem eigenen 
Land und in ihren internationalen Ak-
tivitäten.


Water for Life
GRÜNE LIGA-Positionspapier zur 
UN-Dekade „Water for Life“ und zum 
„Water, Energy and Food Security Nexus“


Dieses Positionspapier erstellte die 
GRÜNE LIGA in Kooperation mit:
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Wasser für die Natur
 
Wasser ist die Grundvoraussetzung für Leben 
und Biodiversität auf der Erde. Sein Schutz 
ist essentiell für die Bewahrung und Weiter-
entwicklung der biologischen Vielfalt.
Flüsse und Seen, Feuchtgebiete und Auen, 
Lagunen und Küstengewässer – diese Öko-
systeme sind direkt vom Wasser abhängig 
und reagieren daher am sichtbarsten auf Ver-
änderungen unserer Wasserressourcen. Die 
grundlegenden Komponenten, die Wasser 
und wasserabhängige Ökosysteme charakte-
risieren und prägen, sind unter anderem 1) 
die Wasserquantität und -verteilung über die 
Zeit, 2) die Wasserqualität und -temperatur, 
und 3) die Lebensraumstruktur der Gewässer 
und ihrer Ufer- und Überflutungsbereiche. 
Diese Ökosysteme werden von der Dynamik 
des Wasserkreislaufs und der Energie des 
Wasserstroms gestaltet: ein Fluss stellt von 
der Quelle bis zur Mündung ein Kontinuum 
mit ständigen Wechselwirkungen zwischen 
Wasser und Land dar. Lebendige Flüsse trans-
portieren Sedimente aus Quellgebieten in 
die Deltas. Die Überschwemmung ihrer Auen 
ist der Pulsschlag ganzer Landschaften, von 
dem eine herausragende Vielfalt an Pflanzen 
und Tieren abhängig ist. Wanderfische wie 
Lachse und Aale sind auf die Durchgängigkeit 
in Flusssystemen angewiesen, um ihre Laich-
plätze erreichen zu können. Die meisten Ar-
ten brauchen auch eine Quervernetzung von 
Lebensräumen in Flüssen und Auen, um zu 
überleben.
Wir stehen inmitten einer globalen Süßwas-
ser-Biodiversitätskrise: Süßwasserfische gel- 
ten als die am meisten gefährdete Gruppe 
von Tieren auf der Erde; mehr als ein Drit-
tel ist vom Aussterben bedroht. Süßwasser-
Ökosysteme gehören zu den meistbedrohten 
Ökosystemen der Welt.


Wasser und die von ihm geprägten und er-
haltenen Lebensräume sollten um ihrer 
selbst willen geschützt werden, so wie es 
die Biodiversitäts-Konvention verlangt. Dar-
überhinaus üben Ökosysteme innerhalb des 
Wasserkreislaufs unverzichtbare Funktionen 
aus. Sie sichern ein stabiles Wassergleichge-
wicht in terrestrischen Lebensräumen und 
ermöglichen so die Nutzung des Wassers 
durch Menschen. Nur im Rahmen dieses na-
türlichen Zyklus kann Wasser als erneuerbare 
Ressource gelten. Nur eine angepasste nach-
haltige Nutzung kann das produktive Zusam-
menspiel von Wasser und Natur langfristig 
erhalten.


Die Wasserspeicherung in Wäldern, natür-
lichen Auen und Bodenschichten sowie die 
Erneuerung und Selbstreinigung von Flüs-
sen, Seen und des Grundwassers gehören zu 
den wichtigsten natürlichen Funktionen des 
Wasserkreislaufs. Diese und andere Ökosys-
temdienstleistungen sind von hohem wirt-
schaftlichem Wert.


Das „Millennium Ecosystem Assessment“ be-
nennt die Anerkennung ökologisch notwen-
diger Wassermengen und Mindestabflüsse als 
notwendiges Kernelement für den Ausgleich 
konkurrierender Nutzungsansprüche in einer 
nachhaltig ausgerichteten Wasserpolitik.


Wasser für die Menschen


Wasser ist Lebensmittel und gleichzeitig ein 
entscheidender Faktor für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung. Die gut organisier-
te und sichere Wasserverfügbarkeit bildet 
eine Grundvoraussetzung für die langfris-
tige Aufrechterhaltung menschlicher Hoch- 
kulturen. Aus diesem Grund erfordert Was-
sermanagement seit den frühen Hochkul-
turen eine intelligente Organisation. Was-
serwirtschaft muss als integrierte Aufgabe 
für die Gesellschaft als Ganzes verstanden 
werden. Grundlage dafür bilden frei zugäng-
liche Informationen und die Möglichkeit der 
Bürgerbeteiligung an Entscheidungsprozes-
sen. Deswegen ist „Good Governance“ auch 
viel mehr als nur ein wirtschaftspolitisches 
Konzept. Wassermanagement braucht Trans-
parenz und öffentliche Teilhabe, während 
Privatisierungsversuche mit Vorsicht behan-
delt werden sollten.
Historische Erfahrungen und die Stabilitäts-, 
Gesundheits- und Entwicklungserfordernisse 
größerer Gemeinden haben fast überall auf 
der Welt zur Organisation der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung in der Verantwortung 
von Städten und Gemeinden geführt. Als Ge-
meinschaftsgut und gemeinschaftliches Erbe 
bildet Wasser eine Grundlage für menschli-
ches Leben.


Wasser spiegelt sich als Symbol für das Leben 
in Kunsten und Kulturen rund um den Globus 
wieder. Je lebendiger diese Traditionen sind, 
desto mehr kommt darin auch die Wertschät-
zung für Wasser zum Ausdruck. Es gilt, sich 
auch auf den sozialen und kulturellen Wert 
des Wassers zu besinnen und es gegen rein 
technokratische und zweckorientierte Sicht-
weisen zu verteidigen.


Einleitung


Bachforelle. Foto: Ludwig Tent
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1. Das Menschenrecht auf 
Wasser und Sanitärversorgung


Mit überwältigender Unterstützung von Län-
dern des globalen Südens verabschiedete die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
im Juli 2010 eine historische Resolution, die 
das Recht auf Wasser und auf Sanitärversor-
gung als Menschenrecht anerkannte. Dies 
war ein großer Erfolg für Menschenrechts- 
und Umwelt-NGOs, die diesen Schritt seit 
Jahren gefordert hatten. Im Rio+20 Vorbe-
reitungsprozess rufen NGOs die G-77 auf, 
sich dieses entscheidenden Themas anzu-
nehmen und das Menschenrecht auf Wasser 
und Sanitärversorgung in dem Rio+20 Text 
zu unterstützen:
„Die globale Wasserkrise ist zu einem Symbol 
der Ungerechtigkeit in unserer Welt gewor-
den. Noch heute sterben mehr Kinder durch 
verschmutztes Trinkwasser als durch Krieg, 
Malaria, HIV/AIDS und Verkehrsunfälle zu-
sammen. Der Großteil der 1,4 Milliarden Men-
schen ohne Zugang zu sicherem Trinkwasser 
und der mehr als 2 Milliarden ohne Zugang zu 
Sanitärversorgung lebt in den Entwicklungs-
ländern. Ein neugeborenes Baby aus dem 
globalen Norden verbraucht zwischen 40 
und 70 Mal mehr Wasser als ein Neugebore-
nes aus dem globalen Süden. Am 31. Oktober 
2011 überschritt die Weltbevölkerung die 
7-Milliarden-Grenze. Wenn es keinen kon-
sequenten Einsatz für Menschenrechte und 
Umweltgerechtigkeit gibt, werden sich Un-
gerechtigkeiten weiter verschärfen. So wird 
bis 2030 die Nachfrage nach Trinkwasser das 
Angebot um 40 % übersteigen, sollten sich 
Dinge nicht grundlegend ändern.
Während die Wirtschafts- und Umweltkrise 
zusammentreffen, bietet der Rio+20 Gipfel 
Ländern die Möglichkeit, sich umzustellen, 
um von dem verheerenden Kurs, auf dem 
wir bis jetzt waren, abzukommen und neue 
Prioritäten zu setzen, die Menschen und 
Natur zugute kommen. Der Marktfundamen-
talismus hat seine Schwäche in einer Reihe 
von Sektoren demonstriert. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass er weitere beeinträchtigt, vor 
allem nicht den Wassersektor. Es ist daher 
entscheidend, dass Rio+20 nicht als Platt-
form für mehr privatwirtschaftliche Kon-
trolle über knappe Wasserressourcen dient. 
Rio+20 muss es der internationalen Gemein-
schaft unter Führung der Mitgliedstaaten der   
Vereinten Nationen ermöglichen, sich zu ver-
pflichten, klare Schritte für die Umsetzung  
des Menschenrechts auf Zugang zu Wasser 


und Sanitärversorgung zu unternehmen. 
Das Menschenrecht auf Wasser und Sanitär-
versorgung muss in Rio im Vordergrund ste-
hen, um politisches Handeln sowohl für einen 
gleichberechtigten Zugang zu begrenzten 
Vorräten zu gewährleisten als auch für eine 
verantwortungsvolle Nutzung, um Wasser für 
zukünftige Generationen zu sichern.”


 
2. Nachhaltige und produktive 
Sanitärversorgung – ein per-
fektes Beispiel für den Nexus


Sanitärversorgung und Wasser


Adäquate Sanitärversorgung ohne Wasser ist 
nicht vorstellbar. Wenn die moderne Toilette 
auch nur wenig oder kein Wasser zum Spülen 
braucht, so gehört zur Sanitärversorgung 
doch das Händewaschen mit sauberem Was-
ser. Unzureichende Lösungen für Sanitär-
versorgung und Abwassermanagement, d.h. 
eine mangelhafte Behandlung der Fäkalien 
und des Abwassers (ohne die Krankheitser-
reger zu entfernen), gefährden Trinkwasser-
ressourcen und die öffentliche Gesundheit.


Gereinigtes Abwasser ist hervorragend für 
die Nutzung zur Bewässerung in der Land-
wirtschaft geeignet, da es kontinuierlich 
ganzjährig anfällt und wichtige Pflanzen-
nährstoffe enthält. Beispiele für die Wie-
dernutzung von Abwasser gibt es weltweit. 
Allerdings wird Abwasser oft aus Mangel 
an anderen Wasserquellen ohne Beachtung 
von Sicherheitsregeln wiederverwendet. 
Gesetzgeber sind gefordert, mittels realisti-
scher Regelungen und Impulse zur sicheren 
Nutzung von gereinigtem Abwasser (siehe 
WHO Richtlinien 2006) der Nachfrage nach 
Bewässerungswasser weltweit Rechnung zu 
tragen, die enthaltenen Nährstoffe zu nut-
zen und gleichzeitig die Sicherheit für die 
öffentliche Gesundheit zu gewährleisten. 


Sanitärversorgung und
Ernährungssicherheit


Die Nutzung nicht nur von gereinigtem Ab-
wasser und Klärschlamm, sondern auch von 
Toilettenprodukten – Urin und Fäkalien – als 
organischer Dünger in der Landwirtschaft 
kann Armut und Mangelernährung bekämp-
fen sowie die Handelsbilanz von Ländern, die 
synthetische Düngemittel einführen, positiv 
beeinflussen. Dies betrifft besonders den 


Phosphatdünger, der eine fossile, nicht er-
neuerbare Ressource darstellt. Ernährungs-
sicherheit kann mit dem frei für alle verfüg-
baren Dünger unabhängig von notwendiger 
Infrastruktur und Vermögen erreicht werden 
(Richert u.a. 2010 on http://www.ruaf.org).
Stoffstromtrennung und die sichere Behand-
lung und Anwendung von Toilettenproduk-
ten im Pflanzenbau bedeutet einen Paradig-
menwechsel in der Sanitärversorgung hin zur 
Kreislaufwirtschaft. Urin enthält einen Groß-
teil der Makro-Pflanzennährstoffe (Stick- 
stoff, Phosphor, Kalium und Schwefel) und 
eine Vielzahl von Mikronährstoffen, die ins-
gesamt sehr gut pflanzenverfügbar sind. 
Urin ist ein ausgewogener stickstoffreicher 
Dünger, der synthetischen Dünger ersetzen 
kann und einen vergleichbaren Ertrag im 
Pflanzenbau erzielt.
Zusätzlich enthalten Toilettenprodukte, ge-
nau wie auch Klärschlamm, Nährstoffe und 
organische Substanzen, die zur Bodenver-
besserung beitragen und die Wüstenbildung 
eindämmen. Die sichere Behandlung und 
Nutzung der Produkte, wie in den WHO Richt-
linien (2006) beschrieben, ist von höchster 
Bedeutung.


Sanitärversorgung und Energie


Sowohl die konventionelle Abwasserrei-
nigung zur Entfernung von Stickstoff und 
Phosphor als auch die Herstellung von syn-
thetischem Stickstoffdünger sind sehr ener-
gieintensiv.
Toilettenprodukte – Abwasser, Urin und Fä-
kalien – hingegen enthalten große Mengen 
an Energie. Erstens kann Wärme aus Abwas-
ser direkt wieder genutzt werden. Zweitens 
kann Biogas durch Anaerobbehandlung des 
Klärschlamms gewonnen werden, was bereits 
seit Jahren in konventionellen Kläranlagen 
angewandt wird. Der gesamte Energieertrag 
wäre jedoch um ein Vielfaches höher, wenn 
die Biogasgewinnung nicht am Ende der Be-
handlung, sondern an der Quelle, am Rohab-
wasser, eingesetzt würde.


» 
Politischer Wille und geeignete 
Anreizsysteme in Richtung nach- 


haltige und produktive Sanitärversor- 
gung sind nicht nur zur Armutsbe-
kämpfung notwendig, sondern auch 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette – Sanitärversorgung, Abwasser-
reinigung und -wiedernutzung – in 
einer „Green Economy“.


Zentrale Herausforderungen
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Mehr Informationen, Beispiele und Erfolgsge-
schichten erhalten Sie hier:
Dr.-Ing. Claudia Wendland, Fachreferentin 
für Sanitärversorgung und Abwassermanage-
ment


 Claudia.Wendland@wecf.eu 
 http://www.sanitation.wecf.eu/
 http://www.washnet.de/
 http://www.susana.org


3. Integriertes Flussgebiets-
management 


Die Helsinki Konvention über den Schutz 
und die Nutzung grenzüberschreitender 
Wasserläufe und internationaler Seen der 
UNECE (United Nations Economic Commissi-
on for Europe) wurde bislang von 36 Staa-
ten und 1995 von der EU ratifiziert und soll 
nationale Maßnahmen zum Schutz und zum 
ökologisch tragfähigen Management von 
grenzüberschreitenden Oberflächengewäs-
sern und Grundwasservorkommen stärken. 
Außerhalb Europas fehlt ein derartiger 
rechtlicher Rahmen bislang, da das entspre-
chende Übereinkommen über das Recht der 
nicht-schifffahrtlichen Nutzung internatio-
naler Wasserläufe (UN-Gewässer-Konventi-
on) nicht von einer ausreichenden Zahl der 
UN-Mitgliedstaaten ratifiziert wurde.


Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie – 
Erkenntnisse aus 10 Jahren der Umsetzung


Die fortschrittlichste rechtliche Basis für die 
Wasserwirtschaft und die Bewirtschaftung 
auch grenzüberschreitender Gewässer hat 
die Europäische Union geschaffen: Die EG-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Mit dieser 
am 22. Dezember 2000 in Kraft getretenen 
Richtlinie begann eine neue Ära im euro-
päischen Gewässerschutz. Erstmals wurden 
Ziele für den ökologischen Zustand der Ober-
flächengewässer mit verbindlichen Fristen 
festgelegt und ein Verschlechterungsverbot 
für den Gewässerzustand postuliert. 
Bei der EU-weiten Erarbeitung von Bewirt-
schaftungsplänen für die Flussgebiete war ein 
hohes Maß an Transparenz und öffentlicher 
Beteiligung zu gewährleisten. Wasserwirt-
schaft und Gewässerschutz im Zeichen der 
WRRL fußen auf einer Kombination von ord-
nungsrechtlichen Vorgaben und Planungsin-
strumenten sowie auf ökonomischen Instru-
menten. Damit bleibt die WRRL das Vorbild 


für eine zukunftsweisende Umweltpolitik in 
Europa. Emissionen, Einleitungen und Ver-
luste von Schadstoffen, die toxisch, persis-
tent und bioakkumulierbar sind (gefährliche 
Stoffe), müssen verringert, der Eintrag von 
sogenannten prioritär gefährlichen Stoffen 
muss unterbunden werden. Grundwasser ist 
nicht nur vor Schadstoffeinträgen, sondern 
auch vor Übernutzung zu schützen.


Die im Jahr 2009 fertiggestellten Flussge-
bietsbewirtschaftungspläne stellen einen 
Meilenstein in der europäischen Wasserpo-
litik dar. Die Pläne offenbaren jedoch auch 
gravierende Schwächen sowie große Unter-
schiede zwischen den Mitgliedstaaten. Euro-
päische Umweltverbände rufen dazu auf, die 
Umsetzung der Richtlinie zu verbessern, um 
deren anspruchsvollen Umweltziele zu er-
reichen und dabei vor allem den Schutz der 
Wasserressourcen besser in andere Politik-
bereiche zu integrieren.


Europäische Politik: Versagen bei der In-
tegration von Wasser-, Energie- und Land-
wirtschaftspolitik


Wenngleich die Wasserrahmenrichtlinie die 
EU-Staaten verpflichtet, einen guten ökolo-
gischen Zustand ihrer Flüsse, Seen und Küs-
tengewässer zu erreichen, zieht die mangel-
hafte Integration des Gewässerschutzes bei 
der Förderung erneuerbarer Energien und der 
Landwirtschaft gravierende gegenläufige Ef-
fekte nach sich. Neu eingeführte Anreize für 
die Ausweitung der Biomasseproduktion auf 
nationaler wie auf europäischer Ebene erhöh-
ten den Druck auf die Landnutzung deutlich. 
Ackerland, das bislang als Grünland genutzt 
oder stillgelegt wurde, und so auch einer 


Erhöhung der Artenvielfalt diente, wurde in 
großem Umfang für die Biomasseproduktion 
in Nutzung genommen. Dies geschieht mit 
einer Intensität, die die Erfolge von Maßnah-
men zur Reduzierung von Nährstoffeinträgen 
in die Gewässer in vielen Regionen zunichte 
macht. Gleichzeitig sind die Bedingungen für 
die umfangreiche Förderung derart lax, dass 
es fraglich ist, ob die zusätzliche Biomasse-
produktion insgesamt überhaupt zum Klima-
schutz beiträgt. Darüber hinaus konkurriert 
die Biomasseproduktion mit der Produktion 
von Nahrungsmitteln


Eine immense Bedrohung für die Gewässer-
struktur und die ökologische Durchgängig-
keit von Flüssen stellt die große Zahl an Was-
serkraftanlagen dar, die europaweit geplant 
werden, insbesondere in Bergregionen. Ohne 
die zusätzliche Subventionierung wäre ein 
Gutteil dieser Projekte wirtschaftlich nicht 
tragfähig. So läuft die Europäisch Union Ge-
fahr, ihre letzten Wildflüsse zu verlieren, und 
dies obwohl sie als Natura 2000- oder Ram-
sar-Gebiete unter Schutz stehen. 


Die fehlende Integration in die Land-
wirtschaftspolitik gehört zu den größten 
Schwachstellen der WRRL-Umsetzung auf 
politischer Ebene. Die Landwirtschaft ist für 
den Hauptanteil der Nährstoff- und Pesti-
zideinträge in die Gewässer verantwortlich. 
Auch die Beeinträchtigung und Zerstörung 
von Uferbereichen und Auen, die fortgesetz-
te Entwässerung von Feuchtgebieten und die 
Übernutzung der Wasserressourcen für die 
Bewässerung müssen dem Landwirtschaft-
sektor zugerechnet werden. Die bevorste-
hende Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) lässt bislang keinen substantiellen 


Die im letzten Jahrzehnt erreichten Erfolge in Bezug auf die Verbesserung der Was-
serqualität kleiner Seen und Teiche in Europa werden durch den Anstieg der Nutzung 
von Düngemitteln und Agrochemikalien im Maisanbau für die Biomasse-Produktion be-
droht. Auch die zunehmende Ausbringung von Gärrückständen aus Biogasanlagen trägt 
zur Verunreinigung von kleinen Seen und Teichen bei.
Bis jetzt wurden keine negativen Auswirkungen auf die Wasserqualität in tiefen Seen 
und Trinkwasserspeichern wie dem Bodensee festgestellt. Die Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union und regionale Regierungen sollten aber nicht warten, bis negative 
Auswirkungen nachweisbar werden. Stattdessen sollten Vorsorgemaßnahmen wie die 
Schaffung von größeren Pufferzonen zwischen Seen und Maisanbauflächen oder der 
Anbau von Wildkräutern für Biomasse in der Umgebung der Seen implementiert wer-
den. Aufgrund der hohen Gewinne bei der Maisproduktion für Biomasse können diese 
Maßnahmen nur dann erfolgreich sein, wenn gleichzeitig die Umsetzung entsprechen-
der Gesetze und/oder Ausgleichszahlungen an die Landwirte z.B. aus Agrarumweltpro-
grammen erfolgen.
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Ansatz für eine Reduzierung umweltschädi- 
gender Subventionen erkennen, die in gro-
ßem Stil zur Beeinträchtigung der Gewässer 
und Meere Europas beitragen. Es wurde prak-
tisch kein Fortschritt in dem Politikfeld er-
zielt, in dem die meisten europäischen Gel-
der ausgegeben werden. Stringentere und 
besser anwendbare ökologische Betreiber-
pflichten für Agrarsubventionsempfänger 
(sogenannte Cross Compliance) sind drin-
gend notwendig.


Zentrale Schwachpunkte der Gemeinsamen 
Agrarpolitik der EU in Hinblick auf den 
Schutz der Gewässer: 


 Die GAP-Zahlungen an Deutschland (6 Mrd.  
EUR im Jahr 2004 – www.farmsubsidy.org) 
wirken sich in wesentlichen Teilen ökolo-
gisch nachteilig aus.


 Die Cross Compliance ist bislang nicht auf 
die Bewirtschaftungsziele der Gewässer be-
zogen. 


 Die gute fachliche Praxis ist aus Sicht des 
Gewässerschutzes unzureichend definiert. 
Notwendig wäre eine deutliche Verschärfung 
der Anforderungen und ihre dynamische Wei-
terentwicklung analog zum „Stand der Tech-
nik“. 


 Neue Finanzierungsinstrumente (z.B. in 
Agrarumweltprogrammen) für Gewässer-
schutz konkurrieren mit Subventionen für 
Gewässerschädigungen.


Grundanforderungen für ökologische Zah-
lungen an landwirtschaftliche Betriebe:


 Ökologische Zahlungen müssen an klare 
Umweltziele gekoppelt sein.


 Honorierte ökologische Leistungen müs-
sen oberhalb eines klar definierten Mindest-
niveaus (Baseline) liegen.


 Das Erreichen des guten Zustands darf 
durch die Anforderungen der Cross Compli-
ance nicht gefährdet, sondern muss gewähr-
leistet werden.


 Die Korrektur ökologisch schädlicher Sub-
ventionen muss Vorrang vor dem Einsatz zu-
sätzlicher Fördermittel haben.


Eine deutlich bessere Integration der WRRL-
Umweltziele ist auch in den Bereichen 
Schifffahrt, Wasserkraft und Hochwasser-
schutz notwendig.


» 
„Wasser ist keine übliche Han-
delsware, sondern ein ererbtes 


Gut, das entsprechend geschützt, ver-
teidigt und behandelt werden muss.“


Flussgebietsmanagement verpflichtet die zu-
ständigen Behörden, den guten ökologischen 
Zustand von Flüssen, Seen und Küstengewäs-
sern zu erreichen.
+ Die ökologischen Ziele beziehen Makrophy-
ten, Phytoplankton, Wirbellose und Fische ein.
+ Die Zustandsbeschreibung der Gewässer 
(2005) zeichnete ein realistisches Bild der 
Situation der europäischen Flüsse, Seen und 
Küstengewässer: Für die allermeisten Gewässer 
wurde befürchtet, dass sie ohne zusätzliche 
Maßnahmen den guten Zustand nicht errei-
chen.


Reduzierung gefährlicher Schadstoffe in der 
aquatischen Umwelt – prioritäre Stoffe
+ Die WRRL sieht einen kombinierten Ansatz 
(emissions- und immissionsbezogen) vor und 
strebt an, besonders gefährlicher Substanzen 
aus den Gewässern zu verbannen („phasing 
out“).


Schutz des Grundwassers
+ Als Umweltziel gilt sowohl der gute che-
mische wie auch der gute mengenmäßige Zu-
stand.


Kostendeckung, Verursacherprinzip und an-
dere ökonomische Instrumente
+ Die EU-Mitgliedstaaten sind gehalten, Was-
serpreise einzuführen, die sich am Grundsatz 
der Kostendeckung orientierten und dabei 
auch Umwelt- und Ressourcenkosten der Was-
sernutzungen berücksichtigen.


Gemeinsame Umsetzungsstrategie und inter-
nationale Kooperation
+ Die EU-weite gemeinsame Umsetzungsstra-
tegie (CIS-Prozess) förderte die Zusammenar-
beit der Mitgliedstaaten.
+ Die zuständigen Behörden haben Arbeits-
strukturen für die Zusammenarbeit in inter-
nationalen Flussgebietseinheiten geschaffen 
oder ausgebaut.


Transparenz und öffentliche Teilhabe an der 
Wasserwirtschaft
+ Die Verpflichtung, die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit zu fördern, hat die Transparenz der 
Bewirtschaftungsplanung und das öffentliche 
Bewusstsein für die Wasserpolitik verbessert.


– Das EU-weite Problem der Eutrophierung 
von Gewässern durch übermäßige Emissionen 
aus Landwirtschaft und anderen Quellen wird 
in den Bewirtschaftungsplänen und Maßnah-
menprogrammen völlig unzureichend adres-
siert.
– Die spezifischen Umweltziele in den Fluss-
gebieten sind gegenüber den generellen Ziel-
vorgaben der WRRL drastisch abgeschwächt: 
Ausnahmen und Fristverlängerungen sind die 
Regel.
– In mehreren EU-Staaten lagen im Jahr 2011 
noch keine Bewirtschaftungspläne vor.


– die erst mit mehrjähriger Verzögerung ver-
abschiedete Tochterrichtlinie zu Umweltquali-
tätsnormen adressiert nur eine kleine Zahl der 
problematischen chemischen Gefahrenstoffe in 
der aquatischen Umwelt und gibt gleichzeitig 
den kombinierten Ansatz wieder auf, da auf EU-
Ebene keine emissionsseitigen Begrenzungen 
eingeführt wurden.


– die mit mehrjähriger Verzögerung verab-
schiedete Grundwasser-Tochterrichtlinie folgt 
nicht dem strengen Besorgnisgrundsatz und 
erlaubt das Auffüllen des Grundwassers mit 
Schadstoffen bis zu kritischen Schwellen- 
werten.


– Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung 
fielen je nach Land, Region und Flussgebiet 
sehr unterschiedlich aus.


Zwischenbilanz nach zehn Jahren WRRL im Überblick


– Bei der Umsetzung bestehen große Unter-
schiede zwischen den Mitgliedstaaten hin-
sichtlich des angestrebten Umweltniveaus und 
der Inhalte der Bewirtschaftungspläne.


– Die Frist zur Einführung kostendeckender 
Wasserpreise (2010) wurde in den meisten Mit-
gliedstaaten nicht eingehalten.
– Die fehlende Kostendeckung im Bereich der 
landwirtschaftlichen Bewässerung verursacht 
weiterhin eine enorme Missallokation von Was-
serressourcen.
– In den wirtschaftlichen Analysen der Fluss- 
gebiete wurden die enormen sozialen Kosten 
von Wassernutzungen und der Gewässerver-
schmutzung nicht ansatzweise ermittelt.
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4. Großstaudämme – Keine 
Lösung für den Klimawandel


Weltweit existieren über 50.000 Großstau-
dämme. In mehr als der Hälfte aller Flüsse 
befinden sich ein oder mehrere Dämme. Tau-
sende von neuen Staudämmen befinden sich 
in Planung.
Staudämme dienen einer Vielzahl von Zwe-
cken wie der Bewässerung, Energie- und 
Trinkwassergewinnung oder dem Hoch-
wasserschutz. Obwohl sie einen wichtigen 
Beitrag zur Befriedigung menschlicher Be-
dürfnisse leisten können, überwiegen viel 
zu häufig ihre negativen Begleiterscheinun-
gen. Wie die World Commission on Dams im 
Jahr 2000 konstatierte, hatte dieser Nutzen 
insbesondere in Hinsicht auf soziale und 
Umweltaspekte „in zu vielen Fällen ein[en] 
inakzeptablen und oft unnötigen Preis, für 
umgesiedelte Bewohner, Unterlieger, Steu-
erzahler und die Umwelt.”


Weltweit sind bisher 40 – 80 Millionen Men-
schen für den Bau von Großstaudämmen ver-
trieben worden. Da in den Ländern, in denen 
derzeit die meisten Dämme gebaut und ge-
plant werden, die Entschädigungs- und Um-
siedlungspraxis häufig nicht internationalen 
Standards entspricht, kommt es zu massiven 
Menschenrechtsverletzungen. Die Partizipa-
tion der Betroffenen an der Projektplanung 
ist häufig nicht gewährleistet und ihre Pro-
teste werden oft genug gewaltsam unter-
drückt. Mit den zerstörten Siedlungen geht 
auch ein großer Teil des kulturellen Erbes 
verloren; zahlreiche international bedeut-
same Kulturgüter wurden bereits unter den 
Fluten von Großstaudämmen begraben.


Umweltauswirkungen


Die Umweltauswirkungen von Staudämmen 
sind dramatisch. Frei fließende Flüsse wer-
den in Stauseen mit verarmten Lebensraum-
strukturen und schlechter Wasserqualität 
verwandelt. Die Veränderung der früheren 
Fluss- und Auenökosysteme zieht die dras-
tische Verringerung der Artenvielfalt nach 
sich.


Staudämme kappen die Wanderwege vieler 
Fischarten und trennen dadurch die Tiere von 
ihren Laichgebieten. Das Zusammenbrechen 
ganzer Populationen bleibt nicht ohne Fol-
gen für die traditionell am Fluss siedelnden 
Menschen, die ihren Lebensunterhalt vom 


Fischfang bestreiten, und stellt ihr Recht auf 
Wasser, Nahrung und Leben in Frage.
Dabei sind die ökologischen und sozialen 
Auswirkungen bis weit dammabwärts zu 
spüren. Viele Flüsse erreichen ihre Mündung 
entweder gar nicht mehr oder nur noch als 
kümmerliche Rinnsale. Sedimente werden 
in riesigen Mengen in den Staudämmen zu-
rückgehalten, verringern dort das nutzbare 
Stauvolumen und kommen nicht mehr im 
Flussdelta an, das folglich langsam im Meer 
versinkt. Staudämme an grenzüberschrei-
tenden Flüssen können zudem regionale 
Konflikte verschärfen, wenn sie nicht völker-
rechtskonform in Kooperation mit den Nach-
barstaaten geplant werden. Weitere häufige 
Probleme sind extreme Kostensteigerungen 
und Verzögerungen beim Bau und dass die 
erwarteten Ziele, insbesondere bei Bewäs-
serungsstaudämmen, häufig nicht erreicht 
werden. 
Großstaudämme bedienen größtenteils die 
Bedürfnisse großer Landwirtschaftsbetrie-
be und Unternehmen, während die ländliche 


Bevölkerung oftmals ohne verbesserten Zu-
gang zu Wasser und Energie bleibt. 


Staudämme und Klimawandel


Mit Blick auf den Klimawandel sind die bei-
den Hauptrisiken von Staudämmen, dass
1. Stauseen Treibhausgase emittieren und 
2. Abflussregime der Flüsse zunehmend un-
vorhersehbarer werden.
Viele Staudammprojekte erzielen keine po-
sitive Bilanz CO


2
-Bilanz: Insbesondere in 


den Tropen verursachen Großstaudämme 
enorme Methanemissionen, deren Treibhaus-
gaswirkung die von Kohlekraftwerken mit 
gleicher Leistung sogar übertreffen kann. 
Da der Klimawandel aller Voraussicht nach 
unvorhersagbare Änderungen der hydrolo-
gischen Verhältnisse in vielen Flussgebieten 
verursachen wird, stellen sich Großstaudäm-
me mehr und mehr als riskante Technologie 
dar, die im Falle von Dammbrüchen bei uner-
warteten Extremhochwässern Millionen von 
Menschenleben gefährdet. Zugleich können 


Große Wasserkraft im Clean Development Mechanism (CDM)


Die meisten großen Wasserkraft-Projekte, die im Rahmen des Clean Development Me-
chanism (CDM) insbesondere in China und Indien realisiert werden, sind umstritten. 
Zum einen liefern viele keinen zusätzlichen Klimaschutz zum Szenario einer Entwick-
lung ohne CDM. Sie wären auch ohne den Finanzierungsbeitrag durch den Verkauf von 
CDM-Gutschriften gebaut worden, denn die Staudämme und Turbinen waren längst ge-
plant und/oder sind auch ohne CDM rentabel. Die „Zusätzlichkeit“ ist jedoch das zen-
trale Kriterium, nach dem die Umweltintegrität von CDM-Projekten nach UN-Vorgaben 
beurteilt werden muss. Schließlich werden die generierten CDM-Gutschriften in den In-
dustrieländern zur Erfüllung ihrer Emissionsziele nach dem Kyoto-Protokoll eingesetzt. 
Faule Zertifikate aus nicht zusätzlichen Projekten führen dementsprechend global zu 
einem Mehrausstoß an Treibhausgasen. Zum anderen führen viele CDM-Wasserkraftpro-
jekte zu weiteren schweren ökologischen und sozialen Schäden, sei es durch Abholzung 
von Wäldern oder durch die Umsiedlung und Vertreibung von Einwohnern aus ange-
stammten Gebieten. Allen Projekten gemein sind die in der Regel vollkommen unzu-
reichenden öffentlichen Konsultationen, obwohl solche Wasserkraftwerke fast immer 
negative Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der betroffenen Gemeinden haben. 
Im Extremfall gab es Berichte von Menschenrechtsverletzungen durch Projektentwick-
ler. Validierungsunternehmen, die eigentlich die Integrität der CDM-Projekte prüfen 
sollen, stehen regelmäßig in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Projektentwicklern und 
Investoren. Schließlich werden sie von ihnen bestellt und bezahlt. Ihre Unabhängigkeit 
muss deshalb in Frage gestellt werden. 
Nach UN-Angaben waren im September 2011 weltweit 477 große Wasserkraftwerkspro-
jekte unter CDM bei der UN registriert (also nach UN-Regeln für CDM genehmigt). Für 
371 ist die Registrierung beantragt. Dieser Projekttyp wird Prognosen zufolge bis 2020 
mehr als 20 Prozent der CDM-Gutschriften ausmachen.
Staudämme können daher nicht per se als Lösung von Wasser-, Nahrungs-, Ener-
gie- und Klimaproblemen angesehen werden. Dies gilt selbst für Klein- und Lauf-
wasserkraftwerke, die oft als umwelt- und sozialverträgliche Alternative zu Groß-
staudämmen vorgeschlagen werden. Doch auch diese Projekttypen können massive 
Auswirkungen auf Ökosysteme und Menschenrechte haben, indem sie ganze Fluss-
abschnitte trockenlegen und betroffene Siedlungen in ihrem Zugang zu Wasser be-
schränken.
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vermehrte Dürreperioden zu Energieversor-
gungsengpässen in Ländern führen, die in 
hohem Maße von Wasserkraft abhängig sind, 
wenn diese Anlagen nicht mehr mit voller 
Kapazität arbeiten können.


Empfehlungen der 
Weltstaudammkommission


Die aus Staudammbauern und -kritikern 
besetzte Weltstaudammkommission (World 
Commission on Dams – WCD) hat die Proble-
me von Großstaudämmen in umfangreichen 
Studien belegt, auf deren Grundlage sie im 
Jahr 2000 weitreichende Empfehlungen vor-
legte, wie Staudämme künftig stärker dem 
Wohl der Menschen dienen und weniger öko-
logische Schäden hervorrufen können. Dazu 
gehören ein Rechte-und-Risiken-Ansatz, der 
alle relevanten Akteure an den Verhand-
lungstisch bringt, sowie sieben strategische 
Prioritäten:
Öffentliche Akzeptanz erreichen, Alterna-
tiven umfassend prüfen, bestehende Stau-
dämmen einbeziehen, Flüsse und Existenz-
grundlagen erhalten, Nutzungsansprüche 
anerkennen und Nutzen teilen, die Einhal-
tung der Vereinbarungen sicherstellen, ge-
meinsame Nutzung von Flüssen zur Friedens-
sicherung, Entwicklung und Sicherheit.


In ihrem Abschlussbericht hat die Weltstau-
dammkommission international akzeptierte 
Kriterien, Leitlinien und Standards für Pla-


nung, Entwurf, Bewertung, Bau, Betrieb, 
Überwachung und Außerdienststellung von 
Staudämmen formuliert. Im Gegensatz dazu 
strebt die Staudamm- und Wasserkraftindus-
trie jedoch an, mit dem Hydropower Sustai-
nability Assessment Protocol (HSAP) einen 
neuen Referenzrahmen für Staudammprojek-
te zu etablieren. Dieses Protokoll untergräbt 
bestehende Standards. Staudammgegner 
und –betroffene betrachten das HSAP daher 
als einen Versuch des Greenwashing.


Sedimente


Staudämme haben eine begrenzte Lebens-
dauer von einigen Jahrzehnten. Die WCD 
schätzt, dass jährlich etwa 1 % des Stauvo-
lumens durch Sedimentation verlorengeht. 
Im Jahr 2015 werden weltweit bereits etwa 
20 % aller Stauseen ihre Funktionsfähigkeit 
verloren haben. Die derzeit in Planung be-
findlichen Staudämme können diesen Verlust 
an Stauvolumen nicht einmal kompensieren. 
Die vor den Staumauern abgelagerten Se-
dimente beeinträchtigen die Funktion der 
Stauseen und fehlen auch flussabwärts. Dies 
führt zu verstärkter Erosion von Flussbetten 
und dem Schrumpfen ganzer Deltas. Techni-
sche Lösungen, die einen Sedimenttransport 
durch Staudämme ermöglichen, müssen drin-
gend entwickelt werden, da sie die Umwelt-
auswirkungen bestehender Dämme mindern 
sowie deren Lebensdauer verlängern könn-
ten. Neue Staudämme dürfen nicht gebaut 


werden, solange ausreichender Sediment-
transport und biologische Durchgängigkeit 
nicht gewährleistet sind.


Bei bestehenden Staudämmen wurde die Fra-
ge ihres späteren Rückbaus nur selten früh-
zeitig adressiert. Wenn diese riesigen Infra-
strukturbauwerke marode werden und außer 
Betrieb gehen, entstehen den Unterliegern 
gewaltige Sicherheitsrisiken. Die immensen 
Kosten der Unterhaltung oder des Rückbaus 
müssen zumeist von der öffentlichen Hand 
getragen werden. Die WCD empfiehlt, Vorga-
ben für die Stilllegung bereits in die Stau-
dammplanung einzubeziehen. Die Lizenzen 
zum Staudammbetrieb sollten „die Verant-
wortung und die Mechanismen für die Finan-
zierung der Kosten der Außerbetriebnahme“ 
definieren. Darüber hinaus sollten „im Zuge 
der Inbetriebnahme bzw. während des lizen-
zierten gewinnbringenden Betriebes Mittel 
für die Außerbetriebnahme zurückgestellt 
werden“. 


Weitere Informationen zu Staudämmen:
GegenStrömung / CounterCurrent
Heike Drillisch:


 http://www.gegenstroemung.org
World Commission on Dams:


 http://www.dams.org
International Rivers:


 http://www.internationalrivers.org/de
CDM Watch:


 http://www.cdm-watch.org


Seit Anfang der 1990er Jahre übersteigt der jährliche Stauraumverlust durch Sedimentation die durch Neubau von Staudämmen geschaffenen Kapazitäten. Nach 
Jenzer und De Cesare (2005) und GWSP Digital Water Atlas (2008), Map 51: Sediment Trapping by Large Reservoirs (V1.0), http://atlas.gwsp.org. Nach Definition 
der Internationalen Kommission für Großstaudämme (ICOLD) werden Staudämme ab 15 m Höhe oder 3 Mio. m3 Speichervolumen als Großstaudämme klassifiziert..







8


5. Landwirtschaft und Bewäs- 
serung – Verschwendung ver-
ringern und Wasser sinnvoll 
nutzen


Auswirkungen der Landwirtschaft 
auf die Gewässer


Die Hauptprobleme, die von der Landwirt-
schaft ausgehen, sind gut bekannt: Sie 
umfassen die Übernutzung von Grund- und 
Oberflächengewässern für oft höchst ineffi-


ziente Bewässerung, die massive Eutrophie-
rung und Verunreinigung von Grundwasser-
leitern, Flüssen, Seen, Küstengewässern und 
Meeren durch Düngemittel und Pestizide 
sowie die großmaßstäbliche Lebensraum-
zerstörung insbesondere durch Entwässe-
rung, die zudem oft Moore in Hotspots für 
Treibhausgasemissionen verwandelt. Es wird 
geschätzt, dass in den Entwicklungsländern 
etwa 60 % des Bewässerungswassers un-
produktiv verschwendet wird. Nahezu über-


all auf der Welt scheint die Landwirtschaft 
von einem faktischen Verschmutzungs- und 
Übernutzungsrecht an den verfügbaren Was-
serressourcen auszugehen. 


Welche Landwirtschaft wollen wir?


Angesichts der Ausrichtung der Landwirt-
schaftspolitik in vielen Ländern erscheint 
es weitgehend unmöglich, die Wasserver-
schwendung im gebotenen Maße zu reduzie-
ren und Wasser effizient zu nutzen. Da die 
Landwirtschaft zu den am stärksten subven-
tionierten Wirtschaftszweigen gehört, muss 
immer wieder hinterfragt werden, welche Art 
von Landwirtschaft die Gesellschaft unter-
stützen möchte und was sie von der Land-
wirtschaft erwartet: Wollen wir industriali-
sierte Produktionssysteme, die auf hohem 
Input fossiler Energien beruhen und hohe 
Emissionen verursachen, oder erwarten wir 
eine multifunktionale Landwirtschaft? Kon-
zentrieren wir uns allein auf maximale Net-
toproduktivität ohne Rücksicht auf soziale 
Kosten, oder erwarten wir die Bereitstellung 
von Produkten und Dienstleistungen, die mit 
einem gesellschaftlichen Nutzen aus pflegli-
chem Umgang mit Land und Wasser einher-
gehen?


Industrialisierte Landwirtschaft wie sie etwa 
in Europa betrieben wird ist kapitalintensiver 
als die Industrie selbst. So betrug beispiels-
weise die Kapitalausstattung pro landwirt-
schaftlichem Arbeitsplatz in Deutschland im 
Jahr 2010 durchschnittlich 281.000 Euro, pro 
Arbeitsplatz in der Industrie dagegen durch-
schnittlich nur 172.000 Euro. Für Erzeugung, 
Verarbeitung und Transport von einer Kalo-
rie Nahrung werden in den Industrieländern 
7 bis 10 Kalorien fossiler Energie benötigt. 
Soll diese Art von Landwirtschaft tatsäch-
lich ein Vorbild für die Landwirtschaft in 
Entwicklungsländern sein?


Wasser in der Landwirtschaft


Für einen nachhaltigeren Umgang mit Wasser 
bedarf es an erster Stelle einer ökonomisch 
schlüssigen Politik, die eine volkswirtschaft-
lich sinnvollere Allokation der Wasserres-
sourcen befördert und das Verursacherprin-
zip umsetzt. Hierzu gehört, die Zuteilung 
der Verfügungsrechte zu überprüfen und die 
Reduzierung externer Kosten der Landwirt-
schaft in den Blick zu nehmen. Effizienz- bzw. 
Wassersparziele müssen mit der Einführung 
fairer Wasserpreise gekoppelt sein. Effizi-
enzsteigerung in der landwirtschaftlichen 
Wassernutzung muss durch angebots- wie 
nachfrageseitige Maßnahmen unterstützt 
werden: Um das enorme Einsparpotential 
in der Landwirtschaft zu nutzen, bedarf es 
der Verbreitung von Technologien für mehr 
Effizienz und Wasserrecycling sowie von 
Feldfrüchten, die weniger Wasser benötigen. 
Generell müssen nachhaltige Anbausysteme 
mehr Verbreitung finden, insbesondere der 
ökologische Landbau. 


Wassernutzung für produktive Zwecke


80 % der Menschen, die weltweit unter Hun-
ger leiden, leben in ländlichen Gebieten. 
Landwirtschaft und Viehhaltung stellen die 
Haupterwerbsquellen dieser Gruppe dar. 
Der Zugang zu Wasser ist eine Grundvor-
aussetzung für ländliche Gemeinschaften, 
Lebensmittel und andere Produkte zu erzeu-
gen. Daher müssen Wasser-Governance und 
Schutzbestrebungen auch den Zugang der 
Armen zu dieser Ressource sichern.


Im Bereich der Wasser-Governance, des 
Ressourcenschutzes und der Bewässerung 
sollte ein auf den Menschenrechten basie-
render Ansatz Anwendung finden. Die Ver-
handlungen über die „Voluntary Guidelines 
on the Responsible Governance of Tenure of 
Land, Fisheries and Forests in the Context 
of National Food Security“ müssen ein zen-
trales Referenz-Dokument hervorbringen. 
Im Gegensatz zu einem dergestalt verant-
wortungsvollen Vorgehen nutzen großmaß-
stäbliche landwirtschaftliche Projekte (z.B. 
Zuckerrohrplantagen oder Soja-Produktion) 
Wasserressourcen oft in einer nicht nach-
haltigen Weise. Dies beeinträchtigt nicht 
nur den Zugang künftiger Generationen zu 
Wasser für produktive Zwecke, sondern hat 
auch heute schon regelmäßig negative Aus-
wirkungen auf die lokale Bevölkerung und 
ihren Zugang zu Wasser.


Soziale Kosten der Landwirtschaft in Frankreich: Trinkwassernutzer zahlen die Um-
welt- und Ressourcenkosten


Eine Studie zur Abschätzung der durch die Wasserverschmutzung in der Landwirtschaft 
verursachten Kosten, die vom französischen Umweltministerium im September 2011 
veröffentlicht wurde, weist nach, dass allein die landwirtschaftlichen Stickstoff- und 
Pestizidüberschüsse zusätzliche Wasseraufbereitungskosten zwischen 640 Millionen 
und 1,14 Milliarden Euro pro Jahr verursachen. Bezahlt werden diese externen Kosten 
der Landwirtschaft von den Verbrauchern, also vor allem von Privathaushalten, über 
ihre Wasserrechnungen.
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6. Wasserpreise und Kosten- 
deckung – Das Verursacher-
prinzip umsetzen


Eine Kernaufgabe der Wasserpolitik besteht 
darin, den Rahmen für den Zugang zu einem 
öffentlichen Gut mit dem Ziel des größtmög-
lichen Nutzens für die gesamte Gesellschaft 
– einschließlich intakter Ökosysteme – zu 
gestalten und nicht nach dem Vorteil einzel-
ner Nutzergruppen auszurichten. Dafür gilt 
es, zwei grundsätzliche Anforderungen zu 
erfüllen: Die volle Transparenz öffentlicher 
Ausgaben (Investitionen, Subventionen 
und Anreize) und eine Preisgestaltung, die 
sowohl die unmittelbaren als auch die ex-
ternen Kosten der Wassernutzung abbildet.


Die ökonomischen Elemente der Wasserrah-
menrichtlinie sind kein Selbstzweck. Sie 
dienen der Unterstützung der Umweltziele, 
flankieren und ergänzen ordnungsrechtliche 
und planerische Vorgaben und sind wichtige 
Instrumente zur Integration des Gewässer-
schutzes in andere Politikbereiche. Jedoch 
wurden – wie eine GRÜNE LIGA-Zwischen-
bilanz zehn Jahre nach Verabschiedung der 
WRRL deutlich zeigt – die ökonomischen 
Elemente der WRRL bislang nur unzurei-
chend in die nationale Wasserpolitik der 
Mitgliedsstaaten und die Bewirtschaftung 
der Flussgebiete implementiert.


Herausforderungen für Politik und
Verwaltung: 


 Das Verursacherprinzip konsequenter 
anwenden: Energieerzeugung, Bergbau, 
Landwirtschaft und andere intensive Was-
sernutzungen zu angemessenen Beiträgen 
zur Kostendeckung verpflichten!


 Kostendeckende mengenabhängige Preise 
als zentrales Anreizinstrument für nachhal-
tige Wassernutzung ausgestalten!


 Externe Kosten von Wassernutzungen 
bilanzieren und über Abgaben internalisie-
ren!


 Ökologisch schädliche Subventionen be-
ziffern und zügig korrigieren!


 Zusätzliche ökonomische Anreizinstru-
mente und Sanktionen als Maßnahmen zum 
Erreichen der Bewirtschaftungsziele einfüh-
ren!


Das Verursacherprinzip als umweltpoliti-
sche Leitlinie verpflichtet diejenigen, die 
Umweltverschmutzung verursachen bzw. 
Ressourcen nutzen (z.B. landwirtschaftliche 
Bewässerung oder Pestizid-, Phosphat- und 
Nitrateinträge in das Grundwasser), die aus 
ihren Tätigkeiten entstehenden externen 
Kosten zu tragen. Dementsprechend stellt 
der Preis ein zentrales Anreizinstrument für 
die nachhaltige Wassernutzung dar. Nach 
dem Verursacherprinzip muss das Gebot 
der Kostendeckung für alle Wasserentnah-
men und Einleitungen sowie darüber hinaus 


grundsätzlich für alle Wassernutzungen gel-
ten. 


Mit Blick auf die immensen Auswirkungen der 
Wassernutzung insbesondere in der Land-
wirtschaft, im Bergbau, in der Industrie und 
im Energiesektor ist es dringend geboten, a) 
die gesellschaftlichen Kosten aller Wasser-
nutzungen zu ermitteln (Umwelt- und Res-
sourcenkosten) und b) sie durch Gebühren, 
Abgaben und/oder Steuern im Wasserpreis 
zu internalisieren. Kostendeckende Wasser-
preisen für private Haushalte sind gleichzei-
tig sozial verträglich auszugestalten.


Flüsse und Seen werden oft nicht nur von 
Wasserversorgern, Industrie und Landwirt-
schaft genutzt, sondern auch für Tourismus 
und Erholung. Tourismus- und Freizeitan-
bieter sollten ebenfalls finanzielle Beiträge 
zum Erhalt von Seen leisten – unabhänging 
von den für Wasserver- und -entsorgung zu 
zahlenden Kosten.


Die von Schifffahrt und Wasserkraftnutzung 
sowie von Siedlungs- und Tourismusnutzun-
gen ausgehenden Beeinträchtigungen der 
Gewässerstruktur sollten sich, ebenso wie 
Wasserverschmutzung und -übernutzung 
durch die Landwirtschaft, in ökonomisch 
schlüssigen Anreizinstrumenten widerspie-
geln, um sinnvolle wirtschaftliche Aktivitä-
ten zu befördern. Auch die von derartigen 
Nutzungen verursachten großflächigen 
Grundwasserabsenkungen, die zu einer Schä-
digung von Feuchtgebieten und Flussauen 
führen, müssten hier einbezogen werden. 


Dergestalt könnte die Bepreisung von Was-
ser dazu beitragen, den ökologischen Was-
serbedarf im Naturhaushalt und die Kosten 
für ökologische Kompensationsmaßnahmen 
in Entscheidungsprozesse zu integrieren.


» 
Im Lichte der europäischen und 
internationalen Diskussionen 


der vergangenen Jahre erscheint es 
dringend geboten, den Wasserpreis 
besser als ökonomisches Anreizinstru-
ment zu nutzen. Es ist offensichtlich, 
dass eine volkswirtschaftliche Alloka-
tion einer Ressource kaum effizient 
erfolgen kann, wenn deren Preis nicht 
die wahren Kosten ihrer Bereitstellung 
und Nutzung abbildet.


Beispiel für effektive Kostendeckung in Deutschland


1. Die grundsätzlich kostendeckenden mengenabhängigen Wasserpreise der öffent-
lichen Wasserversorgung in Deutschland sind – auch im EU-weiten Vergleich – ein 
Erfolgsmodell und führten seit 1990 zu einem nicht unbeträchtlichen Rückgang des 
Trinkwasserverbrauchs. Angesichts der positiven Erfahrungen mit dieser Preisstruktur 
gilt es, wirksame Anreize durch kostendeckende mengenabhängige Preis auf weitere 
Wasserentnahmen und -nutzungen zu übertragen, insbesondere in Landwirtschaft, 
Bergbau und Energiegewinnung.


2. In Deutschland sind das Wasserentnahmeentgelt und die Abwasserabgabe die wich-
tigsten Instrumente, um Umwelt- und Ressourcenkosten den Verursachern zuzuord-
nen.
Diese Ressourcennutzungsabgaben eignen sich als Instrument, um die Ökosystem-
dienstleistung der Bereitstellung sauberen Wassers in das ökonomische System zumin-
dest teilweise zu integrieren. Derartige Abgaben haben sowohl eine Anreiz- als auch 
eine Finanzierungsfunktion. Die sinnvolle Gestaltung einer derartigen Abgabe beinhal-
tet auch eine klare Zweckbindung des Aufkommens für Ziele des Ressourcenschutzes.
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Gegenläufige Subventionen korrigieren


Die große Vielzahl an ökologisch schädli-
chen Subventionen, die den Gewässerschutz 
beeinträchtigen, muss in ihrem Umfang und 
ihrer Schadwirkung umfassend bilanziert 
werden. Es existieren bislang keine genau-
en Zahlen zum Ausmaß umweltschädlicher 
Subventionen im Bereich Wasser. Für all-
gemein umweltschädigende Subventionen  
liegen grobe Schätzungen vor.


Nach einer Schätzung des Europäischen 
Umweltbüros (EEB) in Brüssel zeichnet al-
lein die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) für 
40 Milliarden Euro umweltschädigender 
Subventionen verantwortlich. Angesichts 
des Umfangs und ihrer ökologischen Rele- 
vanz müssen Agrarsubventionen einschließ- 


lich der Subventionen für Biomasseproduk-
tion dringend einer Überprüfung unterzo-
gen werden, um ihre Auswirkungen auf die 
Wasserressourcen zu erfassen.


Ein zügiges Gegensteuern durch Korrektu-
ren in der Subventionspolitik ist insbeson-
dere im Bereich der Agrarförderung drin-
gend notwendig und muss Vorrang vor dem 
Einsatz zusätzlicher Fördermittel haben.


Öffentliches Geld darf nicht für die Schädi-
gung öffentlicher Güter ausgegeben wer-
den.


Weitere ökonomische Anreize


Unter den verschiedenen ökonomischen In-
strumenten, die in der umweltpolitischen 


Diskussion erörtert werden, erscheinen Ab-
gaben auf Mineraldünger und Pestizide als 
einfach handhabbare und effektive Anreiz-
instrumente für die Reduzierung landwirt-
schaftlicher Emissionen.


Der immense volkswirtschaftliche Nutzen 
von Ökosystemen und Biodiversität ist 
spätestens seit der TEEB-Studie (The Eco-
nomics of Ecosystems and Biodiversity) ein 
prominentes Thema der umweltpolitischen 
Diskussion. Derartiger Nutzen sollte auch 
im Bereich Gewässerschutz stärker heraus-
gestellt werden.


Der Widerstand gegen große Wasserkraftprojekte in Patagonien löste in Chile eine ganze Welle sozialer Proteste aus.
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7. Öffentliche Teilhabe an 
der Wasserwirtschaft 
– Transparenz erreichen


Nach jahrelangem Engagement in Entwick-
lungsländern haben international agierende 
Unternehmen erkannt, dass es für sie nicht 
leicht ist, mit Menschen Geschäfte zu ma-
chen, die weniger als einen Dollar am Tag 
verdienen. Insbesondere ländliche Gebiete 
blieben dadurch oftmals unversorgt. 


Selbst wenn private Unternehmen mit Un-
terstützung durch Entwicklungsgelder an 
Orten tätig werden, die andernfalls nicht 
profitabel wären, bleiben gute Governance 
und öffentliche Kontrolle über die Wasser-
ver- und -entsorgung unverzichtbar.


Regierungen sollten die Verantwortung für 
die Einhaltung der Rechte ihrer Bürger im 
Blick haben. Allerdings ist Missmanagement 
auch im öffentlichen Sektor verbreitet und 
schließt nicht selten Korruption, falsche In-
vestitionen und Mangel an Ressourcen ein. 
Dies zeigt, dass die Zivilgesellschaft nicht 
nur auf Privatunternehmen, sondern auch 
auf Regierungen Druck ausüben muss. Wenn 
Private Bereiche der öffentlichen Daseins-
vorsorge übernehmen, muss dieser unter öf-
fentlicher Kontrolle stehen, um die Versor-
gung aller Bürger gewährleisten zu können.


Unkontrollierte Beteiligung des Privatsek-
tors erschwert regelmäßig die Transparenz 
und demokratische Kontrolle der Wasser-
wirtschaft. Vertrauliche Verträge zwischen 
Privatunternehmen und staatlichen Stellen 
sind selbst in Ländern wie Deutschland die 
Regel und führen zum Ausschluss der Öf-
fentlichkeit, beispielsweise durch  intrans-
parente Preisgestaltung.


Der Ruf nach öffentlicher Teilhabe beschränkt 
sich nicht auf die Trinkwasser- und Sanitär-
versorgung. Wasserwirtschaft umfasst alle 
Entscheidungen und Politikprozesse hin-
sichtlich unserer Wasserressourcen. Auch 
hier ist die Öffentlichkeit einzubeziehen, da 
Wasserqualität und Versorgungssicherheit 
einen großen Einfluss auf das tägliche Le-
ben haben. Ein hohes Maß an Transparenz 
ist  unabdingbar.


Beteiligungsmöglichkeiten müssen niedrig-
schwellig sein, um ein breites Spektrum der 
öffentlichen Meinung zu erhalten. Wenn in 


Wasserwirtschaftsfragen eine Beteiligung 
der breiten Öffentlichkeit, von Experten und 
anderen interessierten Stellen gewährleistet 
ist, können Hindernisse im Umsetzungspro-
zess verringert werden. Verschiedene For-
men für Beteiligung stehen zur Verfügung, 
von moderierten Workshops bis hin zu Onli-
ne-Werkzeugen. Da die Relevanz derartiger 
politischer Entscheidungen für das Leben 
der Bürger nicht immer offensichtlich ist, 


bedarf es auch der Schaffung von Problem-
bewusstsein in der Bevölkerung.


Es ist unser Wasser: 666.235 Bürger Berlins stimmten im Februar 2011 beim Volksentscheid über die voll-
ständige Offenlegung der Verträge zur Privatisierung der Berliner Wasserwerke mit „Ja“ (98,2%!) – ein 
eindrucksvoller Ruf nach mehr öffentlicher Teilhabe im Wassersektor in der Bundeshauptstadt.


»
 
Wasserwirtschaft kann nur 
dann nachhaltig sein und 


angemessen auf Herausforderungen 
reagieren, wenn sie öffentliche Teil-
habe und Transparenz gewährleistet 
und die Bedürfnisse der Armen in den 
Mittelpunkt stellt.
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The handling of our water resources 
is mainly driven by sectoral water de-
mands. It still lacks a Water Manage-
ment approach that integrates a wide 
array of policies and economic acti-
vities taking into account ecosystem 
requirements. This policy integration 
would much better reflect how we va-
lue water not only economically, but 
also socially and culturally – for peo-
ple, for nature, for life.


Besides climate change, there are 
further aspects of a globally changing 
world that all influence the water cyc-
le, such as population growth, land use 
and urbanisation. In many regions wa-
ter scarcity and even rising tempera-
tures are not caused by climate change 
or natural scarcity and droughts, but 
by poor water governance. Mismana- 
gement of water services, caused by 
corruption, misplaced investments or 
lack of funding – no matter if public 
or private – often lead to a failure in 
providing safe drinking water and sa-


nitation where they are needed most. 
Overuse and pollution of surface wa-
ter and groundwater continue to pose 
a threat to human lives and to the pro-
spects for humane living conditions 
and increasingly impair diversity and 
productivity of natural ecosystems.


Ever since the pronouncement of the 
first Water Decade in Mar del Plata in 
1980, water has been high on the in-
ternational agenda. If they are to be 
successful in the long run, national 
and global development policies can-
not ignore to sustain the availability 
of natural resources. As Agenda 21 
stresses, water is a key factor across 
many sectors. German non-govern-
mental organisations (NGOs) under 
the umbrella of the German NGO Fo-
rum on Environment and Develepment 
advocate sustainable water policy in 
the context of development co-ope-
ration from a German and European 
point of view – in their own country 
and in their international activities. 


Water for Life
GRÜNE LIGA Policy Paper 
on the UN Water for Life decade and 
the Water, Energy and Food Security Nexus


This policy paper was produced 
by GRÜNE LIGA in cooperation with:
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Water for Nature
 
Water is, along with sunlight, the basis for 
all life and biodiversity on the planet. It is 
essential for securing biodiversity and pro-
viding the conditions for further evolution.


Rivers and lakes, wetlands and floodplains, 
lagoons and coastal waters – those ecosys-
tems that are particularly water dependent 
respond most visibly to changes of our wa-
ter resources. Among the basic components 
that characterize and shape aquatic and 
water dependent ecosystems are 1) water 
quantity and distribution over time, 2) wa-
ter quality and temperature and 3) aquatic 
and riparian habitat structure. These eco-
systems are shaped by the dynamics of the 
water cycle and the energy of the water 
flow: A river forms a continuum of perma-
nent interaction between water and land 
from source to mouth. Living rivers trans-
port sediment from headwaters to deltas. 
Inundations of floodplains are the pulse of 
entire landscapes on which an outstanding 
diversity of plant and animal communities 
depend. Migratory fish like salmon and eel 
depend on linear continuity in river systems 
to reach their spawning grounds, most spe-
cies need lateral connectivity of river and 
floodplain habitats in order to survive.


We are on the verge of a major freshwa-
ter biodiversity crisis: Freshwater fish are 
considered the most endangered group of 
animals on the planet, with more than a 
third threatened with extinction. In gene-
ral terms, freshwater ecosystems are among 
the most threatened in the world. 


Water and the habitats it shapes and 
maintains ought to be protected for their 
own sake, as demanded by the Biodiver-
sity Convention. Within the water cycle, 
different ecosystems perform irreplaceab-
le functions, secure a stable water balan-
ce in terrestrial areas and thus enable the 
use of water by humans. It is only within 
the confines of this natural cycle that water 
can be regarded as a renewable resource. 
Only a sustainable use adjusted to this can 
maintain the productive interplay between 
water and nature on a lasting basis. 


Water retention in forests, natural flood- 
plains and soil layers as well as the renewal 
and self purification of rivers, lakes and 


groundwater are among the most important 
natural functions of the water cycle. The-
se and other ecosystem service are of high 
economic value.


For any water policies to be sustainable, 
this key message of the Millennium Ecosys-
tem Assessment must be the starting point: 
“In order to balance competing needs, it 
is critical that society explicitly agrees on 
ecosystem water requirements (environ-
mental flows).”


Water for People


Water is both, a means of survival and a 
crucial factor in economic development. 
Organised and secured availability of water 
is essential for maintaining human sett-
lements in the long run. This is why water 
management has required intelligent orga-
nising by society ever since the early high 
cultures. 


Water management ought to be understood 
as an integrative task for society as a who-
le. The basis for this to succeed is open in-
formation and the participation of citizens 
in decision-making processes. This is why 
good water governance is far more than a 
mere issue of economic policy concepts. 
Water management must be transparent 
and publicly owned, while privatisation ef-
forts must be treated with caution.


Almost everywhere in the world, historical 
experience and the stability, health and de-
velopment requirements of larger commu-
nities have resulted in the organisation of 
water supply and wastewater management 
as a responsibility of municipalities and 
communities. Thus, water is a common good 
and heritage providing a basis for human 
life as such.


Moreover, water is, beyond its immediate 
use, seen by humans as a symbol of life. 
This is reflected in the arts and cultures of 
civilisations around the globe. The livelier 
these traditions are, the more the values of 
water are stressed. It is essential to reclaim 
the social and cultural value of water and 
defend it against a purely technocratic and 
means-to-an-end oriented view.


Introduction


Brown trout. photo: Ludwig Tent
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1. The Human Right to 
Water and Sanitation


With the overwhelming support of coun-
tries from the global South, the United 
Nations General Assembly passed a historic 
resolution in July 2010 recognizing water 
and sanitation as a human right. This was a 
great success for human rights and environ-
mental NGOs, who had demanded this step 
for many years. In the Rio+20 preparatory 
process NGOs urge the G77 group of states 
to take leadership on this vital issue and 
support the human right to water and sani-
tation in the Rio+20 text:


“The global water crisis has become a power-
ful symbol of inequality in our world. Still 
today, more children are killed by drinking 
dirty water than by war, malaria, HIV/AIDS 
and traffic accidents combined. Among the 
1.4 billion without access to safe drinking 
and the more than 2 billion without access 
to sanitation, a vast majority are from the 
developing world. A newborn baby in the 
global North consumes between 40 and 70 
times more water than a baby in the global 
South.


“On October 31, the world‘s population 
[reached] 7 billion. Unless there is a firm 
commitment to human rights and environ-
mental justice, these inequalities will only 
deepen. By 2030, if things continue, de-
mand will exceed supply by 40 %.


“As economic and environmental crises col-
lide, the Rio+20 Earth Summit provides an 
opportunity for countries to recalibrate, 
change the disastrous course that has led us 
thus far and set priorities that will benefit 
people and nature. Market fundamentalism 
has demonstrated its inherent weaknesses 
across a number of sectors, and we must 
not let it encroach any further, especial-
ly not in water. It is therefore crucial that 
Rio+20 not serve as a platform to pave the 
way for greater corporate control of scarce 
water resources. Rio+20 must enable the 
international community, led by the United 
Nations Members States, to commit to clear 
mechanisms to implement the human right 
to water and sanitation.


“The human right to water and sanitation 
must be at the forefront in Rio to ensure po-


licies of equitable access to limited supplies 
and responsible use to safeguard water for 
future generations.”


2. Sustainable and Pro- 
ductive Sanitation – 
a Perfect Example of 
the Water, Energy and 
Food Security Nexus


Sanitation and Water


Adequate sanitation without water is not 
imaginable. The toilet might need little or 
no water for flushing but sanitation inclu-
des hygiene practice of hand washing with 
safe drinking water. Insufficient sanitati-
on options – lack of containment of faecal 
matter and treatment of wastewater – pose 
risks to drinking water sources and to pu-
blic health.


Treated domestic wastewater is an excellent 
source for irrigation because of its constant 
flow all year round and its contents of va-
rious plant nutrients. Examples for this re-
use of wastewater can be found worldwide. 
Unfortunately, re-use is often practiced as 
act of necessity, without safe regulations, 
due to the lack of other water sources. That 
is why legislators need to recognise the 
need for the use of treated wastewater and 
assure its safety through better regulations 
and incentives for an adequate treatment 
and re-use according to the WHO guidelines 
(2006).
 
Sanitation and Food Security


The use of treated sanitation products 
– urine and faeces – as fertilisers can help 
mitigate poverty and malnutrition, and 
improve the trade balance of countries 
importing chemical fertilisers, especially 
regarding phosphate fertilisers, a non-re-
newable resource. Food security can be 
increased with a fertiliser that is available 
free for all, regardless of infrastructure and 
economical resources (Richert et al 2010 on 
http://www.ruaf.org). 


Source separation and safe handling of nut-
rients from the toilet systems is one way to 


facilitate the recirculation and use of excre-
ta in crop production. Urine contains most 
of the macronutrients as well as smaller 
fractions of the micronutrients excreted by 
human beings: Nitrogen, phosphorus, po-
tassium and sulphur as well as micronutri-
ents are found in plant available forms. Uri-
ne is a well balanced nitrogen-rich fertiliser 
that can replace and give the same yields as 
chemical fertiliser in crop production (Ri-
chert et al 2010 on http://www.ruaf.org). 
Additionally, treated and sanitised faecal 
matter contains a number of nutrients and 
organic matter that improve soil fertility 
and combat desertification. Safe handling 
of urine and faeces including treatment and 
sanitisation before use according to the 
WHO guidelines (2006) is paramount.


Sanitation and Energy


Conventional sanitation systems require 
high energy inputs, especially for the aero-
bic wastewater treatment targeting nitro-
gen removal. Technical nitrogen fixation for 
chemical fertilisers is very energy intensive.
 
Sanitation products – wastewater, urine 
and faecal matter – contain a lot of energy. 
Firstly, heat can be recovered from waste-
water. Secondly, biogas can be generated 
by anaerobic digestion which is already ap-
plied in large scale plants in industrialized 
countries, using the sewage sludge at the 
‘end of the pipe’. The energy yields would be 
even much higher if anaerobic systems were 
applied at source (e.g. pour-flush biogas 
toilets, upflow anaerobic sludge blanket 
– UASB – treatment of wastewater).


» 
Political will and adequate 
incentives towards sustainable 


and productive sanitation are needed 
for poverty reduction as well as job 
creation along the whole sanitation, 
wastewater treatment and re-use 
chain in the green economy.
 


For more information, best practices and 
good examples, please contact:
Dr. Claudia Wendland, WECF coordinator
sanitation projects
WECF – Claudia.Wendland@wecf.eu


 http://www.sanitation.wecf.eu
WECF is member of the German WASH
Network (see also http://www.susana.org).


Main Callenges
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3. Integrated River 
Basin Management 


The Convention on the Protection and Use 
of Transboundary Watercourses and Inter- 
national Lakes (Water Convention) has 
been ratified by 36 UNECE-states and is 
intended to strengthen national measures 
for the protection and ecologically sound 
management of transboundary surface 
waters and groundwaters. Such a legal 
framework is still missing outside Europe 
as the corresponding UN International 
Convention on Non-Navigational Uses of 
International Watercourses (The UN Water-
courses Convention) has not been ratified 
by a sufficient number of UN member states. 
The European Union established the most 
advanced legal basis for water management 
including transboundary waters: The Water 
Framework directive.


European experiences after 10 years
of implementing the Water Framework
Directive


The European Union’s Water Framework 
Directive (WFD) marked the beginning of a 
new era of European Water Policy when it 
came into force on 22nd December, 2000. 
For the first time ever, objectives for the 
ecological status of surface waters were 
defined along with a binding timeframe 
for their achievement and respective mo-
nitoring requirements. A non-deterioration 
clause for the status of water bodies was 
introduced. 


River basin wide management plans were 
launched, requiring a high degree of trans-
parency and public participation. Water 
management under the WFD is based on a 
combination of legal provisions including 
command-and-control mechanisms, plan-
ning instruments and a set of economic in-
struments. In doing so, the WFD continues 
to be the role model for progressive envi-
ronmental policy in Europe.


Emissions, discharges and losses into the en-
vironment have to be reduced for substances 
that are toxic, persistent and bio-accumula-
tive (hazardous substances) and stopped for 
priority hazardous substances. Groundwater 
must be protected not only from chemical 
pollution but also from overuse.


The River Basin Managements Plans com-
pleted in 2009 mark a milestone in the EUs 
new water policy. These plans do, however, 
also present substantial shortcomings and 
considerable differences between EU mem-
ber states. Environmental NGOs in Europe 
therefore continue to call for better imple-
mentation in order to meet the ambitious 
environmental objectives of the Water Fra-
mework Directive and – most importantly – 
for better integration of its water resources 
protection aims into other policies.


European policies: Failure to achieve the 
water, energy and agriculture nexus


Whereas the achievement of good ecologi-
cal status in European rivers, lakes and cos-
tal waters is required by the WFD, the lack of 
policy integration in the field of renewable 
energy and agriculture leads to major coun-
ter effects.
Newly set incentives for enhanced biomass 
production on both national and European 
level have considerably increased the pres-
sure on land use. Arable land that was ei- 
ther used as grassland or had been set aside 
allowing for biodiversity recovery has now 
been cultivated for biomass production on 
such a scale and with such intensity that all 
other measures for reducing nutrient emis-
sions from agriculture are overcompensated 
in quite a number of regions. The conditions 
on which the substantial biomass subsidies 
are granted are so loose that it is highly 
questionable whether ongoing biomass pro- 
duction can actually contribute to climate 


change mitigation. Additionally, biomass 
competes with food production. 


With regard to hydromorphological conditi-
ons and biological continuity of rivers, the 
promotion of a large number of hydropower 
projects is posing considerable pressure 
on European rivers especially in mountain 
regions. Were it not for these additional 
subsidies, quite a number of these projects 
would not be considered economically rea- 
sonable. So instead of generally improving  


river basin management, the European 
Union might lose some of its last wild 
rivers without respecting their protection 
status under the NATURA 2000 directive or 
the RAMSAR convention.


Missing integration into agricultural po-
licies is among the biggest shortcomings 
of implementing the WFD on the political 
level. Agriculture is responsible for most 
of the inputs of nutrients and pesticides, 
the impairment of riparian zones and flood-
plains, continued drainage of wetlands as 
well as overabstraction for irrigation. The 
intended reform of the Common Agricul-
tural Policy (CAP) has so far failed to deli-
ver a substantial contribution to reducing 
subsidies that are harmful for the health of 
European waters including its seas. So, vir-
tually no progress was made in the policy 
field where by far the largest amount of Eu-
ropean funds is spent. More stringent and 
applicable cross compliance regulations are 
urgently needed.


The successes of the last decade regarding the improvement of water quality 
in small European lakes and ponds is threatened because of increasing input 
of fertilizers and agro chemicals from corn cultivation for biomass production. 
Also the increasing discharge of fermentation residuals of biogas plants cont-
ributes to the contamination of small lakes and ponds.


So far, negative effects of biomass production on water quality are not de-
tected in deep lakes and drinking water reservoirs such as Lake Constance. 
But European Union member states and regional governments should not wait 
until negative impacts become detectable, but implement prevention measures 
such as the creation of bigger buffer zones between all kind of lakes and corn 
cultivations or the cultivation of wild herbs for biomass in the surroundings of 
lakes. Due to the high economical profits of corn production for biomass, those 
measures can be only be successful by implementing corresponding legislation 
and/or compensation for farmers (e.g. agro-environmental programmes).
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Key shortcomings of the Common Agricul-
tural Policy (CAP) of the EU with regard to 
water resources protection: 


 CAP payments (EUR 6 billion to Germany 
in 2004 according to www.farmsubsidy.org) 
have, by and large, an ecologically detri-
mental impact. 


 To date, the “Cross Compliance“ obliga-
tions have not been linked to the environ-
mental objectives for water bodies. 


 Best farming practices codes are not suf-
ficient in terms of water protection; it is 
necessary to tighten the requirements and 
introduce a dynamic further development 
similar to a state of the art. 


 New financing instruments (e.g. agri-en-
vironmental programmes) for water protec-
tion are in competition with subsidies for 
harmful agricultural practices.


Fundamental requirements for ecological 
payments to agricultural businesses: 


 Ecological payments must be linked to 
clear environmental objectives. 


 Such payments require a clearly defined 
baseline and should be granted only for 
ecological accomplishments beyond the so 
defined basic requirements. 


 Cross compliance requirements must not 
endanger the ability to achieve good status 
of water bodies. Rather they should safe- 
guard it. 


 Correcting subsidies with adverse ecolo-
gical effects should have priority over the 
disposition of additional grants and fun-
ding.


Much better integration of WFD environ-
mental objectives is also needed in policies 
for navigation, hydropower and fisheries as 
well as flood protection.


» 
Water is not a commercial pro-
duct like any other but, rather, 


a heritage which must be protected, 
defended and treated as such.


River Basin Management Planning obliges 
authorities to achieve good ecological sta-
tus of rivers, lakes and coastal waters
+ Ecological goals include macrophytes, 
phytoplankton, invertebrates and fish.
+ Status classification of water bodies 
(2005) gave a realistic picture of the dra-
matic ecological situation of Europe’s ri-
vers, lakes and coastal waters: most of all 
water bodies were estimated at risk of not 
achieving good status.


Combating harmful chemicals in the aqua-
tic environment – “Priority Substances”
+ The WFD calls for a combined approach 
(emission and immission oriented) and 
“phasing out” of the most problematic to-
xins in the aquatic environment.


Protection of Groundwater
+ Good chemical and good quantitative 
status of groundwater are addressed as en-
vironmental goals.


Cost recovery, polluter pays principle and 
other economic instruments
+ EU member states are required to inte-
grate environmental and resource costs 
into cost recovery and water pricing sche-
mes.


Common Implementation Strategy and in-
ternational cooperation
+ EU-wide implementation strategy has 
improved cooperation.
+ Authorities have established working 
structures to cooperate in international 
river basins.


Transparency and public participation in 
water management
+ The obligation to foster public partici-
pation has increased transparency of water 
management and public awareness for wa-
ter policies.


– Specific goals for achieving good ecolo-
gical status in 2015 in individual river sys-
tems drastically lower the general ambition 
of the WFD. Exemptions became the rule.
– EU-wide eutrophication of rivers, lakes 
and seas caused by excessive agricultural 
and other emissions is by far not sufficient-
ly addressed in management plans and pro-
grams.
– As of 2011, River Basin Management 
Plans are still missing in some EU-member 
states.


– Adopted after years of delay, a daughter 
directive regulates only a tiny portion of 
highly problematic chemical substances in 
the aquatic environment.


– Adopted after years of delay, a daughter 
directive does not apply a strictly precauti-
onary approach and allows “filling up” with 
problematic substances to critical thres-
hold levels.


– Enormous misallocation of water resour-
ces caused by non-existing cost-recovery 
for irrigation continues
– The economic analyses of river basins fail 
to estimate the enormous social cost of wa-
ter pollution
– The 2010 deadline for new water pricing 
schemes was not met in most countries


– The level of transparency and public par-
ticipation varies considerably among states 
and river basins.
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4. Large Dams – 
Beware of False 
Solutions


There are more than 50,000 large dams 
around the globe. On more than half of the 
world’s rivers, there is at least one dam. 
Thousands of new dams and hydropower 
projects are currently being planned. Dams 
serve a range of purposes such as irriga-


tion, energy generation, drinking water 
supply or flood protection. While they can 
make an important contribution to satisfy 
human needs, their negative impacts too 
often outweigh their benefits. As the World 
Commission on Dams concluded in the year 
2000, “in too many cases an unacceptable 
and often unnecessary price has been paid 


to secure those benefits, especially in so-
cial and environmental terms, by people 
displaced, by communities downstream, 
by taxpayers and by the natural environ-
ment”.


Worldwide, 40–80 million people have been 
displaced by large dams. Massive violati-
ons of human rights occur as regulations 
in major dam building countries often do 
not comply with international standards 
for compensation and relocation of the 
affected population. Their participation 


in the planning of projects is not guaran-
teed, protests are often enough suppressed 
by force. Along with their villages, cultural 
heritage of the former inhabitants is lost; 
numerous cultural sites of international 
importance have already been buried under 
large dams.


Environmental impacts


The environmental impacts of dams are dra-
matic. Running rivers are turned into lakes 
in which poor water quality and habitat 
conditions lead to a fundamental trans-
formation of the former river and riparian 
ecosystems and a drastic change and de-
crease in their biodiversity. Dams interrupt 
the migration corridors of fish and discon-
nect spawning areas from other habitats. 
The collapse of fish populations as well as 
the alterations in hydrological regime and 
water quality cause dramatic effects for 
those who settle along the river and who-
se livelihood depends on the river ecology 
– infringing upon their right to water, food 
and life.


Environmental and social impacts perco-
late far downstream. Many rivers do not 
even reach their mouths any more. As se-
diments are held back behind dams and 
decrease their storage capacity, their lack 
downstream results in drastically increased 
erosion of riverbeds and shrinkage of en-
tire deltas. Dams on transboundary rivers 
can exacerbate regional conflicts if not 
planned in cooperation with neighboring 
states in accordance with international law. 
Further problems are extreme increases of 
costs and delays. Dams, esp. for irrigation, 
often do not meet the expectations. Large 
dams mainly benefit large farms and en-
terprises, while the rural population often 
remains without improved access to water 
and energy. 


Dams and climate change


With regard to climate change, the two pa-
ramount risks of dams are that 1. dam re-
servoirs emit greenhouse gases and 2. river 
flows are increasingly unpredictable. Many 
dam projects do not have a positive balance 
regarding their climate effect: Particularly 
large reservoirs in the tropics release enor-
mous amounts of methane and can cause 
even more greenhouse gas emissions per 
megawatt than coal-burning power plants. 
As climate change is likely to cause unpre-
dictable changes in the hydrological regime, 
dams are turning into a more and more risky 
technology that puts the live of millions of 
people at risk in case of dam failure due to 
unprecedented floods. At the same time, 
increased droughts cause energy shortages 
in countries with a high dependency on hy-


Large Hydropower under the Clean Development Mechanism (CDM)
Most big hydropower projects that are realised in the framework of the Clean 
Development Mechanism (CDM) raise severe concerns, especially those in China 
and India. Many of them do not additionally contribute to climate protection 
compared to a scenario without CDM. They would be built without the finan-
cial contribution of CDM credits, as they are profitable without CDM and/or 
have been planned long ago. But according to UN regulations, the principle of 
additionality should be the central criterion for assessment of environmental 
integrity of CDM projects. After all, the generated CDM credits will be used in  
industrialized countries to fulfil their emissions targets based on the Kyoto 
Protocol. Lame certificates that are not drawn from additional projects hence 
lead to a global increase of greenhouse gas emissions. 


Furthermore, many CDM hydropower projects lead to serious ecological and 
social damage, e.g. because of deforestation or by relocation and displacement 
of inhabitants from their hereditary territory. Inadequate public consultati-
on is a common feature despite the immense negative impact hydroelectric 
power plants usually have on the livelihoods of the affected communities. In 
extreme cases major human rights violations by project developers have been 
reported.


477 big hydropower projects were registered by the UN under CDM regulati-
ons worldwide by September 2011, and thus confirmed according to the UN 
regulations. Another 371 projects have been submitted for registration. It is 
estimated that large hydropower projects will account for more than 20 % of 
CDM-certificates by 2020.


Large hydropower projects should not be accepted as CDM projects neither 
by the UN nor by national licensing offices. The granting of emission credits 
should be stopped for the registered projects.
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dropower as these plants can no longer run 
at their projected capacity.


Dams can therefore not per se be regarded 
as a solution for water, food security, ener-
gy and climate problems. This is also true 
for smaller hydropower plants that often 
are argued to be an environmentally friend-
ly and socially acceptable alternative to lar-
ge dams. Small dams might just as well have 
massive impacts on ecosystems and human 
rights if former river stretches run dry and 
access to water is constrained.


WCD framework for dams and development


The World Commission on Dams (WCD) in 
which a broad spectrum of interests inclu-
ding both hydropower industry and critical 
non-governmental organizations were re-
presented, reviewed problems of large dams 
based on extensive studies. On this basis, it 
produced a framework for decision making 
with recommendations on how large dams 
can better benefit society and produce less 
ecological damage. The WCD calls for a 
rights-and-risks-based approach with ne- 
gotiated outcomes and establishes a set 
of seven priorities: Gaining public accep-
tance, comprehensive options assessment, 
addressing existing dams, sustaining rivers 
and livelihoods, recognising entitlement 
and sharing benefits, ensuring compliance, 
sharing rivers for peace, development and 
security.


With its final report, the WCD fulfilled its 
mandate to establish internationally accep-
table criteria, guidelines and standards for 
the planning, design, appraisal, construc-
tion, operating, monitoring and decommis-
sioning of dams. 


However, in contrast to the WCD framework, 
dam and hydropower industries in their 
efforts to promote hydropower as climate 
friendly aim to establish the Hydropower 
Sustainability Assessment Protocol (HSAP) 
as a new reference for dam projects. This 
protocol lacks basic requirements and un-
dermines existing standards. Dam oppon-
ents and affected communities regard the 
HSAP as greenwashing.


Sediments


Dams have a limited lifetime of just a few 
decades. The WCD estimates that 1% of 
reservoir storage capacity is lost per year, 
causing 20 % of all reservoirs to be inope-
rable by 2015. Projected dams are not even 
able to compensate the loss of reservoir 
volume through sedimentation. Sediments 
trapped behind dams not only impair the 
functioning of reservoirs, but are also mis-
sing downstream, resulting in increased 
erosion of river beds and deltas. Techni-
cal solutions to allow sediments to pass 
through dams are urgently needed as they 
could help to mitigate environmental im-
pacts and prolong the lifetime of existing 


dams. New dams must not be built unless 
sufficient sediment transport as well as bi-
ological continuity are guaranteed.


Decommissioning


For existing dams, dismantling of these im-
mense infrastructures has rarely been ad-
dressed early on, leading to enormous risk 
for the safety of inhabitants downstream 
and often leaving the high costs of mainte-
nance of inoperable dams or their dismant-
ling with the public.


The WCD recommends that provisions for 
decommissioning should be included in 
dam design and project licenses should 
define “the responsibility and mechanisms 
for financing decommissioning costs”. Also, 
funds should be “set aside for decommis-
sioning at commissioning and/or during the 
period the project is under license and ge-
nerating revenues”.


For more information please refer to
GegenStrömung / Counter Current
Heike Drillisch:


 http://www.gegenstroemung.org
World Commission on Dams:


 http://www.dams.org
International Rivers:


 http://www.internationalrivers.org/de
CDM Watch:


 http://www.cdm-watch.org


Since the early 1990s, the loss of reservoir space through sedimentation exceeds the storage capacity of newly built dams. Based on data from Jenzer 
and Cesare (2005) and GWSP Digital Water Atlas (2008), Map 51: Sediment Trapping by Large Dams (V1.0), available online at http://atlas.gwsp.org
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5. Agriculture and 
Irrigation – Reducing 
Wastage and using 
Water well


Agricultural impacts on water


The main water problems caused by agricul-
ture are well known: They include overabs-
traction of ground and surface water (often 


for highly inefficient irrigation), massive 
eutrophication and pollution of groundwa-
ter, rivers, lakes, coastal waters and seas 
with fertilizers and pesticides as well as 
large scale ecosystem destruction particu-
larly through drainage, often transforming 
farmed peatlands into hotspots for green-
house gas emissions. An estimated average 
of 60 % of all irrigation water is wasted 
unproductively in developing countries. 
Almost anywhere in the world, agriculture 


seems to have the right to pollute and to 
overuse available water resources. 


What role for agriculture?


Under the current agricultural policies it 
seems largely impossible to meet the chal-
lenge of reducing wastage and using water 
efficiently. As agriculture is among the 
most heavily subsidized industries, it re-
mains necessary to reconsider which kind 
of agriculture we want, and what we expect 
from agriculture: Do we want industrialized 
production systems based on high inputs 
of fossil fuels and high emissions or do we 
want multifunctional land use? Do we focus 
on maximum net productivity at any social 
cost or do we expect the provision of goods 
and services along with benefits through 
land and water stewardship?


Industrialized agriculture as practiced in 
Europe is even more capital intensive than 
industry. For example, the capital stock 
per agricultural employee in Germany (as 
of 2010) amounted to EUR 281,000 – in 
comparison to an average of EUR 172,000 
per industrial employee. Should this type 
of agriculture really be the role model for 
agriculture in developing countries?


Valuing water in agriculture


More sustainable agricultural water use 
will most importantly require economically 
sensible policies to better allocate water 
resources and implement the polluter pays 
principle. This includes to reconsider which 
water demands are paramount (re-assign-
ment of property rights) and how external 
costs of farming can be reduced. The setting 
of water-saving objectives will need to be 
coupled with the introduction of fair water 
pricing. Efficiency in agricultural water use 
needs to be increased through both supp-


ly and demand side management: Tapping 
the enormous potential of water saving 
requires the promotion of technologies for 
more efficiency and water recycling, less 
water consuming crops and generally more 
sustainable farming systems, particularly 
organic farming. 


Productive water use


80 % of the people suffering from hunger 
live in rural areas. Farming and herding 
are the main economic activities of these 
groups. Access to water is a core prerequi-
site for rural communities to produce food 
and other products. Thus, water governance 
and conservation efforts must not reduce 
poor people’s access to these resources.
 
A human rights based approach should be 
applied when it comes to water governance, 
conservation or irrigation projects and po-
licies. The negotiations on Voluntary Gui-
delines on the Responsible Governance of 
Tenure of Land, Fisheries and Forests in the 
Context of National Food Security should 
result in a core reference paper. In contrast 
to this, large scale agricultural projects 
(e.g. sugar cane plantations or soy produc-
tion) often use water resources in an unsus-
tainable manner. This does not only inhibit 
future generations’ access to productive 
water for future generations but also regu-
larly entails negative effects on access to 
water for local populations.


Social cost of farming in France – environmental and resource costs inflicted 
on water users
The study ”Assessing water pollution costs of farming in France“ published 
by the French minister for Ecology in September 2011 shows that agricultural 
nitrogen and pesticides surpluses lead to additional treatment costs in the 
range from EUR 640 millions to EUR 1.14 billion per year. These are paid by 
households through their water bills.
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6. Water Pricing and 
Cost Recovery – Imple-
menting the Polluter 
Pays Principle


A core task of water policy is to create the 
framework for allocating a public good. If 
the goal of allocating water resources is the 
benefit of society as a whole – including 
healthy ecosystems – and not the profit 
of a single sector, there is no alternative 
to meeting the basic requirements of full 
transparency of public spending (invest-
ment, subsidies and incentives) and getting 
the prices right in order to reflect and reco-
ver immediate and external costs.


Economic instruments in water policy are 
not ends in themselves. They are to sup-
port the achievement of environmental 
objectives and should build on and support 
existing regulatory and planning targets. 
Furthermore, they serve as important in-
struments for the integration of water pro-
tection into other policy fields.


As for the European Union however, it can 
be concluded from a review carried out by 
GRÜNE LIGA, that economic instruments 
provided by the Water Framework Directive 
have so far been insufficiently implemented 
in the national water policies and in River 
Basin Management Plans of EU member sta-
tes.


Key challenges that need to be addressed 
by policy makers and authorities: 


 Apply the polluter pays principle more 
consistently: oblige energy producers, mi-
ning companies, agricultural business and 
other intensive water users to pay adequate 
contributions to the recovery of costs.


 Develop quantity-dependent water pri-
ces as a key incentive for more sustainable 
water use.


 Assess external costs of water uses and 
internalise these using taxes.


 Quantify subsidies with adverse ecologi-
cal effects and correct these as quickly as 
possible.


 Introduce additional economic incentives 
and sanctions as a means for achieving wa-
ter management objectives.


The polluter pays pays principle as envi-
ronmental policy guideline assigns respon-
sibility to those causing environmental 
pollution and/or consuming resources (e.g. 
agricultural irrigation water losses and pe-
sticide, phosphate and nitrate emissions to 
surface and groundwater). In line with that, 
water pricing is a key instrument for sustai-
nable water allocation and use. In general 


terms, this means to a) assess the immedi-
ate costs of water services and uses and b) 
recover these costs through water charges. 
Water prices based on the principle of cost 
recovery should be paid by households, but 
need to be kept at socially acceptable le-
vels. To implement the polluter pays prin-
ciple, it is important to also apply the cost 
recovery requirement to all other water ab-
stractions and discharges, and in principle 
to all water uses. 


Moreover, water pricing offers a way to in-
ternalise environmental and resource costs. 
With regard to the immense impacts parti-
cularly of water uses in agriculture, mining, 
industry and the energy sector, it is neces-
sary to a) assess the externalities of all wa-
ter uses (environmental and resource costs) 
and b) internalise these costs into the water 
price using charges, fees and/or taxes.


In the case of lakes and rivers, not only 
public water services, industry or farmers 


are users of the ecosystems, but also the 
tourism and recreational sector. Lakes are 
the main attraction for water sports and 
vacations in lakes regions. Tourism and re-
creational companies are benefiting from 
these ecosystems. Therefore they should 
also contribute financially to the mainte-
nance of lakes – additionally to paying an 
adequate price for water and waste water 
treatment.


The adverse effects on hydromorphology 
caused by navigation, hydropower, urban 


and tourism uses, as well as pollution and 
overuse by agriculture need to be reflec-
ted in economically effective incentives 
in order to promote sensible economic ac-
tion. Accordingly, damage to wetlands and 
floodplains caused by large-scale lowering 
of the (ground)water level, which is asso-
ciated with these uses, should also be fac-
tored in. In this way, water pricing helps to 
integrate water needs of ecosystems and 
costs of ecological compensations into de-
cision making. 


» 
In the light of European and 
international discussions and 


experiences of the past years, there is 
an urgent need to make better use of 
water pricing as an economic instru-
ment. It is obvious that the allocation 
of a resource can never be efficient if 
the price does not reflect the true cost 
of its abstraction and use.


Example of effective cost recovery from Germany
1. Quantity-dependent water prices for public water supply in Germany, which 
by and large recover costs, have been a successful model – also when compared 
to other EU countries – and have led to a significant reduction in drinking wa-
ter consumption since 1990. As they have proven an effective incentive, quan-
tity-dependent prices that recover costs should also be charged for other water 
abstractions and uses, particularly farming, mining and energy production.


2. In Germany, water abstraction taxes and the wastewater tax are current-
ly the most important instruments for allocating environmental and resource 
costs to polluters. These resource usage fees are a means to include the eco-
system service of providing clear and healthy water into the economic system 
– at least partially. Such fees serve both incentive and financing functions. 
Earmarking the revenue for water protection objectives is essential.
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Correcting harmful subsidies


The large number of ecologically harmful 
subsidies should be evaluated comprehen-
sively in terms of their extent and their 
impact on water resources. To date, there are 
still no precise figures available about the sca-
le of environmentally damaging subsidies re-
lated to water resources. There are only rough 
estimates for environmental harm caused by 
subsidies. Estimates by the European Environ-
mental Bureau (EEB) show that the Common 
Agricultural Policy (CAP) is responsible for 
EUR 40 billion worth of ecologically dama-
ging subsidies. In view of the volume and its 
ecological importance, agricultural subsidies 
including those on biomass production must 
most urgently be assessed in detail in terms 
of the pressures and impacts they impose on 
water resources.


It is necessary to take corrective action for 
subsidy policy, particularly in the area of ag-
ricultural funding, and this must have prio-
rity over the disposition of additional grants 
and funding. Public money must not be spent 
on the destruction of public goods.


Other economic incentives


Among the various economic instruments in 
discussion to reduce water pollution, taxes 
on mineral fertilizers and pesticides can be 
highlighted as easy and effective incen-
tives for the reduction of emissions from 
agriculture.


Ever since the TEEB (The Economics of Eco-
systems and Biodiversity) Study was pub-
lished, the immense economic benefits of 
ecosystems and biodiversity have become 
 


a prominent topic in environmental policy. 
Such benefits need to receive greater re-
cognition in the field of water protection. 


Protests against big Hydropower projects are a key driver of civil protests in Chile
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7. Publically Owned


Water Management


– Reclaiming Trans-
parency


After years of involvement in developing 
countries, global corporations have rea-
lized that it is not easy to make business 
with people who live on less than a dollar 
a day. Especially rural areas would remain 
unserved.


Even if private companies use development 
funds to make business in areas which 
would otherwise not be profitable, good 
governance and public control over water 
services is essential.


Governments should feel responsible to 
ensure their citizens’ rights. However, mis-
management is even common in the public 
sector and includes corruption, misplaced 
investments and lack of funding. This shows 
that civil society pressure must not only be 
directed towards private corporations, but 
also towards governments: If the private 
sector is to take over a service, it must at 
least be under public control in order to 
ensure access to water for all citizens.


Uncontrolled private sector involvement 
usually leads to an inhibition of democratic 
and transparent water management. Confi-
dential contracts between private compa-
nies and governments are common, resul-
ting in exclusion of the public from water 
management, e.g. through untransparent 
pricing policies.


Demanding publicly owned water manage-
ment is not restricted to the provision of 
drinking water and safe sanitation. Water 
management includes all decisions and po-
licy changes made regarding water resour-
ces. Here, the public needs to be involved 
as there is an immense impact of water qua-
lity and security on everyday lives. Such in-
volvement can only be achieved with a high 
level of transparency.


Mechanisms of involvement of the public 
must be low-threshold in order to get a 
broad picture of the public opinion. If wa-
ter management decisions are based on 


 
high involvement of the general public, 
experts and other stakeholders, obstacles 
during the implementation process can 
be reduced. Different methods of public 
participation are available. These include 
amongst others facilitated working groups 
and online tools. Awareness building in the 
general public is needed as the connection 
between political decisions and peoples‘ 
personal lives is not commonly recognized.


”It‘s our water“: 666.235 citizens of Berlin voted ”yes“ (98,2%!) in a people‘s referendum on
full transparency of the contracts that led to the partial privatisation of the Berlin water works
– an impressive call for more public ownership of the water sector in Germany‘s capital
(February 2011).


»
 
We conclude that water 
management can only be 


sustainable and problem-solving 
if it is publicly owned, transparent 
and focused on the needs of the poor.







GRÜNE LIGA
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Ökosystemleistungen von Flussauen
Nach dem Auenzustandsbericht aus dem Jahr 2009 hat das Bun-
desamt für Naturschutz 2012 eine Studie zu Ökosystemfunktionen 
von Flussauen veröffentlicht. Damit liegt erstmals eine bundeswei-
te Abschätzung zur Bedeutung der Flussauen für den Hochwasser-
schutz durch Wasserretention in der Fläche, für die Reinigung des 
Wassers durch Nährstoffretention bzw. Stoffrückhalt und für den 
Klimaschutz durch Minderung von Treibhausgasemissionen vor. Die-
se drei Auenfunktionen werden von den Autoren mittels umweltöko-
nomischer Ansätze als Leistungen bewertet, die von den Ökosyste-
men für den Menschen erbracht werden (Ökosystemleistungen) und 
überschlägig quantifiziert. Zur Plausibilisierung der bundesweiten 
Schätzwerte werden die Auswirkungen einiger realer Maßnahmen 
betrachtet, außerdem werden zwei Szenarien einer naturnahen Au-
enentwicklung entworfen. Darüber hinaus wird die herausragende 
naturschutzfachliche Bedeutung der Flussauen für den Erhalt der 
biologischen Vielfalt beschrieben (Habitatfunktion). In seinem Vor-
trag auf dem GRÜNE LIGA-Hochwasserseminar am 24. September in 
Magdeburg fasste Co-Autor Mathias Scholz vom Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung die Habitatfunktion so zusammen: „Auen- 
typische Biodiversitäts-‚hotspots’ finden sich v.a. entlang frei fließen- 
der Flüsse des Tieflandes, aber nur 4 % erreichen einen sehr guten 
Bewertungsstatus.“


Die Ergebnisse der Studie stellen „die generelle Situation dar, die 
eine bundesweite Potentialabschätzung ermöglicht. Sie sind Grundlage 
für programmatische und strategische Entscheidungen auf Bundes- und 
Landesebene. Für detaillierte Beurteilungen und planerische Aussagen 
müssen ergänzende Informationen herangezogen werden.“ Die metho-
dische Herangehensweise basiert auf Literaturauswertungen, Fallbei-
spielen und Expertenwissen.  Analog zum Auenzustandsbericht des BfN 
(vgl. WRRL-Info 19) werden die Auenbereiche von 79 größeren deut-
schen Flüssen betrachtet, für die jeweils zu Ein-Kilometer-Abschnitten 
Aussagen für die linke und rechte Uferseite getroffen werden.


Als bundesweit anwendbarer Schätzwert für die Hochwasserreten-
tionsleistung der Flussauen wurde der sogenannte Auenretentionsver-
lust der Flüsse bilanziert. Er stellt ein qualitatives Schätzverfahren zur 
Ermittlung des Grades des anthropogenen Retentionsverlustes bezogen 
auf große Hochwasserereignisse (HQ


100
) dar. Die Ergebnisse zeigen:


  Deutschlandweit weisen nur 9 % (1.400 km2) der ursprünglichen 
  Auen sehr geringe Verluste von weniger als 20 % ihrer ursprüng- 
  lichen Retentionsfähigkeit auf. Bei 70 % der Flussauen ist die 
  Hochwasserretention deutlich eingeschränkt oder gar nicht mehr 
  vorhanden.
  Schwerpunkte eines hohen und sehr hohen Auenretentions- 
  verlustes liegen im Bereich des Niederrheins, am Oberrhein, 
  der Mittelelbe, der Oder und der Donau sowie an den Flüssen 
  Dosse, Schwarze Elster und Unstrut sowie an alpinen Flüssen.
  Die Auen von Donau, Rhein, Elbe und Oder vereinen knapp die 
  Hälfte der ehemaligen Überschwemmungsgebiete deutscher Flüsse 
  auf sich. Der Verlust von Flächen dort bringt weitreichende Fol- 
  gen für den Hochwasserschutz mit sich.
Insgesamt zeigen diese Ergebnisse die Notwendigkeit der Wieder-
herstellung von Retentionsflächen durch Rückdeichungen auf. Die


Autoren formulieren als Fazit: „Dies gibt die Richtung vor, in welche 
sich der Auenzustand im Hinblick auf einen vorbeugenden Hochwas-
serschutz entwickeln muss: mehr Raum und mehr Natürlichkeit bzw. 
Naturnähe.“


Mehr Raum für lebendige Flüsse!


Auenretentionsverlust der Flussauen – bezogen auf die morphologische Aue 
(15.525 km2) an 79 Flüssen in Deutschland (Kartenausschnitt und bundesweite 
Prozentangaben). Die Abstufung von „sehr gering“ bis „sehr hoch“ entspricht 
jeweils einem Verlust von 20 % der ursprünglichen Retentionsleistung. Eingangs- 
größen sind der Verlust an überflutbarer Auenfläche im Vergleich zur morpholo-
gischen Aue und Änderungen in der Rauigkeit der noch überflutbaren, rezenten 
Auen. Quelle: Scholz et al./BfN (2013)


Mehr Raum für lebendige Flüsse!







Die Retention und Akkumulation von Sedimenten und Nährstoffen 
aus den Fließgewässern stellt „eine wichtige Ökosystemfunktion in 
Auen für die Regulation der Biomasseproduktion und nicht zuletzt 
für die Verbesserung der Wasserqualität der Flüsse sowie für den 
Schutz der Meeresumwelt dar.“ Wesentliche Prozesse hierbei sind im 
Stickstoffhaushalt die Denitrifikation und im Phosphorhaushalt die 
Sedimentation. Die Größenordnung beider Prozesse ist jedoch auf 
bundesweiter Maßstabsebene nur sehr vereinfacht darzustellen. Der 
gewählte Ansatz ermöglicht mit Hilfe von Faustzahlen eine erste Ab-
schätzung der Reinigungsleistung der großen Flussauen auf Grundla-
ge bundesweit vorliegender Daten (Landnutzungsklassen und Größe 
der Überflutungsfläche). Die ermittelte Reinigungsleistung ist bezo-
gen auf die gesamte rezente Aue, da die tatsächliche Überflutungsflä-
che in Abhängigkeit vom Abfluss nicht vorlag. Ergebnisse:
  Die betrachteten 79 Flussauen weisen ein Gesamtpotential für 
  den Stickstoffrückhalt von bis zu 41.860 Tonnen Stickstoff pro 
  Jahr in der rezenten Aue auf. Der durchschnittliche Stickstoff- 
  rückhalt in Fluss-Auen-Ökosystemen beträgt bis zu 14 % der jährlich 
  in den Flüssen transportierten Stickstofffracht, wobei davon ca. 
  5 % auf die Reinigungsleistung im Fluss selber und weitere 7 % bis 
  9 % auf die rezente Aue entfallen.
  Die Phosphorretention liegt aktuell bei 1.200 t Phosphor pro 
  Jahr; dies entspricht ca. 11 % der jährlich transportierten Fracht. 
  Dazu kommen im Mittel 3 % Rückhalt in ufernahen Bereichen.
  Für die Elbe wurde eine jährliche Phosphor-Retention durch 
  Sedimentation bei Hochwasser von bis zu 48 % der mittleren jähr- 
  lich transportierten Fracht ermittelt. Dies veranschaulicht die 
  große Bedeutung der Ausuferung von Flüssen für den Phosphor- 
  rückhalt.


Die Autoren betrachten die Ergebnisse als eine sehr konservative 
Schätzung, die die Nährstoffretentionsleistung regelmäßig überflu-
teter Auen vermutlich stark unterschätzt. Eine Fallstudie legt den 
Schluss nahe, dass in Hochwasserjahren von einem zehnmal höheren 
Phosphor-Rückhalt ausgegangen werden kann.


Die Aussagekraft der Ergebnisse der ökonomischen Bewertung 
liegt, wie die Autoren betonen, darin, „die Bedeutung der Auen 
hinsichtlich eines möglichen partiellen Verlustes bzw. einer weite-
ren Ausdehnung der Flächen darzustellen.“ Es wird nicht versucht, 
den Gesamtwert von Flussauen zu bilanzieren. Um eine Aussage zum 
Nutzwert der Hochwasserschutzfunktion treffen zu können, wurde 
lediglich die Höhe der in den Flussauen vorhandenen Sachwerte der 
Siedlungsflächen geschätzt, die bei 267 Mrd. Euro in der Altaue – also 
hinter dem Deich – und bei 35,2 Mrd. Euro in der rezenten Aue liegen. 
Bei der Reinigungsleistung deutscher Flüsse durch Nährstoffrückhalt 
kommt die Studie zu einem überschlägigen Wert in der Größenord-
nung von 500 Mio. Euro pro Jahr. Hinsichtlich der Treibhausgasemis-
sionen aus Auenböden wurden mit zwei unterschiedlichen Methoden 
Kosten von 35 bzw. 177 Mio. Euro pro Jahr ermittelt. Die höchsten 
Emissionskosten (>52 %) entstehen im Elbegebiet, gefolgt von den 
Ostseezuflüssen (14 %).


  Scholz, M., Mehl, D., Schulz-Zunkel, C., Kasperidus, H. D., Born, 
W. und Henle, K. (2012): Ökosystemfunktionen von Flussauen. Analyse 
und Bewertung von Hochwasserretention, Nährstoffrückhalt, Kohlen-
stoffvorrat, Treibhausgasemissionen und Habitatfunktion. Naturschutz 
und Biologische Vielfalt H. 124. 258 S., 22,– Euro. Bundesamt für Natur-
schutz, Bonn–Bad Godesberg.


Deichrückverlegungen in Sachsen-Anhalt


Natürliche Überschwemmungsflächen zurückgewinnen – Hochwasserrisiken mindern


Die mit Abstand umfangreichsten Deichrückverlegungen bundesweit 
werden in Sachsen-Anhalt geplant. Insgesamt 17 Projekte mit einer Ge-
samtfläche von 2.695 Hektar sollen bis 2020 umgesetzt werden. Der Lan-
desentwicklungsplan von 2010 verzeichnet noch deutlich mehr Flächen 
als Vorranggebiete für Hochwasserschutz. Die Mitte der 1990er Jahre 


vorgelegten Vorschläge des damaligen Staatlichen Amts für Umwelt 
Magdeburg umfassten rund 13.000 Hektar für Deichrückverlegungen so-
wie weitere 8.200 Hektar für Polder und wurden 1999 als Vorranggebiete 
in den Plan aufgenommen. Rund die Hälfte aller verlorengegangenen 
Überflutungsflächen entlang der Elbe liegt in Sachsen-Anhalt.


Natürliche Überschwemmungsflächen zurückgewinnen – Hochwasserrisiken mindern


Tabelle: Deichrückverlegungen in Sachsen-Anhalt. Maßnahmenplanung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), Stand Oktober 2013.


 lfd. Nr. Rückdeichungs- Gewässer Kosten Erweiterungs- aktuelle Deich- neue Deich- vorgesehene 
  maßnahme  in Mio. EUR fläche in ha länge in km länge in km Umsetzung
 1 Sachau–Priesitz Elbe 6,10 210 4,6 3,4 2020


 2 Mauken–Klöden Elbe 2,00 24 1,5 1,2 2014/2015


 3 Gatzer Bergdeich Elbe 4,50 212 2,3 1,5 2015


 4 Klieken Elbe 3,30 97 2,4 2,1 2016


 5 Lödderitzer Forst Elbe 28,20 600 5,7 7,0 2009


 6 Hohenwarthe Elbe 1,00 60 2,0 1,1 2015


 7 Klietznick Elbe 1,30 102 1,9 0,6 2015


 8 Sandau-Süd Elbe 6,90 124 4,3 3,4 2017


 9 Sandau-Nord Elbe 6,10 60 3,3 2,8 2014


 10 Altjeßnitz Mulde 3,00 72 2,1 2,3 2015


 11 Raguhn-Retzau Mulde 4,60 233 5,4 4,3 2015


 12 Priorau–Möst Mulde 6,50 70 3,8 3,6 2012


 13 Törten Mulde 2,85 30 1,5 1,1 2014


 14 Wöplitz/Kümmeritz Havel 0,10 58 4,5 – 2016


 15 Jederitz Havel 1,10 235 5,7 1,6 2013/2014


 16 Hemsendorf Schwarze Elster 1,25 390 2,4 0,5 2020


 17 Löben–Meuselko Schwarze Elster 4,00 118 2,9 4,4 2020


  Summe  80,80 2695 56,3 40,9







Am 2. September 2013 beschloss die Umweltministerkonferenz 
(UMK) – in Ergänzung der Hochwasserrisikomanagementplanung 
nach EU-Recht – die Erarbeitung eines nationalen Hochwasser- 
schutzprogramms.


Dieses umfasst, auf Grundlage einer fundierten Analyse der Hoch-
wasserereignisse des Jahres 2013 die Bemessungsgrundlagen zu 
überprüfen, eine gemeinsame Finanzierungsstrategie zu entwickeln 
und eine Liste prioritärer Maßnahmen des präventiven Hochwasser-
schutzes aufzustellen, die auf die Beseitigung von Schwachstellen 
und die Erweiterung der Rückhalteräume mit „signifikanter Wirkung 
auf den Hochwasserscheitel“ zielt. Damit sind neben gesteuerten 
Flutpoldern ausdrücklich auch Deichrückverlegungen und weitere 
Maßnahmen angesprochen (vgl. Kasten).
Hochwasserangepasstes Bauen, Planen und Sanieren können, kom-
biniert mit verbesserter Eigenvorsorge (angepasste Nutzung und 
Elementarschadensversicherung), erheblich zur Reduzierung der 
Schadenspotentiale beitragen. In letzter Konsequenz zieht die UMK 
auch Nutzungsaufgabe und Umsiedlungen in Betracht. Dem Hoch-
wasserschutz müsse Priorität bei der Flächennutzung eingeräumt 
werden. Der mit den Bundesländern und Flussgebietsgemeinschaften 
abgestimmte Programmvorschlag soll bis zur UMK im Herbst 2014 
vorliegen.


Zur Finanzierung fordert die UMK den Bund auf, zusätzliche Haus-
haltsmittel für die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes (GAK) bereitzustellen. Weiterhin 
soll der Hochwasserschutz in den operationellen Programmen für die 
EU-Förderung 2014–2020 weitestmögliche Berücksichtigung finden. 
Angesichts des hohen Schadenspotentials seien präventive Hoch-
wasserschutzmaßnahmen eine hoch rentable und volkswirtschaftlich 
sinnvolle Investition.


Die UMK betont die Bedeutung von gesetzlich verankerter und in-
formeller Bürgerbeteiligung, lässt aber gleichzeitig die verfahrens- 
und prozessrechtlichen Möglichkeiten der Straffung von Genehmi-
gungsverfahren prüfen. Dabei geht es auch um die Beschleunigung 
des Vollzugs für naturschutzrechtliche Kompensationen und die ver-
einfachte Vergabe von Planungs- und Bauleistungen.


Umweltminister beschließen nationales Hochwasserschutzprogramm
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Als Prämissen für die Einrichtung zusätzlicher Rückhalte- 
räume formuliert die UMK als Konsequenz aus den Hoch- 
wasserereignissen 2013:
  „Überschwemmungsgebiete müssen durch ein langfristi- 
  ges Flächenmanagement auch künftig in ihrer Funktion 
  erhalten werden.
  Flussräume sollen ausgeweitet werden. Dabei bietet ins- 
  besondere die Rückverlegung von Deichen erhebliche 
  Synergiepotentiale mit Zielen des Naturschutzes. Noch 
  wirksamer für den Hochwasserschutz sind steuerbare Flut- 
  polder zur gezielten Kappung von Hochwasserscheiteln. 
  Retentionsmöglichkeiten sind auch in vom Hochwasser 
  selbst weniger bedrohten, geeigneten Flächen in den 
  Einzugsgebieten der Mittel- und Oberläufe zu schaffen 
  (‚Rückhalt in der Fläche‘).
  Landwirtschaftliche Nutzflächen müssen künftig stärker 
  zur Retention und als Flutpolder einbezogen und die 
  Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft gestärkt werden.
  Dem Hochwasserrisiko ist insbesondere auch durch 
  Minderung der Schadenspotentiale in den überschwem- 
  mungsgefährdeten Gebieten zu begegnen.
  Der Wiederaufbau nach großen Hochwasserschäden soll 
  an neuralgischen Stellen vermieden werden. Auch sollten 
  für dünn besiedelte Polderflächen geeignete Umsiedlungs- 
  strategien geprüft werden.“


Protokollnotiz des Landes Nordrhein-Westfalen:
Das Land Nordrhein-Westfalen sieht in der Aufhebung des 
§ 78 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz, der in Ausnahmefällen 
noch immer die Ausweisung neuer Baugebiete in Überschwem-
mungsgebieten erlaubt, ein wesentliches Element auch zur 
finanziellen Schadensprävention bei Hochwasser. Darüber 
hinaus ist zu prüfen, wie in Überschwemmungsgebieten be- 
stehendes Baurecht analog zu den Regelungen im Baugesetz-
buch entschädigungslos aufgehoben werden kann.
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WWF-Aueninstitut prüft sächsische Hochwasserstrategie
Im Auftrag der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen im sächsi-
schen Landtag unterzog das am Karlsruher Institut für Technologie 
angesiedelte WWF-Aueninstitut die sächsische Strategie zum Hoch-
wasserschutz einer Überprüfung. Untersucht wurde insbesondere, 
welche Projekte des Freistaates als echte Deichrückverlegungen 
gelten können. Darüber hinaus schlagen die Autoren Räume für eine 
weitergehende Rückgewinnung von Überflutungsflächen vor.


In den inzwischen für ganz Sachsen vorliegenden Hochwasser-
schutzkonzepten wurden ursprünglich 49 Deichrückverlegungen vor-
gesehen. Nach Einschätzung des WWF können nur 27 dieser Maßnah-
men als echte Deichrückverlegungen gelten, die lediglich eine Fläche 
von 3.313 Hektar umfassen; dies entspricht weniger als der Hälfte der 
ursprünglich vorgesehenen Flächen. Die übrigen Maßnahmen wurden 
in Polderprojekte abgewandelt oder stellen Flächen dar, die durch 
niedrige Sommerdeiche geschützt werden. Es stellt sich sogar die 
Frage, ob die vorgesehenen Maßnahmen den Verlust an Überflutungs- 


fläche, der durch eine Vielzahl neu ausgedeichter Flächen in Sachsen 
entsteht, überhaupt kompensieren können. 


Bislang wurden nur zwei Deichrückverlegungen mit zusammen 109 
Hektar umgesetzt. Aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der Grü-
nen-Fraktion geht zudem hervor, dass mit 115 Mio. Euro nur 7,4 % 
des bisherigen Budgets für Hochwasserschutz in den Jahren 2002 bis 
2013 in Deichrückverlegungen geflossen sind.


In der Studie werden 17 Gebiete für weitergehende Rückgewinnung 
von Überflutungsflächen entlang von Elbe, Zwickauer Mulde, Freiber-
ger Mulde und Mulde vorgeschlagen. Teil 2 der Studie vom August 
2013 mit zwei Anhängen mit Steckbriefen der 49 ursprünglich geplan-
ten Deichrückverlegungen sowie mit Luftbildern der neuen potentiel-
len Rückdeichungsflächen ist abrufbar auf der Website der Landtags-
fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Anlagen zu einer Pressemitteilung 
vom 9. August 2013):    www.gruene-fraktion-sachsen.de/infothek/
news-archiv/news/artikel/pm-2013-202-gruene-legen-17-ne.html


Natürliche Überschwemmungsflächen zurückgewinnen – Hochwasserrisiken mindern
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Meldungen


Eckpunktepapier des BfN zum vorsorgenden Hochwasserschutz
Unter dem Titel „Für einen vorsorgenden Hochwasserschutz“ legte 
das Bundesamt für Naturschutz im Juli 2013 ein Eckpunktepapier vor, 
das die Forderungen des BfN u.a. für die Rückgewinnung von Auen und 
Überschwemmungsgebieten, die naturnahe Gestaltung von Poldern, 
den verbesserten Wasserrückhalt in der Fläche und die Renaturierung 
von Bächen und Flüssen zusammenfasst. Gefordert wird überdies ein 
„nationales Fluss- und Auenprogramm“ als Bestandteil eines natio- 
nalen Hochwasserschutzprogramms, das zentrale Maßnahmen für 
einen länderübergreifenden naturverträglichen Hochwasserschutz 
bündelt.


 Das Eckpunktepapier ist auf der Website des BfN unter www.bfn.de 
abrufbar.


DWA-Position zum Hochwasserschutz
Die DWA wartete im Nachgang zu den Hochwassereignissen 2013 mit 
einem zehn Punkte umfassenden Papier auf. Unter zweitens „Reten-
tionsräume für Hochwasserfluten stark ausbauen“ werden steuerbare 
Flutpolder als effektivste Maßnahme zur Kappung von Hochwasser-
spitzen gefordert. „Ergänzend sollten gezielte Deichrückverlegungen 
erfolgen und Auen reaktiviert werden. Ferner gilt es, dezentrale Maß-
nahmen des Hochwasserschutzes wie die Reduzierung der Flächen-
versiegelung zu ergreifen und eine auf Hochwasservorsorge ausge-
richtete land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung zu erreichen.“ 


 Das Positionspapier ist abrufbar unter www.dwa.de.


UFZ-Standpunkt zum Hochwasserschutz
Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung stellt seinen im Som-
mer 2013 erschienenen Standpunkt zum Hochwasserschutz unter 
den Titel „Ein 100 %iger Hochwasserschutz ist nicht möglich – Wir 
brauchen vier Säulen einer nachhaltigen Hochwasservorsorge“. Unter 
Punkt 2 „Natürlicher Hochwasserschutz“ wird die Wichtigkeit einer 
Reaktivierung natürlicher Überschwemmungsbereiche hervorge- 
hoben, entsprechende Planungs- und Umsetzungsprozesse seien 
aber eine große Herausforderung. Dennoch: „Die Forderung, den 
Flüssen mehr Raum zu geben, ist wichtig und richtig.“


 Der Standpunkt ist abrufbar unter www.ufz.de/index.php?de=31794.


Positionspapier ostdeutscher Grünen-Vorsitzender
Vier ostdeutsche Grünen-Fraktionsvorsitzende haben im September 
2013 ein gemeinsames Positionspapier mit dem Titel Zehn Punk-
te für eine nachhaltige Hochwasservorsorge vorgelegt. Unter dem 
Punkt „Ökologischer Hochwasserschutz heißt: Mehr Raum für Flüsse“ 
ist zu lesen: „Wir wollen ehemalige Auenflächen wieder mit dem 


Fluss verbinden und damit einen wirtschaftlichen und ökologischen 
Hochwasserschutz erreichen. Im Vorfeld von Deichsanierungen muss 
eine Rückverlegung geprüft und abgewogen werden. Insgesamt stellt 
diese Art von nachhaltiger Hochwasservorsorge eine Chance dar, 
Hochwasserschutz zu betreiben und zugleich Natur- und Klimaschutz-
ziele zu verfolgen.“


 Das sechsseitige Papier ist abrufbar unter:
http://gruene-fraktion.thueringen.de/sites/gruene-fraktion. 
thueringen.de/files/2013-09-02_positionspapier_lang_fin_jl_0.pdf


Ebenfalls zur Notwendigkeit eines vorsorgenden Hochwasserschutzes 
hat sich die Living Rivers Foundation positioniert:


  www.living-rivers.org


1.380.000 deutsche Unterschriften für das Menschenrecht Wasser
Am 13. September 2013 übergab Erhard Ott von der Gewerkschaft 
ver.di die in Deutschland gesammelten Unterschriften der EU- 
Bürgerinitiative zum Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Grund-
versorgung in Köln an den Leiter des Bundesverwaltungsamts, das 
angesichts der erwarteten ca. einer Million Online-Unterschriften 
eine eigene Software zur Verifizierung entwickelt hat. Die Ergebnisse 
der Unterschriftenprüfung werden ab November 2013 erwartet. An-
lässlich der ersten erfolgreichen europäischen Bürgerinitiative, die 
voraussichtlich in 13 Mitgliedsstaaten das Quorum erreichen wird, 
findet eine Anhörung im Europäischen Parlament statt. Die Antwort 
der EU-Kommission wird bis zum Februar 2014 erwartet. 


  www.wasser-ist-menschenrecht.de


Der Unterstützerkreis der Bürgerinitiative veranstaltet am 
17. Januar in Berlin ein Symposium mit dem Titel: Das Menschen-
recht auf Zugang zu sauberem Wasser und sanitärer Grundversor-
gung umsetzen!
  www.menschenrecht-wasser-umsetzen.de
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